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Vorwort 

Bei dem Bemühen, Behinderte und Angehörige über ihre Ansprüche zu infor
mieren, ist ein Schnitt quer durch das gesamte Sozialrecht und eine Reihe weite
rer Rechtsgebiete zu legen. Einzelne Tatbestände müssen aus ihren Gesamtzu
sammenhängen gelöst und zur Behinderung in Beziehung gesetzt werden, was 
nicht ohne starke Vereinfachungen und Verkürzungen möglich ist. Es entsteht 
ein kaum lösbarer Konflikt zwischen juristisch korrekter Wiedergabe und Allge
meinverständlichkeit. Es sind jedoch immer die einschlägigen Paragraphen an
gegeben, sodass sich der Leser anhand des Gesetzestextes selbst informieren 
kann und auch sollte. 

Da bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte weniger Anfragen 
aus dem Unfallversicherungsrecht und dem Versorgungsrecht eingehen, sind 
diese beiden Gebiete jeweils nur am Rande erwähnt. Der Informationsbedarf er
scheint hier deswegen so gering zu sein, weil die Betroffenen einerseits von Amts 
wegen betreut werden, andererseits auf eine jahrzehntelang bewährte Beratung 
der Geschädigtenverbände zurückgreifen können. Auch Sondergesetze (Lasten
ausgleich, Landwirtschaftliche Sozialversicherung etc.) sind ausgeklammert, um 
das Buch nicht zu überfrachten. Die Interessierten können jedoch in aller Regel 
davon ausgehen, dass die hier mit Fundstellen angegebenen Rechtsansprüche in 
den für sie geltenden Gesetzen gleichfalls vorzufinden sind (s. auch die nachste
henden „Hinweise für den Benutzer“). 

Viele Probleme behinderter Menschen hängen direkt oder indirekt mit der Aus
gestaltung oder dem Fehlen von Einrichtungen und Versorgungsangeboten und 
weniger mit Rechtsansprüchen zusammen. Ein Eingehen auf diese Problematik 
hätte aber den Rahmen dieses Buches gesprengt. 

Dieses Buch kann nur informieren, soll aber bei der Lösung von Einzelfällen den 
Blick in den Gesetzestext nicht ersetzen und macht bei komplexeren Fragen eine 
Rechtsberatung keineswegs überflüssig. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
vorliegende Gesetzentwürfe, deren endgültige Fassung bei Redaktionsschluss 
noch nicht abzusehen war. 

Wir hoffen, dass die Broschüre für die tägliche Praxis eine verständliche und 
wirksame Hilfe darstellt. 

Friedel Rinn 
Vorsitzender der BAGH 
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Hinweise für den Benutzer 

1. Diese Broschüre, die von Wiltraut Thust begründet wurde, soll eine Orien
tierungshilfe sein und Grundinformationen vermitteln. Sie will kein Hand
buch, kein Lehrbuch und keinen Gesetzeskommentar ersetzen, sondern 
Wege weisen. Deshalb wird auch bewusst weitgehend auf einen „wissen
schaftlichen Apparat“ verzichtet (also z.B. auf umfassende Belege aus der 
Rechtsprechung und aus der Literatur; selbstverständlich sind aber Aus
sagen, die sich auf die Rechtsprechung berufen, nachgeprüft). 

Angaben zu ergänzenden Broschüren und sonstigen informativen Schrif
ten finden sich im Text der Broschüre sowie im Anhang I bis III. 

2. Aus Vereinfachungsgründen wird in dieser Broschüre die männliche 
Form (der Hilfesuchende, der Pflegebedürftige usw.) verwendet; eine 
andere überzeugende Ausdrucksform, die die Lesbarkeit des Textes nicht 
unerträglich belastet, ist bislang nicht gefunden worden. 

3. Im Anhang VI ist – auf vielfache Anregung hin – ein Auszug aus den „An
haltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädi
gungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz“ abgedruckt. Für die 
Genehmigung zu diesem Abdruck danken wir dem (ehemaligen) Bundes
ministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

4. Bei dieser Auflage haben selbstständig verfasst: Herr Clemens Beraus die 
Abschnitte II. 7.1 sowie 7.2.2 a) und b), Herr Peter Brünsing die 
Abschnitte I. 3., II. 9.1 und 9.2, Frau Meike Gattermann die Abschnitte 
II. 6.4 j), II. 9.1.11 und II. 9.1.12, Frau Evelyn Küpper und Herr Klaus 
Naujoks die Abschnitte II. 9.4, 9.5 und III. 10.2, 10.3 und 12.2, wofür 
ihnen auch an dieser Stelle herzlich zu danken ist. 

5. Der Problematik einer für (juristische) Laien und für (rechtskundige) Be
rater gleichermaßen geeigneten – insbesondere verständlichen und zu
gleich rechtlich genauen – Darstellung sind wir uns durchaus bewusst. Für 
Anregungen, Kritik und Änderungsvorschläge zu dieser Broschüre sind 
wir daher stets dankbar (Zuschriften bitte an folgende Adresse: Prof. Dr. 
Peter Trenk-Hinterberger, Universität Bamberg, Lehrstuhl für Arbeits
und Sozialrecht, Feldkirchenstr. 21, 96045 Bamberg). Rechtsauskunft und 
Rechtsrat in konkreten Einzelfällen können wir allerdings nicht erteilen. 

Prof. Dr. Peter Trenk-Hinterberger, 
Universität Bamberg 
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I. Allgemeiner Teil 

1. Die Aufgaben des Sozialstaates und seine Netze der sozialen Sicherung

1.1 Sozialstaat

Der Sozialstaat, zu dem sich das Grundgesetz in Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 
Abs. 1 Satz 1 bekennt, hat zwei Hauptanliegen: soziale Gerechtigkeit und so
ziale Sicherheit. Diese beiden Hauptanliegen haben Gesetzgebung, Rechtspre
chung und Wissenschaft zu wesentlichen Zielen des Sozialstaats konkretisiert, 
die für alle Rechtsbereiche Bedeutung haben. Die wesentlichen Ziele des 
Sozialstaats sind danach: 

●	Gewährung des Existenzminimums und elementarer personaler Dienste (Er
ziehung, Betreuung, Pflege), 

Minderung und Kontrolle von Abhängigkeiten, 

Ausgleich von Wohlstandsunterschieden, 

Sicherung des Lebensstandards gegen wesentliche ökonomische Verschlech
terungen, 

Ausgestaltung der Rechtsordnung dahin, dass der Einzelne nicht Objekt der 
staatlichen Sozialpolitik, sondern Träger von Rechten ist, die auf Teilhabe an 
der vom Staat geleisteten sozialen Förderung und Sicherheit gerichtet sind. 

Diese Ziele werden für den Bereich des im Sozialgesetzbuch geregelten Sozial
rechts, dessen Kernbereich das Recht der sozialen Sicherung ist, in § 1 Abs. 1 
SGB I konkretisiert. Danach soll das Recht des Sozialgesetzbuchs dazu beitra
gen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu 
schaffen, die Familien zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensun
terhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen, und besondere 
Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder 
auszugleichen. Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, dass 
die zur Erfüllung der genannten Aufgaben erforderlichen sozialen Dienste und 
Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele bedient sich der Sozialstaat im Wesentlichen 
folgender Mittel: 

a) Geldleistungen = Überweisung oder Auszahlung von Bargeld, dessen bestim
mungsgemäße Verwendung in der Regel nicht kontrolliert wird bzw. werden 
kann. Es sind dies hauptsächlich die unter Nr. 8 aufgeführten Leistungen, 
z.B. Krankengeld, Rente.

b) Sachleistungen = Unmittelbare Deckung eines Bedarfs durch direktes Ver
schaffen einer „Naturalleistung“ (zur Sicherung bestimmungsgemäßer Ver
wendung), z.B. gebrauchte Möbel, Wertgutscheine, Hilfsmittel. 
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c) Dienstleistungen = Sonderform der Sachleistungen, deren Qualität stark 
von persönlichen Gegebenheiten seitens des Leistungsempfängers und des 
Leistungserbringers abhängen. Sie sind personalintensiv und kaum zu ratio
nalisieren (z.B. ärztliche Behandlung, Beratung, Pflege). 

d) Schutz- und Ausgleichsinstrumente = Regelungen und Maßnahmen, die 
behinderte Menschen in der Arbeitswelt und im allgemeinen Rechtsverkehr 
schützen sowie behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen sollen. 

1.2 Netze der sozialen Sicherung

Als Netze der sozialen Sicherung bezeichnet man den Schutz durch diejenigen 
Sozialleistungsträger, derer sich der Sozialstaat zur Erfüllung seiner Aufgaben 
bedient. Das bei 1.3 abgedruckte Schema macht deutlich, dass wir ein „geglie
dertes System“ der sozialen Sicherung haben. Dies bedeutet vor allem, dass 
zum Auffangen der in ihren Auswirkungen vielfach gleichen Lebensrisiken 
verschiedene Leistungsträger zuständig sind. Dieser Umstand beruht auf einer 
historisch gewachsenen Entwicklung. In deren Verlauf entstanden die Sozial
leistungsträger nämlich weitgehend unkoordiniert teils nebeneinander, teils 
nacheinander seit dem Jahre 1881 (in dem durch eine Kaiserliche Botschaft 
die Einführung der Sozialversicherung und damit der modernen sozialen 
Sicherung überhaupt eingeleitet wurde). Dieses gegliederte System der Sozial
leistungsträger wird von zwei wesentlichen Prinzipien beherrscht: 

a) Das Kausalitätsprinzip fragt nach der Ursache eines eingetretenen Bedarfs
falls und ist unter anderem maßgebend für die Zuständigkeit eines Leis
tungsträgers; 

b) das Finalitätsprinzip führt zum Einsatz von sozialstaatlichen Leistungen so
wie von Schutz- und Ausgleichsinstrumenten, weil ein Bedarfsfall eingetre
ten ist, und gewährt allen unabhängig von der Ursache gleiche Leistungen. 

Einen ersten Überblick über die verschiedenen Sozialleistungen und Sozial
leistungsträger kann man sich schon beim Lesen der §§ 1 bis 29 des Allgemei
nen Teils des Sozialgesetzbuchs (SGB I) verschaffen. Dort werden nämlich 
nicht nur die sozialstaatlichen Aufgaben (§ 1 SGB I) beschrieben, sondern 
auch die einzelnen sozialen Rechte (§§ 2 bis 10 SGB I), die zur Erfüllung die
ser Rechte vorgesehenen Sozialleistungen und die dafür zuständigen Träger 
(§§ 18 bis 29 SGB I) genannt. So zeigt z.B. die Lektüre des § 21 SGB I auf ei
nen Blick, welche Leistungen die gesetzliche Krankenversicherung erbringt 
und wer für diese Leistungen zuständig ist. 

Eine Aufstellung von Gesetzestexten (mit Bezugsquellen), die — wie das 
SGB — für die Beschäftigung mit den Rechten behinderter Menschen und ihrer 
Angehörigen von besonderer Bedeutung sind, befindet sich im Anhang I. 
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1.3 Erläuterungen zum Schema 

In den ersten 5 Spalten befinden sich die Sozialversicherungsträger 

●	 Krankenversicherung: Orts-, Betriebs-, Innungskrankenkassen; Seekran
kenkasse; Ersatzkassen, Bundesknappschaft, landwirtschaftliche Kranken
kassen 

●	 Pflegeversicherung: Die bei den Krankenkassen (s. oben) errichteten Pflege
kassen 

●	 Rentenversicherung: Landesversicherungsanstalten (für Arbeiter); Bundes
versicherungsanstalt für Angestellte, Bundesknappschaft, landwirtschaftli
che Alterskassen 

●	 Unfallversicherung: Berufsgenossenschaften; Eigenunfallversicherungsträ
ger von Bund, Ländern und Gemeinden. 

Aufgabe der Unfallversicherung ist es unter anderem, nach Eintritt von Ar
beitsunfällen (bzw. Wegeunfällen) und Berufskrankheiten die Gesundheit 
und die Leistungsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen und die 
Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädi
gen. Versichert sind im Wesentlichen Arbeitnehmer. Sie zahlen aber keine 
Beiträge (die Beiträge werden von den Unternehmen allein gezahlt). Darü
ber hinaus sind aber auch Personen versichert, die keine Arbeitnehmer 
sind, bei denen der Gesetzgeber aber einen Unfallversicherungsschutz für 
geboten hält (z.B. Kinder während des Besuchs von Kindertageseinrichtun
gen, Schüler während des Schulbesuchs, Studenten während des Studiums, 
Lebensretter, Blutspender). Auch diese Versicherten zahlen keine Beiträge 
(die Mittel für die fälligen Leistungen werden vielmehr aus Steuermitteln 
aufgebracht). 

●	 Arbeitslosenversicherung/Arbeitsförderung: Bundesagentur für Arbeit (mit 
Agenturen für Arbeit) 

Sie leisten dann, wenn eine Mitgliedschaft bei ihnen besteht bzw. Beiträge ge
zahlt wurden. Persönliche Verhältnisse (z.B. Einkommen und Vermögen) des 
Leistungsempfängers sind meist (aber nicht immer) unerheblich (= Versiche
rungsprinzip). 

In der Spalte 6 steht die Versorgungsverwaltung, bestehend aus Integrations
ämtern sowie (Landes-)Versorgungsämtern. Leistungsvoraussetzungen sind 
hier sog. „Sonderopfer“ für den Staat; das sind Gesundheitsschäden z.B. in
folge Kriegs-, Wehr-/Zivildienst, staatlich empfohlener bzw. angeordneter 
Impfung oder Gewalttaten (vgl. auch 7.2.1 a) aa)). Auch hier sind im Wesent
lichen das Sonderopfer und seltener die persönlichen Verhältnisse maßgebend 
(= Versorgungsprinzip). 

In die Spalte 7 gehört eine Fülle von Behörden, angefangen von Arbeitsämtern 
über Jugend- und Finanzämter sowie Integrationsämter bis hin zu Straßen
verkehrsbehörden. Hierher gehören auch die Grundsicherungsträger, die 
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● 

Leistungsträger der bedarfsorientierten Grundsicherung erbringen (dazu 
unten 8.8). 

Das letzte Netz der sozialen Sicherung, die Sozialhilfe, gehört rechtssystema
tisch zwar zur Spalte 7, nimmt jedoch eine Sonderstellung ein, die in der 
Zeichnung durch folgende Symbole verdeutlicht wird: 

Die übergeordneten Sicherungsnetze lassen eine Reihe von Menschen 
durchfallen, sei es, dass Leistungsvoraussetzungen fehlen (z.B. zu kurze 
Beitragszeiten), bestimmte Leistungen überhaupt nicht vorgesehen sind 
(z.B. Hilfsmittel, die behinderte Menschen benötigen, die aber nicht im
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten sind) 
oder die Leistungen (z.B. Altersrenten) zu niedrig sind, d.h. unter dem 
Sozialhilfebedarf liegen. 

●	 Eine Reihe der „Durchgefallenen“ verfügt jedoch über Möglichkeiten zur 
Selbsthilfe: Grund- oder größeren Hausbesitz, Wertpapiere, größere Bargeld
oder Sparbeträge, Einkommen (z.B. aus Erwerbstätigkeit oder aus Vermie
tung), Unterhaltsansprüche gegen Eltern oder Kinder mit Vermögen u.a.m. 

●	 Nur wer nichts Nennenswertes davon hat, kann durch den engen „Fla
schenhals“ der Sozialhilfe eintreten, die im Wesentlichen durch das Bun
dessozialhilfegesetz (BSHG; ab 1.1.2005: SGB XII) geregelt wird, 

●	 aber er erhält dann auch Hilfe, ohne dass er Vorleistungen (in Form von 
Beiträgen oder Sonderopfern) erbracht hat (= Fürsorgeprinzip). 

Daraus lassen sich die drei Leitgedanken der Sozialhilfe ableiten: 

1. Nachrangigkeitsprinzip (§ 2 BSHG): Dieses besagt, dass Hilfe grundsätz
lich nur der erhält, der keine 
– Selbsthilfe leisten kann (Einsatz von Arbeitskraft, Einkommen, Vermö

gen) 
– unterhaltspflichtigen und unterhaltsfähigen Angehörigen 1. Grades (El-

tern/Kinder) oder Ehegatten hat 
– Hilfe von allen (in der Zeichnung auf S. 18/19) vorrangig verpflichteten 

Leistungsträgern erhält. 
(Dies erklärt aber auch die Kompliziertheit der Sozialhilfe-Antragsformulare, 
in denen alle vorrangigen Hilfemöglichkeiten durchgeprüft werden müssen.) 

2. 	Individualisierungsprinzip (§ 3 BSHG): Art, Form und Maß der Hilfe rich
ten sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, vor allem nach der Person 
des Hilfesuchenden und der Art seines Bedarfs. Dieses Prinzip wird aller
dings bei den verschiedenen Hilfen unterschiedlich angewandt. 

3. Bedarfsdeckungsprinzip (§ 5 BSHG): Sozialhilfe wird nur bei gegenwärtig 
vorliegendem Bedarf geleistet. Deshalb 
– wird sie nicht für die Vergangenheit gewährt (Nachzahlungen sind nur 

in Ausnahmefällen möglich), 
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Arbeitslosenversicherung, 
Arbeitsförderung 





– ist sie keine rentenähnliche Dauerleistung (darum haben z.B. Widersprü
che gegen den Entzug von Leistungen keine aufschiebende Wirkung) 

– kann sie weder übertragen noch ge- oder verpfändet werden (§ 4 Abs. 1 
Satz 2 BSHG). 

Da die Sozialhilfe für behinderte Menschen eine besondere Bedeutung hat, soll 
sie ausführlicher als die anderen Träger vorgestellt werden: 
Zuständig sind die überörtlichen und die örtlichen Sozialhilfeträger. Erstere 
heißen je nach Bundesland z.B. Bezirke, Landschafts-, Landeswohlfahrtsver
bände oder Landessozialämter; letztere sind die Kreise und kreisfreien Städte 
(§ 9 BSHG) mit ihren Sozialämtern. Ihre sachliche Zuständigkeit richtet sich 
nach den §§ 99, 100 BSHG: Vereinfacht gesagt ist der überörtliche Sozialhilfe
träger in der Regel zuständig für alle stationären oder teilstationären Einrich
tungen (Heime, Anstalten, Werkstätten etc.), für die Versorgung Behinderter 
mit größeren Hilfsmitteln und für die Blindenhilfe; der örtliche Träger ist in 
der Regel für alle anderen Hilfen zuständig. Die Länder haben aber auch die 
Möglichkeit, eine andere Aufgabenverteilung vorzunehmen; einige Länder 
haben dies für bestimmte Bereiche getan, z.B. bei der Hilfe für Krebskranke die 
Zuständigkeit auf die überörtlichen Träger verlagert. 
Die Leistungen der Sozialhilfeträger werden aber aus systematischen Gründen 
erst im Rahmen der Nrn. 5-8 behandelt, während es im Folgenden nur um die 
wichtigsten Voraussetzungen geht. 

Bei der Sozialhilfe unterscheidet man zwei Hilfearten, die den Leistungen der 
fünf vorrangigen Träger zum Teil entsprechen und teilweise darüber hinaus
gehen: 
1. Die Hilfe zum Lebensunterhalt: Ihr Zweck ist die Sicherung von Unter

kunft, Ernährung und sonstigen Bedürfnissen, soweit dies zur Führung ei
nes der Menschenwürde entsprechenden Lebens notwendig ist (= faktisch 
das sog. sozio-kulturelle Existenzminimum). Von ihrer Funktion her ent
spricht sie den unter Nr. 8.1–8.5 genannten Leistungen; Näheres unter 
Nr. 8.6. 

2.	 Die Hilfe in besonderen Lebenslagen: Sie hat den Zweck, spezielle Notla
gen und Schwierigkeiten zu beheben oder zu mildern. Bezüglich behinder
ter Menschen handelt es sich dabei um bestimmte – ausdrücklich im BSHG 
genannte – Hilfen in besonderen Lebenslagen, auf die noch bei den Nrn. 5–7 
näher eingegangen wird. Allerdings kann die Sozialhilfe Leistungen auch bei 
anderen, nicht ausdrücklich im Gesetz genannten besonderen Lebenslagen 
erbringen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen (§ 27 Abs. 2 
BSHG; in der Praxis ist dies aber vor allem aus Kostengründen selten). 

1.4 Nachrangigkeitsprinzip in der Sozialhilfe

Aus dem Nachrangigkeitsprinzip ergeben sich drei Voraussetzungen der 
Hilfegewährung (vgl. a) bis c): 
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a) Nicht ausreichendes Einkommen: Als Einkommen gelten praktisch alle 
Arten von Einkünften (auch Wohn- und Kindergeld sowie die in der VO zu 
§ 76 BSHG genannten Einkünfte, z.B. aus Vermietung). 

Nur einige wenige Einkünfte zählen kraft ausdrücklicher Bestimmung nicht 
als Einkommen i.S. des BSHG. Dies sind vor allem: Die Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (BVG) und solchen Gesetzen, die auf das BVG ver
weisen (z.B. das Soldatenversorgungs- und das Zivildienstgesetz); Leistungen 
für Verfolgte nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen und für deren Hin
terbliebene (§ 76 Abs. 1 BSHG); Renten nach dem Contergangesetz; Kinder
erziehungsleistungen; Erziehungsgeld; Schmerzensgeld-„Rente“ (§ 77 Abs. 2 
BSHG). 

Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege oder Schenkungen von Dritten sol
len unberücksichtigt bleiben, wenn der Hilfeempfänger nicht unbillig begüns
tigt wird oder andernfalls eine besondere Härte erleidet (§ 78 BSHG). 

Bei der Ermittlung des Einkommens wird jedoch nur das angesetzt, was nach 
Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (= Netto-Einkommen), 
der Art und Höhe nach angemessenen Versicherungen und mit der Erwerbs
tätigkeit zusammenhängenden notwendigen Ausgaben bzw. wegen der Er
werbstätigkeit abzusetzenden Beträgen übrigbleibt = bereinigtes Einkommen 
(§ 76 Abs. 2 und – allerdings nur bei der Hilfe zum Lebensunterhalt – nach 
Abs. 2 a BSHG); vgl. dazu das Schaubild auf Seite 23. 

Die Frage, inwieweit bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen das Einkommen 
eingesetzt werden muss, das über den maßgeblichen Einkommensgrenzen liegt 
(zu diesen Einkommensgrenzen vgl. das Schema auf S. 24), ist nicht einfach zu 
beantworten. § 84 BSHG spricht nämlich nur vom zumutbaren „angemessenen 
Umfang“, der von Art, Dauer und Umfang der Leistungen bestimmt wird. 
Außerdem sind besondere Belastungen des Hilfesuchenden und seiner Familie 
zu berücksichtigen. Alles Übrige ist der Rechtsprechung, vor allem aber den 
Richtlinien der Sozialhilfeträger überlassen, die regional sehr unterschiedlich 
ausfallen und deshalb keine allgemeinen Aussagen zulassen. Tilgungslasten für 
Eigenheime z.B. sind wegen ihrer vermögensbildenden Wirkung grundsätzlich 
nicht zu berücksichtigen, doch gibt es auch hier Ausnahmen. 

Es wird jedoch nicht nur das gegenwärtige, sondern u.U. auch das künftige 
Einkommen berücksichtigt, wenn jemand nur eine einmalige Leistung (z.B. ei
ne Umzugsbeihilfe) oder einen Bedarfsgegenstand von mindestens einjährigem 
Gebrauchswert (z.B. ein Hilfsmittel) benötigt. Im Rahmen der Hilfe zum Le
bensunterhalt (s. Nr. 8.6) kann verlangt werden, dass der Betreffende auch das 
Einkommen einsetzt, das er innerhalb der nächsten 6 Monate erwirbt, bei der 
Hilfe in besonderen Lebenslagen (s. Nrn. 5–7) das der nächsten 3 Monate 
(§§ 21 Abs. 3, 84 Abs. 3 BSHG). 

Unter bestimmten Voraussetzungen, die vor allem in den §§ 15 a, 15 b und 89 
BSHG umschrieben werden, kommt eine Hilfegewährung durch den Sozial
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hilfeträger in Form eines Darlehens in Betracht; ob und für welchen Zeitraum 
Zinsen verlangt werden, richtet sich nach der Besonderheit des Einzelfalles. 

Liegt bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen das Einkommen unter den 
maßgeblichen Grenzen (§ 85 BSHG), kann sein Einsatz verlangt werden, 
wenn zur Deckung des Bedarfs nur geringfügige Mittel erforderlich sind oder 
der Hilfesuchende von anderswo Leistungen (z.B. Rente) erhält, für die sonst 
Sozialhilfe zu gewähren wäre. Bei Aufenthalt in Heimen, Anstalten und teil
stationären Einrichtungen (z.B. Tagesstätte) kann ein Beitrag in Höhe der 
häuslichen Ersparnisse in Betracht kommen (z.B. in Höhe der Kosten für das 
in der Tagesstätte vom behinderten Kind eingenommene Mittagessen). Darü
ber hinaus kann bei mehr als ein Jahr dauernden Anstalts- bzw. Heimaufent
halten noch ein angemessener Kostenbeitrag verlangt werden, sofern der 
Hilfesuchende keinen Angehörigen unterhält. 

Wer aber in der Einrichtung gegen Entgelt beschäftigt ist, muss nur einen be
stimmten Teil dieses Entgelts für seine Unterbringung einsetzen; der andere 
Teil bleibt ihm zur freien Verfügung (§ 85 Abs. 2 BSHG). 

Hinsichtlich der zahlreichen dazu ergangenen Richtlinien gilt das zu § 84 BSHG 
Gesagte. Sie führen in den meisten Fällen dazu, dass erwachsenen behin
derten Heimbewohnern letztlich nur noch ein Betrag von ca. 1/2 des Eckre
gelsatzes als „Taschengeld“ verbleibt und Renten in vollem Umfang einbehal
ten werden. 

Die §§ 83 und 87 BSHG regeln das Zusammentreffen mehrerer Einkommens
grenzen und den Einkommenseinsatz bei mehrfachen Hilfeleistungen. 

b) Nicht ausreichendes Vermögen: Vor oder bei Erhalt von Sozialhilfe muss 
das verwertbare Vermögen eingesetzt werden. Darunter fällt alles außer dem 
in § 88 Abs. 2 BSHG und der dazu ergangenen VO aufgeführten sog. „Schon
vermögen“. Nicht einzusetzendes Schonvermögen sind z.B. angemessener 
Hausrat, Gegenstände zur Ausübung der Erwerbstätigkeit (z.B. Fachliteratur) 
und zur Befriedigung künstlerischer o.ä. Bedürfnisse (z.B. Musikinstrument, 
Fotoausrüstung, Videogerät), Familien- und Erbstücke, öffentliche Gelder zum 
Existenzaufbau oder zur Haushaltsgründung. 

Geschützt ist nach § 88 Abs. 2 Nr. 7 BSHG auch ein angemessenes Haus
grundstück, das vom Hilfesuchenden oder einer der in §§ 11, 28 BSHG ge
nannten Personen (also: nicht getrennt lebender Ehegatte, minderjährige un
verheiratete Kinder) allein oder zusammen mit Angehörigen bewohnt wird und 
nach seinem Tod bewohnt werden soll. Ob ein Hausgrundstück angemessen 
ist, bestimmt sich nach der Zahl der Bewohner, dem Wohnbedarf (z.B. behin
derter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen), der Grundstücksgröße, der 
Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem 
Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes (vgl. dazu das Schau
bild auf S. 26). Alle diese Faktoren müssen für die Beurteilung der Angemes
senheit in einer Gesamtbetrachtung kombiniert werden, es kommt mithin z.B. 
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Vom Einkommen sind abzusetzen (§ 76 Abs. 2, 2a BSHG) 

➤➤ ➤
 ➤ 

Steuern, Sozial
versicherungs
beiträge 

Beiträge zu Ver
sicherungen oder 
ähnlichen Einrich

mit der Erzielung des 
Einkommens verbun
dene notwendige 

„angemessene“ Be
träge bei Erwerbs
tätigkeit 

§ 76 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 BSHG 

tungen 
§ 76 Abs. 2 Nr. 3 
BSHG 

Ausgaben 
§ 76 Abs. 2 Nr. 4 
BSHG 

§ 76 Abs. 2a BSHG 

(„Netto-Einkommen“) 
z.B. Hausratver
sicherung, Haftpflicht-

z.B. Aufwendungen 
für Arbeitsmittel, 

versicherung, 
nicht aber z.B. Aus
steuerversicherung, 
u.U. Lebens-, 
Kfz-, Haftpflicht
versicherung 

Fahrtkosten zur 
Arbeitsstelle, Beiträge 
für Berufsverbände 
(§ 3 Abs. 4–6 VO § 76) 



Die 4 Einkommensgrenzen für die Hilfearten 
des BSHG 

1. „Regelbedarfsgrenze“ Hilfe zum Lebensunterhalt 
(§§ 22, 23 BSHG; 
VO zu § 22) 

2. Allgemeine Einkommens- Hilfe in besonderen Kosten der Unter
grenze (§ 79 BSHG) Lebenslagen kunft, soweit sie der 
(Kann durch Landesrecht (alle außer die bei Besonderheit des Ein-
oder Richtlinien für best. 3. und 4. genannten) zelfalls angemessen 
Hilfen erhöht werden) sind (s. Nr. 8.6) 

3. Besondere Einkommensgrenze Hilfe in besonderen 
(§ 81 Abs. 1 BSHG) Lebenslagen, v.a.: 

Eingliederungshilfe in (teil-) 
stationären Einrichtungen 

Hilfe zur Pflege in Heimen 
u. Anstalten 

Pauschaliertes Pflegegeld 

Versorgung mit größeren 
Hilfsmitteln (über 180 u) 

Krankenhilfe über mehr 
als 3 Monate 

4. Erhöhte besondere Blindenhilfe und Pflegegeld für 
Einkommensgrenze Schwerstpflegebedürftige 
(§ 81 Abs. 2 BSHG) 

* Regelsatz des Haushaltsvorstandes: Je nach Bundesland verschiedener Betrag 
(s. Anhang III), der den Bedarf einer allein lebenden Person für Ernährung,
Heizung, Hygiene etc. decken soll (auch „Eckregelsatz“ genannt). 

**In Klammern: Betrag für die neuen Bundesländer 

addieren sich aus: 

Kosten der Unter
kunft, soweit sie der 
Besonderheit des Ein
zelfalls angemessen 
sind (s. Nr. 8.6) 

Kosten der Unter
kunft, soweit sie der 
Besonderheit des Einzel
falls angemessen 
sind (s. Nr. 8.6) 

Kosten der Unter
kunft, soweit sie der 
Besonderheit des Ein
zelfalls angemessen 
sind (s. Nr. 8.6) 

1 x Regelsatz des Haushaltsvorstandes* 
+ Regelsätze für Familienangehörige und
evtl. Mehrbedarfszuschläge 
Näheres unter Nr. 8.6 

einem Grundbetrag von 569 u + 80 % des 
Regelsatzes des Haushaltsvorstands für 
jeden von ihm unterhaltenen Familienange
hörigen und den nicht getrennt lebenden 
Ehegatten 

einem Grundbetrag von 853 u + 80 % des 
Regelsatzes des Haushaltsvorstands für 
jeden von ihm unterhaltenen Familienange
hörigen und den nicht getrennt lebenden 
Ehegatten 

einem Grundbetrag von 1.705 u ** 
(1.499 u) 
+ 80 % des Regelsatzes des Haus-
haltsvorstands für jeden von ihm unter
haltenen Familienangehörigen und 
den nicht getrennt lebenden Ehegatten. 
Ist der nicht getrennt lebende Ehe
gatte gleichfalls blind oder schwerstpfle
gebedürftig, beträgt sein Familienzu
schlag die Hälfte des Grundbetrags nach 
§ 81 Abs. 1 BSHG 



nicht allein auf die Grundstücksgröße an. Beim Merkmal der Grundstücks
größe ist aber zu beachten, dass Familienheime und Eigentumswohnungen in 
der Regel dann unangemessen groß sind, wenn ihre Wohnfläche 130 Quadrat
meter (bei Familienheimen) bzw. 120 Quadratmeter (bei Eigentumswohnun
gen) übersteigt; eine Erhöhung der Wohnflächengrenzen ist in besonders gela
gerten Fällen möglich (z.B. bei einer Familie mit mehr als vier Mitgliedern). Bei 
häuslicher Pflege nach § 69 BSHG kommt noch ein „Zuschlag“ von bis zu 20 
Prozent hinzu (auch hier ist in besonderen Fällen eine weitere Anhebung mög
lich). Es leuchtet ein, dass eine solche Regelung, die keine klaren Beurteilungs
kriterien vorgibt, (auch wegen der zu berücksichtigenden Besonderheiten des 
Einzelfalles) zu einer unterschiedlichen Auslegung durch die Sozialhilfeträger 
und damit zu großer Unsicherheit in der Praxis führen muss; verallgemeinernde 
Aussagen lassen sich hier deshalb nicht treffen. Für die Beratungspraxis ist zu 
empfehlen, die entsprechenden Richtlinien der Sozialhilfeträger sowie die ein
schlägige Rechtsprechung (kritisch) zu Rate zu ziehen. 

Geschützt ist ferner nach § 88 Abs. 2 Nr. 2 BSHG ein Vermögen, solange es 
nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines angemessenen 
Hausgrundstücks bestimmt ist (also vor allem Bausparvermögen), soweit dieses 
Wohnzwecken behinderter Menschen, Blinder oder Pflegebedürftiger dient oder 
dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Ver
mögens gefährdet würde. 

Der § 88 Abs. 3 BSHG verbietet es, die Sozialhilfe von der Vermögensverwer
tung (z.B. Veräußerung eines nicht angemessenen Hausgrundstücks) abhängig 
zu machen, wenn sie für den Hilfesuchenden und seine unterhaltsberechtigten 
Angehörigen eine Härte bedeuten würde. In solchen Fällen soll die Sozialhilfe 
— i.d.R. vor allem durch Grundschuld, Abtretung von Ansprüchen oder Bürg-
schaft abgesichert — als Darlehen gewährt werden (§ 89 BSHG). 

Zum Schonvermögen gehören auch „die kleineren Barbeträge“ (VO zu § 88 
Abs. 2 Nr. 8 BSHG). Geschützt sind für den Hilfesuchenden bei der Hilfe zum 
Lebensunterhalt 1.279 t (2.301 t in Sonderfällen), bei der Hilfe in besonderen 
Lebenslagen 2.301 t (4.091 t in Sonderfällen) zuzüglich unterschiedlicher Be
träge für Ehegatten und für überwiegend vom Hilfesuchenden unterhaltene 
Personen (s. dazu die Tabelle im Anhang V). Auch hier hat der Sozialhilfe
träger bei besonderen Notlagen die Möglichkeit, höhere Beträge freizulassen. 

c) Fehlen von unterhaltspflichtigen und unterhaltsfähigen Angehörigen: Wird 
ein Antrag auf Sozialhilfe gestellt, prüft der Sozialhilfeträger, ob der Hilfesu
chende einen Unterhaltsanspruch hat, den er vorrangig realisieren kann. Aller
dings kommen nicht alle Unterhaltsansprüche in Betracht, die das bürgerliche 
Recht (vor allem das BGB) kennt. Das BSHG schränkt den Sozialhilfeträger 
nämlich (aus familienpolitischen Gründen) ein: Für den Sozialhilfeträger kom
men nur der Ehegatte (auch getrennt lebend oder geschieden) sowie Verwandte 
ersten Grades (Eltern und/oder Kinder) in Betracht. Alle anderen, mögen sie 
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„angemessenes Hausgrundstück“ 

(§ 88 Abs. 2 Nr. 7 BSHG) 

bewohnt von 

Hilfesuchendem allein (oder zusammen oder einer Person, die in §§ 11, 12 BSHG genannt ist, 
mit Angehörigen, die das Hausgrundstück allein (oder mit Angehörigen, die das Haus
nach seinem Tod bewohnen sollen) grundstück nach seinem Tod bewohnen sollen) 

Zweck: Schutz der (Familien-) Heimstatt als einem wesentlichen Element menschenwürdiger Existenz 

Angemessenheit 

Zahl der Bewohner	 Wohnbedarf (z. B. Grundstücksgröße Hausgröße, Wert des 
Behinderter, Blinder Zuschnitt und Grundstücks 
oder Pflege- Ausstattung des einschl. des 
bedürftiger Wohngebäudes	 Wohngebäudes 

– 130 qm bei
Familienheimen „Wohnflächen
– 120 qm bei grenzen“ 
Eigentums
wohnungen 
(Erhöhung in be
sonderen Einzel
fällen möglich) 



nach dem BGB auch unterhaltspflichtig sein (z.B. Enkel gegenüber ihren Groß
eltern und umgekehrt), gehören zu dem Personenkreis, bei dem der Sozialhilfe
träger nicht Rückgriff wegen geleisteter Sozialhilfe nehmen kann (§ 91 Abs. 1 
Satz 3 BSHG; keine Rückgriffsmöglichkeit besteht natürlich auch bei Personen, 
die schon nach dem BGB nicht unterhaltspflichtig sind, wie z.B. Geschwister). 

Hat der Hilfesuchende Angehörige, die nach dem BSHG für einen Rückgriff 
in Betracht kommen und sind diese finanziell auch zur Erfüllung ihrer Unter
haltspflicht fähig, so gibt es für den Sozialhilfeträger drei Möglichkeiten: 

1. Er leistet die beantragte Hilfe nicht und verweist den Hilfesuchenden direkt
an die Angehörigen (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BSHG). Dieses Verfahren ist jedoch 
nicht zulässig, wenn die Hilfeleistung rasch erforderlich ist, neben der Leis
tung der Angehörigen ohnehin zusätzliche Sozialhilfe nötig wird oder der 
Hilfesuchende seinen Unterhaltsanspruch nur schwer durchsetzen kann 
(z.B. weil der Unterhaltspflichtige im Ausland wohnt).

2. Er leistet die beantragte Hilfe und erhält zugleich kraft Gesetzes den Unter-
haltsanspruch des Hilfesuchenden gegen die Angehörigen (gesetzlicher For
derungsübergang). Der Übergang des Unterhaltsanspruchs kann selbstver
ständlich nur in Höhe der Hilfeleistung erfolgen und gilt so lange, wie die 
Hilfeleistung nicht unterbrochen wird (Einzelheiten in § 91 BSHG). 

3. Er „verauslagt“ die Hilfe und verlangt dann nachträglich (aufgrund eines ei-
genen, nicht — wie bei 2. — eines übergegangenen Anspruchs) von denje
nigen Angehörigen, die in §§ 11 Abs. 1 und 28 BSHG genannt sind, Ersatz 
seiner Aufwendungen (§§ 11 Abs. 2, 29 BSHG). 

Bei der Frage, in welcher Höhe die Angehörigen herangezogen werden, unter
scheidet man zwischen 

– Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen und

– gesteigert Unterhaltspflichtigen und nicht gesteigert Unterhaltspflichtigen.

Die Heranziehung Unterhaltspflichtiger, die im Schnittpunkt von Sozialhilfe
recht, bürgerlichem Recht und Prozessrecht steht, wirft eine Fülle sehr schwie
riger Rechtsfragen auf, die hier nicht dargestellt, ja nicht einmal schlicht aufge
zählt werden können. Zu den wichtigsten Arbeitsmitteln für die Bearbeitung 
von Problemen bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger gehören die ein
schlägigen „Empfehlungen“ des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, den man (verkürzt) als „Denkfabrik“ des Sozialhilferechts bezeich
nen könnte. Zu diesen „Empfehlungen“ und zur Bezugsadresse Näheres im 
Anhang III f). 

Im Folgenden können deshalb nur einige Grundideen vorgestellt werden: 

Gesteigert unterhaltspflichtig sind insbesondere Ehegatten untereinander 
(auch getrennt lebende Ehegatten) sowie Eltern gegenüber ihren minderjähri
gen unverheirateten Kindern. 
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Nicht gesteigert unterhaltspflichtig sind geschiedene Ehegatten untereinan
der sowie Eltern gegenüber ihren volljährigen oder verheirateten Kindern; fer
ner Kinder gegenüber ihren Eltern. 

Gesteigert oder nicht gesteigert Unterhaltspflichtige bedeutet hier (vereinfacht 
gesagt): die ersteren können in größerem Umfang vom Sozialhilfeträger in An
spruch genommen werden, weil sie eben eine gesteigerte Unterhaltspflicht 
trifft und sie sich deshalb zugunsten des Unterhaltsberechtigten auch mehr in 
ihrem Lebensstandard einschränken müssen. Die nicht gesteigert Unterhalts
pflichtigen werden entsprechend schonender behandelt: ihnen muss mehr für 
den eigenen Bedarf verbleiben als den gesteigert Unterhaltspflichtigen. 

Aus diesen Unterscheidungen (vgl. die Tabelle auf S. 30) ergeben sich dem
nach auch unterschiedliche Grade der Heranziehung, für die wiederum (lei
der) keine einheitlichen Richtlinien der Sozialhilfeträger vorliegen. 

Eheähnliche Gemeinschaften werden übrigens sozialhilferechtlich wie Ehen 
behandelt (§ 122 BSHG). Eine solche eheähnliche Gemeinschaft liegt aller
dings nur dann vor, wenn eine Lebensgemeinschaft zwischen einer Frau und 
einem Mann besteht, die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere Le
bensgemeinschaft gleicher Art zulässt, sich durch innere Bindungen aus
zeichnet und ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander begründet, 
also über die Beziehungen in einer reinen Haushalts- und Wirtschaftsgemein
schaft hinausgeht. Indizien für das Vorliegen einer eheähnlichen Gemeinschaft 
können z.B. sein: lange Dauer des Zusammenlebens, Versorgung von Kindern 
im gemeinsamen Haushalt oder die Befugnis, über Einkommen und Vermö
gensgegenstände des anderen Partners zu verfügen. 

Ausschluss bzw. Einschränkung des Übergangs von Unterhaltsansprüchen 
auf den Sozialhilfeträger: 

1. Bei fehlender sachlicher Übereinstimmung von sozialhilferechtlichem und
unterhaltsrechtlichem Bedarf. 

2. § 91 Abs. 1 Satz 2 BSHG: Bei laufender Zahlung des Unterhalts (weil bei
Zahlung des Unterhalts der Unterhaltsanspruch erfüllt wird, mithin auch nicht 
auf den Sozialhilfeträger übergehen kann). 

3. § 91 Abs. 1 Satz 3, 1. Halbs., 1. Alternative BSHG: Bei Personen der sog.
Bedarfs- bzw. Einsatzgemeinschaft (§§ 11 Abs. 1, 28 BSHG: sie müssen ihr 
Einkommen und Vermögen wie der Hilfesuchende einsetzen). 

Beispiele (für § 11 Abs. 1 BSHG: nicht getrennt lebende Ehegatten; minder
jährige unverheiratete Kinder in Haushaltgemeinschaft mit ihren Eltern; für 
§ 28 BSHG: Eltern und ihre minderjährigen unverheirateten Kinder). Es blei
ben z.B.: getrennt lebende Ehegatten, volljährige Kinder und ihre Eltern. 

4. § 91 Abs. 1 Satz 3, 1. Halbs., 2. Alternative BSHG: Bei Verwandten, die mit
dem Hilfeempfänger im zweiten oder einem entfernteren Grad verwandt sind. 
Beispiel: Enkel – Großeltern 
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5. § 91 Abs. 1 Satz 3, 2. Halbs. BSHG: Bei Schwangeren und betreuenden
Müttern (bis zum vollendeten 6. Lebensjahr des leiblichen Kindes) im Hin
blick auf Verwandte ersten Grades (= Eltern der Hilfeempfängerin bzw. – sel
ten – ihre Kinder). Bei minderjährigen unverheirateten Hilfeempfängerinnen 
gelten aber §§ 11, Abs. 1, Satz 2, 28 BSHG! 

6. § 91 Abs. 1 Satz 4 BSHG i.V.m. § 90 Abs. 4 Satz 1 BSHG: Bei Gewährung
von HLU mit gleichzeitiger gemeinnütziger/zusätzlicher Arbeit in der öffent-
lich-rechtlichen Variante der §§ 19 Abs. 2, 20 Abs. 2 BSHG. 

7. Regelungen außerhalb des § 91 BSHG, die durch einen Ausschluss des 
Anspruchsübergangs die Gefährdung oder Vereitelung des mit der Sozialhilfe 
verfolgten Zwecks verhindern sollen (z.B. § 72 Abs. 3, 2. Halbs. BSHG, § 43 
Abs. 2 und 3 BSHG). 

8. § 91 Abs. 2 Satz 2. BSHG: Wenn der Übergang eine „unbillige“ Härte be-
deuten würde. 

a) Beispiele (aus der Rechtsprechung): 

– die laufende Heranziehung würde in Anbetracht der sozialen und wirtschaft
lichen Verhältnisse des Unterhaltspflichtigen (vor allem mit Rücksicht auf 
Schwere und Dauer des Sozialhilfebedarfs) eine nachhaltige und unzumut
bare Beeinträchtigung der übrigen Familienmitglieder bedeuten (v.a. bei Her
anziehung erwachsener Kinder zu den Kosten der Pflege für ihre Eltern), 

– die Familienbande zwischen dem Unterhaltspflichtigen und dem Hilfeemp
fänger sind stark gelockert (v.a. bei völliger Entfremdung zwischen volljähri
gen Kindern und ihren Eltern), 

– der Unterhaltspflichtige hat vor Eintreten der Sozialhilfe über das Maß sei
ner Unterhaltsverpflichtung hinaus den Hilfeempfänger betreut und gepflegt, 

– der Hilfeempfänger hat seine sittlichen Pflichten oder seine Unterhaltspflich
ten gegenüber dem Unterhaltspflichtigen verletzt (sofern nicht der Unter
haltsanspruch nach § 1611, Abs. 1, Satz 2 BGB ohnehin ganz entfällt), 

– die Höhe des Heranziehungsbetrags steht in keinem Verhältnis zu der 
dadurch eintretenden Störung des Familienfriedens, 

– durch die Heranziehung ist der weitere Verbleib des Hilfeempfängers im 
Familienverband gefährdet. 

b) „Wenn“ bedeutet – entsprechend dem Charakter einer Härtevorschrift – 
„wenn und soweit“; die Härte kann also auch nur für einen Teilbetrag des Un
terhaltsbeitrags bestehen. 

9. § 91 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 BSHG: Konkretisierte Härteregelung

Eltern, deren volljährige Kinder bei vollstationärer Unterbringung Eingliede
rungshilfe für behinderte Menschen (nach §§ 39 ff. BSHG) oder Hilfe zur 
Pflege (nach §§ 68 ff. BSHG) erhalten, dürfen nur mit einem einheitlichen 
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Pauschalbetrag von 26 t monatlich herangezogen. Mit der Zahlung dieses 
Pauschalbetrags (als „Unterhaltsbeitrag“) an den Sozialhilfeträger ist die Un
terhaltsverpflichtung der Eltern erfüllt. Deshalb ist von den Sozialhilfeträgern 
auch keine Einkommens- und Vermögensüberprüfung der Eltern vorzuneh
men. Allerdings müssen die Eltern den Pauschalbetrag nur dann zahlen, wenn 
sie nach den Regeln des zivilrechtlichen Unterhaltsrechts auch leistungsfähig 
sind, also die 26 t monatlich nach ihren Einkommensverhältnissen überhaupt 
zahlen können. 

Eltern volljähriger Kinder, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
haben die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, dass sie von der Zahlung 
dieses Pauschalbetrags wegen „unbilliger Härte“ freigestellt werden (dann 
müssen sie natürlich eine Einkommens- und Vermögensüberprüfung über sich 
ergehen lassen). Dabei geht es darum, dass diese Eltern an sich zivilrechtlich 
durchaus leistungsfähig sind, also diese 26 t monatlich finanziell durchaus 
verkraften könnten, aber meinen, die Zahlung sei gleichwohl eine „unbillige 
Härte“. 

Anders ist dies bei ambulanter oder teilstationärer Hilfegewährung für voll
jährige Kinder: Hier gilt die Regelung zum Pauschalbetrag von 26 t nicht. Al
lerdings ist dabei in der Regel anzunehmen, dass die Heranziehung der Eltern 
eine „unbillige Härte“ wäre. Zur Konkretisierung der „unbilligen Härte“ hat 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe „Emp
fehlungen“ ausgearbeitet, die – gestaffelt nach dem Alter des Behinderten oder 
Pflegebedürftigen – eine weitgehende Verschonung des Einkommens und des 
Vermögens der unterhaltspflichtigen Eltern vorsehen (so dass im Ergebnis nur 
sehr gut verdienende bzw. vermögende Eltern herangezogen werden). Diese 
Empfehlungen sollten sich die Eltern im Bedarfsfall vom Sozialhilfeträger zei
gen lassen. 

Diese Härteregelung gilt also nicht bei Gewährung von Hilfe zum Lebensun
terhalt an die genannten Personen; hier kann aber die allgemeine „unbillige 
Härte“ vorliegen (oben 8.). 

10. § 91 Abs. 2 Satz 1 BSHG (öffentlich-rechtliche Vergleichsberechnung):
Der Unterhaltsanspruch geht nur insoweit auf den Sozialhilfeträger über, als 
der Unterhaltspflichtige nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 des BSHG 
sein Einkommen und Vermögen einzusetzen hätte, wenn er selbst Hilfeemp
fänger der Art wie der Unterhaltsberechtigte wäre. 

Hilfeart Art der Höhe des Einkommens- und Vermögens-
Unterhaltspflicht einsatzes 

Hilfe zum gesteigert und Den Unterhaltspflichtigen muss so viel 
Lebensunterhalt nicht gesteigert belassen werden, dass ihnen der not

wendige Lebensunterhalt nicht entzogen 
wird (das ist praktisch der Betrag, der 
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Hilfe in 
besonderen gesteigert 
Lebenslagen 

nicht 
gesteigert 

ihnen als Hilfe zum Lebensunterhalt zu
stünde) und besondere Belastungen 
(z.B. wegen einer Behinderung oder Ra-
ten zur Tilgung von Schulden) abge
deckt sind 

Die Höhe der Heranziehung muss zu
mutbar sein (§ 28 BSHG). Grundsatz: 
Unterhaltspflichtige werden höchstens 
so weit herangezogen wie auch der 
Hilfesuchende selbst sein Einkommen 
und Vermögen einsetzen müsste (vgl. 
Schema der Einkommensgrenzen S. 24 
und § 91 BSHG)* 

Hier gilt derselbe Grundsatz, doch räu
men die Richtlinien diesen Unterhalts
pflichtigen meist zusätzliche Freigrenzen 
(z.B. bei Tilgungslasten fürs Eigenheim,
bei in Ausbildung befindlichen Kindern 
etc.) ein. Bei Eingliederungshilfe und 
Hilfe zur Pflege für Kinder gelten Beson
derheiten, die oben bei 9. skizziert sind. 

* Anmerkung: Wenn z.B. behinderte Kinder gem. § 43 Abs. 2 BSHG Einglie
derungshilfe erhalten, leisten die Eltern unter bestimmten Voraussetzungen 
nur einen Kostenbeitrag in Höhe der häuslichen Ersparnis: Das bedeutet, dass 
die Eltern sich nicht an den Kosten der Eingliederungsmaßnahme beteiligen 
müssen (z.B. an den Kosten der Unterbringung in einem Sonderkindergarten). 
Die Eltern müssen vielmehr nur das zahlen, was sie sparen, weil das Kind 
nicht oder nur teilweise zu Hause lebt (und so weniger Kosten für das Kind im 
Haushalt der Eltern anfallen). Der Betrag der „häuslichen Ersparnis“ wird da
bei von den zuständigen Landesbehörden nach den Einkommensverhältnissen 
der Eltern pauschaliert (höchstens 150 % des für das Kind maßgebenden Re
gelsatzes; dies gilt aber nur für Eltern mit hohem Einkommen; für „Normalver
diener“ ist der Betrag deutlich niedriger); die Eltern können aber eine tatsäch
lich geringere Einsparung nachweisen. 
Abschließend ist festzustellen, dass die Heranziehung meist viel niedriger aus
fällt, als aufgrund (immer noch) gängiger Vorurteile befürchtet wird und dass 
deswegen niemand den Weg zum Sozialamt scheuen sollte. Außerdem ist 
noch einmal zu betonen, daß in einer Reihe von Fällen der Übergang des Un
terhaltsanspruchs auf den Sozialhilfeträger ausgeschlossen oder zumindest be
schränkt ist (vgl. dazu die Übersicht auf S. 28/29) 
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1.5 Rückzahlung von Sozialhilfe

Eine Rückzahlung von Sozialhilfe kommt nur in Betracht, wenn der Hilfesu
chende die Hilfebedürftigkeit an sich oder seinen Angehörigen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat (Verschwendung, Verlust der Arbeitsstelle 
durch schweres eigenes Verschulden, Freiheitsstrafe nach Straftat, Unterlassen 
von Krankenversicherung usw.). Würde durch den Kostenersatz die Fähigkeit 
des Hilfeempfängers zu einer von der Sozialhilfe unabhängigen Lebensführung 
beeinträchtigt, ist vom Ersatz abzusehen. Auch in Härtefällen kann auf Rück
zahlung verzichtet werden (§ 92 a BSHG). 

§ 92 c BSHG regelt den Kostenersatz durch Erben, die u.a. nur mit dem Nach
lass haften und in Härtefällen, bei Geringfügigkeit des Nachlasses oder wenn 
sie den Erblasser innerhalb der häuslichen Gemeinschaft gepflegt haben, 
nichts oder nicht alles zurückzahlen müssen. 

1.6 Rechtsgrundlagen

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen der Leistungsträger 
und Gesundheitsbehörden 

Krankenversicherung Sozialgesetzbuch Fünftes Buch = SGB V 
Pflegeversicherung (gesetzliche Krankenversicherung); Sozial-
Unfallversicherung gesetzbuch Elftes Buch = SGB XI (soziale 
Rentenversicherung Pflegeversicherung); Sozialgesetzbuch Sieb

tes Buch = SGB VII (gesetzliche Unfallversi
cherung); Sozialgesetzbuch Sechstes Buch = 
SGB VI (gesetzliche Rentenversicherung) 

Arbeitslosenversicherung, Sozialgesetzbuch Drittes Buch = SGB III 
Arbeitsförderung (Arbeitsförderung) 

Versorgung Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit Ver
ordnungen 

Sozialhilfe/Grundsicherung Bundessozialhilfegesetz (BSHG) mit Ver-
ordnungen/Grundsicherungsgesetz (GSiG) 

Jugendhilfe Sozialgesetzbuch Achtes Buch = SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilfe) 
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Für den Bereich der Rehabilitation gilt zudem das Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch = SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Im 
ersten Teil dieses Neunten Buches des SGB werden die Leistungen zur medi
zinischen Rehabilitation, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die un
terhaltssichernden und ergänzenden Leistungen, sowie die Leistungen zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft übergreifend und grundsätzlich für 
alle oben genannten Sozialleistungsbereiche geregelt (also für die einzelnen 
Sozialversicherungszweige – einschließlich der Arbeitsförderung –, für die Ver
sorgung sowie für die Sozial- und Jugendhilfe). Allerdings ist zu beachten, dass 
sich aus den einzelnen Sozialleistungsgesetzen (also z.B. aus dem SGB VI = 
gesetzliche Rentenversicherung) Abweichungen ergeben können, die dann 
den Regelungen des SGB IX vorgehen. 
Der zweite Teil des SGB IX enthält das Schwerbehindertenrecht, das früher 
im Schwerbehindertengesetz geregelt war (das Schwerbehindertengesetz ist 
deshalb aufgehoben worden). 
Auf das SGB IX wird in den nachfolgenden Ausführungen noch genauer ein
gegangen. Darüber hinaus hat das SGB IX einen grundlegenden Begriffswan
del bewirkt (vgl. zum Ganzen die nachfolgenden Schaubilder). 
Themen und Probleme der Umsetzung des SGB IX werden in vorbildlicher 
Weise auf der Homepage des Beauftragten der Bundesregierung für die Belan
ge behinderter Menschen dargestellt (www.sgb-IX-umsetzen.de).

Gesundheitsämter	 Gesetz über die Vereinheitlichung des Ge
sundheitswesens mit Verordnungen, 
verschiedene Landesgesetze, insbes. Geset
ze über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten oder sog. Unter
bringungsgesetze 

Eine Zusammenstellung der wichtigsten und gängigsten Textsammlungen zum 
Behindertenrecht findet sich in Anhang I. Für jeden, der sich mit den Rechten 
behinderter Menschen näher befassen will, sind diese Texte unentbehrlich. 
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Rechtsgrundlagen 

der Rehabilitation


Allgemeiner Teil 
des Rehabilitationsrechts: 

SGB IX, Teil 1 

(mit Regelungen, die möglichst für alle 
Sozialleistungsbereiche gelten, z. B. Regelungen 

zur Kooperation der Rehabilitationsträger) 

und 

Besonderer Teil 
des Rehabilitationsrechts


nämlich einzelne Leistungsgesetze,

z. B. SGB V (gesetzliche Krankenversicherung),


SGB VI (gesetzliche Rentenversicherung), 

Bundesversorgungsgesetz (BVG: für Kriegsopfer),


Bundessozialhilfegesetz (BSHG).


34 



SGB IX 
Teil 2 

Schwerbehindertenrecht 

regelt unter anderem 

Kündigungs
schutz und 
andere 
arbeitsrecht
liche Rege
lungen (z.B. 
Zusatzurlaub) 

Beschäfti
gungspflicht 
der Arbeit
geber 

Werkstätten 
für behinderte 
Menschen 

Integrations
fachdienste 

unentgeltliche 
Beförderung 
im öffent
lichen Perso
nenverkehr 

Schwerbe
hinderten
vertretung 
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Begriffswandel durch das SGB IX 

Alt Neu 

Arbeits- und Berufsleben Arbeitsleben 

Arbeitstrainingsbereich Berufsbildungsbereich 

Leistung und Maßnahmen zur beruflichen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
Rehabilitation; berufsfördernde Leistungen 

Berufsfindung Abklärung der beruflichen Eignung 

Eingliederung Schwerbehinderter in das Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeits- und Berufsleben Arbeitsleben 

Entziehung des Schutzes Entziehung der besonderen Hilfen für 
schwerbehinderte Menschen 

Erlöschen des Schutzes Beendigung der Anwendung der besonde
ren Regeln zur Teilhabe 

Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Besondere Regelungen zur Teilhabe 
Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und schwerbehinderter Menschen (Schwer-
Gesellschaft (SchwbG) behindertenrecht) als Teil 2 des SGB IX 

Gleichgestellter gleichgestellter behinderter Mensch 

Hauptfürsorgestelle Integrationsamt 

Krankenhilfe Hilfe bei Krankheit 

medizinische Leistungen zur Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation Rehabilitation 

psychische Behinderung seelische Behinderung 

Schwerbehindertengesetz Teil 2 des SGB IX 

Schwerbehinderter schwerbehinderter Mensch 

Leistungen zur sozialen Eingliederung/ Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Rehabilitation Gemeinschaft 

Stellvertreter des Vertrauensmannes/ Stellvertretendes Mitglied der 
der Vertrauensfrau Schwerbehindertenvertretung 

Verbindungsleute Verbindungspersonen 
Vertrauensmänner/Vertrauensfrauen Vertrauenspersonen 

Werkstatt für Behinderte Werkstatt für behinderte Menschen 
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2. Der Begriff „Behinderung“ und seine rechtlichen Erscheinungsformen

Die Vielfalt der Leistungsträger und sonstiger Institutionen (z.B. Gesund
heitsämter) sowie die ihnen gesetzlich vorgeschriebene Bindung an bestimmte 
(politisch gewollte) Aufgaben und Zwecke haben im Wesentlichen dazu beige
tragen, dass das Schicksal der „Behinderung“ nicht einheitlich und umfassend 
betrachtet wird, sondern in der Regel nur ausschnittweise, eben unter dem 
Blickwinkel der Aufgaben und Zwecke der verschiedenartigen Leistungsträger 
und sonstiger Institutionen: Je nach Aufgabe und Zweck einer Sozialleistung, 
eines Nachteilsausgleichs oder einer Schutzmaßnahme soll ein unterschiedli
cher Personenkreis betroffen sein. Insofern haben die begrifflichen Abgrenzun
gen und Eingrenzungen der Lebenslage „Behinderung“ in den einzelnen 
Rechtsbereichen vor allem die Aufgabe der Feststellung (z.B.: wer soll berech
tigt, geschützt sein?) und der Verteilung (z.B. was soll geleistet werden usw.?). 
Die Festlegung eines einheitlichen Begriffs der „Behinderung“ ist dabei weder 
politisch gewollt noch rechtlich erfolgt. 

Die folgende Tabelle soll eine erste Vorstellung davon geben, zu welchen un
terschiedlichen Begriffsbildungen dies u.a. geführt hat und welche abweichen
den Betrachtungsweisen dem zugrunde liegen. 

Die vier gängigsten Umschreibungen lauten: 

Behinderung „Menschen sind behindert, wenn ihre kör
perliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrschein
lichkeit länger als sechs Monate von dem für 
das Lebensalter typischen Zustand abwei
chen und daher ihre Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft beeinträchtigt ist.“ 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 

Grad der Behinderung bezieht sich auf die Auswirkungen einer 
(vgl. die Tabelle in Behinderung auf die Teilhabe am Leben in 
Anhang VI) der Gesellschaft (also in allen Lebensberei

chen und nicht nur im Erwerbsleben): § 69 
Abs. 1 Satz 3 SGB IX; ebenso der Begriff der 
„Minderung der Erwerbsfähigkeit“ in § 30 
Abs. 1 BVG. 100 Grad können, müssen je
doch nicht konkrete Erwerbsunfähigkeit 
bedeuten (z.B. bei einem erwerbstätigen 
Blinden). 

schwerbehinderte Menschen „Menschen sind … schwerbehindert, wenn 
bei ihnen ein Grad der Behinderung von 
wenigstens 50 vorliegt … “ (§ 2 Abs. 2 SGB 
IX). 
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Erwerbsminderung	 Teilweise (bzw. voll) erwerbsgemindert sind 
Versicherte, die wegen Krankheit oder Be
hinderung auf nicht absehbare Zeit außer
stande sind, unter den üblichen Bedingun
gen des allgemeinen Arbeitsmarktes min
destens sechs (bzw. drei) Stunden täglich 
erwerbstätig zu sein (§ 43 Abs. 1 Satz 2 
bzw. Abs. 2 Satz 2 SGB VI). 

In einer Reihe von Rechtsvorschriften wird schlicht von „Behinderung“ aus
gegangen, ohne dass eine nähere Umschreibung dieses Begriffs erfolgt (gele
gentlich wird nur der verdeutlichende Zusatz „körperlich, geistig oder 
seelisch“ hinzugefügt). Hier definiert die Praxis (Behörden und Gerichte) ent
weder jeweils speziell für das betreffende Rechtsgebiet (orientiert an dessen 
Aufgabe und Zweck) oder sie greift auf die oben genannten Beschreibungen 
zurück (soweit sie übertragbar erscheinen). Daneben gibt es Rechtsvorschrif
ten, die die Lebenslage der Behinderung durch eine Reihe weiterer (selbst 
wieder definitionsbedürftiger) Begriffe einzugrenzen versuchen. 

Letztlich lässt sich nur eines mit Gewissheit sagen: Es gibt nicht „den“ (einzi
gen) Rechtsbegriff der Behinderung, sondern nur die Behinderung/den be
hinderten Menschen (oder verwandte Begriffe) im Sinne einer bestimmten 
Rechtsvorschrift oder eines bestimmten Gesetzes. 

Der schillernde Begriff „Behinderung/Behinderte“ erscheint z.B. 

im 

Arbeitsförderungsrecht „Behindert im Sinne dieses Buches sind 
Menschen, deren Aussichten, am Arbeits
leben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, 
wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung 
im Sinne von § 2 Abs. 1 des Neunten Bu
ches nicht nur vorübergehend wesentlich 
gemindert sind und die deshalb Hilfen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, 
einschließlich lernbehinderter Menschen“ 
(§ 19 Abs. 1 SGB III). 

Krankenversicherungsrecht (chronische) Krankheit = regelwidriger Kör
per- oder Geisteszustand, der ärztlicher Be
handlung bedarf und/oder Arbeitsunfähig
keit bedingt 

Pflegeversicherungsrecht körperliche, geistige oder seelische Behin
derung, Pflegebedürftigkeit 
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Rentenversicherungsrecht Erwerbsminderung; körperliche, geistige 
oder seelische Behinderung 

Schulrecht Sonderschulbedürftigkeit 

SGB IX schwer behinderte und ihnen gleichgestellte 
Menschen, Behinderung 

Sozialhilferecht körperliche, geistige oder seelische Behin
derung, Pflegebedürftigkeit 

Strafrecht Schuldunfähigkeit, verminderte Schuld
fähigkeit infolge geistiger und seelischer 
Störungen 

Unfallversicherungsrecht Minderung der Erwerbsfähigkeit, Pflegebe
dürftigkeit 

Versorgungsrecht gesundheitliche Schädigung, Beschädigter, 
Minderung der Erwerbsfähigkeit, Pflegebe
dürftigkeit, Hilflosigkeit 

Zivilrecht krankhafte Störung der Geistestätigkeit 
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3. Behinderte Menschen und ihre Rechte

In der Vergangenheit ist verschiedentlich der Versuch unternommen worden, 
behinderten Menschen den Zugang zu ihren Rechten zu erleichtern. Durch 
das zum 1.7.2001 eingeführte Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen – (SGB IX) sind eine Reihe von Änderun
gen eingeflossen, die zu einem Teil eine Verbesserung der Rechtstellung Be
hinderter darstellen, zu einem anderen Teil aber auch Regelungen enthalten, 
die die Geltendmachung dieser Rechte erleichtern soll. 

Allerdings wird für behinderte und chronisch kranke Menschen in unserem 
gegliederten System, in dem Vorschriften des Kranken-, Renten- und Unfall
versicherungsrechts, der Kriegsopferversorgung und -fürsorge sowie der Sozial
und Jugendhilfe miteinander verknüpft sind und eine Vielzahl von Rechten 
und Ansprüchen enthalten, der Zugang zu ihren Rechten wohl niemals wirk
lich einfach werden. 

Hinzu kommt, dass fast alle Leistungen für behinderte Menschen medizini
sche Festsstellungen voraussetzen. Diese hängen von Ärzten, medizinischen 
Sachverständigen und Gutachtern ab, gegen die oft kein „juristisches Kraut“ 
gewachsen ist. 

Speziell für schwerbehinderte Menschen geschaffene Leistungen können 
darüber hinaus in der Regel nur dann geltend gemacht werden, wenn das Vor
liegen einer Schwerbehinderung im Sinne des Gesetzes (§ 2 Abs. 2 SGB IX) 
durch Vorlage einer entsprechenden Urkunde bzw. dem Schwerbehinderten
ausweis nachgewiesen werden kann. 

3.1 Feststellung der Behinderung/Ausweise

a) Grundsätzlich wird das Vorliegen einer Behinderung nur auf Antrag des 
Betroffenen festgestellt (§ 69 Abs. 1 SGB IX). Eine Ausnahme gilt hinsichtlich 
der Unfallversicherung und der Sozialhilfe, die beide vor oder bei Bekannt
werden der Behinderung bzw. einer damit verbundenen Hilfebedürftigkeit 
von sich aus tätig werden müssen (sog. Offizialprinzip: § 19 SGB IV, § 5 
BSHG). Bezüglich der Sozialhilfe sollte man sich jedoch nicht auf das Offi
zialprinzip verlassen: Der Sozialhilfeträger wird nämlich in aller Regel erst auf
grund eines Antrags aktiv, der – auf der Grundlage von umfangreichen An
tragsformularen – der Ermittlung der rechtserheblichen Tatsachen dient. 

Der Antrag auf Feststellung einer Behinderung wird jedoch häufig von Leis
tungsträgern veranlasst, und der Betreffende muss dem Folge leisten (§§ 
60–62, 65, 66 SGB I), will er nicht bestimmte Rechtsansprüche verlieren. So 
können z.B. die Krankenkassen oder die Arbeitsämter jemanden auffordern, 
innerhalb einer bestimmten Frist einen Antrag auf Rehabilitation zu stellen 
(§ 51 SGB V, § 125 Abs. 2 SGB III), andernfalls der Anspruch auf Kranken
oder Arbeitslosengeld ruht oder entfällt. Ein Antrag auf Rehabilitation gilt als 
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Der Weg zum Schwerbehindertenausweis 

5. Ausstellung eines Schwerbehinderten
ausweises, wenn GdB mindestens 50 beträgt 

(bei GdB unter 50, aber mindestens 30: Antrag auf Gleichstellung beim Arbeitsamt) 

4. Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes 
(mit Feststellung der Behinderung, des GdB von 20 bis 100 und der besonderen Merkzeichen) 

Rechtsmittel dagegen: Widerspruch, danach Klage beim Sozialgericht (Muster im Text) 

2. Im Antrag 

(vor allem zu den Gesundheitsstörungen und ihren Folgen) 

in Kopie beifügen 
(z.B. Krankenhausentlassungsbericht, Kurbericht, ärztliche Bescheinigungen) 

Behinderung beifügen 
(z.B. Rentenbescheid der Berufsgenossenschaft oder des Versorgungsamtes nach den BVG, SVG, ZDG, OEG, 
HHG, IfSG, BEG; Entscheidungen über den Unfallausgleich nach beamtenrechtlichen Vorschriften) 

(entfällt z.B. bei Schwerbehinderten vor Vollendung des 10. Lebensjahres oder – auf Antrag – bei 
Schwerbehinderten, die das Haus nicht verlassen können) 

3. Eingangsbestätigung des Versorgungsamtes 
(kann z.B. dem Arbeitgeber vorgelegt werden, um Kündigungsschutz geltend zu machen) 

1. Antrag beim Versorgungsamt 
(in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller wohnt; amtliche Antragsvordrucke sind kostenlos erhältlich 

u.a. bei den Versorgungsämtern, Servicestellen, örtlichen Fürsorgestellen der Kreise und kreisfreien Städte, Sozialämtern, 
Behindertenverbänden, Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben) 

a) möglichst vollständige Angaben machen 

b) (soweit vorhanden) ärztliche Unterlagen über Gesundheitsstörungen 

c) (soweit vorhanden) Bescheide und Entscheidungen über die 

d) Lichtbild in der Größe eines Passbildes beifügen 
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Antrag auf Rente, wenn eine wesentliche Besserung oder Wiederherstellung 
der Erwerbsfähigkeit nicht erwartet werden kann (§ 116 Abs. 2 SGB VI). 

Ebenso kann das Sozialamt jemanden auffordern, seine Behinderung feststel
len zu lassen und die damit verbundenen Nachteilsausgleiche (s. Nr. 9) in An
spruch zu nehmen, um den Sozialhilfeaufwand durch Selbsthilfe zu verringern 
(vgl. § 2 Abs. 1 BSHG). 

b) Zur Feststellung einer Behinderung haben die meisten Leistungsträger ihre 
eigenen ärztlichen Dienste (z.B. Medizinischer Dienst der Krankenversiche
rungsträger, Ärzte der Arbeits-, Gesundheits- und Versorgungsämter). Inwie
weit andere Leistungsträger und die für Erleichterungen zuständigen Behör
den diese Feststellungen immer anerkennen, ist fraglich. Deshalb sollte man 
bei Vorliegen einer Behinderung von mindestens 50 Grad beim Versorgungs
amt den Schwerbehindertenausweis beantragen (§ 69 Abs. 5 SGB IX). Denn 
nur damit kann der andere Behörden bindende Nachweis der Schwerbehin
derteneigenschaft geführt werden. Den Weg zum Schwerbehindertenausweis 
zeigt das Schaubild auf S. 41; zur Gleichstellung (§§ 2 Abs. 3, 68 Abs. 2 SGB 
IX), vgl. unten d). 

Um die für Betroffene oft unangenehmen und belastenden Mehrfachuntersu
chungen zu vermeiden, sollen Befunde so abgefasst werden, dass sie auch 
von anderen Leistungsträgern verwertet werden können (§ 96 SGB X), um 
die Voraussetzungen möglicher weiterer Sozialleistungen anhand dieser Be
funde prüfen zu können. 

Das Versorgungsamt erkennt Rentenbescheide, Verwaltungs- oder Gerichts
entscheidungen ohne weiteres an, in anderen Fällen überprüft es die vorge
legten ärztlichen Befunde anhand der „Anhaltspunkte für die ärztliche Gut
achtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbe
hindertengesetz“, die den Grad einer Behinderung aufführen (Beispiel: Ver
lust eines Armes und Beines = 100 GdB, vgl. Anhang VI). Es ist übrigens un
zulässig, mehrere Behinderungen einfach zu addieren, um auf 50 Grad zu 
kommen; vielmehr müssen deren Auswirkungen in ihrer Gesamtheit beurteilt 
werden (§ 69 Abs. 3 SGB IX). Für die Bildung eines solchen „Gesamt-GdB“ 
gilt folgende Faustregel: Die schwerste Behinderung wird – entsprechend 
dem Tabellenwert der „Anhaltspunkte“ – mit dem vollen Grad bewertet (z.B. 
mit 50 GdB), die zweitschwerste Behinderung mit 1/2 des Grades (z.B. mit 
1/2 von 40 GdB = 20 GdB), die drittschwerste Behinderung mit 1/3 des Gra
des (z.B. 1/3 von 30 GdB = 10 GdB); Gesamt-GdB im Beispiel also: 50 GdB 
+ 20 GdB + 10 GdB = 80 GdB).

c) Den Schwerbehindertenausweis gibt es in zwei Ausgestaltungen: 

Der „normale“ grüne Ausweis (§1 SchwbAwV) bescheinigt die Eigenschaft als 
schwer behinderter Mensch, ferner den Grad der Behinderung und genauere 
gesundheitliche Merkmale (s. unten). Mit diesem Ausweis kann der Schwer
behinderte belegen, welche Rechte und Nachteilsausgleiche ihm nach dem 
SGB IX oder nach anderen Vorschriften zustehen (z.B. Steuererleichterungen 
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oder Recht auf Benutzung der Sitzgelegenheiten in öffentlichen Verkehrsmit
teln; s. dazu unter Nr. 9). 

Den „Freifahrtausweis“ (linke Seite grün, rechte Seite orange, §1 Schwb 
AwV) erhalten schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche 
Beförderung im öffentlichen Personenverkehr in Anspruch nehmen können 
(zu den Bedingungen s. unter 9.3.1). 

Je nach Ursache oder Art der Behinderung kann ein Ausweis folgende Merk
zeichen tragen (§§ 2, 3 SchwbAwV): 

VB oder EB = kennzeichnen Berechtigte nach dem Bundesversorgungs
gesetz (z.B. Kriegsbeschädigte) oder dem Bundesentschä
digungsgesetz 

aG = außergewöhnlich gehbehindert 

H = hilflos (vgl. dazu unten 9.4.1) 

Bl = blind 

Gl = gehörlos im Sinne des § 145 des Neunten Buches Sozial
gesetzbuch 

RF = befreit von der Rundfunkgebührenpflicht oder Gebühren
ermäßigung beim Fernsprechhauptanschluss 

1. Kl. = Berechtigung für die Benutzung der 1. Wagenklasse mit 
Fahrausweis der 2. Wagenklasse in der Eisenbahn 

B = ständige Begleitung erforderlich 

G = in der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich 
beeinträchtigt. 

Bei der Beurteilung des GdB prüft der ärztliche Dienst des Versorgungsamtes 
auch die Frage, ob und ggf. wann eine Nachprüfung des Befundes erfolgen 
soll und auf welche Gesundheitsstörungen sich die Nachuntersuchung bezie
hen soll. Bei einigen Gesundheitsstörungen, insbesondere bei solchen, die zu 
Rezidiven neigen (z.B. Tumorerkrankungen), aber auch bei der Transplantati
on innerer Organe wird die Zeit einer Heilungsbewährung berücksichtigt. Ein 
positiv verlaufener Heilungsprozess kann – trotz weiterer Beeinträchtigungen 
– dazu führen, dass der GdB bei einer Nachüberprüfung herabgesetzt wird.

In der Regel werden die Ausweise für 5 Jahre, bei von Anfang an unveränder
lichen Behinderungen für längstens 15 Jahre ausgestellt. Bei kleinen Kindern 
wird der Ausweis längstens bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres befristet, 
bei größeren bzw. bei Jugendlichen bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres. 
Macht der behinderte Mensch ein besonderes Interesse glaubhaft (z.B. wegen 
Steuererleichterungen) kann im Ausweis bestätigt werden, wie lange vor Aus
stellung des Ausweises die Behinderung schon eingetreten war (§ 6 Schwb 
AwV). Weitere Einzelheiten zur Gestaltung und zur Ausstellung der Schwer
behindertenausweise enthält die SchwbAwV. 
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Die einmal festgestellte und durch den Ausweis dokumentierte Schwerbehin
derteneigenschaft kann mitunter hinderlich sein (z.B. bei der Suche nach ei
nem Arbeitsplatz). Auf den Schwerbehindertenstatus kann man aber nicht 
einfach verzichten (z.B. durch Rückgabe des Ausweises). Es ist jedoch mög
lich, beim Versorgungsamt einen Änderungsantrag zu stellen und darin die 
Feststellung von einzelnen Behinderungen auszuschließen (nach der Recht
sprechung des BSG bleibt es nämlich dem Behinderten selbst überlassen, 
welche Leiden beim Versorgungsamt berücksichtigt werden sollen und wel
che nicht). Dies kann dazu führen, dass ein GdB unter 50 festgestellt und der 
Ausweis eingezogen wird. 

Ein sehr empfehlenswerter Ratgeber ist die Broschüre „Behinderung und 
Ausweis“, die bei den Integrationsämtern (früher: Hauptfürsorgestellen) er
hältlich ist (vgl. Anhang III b). 

d) Hat das Versorgungsamt bei einer Person lediglich einen Gesamt-GdB von 
weniger als 50 aber wenigstens 30 festgestellt, so kann diese auf einen ent
sprechenden Antrag hin von dem zuständigen Arbeitsamt einem schwer
behinderten Menschen gleichgestellt werden, sofern sie ohne die Gleichstel
lung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten kann. 
Die Gleichstellung hat zur Folge, dass auf die „Gleichgestellten“ – mit Aus
nahme der Regelung über den Zusatzurlaub – die Regeln des Teils 2 des 
SGB IX anzuwenden sind, also z.B. die Regeln über den Kündigungsschutz, 
die Befreiung von Mehrarbeit etc. (§ 68 Abs. 3 SGB IX). 

3.2 Aufklärungs-, Auskunfts- und Beratungspflichten der Leistungsträger

Um den Bürgern den Zugang zu ihren Rechten zu erleichtern, wurden mit 
dem SGB I drei Pflichten für Leistungsträger eingeführt, die zwar ähnlich 
klingen, sich aber folgendermaßen voneinander unterscheiden: 

a) Aufklärung (§ 13 SGB I) dient der allgemeinen Information der Bevölke
rung (z.B. durch Merkblätter oder Broschüren), damit sie daraus ihre Rechte 
und Pflichten gegenüber einem Leistungsträger ableiten kann. Unter Aus
kunft (§ 15 SGB I) versteht man einerseits die Antwort auf die Frage nach 
dem zuständigen Leistungsträger (die Auskunft hat also Wegweiserfunktion); 
andererseits erstreckt sich die Auskunft auf alle Sach- und Rechtsfragen, die 
für den Auskunftssuchenden von Bedeutung sein können und zu deren Be
antwortung die Auskunftsstelle imstande ist. Auskunftsstellen sind die gesetz
lichen Krankenkassen und die nach Landesrecht zuständigen Stellen, wie 
z.B. die Landkreise, Gemeinden und Bezirksämter. Beratung (§ 14 SGB I) ist 
eine umfassende, auf die persönliche Situation des Ratsuchenden bezogene 
Information, die genaue Kenntnis der Materie erfordert und deshalb nur vom 
jeweiligen Träger im Rahmen seiner Zuständigkeiten gegeben werden kann 
(vgl. auch das Schaubild auf S. 45). 

Neben der Beratungspflicht des SGB I gibt es in Einzelgesetzen noch eine 
Reihe von Vorschriften über die Beratung behinderter Menschen. Die bereits 

44 



Informationspflichten nach §§ 13 – 15 SGB I 

Aufklärung (§ 13) Beratung (§ 14) Auskunft (§ 15) 

Adressat Alle bzw. Vielzahl 
von Bürgern 

Einzelne Bürger Einzelne Bürger 

Verpflichtete 
Stellen 

1. Leistungsträger nach 
§ 12 SGB I 

1. Leistungsträger nach 
§ 12 SGB I 

1. Nach Landesrecht 
zuständige Stellen 
(i.d.R. Landkreise 
und kreisfreie Städte) 

2. Verbände der Leistungs
träger (z.B. Verbände der 
Krankenkassen) 

2. Gemeinsame Beratungs
stellen (§ 15 Abs. 3 
SGB I, § 22 SGB IX) 

2. Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung 
und der sozialen Pflege
versicherung 

3. die im SGB genannten 
öffentlich-rechtlichen 

3. Gemeinsame 
Auskunftsstellen 

Vereinigungen (z. B. 
Kassenärztliche Verei
nigung) 

Inhalt Allgemeine Information 
über Rechte und Pflichten 
nach SGB im Rahmen der 
jeweiligen Zuständigkeit. 
Kein einklagbarer An
spruch auf Aufklärung. 

Individuelle, gezielte, um
fassende Information über 
die Rechte und Pflichten 
nach dem SGB (rechtliche 
Beratung). Der Rat 
suchende Bürger hat 
einen einklagbaren Rechts
anspruch auf Beratung. 

Individuelle Information 
auf gezielte Fragen über 
– Benennung des 

zuständigen Leistungs
trägers 

– Andere Sach- und 
Rechtsfragen 
(„Wegweiser“) 

Einklagbarer 
Rechtsanspruch 

Haftung Schadensersatz: Schadensersatz: Schadensersatz: 

1. Amtshaftung bei 
schuldhaft falscher 
oder missverständlicher 
Aufklärung 

1. Amtshaftung bei 
schuldhafter Verletzung 
der Beratungspflicht 

1. Amtshaftung bei 
schuldhafter Aus
kunftspflichtverletzung 

2. Herstellungs-(Folgen-
beseitigungs-)anspruch 
(objektive Pflichtwidrig
keit genügt) 

2. Herstellungs-(Folgen-
beseitigungs-)anspruch 
(objektive Pflichtwidrig
keit genügt) 

2. Herstellungs-(Folgen-
beseitigungs-)anspruch 
(objektive Pflichtwidrig
keit genügt) 
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bisher bestehende umfassende Beratungspflicht der Rehabilitationsträger 
wurde mit Einführung des Sozialgesetzbuches IX weiter ausgeweitet. Zu den 
Rehabilitationsträgern gehören neben den gesetzlichen Krankenkassen, der 
Bundesagentur für Arbeit, den Trägern der gesetzlichen Unfall- und Renten
versicherung, den Trägern der Kriegsopferversorgung und -fürsorge, die Trä
ger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der Sozialhilfe (§ 6 Abs. 1 
SGB IX). Um Wartezeiten und Behördengänge zu vermeiden, sieht das SGB 
IX in §§ 22 ff. die Einrichtung von Servicestellen vor, in denen die Rehabili
tationsträger behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen, ihren 
Vertrauenspersonen und Personensorgeberechtigten Beratung und Unter
stützung anbieten. Die Beratung soll neben Fragen der Zuständigkeit des 
Rehabilitationsträgers, der Leistungsvoraussetzungen, der zu gewährenden 
Leistungen und dem Leistungsbedarf bis zur Entscheidung oder Leistung des 
Rehabilitationsträgers auch eine unterstützende Begleitung beinhalten. Die 
Verbände behinderter Menschen, einschließlich der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen be
hinderter Frauen, dürfen an solchen Beratungen teilnehmen, wenn dies von 
dem behinderten Betroffenen so gewünscht wird. 

Zu den Aufgaben der Servicestellen gehört insbesondere 
• das Informieren und Beraten über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen 

der Rehabilitationsträger, besondere Hilfen im Arbeitsleben sowie über die 
Verwaltungsabläufe, 

• die Unterstützung und Hilfe bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei 
der Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe und der besonderen 
Hilfen im Arbeitsleben sowie bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten, 

• die Klärung, welcher Rehabilitationsträger für die gewünschte Leistung zu
ständig ist, das Hinwirken auf klare und sachdienliche Anträge und die 
Weiterleitung an den zuständigen Rehabilitationsträger, 

• die Information an den zuständigen Rehabilitationsträger, dass bei einem 
Rehabilitationsbedarf voraussichtlich ein Gutachten erforderlich ist, 

• die umfassende Vorbereitung der Entscheidung des zuständigen Rehabilita
tionsträgers in solchen Fällen, in denen die Notwendigkeit von Leistungen 
zur Teilhabe offenkundig ist, so dass dieser unverzüglich entscheiden kann, 

• die Unterstützung und Begleitung des behinderten oder von Behinderung 
bedrohten Menschen bis zur Entscheidung oder bis zur Leistung des Reha
bilitationsträgers, 

• bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen 
hinzuwirken, sowie 

• zwischen mehreren Rehabititationsträgern und Beteiligten auch während 
der Leistungserbringung zu koordinieren und zu vermitteln. 

Eine Liste der gemeinsamen Servicestelle ist im Internet auf der Seite des Be
auftragen der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen zu fin
den (http://www.sgb-IX-umsetzen.de/index.php/nav.sys). Dort werden die
Servicestellen entsprechend der eingegebenen Postleitzahl oder der Stadt an
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gezeigt. (Zu den Servicestellen vgl. auch unten 3.4 a).) Darüber hinaus kann 
man sich natürlich auch bei den vor Ort befindlichen Reha-Trägern nach be
reits eingerichteten Servicestellen erkundigen. 

Auch die Pflegekassen haben den Versicherten und ihren Angehörigen 
gegenüber eine Beratungspflicht hinsichtlich der mit der Pflegebedürftigkeit 
zusammenhängenden Fragen (§ 7 SGB XI). Bei drohender oder bestehender 
Pflegebedürftigkeit werden die Pflegekassen ohnehin an den Beratungen der 
Servicestellen beteiligt (§ 22 Abs. 2 SGB IX). 

Weitere spezialgesetzliche Regelungen für die Pflicht der Ärzte und Kranken
häuser zur Beratung von behinderten Menschen enthalten die §§ 92 Abs. 1 
Nr. 8, 112 Abs. 2 Nr. 4 SGB V und für die Beratungspflicht der Versiche
rungsämter § 93 SGB IV. Gemäß § 8 BSHG müssen die Sozialämter über die 
Beratungspflicht in Rehabilitationsfragen hinaus (vgl. oben) auch in sozial
hilferechtlichen Fragestellungen, wie zum Beispiel der Gewährung von Hilfe 
zum Lebensunterhalt, beraten. 

Trotz dieser Vielzahl von Vorschriften ist die Frage der Beratung weder für 
die Leistungsträger noch die behinderten Menschen einfach zu lösen: Wie 
schon unter Nr. 2 (S. 33 ff.) angesprochen, ist die Sichtweise der Träger im 
Hinblick auf den Behinderten als „ganzen Menschen“ durch ihre spezielle 
Zweckbindung (z.B. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, Vermittlung am 
Arbeitsmarkt, Behandlung von Krankheit) auf bestimmte Aspekte konzent
riert, weshalb sie oft nur einen Teil seiner Problematik wahrnehmen und ent
sprechend beraten können. Die Träger befinden sich besonders in Zeiten der 
Geldknappheit zudem in der schwierigen Situation, durch ihre Beratung An
träge auf Leistungsgewährung zu veranlassen und Leistungsansprüche entste
hen zu lassen, die sie dann selbst bezahlen müssen. Viele behinderte Men
schen kennen sich im System der sozialen Sicherheit nicht aus. Sie haben 
nicht gelernt, genau zu fragen, ihre Probleme klar darzustellen und ihre An
liegen konsequent zu verfolgen. Die beratenden Träger wiederum sind nicht 
verpflichtet, von sich aus die Zusammenhänge eines Problems auszuforschen 
und brauchen sich nur zu den Gestaltungsmöglichkeiten eines Rechtsverhält
nisses zu äußern, die klar zu Tage treten und offensichtlich zweckmäßig sind. 

b) Bei zu Unrecht unterlassener, unvollständiger oder unrichtiger Beratung 
haftet der Leistungsträger wegen Amtspflichtverletzung (sog. Amtshaftung 
nach Art. 34 GG i.V. m. § 839 BGB), sofern ein Verschulden eines Amtsträ
gers vorliegt. Die Beweislast hierfür trifft allerdings den Ratsuchenden, dessen 
Lage aber dadurch sehr schwierig ist, dass er keinen Anspruch auf schriftliche 
Bestätigung der mündlich erteilten Beratung hat. Neben dem Schadensersatz
anspruch aus Amtshaftung hat das Bundessozialgericht (BSG) für Bürger, die 
durch eine mangelhafte Beratung geschädigt wurden, einen sog. Folgenbesei-
tigungs- bzw. Herstellungsanspruch entwickelt, mit dessen Hilfe der Ge
schädigte so gestellt werden kann, wie wenn er bei richtiger Beratung seine 
Rechte wahrgenommen hätte (Beispiel: Antragsfrist wird wegen falscher Be
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ratung versäumt: die Frist gilt dann als gewahrt). Auf ein Verschulden der 
Behörde kommt es hierbei nicht an (vgl. auch das Schaubild auf Seite 45). 

Eine weitere Erschwernis sind Richtlinien, Empfehlungen, Vereinbarungen
u.Ä., die in großer Zahl zu den einzelnen Gesetzen ergehen und oft ein Viel
faches des Gesetzestextes ausmachen. Mit ihnen werden nicht selten die im 
Gesetz begründeten Rechtsansprüche stark eingeschränkt oder ihre Durch
setzung so kompliziert, dass der Ratsuchende sich nicht mehr damit zurecht
finden kann. 

Dies gilt besonders für das Sozialversicherungs- und Sozialhilferecht. Nach 
der Rechtsprechung besteht zwar keine Pflicht der Sozialleistungsträger, ihre 
(internen) Richtlinien zu veröffentlichen (eine Reihe von Trägern tut dies je
doch freiwillig; so sind z.B. die Richtlinien vieler Sozialhilfeträger – freilich 
nicht billig – im Buchhandel erhältlich). Allerdings schließt die Pflicht des 
Sozialleistungsträgers zu Auskunft und Beratung im konkreten Fall auch die 
Verpflichtung ein, alle maßgeblichen Rechtsgrundlagen, auf die es voraus
sichtlich ankommen wird oder auf die der Träger seine Entscheidung gestützt 
hat, dem Betroffenen bekannt zu geben (d. h. auch nachlesen zu lassen), so
fern sich dies nicht schon aus der Begründung des Bescheids ergibt (§ 35 
SGB X). 

Hinweis: Nach dem Besuch eines Sozialleistungsträgers (z.B. der Pflegekas
se) empfiehlt es sich, eine kurze Gesprächsnotiz abzufassen und davon eine 
Kopie an den Träger zu schicken. 

Wer die Aufklärungs-, Auskunfts- und Beratungspraxis eines Sozialversiche
rungsträgers (z.B. der BfA oder einer AOK) unzureichend findet, kann eine 
Überprüfung dieser Praxis bei den Aufsichtsbehörden der Sozialversiche
rungsträger (§§ 87 ff. SGB IV) anregen. Diese Behörden sind vor allem das 
Bundesversicherungsamt (in Bonn) für bundesunmittelbare Versicherungsträ
ger (z.B. die BfA) und die Länderarbeitsminister (bzw. die entsprechenden 
Stadtstaaten-Senatoren) bei landesunmittelbaren Versicherungsträgern (z.B. 
AOK). 

3.3 Beratung und Vertretung durch Rechtsanwälte und Verbände, 
Rechtsschutzversicherung 

Anstelle der Beratung durch einen Leistungsträger kann man noch zwei wei
tere Beratungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen: 

a) Die erste Möglichkeit besteht in der Beratung durch Rechtsanwälte. Im 
Allgemeinen ist dazu zu bemerken, dass sich (wegen der niedrigen Anwalts
gebühren) immer noch recht wenige Rechtsanwälte mit dem zeitaufwendigen 
und komplizierten Sozialrecht befassen und es nicht einfach ist, überhaupt 
einen Fachmann dafür zu finden. Durch besondere Fortbildungsmaßnahmen 
in Verbindung mit einer Abschlussprüfung können Rechtsanwälte die Quali
fikation zum „Fachanwalt für Sozialrecht“ erwerben. Diese zusätzliche Qua
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lifizierung erleichtert die Suche nach einem Fachmann für sozialrechtliche 
Fragen erheblich. (Auskünfte erteilen die Anwaltskammern bzw. die Anwalts
vereine). Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, über Anwaltssuchservice-
Gesellschaften solche Fachanwälte zu ermitteln. Die Auskunft über die An
bieter erfolgt i.d.R. über spezielle Servicenummern (0190) mit der Folge, dass 
für eine Anfrage erhöhte Gebühren anfallen. Solche Anwaltssuchservice-
Telefonnummern kann man bei der Telefonauskunft erfragen. Aber auch 
das Internet bietet Möglichkeiten zur Anwaltsuche, z. B. über die Seite 
http://www.anwalt-suchservice.de bzw. http://www.anwaltsuche.de. 

Das Beratungshilfegesetz eröffnet Bürgern mit geringem Einkommen die 
Möglichkeit der Beratung und – soweit erforderlich – auch Vertretung außer
halb eines gerichtlichen Verfahrens durch einen Anwalt zu folgenden Rechts
gebieten: Verwaltungsrecht (nach der Praxis der meisten Gerichte: einschließ
lich Sozialhilfe-, Ausbildungsförderungs- und Wohngeldrecht), Zivilrecht 
(z.B. Miet-, Scheidungs-, Unterhaltsangelegenheiten), Verfassungs-, Straf-
und Ordnungswidrigkeitenrecht (auf diesen beiden Rechtsgebieten aber nur 
Beratung) sowie Arbeitsrecht (z.B. Kündigung) und Sozialrecht (z.B. Sozial
versicherungsrecht, Anerkennung nach dem SchwbG). 

Der Ratsuchende hat dann ein geringes Einkommen, wenn ihm Prozesskos
ten nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung (ohne eigenen Beitrag zu 
den Kosten) zu gewähren wäre (zur Prozesskostenhilfe s. unten 3.4 d). Dies 
kann der Rechtspfleger des Amtsgerichts oder der Rechtsanwalt, an die man 
sich wendet, relativ einfach ermitteln. Vermögen hat der Ratsuchende nur 
einzusetzen, soweit dies zumutbar ist (maßgeblich sind die Grundsätze des 
§ 88 BSHG). Dies ist nur der Fall bei hochwertigen Vermögensgegenständen, 
die man nicht zum Familienunterhalt oder zum Aufbau oder zur Erhaltung 
seiner beruflichen Existenz benötigt. 

Der Weg zur Beratungshilfe führt entweder über einen Rechtspfleger des 
Amtsgerichts, in dessen Bezirk ein Bedürfnis für Beratungshilfe auftritt (z.B. 
Wohnsitz oder ständiger Arbeitsplatz des Ratsuchenden). Der Rechtspfleger 
kann dem Anliegen ggf. mit einer sofortigen Auskunft entsprechen. Andern
falls prüft er zwecks Aufnahme eines Antrags die Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse und die Frage, ob jemand aus Mutwillen Beratungshilfe be
antragt, und stellt danach einen Berechtigungsschein aus, mit dem man ei
nen Anwalt seiner Wahl aufsuchen kann. Man braucht sich von einem 
Rechtspfleger im Übrigen nicht auf die Beratungspflicht der Leistungsträger 
verweisen zu lassen, da sie ja in vielen Fällen zugleich „Gegenspieler“ des 
Ratsuchenden sind. Man kann aber auch (statt zuerst zum Amtsgericht) di
rekt zu einem Anwalt gehen, dem man durch Vorlage entsprechender Unter
lagen (Lohnstreifen) seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse glaub
haft machen muss. Der Anwalt muss die Beratung grundsätzlich übernehmen 
(auch wenn er damit nicht viel verdienen kann); er hat gegenüber dem Rat
suchenden Anspruch auf eine (einmalige) Gebühr von 10 t, die er in Härte
fällen aber erlassen kann (und meist auch erlassen wird); aus der Staatskasse 

49 

http://www.anwalt-suchservice.de
http://www.anwaltsuche.de


erhält dann der Anwalt einen bestimmten Gebührensatz. Die mit Ausnahme 
des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts mögliche Vertretung des Rat
suchenden gegenüber Dritten umfasst z.B. die Einlegung von Widersprüchen 
gegen Bescheide. 

Öffentliche Rechtsberatungsstellen bestehen in Bremen (durch die Angestell
ten- bzw. Arbeiterkammer mit Ausnahme des Arbeits-, Sozialversicherungs
und Steuerrechts) sowie in Hamburg (bei der öffentlichen Rechtsauskunft
und Vergleichsstelle); in diesen Ländern kann man sich also nicht nach dem 
Beratungshilfegesetz von einem Anwalt beraten und vertreten lassen; in Ber
lin kann man zwischen anwaltlicher und öffentlicher Beratung (bei den Be
zirksämtern) wählen. 

b) Durch das am 1. Juli 2001 in Kraft getretene SGB IX, das am 1. Januar 
2002 in Kraft getretene 6. SGG-ÄndG sowie das am 1. Mai 2002 in Kraft ge
tretene Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung 
anderer Gesetze (BGG) ist es zu einer Reihe von Änderungen im Bereich des 
Prozessrechts gekommen, die sich auf die Beratung und Rechtsvertretung 
behinderter Menschen durch solche Organisationen behinderter Menschen 
auswirken, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interes
senvertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach 
dem sozialen Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesent
lich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer bis
herigen Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkun
dige Erfüllung dieser Aufgaben bieten. 

Aus den genannten Gesetzen ergeben sich für Behindertenselbsthilfeorga
nisationen neben der jetzt erstmals eingeräumten Möglichkeit, Prozessbe
vollmächtigte für sozialgerichtliche Verfahren zu bestellen, auch neue bzw. 
erweiterte Klagerechte für die Verbände behinderter Menschen. 

Rat und Hilfe (also Rechtsberatung) waren zwar nach dem Rechtsberatungs
gesetz bereits bisher in engen Grenzen statthaft. So durften die oben genann
ten Vereine im Rahmen der satzungsmäßigen Ziele des Vereins (d. h. keine 
Beratung in strafrechtlicher Hinsicht durch eine Behindertenselbsthilfeorga
nisation) ausschließlich den Mitgliedern Rat und Hilfe gewähren. Dabei durf
te die Erteilung von Rat und Hilfe jedoch lediglich eine „dienende Funktion“ 
haben, d. h. im Verhältnis zu den anderen Vereinszielen eine untergeordnete 
Rolle spielen und es durfte zudem kein auf Gewinnerzielung ausgerichtetes 
Entgelt in Rechnung gestellt werden. 

aa) Für alle Verfahren, die die Verwaltungsgerichtsbarkeit betreffen (das 
sind solche Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung sog. öffentlich-recht-
licher Rechtsnormen wie z.B. dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG), dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Sozialgesetzbuch Achtes 
Buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Wohngeldgesetz (WoGG), Bun
desversorgungsgesetz (BVG) oder dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX, 
Teil 2) ergeben (§ 40 VwGO) sieht die Verwaltungsgerichtsordnung in § 67 
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Abs. 2 VwGO vor, dass der Beteiligte vor dem Verwaltungsgericht (also in 
der 1. Instanz) entweder den Rechtsstreit selbst führen oder sich eines Bei
standes (Unterstützung lediglich in der mündlichen Verhandlung) oder eines 
Prozessvertreters (z.B. Rechtsanwalts) bedienen kann. Als Prozessvertreter 
oder Beistand kommen lediglich prozessfähige Einzelpersonen in Betracht, 
keine juristische Personen, d. h. keine Verbände. 

In Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge, des Schwerbehindertenrechts 
und der damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten des Sozialhil
ferechts vor den Oberverwaltungsgerichten (OVG, also in 2. Instanz) dürfen 
dagegen auch „Vereinigungen der Behinderten“ als Prozessbevollmächtigte 
auftreten, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung be
fugt sind (§ 67 Abs. 1 S. 4 VwGO). 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht, d. h. in letzter Instanz muss dagegen in 
jedem Fall die Prozessvertretung durch einen zugelassenen Rechtsanwalt er
folgen. 

bb) Für die Streitigkeiten, für die die Sozialgerichte zuständig sind (z.B. für 
die in § 51 SGG ausdrücklich genannten Angelegenheiten der gesetzlichen 
Rentenversicherung, der Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung 
und der privaten Pflegeversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, der 
Arbeitsförderung etc.) wurde durch die Änderung des SGG die Möglichkeit 
eröffnet, dass nunmehr nach § 73 Abs. 6 S. 3, § 166 i.V.m. § 14 Abs. 3 SGG 
auch Mitglieder und Angestellte der Vereinigungen der Behinderten als Pro
zessbevollmächtigte vor den Sozialgerichten tätig werden können, die die im 
Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllen; und zwar vom Sozialgericht (SG) 
bis hin zum Bundessozialgericht (BSG). 

Diese Möglichkeit zur Prozessvertretung durch Vollmachtserteilung bedeutet 
für die Organisationen behinderter Menschen, dass Mitarbeiter oder Mitglie
der der Behindertenverbände als Prozessbevollmächtigte ein Mitglied jetzt 
vor allen Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit vertreten können, wenn 
• der Verein kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung befugt ist 

(§ 73 Abs. 6 S. 3 SGG; § 166 SGG für das Bundessozialgericht), 
• die satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins die gemeinschaftliche Interes

senvertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach 
dem sozialen Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesent
lich umfasst und er 

• unter Berücksichtigung von Art und Umfang seiner bisherigen Tätigkeit 
sowie seines Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Erfüllung 
dieser Aufgaben bietet (§ 14 Abs. 3 SGG). 

Diese Voraussetzungen sind von Amts wegen durch das zuständige Gericht 
zu prüfen. 

cc) Das zum 1. Juli 2001 in Kraft getretene SGB IX sieht in Ergänzung zum 
bisher geltenden Recht in § 63 eine Klagerecht der Verbände vor. Das heißt, 

51 



in den Fällen in denen behinderte Menschen in ihren Rechten nach dem 
SGB IX verletzt werden, können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis 
Verbände klagen, die nach ihrer Satzung behinderte Menschen auf Bundes
oder Landesebene vertreten und nicht selbst am Prozess beteiligt sind. Wich
tig ist: Diese Regelung gilt nur für den Fall, dass behinderte Menschen in 
ihren Rechten nach dem SGB IX verletzt wurden. Liegt eine Verletzung nach 
einem anderen Buch des SGB vor, gilt diese Regelung nicht. 

Es handelt sich bei diesem Klagerecht der Verbänden nicht, wie gelegentlich 
vermutet, um ein Verbandsklagerecht, sondern lediglich um die Möglichkeit, 
innerhalb der engen Voraussetzungen des § 63 SGB IX an Stelle eines behin
derten Menschen zu klagen. In der juristischen Terminologie wird dies als 
Prozessstandschaft bezeichnet. Das ist ein Sonderfall der Prozessführungsbe
fugnis (verletzte eigene Rechte in eigenem Namen geltend machen), weil hier 
ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend gemacht wird. In der Praxis 
sieht das so aus, dass z.B. eine behinderte Frau, die sich aufgrund ihrer Er
krankung außerstande sieht, selbst auf dem Prozesswege eine Haushaltshilfe 
für ihren Haushalt zu erstreiten, eine Behindertenorganisation, die die 
Voraussetzungen des § 63 SGB IX erfüllt, bitten kann, an ihrer Stelle den 
Prozess zu führen. Das heißt nicht die Frau, sondern der Verein tritt als 
Kläger in diesem Verfahren auf. 

dd) Ähnlich wie § 63 SGB IX sieht auch § 12 Behindertengleichstellungsge
setz (BGG) eine Prozessstandschaft für solche Verbände vor, die die Voraus
setzung des § 13 Abs. 3 BGG erfüllen und durch das Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) anerkannt wurden. 

Die Möglichkeit der Prozessstandschaft nach dem BGG ist ebenso wie im 
SGB IX durch die im Gesetz vorgenommene abschließende Aufzählung von 
Rechtsgutverletzungen beschränkt. Das sind insbesondere solche Rechtsgut
verletzungen, mit denen das Recht auf Herstellung von Barrierefreiheit, das 
Recht auf Verwendung der deutschen Gebärdensprache, auf barrierefreie 
Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken und auf barrierefreie Infor
mationstechnik verletzt würden. 

Werden also behinderte Menschen in ihren Rechten aus § 7 Abs. 2, §§ 8, 9 
Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2 oder § 11 Abs. 1 BGG verletzt, können an ihrer 
Stelle und mit ihrem Einverständnis Verbände nach § 13 Abs. 3, die nicht 
selbst am Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen; Gleiches gilt bei 
Verstößen gegen Vorschriften des Bundesrechts, die einen Anspruch auf 
Herstellung von Barrierefreiheit im Sinne des § 4 oder auf Verwendung von 
Gebärden oder anderen Kommunikationshilfen im Sinne des § 6 Abs. 3 vor
sehen. 

ee) Ein „echtes“ Verbandsklagerecht sieht dagegen § 13 BGG vor. Ver
bandsklagerecht in diesem Fall bedeutet, dass der Verband, ohne beauftragt 
oder bevollmächtigt zu sein und ohne dass er selbst in eigenen Rechten ver
letzt ist, Klage nach Maßgabe der VwGO oder des SGG auf Feststellung eines 
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Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot für Träger der öffentlichen Ver
waltung, die Vorschriften des Bundes zur Herstellung der Barrierefreiheit, die 
Vorschriften des Bundesrechts zur Verwendung der deutschen Gebärden
sprache oder anderer geeigneter Kommunikationshilfe etc. erheben kann. 

Voraussetzung auch hier ist allerdings die unter cc) dargestellte vorherige An
erkennung durch das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Siche
rung nach § 13 Abs. 3 BGG. Weiterhin erforderlich ist, dass der Verband ent
weder selbst in seinem satzungsmäßigen Aufgabenbereich berührt wird oder 
dass der Verband geltend machen kann, dass es sich um einen Fall von allge
meiner Bedeutung handelt. 

Zu diesen grundsätzlich zu begrüßenden Neuregelungen ist allerdings festzu
stellen, dass die Umsetzung in der Vereinspraxis vermutlich noch eine gerau
me Zeit dauern wird, weil die entsprechenden Beratungs- und Vertretungs
strukturen erst noch geschaffen werden müssen. 

c) Für unrichtige Beratung kann ein Verband, der sich als sachkundig aus
gibt, genauso haftbar gemacht werden wie ein Rechtsanwalt. Dabei kann es 
unter Umständen (z.B. in Rentenangelegenheiten) zu hohen Schadensersatz
forderungen kommen. Daher empfiehlt es sich für jeden Verband, der bereits 
beratend tätig ist oder dies auf der Grundlage der neuen gesetzlichen Rege
lungen werden möchte, eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzu
schließen. Für einen unentgeltlich erteilten Rechtsrat, wie er z.B. unter Mit
gliedern von Selbsthilfegruppen üblich ist, kann man jedoch nicht haftbar 
gemacht werden (§ 675 Abs. 2 BGB). 

d) Die BAGH hat eine spezielle Rechtsschutzversicherung für behinderte 
und chronisch kranke Menschen ausgearbeitet, die von der Versicherungsge
sellschaft „Winterthur“ angeboten wird. Diese Rechtsschutzversicherung tritt 
z.B. ein für Rechtsstreitigkeiten vor den Sozialgerichten (etwa beim Streit um
eine Rente oder um Fragen der Pflegebedürftigkeit) und vor den Verwaltungs
gerichten, sofern sie die Anwendung des BSHG betreffen. Damit haben Be
troffene auch für diese (für sie wichtigen) Bereiche die Möglichkeit, sich an 
Rechtsanwälte zu wenden, ohne die Kosten fürchten zu müssen. Das Rechts
schutzversicherungsangebot steht allen Betroffenen offen, die in den Selbst
hilfeorganisationen der BAGH zusammengeschlossen sind. Dabei kann jeder 
Einzelne eine Entscheidung über seinen Beitritt zur Rechtsschutzversicherung 
individuell für sich treffen. Der Versicherungsschutz gilt auch für behinderte 
und chronisch kranke Menschen, die lediglich durch Angehörige in einzel
nen Mitgliedsverbänden der BAGH oder einer Landesarbeitsgemeinschaft 
„Hilfe für Behinderte“ zusammengeschlossen sind. Wer hingegen nicht in ei
nem Mitgliedsverband der BAGH organisiert ist, kann den Rechtsschutz nicht 
in Anspruch nehmen. Nähere Auskünfte erteilt die BAGH (Kirchfeldstr. 149, 
40215 Düsseldorf) und die LAG Selbsthilfe Behinderter in NRW (Neu
brückenstr. 12–14, 48143 Münster). 
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3.4 Anträge, Rechtsmittel und Prozesskostenhilfe

a) Vor den Bezug von Sozialleistungen ist fast immer das Ausfüllen von An
tragsformularen gesetzt, durch die auch Leute mit höherer Schulbildung in 
Verlegenheit geraten können. Deshalb müssen die Träger bei der Antragstel
lung behilflich sein, indem sie für die Ergänzung unvollständiger Anträge sor
gen und auf klare und sachdienliche Angaben hinwirken. Wenn man den zu
ständigen Leistungsträger nicht kennt, kann man den Antrag auch bei einer 
Gemeinde oder einem anderen Leistungsträger einreichen; diese sind zur 
Weiterleitung an die zuständige Stelle verpflichtet (§ 16 SGB I). Allerdings 
kann man sich darauf leider nicht verlassen: Allzu oft bekommt man nämlich 
den Antrag von der unzuständigen Stelle zurück. Besser ist es also, selbst den 
zuständigen Leistungsträger zu ermitteln (indem man sich z.B. von Mitarbei
tern eines Verbandes beraten lässt). Manchmal hilft es auch, wenn man in 
den Antrag schreibt: „Sollten Sie nicht für mich zuständig sein, bitte ich Sie, 
den Antrag an die zuständige Stelle weiterzuleiten“. 

Für den Bereich der Rehabilitationsleistungen nach dem SGB IX sollen nach 
dem Willen des Gesetzgebers (vgl. § 22 SGB IX) die eigens für diesen Zweck 
eingerichteten gemeinsamen Servicestellen u. a. sicherstellen, dass Ratsu
chende über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, 
besondere Hilfen im Arbeitsleben sowie über die Verwaltungsabläufe infor
miert werden (vgl. oben 3.2 a)). 

Die Beratung und Unterstützung in den gemeinsamen Servicestellen muss 
unverzüglich, trägerübergreifend und anbieterneutral für die Betroffenen er
folgen. Sie haben die behinderten und von Behinderung bedrohten Men
schen umfassend, qualifiziert und bürgernah über alle in Betracht kommen
den Rehabilitationsleistungen zu beraten sowie auf eine unverzügliche Leis
tungserbringung hinzuwirken. Eine Entscheidungsbefugnis haben die Service
stellen jedoch nicht. Die Unterstützung und Beratung reicht über die Bewilli
gung eines Antrages hinaus auch in die Zeit der Leistungserbringung hinein. 
Wird der Antrag des Leistungsberechtigten abgelehnt, haben die Servicestel
len den davon Betroffenen bis zur Beendigung des Widerspruchverfahrens zu 
betreuen. 

Neben den behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen haben 
auch Vertrauenspersonen und Personenberechtigte (Eltern, Vormünder, Pfle
ger und Betreuer behinderter Menschen (§ 60 SGB IX)) den Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung. 

b) Mit Vollendung des 15. Lebensjahres dürfen auch schon Minderjährige 
Anträge stellen, doch kann der gesetzliche Vertreter die Handlungsfähigkeit 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Leistungsträger einschränken. 
Dieser soll den gesetzlichen Vertreter über die Antragstellung informieren 
und muss seine Zustimmung einholen, wenn der Minderjährige auf eine Leis
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tung verzichtet, ein Darlehen aufnimmt oder einen Antrag zurücknimmt 
(§ 36 SGB I). 

Vor allem dann, wenn es um Ermessensleistungen geht 

– Ermessensleistungen sind solche Leistungen, bei deren Gewährung dem 
Leistungsträger ein gewisser Entscheidungsspielraum (Ermessen) zusteht, in 
dessen Rahmen er aus mehreren Handlungsmöglichkeiten diejenige aus
wählen kann, die er für die zweckmäßigste hält – 

ist es wichtig, den Antrag ausführlich zu begründen und ggf. auch Unterlagen 
beizufügen, nach denen im Antrag nicht ausdrücklich gefragt wurde. Gerade 
in der Sozialhilfe, wo es auf die persönlichen Verhältnisse des Hilfesuchen
den ankommt (§ 3 BSHG) und Fragen der Zumutbarkeit oder der Härte (z.B. 
in §§ 84, 88 BSHG) eine besondere Rolle spielen, sind sorgfältige Begründun
gen eine wichtige Entscheidungshilfe für die Behörden. 

Ansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern verjähren 4 Jahre nach ihrem 
Entstehen (§ 45 SGB I). 

c) Wird einem Antrag nicht stattgegeben, kann man innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheids („Verwaltungsakt“) Widerspruch erheben 
(§ 84 SGG, § 70 VwGO). Diese Frist ist in der Rechtsmittelbelehrung des Be
scheids ebenso angegeben wie der Hinweis, bei welcher Behörde und in wel
cher Form der Widerspruch einzulegen ist: nämlich zur Niederschrift (d.h. zu 
Protokoll) bei der Behörde oder aber schriftlich (mündlich oder telefonisch 
genügt also nicht); besondere Formvorschriften gibt es ansonsten dafür nicht. 
Fehlt die Rechtsmittelbelehrung, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein 
Jahr. Hinsichtlich der Begründung des Widerspruchs gilt dasselbe wie für den 
Antrag. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung, wenn es sich um den 
Entzug laufender Sozialversicherungsleistungen handelt (z.B. Rente oder 
Krankengeld); dies bedeutet, dass diese Leistungen zunächst einmal nicht 
entzogen werden, bis über den Widerspruch (ggf. über eine anschließende 
Klage) entschieden wurde. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gilt 
jedoch nicht bei Bezug von Sozialhilfeleistungen, weil sie keine rentenähnli
che Dauerleistungen darstellen. 

Das Widerspruchsverfahren ist kostenfrei (§ 64 SGB X). Ein Beispiel für 
einen Widerspruch ist auf S. 66 abgedruckt. 

d) Wird auch dem Widerspruch nicht stattgegeben, kann man Klage erheben 
(Frist: innerhalb eines Monats). In der Regel muss vor der Klageerhebung das 
Widerspruchsverfahren durchgeführt werden, um der Behörde Gelegenheit 
zur Überprüfung ihrer Entscheidung zu geben und um die Gerichte zu entlas
ten; eine Klage ohne Widerspruchsverfahren ist dann unzulässig. Dies gilt so
wohl für die Klage vor dem Verwaltungsgericht als auch für die Klage vor 
dem Sozialgericht. Ein Beispiel für eine Klage ist auf S. 67 abgedruckt. Zum 
Rechtsmittelverfahren vgl. das Schaubild auf S. 56. 
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Rechtsmittelverfahren 

Verwaltungsakt 

– Widerspruch 
– eventuell weitere Ermittlungen 
– Widerspruchsbescheid 

Widerspruchsverfahren 

dagegen 

– Klage beim Verwaltungs- oder Sozial
gericht 

– Ermittlung des Verwaltungs- oder 
Sozialgerichts 

– Urteil 

1. Instanz 

dagegen 

Landessozialgericht 

richts 
– Urteil 

2. Instanz 

dagegen 

Bundessozialgericht 
– Urteil 

3. Instanz 

dagegen 

– Berufung an Oberverwaltungsgericht/ 

– eventuell weitere Ermittlungen des Ge

– Revision an Bundesverwaltungsgericht/ 
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Zur Frage, für welche Angelegenheiten z.B. das Sozial- oder das Verwal
tungsgericht zuständig ist vgl. oben 3.3. b). 

e) In den beiden wichtigsten Verfahren, nämlich in Sozialversicherungs- und 
Sozialhilfeprozessen, besteht Gerichtskostenfreiheit. 

f) Bleibt eine Behörde nach Eingang eines Antrags untätig, kann man Dienst
aufsichtsbeschwerde und ggf. Untätigkeitsklage erheben. Die dafür vorgese
henen Fristen findet man unter § 88 SGG (= 6 Monate) und § 75 VwGO 
( = 3 Monate). 

In der Praxis bewirken diese beiden Rechtsmittel oft wenig, weil die Behör
den von medizinischen Gutachten oder Entscheidungen anderer Behörden 
abhängig sind und so oft ganze Verzögerungsketten entstehen, ohne dass ei
gentliche Untätigkeit vorliegt. 

g) Wer einen Anwalt für die gerichtliche Klärung seiner Angelegenheiten ha
ben möchte und die Kosten dafür nicht, nur zum Teil oder nur in Raten auf
zubringen vermag, kann im Wege der Prozesskostenhilfe (früher Armenrecht 
genannt) einen Anwalt seiner Wahl erhalten. Die Prozesskostenhilfe (PKH) 
ist in Voraussetzungen und Umfang in den §§ 114 ff. ZPO grundsätzlich gere
gelt. So können sich diejenigen Verfahrensgesetze, die in Angelegenheiten 
des Sozialrechts regelmäßig zur Anwendung kommen, darauf beschränken, 
auf diese grundsätzlichen Regelungen Bezug zu nehmen und lediglich einige 
Besonderheiten zu ergänzen. Dies ist für das Sozialhilferecht und Streitigkei
ten über die Zustimmung zur Kündigung eines Schwerbehinderten in § 166 
VwGO geschehen. Vor allem für das Sozialversicherungsrecht, aber auch für 
Streitigkeiten über die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, auch 
wenn es lediglich um die Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) 
geht, sind die Sozialgerichte zuständig (§ 51 Abs. 7 SGG). 

Die Gewährung der Prozesskostenhilfe ist – ebenso wie die Gewährung der 
Beratungshilfe – von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des
jenigen abhängig, der um sein Recht kämpfen und vor Gericht streiten will. 
Der Gesetzgeber hat im Einzelnen (in § 115 ZPO) festgelegt, welche Beträge 
man von seinem Einkommen absetzen kann und wann die Kosten des Rechts
streits aus der Staatskasse zu tragen sind bzw. (in Raten) von der prozess
führenden Partei gezahlt werden müssen (so hätte z.B. ein allein stehender 
Rentner mit einer Warm-Miete von 400 t keine Kosten zu tragen, wenn seine 
Rente 764 t nicht übersteigt). Auch in den Fällen, in denen der Betroffene Ra
ten zahlen muss, ist für ihn die Prozesskostenhilfe immer noch ein Vorteil; 
denn § 123 der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) bestimmt, 
dass in den Fällen, in denen Prozesskostenhilfe mit Ratenzahlung bewilligt 
worden ist, der Rechtsanwalt ab einem Gegenstandswert von mehr als 3.500 t 

geringere Gebühren als sonst üblich veranschlagen muss. Hinzu kommt, dass 
bei einer Rückzahlung der Prozesskosten in Raten unabhängig von der Höhe 
der Kosten insgesamt höchstens 48 Monatsraten aufgebracht werden müssen, 
gleichgültig, wieviele Instanzen der Prozess durchläuft. Darüber hinaus an
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fallende Kosten werden erlassen. Hinweis: Unter der Internetadresse 
http://www.praetor.onlinehome.de wird die Möglichkeit geboten, sich kosten-
los ein Programm zur Berechnung von Prozesskostenhilfe herunterzuladen. 

Die zweite wesentliche Anspruchsvoraussetzung ist auch hier die („summa
risch“ zu prüfende) Erfolgsaussicht der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung und eine Überprüfung, ob nicht mutwillig gestritten wird. 

Die Prozesskostenhilfe dient dazu, einer Partei im Rahmen eines Rechtsstreits 
die Vertretung durch einen Anwalt zu ermöglichen. Nur die Kosten für die
sen (eigenen) Anwalt werden aus der Staatskasse getragen. Weitere Kosten 
nicht. Es ist also wichtig, zu wissen, welche weitere Kosten entstehen können: 

Im Rahmen eines jeden Rechtsstreits entstehen so genannte außergerichtliche 
Kosten, das sind die Kosten, die den beiden Parteien, dem Kläger und dem 
Beklagten, entstehen; hierher gehören insbesondere die Anwaltskosten. Hin
zu kommen die Gerichtskosten, die das Gericht erhebt, aber auch die Kosten 
für Zeugen und Sachverständige. Derjenige, dem Prozesskostenhilfe bewilligt 
worden ist, kann aufgrund dessen nur die Übernahme der Kosten für seinen 
eigenen Anwalt beanspruchen. Verliert er also den Rechtsstreit und wird er 
dementsprechend auch verurteilt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, so 
muss er nachträglich trotz Bewilligung von Prozesskostenhilfe die Gerichts
kosten und die außergerichtlichen Kosten der anderen Prozesspartei erstat
ten, soweit solche angefallen sind; das kann teuer sein. Die Prozesskosten
hilfe bietet somit zwar eine wichtige Stütze für Rechtsuchende mit geringem 
Einkommen, deckt aber das mit einem Rechtsstreit verbundene Kostenrisiko 
nicht vollständig ab. 

Der Antrag auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe muss bei dem Prozess
gericht gestellt werden; das ist das Gericht, vor dem schließlich der Rechts
streit geführt werden soll. Bei einem Verfahren vor dem Sozialgericht ist dies 
in der Regel das Sozialgericht, in dessen Bereich der Kläger zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz hat (§ 57 SGG). Dem Antrag auf Bewilligung 
von Prozesskostenhilfe müssen Angaben über das Streitverhältnis und eine 
Erklärung der rechtsuchenden Partei über ihre persönlichen und wirtschaft
lichen Verhältnisse beigefügt werden. 

In seltenen Fällen kommt es vor, dass das Gericht von § 118 ZPO Gebrauch 
macht. Danach kann das Gericht die Parteien zur mündlichen Erörterung la
den, wenn eine Einigung zu erwarten ist. Gegebenenfalls kann ein Vergleich 
zu gerichtlichem Protokoll genommen werden. 

Eine Besonderheit ergibt sich noch aus § 73 a Abs. 3 in Verbindung mit § 109 
Abs. 1 Satz 2 SGG (Anhörung eines bestimmten Arztes). Sofern der Ver
sicherte (z.B. bei einer Klage gegen eine Krankenkasse) beantragt, dass ein 
bestimmter Arzt gutachtlich gehört werden soll, muss das Gericht diesem 
Antrag stattgeben. Es kann die Anhörung allerdings davon abhängig machen, 
dass der Antragssteller die Kosten vorschießt oder endgültig trägt. 
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3.5 Benachteiligungsverbot, Gleichstellungsrecht

a) Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG bestimmt: „Niemand darf wegen seiner Behinde
rung benachteiligt werden“. Dieses Benachteiligungsverbot muss allerdings 
umgesetzt und konkretisiert werden. Dieser Prozess der Umsetzung und Kon
kretisierung ist Aufgabe von Politik und Gesetzgebung. Seit dem Jahr 2000 
sind in diesem Zusammenhang wichtige Gesetze erlassen worden, nämlich 
das SGB IX und das Behindertengleichstellungsgesetz (dazu das Schaubild 
auf Seite 63). Auf das SGB IX wird in den nachfolgenden Abschnitten noch 
näher eingegangen. Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte des Be
hindertengleichstellungsgesetzes (BGG) vorgestellt. 

b) In § 1 BGG sind die drei Zielvorgaben des neuen Gesetzes geregelt. Da
nach gilt es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen 
und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten 
Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine be
stimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei muss besonderen Bedürfnis
sen Rechnung getragen werden. § 1 BGG ist ein sog. Programmsatz; konkrete 
Rechte oder Pflichten bzw. sonstige Rechtsfolgen lassen sich daraus nicht ab
leiten. 

Der Begriff der Behinderung wird in § 3 BGG wortgleich wie in § 2 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX definiert. Danach sind Menschen behindert, wenn ihre kör
perliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Ge
meinschaft beeinträchtigt ist. 

c) § 2 Satz 1 BGG stellt klar, dass bei der Durchsetzung der Gleichberechti
gung von Frauen und Männern die besonderen Belange behinderter Frauen 
zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu beseitigen sind. 
Eine Neuerung ist jedoch § 2 Satz 2 BGG, wonach besondere Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung behinderter Frauen zulässig sind. Der Ge
setzgeber begründet diese Bevorzugung behinderter Frauen mit Art. 3 Abs. 2 
und Abs. 3 Satz 2 GG, also der staatlichen Verpflichtung auf die Beseitigung 
bestehender Benachteiligungen von Frauen hinzuwirken. Zugleich wird auf 
Artikel 141 Abs. 4 EG-Vertrag Bezug genommen, der es zur Erleichterung der 
Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung 
bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen nicht verbietet, in der beruflichen 
Laufbahn spezifische Begünstigungen beizubehalten bzw. zu beschließen. In 
der Gesetzesbegründung wird aber betont, dass bei gleicher Qualifikation 
eine nur leicht behinderte Frau nicht automatisch einem schwerstbehinderten 
Mann vorzuziehen sein wird. 

d) Eine Neuerung sind die sog. Zielvereinbarungen. Nach § 5 BGG sollen 
zur Herstellung der Barrierefreiheit (definiert in § 4 BGG) – soweit nicht 
besondere gesetzliche oder verordnungsrechtliche Vorschriften entgegenste
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hen – Zielvereinbarungen zwischen Verbänden behinderter Menschen und 
Unternehmen oder Unternehmensbranchen der verschiedenen Wirtschafts
branchen getroffen werden. Berechtigt zum Abschluss von Zielvereinbarun
gen sind nur solche Verbände, die die Voraussetzungen nach § 13 Abs. 3 
BGG erfüllen und vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
„anerkannt“ sind. Damit ist das Verfahren für die Anerkennung von Verbän
den zur Verbandsklage angeglichen worden. 

Ziel ist es, dass dort, wo der Bundesgesetzgeber keine Regelungskompetenz 
hat oder keine Regelung treffen will, auf vertraglicher Grundlage einvernehm
liche Regelungen geschaffen werden sollen. Eine Verpflichtung zum Ab
schluss einer Zielvereinbarung besteht nicht. Die Verbände behinderter Men
schen können von den Unternehmen aber die Aufnahme von Verhandlungen 
über Zielvereinbarungen verlangen, § 5 Abs. 1 Satz 3 BGG. Inhalt einer Ziel
vereinbarung (§ 5 Abs. 2 BGG) zur Herstellung von Barrierefreiheit können 
insbesondere Bestimmungen zum Geltungsbereich, die Festlegung von Min
destbedingungen darüber, wie der gestaltete Lebensbereich künftig zu verän
dern ist sowie der Zeitpunkt oder ein Zeitplan für die Erfüllung der festgeleg
ten Mindestbestimmungen sein. Des weiteren kann eine Vertragsstrafe verab
redet werden. Um Unternehmen davor zu schützen, dass zeitgleich oder 
nacheinander verschiedene Verbände die Aufnahme von Verhandlungen ver
langen, ist in § 5 Absatz 3 BGG vorgeschrieben, dass der Verband, der als 
erster an ein Unternehmen herantritt, dies gegenüber einem „Zielvereinba
rungsregister“, das beim Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Sozialord
nung geführt wird, anzuzeigen hat. Das Ministerium veröffentlicht die not
wendigen Angaben im Internet. Innerhalb von vier Wochen können sich dann 
andere Verbände diesem Verfahren anschließen. Nachdem die Beteiligten 
feststehen, sind die Verhandlungen innerhalb weiterer vier Wochen aufzu
nehmen. Weitere Einzelheiten zum Verhandlungsanspruch der anerkannten 
Verbände regelt § 5 Abs. 4 BGG. 

Eine Übersicht über die anerkannten Verbände nach § 5 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 13 Abs. 3 BGG, weitere Hinweise zum Abschluss von 
Zielvereinbarungen sowie eine Datenbank, in die alle Zielvereinbarungen 
aufgenommen werden sollen, finden Sie auf der Internetseite: http://
www.bma.bund.de/deu/gra/datenbanken/ziel/index.cfm. 

e) Nach § 6 Abs. 1 BGG wird die Deutsche Gebärdensprache als eine eigen
ständige Sprache anerkannt. Lautsprachbegleitende Gebärden werden als 
Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt. Für die Praxis be
deutsam ist das in § 6 Abs. 3 BGG normierte Recht hörbehinderter Menschen 
(Gehörloser, Ertaubter, Schwerhöriger), nach Maßgabe der einschlägigen Ge
setze die Deutsche Gebärdensprache oder lautsprachbegleitende Gebärden 
zu verwenden. § 6 Abs. 3 BGG stellt somit klar, dass ein konkreter Anspruch 
hörbehinderter Menschen auf Verwendung dieser Kommunikationsformen 
allgemein nicht eingeräumt wird. Der konkrete Anspruch richtet sich viel
mehr nach den einschlägigen Spezialgesetzen, wie z.B. § 17 SGB I, § 57 SGB 
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IX, § 19 SGB X sowie den Gesetzen über das gerichtliche Verfahren (ArbGG, 
GVG, ZPO usw.). 

f) Eines der zentralen Ziele des BGG ist die Herstellung von Barrierefreiheit 
für behinderte Menschen. Barrierefreiheit besteht nach der Definition des § 4 
BGG dann, wenn „Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Sys
teme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informations
quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebens
bereiche“ … „für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind.“ § 8 BGG regelt dabei die Herstellung der Barrierefreiheit in 
den Bereichen Bau und Verkehr, § 11 BGG die barrierefreie Informations
technik und § 10 BGG regelt Einzelheiten bei der Gestaltung von Beschei
den, amtlichen Informationen und Vordrucken. 

aa) Große zivile Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes „sollen“ 
(§ 8 Abs. 1), sonstige bauliche oder Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und 
Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmit
tel im öffentlichen Personenverkehr „sind“ nach § 8 Abs. 2 BGG barrierefrei 
zu gestalten. § 8 Abs. 1 BGG stellt eine Selbstverpflichtung des Bundes dar. 
Die Ausgestaltung als Soll-Vorschrift bezweckt, einen unverhältnismäßigen 
Mehraufwand im Einzelfall berücksichtigen zu können. Entsprechend der 
Gesetzesbegründung gilt ein Neu-, Um- oder Erweiterungsbau als „groß“, 
wenn durch die baulichen Maßnahmen Kosten von mehr als 1 Mio. Euro 
ausgelöst werden. Die Vorschrift betrifft nicht Bauunterhaltungsmaßnahmen 
und lässt auch den bisherigen Bestandsschutz unberührt. Bei der barriere
freien Gestaltung sollen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, ins
besondere die aktuellen DIN-Vorschriften berücksichtigt werden. 

bb) Nach § 11 Abs. 1 BGG haben Träger öffentlicher Gewalt ihre Internet
und Intranetseiten technisch so zu gestalten, dass sie von behinderten Men
schen grundsätzlich uneingeschränkt benutzt werden können. § 11 Abs. 1 
BGG findet damit Anwendung auf das Rechtsverhältnis zwischen Verwaltung 
und Bürgern. Gegenüber den Mitarbeitern ist die öffentliche Verwaltung be
reits aus § 81 Abs. 4 SGB IX als Arbeitgeber verpflichtet. Nach § 11 Abs. 2 
BGG hat die Bundesregierung darauf hinzuwirken, dass gewerbsmäßige An
bieter von Internetseiten ihre Produkte im Wege von Zielvereinbarungen 
nach § 5 BGG entsprechend den Vorgaben von Absatz 1 gestalten. 

cc) Nach § 10 Abs. 1 BGG ist bei der Gestaltung von schriftlichen Beschei
den, Vordrucken oder amtlichen Informationen die Behinderung von 
Menschen zu berücksichtigen. Blinde und sehbehinderte Menschen können 
verlangen, dass ihnen Bescheide, Vordrucke und amtliche Informationen in 
einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden. Die Zugäng
lichmachung hat kostenlos zu erfolgen, d. h. es dürfen keine Gebühren erho
ben und keine Kostenerstattung von den behinderten Menschen verlangt 
werden. 
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g) Wird der behinderte Mensch in seinen Rechten nach dem BGG verletzt, 
können an seiner Stelle und mit seinem Einverständnis Verbände, die nicht 
selbst am Prozess beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen, § 12 BGG. Mit 
§ 13 BGG wurde darüber hinaus ein echtes Verbandsklagerecht gesetzlich 
normiert (dazu oben 3.3. b) cc). 

h) Des Weiteren ändert das BGG in zahlreichen Artikeln verschiedene berufs
rechtliche Vorschriften (z.B. Apotheker-, Ärzte-, Anwalts-, Notarordnung), 
um Formulierungen wie „Gebrechen“ durch neutralere Begriffe zu ersetzen. 
Es wird außerdem (unter anderem) das Gaststättenrecht geändert und ver
langt, dass bei Neubauten oder „wesentlichen“ Um- oder Erweiterungsbau
ten, für die nach dem 1. November 2002 eine Baugenehmigung erteilt wird 
oder die (falls keine Baugenehmigung erforderlich ist) nach dem 1. Mai 2002 
fertiggestellt werden, die Barrierefreiheit hergestellt wird (z.B. Rampen für 
Rollstuhlfahrer, Behinderten-WC). Durch die Änderung des § 4 Abs. 1 Gast
stättengesetz wird die barrierefreie Ausgestaltung der Räume einer Gaststätte 
zur Voraussetzung für die Erteilung einer Gaststättenerlaubnis. Was als „we
sentlicher“ Um- oder Erweiterungsbau anzusehen ist, wird im Gesetz nicht 
festgelegt und ergibt sich auch nicht aus der Gesetzesbegründung. In Fällen, 
in denen die Herstellung der Barrierefreiheit aus technischen (bspw. Keller
lokal) oder rechtlichen Gründen (bspw. baurechtliche Gründe) unmöglich 
oder unzumutbar ist, kann abweichend von obiger Regelung die Erlaubnis er
teilt werden. Dies gebietet der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

i) Einzelheiten zur Barrierefreiheit werden durch Rechtsverordnungen gere
gelt (z.B. durch die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informations
technik nach dem BGG (auf der Grundlage des § 11 Abs. 1. Satz 2 BGG, vgl. 
oben bb). 

j) Für die Verwaltungen der Länder, die Gemeinden, die Gemeindeverbände 
und sonstigen der Länderaufsicht unterstehenden Körperschaften des öffent
lichen Rechts (z.B. Universitäten) sowie die Gerichte und Staatsanwaltschaf
ten gelten Landesgleichstellungsgesetze (z.B. in Bayern, Berlin, Branden
burg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein). 
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Benachteiligungsverbot des Art. 3 Absatz 3 
Satz 2 Grundgesetz: 

„Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ 

Umsetzung des Benachteiligungsverbots ist eine „dringliche politische und ge
setzgeberische Aufgabe“; „Im Mittelpunkt der politischen Anstrengungen ste
hen… nicht mehr die Fürsorge und die Versorgung von behinderten Menschen, 
sondern ihre selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Be
seitigung der Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen“ (einstim
miger interfraktioneller Entschließungsantrag des Deutschen Bundestags vom 
19.5.2000, Bundestags-Drucks. 14/2913). 

Sozialgesetzbuch – 
Neuntes Buch (SGB IX), 
in Kraft seit 1.7.2001: 

Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter 
Menschen 

(Rehabilitationsrecht, 
Schwerbehindertenrecht) 

Gesetz zur Gleichstellung 
behinderter Menschen 
(Behindertengleichstel
lungsgesetz – BGG), 
in Kraft seit 1.5.2002: 

Gleichstellung im 
öffentlichen Bereich/ 
im öffentlichen Recht 

Kernbereich: 
barrierefrei gestaltete Le
bensbereiche (Beseitigung 
insbesondere räumlicher 
Barrieren 
und Kommunikations-
Barrieren 

Zivilrechtliches 
Antidiskriminierungs
gesetz 
(steht noch aus): 

Gleichstellung im Bereich 
des Zivilrechts 

(insbesondere im BGB), 
z.B. im Bereich des
Vertragsrechts 
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4. Die Beziehungen zwischen behinderten Menschen, Leistungsträgern 
und Einrichtungen 

4.1 Mitgliedschaft und Beitrittsrechte behinderter Menschen 
zur Sozialversicherung 

a) Obwohl Behinderte in den „Werkstätten für behinderte Menschen“ in der 
Regel nicht als Arbeitnehmer im Sinn des Arbeitsrechts gelten (s. unter 4.4 
und 9.1.10), werden sie (während ihres Einsatzes im Berufsbildungs- und 
Arbeitsbereich) in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung wie Arbeit
nehmer behandelt; sie sind also versicherungspflichtig (§§ 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB 
V, § 20 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI, § 1 Abs. 1 Nr. 2 a SGB VI). Versicherungspflich
tig in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sind ferner behinderte 
Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen (z.B. in 
der Küche) in gewisser Regelmäßigkeit beschäftigt sind; Voraussetzung ist 
allerdings, dass sie 1/5 der Arbeitsleistung eines voll erwerbsfähigen Beschäf
tigten in gleichartiger Beschäftigung erbringen (§§ 5 Abs. 1 Nr. 8 SGB V, § 20 
Abs. 1 Nr. 8 SGB XI, § 1 Abs. 1 Nr. 2 b) SGB VI). Beide Gruppen dieser Be
hinderten sind zudem kraft Gesetzes in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 SGB VII). 

Die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung werden auf der 
Basis eines fingierten Arbeitsentgelts entrichtet. Bei der Rentenversicherung 
wird als ein solches fiktives Arbeitsentgelt 80 % der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 SGB IV zugrunde gelegt (vgl. § 162 Nr. 2 SGB VI). Bei der gesetzli
chen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung sind es min
destens 20 % dieser Bezugsgröße (sofern nicht das tatsächlich erzielte Arbeits
entgelt höher ist; vgl. § 235 Abs. 3 SGB V, § 57 Abs. 1 SGB XI). Die Beiträge 
werden den Trägern der Werkstatt, die sie abführen, von dem für den behin
derten Menschen jeweils zuständigen Sozialleistungsträger erstattet. Arbeits
losenversichert sind in Werkstätten nur die Behinderten, die sich dort zur 
Ausbildung befinden und bei denen eine Eingliederung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu erwarten ist (§ 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB III). Wer aber vom zu
ständigen Rentenversicherungsträger als berufs- oder erwerbsunfähig einge
stuft ist und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht als vermittelbar gilt, ist 
auch nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert (§ 28 Nr. 3 SGB III). 

b) Sozialversichert sind unter bestimmten (recht komplizierten) Vorausset
zungen auch die Rehabilitanden, die Krankengeld, Verletztengeld, Versor
gungskrankengeld (s. unten 8.3) oder Übergangsgeld (s. unten 8.4) beziehen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang folgende Regelung: Seit dem 1.1.1998 
sind Teilnehmer an Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben (zu diesen 
Maßnahmen s. unten 6.4) nicht mehr arbeitslosenversicherungspflichtig 
(vgl. § 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III). Dies bedeutet, dass sie nach Beendigung ei
ner solchen Maßnahme unter Umständen keinen Anspruch auf anschließen
des Arbeitslosengeld haben, wenn sie nicht gleich in einen neuen Arbeitsplatz 
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vermittelt werden können. Dafür erhalten sie bis zu drei Monate nach Been
digung der Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben von dem entsprechen
den Rehabilitationsträger ein Übergangsgeld (s. unten 8.4). Voraussetzung 
hierfür ist, dass sich der Versicherte beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet hat. 
Hat der Arbeitnehmer noch aus einer vor der Maßnahme zur Teilhabe am Ar
beitsleben liegenden Beschäftigung einen Restanspruch auf Arbeitslosengeld, 
so verringert sich der 3-Monats-Zeitraum der Übergangsgeldzahlung nach der 
abgeschlossenen Maßnahme entsprechend. 

Um Zahlungsausfälle bei dem sich gegebenenfalls anschließenden Arbeits
losengeld oder Übergangsgeld zu vermeiden, sollten sich die Teilnehmer an 
Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die keinen Arbeitsplatz finden, 
möglichst schon kurz vor Abschluss der Maßnahme, spätestens aber im un
mittelbaren Anschluss beim Arbeitsamt arbeitslos melden. In diesem Fall 
schließt sich dann der gegebenenfalls noch bestehende Restanspruch auf Ar
beitslosengeld oder der Anspruch auf Übergangsgeld nahtlos an das Ende 
Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben an. 

Im Gegensatz zum oben genannten Wegfall der Arbeitslosenversicherungs
pflicht für Teilnehmer an Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben bleibt 
die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungspflicht für sie erhalten. Der je
weilige Leistungsträger zahlt die entsprechenden Beiträge, sodass der Kran
ken- und Pflegeversicherungsschutz während der Dauer der Maßnahme auf
recht erhalten bleibt und die Zeit der Teilnahme an einer solchen Maßnahme 
auch später bei der Rente als Beitragszeit berücksichtigt wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 
6 SGB V, § 20 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI, § 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI). Für Teilneh
mer an Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation besteht unverändert 
Arbeitslosenversicherungspflicht, ebenso wie Kranken-, Pflege-, und Renten
versicherungspflicht. 

c) In der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversiche
rung haben behinderte Kinder eine Sonderstellung: Sie sind zeitlich unbe
grenzt im Rahmen der sog. Familienversicherung versichert, wenn ein Eltern
teil Mitglied der Kranken- bzw Pflegeversicherung (als sog. Stammversicher
ter) ist und das Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Vorausset
zung ist ferner, dass die Behinderung grundsätzlich vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres (unter bestimmten Umständen auch später) eingetreten ist (§ 10 
Abs. 1 Nr. 4 SGB V, § 25 Abs. 2 Nr. 4 SGB XI). 

Ein Beitrittsrecht zur gesetzlichen Krankenversicherung (als freiwillig Versi
cherte) haben schwerbehinderte Menschen i.S. des SGB IX nur dann, wenn 
sie innerhalb von 3 Monaten nach Feststellung der Schwerbehinderung die 
Mitgliedschaft beantragen. Das Beitrittsrecht hängt außerdem davon ab, dass 
sie selbst, ein Elternteil oder ihr Ehegatte in den letzten 5 Jahren mindestens 3 
Jahre gesetzlich krankenversichert waren, es sei denn, sie konnten diese Vo
raussetzung wegen einer eigenen Behinderung nicht erfüllen; die Satzung der 
Krankenkasse kann das Recht zum Beitritt allerdings von einer Altersgrenze 
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Beispiel für einen Widerspruch 

Herbert Meier Oberhofen, 19.01.2...

Hauptstr. 10

72160 Oberhofen


An das

Versorgungsamt Saarbrücken

Talstraße 43-51

66119 Saarbrücken


Betr.: Mein Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderteneigen
schaft 

Bezug: Ihr Feststellungsbescheid vom 16.1.2... 
Aktenzeichen 

Gegen Ihren Bescheid vom 16.1.2...., in dem Sie den GdB mit 40 fest
stellten, lege ich hiermit 

Widerspruch 

ein. 

Begründung: Sie haben den GdB zu niedrig angesetzt. Für die Feststel
lung des GdB hätte nicht nur die Behinderung aufgrund meiner rheu
matischen Erkrankung, sondern auch die Behinderung aufgrund der 
bei mir diagnostizierten Fettleber berücksichtigt werden müssen. Die 
letztgenannte Behinderung ist bei der Feststellung des Gesamt-GdB 
nicht gebührend berücksichtigt worden. 

H. Meier
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Beispiel für eine Klageschrift 

Herbert Meier Oberhofen, 19.01.2...

Hauptstr. 10

72160 Oberhofen


An das

Sozialgericht für das Saarland

Egon-Reinert-Str. 4

66119 Saarbrücken


Betr.:	 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

Bezug:	 Wiederspruchsbescheid des Landesversorgungsamtes Saar

land vom 3.6.2...; 
Feststellungsbescheid des Versorgungsamts Saarbrücken 
vom 16.1.2... 

Hiermit klage ich gegen das Saarland, verteten durch das Versor
gungsamt Saarbrücken, wegen Feststellung der Schwerbehinderten
eigenschaft. 

Ich beantrage, 
den Feststellungsbescheid des Versorgungsamts Saarbrücken sowie 
den Widerspruchsbescheid des Landesversorgungsamtes Saarland auf
zuheben und auf einen GdB von 50 zu erkennen. 

Begründung: In den beiden genannten Bescheiden ist der GdB zu 
niedrig angesetzt. Für die Feststellung ... (usw., folgt weitere Begrün
dung). 

Die oben genannten Bescheide füge ich bei. 

H. Meier
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abhängig machen. Der Krankenversicherungsschutz bezieht sich auch auf Er
krankungen, die schon vor dem Beitritt bestanden haben; der schwerbehin
derte Mensch braucht sich vorher nicht ärztlich untersuchen zu lassen und hat 
ohne Wartezeit sofort Anspruch auf grundsätzlich alle Leistungen der Kran
kenkassen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB V). Als freiwillig Versicherte in der gesetz
lichen Krankenversicherung sind die schwerbehinderten Menschen dann ver
sicherungpflichtig in der sozialen Pflegeversicherung (§ 20 Abs. 3 SGB XI). 

Rentner und Rentenantragsteller der gesetzlichen Rentenversicherung (s. Nr. 
8.5.1) werden automatisch Mitglied der gesetzlichen Kranken- und der sozia
len Pflegeversicherung, wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme der Erwerbs
tätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der 
zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens aufgrund einer Pflichtversicherung der ge
setzlichen Krankenversicherung angehört haben oder aufgrund einer Pflicht
versicherung als Familienangehörige eines Kassenmitglieds versichert waren 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V, § 20 Abs. 1 Nr. 11 SGB XI; Befreiung von der Ver
sicherungspflicht ist nach § 8 Abs.1 Nr. 4 SGB V möglich). 

Behinderte Menschen, die z. B. Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld bezie
hen, sind für den Fall der Krankheit in der gesetzlichen Krankenversicherung, 
für den Fall der Pflegebedürftigkeit in der sozialen Pflegeversicherung pflicht
versichert (§ 5 Abs.1 Nr. 2 SGB V, § 20 Abs.1 Nr. 2 SGB XI); zur Möglich
keit einer Befreiung von dieser Versicherungspflicht für bis dahin privat 
kranken- und pflegeversicherte behinderte Menschen vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 a 
SGB V, § 207 a SGB III. 

d) Sozialhilfeempfänger, die die Mittel zur Fortführung ihrer Kranken-, Pfle
ge- und Rentenversicherung nicht aufzubringen vermögen, können im Rah
men der Hilfe zum Lebensunterhalt (s. unter Nr. 8.6) die Beiträge hierfür von 
der Sozialhilfe erhalten. Dies gilt bezüglich der Krankenversicherung vor allem 
dann, wenn die Sozialhilfe nur für kurze Dauer (d.h. bis zu 6 Monaten) ge
währt wird. Für freiwillig Weiterversicherte und Rentenantragsteller müssen 
die Beiträge übernommen werden (§§ 13, 14 BSHG). 

e) Voll Erwerbsgeminderte haben nach Vollendung des 16. Lebensjahres ein 
Beitrittsrecht zur Rentenversicherung und können nach Erfüllung einer War
tezeit von 20 Jahren trotz des bereits eingetretenen Versicherungsfalls noch ei
ne Rente wegen (voller) Erwerbsminderung beziehen (§ 43 Abs. 6 SGB Vl). 
Damit wird behinderten Menschen, die schon erwerbsunfähig sind, der Zu
gang zu einem Schutzsystem eröffnet, das gegen Erwerbsunfähigkeit versichert 
(diese Behinderten werden damit gegen ein Risiko versichert, das bereits ein
getreten ist); zum Ausgleich wird ihnen dafür eine längere Versicherungszeit 
abverlangt. Da die Sozialhilfe die so erworbene Rente später wird anrechnen 
müssen, wenn der Behinderte eine Heimunterbringung oder andere Hilfen 
braucht, ist dieser Beitritt nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen sinn
voll, zumal auch die rentenrechtlichen Voraussetzungen für den Bezug der 
Rente wegen (voller) Erwerbsminderung erfüllt sein müssen (s. auch unter 
8.5.1 c) bb) und cc)).
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f) In der gesetzlichen Unfallversicherung bestehen hinsichtlich behinderter 
Menschen folgende Besonderheiten: Erleidet jemand einen Schaden, für den 
diese Versicherung zuständig ist (vgl. oben 1.3.), so umfassen die Leistungen 
der Unfallversicherung auch die Gewährung von Pflege (§ 44 SGB VII; dazu 
unten 7.2.1 b)). Wenn ein Kind behindert zur Welt kommt, weil seine Mutter 
bei der Ausübung ihres Berufs mit Schadstoffen in Berührung geraten war 
oder einen Arbeitsunfall erlitten hatte, so hat es Anspruch auf Rente und Heil
behandlung durch den zuständigen Unfallversicherungsträger (§ 12 SGB VII). 

g) Nicht unter Unfallversicherungsschutz stehen ärztliche Kunstfehler, die je
mand während einer Behandlung bzw. Rehabilitationsmaßnahme erlitten hat. 
Der Geschädigte muss vielmehr seine Schadensersatzansprüche gegen den 
verantwortlichen Arzt bzw. gegen den Träger der Einrichtung nach bürgerli
chem Recht geltend machen (unter dem Gesichtspunkt der Schlechterfüllung 
des Behandlungsvertrags bzw. unter dem Gesichtspunkt der unerlaubten 
Handlung). 

Einzelheiten zur Arzthaftung bei Kunstfehlern findet man im Ratgeber von 
S. Schlichtner, Mein Recht als Patient, 2001. In diesem Ratgeber werden die 
Patientenrechte insgesamt behandelt. Hilfreich sind hier auch die Informatio
nen unter der Internetadresse „www.patientenschutz.de“.

4.2 Pflichten der Leistungsträger gemäß SGB I und SGB X

Diese beiden Teile des Sozialgesetzbuchs enthalten eine Reihe von Pflichten 
der Leistungsträger gegenüber den Bürgern, die hier nur kurz gestreift werden 
können. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Vorschriften über Art und 
Form der Leistungserbringung, über das damit verbundene Verfahren und 
über den Schutz der Privatsphäre. 

a) Die Vorschriften über Art und Form der Leistungen besagen, dass diese 
zeitgemäß, umfassend und schnell zu erbringen sind und den Wünschen des 
Bürgers Rechnung getragen werden soll, soweit sie angemessen sind (§§ 17 
Abs. 1 Nr. 1, 33 SGB I). Dieses Wunschrecht erfährt jedoch in besonderen 
Vorschriften (z.B. im BSHG) verschiedene Einschränkungen; so wird dem 
Wunsch nach Unterbringung in einer Einrichtung vom Sozialhilfeträger nur 
stattgegeben, wenn u.a. andere Hilfen nicht möglich oder ausreichend sind 
(§ 3 Abs. 2 S. 2 BSHG). Der Leistungsträger muss die Ablehnung eines Wun
sches ausreichend begründen (§ 35 SGB X) und zugleich auf andere Hilfsmög
lichkeiten verweisen oder diese zur Verfügung stellen. Unterlässt er dies, so
dass der Betroffene sich die Hilfe selbst beschaffen muss, hat er ihm nach der 
Rechtsprechung des BSG die Kosten dafür zu erstatten. Es ist möglich, auf 
Leistungen zu verzichten (§ 46 SGB I; in der Praxis selten); privatrechtliche 
Vereinbarungen, die zum Nachteil des Sozialleistungsberechtigten von den 
Vorschriften des SGB (insgesamt, also auch seiner besonderen Teile wie dem 
BVG, BSHG usw.) abweichen, sind nichtig (§ 32 SGB I). 
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b) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass ihre Verwal
tungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren 
sind und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und Anlagen ausgeführt 
werden (§ 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I). 

Hörbehinderte Menschen haben das Recht, bei der Ausführung von Sozial
leistungen, insbesondere auch bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlun
gen, Gebärdensprache zu verwenden. Die für die Sozialleistung zuständigen 
Leistungsträger (also z.B. die Krankenkassen) sind verpflichtet, die durch die 
Verwendung der Gebärdensprache entstehenden Kosten (für einen Gebär
densprachdolmetscher) zu tragen (§ 17 Abs. 2 SGB I). 

c) Wenn die Höhe von Geldleistungen noch nicht feststeht, muss der Träger 
auf Antrag des Berechtigten spätestens einen Monat nach Antragstellung Vor
schüsse zahlen; fällige Geldleistungen muss er 6 Monate nach Antragstellung 
mit 4 % verzinsen (§§ 42, 44 SGB I). 

Ist die Zuständigkeit zwischen mehreren Leistungsträgern streitig, so muss der 
zuerst angegangene Träger auf Antrag vorläufige Leistungen erbringen; die 
vorläufigen Leistungen beginnen spätestens einen Monat nach Eingang des 
Antrags (§ 43 SGB I). In der Rehabilitation bestehen jedoch speziellere Vor
leistungspflichten, die unter Nr. 6.1 behandelt werden. 

Dienst- und Sachleistungen sind weder übertragbar noch (ver-)pfändbar. Geld
leistungen können unter bestimmten Voraussetzungen gepfändet werden, doch 
darf der Betroffene nicht hilfebedürftig im Sinne des BSHG werden. Die §§ 51 
bis 55 SGB I enthalten Näheres zu den Fragen der Aufrechnung, Verrechnung 
und der Kontenpfändung. Die §§ 56 bis 59 SGB I regeln die Vererbung von 
Ansprüchen auf Geldleistungen. Diese können dann nicht vererbt werden, 
wenn sie zum Zeitpunkt des Todes weder festgestellt noch Gegenstand eines 
Verwaltungsverfahrens waren; Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen sind 
höchstpersönlicher Natur und deshalb unvererblich (§ 59 SGB I). 

d) Zu den wichtigsten verfahrensrechtlichen Vorschriften gehört der Unter
suchungsgrundsatz (§ 20 SGB X): Er besagt, dass die Behörden von Amts we
gen alle für eine Leistung erheblichen Tatsachen ermitteln müssen (und sich 
nicht allein auf das Vorbringen der Bürger verlassen dürfen). 

Wenn in die Rechte eines Leistungsempfängers eingegriffen werden soll (z.B. 
durch Entzug einer Rente), so muss er vorher angehört werden, sofern nicht 
einer der in § 24 SGB X genannten Ausnahmefälle vorliegt. 

In einem Sozialleistungsverfahren haben die Beteiligten das Recht auf Ein
sicht in die Akten, die dieses Verfahren betreffen. Dies sind alle entsprechen
den Aufzeichnungen des Leistungsträgers einschließlich der beigefügten 
Unterlagen. Zum Recht auf Akteneinsicht gehört auch die Einsichtnahme in 
ärztliche Gutachten bei den Behörden, aufgrund derer Rechte entzogen oder 
verweigert werden. Dem Bürger steht ferner das Recht auf Akteneinsicht zu, 
soweit dies zur Verfolgung seiner Interessen erforderlich ist. Enthalten die Ak
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ten Angaben über gesundheitliche Verhältnisse, soll der Inhalt durch einen 
Arzt vermittelt werden, soweit zu befürchten ist, dass die Akteneinsicht dem 
Beteiligten einen unverhältnismäßigen Nachteil, insbesondere an der Gesund
heit, zufügen würde. Das Recht auf Akteneinsicht ist begrenzt durch berechtig
te Interessen anderer Beteiligter an der Geheimhaltung ihrer persönlichen 
Verhältnisse. Daneben besteht auch das Recht, sich Auszüge oder Kopien zu 
fertigen (§ 25 SGB X). 

§ 35 SGB X schreibt vor, dass jeder Verwaltungsakt (Bescheid) begründet 
werden und ferner bei Ermessensentscheidungen erkennbar sein muss, von 
welchen Gesichtspunkten die Behörde dabei ausgegangen ist. 

Wenn jemand infolge eines fehlerhaften Bescheids mehr erhalten hat, als ihm 
zusteht (z.B. wegen falscher Berechnung der Einkommensgrenzen in der 
Sozialhilfe), so muss er dies nur zurückzahlen, wenn er den Irrtum vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat bzw. wenn er die Rechtswidrigkeit des Be
scheids kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. Im Übrigen 
dürfen rechtswidrige begünstigende Bescheide (z.B. Rentenbescheide) nur 
unter Einschränkungen für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurück
genommen werden; eine Rücknahme kommt nicht in Betracht, soweit der Be
günstigte auf den Bestand des Bescheids vertraut hat und sein Vertrauen 
schutzwürdig ist (§ 45 SGB X; für die Sozialhilfe gelten z.T. Besonderheiten). 

Jeder hat das Recht, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen 
oder mit einem Beistand vor der Behörde zu erscheinen (z.B. mit einem sach
kundigen Freund). Allerdings dürfen diese die Vertretung oder Beistandschaft 
nicht unbefugt (= geschäftsmäßig, d.h. selbstständig und wiederholt) ausüben, 
da sie sonst gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoßen (§ 13 SGB X). 

Das Verfahren vor den Leistungsträgern ist kostenfrei; von Beglaubigungs
und Beurkundungskosten befreit sind unter anderem Personen, die Anträge 
auf Sozialhilfe stellen (§ 64 SGB X). 

e) Ein für Behinderte besonders wichtiges Kapitel ist der Schutz der Sozialda
ten. Das Gesetz verpflichtet alle Sozialbehörden zur grundsätzlichen Geheim
haltung der ihnen bekannt gewordenen Einzeldaten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse (§ 35 SGB I, §§ 67 ff. SGB X) und lässt eine Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten nur unter den Voraussetzungen 
der §§ 67 a ff. SGB X zu. Zur Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten ist 
eine Behörde danach z.B. nur befugt, wenn der Betroffene im Einzelfall 
(grundsätzlich schriftlich) eingewilligt hat. Es ist unzulässig, einen Antragstel
ler ein Formular unterschreiben zu lassen, in dem er pauschal in die Weiterga
be seiner Daten einwilligt. Vielmehr muss darin genau angegeben sein, welche 
Daten zu welchem Zweck ermittelt oder weitergegeben werden sollen. Ansons
ten dürfen nur die Daten weitergegeben werden, die erforderlich sind, um z.B. 
eine gesetzliche Aufgabe nach dem SGB zu erfüllen oder unwahre Tatsachen
behauptungen der Betroffenen richtig zu stellen. Die besonders schutzwür
digen Sozialdaten, die Ärzten, Psychologen, Anwälten, Sozialarbeitern, Ehe
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und Suchtberatern anvertraut wurden, dürfen nur unter den Voraussetzungen 
übermittelt werden, unter denen diese Personen selbst übermittlungsbefugt 
sind. Die genannten Personen stehen unter einer besonderen Schweigepflicht 
und machen sich bei Verletzung strafbar (§ 203 StGB). Lediglich wenn es sich 
um Begutachtungen wegen einer Sozialleistung oder um Ausstellung einer Be
scheinigung handelt, gilt diese strenge Geheimhaltungspflicht bezüglich der 
besonders schutzwürdigen Sozialdaten nicht. Der Betroffene kann der Über
mittlung besonders schutzwürdiger Sozialdaten widersprechen (§ 76 Abs. 2 
Nr.1 SGB X); aus dem Widerspruch können ihm aber Nachteile entstehen 
(z.B. Ablehnung der beantragten Leistung), weil infolge des Widerspruchs der
leistungserhebliche Sachverhalt nicht oder nicht ausreichend aufgeklärt wer
den kann. Wer von einer anderen Stelle personenbezogene Daten erhalten 
hat, darf sie nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm befugt offenbart 
wurden (§ 78 SGB X). 

Darüber hinaus gibt es spezielle Datenschutzvorschriften, z.B. für die gesetzli
che Krankenversicherung (§§ 284 ff. SGB V) und für die soziale Pflegever
sicherung (§§ 93 ff. SGB XI). 

Der Datenschutz ist ein Rechtsgebiet, über das in der Fachliteratur zum Teil 
recht widersprüchliche Diskussionen geführt werden und in dem noch vieles 
im Fluss ist. Wer sich in seinem Recht auf Schutz der Privatsphäre verletzt 
fühlt, kann sich an die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten, oder 
(bei Bundesbehörden) an den Bundesdatenschutzbeauftragten wenden (§ 81 
SGB X). 

f) In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass es keine Mel
depflicht für Behinderungen gibt. 

Insbesondere bei Ärzten, denen ein behinderter oder von Behinderung be
drohter Mensch vorgestellt wird, erstreckt sich aber die Beratung auf die ge
eigneten Leistungen zur Teilhabe, also z.B. auf Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation. Dabei weisen die Ärzte auf die Möglichkeit der Beratung durch 
eine gemeinsame Servicestelle (oben 3.2) oder eine sonstige Beratungsstelle für 
Rehabilitation hin (§ 61 SGB IX; zu den Beratungs- und Mitteilungspflichten 
der Gesundheitsämter vgl. § 126 BSHG). 

Von der Meldepflicht ist das Melderecht zu unterscheiden, das nach der 
Rechtsprechung u.a. Ärzten und Mitarbeitern von Beratungsstellen zusteht, 
wenn jemand trotz bestehender Fahruntauglichkeit ein Fahrzeug lenkt oder in 
anderer Form die Allgemeinheit gefährdet. In diesen Fällen bleiben sie trotz 
Bruchs ihrer Schweigepflicht straffrei (§§ 34, 203 StGB). 

4.3 Rechte und Pflichten behinderter Menschen gegenüber Leistungsträgern 
und Leistungserbringern 

a) Wenn von Rechten die Rede ist, muss man sich darüber im Klaren sein, 
dass es in unserem Leistungssystem grundsätzlich nur Ansprüche einer Einzel
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person gegenüber einem oder mehreren Leistungsträgern geben kann. Von 
wenigen, relativ unbedeutenden Ausnahmen abgesehen, werden Sozialleistun
gen grundsätzlich nicht an Gruppen erbracht. Wenn behinderte Menschen ei
ne Hilfe gemeinsam als Gruppe erhalten wollen (z.B. in einer Wohngemein
schaft oder Selbsthilfegruppe), haben sie keinen einklagbaren Rechtsanspruch 
auf diese Formen der Behindertenhilfen (sie können allerdings ihre Einzelan
sprüche gewissermaßen „zusammenlegen“, um daraus die Kosten der Gruppe 
– zumindest teilweise – zu finanzieren, und zusätzlich bestimmte Kosten – z.B.
für Betreuungspersonen – von den Sozialleistungsträgern im Wege freiwilliger 
Leistungen erhalten). Die Leistungsträger sollen zwar dafür sorgen, dass die 
zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste und Einrichtun
gen ausreichend zur Verfügung stehen (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I), doch kann 
man sie dazu nicht gerichtlich zwingen. Trotzdem übernehmen insbesondere 
die Sozialhilfeträger in bestimmten Fällen die Kosten für verschiedene Hilfen, 
die nicht eindeutig als Einzelansprüche über das BSHG abgerechnet werden 
können (z.B. Personalkosten zur Betreuung einer Wohngemeinschaft für psy
chisch Kranke nach speziellen Richtlinien; vgl. auch § 101 BSHG). 

b) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, übernimmt damit auch Mitwir
kungspflichten. Sie beginnen mit der Pflicht, alle wichtigen Tatsachen anzuge
ben, deren nachträgliche Änderung unverzüglich mitzuteilen sowie Dritten die 
Erteilung von Auskünften zu gestatten (z.B. durch Entbindung von der 
Schweigepflicht oder vom Bankgeheimnis). Man muss auf Verlangen des Leis
tungsträgers persönlich erscheinen und sich ärztlichen oder psychologischen 
Untersuchungen zur Verfügung stellen, sich zur Besserung seines Gesund
heitszustandes einer Heilbehandlung unterziehen oder an berufsfördernden 
Maßnahmen teilnehmen, wenn man Leistungen wegen Arbeitslosigkeit oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit bezieht (§§ 60 ff. SGB I). Die Mitwirkungs
pflichten enden z.B. dort, wo es um schmerzhafte Untersuchungen oder ge
fährliche Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit geht. Von der Mitwir
kungspflicht ist man auch befreit, wenn sich der Leistungsträger die erforderli
chen Angaben selbst ohne großen Aufwand beschaffen kann, wenn die Sozial
leistung im Verhältnis zu den Mühen des Betroffenen nur geringfügig oder 
wenn sie aus einem wichtigen Grund nicht zumutbar ist. Außerdem kann man 
solche Angaben verweigern, die einem selbst oder nahestehenden Personen 
die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrig
keit verfolgt zu werden. Bei Erfüllung der Mitwirkungspflicht kann man unter 
bestimmten Voraussetzungen (auf Antrag) Ersatz der notwendigen Auslagen 
und des Verdienstausfalls in angemessenem Umfang erhalten (§ 65 a SGB I). 

Wer seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, muss vom Leistungsträ
ger schriftlich darauf hingewiesen werden, dass er sie innerhalb einer be
stimmten Frist zu erfüllen habe und ihm anderenfalls die Leistung versagt 
oder entzogen werde. Wenn man nachträglich die Mitwirkungspflicht erfüllt, 
kann der Leistungsträger die Leistung nachträglich ganz oder teilweise erbrin
gen (§§ 66 f. SGB I). Dies gilt jedoch grundsätzlich nicht für die Sozialhilfe, da 
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sie nur einen gegenwärtigen Bedarf deckt und grundsätzlich nicht für die Ver
gangenheit gewährt werden kann. 

c) Mit Ausnahme der Geldleistungen (s. Nr. 8) erbringen die Träger Sozialleis
tungen in Form von Dienst- und Sachleistungen nur ganz selten selbst, son
dern bedienen sich dazu Dritter (Ärzte, Therapeuten, Krankenhäuser, Heime 
etc.). Der behinderte Mensch begibt sich damit in ein sog. Dreiecksverhältnis: 
Den einen „Schenkel“ des Dreiecks bildet die Rechtsbeziehung zwischen dem 
Sozialleistungsträger (z.B. Reha-Träger) und dem Dritten (der die Leistung als 
solche, z.B. die Pflege, erbringt). Den zweiten „Schenkel“ bildet die vertragli
che Beziehung des behinderten Menschen zum Dritten (Leistungserbringer), 
die sich grundsätzlich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts richtet. 
Es handelt sich dabei oft um sog. Mischverträge, die sich besonders in Heimen 
aus Dienst-, Miet- und Kaufverträgen zusammensetzen und nach dem jeweili
gen rechtlichen Schwerpunkt beurteilt werden müssen. Den dritten „Schen
kel“ bildet die Rechtsbeziehung des behinderten Menschen zum Sozialleis
tungsträger (also dem eigentlichen Geldgeber). 

Der Anspruch auf die Sozialleistung steht aber nicht dem Dritten (dem sog. 
Leistungserbringer, z.B. dem Heimträger), sondern dem behinderten Men
schen gegenüber dem Sozialleistungsträger zu. Auch wenn aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung die Bezahlung der Sozialleistung unter „Umge
hung“ des behinderten Menschen direkt an den Leistungserbringer (z.B. ein 
Heim) überwiesen wird bzw. ihm die Hilfe aufgrund des Sachleistungsprin
zips verschafft wird (z.B. Medikamente, Hilfsmittel, Pflege), ist und bleibt der 
behinderte Mensch gegenüber dem Sozialleistungsträger der Berechtigte (vgl. 
das Schaubild auf S. 75). 

d) Da für behinderte Menschen die ärztliche Behandlung (s. unter Nr. 5) von 
besonderer Bedeutung ist, sei in diesem Zusammenhang auf die bei den Ärzte
kammern eingerichteten Gutachter- und Schlichtungsstellen verwiesen. Sie 
werden tätig, wenn Arzt und Patient damit einverstanden sind, und bemühen 
sich bei Streitigkeiten über Behandlungsfehler um außergerichtliche Lösungen 
(dazu und zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen bei Behand
lungs- bzw. Kunstfehlern, vgl. das Buch von W. Schell, Arztpflichten – Patien
tenrechte, 5. Aufl. 1994 und die in Anhang III h) genannte Broschüre). 

Kommt es bei der Inanspruchnahme von Leistungen der gesetzlichen Kranken
versicherung (z.B. bei einer Krankenhausbehandlung) zu einem Behandlungs
fehler und entstehen daraus Schadensersatzansprüche, so können die Kran
kenkassen (nach § 66 SGB V) die Versicherten bei der Verfolgung dieser An
sprüche unterstützen (z.B. durch Auskünfte über die Namen der behandelnden 
Ärzte, nicht aber durch Geldleistungen für die Führung eines Prozesses). 

Mit § 65 b SGB V wird den Spitzenverbänden der Krankenkassen die Förde
rung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung im Rahmen 
von Modellvorhaben verpflichtend vorgeschrieben. Dabei wird vor allem das 
Ziel verfolgt, Patienten qualitätsgesicherte Gesundheitsinformationen (z.B. 
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Sachleistungsprinzip 
Typisch für das Sachleistungsprinzip ist ein Dreiecksverhältnis 

Sozialleistungsträger 
(Rehabilitationsträger, 

z.B. Rentenversicherungsträger) 

Anspruch auf 
(Reha-)Leistung 

Vertrag / Zahlung von 
Geld für die 

(Reha-)Leistung 

Leistungserbringer 

(Reha-Einrichtung, 
z.B. Berufsförderungswerk)

behinderter Mensch 
Erbringung der (Reha-) 

Leistung (keine Zahlung 
durch Rehabilitand) 
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über Krankheitsbilder, Therapieformen, Versorgungsangebote) neutral und un
abhängig zukommen zu lassen und damit die Kompetenz von Patienten zu 
stärken. Zum Teil sollen diese Beratungsstellen gleichzeitig auch als Beschwer
destellen dienen. Die Anschriften dieser Stellen, die inzwischen als Modell
vorhaben in den meisten Bundesländern eingerichtet worden sind, erhält man 
z.B. über Behindertenverbände, die Verbraucherberatung und die Gesund-
heitsämter. 

e) Patienten haben nach der Rechtsprechung des BGH grundsätzlich ein Ein
sichtsrecht in den Teil ihrer Krankenunterlagen, der naturwissenschaftlich ob
jektivierbare Befunde und die Behandlungsfakten betrifft. Dies gilt jedoch 
nicht für (ehemals) psychiatrisch behandelte bzw. zwangseingewiesene Kran
ke, wenn der Einsichtnahme schützenswerte Interessen des Patienten selbst, 
des Arztes oder Dritter entgegenstehen (der ärztlichen Verantwortung wird da
bei ein entscheidendes Gewicht beigemessen). Angehörige Verstorbener ha
ben ein Einsichtsrecht, soweit dies z.B. der Klärung von Schadensersatzan
sprüchen gegen den behandelnden Arzt oder andere Ärzte dient. 

4.4 Rechtsstellung behinderter Menschen in Einrichtungen

a) Die Behindertenhilfe wird zum großen Teil in Einrichtungen (Heimen, An
stalten, Heimsonderschulen, Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken, 
Kur- und Spezialeinrichtungen, Werkstätten) angeboten. In letzter Zeit haben 
junge behinderte Menschen und Betreuer die großen und unbeweglichen Ein
richtungen immer wieder kritisiert. Sie setzen sich für offene, ambulante und 
persönlichere Hilfe ein. Die Leistungsträger kommen diesen Wünschen lang
sam entgegen. Sie geben inzwischen der offenen Hilfe im häuslichen Bereich 
in der Regel den Vorzug. So wird z.B. häusliche Krankenpflege durch Grund
pflege und Haushaltshilfe ergänzt; mehr und mehr psychisch Kranke können 
in Tageskliniken betreut werden usw. (vgl. §§ 3 a BSHG, § 3 SGB XI, §§ 
37–39 SGB V). 

b) Im Folgenden sollen einige Hinweise zur Rechtsstellung von behinderten 
Menschen in Heimen nach dem Heimgesetz (unter c) sowie in Werkstätten 
für behinderte Menschen (unter d) gegeben werden. 

c) Die besonderen Interessen und Bedürfnisse alter Menschen sowie pflegebe
dürftiger und behinderter Volljähriger, die nicht nur vorübergehend in Heimen 
untergebracht sind, schützt das Heimgesetz (HeimG). 

Einen guten Überblick über das Heimgesetz vermittelt das Buch von R. Rich
ter, Das neue Heimrecht, 2002. 

Das HeimG gilt für öffentliche Träger (z.B. Gemeinden), für freie Träger (z. B. 
Arbeiterwohlfahrt) sowie für gewerbliche Träger. Alle diese Träger, die den 
Betrieb eines Heims aufnehmen, sind gegenüber den zuständigen Behörden 
anzeigepflichtig und unterliegen dann den Regelungen des HeimG (§ 12 
HeimG). 
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Das Heimgesetz gilt nach § 1 Abs. 2 HeimG auch für das sog. betreute Woh
nen, wenn 

– älteren Menschen oder pflegebedürftigen oder behinderten Volljährigen 
Wohnraum mietweise überlassen wird, 

– mit der mietweisen Überlassung eine Betreuung rechtlich verbunden wird 
(wobei neben der vertraglichen Verpflichtung des Mieters, mit der Wohn
raumüberlassung auch eine Betreuung zu vereinbaren, auch die rechtliche 
Koppelung über den Anbieter von Wohnraum – z.B. eine kommunale Woh
nungsgesellschaft – und das Anbieten der Betreuung – z.B. durch die Arbei
terwohlfahrt – ausreicht) und 

– diese Betreuung derjenigen des Heimgesetzes entspricht. 

Ist im Betreuungsvertrag nur eine allgemeine Betreuungsleistung vorgesehen, 
die nicht der heimmäßigen Versorgung entspricht, fehlt es im Sinne des Heim
gesetzes an einem Heim. 

Das Heimgesetz gilt allerdings nicht für eine ganze Reihe von Einrichtungen. 
So gilt es z.B. nicht für Krankenhäuser, Internate der Berufsbildungs- und Be
rufsförderungswerke sowie Übergangseinrichtungen für psychisch Kranke und 
Behinderte. Nur eingeschränkt gilt das Heimgesetz für Kurzzeitheime, sta
tionäre Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege. 

Als wichtigste Folgevorschriften sind bislang ergangen: 

– Die Heimmitwirkungsverordnung, die im Wesentlichen die Bildung, Zu
sammensetzung, Amtszeit, Geschäftsführung und Zuständigkeiten des 
Heimbeirats bzw. des Angehörigen- oder Betreuerbeirats sowie die Rechts
stellung des Heimfürsprechers regelt; 

– die Heimmindestbauverordnung, in der die baulichen Mindestanforderun
gen für Einrichtungen geregelt werden, die in der Regel mindestens sechs 
Personen aufnehmen (z.B. im Hinblick auf Flure und Treppen, Aufzüge, 
Fußböden, Beleuchtung, sanitäre Anlagen usw.); 

– die  Heimsicherungsverordnung: Sie bezweckt die Sicherung von Geldleis
tungen oder geldwerten Leistungen, die Heimbewohner über das laufende 
Entgelt hinaus für Investitionen oder den Betrieb der Einrichtung erbracht 
haben (z.B. durch Pflicht des Trägers der Einrichtung, solche Leistungen der 
Heimbewohner der zuständigen Behörde anzuzeigen, durch Informations-, 
Verrechnungs- und Rückzahlungspflichten gegenüber dem Bewohner usw.). 

– Heimpersonalverordnung, die eine fachlich und menschlich qualifizierte 
Betreuung im Heim sicherstellen soll; zu diesem Zweck werden insbesonde
re die Voraussetzungen für die Eignung der Heimleitung und der Beschäftig
ten sowie die berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung geregelt. 

Im Übrigen regelt das HeimG unter anderem die Beratung von Einzelpersonen 
(über Einrichtungen sowie über Rechte und Pflichten der Bewohner) und die 
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Beratung der Träger von Einrichtungen durch die zuständigen Behörden (§ 4 
HeimG); ferner die Mitwirkung der Heimbewohner (Heimbeirat, § 10 HeimG) 
sowie bestimmte Grundvoraussetzungen (z.B. Abschluss und Inhalt, Anpas
sung, Dauer und Kündigung des Heimvertrags, Beendigung des Heimvertrags 
bei Tod des Heimbewohners und Erhöhung des vereinbarten Entgelts, §§ 5 bis 
9 HeimG). Der Träger eines Heims hat bestimmte Aufzeichnungs- und Aufbe
wahrungspflichten (z.B. hinsichtlich der Vermögenslage des Heims und der 
Belege über den Betrieb des Heims, § 13 HeimG). Die Aufsicht führenden 
Behörden haben gegenüber den Heimträgern ein umfassendes Überwachungs
recht: sie können bei Mängeln Anordnungen erlassen, gegebenenfalls hinsicht
lich des Leiters oder einzelner Mitarbeiter der Einrichtung Beschäftigungsver
bote aussprechen und u.U. den weiteren Betrieb der Einrichtung untersagen 
(§§ 15 bis 18 HeimG). Verstöße gegen das HeimG sowie die genannten Ver
ordnungen können die Behörden als Ordnungswidrigkeiten mit empfind
lichen Geldbußen ahnden (§ 21 HeimG). Es fehlen allerdings bislang Regelun
gen, die genauere Maßstäbe für die persönliche und fachliche Eignung des Lei
ters einer Einrichtung und vor allem auch für die Mindestzahl und Qualifika
tion der Beschäftigten festlegen. 

Für das Heimgesetz insgesamt gilt aber: Entscheidend für die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Gesetzes und für die Vermeidung von Missständen in Heimen 
(wie sie vielfach durch die Presse bekannt geworden sind), ist freilich eine gut 
funktionierende Kontrolle durch die Heimaufsichtsbehörden (die aber unter 
Personalmangel leiden!). 

d) Anders stellt sich die Problematik für behinderte Menschen, die in Werk
stätten für behinderte Menschen arbeiten. Nach herrschender Meinung 
liegen hier i.d.R. keine regulären Arbeitsverhältnisse vor, weil die behinderten 
Menschen nicht zu einer bestimmten Arbeitsleistung verpflichtet sind, einem 
anders gearteten Direktionsrecht unterliegen und die Werkstätten keine 
Arbeitgeber, sondern eine besondere Sozialeinrichtung im Interesse der behin
derten Menschen sind. Vielmehr handelt es sich in den meisten Fällen um 
arbeitnehmerähnliche Personen, bei denen der sozialpädagogischen Betreu
ung besondere Bedeutung zukommt (vgl. § 136 Abs. 1 SGB IX und unten 
9.1.10). Mit der Werkstättenverordnung (WVO) werden Größe, Personal und 
Organisation der Werkstätten geregelt und bestimmt, dass den Behinderten 
der Abschluss von Verträgen angeboten und angemessene Mitwirkungsmög
lichkeiten eingeräumt werden müssen (§§ 13 ff. WVO). Ein Problem dabei ist 
unter anderem, dass ca. 85 % der Beschäftigten geistig behindert sind und ihre 
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können (vgl. auch 9.2). 
Ersatzweise werden die Rechte der behinderten Beschäftigten in einseitig er
lassenen Werkstattordnungen geregelt. Die Behinderten dürfte jedoch weniger 
ihre etwas unklare Rechtsposition als vielmehr die Vergütung in den Werkstät
ten bedrücken: 

Im sog. Arbeitsbereich der Werkstätten (also dem eigentlichen „Produktions
bereich“) haben die behinderten Menschen Anspruch auf ein Arbeitsentgelt 
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(§ 138 Abs. 2 SGB IX). Dieses Arbeitsentgelt setzt sich zusammen aus einem 
festen (leistungsunabhängigen) Grundbetrag und einem leistungsangemesse
nen Steigerungsbetrag. Dieser Steigerungsbetrag bemisst sich nach der indivi
duellen Arbeitsleistung des behinderten Beschäftigten, insbesondere unter 
Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsqualität. 

Eine Besonderheit sieht in diesem Zusammenhang § 43 SGB IX vor: Danach 
muss behinderten Mitarbeitern, die im Arbeitsbereich der Werkstatt ein 
Arbeitsentgelt unter 325 t monatlich erzielen, von der Werkstatt ein sog. 
Arbeitsförderungsgeld in Höhe von 26 t ausgezahlt werden. Dieses Arbeits
förderungsgeld erhält die Werkstatt zunächst vom zuständigen Rehabilita
tionsträger (also z.B. dem Sozialhilfeträger); die Werkstatt zahlt dann ihrer
seits den Betrag an den behinderten Menschen aus. Der behinderte Mitar
beiter kann allerdings nicht den zuständigen Rehabilitationsträger auf das 
Arbeitsförderungsgeld verklagen, sondern muss gegebenenfalls gegen den 
Träger der Werkstatt gerichtlich vor dem Arbeitsgericht vorgehen. 

Das Arbeitsförderungsgeld ist steuerpflichtiges Einkommen. 

Nach § 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) können Arbeitneh
mer, deren Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, unter 
bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass ihre vertragliche vereinbarte 
Arbeitszeit verringert wird. Obwohl nun behinderte Mitarbeiter in Werkstät
ten für behinderte Menschen i.d.R. keine regulären Arbeitnehmer sind (son
dern arbeitnehmerähnliche Personen), wird man davon auszugehen haben, 
dass sich auch die behinderten Mitarbeiter der Werkstätten mit dem Antrag an 
die Werkstattleitung wenden können, die tägliche Arbeitszeit im Werkstatt
vertrag zu kürzen. 

79 



II. Die Rechtsansprüche behinderter Menschen im Einzelnen

Die Rechtsansprüche behinderter Menschen auf die unter den Nrn. 5 bis 7 
genannten Leistungen stellen das Kernstück der Behindertenhilfe dar. Man 
muss sich jedoch bewusst sein, dass die im Folgenden vorgenommene Unter
teilung in 

Leistungsvoraussetzungen Leistungen 

Krankheit 
Behinderung 
Pflegebedürftigkeit 

Krankenbehandlung 
Rehabilitation/Teilhabe 
Leistungen zur Pflege 

in der Lebenswirklichkeit keineswegs immer eindeutig gegeben ist und sich 
diese Begriffe weder in ihrer zeitlichen Reihenfolge noch inhaltlich eindeutig 
gegeneinander abgrenzen lassen. Vielmehr handelt es sich um fließende Über
gänge: Häufig ist es eine Frage der Interpretation, ob man eine schwere gesund
heitliche Regelwidrigkeit als noch behandelbar ( = Krankheit) oder bereits als 
unveränderlich (= Pflegebedürftigkeit) betrachtet, und inwiefern einer nicht 
nur vorübergehenden Krankheit mit Behandlung oder Rehabilitation zu be
gegnen ist. So erklären sich die in unserem gegliederten System fast unver
meidlichen Zuständigkeitsstreitigkeiten und Verzögerungen, die bedingt sind 
durch die Schwierigkeit, fließende Zustände unter gesetzlich relativ starr fest
gelegte Leistungstatbestände einordnen zu müssen. 

Einen Überblick über Leistungen und zuständige Leistungsträger bei Krank
heit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit gibt das Schaubild auf S. 81. 
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Krankenbehandlung 

Krankheit Behinderung Pflegebedürftigkeit 

1. ambulant 
– ärztliche Behandlung/Ver-

sorgung mit Zahnersatz 

Hilfsmittel 
– häusliche Krankenpflege und 

Haushaltshilfe 
– medizinische und ergänzende 

Rehabilitationsleistungen 
Belastungserprobung und 
Arbeitstherapie 

2. stationär 

de Leistungen. Belastungser
probung und Arbeitstherapie 
(in Reha-Einrichtungen) 

Rehabilitation/Teilhabe 

1. medizinische Leistungen 
2. vorschulische/schulische Leis

tungen 
3. Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben 
4. unterhaltssichernde und an

dere ergänzende Leistungen 
5. Leistungen zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft 

Pflege 

1. ambulant (häusliche Pflege) 
2. teilstationar/stationär 

zuständig: 
– gesetzliche Unfallversicherung 
– Versorgungsverwaltung 
– gesetzliche Krankenversicherung 
– Beihilfebehörden 
– Sozialhilfeträger 
– Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

zuständig: 
– gesetzliche Unfallversicherung 
– Versorgungsverwaltung 
– gesetzliche Rentenversicherung 

(außer 2., 5.) 
– gesetzliche Krankenversicherung 

(außer 2., 3., 5.) 
– Bundesagentur für Arbeit 

(außer 1., 2., 5.) 
– Integrationsämter (nur 3.) 

hilfe (außer 2., 4.) 

zuständig: 
– gesetzliche Unfallversicherung 
– Versorgungsverwaltung 
– öffentliche Kassen 

(für Unfallfürsorge) 
– Pflegekassen 
– Beihilfebehörden 
– Behörden nach Landespflege

geldgesetzen 
– Lastenausgleichsbehörden 
– Sozialhilfeträger 

– Arznei-, Verband-, Heil- und 

– Krankenhausbehandlung 
– medizinische und ergänzen

– Träger der öffentlichen Jugend

– Sozialhilfeträger (außer 2., 4.) 



5. Behandlung bei (chronischer) Krankheit

a) Krankheit, Krankenbehandlung 

aa) Der sozialrechtliche Begriff der Krankheit ist nicht identisch mit dem 
medizinischen Begriff. Krankheit im Sinne des Sozialrechts ist 

ein regelwidriger (d.h. die Ausübung der normalen psychophysischen Funk
tionen erheblich störender) Körper- oder Geisteszustand, der entweder 
ärztliche Behandlungsbedürftigkeit oder Arbeitsunfähigkeit oder beides 
zur Folge hat. 

Diese Definition, von der insbesondere die Rechtsprechung der Sozial- und 
Verwaltungsgerichte ausgeht, ist mithin der „Schlüssel“ zu den Leistungsan
sprüchen im Falle der Krankheit. 

Ein wesentliches Merkmal einer Krankheit ist also die ärztliche Behand
lungsbedürftigkeit, d.h. ein Zustand, der nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst einer Heilbehandlung zugänglich ist. Diese muss das Ziel der Heilung, 
zumindest der Besserung oder der Verhütung einer Verschlimmerung des re
gelwidrigen Zustandes oder die Minderung von Schmerzen verfolgen. Ist dies 
nicht mehr möglich, liegt z.B. Pflegebedürftigkeit vor (s. unter 7.). 

Arbeitsunfähigkeit ist (nach der Rechtsprechung des BSG) gegeben, wenn je
mand wegen Krankheit seine zuletzt ausgeübte Erwerbstätigkeit oder eine 
ähnlich geartete Tätigkeit nicht mehr oder nur auf die Gefahr hin, seinen Zu
stand zu verschlimmern, verrichten kann. Anzumerken ist noch, dass es im 
Krankenversicherungsrecht (bislang noch) keine „Teilarbeitsunfähigkeit“ gibt 
und dass aufgrund dieses „Alles-oder-Nichts-Prinzips“ viele leistungsgemin
derte chronisch Kranke leicht in die Erwerbsunfähigkeit (s. Nr. 8.2.a, 8.5.1) 
abgedrängt werden (zur Teil-Tätigkeit von Arbeitsunfähigen vgl. unten 6.8). 

Der sozialrechtliche Unterschied zwischen akut und chronisch Kranken 
(Langzeitkranken) besteht im Wesentlichen darin, dass chronisch Kranke 
zwar dauernd behandlungsbedürftig, aber deswegen nicht unbedingt arbeits
unfähig sind (z.B. Diabetiker). Krankheit i.S. der gesetzlichen Krankenversi
cherung geht erst dann in Erwerbsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit über, 
wenn eine Krankheit sich nicht mehr als ärztlich behandelbar erweist. Im 
Falle der (von einem Arzt festgestellten) Erwerbsunfähigkeit kann die Kran
kenkasse den Versicherten auffordern, innerhalb von 10 Wochen einen An
trag auf Maßnahmen der Rehabilitation bei seinem Rentenversicherungsträ
ger zu stellen (andernfalls entfällt der Anspruch auf Krankengeld); dieser An
trag wird dann, wenn sich die Aussichtslosigkeit einer Rehabilitation heraus
stellt, als Antrag auf Rente behandelt (§§ 51 SGB V, § 116 Abs. 2 SGB VI). 

bb) Zuständig für die Behandlungskosten können sein die gesetzliche Unfall
versicherung (§§ 27–34 SGB VII) oder die Versorgungsverwaltung (z.B. 
BVG, InfSG, OEG, SVG, ZDG), wenn die Erkrankung auf bestimmten Ursa
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chen beruht, für deren Folge die genannten Netze der sozialen Sicherung ein
zustehen haben (also z.B. Arbeits- und Wegeunfall, Berufskrankheit, Krieg, 
Wehr- oder Zivildienst, Impfung, krimineller Angriff). Weiterhin können zu
ständig sein die gesetzliche Krankenversicherung (§§ 5 ff., 27 ff. SGB V) oder 
die Sozialhilfe (§§ 36, 37 BSHG). Da mehr als 90 % der Bevölkerung Mitglie
der der gesetzlichen Krankenversicherung sind, bilden die Krankenkassen 
praktisch immer die Anlaufstellen, die prüfen, ob ggf. ein Anspruch gegen
über Unfallversicherung oder Versorgungsverwaltung besteht, und dies dann 
von sich aus weitermelden oder im Auftrag dieser Leistungsträger handeln. 
Die Leistungen der vier genannten Träger sind im Wesentlichen identisch, die 
der Unfallversicherung gehen z.T. darüber hinaus (vor allem: keine Zuzah
lungen wie in der gesetzlichen Krankenversicherung). 

cc) Da die gesetzliche Krankenversicherung der für den Leistungstyp „Kran
kenbehandlung“ am weitaus häufigsten in Anspruch genommene Träger ist, 
werden hier im Folgenden ihre wichtigsten Leistungen dargestellt. 

Krankenbehandlung kann gewährt werden: 

1.	 Ambulant, d.h. der Patient wohnt zu Hause und „holt“ sich die Behand
lung bei einem niedergelassenen Vertragsarzt (früher Kassenarzt genannt), 
einer von diesem beauftragten Fachkraft (z.B. Krankengymnastin, Mas
seur) oder in der Ambulanz eines Krankenhauses (§§ 28 ff. SGB V). Der 
Patient hat das Recht der freien Arztwahl (§ 76 SGB V). 

Zur ambulanten ärztlichen Behandlung gehört auch die Psychotherapie 
als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung. Dies bedeutet, dass 
Psychotherapie nicht nur (wie bisher) von Vertragsärzten (selbst oder im 
Wege der Delegation auf nichtärztliche Psychotherapeuten), sondern 
selbstständig auch von sog. Psychologischen Psychotherapeuten sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, soweit die zur psychothe
rapeutischen Behandlung zugelassen sind, durchgeführt wird (Einzel
heiten zur psychotherapeutischen Behandlung sowie zur Berufsausübung, 
Approbation usw. der genannten Psychotherapeuten sind im SGB V sowie 
im Psychotherapeutengesetz – PsychThG – geregelt. Im Wesentlichen gilt: 
Versicherte können einen Therapeuten ihrer Wahl direkt mit der Versi
chertenkarte aufsuchen. Nach sog. probatorischen Sitzungen (bei denen 
geklärt werden soll, ob Patient und Therapeut bzw. Therapie zueinander 
passen) und nach einem Konsiliarbericht des Haus- oder Facharztes (in 
dem abgeklärt wird, ob Ursache der psychischen Störung eine körperliche 
Erkrankung ist) übernimmt die Krankenkasse die Kosten, allerdings nur 
für bestimmte anerkannte Therapieformen (z.B. analytische Psychothera
pie oder Verhaltenstherapie). 

2.	 Stationär als Krankenhausbehandlung, bei der Unterkunft und Verpflegung 
Bestandteil der Behandlung sind. Eine Einweisung ins Krankenhaus soll nur 
dann erfolgen, wenn die ambulante Behandlung nicht ausreicht und aus me
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dizinischen Gründen zwingend ist, also Krankenhausbehandlungsbedürftig
keit vorliegt. Wählt der Versicherte ohne zwingenden Grund ein anderes als 
ein in der ärztlichen Einweisung genanntes Krankenhaus, können ihm die 
Mehrkosten ganz oder teilweise auferlegt werden (§ 39 SGB V). 

Ist bei einem Kranken (z.B. Kind) die Mitaufnahme einer Begleitperson 
(z.B. der Mutter) in das Krankenhaus aus medizinischen Gründen notwen-
dig (vgl. § 11 Abs. 3 SGB V), so entstehen der Begleitperson dadurch keine 
zusätzlichen Kosten (auch keine Zuzahlung; die Kosten der Mitaufnahme 
werden von der Krankenkasse mit Zahlung des allgemeinen Pflegesatzes an 
das Krankenhaus abgegolten; die Nebenkosten – z.B. Reisekosten, Haus
haltshilfe, auch Verdienstausfall der Begleitperson – sind ebenfalls von der 
Kasse im Rahmen der §§ 27 ff., 60 SGB V zu übernehmen). Für die Kos
tenübernahme durch die Kasse reicht in der Regel die Bestätigung des 
Krankenhausarztes, dass die Mitaufnahme aus medizinischen Gründen not
wendig ist. Scheidet eine Mitaufnahme der Begleitperson nach § 11 Abs. 3 
SGB V mangels vorhandener Unterbringungsmöglichkeiten aus, so kommt 
eine Übernahme der Kosten für die erforderlichen Besuchsfahrten (z.B. der 
Mutter) durch die zuständige Krankenkasse in Betracht (die Praxis der Kas
sen ist allerdings im Hinblick auf die bewilligte Zahl von Besuchsfahrten 
und den Abzug eines Eigenanteils nicht einheitlich; vgl. auch unten 6.5 e)). 

3. Häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte kommt in Betracht, 
wenn Krankenhausbehandlung zwar geboten, aber nicht ausführbar ist, 
oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt 
wird. Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege besteht allerdings nur, 
soweit eine im Haushalt lebende Person den Kranken in dem erforderli
chen Umfang nicht pflegen und versorgen kann. Die häusliche Kranken
pflege umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungs
pflege sowie die hauswirtschaftliche Versorgung. Der Anspruch besteht bis 
zu vier Wochen je Krankheitsfall, in medizinisch begründeten Fällen auch 
länger (§ 37 Abs. 1 und 3 SGB V). 

Außer dieser krankenhausersetzenden häuslichen Krankenpflege gibt es 
nach § 37 Abs. 2 SGB V eine weitere Form der häuslichen Krankenpflege: 
Danach erhalten Versicherte zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Be
handlung (die ambulant erfolgen kann) „in ihrem Haushalt oder ihrer 
Familie“ als häusliche Krankenpflege Behandlungssicherungspflege. Die 
Kassensatzung kann bestimmen, dass und in welchem Umfang (bzw. für 
welche Dauer) die Krankenkasse zusätzlich zur Behandlungspflege auch 
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung erbringt Trotz der ge
setzlichen Formulierung „in ihrem Haushalt oder ihrer Familie“ muss die 
Krankenpflege nach der Rechtsprechung des BSG auch dann gewährt 
werden, wenn der Behandlungsbedarf (z. B. Injektionen, Einreibungen 
oder Absaugen von Sekreten) nicht nur zu Hause vorhanden ist, sondern 
auch z. B. während des Schulbesuchs oder während der Beschäftigung in 
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einer Werkstatt für behinderte Menschen besteht (wenn sich der versi
cherte behinderte Mensch ansonsten ständig in einer Familie aufhält). 

Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege wird vorrangig als Sachleis
tung gewährt, also i.d.R. durch Übernahme der Kosten von Pflegekräften 
der Sozialstationen, Krankenpflegevereine usw. Ist dies nicht möglich, so 
werden dem Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte Kraft in an
gemessener Höhe erstattet (§ 37 Abs. 4 SGB V). 

Die für die Umsetzung des Anspruchs auf Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege (vor allem für die Verordnung des Arztes) wichtigen Richt
linien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Ver
ordnung von „häuslicher Krankenpflege“ nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 
und Abs. 7 SGB V sind am 14.5.2000 in Kraft getreten (und im Bundesan
zeiger Nr. 91 vom 13.5.2000 veröffentlicht); sie können z.B. bei Ärzten 
und Krankenkassen eingesehen werden. 

4. 	Haushaltshilfe können Versicherte beanspruchen, wenn ihnen wegen 
Krankenhausbehandlung oder wegen einer medizinischen Vorsorgeleis
tung (z.B. Mütterkur), häuslicher Krankenpflege, medizinischer Rehabili
tationsmaßnahmen oder Müttergenesungskur die Weiterführung des 
Haushalts nicht möglich ist (§ 38 SGB V); zu weiteren Voraussetzungen 
für die Gewährung der Haushaltshilfe s. unten 6.5 f)). 

dd) Zusammenfassend kann man sagen, dass die Krankenbehandlung fol
gende Leistungen umfasst (§ 27 SGB V): ärztliche und zahnärztliche Behand
lung (einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz), Versorgung mit Arznei-, 
Verband-, Heil- und Hilfsmitteln (s. unter i), häusliche Krankenpflege und 
Haushaltshilfe, Krankenhausbehandlung, medizinische und ergänzende Leis
tungen zur Rehabilitation sowie Belastungserprobung und Arbeitstherapie. 

In diesem Zusammenhang ist auf das sog. Wirtschaftlichkeitsgebot zu verwei
sen: Danach müssen die Leistungen der Kassen ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 
Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können die Versi
cherten nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer (z.B. Ärzte) nicht 
bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen (§ 12 Abs. 1 SGB V). 

b) Außenseitermethoden, Diätkosten 

aa) Zu den Untersuchungs- und Behandlungsmethoden ist allgemein zu sa
gen, dass die Krankenkassen diese nur bezahlen, wenn sie nach dem jeweili
gen Stand der medizinwissenschaftlichen Erkenntnisse anerkannt und in den 
sog. ärztlichen Bewertungsmaßstäben (vereinfacht gesagt: Verzeichnissen 
ärztlicher Leistungen) als abrechnungsfähige Leistungen angeführt sind. 

Bei neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (andere Bezeichnung: 
Außenseitermethoden, unkonventionelle Heilmethoden, Alternativmedizin) 
ist Folgendes zu beachten: Diese Methoden dürfen in der vertragsärztlichen 
und vertragszahnärztlichen (früher: kassenärztlichen bzw. kassenzahnärztli
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chen) Versorgung zu Lasten der Krankenkassen nur erbracht werden, wenn 
die sog. Bundesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen in Richtlinien (be
fürwortende) Empfehlungen abgegeben haben über die Anerkennung des 
diagnostischen und therapeutischen Nutzens der neuen Methode sowie de
ren medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit – auch im Vergleich 
zu bereits zu Lasten der Krankenkassen erbrachte Methoden – nach dem 
jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der jeweiligen 
Therapierichtung (vgl. §§ 135 Abs. 1 Nr. 1, 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V). 
Es liegt auf der Hand, dass es bei dieser Rechtslage für sog. Außenseiter
methoden schwer ist, von den Bundesausschüssen die erforderliche Empfeh
lung für ihre Anerkennung zu erhalten (z.B. was den wissenschaftlichen 
Nachweis ihrer Wirksamkeit betrifft). Die Bundesausschüsse können ferner 
solche Leistungen benennen, die den Anforderungen für eine Anerkennung 
des diagnostischen oder therapeutischen Nutzens nicht entsprechen und die 
dann in der vertragsärztlichen Versorgung nicht zu Lasten der Kassen ange
wendet werden dürfen. Die Bundesausschüsse können aber auch solche Leis
tungen benennen, die den Anforderungen für eine Anerkennung des diagnos
tischen oder therapeutischen Nutzen nicht in vollem Umfang entsprechen; 
diese Leistungen können die Kassen dann als Satzungsleistungen erbringen. 
Deshalb empfiehlt es sich in jedem Fall, vor der Anwendung sog. 
Außenseitermethoden Auskünfte bei seiner Krankenkasse einzuholen. 

bb) Zur Krankenbehandlung, die von der Krankenkasse zu gewähren ist, 
gehören auch Heilmittel (§ 27 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SGB V). Keine Heilmittel 
sind nach der Rechtsprechung des BSG allerdings Lebensmittel, auch wenn 
es sich um Diät- oder Krankenkost handelt (z.B. eiweißarme Spezialnah
rungsmittel bei angeborener Störung des Eiweißstoffwechsels), weil sie zum 
Verzehr und nicht zur äußeren Einwirkung auf den Körper bestimmt sind; 
und als Arzneimittel dürfen sie nach den Arzneimittelrichtlinien des Bundes
ausschusses der Ärzte und Krankenkassen von den Vertragsärzten nicht ver
ordnet werden. 

c) Hilfsmittel 

aa) Immer wieder umstritten ist die Frage, ob die Kasse für ein bestimmtes 
Hilfsmittel aufkommen muss (z.B. für ein Blattwendegerät, ein Schreibtele
fon, eine elektrische Schreibmaschine). Als Faustregel gilt hier (vgl. § 33 
Abs. 1 SGB V): Die Kasse schuldet nur Versorgung mit einem Hilfsmittel, das 
auf die Behinderung selbst ausgerichtet ist und (so die ständige Rechtspre
chung des BSG) fehlende Körperteile oder deren Funktion in medizinischer 
Hinsicht wiederherstellt, ermöglicht, ersetzt, erleichtert oder ergänzt; die Kas
se ist deshalb nicht zuständig für Hilfsmittel, die nicht bei der Behinderung 
selbst, sondern bei deren Folgen allein auf beruflichem, gesellschaftlichem 
oder privatem Gebiet ansetzen. Hilfsmittel sind aber nach der Rechtspre
chung der Sozialgerichte dann von der Kasse zu zahlen, wenn sie im Einzel
fall für die elementare Lebensbetätigung der behinderten Menschen oder de
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Hilfsmittel in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 33 SGB V) 

Zweck 

Das Hilfsmittel muss erforderlich sein, um den Erfolg 
der Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behin
derung auszugleichen. Aber: Gebrauchsgegenstände 
des täglichen Lebens gehören grundsätzlich nicht zu 

den Hilfsmitteln (z.B. Haushalts- oder Personen
waage); zu Ausnahmen siehe unten Faustregel 2. 

Faustregel 1 Faustregel 2 

Anspruch nur auf ein Hilfsmittel, das Kein Anspruch auf ein Hilfsmittel, das 
unmittelbar auf die Behinderung selbst bei den Folgen einer Behinderung allein 
ausgerichtet ist und die beeinträchtigten auf beruflichem, gesellschaftlichem oder 

Körperfunktionen (als Maßnahme privatem Gebiet ansetzt.

medizinischer Art) wiederherstellt, 

ermöglicht, ersetzt, erleichtert oder Ausnahme von Faustregel 2:


ergänzt. Es besteht aber Anspruch auf ein Hilfs
mittel, wenn dieses zur Befriedigung 

von Grundbedürfnissen erforderlich ist 
(insbesondere Nahrungsaufnahme, 

Fortbewegung, Hygiene, notwendige 
Kommunikation mit der Umwelt). 

Falls Anspruch auf ein Hilfsmittel besteht 

Der Anspruch umfasst auch die notwendige 
Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem 

Gebrauch. Möglich ist auch – soweit zumutbar –, 
dass die Kasse das erforderliche Hilfsmittel 

leihweise überlässt. 
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ren wesentliche Verbesserung im Rahmen der allgemeinen Grundbedürfnisse 
notwendig sind (z.B. Nahrungsaufnahme, Fortbewegung, Körperpflege, Auf
rechterhaltung sozialer Kontakte; also z.B. eine Baby-Rufanlage für eine taube 
Mutter und ihr neugeborenes Kind oder eine Klingelleuchte für einen Tauben, 
weil mit Hilfe dieser Geräte – die akustische Signale in optische umsetzen – 
das Grundbedürfnis der notwendigen Kontaktaufnahme erfüllt wird). 

Keine (zu Lasten der Krankenkasse) verordnungsfähigen Hilfsmittel sind 
„allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens“ (§ 33 Abs. 1 S. 1 
SGB V). Bei der Frage, ob ein Hilfsmittel nun verordnungsfähig ist oder 
nicht, ist allein auf die Zweckbestimmung des Gegenstandes abzustellen, die 
einerseits aus der Sicht der Hersteller, andererseits aus der Sicht der tatsächli
chen Benutzer zu bestimmen ist: Geräte, die für die speziellen Bedürfnisse 
kranker oder behinderter Menschen entwickelt sowie hergestellt wurden und 
die ausschließlich oder ganz überwiegend auch von diesem Personenkreis be
nutzt werden, sind nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen 
Lebens anzusehen. Das gilt selbst dann, wenn sie millionenfach verbreitet 
sind (z.B. Brillen, Hörgeräte). Umgekehrt ist ein Gegenstand auch trotz 
seiner geringen Verbreitung in der Bevölkerung und trotz hohen Verkaufs
preises als allgemeiner Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens einzu
stufen, wenn er schon von der Konzeption her nicht vorwiegend für Kranke 
und behinderte Menschen gedacht ist (z.B. elektrischer Dosenöffner). 

Bei verschiedenen Hilfsmitteln muss der Versicherte den Teil der Kosten selbst 
tragen (so genannter „Selbstbehalt“), den auch Gesunde für die Anschaffung 
aufwenden müssten (z.B. bei orthopädischen Schuhen den Anteil, den man 
für den nicht behinderungsbedingten Teil des Schuhs bezahlen muss). 

Die Krankenkasse kann dem Versicherten das erforderliche Hilfsmittel auch 
leihweise überlassen (bei Ausleihe gebrauchter Hilfsmittel aber nur, wenn dies 
dem Versicherten zumutbar ist; unzumutbar also z.B. bei orthopädischen 
Schuhen). Die Kasse kann die Bewilligung des Hilfsmittels davon abhängig 
machen, dass der Versicherte sich das Hilfsmittel anpassen oder sich in sei
nem Gebrauch ausbilden lässt (§ 33 Abs. 5 SGB V). Zum Ganzen vgl. das 
Schaubild auf S. 87. 

bb) Für die praktische Beratungsarbeit ist hier auf den sog. Hilfsmittelkatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen hinzuweisen, der in einem besonderen Ab
schnitt (alphabetisch geordnet) die Hilfsmittel aufzählt, die von den Kassen 
bezahlt bzw. nicht bezahlt werden. Der Hilfsmittelkatalog kann bezogen wer
den über den AOK-Verlag, Lilienthalstr. 1–3, 53424 Remagen. Der Hilfs
mittelkatalog ist auch im Internet zu finden (unter „www.ikk.de � Leistungs
erbringer“) und kann von dort heruntergeladen werden. 

Darüber hinaus haben Kassen und Ärzte die Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zur Verordnung von Hilfsmitteln nach § 92 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V zu beachten. 
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Für Hilfsmittel, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden, kann 
(bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen) die Sozialhilfe zuständig 
sein (vgl. §§ 7–10 EHVO). 

cc) Nachfolgend einige Beispiele für Hilfsmittel (zu Lasten der Krankenversi
cherung oder der Sozialhilfe): Blattwendegerät: Wenn die Greiffunktion der 
Hände so weit ausgefallen ist, dass der Behinderte außerstande ist, ein Buch 
umzublättern, ist dieses ein von der Krankenkasse zu bezahlendes Hilfsmit
tel. Dasselbe gilt für eine Linguaduc-Schreibmaschine, wenn diese für einen 
schwer spastisch Gelähmten die einzige Möglichkeit zur Verständigung mit 
der Umwelt ist (die Praxis ist hier aber nicht einheitlich). Für die Schulbil
dung spastisch gelähmter Kinder verwendete Schreibmaschinen bzw. Com
puter sind dagegen keine Hilfsmittel i.S. der gesetzlichen Krankenversiche
rung, sondern der Eingliederungshilfe (§ 9 EHVO), es sei denn, sie dienen ne
ben der reinen Schreibfunktion auch dem Ausgleich schwerer Behinderung 
(Ausfall der Sprache, Kontrolle der Umwelt, Muskeldystrophikern oder hoch
gradig Querschnittsgelähmten). Personelle Hilfen (Integrationshelfer), die 
den Besuch der Regelschule ermöglichen helfen, sind (sofern nicht z.B. der 
Schulträger leistungspflichtig ist) auch dann der Eingliederungshilfe für Be
hinderte nach dem BSHG (nämlich der Hilfe nach §§ 40 Abs. 1 Nr. 4 BSHG, 
12 Nr. 1 EHVO) zuzuordnen, wenn die von diesen Helfern erbrachten Hilfen 
überwiegend pflegerischer Natur sind. 

Die Krankenkasse muss (so die Rechtsprechung) einen behinderten Men
schen neben einem einfachen zusätzlich mit einem faltbaren Krankenfahr
stuhl ausstatten, wenn dies für den außerhäuslichen Bereich (z.B. wegen des 
Schulbesuchs) zum unmittelbaren Ausgleich der Behinderung erforderlich ist. 
In Fällen schwerer Körper- und zugleich Sinnesbehinderungen, die etwa das 
selbstständige Fahren eines elektrisch betriebenen Rollstuhls unmöglich ma
chen, können auch Rollstuhl-Fahrrad-Kombinationen (Rollfiets, Rollstuhl
boy) zu Lasten der Krankenkasse verordnet werden. 

Ferner gehört zu den Aufgaben der Krankenversicherung die Ausstattung mit 
Brustprothesen, nicht aber die Ausstattung mit einer Schwimmprothese. 

Das Clos-o-mat muss von der Krankenkasse bezahlt werden, nicht jedoch 
der Installationspreis. Betteinlagen, Windeln, Zellstoffunterlagen, Creme, Öl 
und Puder werden von der Krankenkasse nur übernommen, wenn eine 
Darm-Blaseninkontinenz zu Sekundärerkrankungen (z.B. Entzündungen) ge
führt hat oder diese Mittel zur Decubitusbehandlung erforderlich sind. Auch 
wenn bei Blasen- oder Harninkontinenz schwere Funktionsstörungen (z.B. 
Halbseitenlähmung mit Sprachverlust) vorliegen, sodass ohne Einmalwindeln 
oder Bettunterlagen Schäden aus längerer Einwirkung von Harn oder Stuhl 
auf die Haut entstehen können, sind diese von der Krankenkasse zu überneh
men. Einmalwindeln sind auch dann zu übernehmen, wenn wegen der an
sonsten entstehenden Geruchsbelästigung eine Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft wesentlich erschwert würde. Wärmesegmente und Angoraun

89 



terwäsche sind keine Kassenleistungen, der Hannoversche Rückentrainer 
wird (leihweise) gestellt, wenn eine konsequente häusliche Behandlung ge
währleistet ist. Eine Hebebühne ist keine Kassenleistung und muss bei einem 
beruflichen Rehabilitationsträger oder bei der Sozialhilfe beantragt werden. 
Ein Krankenlifter wird von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Das Glei
che gilt (unter bestimmten Voraussetzungen) für die sog. Treppenraupe (sie 
ermöglicht einem behinderten Menschen im Rollstuhl die Überwindung von 
Treppen); keine Hilfsmittel sind aber eine Verladerampe (zum Verladen eines 
Rollstuhls in den Pkw) oder ein mit einem Gebäude fest verbundener Trep
penlift. Hilfsmittel, die dem behinderten Menschen die Benutzung eines 
Kraftfahrzeuges erst ermöglichen (vom BSG entschieden für einen schwenk
baren Autositz; auch anzuwenden auf Rollstuhlsicherungssysteme, wenn ein 
Aussteigen aus dem Rollstuhl aus behinderungsbedingten Gründen nicht 
möglich ist), können dagegen Hilfsmittel sein. 

Zu den Hilfsmitteln, die von den Krankenkassen zu bezahlen sind, gehören 
auch Blindenführhunde (nicht aber Blindenschrift-Schreibmaschinen: hier 
kommt allerdings eine Leistung der Sozialhilfe in Betracht, § 9 Abs. 2 Nr. 1 
EHVO). 

Kein Hilfsmittel zu Lasten der Krankenkasse sind für erwachsene behinderte 
Menschen i.d.R. das sog. Rollstuhl-Bike und das Behinderten-Tandem, die 
nicht den allgemeinen Grundbedürfnissen der Erschließung eines gewissen 
Freiraumes dienen, sondern die das allgemeine Wohlbefinden fördern und zur 
Erhaltung der Gesundheit beitragen (anders aber bei Kindern und Jugend
lichen), wenn durch das Hilfsmittel die gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft wesentlich gefördert wird. 

Eine umfassende Dokumentation technischer Hilfsmittel medizinischer (aber 
auch beruflicher und häuslicher) Art, die im Fachhandel oder über Hersteller 
auf dem deutschen Markt verfügbar sind, enthält die CD-ROM „REHADAT“ 
(herausgegeben vom Institut der deutschen Wirtschaft, Postfach 51 06 69, 
50942 Köln). Hilfreich sind auch die Sammlung „Technische Hilfen“ der Stif
tung Rehabilitation (Postfach 1014 09, 69005 Heidelberg) sowie die Broschüre 
„Hilfsmittel-Beratung für Behinderte – wer bietet Beratung ...“ (Arbeitsgemein
schaft der Verbraucherverbände e.V., Heilsbachstr. 20, 53123 Bonn). 

d) Früherkennung 

Nach § 26 Abs.1 SGB V haben Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjah
res Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die 
ihre körperliche oder geistige Entwicklung in nicht geringfügigem Maße ge
fährden (sog. U1-U9-Untersuchungen). Einzelheiten werden in den sog. Kin-
der-Richtlinien geregelt. Allerdings weisen die bisherigen Erfahrungen mit 
Kinderuntersuchungen darauf hin, dass nur die ersten Untersuchungen in ho
hem Maße durchgeführt werden, während hinsichtlich der späteren Untersu
chungen eine gewisse Nachlässigkeit der Eltern festzustellen ist. 
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Kinder, die aufgrund eigener Versicherung oder im Rahmen der sog. Famili
enversicherung versichert sind, haben außerdem Anspruch auf nichtärztliche 
sozialpädiatrische Leistungen (z.B. psychologische, heilpädagogische und 
psychosoziale Leistungen), wenn sie unter ärztlicher Verantwortung erbracht 
werden und erforderlich sind, um eine Krankheit zum frühestmöglichen Zeit
punkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen (§ 43 a SGB V). 

Frauen haben vom Beginn des 20. Lebensjahres, Männer nach dem 45. Le
bensjahr das Recht auf eine jährliche Krebsvorsorgeuntersuchung (§ 25 Abs. 
2 SGB V). Einzelheiten regeln die sog. Krebsfrüherkennungs-Richtlinien. 

Nach § 25 Abs.1 SGB V haben Krankenversicherte nach dem 35. Lebensjahr 
jedes zweite Jahr Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung zur 
Früherkennung von Krankheiten, insbesondere zur Früherkennung von 
Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit. 

e) Soziotherapie 

Um unnötige stationäre Aufenthalte schwer psychisch Kranker (und damit 
verbundene unnötige Kostenbelastungen der Krankenkassen) zu vermeiden, 
sieht § 37 a SGB V einen Anspruch auf ambulante Soziotherapie als Betreu
ungsleistung vor. Mit dieser Leistung wird schwer psychisch Kranken eine 
spezielle Hilfe angeboten, die sie unterstützt und befähigt, die für sie notwen
digen Hilfen in ihrem eigenen Lebensumfeld wahrzunehmen. Der Anspruch 
auf Soziotherapie setzt einen vom Arzt unter Beteiligung des Leistungserbrin
gers der Soziotherapie und des Patienten erarbeiteten Behandlungs- und 
Rehabilitationsplan voraus, der verschiedene Behandlungselemente (z.B. 
häusliche Krankenpflege, Heilmittel) zu einer Komplexleistung zusammenfasst. 
Die für Versicherte kostenlose Leistung ist auf maximal 120 Stunden inner
halb von drei Jahren bei derselben Erkrankung befristet. Die Anforderungen 
an die Leistungserbringer der Soziotherapie werden in Empfehlungen der 
Krankenkassen-Spitzenverbände festgelegt (§ 132 b SGB V). Darüber hinaus 
gibt es Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen nach 
§ 92 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, in denen Art und Umfang der Versorgung mit der 
Soziotherapie definiert werden. 

Bei der Soziotherapie müssen (volljährige) Versicherte eine Zuzahlung von 
10 % der kalendermäßigen Kosten, jedoch höchstens 10 t und mindestens 5 t 

leisten (dazu auch das Schaubild auf Seite 101). 

f) Vorsorgeleistungen 

Die Kassen übernehmen auch die Kosten von ambulanten und stationären 
(medizinischen) Vorsorgeleistungen, um eine Krankheit zu verhüten (Primär
prävention) oder deren Verschlimmerung zu vermeiden (Sekundärpräven
tion), vgl. § 23 SGB V (zu den medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen, die 
davon streng zu unterscheiden sind, vgl. § 40 SGB V und unten 6.2. a). Die 
Krankenkasse kann durch Satzung die übrigen Kosten der ambulanten Vor
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sorgeleistungen mit bis zu 13 t täglich bezuschussen (z.B. für Unterkunft und 
Verpflegung); für versicherte chronisch kranke Kleinkinder kann der Zuschuss 
auf bis zu 21 t täglich erhöht werden (§ 23 Abs. 2 S. 2 und 3 SGB V). 

Die Dauer der genannten Vorsorgeleistungen richtet sich grundsätzlich nach 
der individuellen medizinischen Notwendigkeit. Im Regelfall werden die 
stationären Leistungen aber für längstens drei Wochen erbracht, es sei denn, 
eine Verlängerung der Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend erfor
derlich. Die Spitzenverbände der Krankenkassen können dafür in Leitlinien 
Indikatoren festlegen und diesen jeweils eine Regeldauer zuordnen; von dieser 
Regeldauer kann dann nur abgewichen werden, wenn dies aus dringenden 
medizinischen Gründen im Einzelfall erforderlich ist. Eine erneute ambulante 
Vorsorgeleistung kann nicht vor Ablauf von drei Jahren, eine stationäre Vor
sorgeleistung nicht vor Ablauf von vier Jahren nach einer früheren Vorsorge
leistung erbracht werden, es sei denn, eine vorzeitige Leistung ist aus medizini
schen Gründen dringend erforderlich (dazu insgesamt § 23 Abs. 5 SGB V). 

Medizinisch notwendige stationäre Vorsorgemaßnahmen für versicherte Kin
der, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen in der Regel für 
vier bis sechs Wochen erbracht werden (§ 23 Abs. 7 SGB V). 

g) Wichtig für behinderte Menschen 

Für behinderte Menschen können insbesondere folgende Regelungen des 
SGB V von Bedeutung sein: 

aa) für Medikamente mit denselben Wirkstoffen sowie für Medikamente mit 
vergleichbaren Wirkstoffen und mit vergleichbaren Wirkungen werden Fest
beträge eingeführt. Für diese Medikamente übernehmen die Kassen dann nur 
die Kosten in Höhe der jeweiligen Festbeträge. Entscheiden sich Arzt und 
Patient für Mittel mit höheren Preisen, so hat der Versicherte den Differenz
betrag selbst zu tragen (§ 31 Abs. 2 SGB V). Die Zuzahlung richtet sich für 
(volljährige) Versicherte nicht nach der Packungsgröße, sondern nach dem 
Preis (10 % des Preises, aber mindestens 5 t, maximal 10 t pro Arzneimittel), 
§ 31 Abs. 3 V (dazu das Schaubild auf S. 101). 

bb) Auf unwirtschaftliche Arzneimittel, die in der „Verordnung über unwirt
schaftliche Arzneimittel in der gesetzlichen Krankenversicherung“ aufgezählt 
sind (z.B. Badezusätze wie Aprikosenextrakt) haben Versicherte keinen An
spruch (dazu und zum Folgenden § 34 SGB V). 

Die Krankenkassen dürfen rezeptfreie Medikamente, so genannte OTC-
Präparate („Over the Counter“), nicht mehr bezahlen. Ausgenommen von 
dieser Neuregelung sind Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr 
sowie Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen. 

Die Liste der nicht erstattungsfähigen Medikamente wird verlängert. Schon 
jetzt sind dort Arzneimittel gegen Erkältung, Halsschmerztabletten, Abführ
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mittel oder Mittel gegen Reisekrankheit aufgeführt. Ab 2004 kommen so ge
nannte Life-Style-Präparate wie Potenzmittel, Diät-Präparate, Appetitzügler 
oder Haarwuchsmittel hinzu. 

Nicht verschreibungspflichtige Medikamente, die für die Behandlung von 
schweren Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs als Therapiestandard gelten, 
können allerdings in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen 
aufgenommen werden. Über die Auswahl entscheidet ein gemeinsames 
Gremium von Ärzten und Krankenkassen. Beispiele für solche Medikamente 
sind Aspirin für Schlaganfallpatienten oder Mistelpräparate zur Krebs
therapie. 

Ab 2004 ist auch in Deutschland der Versandhandel mit rezeptpflichtigen 
Medikamenten erlaubt, zum Beispiel über Internet-Apotheken. Um die 
Sicherheit für die Patienten zu garantieren, hat der Gesetzgeber dem Arznei
mittelversand aber enge Grenzen gesetzt. Die wichtigsten Sicherheitsbestim
mungen (vgl. § 21 Apothekengesetz): 
• Verschreibungspflichtige Medikamente dürfen nicht ohne Rezept über den 

Versandhandel vertrieben werden. 
• Der Patient entscheidet immer selbst, ob er ein Medikament in der Apo

theke vor Ort kauft oder über den Versandhandel bezieht. 
• Die Arzneimittelsicherheit muss gewährleistet sein – Versandapotheken 

müssen ihre Qualität und Zuverlässigkeit nachweisen. 
• Um Kunden wie in der Apotheke qualifiziert beraten zu können (z. B. am 

Telefon), müssen auch Versandapotheken Fachkräfte mit pharmazeutisch
medizinischem Fachwissen beschäftigen; die Beratung muss in deutscher 
Sprache erfolgen. 

• Die Versandapotheke muss bei Fragen und Problemen rund um die Uhr 
erreichbar sein. 

• Die Zustellung der Arzneimittel muss sicher und schnell erfolgen; die Qua
lität und Wirksamkeit des Produktes darf nicht leiden. 

• Die Übergabe der Lieferung darf nur an den Besteller oder eine von ihm 
benannte Person erfolgen. 

Bei schwerwiegenden (d.h. lebensbedrohlichen oder die Lebensqualität auf 
Dauer nachhaltig beeinträchtigenden) Krankheiten, bei denen keine andere 
Therapie verfügbar ist, müssen die gesetzlichen Krankenkassen nach der 
Rechtsprechung des BSG in Ausnahmefällen auch Medikamente zahlen, die 
Heilung versprechen, aber zur Behandlung dieser Krankheit nicht zugelassen 
sind. Voraussetzung ist freilich, dass es zur Behandlung der Krankheit keine 
andere Therapie gibt und das entsprechende Medikament (auf Grund der Da
tenlage) begründete Aussicht auf Behandlungserfolg verspricht. Wenn die 
Wirksamkeit eines Medikaments also (durch Forschungsergebnisse wissen
schaftlich nachprüfbar) erwiesen ist, darf es dem Versicherten nicht vorent
halten werden (nur weil es nicht zugelassen ist). 
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cc) Die Ärzte sollen auf ihren Rezeptblättern angeben, ob der Apotheker statt 
des verordneten Mittels ein preisgünstigeres wirkstoffgleiches Arzneimittel 
(z.B. ein Nachahmer-Präparat) abgeben darf; ferner soll der Arzt die sog.
Preisvergleichsliste beachten (§§ 73 Abs. 5, 92 Abs. 2 SGB). 

dd) Für Heilmittel (z.B. Massagen) sind keine Festbeträge vorgesehen. Statt 
dessen hat der (volljährige) Versicherte 10 % der Kosten sowie 10 t pro 
Verordnung selbst zu übernehmen (§ 32 SGB V). Sind im Rahmen einer Vor
sorge- oder Rehabilitationsmaßnahme verschiedene Heilmittel verordnet 
worden, sind nur einmal 10 t pro Rezept zu zahlen (dazu das Schaubild auf 
S. 101). Heilmittel von geringem oder umstrittenem therapeutischen Nutzen
(z.B. Heublumensack, gashaltige Bäder) sowie Bagatell-Heilmittel können
durch Verordnung des Bundesgesundheitsministers von der Kostenübernah
me durch die Kassen ganz ausgeschlossen werden (§ 34 SGB V). Was Heil
mittel sind, wird in den vom Gemeinsamen Bundesausschuss erarbeite
ten Richtlinien über die Verordnung von Heilmitteln nach § 92 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V näher erläutert. Dazu gehören z.B. die psysikalische Therapie (Massa
gen, Krankengymnastik usw.), Sprachtherapie und Ergotherapie. Zentraler 
Bestandteil der Heilmittel-Richtlinien ist der Heilmittelkatalog, in dem die 
Zuordnung der Heilmittel zu den Indikationen erfolgt. Die Heilmittel-Richt-
linien kann man z.B. im Internet finden (unter der Adresse „www.ikk.de � 
Leistungserbringer“) und herunterladen. 

Zu Zuzahlungen bei Heilmitteln vgl. das Schaubild auf S. 101. 

ee) Für Hilfsmittel (s. oben g) werden grundsätzlich Festbeträge eingeführt. 
Die Kassen tragen bei diesen Hilfsmitteln die Kosten bis zur Höhe des Fest
betrags; wählt der Versicherte ein Hilfsmittel in aufwendigerer Ausführung, 
muss er die Mehrkosten selbst tragen. Dies gilt vor allem für Hörgeräte und 
Sehhilfen (z.B. Brillengläser; das Brillengestell muss der Versicherte selbst be
zahlen (§§ 33, 36 SGB V), bei Bedürftigkeit die Sozialhilfe (§ 37 BSGH). 

Für Hilfsmittel, für die keine Festbeträge bestehen, übernimmt die Kasse die 
jeweils vertraglich mit den Hilfsmittelerbringern vereinbarten Preise (§ 33 
Abs. 2 S. 2 SGBV). 

Zu den Zuzahlungen bei Hilfsmitteln für (volljährige) Versicherte vgl. das 
Schaubild auf S. 101. 

Durch Verordnung des Bundesgesundheitsministers sind Hilfsmittel von ge
ringem oder umstrittenem therapeutischen Nutzen (z.B. Handgelenkman
schetten, Kompressionsstücke für Waden, Mundsperrer), ferner Hilfsmittel 
mit geringem Abgabepreis (z.B. Armtragetücher, Augenklappen, Badestrümp
fe, Brillenetuis) sowie die Instandsetzung von Brillengestellen für Versicherte 
über 18 Jahre (einschließlich Aufarbeitung einer vorhandenen Fassung) von 
der Kostenübernahme durch die Krankenkasse ausgeschlossen (§ 34 SGB V). 
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ff) Der Zuschuss der Kassen für ambulante medizinische Vorsorgeleistungen 
ist begrenzt (dazu oben f). Für stationäre Vorsorgeleistungen und stationäre 
Rehabilitationsmaßnahmen hat der (volljährige) Versicherte pro Tag 10 t zu
zuzahlen (d.h. an die Einrichtung zu zahlen, die das Geld dann an die Kran
kenkasse weiterleiten muss), vgl. §§ 23 Abs. 6, 61 Satz 2, 310 Abs. 1 SGB V. 
Bei einer medizinisch notwendigen Rehabilitation unmittelbar im Anschluss 
an eine Krankenhausbehandlung (sog. Anschlussrehabilitation) sind pro Tag 
10 t für höchstens 28 Tage (je Kalenderjahr) zuzuzahlen. 

Entsprechende Zuzahlungen an einen Träger der gesetzlichen Rentenversiche
rung bei medizinischen Reha-Maßnahmen – vgl. unter 6.2. d) – sind anzurech
nen (§ 40 Abs. 6 S. 2 SGB V). 

Bei ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen im Anschluss an stationäre Reha
bilitationsmaßnahmen ist eine verminderte Zuzahlung zu leisten (§ 40 Abs. 5 
SGB V: 10 t), dies gilt z.B. bei Rehabilitationsmaßnahmen wegen einer 
psychischen Erkrankung mit Ausnahme von neurotischen und psychosoma
tischen Erkrankungen. Ferner wird nicht nur bei der stationären Anschluss
rehabilitation (s. oben), sondern auch bei anderen stationären Rehabilitations
maßnahmen in einer Reihe von Fällen nur die genannte verminderte Zuzah
lung verlangt (so z.B. bei Rehabilitationsmaßnahmen wegen einer psychischen 
Erkrankung mit Ausnahme von neurotischen und psychosomatischen Erkran
kungen). Hier empfiehlt es sich, entsprechende Auskünfte bei der Kranken
kasse einzuholen. 

gg) Für Leistungen der medizinischen Vorsorge und der medizinischen 
Rehabilitation für Mütter und Väter, bei denen die Kosten von den Kranken
kassen voll übernommen werden (§§ 24, 41 SGB V), sind Zuzahlungen von 
10 t pro Tag zu leisten (vgl. das Schaubild auf S. 101). 

hh) Der (volljährige) Versicherte muss zur stationären Krankenhausbehand
lung für maximal 28 Tage im Kalenderjahr pro Tag 10 t zuzahlen (§ 39 Abs. 4 
SGB V). Für diese Zuzahlung gelten keine Ausnahmeregelungen, die Zuzah
lung wird also z.B. auch von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt 
gefordert (vgl. auch das Schaubild auf S. 101). 

ii) Fahrkosten bei einer ambulanten Behandlung übernehmen die Kranken
kassen nur noch in besonderen Ausnahmefällen – auch dann muss der Pa
tient 10 % der Fahrtkosten, mindestens jedoch 5 t und höchstens 10 t zuzah
len. Den Ausnahmefall muss die Krankenkasse vorher genehmigen. 

Bei Fahrten zur stationären Behandlung muss der Patient 10 % der Fahrt
kosten zuzahlen, mindestens aber 5 t und höchstens 10 t (§ 60 SGB V). 

jj) Für Fahrtkosten im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation gilt § 53 SGB IX (dazu unten 6.5 e). 

kk) Beim Zahnersatz (§ 30 SGB V) gilt im Wesentlichen: 
• Alle Versicherten, also auch diejenigen, die nach dem 31.12.1978 geboren 

sind, haben Anspruch auf Zahnersatz. 
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• Die Versicherten haben Anspruch auf die im Einzelfall medizinisch not
wendige Versorgung mit Zahnersatz (und nicht nur – wie bisher – auf eine 
standardisierte Versorgung in Gestalt eines Festzuschusses). Welche Leis
tungen im Einzelfall zu Lasten der Krankenkasse erbracht werden dürfen 
(z.B. bei Brücken), ergibt sich aus § 30 Abs. 1 SGB V.

• An die Stelle eines Festzuschusses (also eines festen Geldbetrags) tritt wie
der die Sachleistung. Dies bedeutet, dass die Zahnärzte die Zahnersatzleis
tungen nicht mehr unmittelbar mit dem Versicherten (auf Basis der Ge
bührenordnung für Zahnärzte) abrechnen dürfen. Der Zahnarzt muss viel
mehr seine Leistungen mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung abrech
nen (und zwar auf der Grundlage eines einheitlichen Bewertungsmaßstabs, 
den die Bundesvereinigung der Kassenzahnärzte und die Spitzenverbände 
der Krankenkassen aushandeln und vereinbaren). 

• Die Versicherten müssen einen Anteil von grundsätzlich 50% der gesamten 
Kosten selbst aufbringen. Der vom Versicherten selbst zu tragende Anteil 
der Kosten (also 50%) mindert sich aber um 10% (und in bestimmten Fäl
len um 15%), wenn der Versicherte eigene Bemühungen zur Gesunderhal
tung der Zähne in den letzten 5 Jahren (bzw. 10 Jahren) vor Beginn der Be
handlung nachweisen kann (sog. Bonusregelung). 

• Vor Beginn der Behandlung muss der Zahnarzt einen kostenfreien, die ge
samte Behandlung umfassenden Heil- und Kostenplan erstellen. Dieser 
Plan ist dann von der Krankenkasse zu prüfen und zu genehmigen. Des 
Weiteren muss die Krankenkasse den Anteil des Versicherten an den 
zahnärztlichen Behandlungskosten bestimmen (unter Berücksichtigung der 
Bonusregelung). Der Versicherte hat seinen Anteil an den zahnärztlichen 
Behandlungskosten erst nach dieser Prüfung durch die Krankenkasse an 
den Zahnarzt zu zahlen. 

• Ausnahme: nur die freiwillig Versicherten können statt der Sachleistung die 
Kostenerstattung – also die Zahlung an den Zahnarzt in Geld mit Erstat
tung durch die Krankenkasse wählen (§ 13 Abs. 3 SGB V). 

ll) Kieferorthopädische Leistungen sind auf noch nicht volljährige Ver
sicherte begrenzt (§ 28 Abs. 2 S. 6 SGB V; benachteiligt sind dadurch ent
wicklungsverzögerte Behinderte, bei denen die Behandlung erst nach dem 
18. Lebensjahr beginnen kann); bei schweren Kieferanomalien gibt es Aus-
nahmen für Erwachsene (§ 28 Abs. 2 S. 7 SGB V). Für die in § 28 Abs. 2 Satz 
6 und 7 SBG V genannten Versicherten wird kieferorthopädische Behand
lung (§ 29 SGB V) in medizinisch begründeten Indikationsgruppen geleistet, 
bei denen eine Kiefer- oder Zahnfehlstellung vorliegt, die das Kauen, Beißen 
Sprechen, oder Atmen erheblich beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen 
droht. Die Versicherten müssen grundsätzlich einen Eigenanteil von 20% der 
Kosten an den Vertragszahnarzt leisten (nicht aber für die im Zusammenhang 
mit kieferorthopädischer Behandlung erbrachten konservierend-chirur-
gischen und Röntgenleistungen). Befinden sich mindestens zwei versicherte 
Kinder, die zu Beginn der Behandlung das 18. Lebensjahr noch nicht vollen
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det haben und mit ihren Erziehungsberechtigten in einem gemeinsamen 
Haushalt leben, in kieferorthopädischer Behandlung, so beträgt der Eigen
anteil für das zweite und jedes weitere Kind nur 10% der Behandlungskosten. 
Nach Abschluss der Behandlung (entsprechend dem Behandlungsplan des 
Vertragszahnarztes) zahlt die Krankenkasse den geleisteten Eigenanteil an 
die Versicherten zurück. 

Ab 1.1.2005 erfolgt die Absicherung des Zahnersatzes alleine durch die Versi
cherten. Der Patient kann sich unter dem Dach einer gesetzlichen Kasse zu 
einem festen, einkommensunabhängigen Betrag versichern, der von den 
GKV-Spitzenverbänden festgelegt wird. Die Familie bleibt beitragsfrei mitver
sichert. Kassenmitglieder können aber auch bei einer Privaten Krankenversi
cherung (PKV) eine Police abschließen. In der PKV gelten aber die dortigen 
Regelungen – bei höherem Risiko können mehr Beiträge anfallen. Eine bei
tragsfreie Mitversicherung für Familienmitglieder gibt es nicht. Die Rückkehr 
zur gesetzlichen Kasse ist bei einem Wechsel zur PKV nicht möglich. 
Grundsätzlich braucht kein Versicherter in Hektik zu geraten und aus diesem 
Grund notwendige Zahnersatzbehandlungen jetzt vorzuziehen. Im Gegenteil, 
es kann sogar sein, dass Zahnersatz im nächsten Jahr günstiger für den Ver
sicherten wird, da sich die Bewertungen für Zahnersatzleistungen geändert 
haben. Dies kann im Einzelfall zu einer Reduzierung des Eigenanteils führen. 

mm) Ab 1.1.2004 dürfen Versicherte gezielt einen bestimmten (niedergelas
senen) Arzt in anderen Ländern der Europäischen Union (also z.B. in Frank
reich) aussuchen. Damit setzt der Gesetzgeber ein Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes um. Die Krankenkasse muss den Arztbesuch im EU-Ausland 
nicht vorher genehmigen. Der Patient muss die Behandlung zunächst selbst 
bezahlen und anschließend die Rechnung der Krankenkasse zur Erstattung 
einreichen. Die Krankenkasse erstattet dann nur so viel, wie sie (unter Abzug 
von Verwaltungskosten und von einem Abschlag für die fehlende Wirtschaft
lichkeitsprüfung) auch in Deutschland zahlen würde. Eine verbleibende 
Differenz muss der Patient selbst zahlen (§ 13 Abs. 4 SGB V). 

Eine vorherige Genehmigung durch die Kasse ist aber bei einer Kranken
hausbehandlung im Ausland erforderlich (§ 13 Abs. 5 SGB V). 

An der Notfallbehandlung im Ausland ändert sich aber nichts. Wie bisher 
gilt: Wird man z.B. im Urlaub krank, kann man zur Notfallbehandlung zum 
Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Die entsprechenden Leistungen deckt wei
terhin der Auslandskrankenschein ab. Hier braucht man also grundsätzlich 
nicht in Vorleistung zu treten (es sei denn, im Ausland wird nur gegen 
„Bares“ behandelt; dann kommt eine Erstattung in Betracht). 

nn) Wie bisher schon freiwillig Versicherte haben nunmehr auch alle gesetz
lich Versicherten die Möglichkeit zur Wahl der Kostenerstattung für die 
gesamte ambulante Versorgung. An die Entscheidung für die Kostenerstat
tung ist der Versicherte ein Jahr gebunden. Die Versicherten müssen aber 
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wissen, dass erstattet wird, was die Sachleistung gekostet hätte und dass ein 
Abzug für Verwaltungskosten und fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfung er
folgt. Deshalb soll den Krankenkassen vor einer Entscheidung für die Kosten
erstattung Gelegenheit zur Beratung gegeben werden (§ 13 Abs. 2 SGB V). 

Auch nicht zugelassene Leistungserbringer im Inland können in Ausnahme
fällen in Anspruch genommen werden. Voraussetzung: Die Krankenkasse hat 
dies genehmigt und es ist eine zumindest gleichwertige Qualität wie bei zuge
lassenen Leistungserbringern gewährleistet. Die Krankenkasse hat bei ihrer 
Entscheidung medizinische und soziale Aspekte zu beachten. 

In allen übrigen „Nicht-Vertragsstaaten“ (also der Staaten außerhalb der 
Europäischen Union, z. B. in den USA oder in Lateinamerika) gibt es nur 
einen eingeschränkten Versicherungsschutz durch die gesetzliche Kranken
versicherung: Die Krankenkassen erstatten für längstens sechs Wochen im 
Kalenderjahr die Kosten von Akutbehandlungen (also nicht von Kuren!) bei 
privaten Urlaubs- und Besuchsauslandsreisen (in „Nicht-Vertragsstaaten“), 
wenn der Abschluss einer privaten Auslands-Krankenversicherung wegen 
einer Vorerkrankung (z.B. bei Dialysepatienten oder Blutern) oder wegen des 
(hohen) Lebensalters nicht möglich ist (dies muss die Kasse – z.B. anhand der 
Ablehnung einer Privatversicherung – vor Beginn des Auslandsaufenthalts 
feststellen; § 18 Abs. 3 SGB V). 

oo) Alle Versicherten ab 18 Jahren müssen eine Praxisgebühr in Höhe von 
10 t bezahlen, wenn sie das erste Mal in einem Quartal zu einem Arzt (auch 
Notarzt!), Zahnarzt oder Psychotherapeuten gehen. Für alle weiteren Behand
lungen im gleichen Quartal ist dann aber keine Praxisgebühr mehr zu entrich
ten. Im nächsten Quartal wird die Praxisgebühr dann aber erneut fällig. Der 
Arzt, Zahnarzt oder Psychotherapeut ist verpflichtet, eine Quittung für die 
Praxisgebühr auszustellen. 

Geht man zu einem anderen Arzt, Zahnarzt oder Psychotherapeuten, muss 
auch in dessen Praxis für die erste Behandlung die Praxisgebühr von 10 t ge
zahlt werden. Der Besuch bleibt aber gebührenfrei, wenn man von einem ande
ren Arzt überwiesen wurde. Die Überweisung muss aber dann für das laufende 
Quartal gelten. 

Die Praxisgebühr entfällt ferner, wenn man eine Vorsorge- oder Früherken
nungsmaßnahme (z.B. Krebsvorsorge oder die Prophylaxe-Untersuchung beim 
Zahnarzt) in Anspruch nimmt. 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind von der Praxisgebühr generell 
befreit (zum Ganzen § 28 Abs. 4 SGB V). 

pp) Ab 1.1.2004 können Versicherte vom Arzt, Zahnarzt und Krankenhaus auf 
Wunsch eine Patientenquittung erhalten. Darin soll der Patient in verständ
licher Form über die medizinischen Leistungen und ihre Kosten informiert 
werden. Ein direkter Ausdruck der Patientenquittung bei Arzt, Zahnarzt oder 
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Krankenhaus ist kostenlos. Wer sich die Quittung einmal im Quartal zu
schicken lässt, bezahlt dafür 1 t plus Versand (§ 305 Abs. 2 SGB V). 

qq) Ab dem 1.1.2004 werden gestrichen: das Sterbegeld, die Sterilisation aus 
nichtmedizinischen Gründen und das Entbindungsgeld. 

Sehhilfen (Brillen usw.) erstattet die Kasse nur noch für Jugendliche bis 18 Jah
re und schwer Sehbehinderte (§ 33 Abs. 1 SGB V). 

rr) Der Hausarzt ist für die meisten Patienten der erste und wichtigste An
sprechpartner in Sachen Gesundheit. Deshalb soll seine Stellung im Gesund
heitswesen deutlich aufgewertet werden – unter anderem durch das Hausarzt-
Modell. Das heißt: Die gesetzlichen Krankenkassen können und sollen ihren 
Versicherten eine so genannte hausarzt-zentrierte Versorgung anbieten. Die 
Teilnahme ist für die Versicherten freiwillig. 

Wer mitmacht, verpflichtet sich für mindestens ein Jahr, im Krankheitsfall 
immer erst zu seinem Hausarzt zu gehen. Für die Behandlung beim Facharzt ist 
eine Überweisung notwendig (§ 73 b SGB V). 

Für die Patienten hat das Hausarztmodell zwei Vorteile: 
• 	Die medizinische Behandlung ist besonders gut: Hausärzte, die mitmachen, 

müssen bestimmte Qualifikationen, zum Beispiel die Teilnahme an Fortbil
dungsveranstaltungen, nachweisen. 

• Für die Teilnahme am Hausarztmodell können Krankenkassen ihren Versi
cherten einen Bonus einräumen, zum Beispiel eine niedrigere Praxisgebühr. 

Die freie Arztwahl wird dadurch nicht eingeschränkt. Man kann auch weiter 
direkt einen Facharzt aufsuchen. Allerdings lohnt es sich auch finanziell, 
zunächst zum Hausarzt zu gehen. Wenn er zum Spezialisten überweist, entfällt 
dort die Praxisgebühr von 10 t. 

ss) Sozialhilfeempfänger, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert sind, werden künftig wie gesetzlich Versicherte behandelt. Ihre Ver
sorgung wird über die gesetzliche Krankenversicherung abgewickelt. Dabei 
gibt es beim Umfang der Versicherung einschließlich der Zuzahlungen keine 
Besserstellung gegenüber den anderen gesetzlich Versicherten. Krankenkassen 
haben genau zu prüfen, dass hier keine Besserstellung erfolgt. Sozialhilfeträger 
erstatten den Krankenkassen die Aufwendungen einschließlich der Verwal
tungskosten und haben ein Prüfrecht, ob die Kasse sparsam mit diesem Geld 
umgeht (§ 264 Abs. 2–7 SGB V). 
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Die Gesundheitsreform: Neue Zuzahlungsregelungen – 
die wichtigsten Veränderungen auf einen Blick 

Prozentuale Zuzahlungen (§ 61 SGB V) 

Grundsätzlich wird bei allen Leistungen eine Zuzahlung von 10 % der Kosten 
erhoben. Höchstens allerdings 10 t, mindestens 5 t. Wenn die Kosten unter 
5 t liegen, wird der tatsächliche Preis gezahlt. 

Belastungsgrenzen (§ 62 SGB V) 

Alle Zuzahlungen werden für das Erreichen der Belastungsgrenze berücksich
tigt. Ärzte, Apotheker, Therapeuten oder Kliniken müssen den Versicherten 
Quittungen über geleistete Zuzahlungen ausstellen. 

Die jährliche Eigenbeteiligung der Versicherten darf 2 % der Bruttoeinnahmen 
nicht überschreiten. 

Für chronisch kranke Menschen gilt eine Grenze von 1 % der Bruttoeinnah
men. 

Auf Familien wird durch Kinderfreibeträge zusätzlich Rücksicht genommen. 

Bei Beziehern von Sozialhilfe und Grundsicherung gilt der Regelsatz des 
Haushaltsvorstands als Berechnungsgrundlage für die Belastungsgrenze. 

Wer die Höchstgrenze erreicht hat, erhält von der Krankenkasse eine entspre
chende Bescheinigung und muss für den Rest des Jahres keine Zuzahlung 
mehr leisten. 

Befreiung für Kinder und Jugendliche 

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind generell von 
allen Zuzahlungen befreit. 

Bonusregelung (§ 65 a SGB V) 

Wer aktiv Vorsorge betreibt oder an qualitätsgesicherten Präventionsmaßnah
men teilnimmt, kann von seiner Krankenkasse einen finanziellen Bonus 
bekommen. Das kann eine teilweise Befreiung von der Zuzahlung, eine Er
mäßigung der Praxisgebühr oder des Beitrags sein. Das gilt auch für Versicher
te, die an einem Hausarztsystem, an einem Chronikerprogramm oder an einer 
integrierten Versorgung teilnehmen. Über die konkrete Ausgestaltung solcher 
Bonustarife kann jede Krankenkasse individuell entscheiden. 
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Wobei 
Zuzahlungen: 

Wieviel Ausnahmen Anmerkungen 

... beim Arztbesuch Praxisgebühr von 10 t 

pro Quartal bei Arzt, 
Überweisungen: Wer von 
einem Arzt usw. zu einem 

10 u pro Quartal bedeutet: 
egal, wie oft man zu einem 

Zahnarzt oder Psycho
therapeut 

anderen Arzt usw. über
wiesen wird, zahlt dort 
keine Praxisgebühr mehr, 

Arzt usw. geht, und egal, 
zu wie vielen Ärzten usw. 
man (mit Überweisung) 

wenn der zweite Arztbe geht: man zahlt insgesamt 
such in dasselbe Quartal nicht mehr als 10 t Praxis
fällt gebühr innerhalb eines 

Quartals 
Vorsorge: Kontrollbesuche 
beim Zahnarzt, Vorsorge-
und Früherkennungster
mine und Schutzimpfun
gen sind von der Praxisge
bühr ausgenommen 

… bei verschreibungs
pflichtigen Arznei
mitteln und Verbands
mitteln 

Zuzahlung von 10 % des 
Preises, jedoch mindes
tens 5 t und maximal 
10 t pro Arzneimittel. 
In jedem Fall nicht mehr 
als die Kosten des Mit
tels 

Beispiele: Ein Medikament 
kostet 10 t. Die Zuzahlung 
beträgt den Mindestanteil 
von 5 t. Ein Medikament 
kostet 75 t: Die Zuzahlung 
beträgt 10 % vom Preis, 
also 7,50 t. Ein Medika
ment kostet 120 t. Die Zu
zahlung ist auf den Maxi
malanteil von 10 t begrenzt. 

… bei Heilmitteln Zuzahlung von 10 % der Beispiel: Wenn z.B. auf 
und häuslicher 
Krankenpflege 

Kosten des Mittels zu
züglich 10 t je Verord

einem Rezept sechs Massa
gen verordnet werden, be

nung (bei häuslicher trägt die Zuzahlung 10 t für 
Krankenpflege auf 28 
Tage pro Kalenderjahr 

diese Verordnung und zu
sätzlich 10 % der Kosten 

begrenzt) pro Massage 

… bei Hilfsmitteln Zuzahlung von 10 % für Ausnahme: Hilfsmittel, 
jedes Hilfsmittel (z.B. 
Hörgerät, Rollstuhl), 

die zum Verbrauch be
stimmt sind (z.B. Windeln 

jedoch mindestens 5 t bei Inkontinenz): Zuzah
und maximal 10 t. In je
dem Fall nicht mehr als 

lung von 10 % je Ver
brauchseinheit, aber maxi-

die Kosten des Mittels mal 10 t pro Monat 

… bei einer Soziothe- Zuzahlung von 10 % der 
rapie, bei Inanspruch kalendertäglichen Kos
nahme einer Haus ten, jedoch höchstens 
haltshilfe 10 t und mindestens 5 t 

... bei der stationären Zuzahlung von 10 t pro 
Vorsorge und Reha- Tag, bei Anschlussheil
bilitation behandlungen begrenzt 

auf 28 Tage 

... bei der medizini- Zuzahlung von 10 t pro 
schen Rehabilitation Tag 
für Mütter und Väter 

… im Krankenhaus Zuzahlung von 10 t pro Ein durchschnittlicher 
Tag, aber begrenzt auf Krankenhausaufenthalt 
maximal 28 Tage pro 
Kalenderjahr 

dauert 9 Tage 
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6. Rehabilitation/Teilhabe bei (drohender) Behinderung 

6.1 Grundsätze

a) Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitation) sind Leistungen, die notwendig 
sind, um 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlim
merung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermei
den, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten 
sowie den vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden oder lau
fende Sozialleistungen zu mindern, 

3. ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im 
Arbeitsleben zu sichern, 

4. ihre Entwicklung zu fördern und ihre Teilhabe am Leben in der Gesell
schaft und eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebens
führung zu ermöglichen oder zu erleichtern sowie 

5. Benachteiligungen aufgrund der Behinderung entgegenzuwirken (§ 10 
SGB I). 

Diese Ziele der Leistungen zur Teilhabe werden im SGB IX (Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen) präzisiert und im Einzelnen für die 
zuständigen Rehabilitationsträger geregelt. Wichtig dabei ist, dass vor Einlei
tung eines Rehabilitationsverfahrens Prognosen erstellt und die Erfolgsaus
sichten geprüft werden (§ 8 SGB IX; § 40 SGB V, § 10 SGB Vl; § 97 Abs. 2 
SGB III; vgl. auch 6.4 d) aa)). Das führt besonders bei Gesundheitsstörungen 
mit ungewissem Verlauf (z.B. psychischen Erkrankungen) oft dazu, dass keine 
Maßnahmen mehr eingeleitet, sondern Behinderte direkt „berentet“ werden. 

Die (seit 1.7.2001) unter das SGB IX fallende Sozialhilfe (s. oben 1.6) ver
wendet statt Rehabilitation/Teilhabe den Begriff „Eingliederungshilfe“, der 
im Wesentlichen dem des § 10 SGB I entspricht und ausdrücklich festlegt, 
dass die Hilfe unter anderem auch dazu dient, dem Behinderten die Teilnah
me am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihm 
die Ausübung einer „sonstigen angemessenen Tätigkeit“ zu ermöglichen oder 
ihn soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen (§ 39 Abs. 3 
BSHG). Auch hier werden die Erfolgsaussichten geprüft; da aber der Einglie
derungsbegriff etwas großzügiger ist als der Teilhabebegriff des SGB IX, haben 
viel mehr Behinderte die Chance der Hilfegewährung. Andererseits besteht ein 
Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe aber nur bei Vorliegen einer wesentli
chen Behinderung, durch die die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesell
schaft in erheblichem Umfang beeinträchtigt ist (§§ 1 ff. EHVO). Bei leichte
ren Behinderungen ist Eingliederungshilfe nur eine so genannte „Kann-Leis-
tung“. 
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b) Rehabilitation/Teilhabe ist im Gegensatz zur Krankenbehandlung (Nr. 5) 
und zur Hilfe zur Pflege (Nr. 7) ein befristeter Vorgang. Sie kann in der in 
diesem Kapitel dargestellten Reihenfolge ablaufen oder auch nur einphasig 
sein; ebenso ist es möglich, dass mehrere Rehabilitationsphasen gleichzeitig 
stattfinden. Auch hier gibt es fließende Übergänge (zu den Phasen der Reha
bilitation vgl. das Schaubild auf S. 104). Viele Maßnahmen stellen ferner 
Mischungen aus pädagogischer, medizinischer, sozialer und beruflicher Reha
bilitation dar, können unter mehrere Leistungsgesetze eingeordnet werden 
und führen zu den schon öfter erwähnten Problemen der Zuordnung zu einem 
Reha-Träger (und damit auch der Finanzierungszuständigkeit). 

c) Einen Überblick über die Träger der Rehabilitation und über die Leistun
gen zur Rehabilitation/Teilhabe geben die Schaubilder auf S. 109, 112, 113. 
Die „Faustregeln“ im Schaubild auf S. 115 sollen die Suche nach dem im 
Einzelfall zuständigen Rehabilitationsträger erleichtern. 

d) Das SGB IX hat die Leistungen der Rehabilitationsträger (Sozialversiche
rungsträger, Bundesagentur für Arbeit, Kriegsopferversorgung/Kriegsopferfür-
sorge, Jugend- und Sozialhilfe) im Sinne des Finalitätsprinzips weitgehend 
vereinheitlicht. Deshalb gelten für die genannten Rehabilitationsträger die
selben Grundsätze. Diese übergreifenden Grundsätze, die in den §§ 7 ff. 
SGB IX geregelt sind, lauten insbesondere: 

aa) Vorrang abweichender Regelungen (§ 7 SGB IX): Die Vorschriften des 
SGB IX gelten für die Leistungen zur Teilhabe, soweit sich aus den für die je
weiligen Rehabilitationsträger (Reha-Träger) geltenden Leistungsgesetzen (al
so z.B. aus dem für die gesetzliche Rentenversicherung geltenden SGB VI) 
nichts Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für 
die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach den für die jeweiligen Reha-
Träger geltenden Leistungsgesetzen (also richten sich z.B. die versicherungs
rechtlichen Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe durch die ge
setzliche Rentenversicherung nach dem SGB VI); vgl. dazu die Schaubilder 
auf S. 105, 113. 

bb) Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen (§ 8 Abs. 2 
SGB IX). 

cc) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gehen Leistungen der 
Pflege vor (§ 8 Abs. 3 SGB IX, §§ 5, 31 SGB IX). 

dd) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung des Leistungs
berechtigten (§ 9 Abs. 4 SGB IX). 

ee) Wunsch- und Wahlrecht (§ 9 SGB IX): Bei der Entscheidung über die 
Leistungen und bei der Ausführung von Leistungen wird berechtigten Wün
schen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei wird auch auf die persön
liche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die religiö
sen und weltanschaulichen Bedürfnisse des Leistungsberechtigten Rücksicht 
genommen. Den besonderen Bedürfnissen behinderter Mütter und Väter bei 
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Phasen der Rehabilitation 

Erste Phase: Medizinische Rehabilitation 

• Akuter Krankheitsprozess (Akutbehandlung und Erstversorgung) 
• Zustand der Genesung
• Erreichter Dauerzustand
• Beratung in der Klinik/Heilstätte zu Leistungen der Teilhabe am 

Arbeitsleben 
• Belastungserprobung und Arbeitstherapie
• Teilmaßnahmen, um die Teilhabe am Arbeitsleben zu erhalten und zu 

verbessern 
• Ausstattung mit Körperersatzstücken sowie Ausbildung im Gebrauch 

derselben 

Dabei für spezielle Krankheits- oder Behinderungsarten (z.B. Schlaganfall): Auf
enthalt in Einrichtungen der medizinisch-beruflichen Rehabilitation, in denen 
bereits am Krankenbett mit Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben begon
nen werden soll (sog. Einrichtungen der Phase II). 

Zweite Phase: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
insbesondere 
• Abklärung der beruflichen Eignung
• Berufsvorbereitung (einschließlich einer wegen der Behinderung 

erforderlichen Grundausbildung) 
• berufliche Anpassung (einschließlich Maßnahmen des beruflichen 

Abschlusses) 
• Einarbeitung
• Ausbildung und Fortbildung, Umschulung (Berufsbildungswerk, 

Berufsförderungswerk, Betrieb, Werkstatt für behinderte Menschen) 
• Einleitung der Wiedereingliederung 
• Vermittlungsbemühungen des Arbeitsamtes 
• Vermittlung mit oder ohne Eingliederungshilfen
• Kraftfahrzeughilfe
• Arbeitsassistenz

Dritte Phase: Leistungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 
insbesondere 
• Wohnungshilfe
• Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 
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Es ist kein einheitliches 
Rehabilitationsgesetz 

geschaffen worden 

§ 7 SGB IX: 

1. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen 
zur Teilhabe richten sich allein nach den für den jeweiligen 
Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen. 

Mit anderen Worten: Die Regelungen des SGB IX gelten in diesem 
Bereich nicht einmal nachrangig. 

2. Die Vorschriften des SGB IX gelten für die Leistungen zur 
Teilhabe nur soweit, soweit sich aus den für den jeweiligen 
Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen nichts 
Abweichendes ergibt. 

Mit anderen Worten: Das SGB IX gilt nur nachrangig. Das Reha
bilitationsrecht bleibt also auch im Hinblick auf die einzelnen 
Leistungen zersplittert. Eine fundierte Rechtsauskunft allein auf 
der Grundlage des SGB IX ist deshalb in der Regel nicht möglich. 
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Wunschrecht (§ 9 Abs. 1 SGB IX) 

bezüglich 

der Entscheidung der Ausführung 
über die Leistungen der Leistungen 

(Auswahl der Leistungen)* 

sofern die Voraussetzungen für die Leistungen vorliegen 

sofern der Wunsch „berechtigt“ ist. 

Dabei ist auf die für alle Reha-Träger geltenden Gebote der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit bei der Leistungserbringung Rücksicht zu nehmen, aber auch 
auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie 
sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberech
tigten (§ 9 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). Zu berücksichtigen sind ferner die Leitideen 
des § 1 SGB IX (Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft). 

* Beispiel: Der Leistungsberechtigte wünscht die Hilfe in einer Wohngruppe 
oder in einer eigenen Wohnung oder zu Hause in der Familie. 
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Wahlrecht (§ 9 Abs. 2 SGB IX) 

Auf Antrag des Leistungsberechtigten können 

„Sachleistungen“ zur Teilhabe

(also z. B. Hilfsmittel, Rehabilitationssport),


die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind,


als Geldleistungen erbracht werden. 

Diese Möglichkeit kommt dem Gedanken der Selbstständigkeit behinderter 
Menschen bei Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen entgegen. Der 
Leistungsberechtigte wird damit zum „Verbraucher/Kunden“, der auf dem 
„Markt“ der ambulanten Rehabilitationsleistungen Ausschau halten und selbst 
entscheiden kann, welche Leistung er bei welchem Anbieter „kauft“. 
Allerdings hat der Gesetzgeber auch diese Gestaltungsmöglichkeit an recht 
enge Voraussetzungen geknüpft: 

• Geldleistungen können statt Sachleistungen nur dann erbracht 
werden, wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher 
Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden 
können. 

• Damit der Reha-Träger dies beurteilen kann, muss der Leistungs
berechtigte dem Reha-Träger geeignete Unterlagen (insbesondere 
Kostenvoranschläge) für eine Überprüfung zur Verfügung stellen. Die 
Entscheidung für die Gewährung fällt dann (nach pflichtgemäßer 
Ausübung des Ermessens) der Reha-Träger. 

• Fällt die Entscheidung gegen die Gewährung einer Geldleistung aus, 
hat der Reha-Träger dem Leistungsberechtigten seine Entscheidung 
durch Bescheid zur Kenntnis zu geben. 
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der Erfüllung ihres Erziehungsauftrags sowie den besonderen Bedürfnissen be
hinderter Kinder wird Rechnung getragen. Zum Wunsch- und Wahlrecht vgl. 
die Schaubilder auf S. 106 und 107. 

ff) Koordinierung der Leistungen (§ 10 Abs. 1 SGB IX): Soweit Leistungen 
verschiedener Leistungsgruppen (also z.B. Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) oder Leistun
gen mehrerer Reha-Träger erforderlich sind, ist der nach § 14 SGB IX (dazu 
unten ii) leistende Reha-Träger dafür verantwortlich, dass die beteiligten 
Reha-Träger im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den Leis
tungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erfor
derlichen Leistungen funktionsbezogen feststellen und schriftlich so zusam
menstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen. 

gg) Zusammenwirken der Leistungen (§ 11 Abs. 1 SGB IX): Soweit es im 
Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Reha-Träger gleichzeitig mit der 
Einleitung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation, während ihrer 
Ausführung und nach ihrem Abschluss (und unter Beteiligung des Arbeitsam
tes), ob durch geeignete Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Er
werbsfähigkeit des behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen 
erhalten, gebessert oder wiederhergestellt werden kann. 

hh) § 12 SGB IX schreibt die Zusammenarbeit der Reha-Träger vor, damit 
insbesondere die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe naht
los, zügig sowie nach Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich 
erbracht werden. Zur Sicherung dieser Zusammenarbeit und zu anderen Be
reichen (z.B. zur Beteiligung des Arbeitsamtes, zur Förderung von Selbsthilfe
gruppen und -organisationen, zur Zusammenarbeit mit Sozialdiensten usw.) 
vereinbaren die Reha-Träger gemeinsame Empfehlungen (§ 13 SGB IX). 

ii) Zuständigkeitserklärung (§ 14 SGB IX) und Erstattung selbstbeschaffter 
Leistungen (§ 15 SGB IX): Diese nicht einfach zu verstehenden Regelungen 
sollen 
– dem Bedürfnis Rechnung tragen, im Interesse behinderter Menschen durch 

rasche Klärung von Zuständigkeiten Nachteilen des gegliederten Systems 
der Rehabilitation entgegenzuwirken (so § 14 SGB IX: auf Beschleunigung 
gerichtetes Zuständigkeitserklärungsverfahren, um eine möglichst schnelle 
Leistungserbringung zu sichern) und 

– es dem Leistungsberechtigten ermöglichen, sich die Leistung selbst zu be
schaffen, wenn der zuständige Reha-Träger die Leistung trotz Fristsetzung 
nicht rechtzeitig erbringt (so § 15 SGB IX, der allerdings nicht für Leistun
gen der Jugend- und Sozialhilfe gilt). 

Es bleibt abzuwarten, ob diese Regelungen wirklich den erhofften Fortschritt 
bringen. Dies gilt auch für die Gemeinsame Empfehlung über die Ausgestal
tung des in § 14 SGB IX bestimmten Verfahrens (Gemeinsame Empfehlung 
„Zuständigkeitserklärung“) der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
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Träger der Rehabilitation 

Träger der Träger der Bundesagentur Träger der Träger der Träger der Träger der 
gesetzlichen Renten für Arbeit gesetzlichen sozialen Sozialhilfe öffentlichen 

Kranken versicherung Unfall- Entschädigung Jugendhilfe 
versicherung versicherung bei Gesund

heitsschäden 

Ortskrankenkassen Landesversicherungs- Agenturen für Arbeit gewerbliche Landesversorgungs überörtliche Träger der überörtliche Träger der 
Betriebskrankenkassen anstalten Berufsgenossenschaften ämter Sozialhilfe öffentlichen Jugendhilfe 
Innungskrankenkassen Bundesbahn- See-Berufsgenossen- Versorgungsämter örtliche Träger der örtliche Träger der 

Seekrankenkasse Versicherungsanstalt schaft Integrationsämter Sozialhilfe öffentlichen Jugendhilfe 
(Seekasse) Seekasse landwirtschaftliche 

Ersatzkassen Bundesversicherungs- Berufsgenossenschaften 
Bundesknappschaft anstalt für Angestellte Gemeindeunfall
landwirtschaftliche Bundesknappschaft Versicherungsverbände 

Krankenkassen landwirtschaftliche Ausführungsbehörden 
Alterskassen für Unfallversicherung 

des Bundes, der Länder 
und Gemeinden 

Feuerwehr- Unfall
versicherungskassen 



A. Antrag auf Leistungen zur Teilhabe bei einem
(beliebigen) Reha-Träger (§ 14 Abs. 1 bis 3 SGB IX)* 

➤
 

Feststellung durch diesen Reha-Träger innerhalb von 2 Wochen nach Antrags
eingang, ob er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz zuständig ist 

➤
 ➤

➤ 

1. Feststellung, dass 2. unverzügliche Feststellung 3. Muss für die Feststellung 
nicht zuständig des Rehabilitationsbedarfs, wenn die Ursache der Behinderung 

Antrag nicht weitergeleitet wird geklärt werden und ist diese 
Feststellung innerhalb von 
2 Wochen nach Antragsein

➤ ➤

gang nicht möglich: Unver
unverzügliche Weiter muss ein Gutachten für die Fest zügliche Zuleitung des An
leitung des Antrags an stellung nicht eingeholt werden: trags an den Reha-Träger, 
den Reha-Träger, den Entscheidung innerhalb von 3 der die Leistung ohne Rück-
der zuerst angegangene Wochen nach Antragsseingang sicht auf die Ursache der Be-
Reha-Träger für zustän hinderung erbringt (also z. B. 
dig hält das Arbeitsamt bei Leistun

gen zur Teilhabe am Arbeits➤
 

➤

leben) 
der Reha-Träger, an den muss ein Gutachten eingeholt 
weitergeleitet wurde, werden: Entscheidung muss inner
muss wie nach 2. verfah halb von 2 Wochen nach Vorlie
ren gen des Gutachtens getroffen 

werden 

* Dies gilt sinngemäß, wenn der Reha-Träger Leistungen von Amts wegen (also ohne Antrag) 
erbringt (wie z. B. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung). Dabei tritt an die Stelle der 
Antragstellung der Tag der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs. 

B. Über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe kann nicht innerhalb der oben bei 
A.2. genannten Fristen entschieden werden (§ 15 Abs. 1 SGB IX)**: der Reha-Träger 

teilt dies dem Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig mit. 

➤
 

Erfolgt diese Mitteilung nicht oder liegt ein zureichender Grund nicht vor: Leistungs
berechtigter kann dem Reha-Träger eine angemessene Frist setzen und dabei erklären, dass 

er sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung selbst beschafft. 

➤

Bei Selbstbeschaffung der erforderlichen Leistung nach Ablauf dieser Frist: 
Der zuständige Reha-Träger ist zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet (unter Beachtung der 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit). Dies gilt auch, wenn der Reha-Träger eine unauf
schiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen kann oder eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. 

** Dies alles gilt nicht für die Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe und der 
Kriegsopferfürsorge.
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(BAR), die zum 1.5.2003 in Kraft trat. Zum besseren Verständnis der Rege
lungen soll das Schaubild auf S. 110 dienen. 

jj) Ausführung von Leistungen (§ 17 SGB IX): Der zuständige Reha-Träger 
kann Leistungen zur Teilhabe unter anderem durch die Inanspruchnahme 
von freien und gemeinnützigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und 
-einrichtungen (dazu §§ 19 bis 21 SGB IX) ausführen. Er kann dies auch 
durch ein „persönliches Budget“ tun, also dem behinderten Menschen einen 
bestimmten Geldbetrag zur Verfügung stellen, mit dem sich dieser dann die 
Reha-Leistung bei einem Rehabilitationsdienst oder einer Rehabilitationsein
richtung selbst „kauft“. Allerdings wird die Einführung eines solchen persönli
chen Budgets erst in Modellvorhaben erprobt, um entsprechende Erfahrungen 
mit diesem völlig neuartigen Instrument zu sammeln (§ 17 Abs. 3 SGB IX). 

kk) Leistungen im Ausland (§ 18 SGB IX): Sachleistungen (also z.B. Leis
tungen zur medizinischen Rehabilitation) können auch im Ausland erbracht 
werden, wenn sie dort bei zumindest gleicher Qualität und Wirksamkeit wirt
schaftlicher ausgeführt werden können. 

ll) Gemeinsame Servicestellen (§§ 22 ff. SGB IX), die als einer der Dreh- und 
Angelpunkte des SGB IX bezeichnet werden können und die den Aufgaben
bereich Auskunft und Beratung von behinderten Menschen stärken sowie 
dem Recht an Information und dem berechtigten Interesse an zeitnahen Ent
scheidungen das gebührende Gewicht einräumen sollen. Zu diesen Ser
vicestellen, die freilich keine Entscheidungskompetenz haben, sondern nur 
Entscheidungen vorbereiten und den behinderten Menschen begleiten sollen, 
siehe oben 3.2 a). Es bleibt abzuwarten, ob diese Stellen wirklich so funktio
nieren werden, wie sich der Gesetzgeber dies erhofft hat. 

6.2 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 26 SGB IX) 

a) Welche Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu erbringen sind, 
beschreibt umfassend § 26 SGB IX: 

„(1) Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung be
drohter Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 

1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu 
beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten 
oder 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermei
den, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie 
den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder 
laufende Sozialleistungen zu mindern. 

(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere

1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, 
soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anord
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Leistungen zur Rehabilitation/Teilhabe 

1. Leistungen zur medizinischen 2. Leistungen zur Teilhabe am 3. Leistungen zur vorschulischen/ 4. Unterhaltssichernde und 
Rehabilitation Arbeitsleben schulischen Eingliederung und andere ergänzende Leistungen 

zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft 

insbesondere insbesondere insbesondere Hilfen insbesondere 

– ärztliche und zahnärztliche Be- – Hilfen zur Erhaltung oder Erlan- – in Gestalt heilpädagogischer Leis- – Übergangsgeld, Krankengeld, Ver-
handlung gung eines Arbeitsplatzes tungen für noch nicht eingeschulte letztengeld, Versorgungskranken

– Arznei- und Verbandmittel – Berufsvorbereitung Kinder geld, Ausbildungsgeld 
– Heilmittel einschl. Krankengym- – Berufliche Anpassung, Aus- und – zur angemessenen Schulbildung – Beiträge und Beitragszuschüsse

nastik, Bewegungs-, Sprach- und Weiterbildung – zum Erwerb praktischer Fähigkei- (z.B. zur Krankenversicherung)
Beschäftigungstherapie – Hilfen zur Förderung der Teilhabe ten, die erforderlich und geeignet – ärztlich verordneter Rehabilita-

– Hilfsmittel am Arbeitsleben, um behinderten sind, behinderten Menschen die tionssport 
– Früherkennung und Frühförde- Menschen eine angemessene und für sie erreichbare Teilnahme am – ärztlich verordnetes Funktions-

rung behinderter Kinder geeignete Beschäftigung zu ermög- Leben in der Gemeinschaft zu er training 
– Psychotherapie lichen möglichen – Übernahme von Reisekosten 
– Belastungserprobung und Arbeits- – medizinische, psychologische und – zur Verständigung mit der Umwelt – Haushaltshilfe und Kinderbetreu-

therapie, auch in Krankenhäusern, pädagogische Hilfen (z.B. Aktivie – zur Beschaffung/Ausstattung einer ungskosten

Rehabilitationseinrichtungen
 rung von Selbsthilfepotenzialen) Wohnung, die den besonderen Be

– medizinische, psychologische und dürfnissen behinderter Menschen

pädagogische Hilfen (z.B. Aktivie
 entspricht

rung von Selbsthilfepotenzialen)
 – zu selbstbestimmtem Leben in be-

treuten Wohnmöglichkeiten 
– zur Teilnahme am gemeinschaft-

lichen und kulturellen Leben 



Teilhabeleistungen und Rehabilitationsträger 

Leistungsarten Rehabilitationsträger Rechtsgrundlagen 

Leistungen zur medizi • gesetzliche Krankenversicherung § 40 i.V.m. §§ 27 ff. SGB V 
nischen Rehabilitation: • gesetzliche Rentenversicherung § 15 SGB VI 

• gesetzliche Unfallversicherung §§ 27 ff. SGB VII 
§§ 26 ff. SGB IX und: • Kriegsopferversorgung/-fürsorge 

• Kinder- und Jugendhilfe 
§§ 10 ff., 25b, 26b BVG 
§ 35a SGB VIII 

• Sozialhilfe §§ 39 ff. BSHG 

Leistungen zur Teil • Bundesagentur für Arbeit §§ 97 ff. SGB III 
habe am Arbeitsleben: • gesetzliche Rentenversicherung § 16 SGB VI 

• gesetzliche Unfallversicherung §§ 35 ff. SGB VII 
§§ 33 ff. SGB IX und: • Kriegsopferversorgung/-fürsorge 

• Kinder- und Jugendhilfe 
§§ 26, 26a BVG 
§ 35a SGB VIII 

• Sozialhilfe §§ 39 ff. BSHG 

unterhaltssichernde und • gesetzliche Krankenversicherung §§ 43 ff. SGB V 
andere ergänzende • gesetzliche Rentenversicherung § 28 SGB VI 
Leistungen: • gesetzliche Unfallversicherung §§ 39 ff. SGB VII 

• Bundesagentur für Arbeit §§ 103 ff. SGB III 
§§ 44 ff. SGB IX und: • Kriegsopferversorgung/-fürsorge 

• Kinder- und Jugendhilfe 
§§ 26a, 27b ff. BVG 
§ 35a SGB VIII 

• Sozialhilfe §§ 39 ff. BSHG 

Leistungen zur Teil • gesetzliche Unfallversicherung §§ 39 ff. SGB VII 
habe am Leben in der • Kriegsopferversorgung/-fürsorge §§ 27d BVG 
Gemeinschaft: • Kinder- und Jugendhilfe § 35a SGB VIII 

• Sozialhilfe §§ 39 ff. BSHG 
§§ 55 ff. SGB IX und: 

i.V.m §§ 19 ff., 29 SGB I 
§ 6 SGB IX 
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nung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte 
zu entwickeln, 
2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung be

drohter Kinder, 
3. Arznei- und Verbandmittel,
4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie, 
5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
6. Hilfsmittel,
7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psy-
chologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall 
erforderlich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu 
sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder 
ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere 

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbei
tung, 

2. Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen,
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von 

Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, 
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmög

lichkeiten, 
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kom

petenz, unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähig
keiten und im Umgang mit Krisensituationen, 

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der 

medizinischen Rehabilitation.“ 

Zur stufenweisen Eingliederung (§ 28 SGB IX) vgl. unten 6.7. 

b) Die medizinische Rehabilitation unterscheidet sich von der Krankenbe
handlung dadurch, dass damit nicht akute Gesundheitsstörungen, sondern 
solche mit langfristigen Auswirkungen bekämpft werden. Die Einleitung einer 
medizinischen Rehabilitationsmaßnahme ist im Gegensatz zur Krankenbe
handlung an mehr Voraussetzungen geknüpft (z.B. § 40 SGB V, §§ 10, 11 
SGB VI, § 33 SGB VII, § 11 BVG) und setzt erst ein, wenn das Leiden mit 
der Krankenbehandlung nicht mehr zu beheben ist (dies ist eine Faustregel; 
in der Praxis kann es Überschneidungen geben). 

c) Zuständig für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation können sein 
(vgl. die Faustregeln auf S. 115): 

Gesetzliche Unfallversicherung (§§ 27 ff. SGB VII) und Versorgung (§§ 10 
ff. BVG), wenn die Behinderung auf einer der schon genannten Ursachen 
(s. oben 5. b)) beruht, sowie die Sozialhilfe (§ 40 BSHG) und die Jugendhilfe 
(§§ 10 Abs. 2, 35a SGB VIII). Die beiden am häufigsten in Anspruch genom
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Faustregeln zur Abgrenzung der Zuständigkeit der Rehabilitationsträger 

Faustregel 1: 
Bei Arbeits- und Wegeunfall sowie Berufskrankheit sind grundsätzlich die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die gesamte Rehabilitation zu
ständig. 
Faustregel 2: 
Bei Kriegs-, Wehrdienst-, Zivildienst-, Impf- oder Gewalttatschädigung sind 
grundsätzlich die Versorgungsämter (Schwerpunkt: medizinische Rehabilita
tion) und die Integrationsämter/örtliche Fürsorgestellen (Schwerpunkt: beruf
liche Rehabilitation) zuständig. 

Faustregel 3: 
Kommen die Faustregeln 1 und 2 nicht zum Zuge, so ist 
–	 bei erheblicher Gefährdung bzw. Minderung der Erwerbsfähigkeit, die durch Rehabili

tation abgewendet bzw. wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden kann (§ 10 
SGB VI), 

–	 und bei Vorliegen bestimmter rentenversicherungsrechtlicher Voraussetzungen (v.a. 
Versicherungszeiten, vgl. § 11 SGB VI). 

der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung zuständig für Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie für 
unterhaltssichernde und ergänzende Leistungen. 

Faustregel 4: 
Kommen die Faustregeln 1 bis 3 nicht zum Zuge, so sind (nachrangig) 
–	 für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation bei gesetzlich Krankenversicherten die 

Träger der gesetzlichen Krankenversicherung zuständig (einschließlich der unterhalts
sichernden und anderen ergänzenden Leistungen), 

– für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Bundesagentur für Arbeit zuständig 
(i.d.R. für Personen unter 30 Jahren, die noch nicht die – für die Rehabilitation durch
die Rentenversicherung erforderlichen – 15 Versicherungsjahre aufweisen können), 
einschließlich der unterhaltssichernden und anderen ergänzenden Leistungen. 

Faustregel 5: 
Sofern nicht nach den Faustregeln 1 bis 4 die genannten Rehabilitationsträger 
zuständig sind, erbringen die Integrationsämter begleitende Hilfe im Arbeits
und Berufsleben für Schwerbehinderte i.S.d. SchwbG (vgl. unter 9.1.7). 

Faustregel 6: 
Erst wenn die Faustregeln 1 bis 5 nicht zum Zuge kommen, sind nachrangig 
die Sozialhilfeträger zuständig. 

Ausnahme bei Faustregel 6 : 
Für noch nicht 27 Jahre alte seelisch wesentlich Behinderte oder von einer solchen Be
hinderung Bedrohte sind nicht die Sozialhilfeträger, sondern die Träger der Jugendhilfe 
zuständig. 
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menen medizinischen Rehabilitationsträger sind jedoch die Kranken- und 
die Rentenversicherung. Da die meisten Arbeitnehmer Mitglied sowohl der 
Kranken- als auch der Rentenversicherung sind und damit i.d.R. Rechtsan
sprüche gegenüber beiden Versicherungsträgern gleichzeitig haben, musste 
der Gesetzgeber eine Bestimmung des letztlich zuständigen Trägers vorneh
men: In der Regelung des § 40 Abs. 4 SGB V wurde die Nachrangigkeit der 
gesetzlichen Krankenversicherung (für die in dieser Regelung genannten 
Maßnahmen, v.a. die Behandlung in Kur- und Spezialeinrichtungen) festge
legt. Sind gleichzeitig Leistungen der Krankenpflege und der medizinischen 
Rehabilitation notwendig, kann der Rentenversicherungsträger sämtliche 
Leistungen (auf seine Kosten) übernehmen (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB VI: z.B. 
bei plötzlichen Erkrankungen, die während einer Rehabilitationsmaßnahme 
auftreten; oder im Interesse einer schnellen Einleitung der Rehabilitation 
auch bei einer dringend erforderlichen Operation, um den Eintritt der völli
gen Erwerbsminderung zu vermeiden). 

d) Die medizinischen Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenver
sicherung umfassen ambulante und stationäre Leistungen (zum Ganzen vgl. 
§ 40 SGB V): Die ambulanten Leistungen können erbracht werden, wenn bei 
Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht ausreicht, um einer 
drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Ein
tritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten. Die 
stationäre Rehabilitation (mit Unterkunft und Verpflegung) in einer statio
nären Rehabilitationseinrichtung kann erbracht werden, wenn die ambulan
ten Rehabilitationsleistungen nicht ausreichen. Ambulante Rehabilitations
leistungen sollen für längstens 20 Behandlungstage, stationäre für längstens 
drei Wochen erbracht werden, es sei denn, eine Verlängerung der Leistung ist 
aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Die Spitzenverbände der 
Krankenkassen können in Leitlinien Indikatoren festlegen und diesen jeweils 
eine Regeldauer zuordnen; von dieser Regeldauer kann nur abgewichen wer
den, wenn dies aus dringenden medizinischen Gründen im Einzelfall erfor
derlich ist. Ambulante und stationäre Rehabilitationsleistungen können nicht 
vor Ablauf von vier Jahren nach ihrer Durchführung erbracht werden, es sei 
denn, eine vorzeitige Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend erfor
derlich. Zu Zuzahlungen vgl. oben 5 k). 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und 26 Spitzenorganisationen der 
Leistungserbringer (z.B. die Arbeiterwohlfahrt) haben auf der Grundlage des 
§ 111a SGB V eine „Gemeinsame Rahmenempfehlung für ambulante und 
stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen auf der Grundlage des 
§ 111a SGB V“ geschlossen. Diese Rahmenempfehlung definiert die Grund
prinzipien der Vorsorge und Rehabilitation, insbesondere Indikationen, In
halte, Ziele und Konzepte (erhältlich z.B. beim Verband der Angestellten-
Krankenkassen, Frankfurter Str. 84, 53721 Siegburg). 

e) Die zwei Bedingungen für die Zuständigkeit der Rentenversicherung sind: 
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1. Die Erwerbsfähigkeit muss erheblich gefährdet oder bereits gemindert sein 
und durch Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit abgewendet oder wesentlich gebessert oder wiederher
gestellt oder hierdurch deren wesentliche Verschlechterung abgewendet 
werden können. Zwischen Rehabilitationsmaßnahmen (auch solchen von 
anderen Trägern finanzierten) sollen vier Jahren liegen, es sei denn, dass 
medizinische Gründe eine kürzere Zwischenzeit erfordern (§§ 10, 12 
Abs. 2 SGB VI). 

2. Es müssen im Wesentlichen folgende versicherungsrechtliche Vorausset
zungen erfüllt sein: Entweder muss man innerhalb der letzten zwei Jahre 
vor Antragstellung sechs Kalendermonate mit Pflichtbeitragszeiten haben 
oder man muss innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung einer Ausbil
dung eine versicherte Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit auf
genommen und bis zum Antrag ausgeübt haben (oder nach einer solchen 
Beschäftigung oder Tätigkeit bis zum Antrag arbeitsunfähig oder bereits 
arbeitslos gewesen sein) oder man muss eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit beziehen bzw. vermindert erwerbsfähig sein (oder dies in 
absehbarer Zeit werden, wenn die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren 
erfüllt ist) oder man muss die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt haben (§ 11 
SGB VI; Wartezeit ist im Wesentlichen die Zeit, in der Beiträge gezahlt 
wurden). 

f) Die Rentenversicherungsträger können auch für Versicherte und Rentner, 
die älter als 63 Jahre alt sind, unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie für 
die übrigen Versicherten gelten, stationäre Rehabilitationsleistungen bewilli
gen, wenn diese Personen eine Altersrente als Teilrente (vgl. unter 8.7.f) in 
Höhe von einem Drittel oder der Hälfte der Vollrente beziehen (§ 12 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VI). Ausgeschlossen von Rehabilitationsleistungen der Rentenver
sicherung sind aber ältere Versicherte, die wegen dauerhaften Ausscheidens 
aus dem Erwerbsleben eine Leistung beziehen, die regelmäßig bis zum Beginn 
einer Altersrente gezahlt wird (z.B. „Vorruheständler“ mit Bezug von Arbeits
losengeld bis zum Beginn der Altersrente), vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 4 a SGB VI. 

g) Volljährige Versicherte müssen bei stationären medizinischen Rehabili
tationsleistungen (die im Regelfall für längstens 3 Wochen erbracht werden) 
nach § 32 SGB VI grundsätzlich für jeden Kalendertag dieser Leistung 
9 t zuzahlen, und zwar für längstens 42 Tage im Jahr. Bei stationären Rehabi
litationsleistungen im unmittelbaren Anschluss an eine Krankenhausbehand
lung ist die Zuzahlung längstens für 14 Tage zu leisten und dann auch nur in 
Höhe von 9 t; Voraussetzung ist, dass der unmittelbare Anschluss der sta
tionären Heilbehandlung an eine Krankenhausbehandlung medizinisch not
wendig ist (sog. Anschlußrehabilitation). Die innerhalb eines Kalenderjahres 
an eine Krankenkasse geleistete Zuzahlung – vgl. oben 5. i) – wird dabei an
gerechnet. In bestimmten Fällen 

– entfällt eine Zuzahlung (z.B. bei Beziehern von Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem BSHG) 
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– oder es kommt eine (vollständige oder teilweise) Befreiung von der Zuzah
lung in Betracht (Einzelheiten regeln Richtlinien der Rentenversicherungs
träger, die auch entsprechende Auskünfte erteilen). 

Hinweis: Wer Leistungen zur medizinischen Rehabilitation beantragt, sollte 
gleichzeitig – sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen – auch den Antrag 
auf teilweise oder vollständige Befreiung von der Zuzahlung bei seinem zu
ständigen Rentenversicherungsträger stellen, damit dieser hierüber rechtzeitig 
entscheiden kann. Dem Antrag sollte eine Verdienstbescheinigung des Ar
beitgebers oder eine behördliche Bescheinigung, z.B. der Rentenbescheid, 
beigefügt werden. 

h) Die Rentenversicherung kann auch stationäre Heilbehandlung (Kuren) für 
Kinder von Versicherten und für Rentenbezieher bezahlen, wenn dadurch 
eine erhebliche Gesundheitsgefährdung beseitigt oder eine bereits beeinträch
tigte Gesundheit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden kann. 
Durchgeführt werden (auf Antrag) insbesondere Kinderheilbehandlungen 
und stationäre Nachbehandlungen bei Geschwulstkrankheiten (§ 31 Abs. 1 
Nr. 3 und 4 SGB VI; Voraussetzungen und Umfang dieser Behandlungen 
sind in Richtlinien der Rentenversicherungsträger geregelt; eine Zuzahlungs
pflicht besteht nicht). Einschlägige Merkblätter sind bei den Rentenversi
cherungsträgern erhältlich (z.B. Merkblatt „Rehabilitation für Kinder und Ju
gendliche“ beim Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Eysseneck
str. 55, 60322 Frankfurt/M.). 

i) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden (vor allem seitens der 
Rentenversicherungsträger) überwiegend stationär in Kur- und Spezialein
richtungen erbracht und schließen dann Unterkunft und Verpflegung ein. 
Um einen nahtlosen und zügigen Übergang von der Akutbehandlung zur 
medizinischen Rehabilitation zu gewährleisten, praktizieren Kranken- und 
Rentenversicherungsträger die sog. Anschlussrehabilitation; vgl. auch §§ 40 
Abs. 6 SGB V, 32 Abs. 1 SGB VI: Statt einer langwierigen Antragstellung er
folgt die Verlegung des Patienten in eine Rehabilitationseinrichtung vor allem 
aufgrund telefonischer Absprachen, sofern der Patient personenbezogene 
Verrichtungen (Waschen, Essen, Ankleiden) selbstständig durchführen kann. 
Dieses Verfahren wird allerdings nur bei bestimmten Erkrankungen (z.B. 
Herzinfarkt, bösartige Geschwulstkrankheiten) angewandt. 

j) Krankengymnastik, Bewegungs- und Sprachtherapie sind bei der Frühförde
rung behinderter Kinder manchmal problematisch, da sie Hand in Hand mit 
pädagogischen Maßnahmen gehen und oft die Beratung der Eltern mit einbe
ziehen müssen. Gerade die Elternberatung ist aber bislang im Rahmen der 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nicht erfasst gewesen; dement
sprechend waren auch die Finanzierung und die Zuständigkeit der Kosten
träger bei der Frühförderung problematisch und umstritten. 

Seit 1.7.2003 regelt die Einzelheiten zur Frühförderung (und zur Früherken
nung) behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder die Frühförde
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rungsverordnung (FrühV). In dieser Verordnung werden insbesondere be
schrieben: die Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§ 2 FrühV), 
Aufgaben und Funktionen der interdisziplinären Frühförderstellen (§ 3 FrühV), 
sozialpädiatrische Zentren (§ 4 FrühV), Leistungen zur medizinischen Rehabi
litation in diesem Rahmen (§ 5 FrühV) und heilpädagogische Leistungen (§ 6 
FrühV). In § 7 FrühV finden sich die Regelungen für den Förder- und Behand
lungsplan; in ihm wird bestimmt, ob, wie, wo und welche Leistungen wie oft 
und wie lange erbracht werden. Frühförderleistungen sollen als „Komplex
leistungen“ erbracht werden (§ 30 Abs. 1 SGB IX); was unter solchen Kom
plexleistungen zu verstehen ist, regelt § 8 FrühV. Danach entscheiden die 
Sozialhilfeträger in der Regel über die Komplexleistungen in den interdiszi
plinären Frühförderstellen und die Krankenkassen in der Regel über die Leis
tungen in den sozialpädiatrischen Zentren. § 9 FrühV enthält Vorschriften 
über die Kostenteilung der Komplexleistungen. Qualitätskriterien und Leis
tungsprofile der interdisziplinären Frühförderstellen bzw. der sozialpädiatri
schen Zentren (z.B. zur Personalausstattung) sind in Landesrahmenempfeh
lungen zu vereinbaren. 

k) Die Unterscheidung von Belastungserprobung und Arbeitstherapie einer
seits sowie Abklärung der beruflichen Eignung und Arbeitserprobung ande
rerseits bereitet gelegentlich Schwierigkeiten. 

Belastungserprobung: Sie ist eine Maßnahme der medizinischen Rehabilita
tion (§ 26 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX) und dient vor allem der Feststellung der ge
sundheitlichen Belastbarkeit für eine spätere berufliche Bildungsmaßnahme 
oder Arbeitstätigkeit. Sie umfasst oft aber auch Analysen zu den intellektuel
len Fähigkeiten des behinderten Menschen, zur psychischen Belastbarkeit, zu 
Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen bei den Tätigkeiten am Arbeits
platz (sog. Profilmethode). Mit der Belastungserprobung wird zum Abschluss 
der medizinischen Rehabilitation eine Beziehung hergestellt zwischen den 
Arbeitsanforderungen und der Fähigkeit des einzelnen Menschen, diese kör
perlich und geistig-seelisch zu bewältigen. Die Belastungserprobung ist typi
scherweise eine Vorstufe zur beruflichen Rehabilitation; sie kann auch Hin
weise zur stufenweisen Eingliederung am Arbeitsplatz liefern (dazu unten 
6.7). 

Arbeitstherapie: Sie ist eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation 
(§ 26 Abs. 2 SGB IX). Mit ihr sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebil
det, gefördert und trainiert werden, die für eine Teilnahme am Arbeitsleben 
erforderlich sind, also Grundinhalte der Arbeit wie Handfertigkeiten und 
handwerklich-technische Fähigkeiten sowie geistig-seelische Befähigungen 
(z.B. Interesse, Ausdauer, Pünktlichkeit, Selbstvertrauen, Kontaktfähigkeit,
Kooperationsbereitschaft). 

Berufliche Eignung: Bei der Auswahl der Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben (dazu unten 6.4) werden Eignung, Neigung und bisherige Tätig
keit des behinderten Menschen sowie die Lage und Entwicklung auf dem 
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Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt. Kostenträger ist der zur Leistung 
der Teilhabe am Arbeitsleben verpflichtete Rehabilitationsträger. 

Arbeitserprobung: Sie dient der Auswahl der Leistungen zur Teilhabe am Ar
beitsleben (§ 33 Abs. 4 SGB IX und unten 6.4. a). Ziel der Arbeitserprobung 
ist es, gemeinsam mit dem behinderten Menschen bei feststehendem Berufs
ziel Zweifelsfragen in Bezug auf die konkreten Anforderungen der Aus- und 
Weiterbildung bzw. des Arbeitsplatzes zu klären. Der behinderte Mensch soll 
sich selbst in der Arbeitswelt erproben, seine Leistungsfähigkeit soll getestet 
werden. Ein fester zeitlicher Rahmen ist für die Arbeitserprobung nicht vorge
sehen; im Rahmen der Arbeitsförderung durch die Arbeitsämter (SGB III) 
darf sie in der Regel aber 4 Wochen nicht überschreiten. 

l) Im Anschluss an stationäre medizinische Maßnahmen kann noch eine 
Schonungszeit ärztlich verordnet werden, sofern der Betroffene bei Ent
lassung noch für eine befristete Zeit (i. d. R. bis zu 7 Tagen) der Arbeitsruhe 
bedarf. 

m) Die Tage, an denen sich ein versicherter Arbeitnehmer in Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation befindet, dürfen nicht auf den Erholungsurlaub 
angerechnet werden, wenn dieser Arbeitnehmer infolge der medizinischen 
Rehabilitationsmaßnahme an der Arbeitsleistung verhindert ist und er des
halb einen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach § 9 Abs. 1 des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes hat (d.h. also, wenn die Maßnahme von einem 
Sozialleistungsträger bewilligt worden ist und in einer Einrichtung der medi
zinischen Rehabilitation durchgeführt wird); dies regelt § 10 Bundesurlaubs
gesetz. 

6.3 Vorschulische und schulische Rehabilitation

a) Heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, 
werden nach § 56 SGB IX erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu er
warten ist, dass hierdurch 

– eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf 
einer Behinderung verlangsamt oder 

– die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert 

werden können. Sie werden immer (d.h. ohne besondere Feststellungen nach 
„fachlicher Erkenntnis“ und auch bei Schwerstpflegebedürftigkeit!) an 
schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht 
eingeschult sind, erbracht (weil bei diesen Kindern stets ein Bedarf nach heil
pädagogischen Leistungen besteht). In Verbindung mit Leistungen der 
Früherkennung und Frühförderung (§ 30 SGB IX) werden heilpädagogische 
Leistungen als Komplexleistungen erbracht. 
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Einzelheiten regelt die schon genannte FrühV (oben 6.2.j). Danach (§ 6 
FrühV) umfassen heilpädagogische Maßnahmen nach § 56 SGB IX alle Maß
nahmen, die die Entwicklung des Kindes und die Entfaltung seiner Per
sönlichkeit mit pädagogischen Mitteln anregen, einschließlich der jeweils 
erforderlichen sozial- und sonderpädagogischen, psychologischen und psy
chosozialen Hilfen sowie die Beratung der Erziehungsberechtigten. 

b) Sowohl Sonderkindergärten als auch Sonderschulen unterliegen dem Lan
desrecht, sodass hier nur auf einige wenige allgemeine Grundsätze aus den 
Schulpflichtgesetzen eingegangen werden kann. Bevor ein Kind in eine Son
derschule kommt, muss im Wege eines Sonderschulaufnahmeverfahrens seine 
Sonderschulbedürftigkeit festgestellt werden. Dazu werden medizinische so
wie pädagogische Gutachten eingeholt und die Eltern angehört. Um einen 
unnötigen Verbleib in der Sonderschule zu vermeiden, wird zum Ende des 
Schuljahres überprüft, ob weiterhin Sonderschulbedürftigkeit vorliegt. Behin
derte Kinder unterliegen einer längeren Schulpflicht als nichtbehinderte. Wenn 
das Kind das Bildungsziel trotzdem noch nicht erreicht hat, kann die Schul
pflicht auf Antrag der Erziehungsberechtigten zusätzlich verlängert werden. 

Ist das angestrebte Bildungsziel nicht anders erreichbar, kann das behinderte 
Kind zum Besuch einer Ganztags- oder Heimsonderschule verpflichtet wer
den. Wenn die Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung dazu verweigern, 
kann sie durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden (§§ 1666, 1838 
BGB). In manchen Bundesländern übernimmt dann die Schulverwaltung ein
mal im Monat die Kosten für eine Familienheimfahrt, ansonsten bei Bedürfti
gen die Sozialhilfe (§ 40 Abs. 2 BSHG). 

Stellt sich heraus, dass ein Kind auch in der Sonderschule nicht zu fördern 
ist, wird das Ruhen der Schulpflicht ausgesprochen. Dies darf jedoch nicht 
geschehen, wenn das Kind eine vorhandene Schule — etwa wegen Transport
oder Unterbringungsschwierigkeiten — nicht besuchen kann oder weil eine 
geeignete Sonderschule nicht vorhanden ist. In diesen Fällen besteht An
spruch auf Einzel- oder Hausunterricht, der jedoch in wesentlich geringerer 
Stundenzahl gegeben wird als der Unterricht an der Schule. 

Reicht der vom Schulträger angebotene Sonderunterricht nicht aus, so be
kommen bei einem Schulunfall verletzte Kinder auf Kosten der Unfallversi
cherung zusätzlichen Haus- oder Klinikunterricht (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 SGB 
VII). 

c) Im Unterschied zu den Regel- und Sonderkindergärten ist die Finanzierung 
integrativ arbeitender Kindergärten noch nicht befriedigend gelöst. Überein
stimmung besteht lediglich darüber, dass die Finanzierung integrativer Förde
rungsformen nur durch Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe und 
der Jugendhilfe bzw. nach den Kindergartengesetzen (der Länder) möglich 
ist. Aus dieser Notwendigkeit der Mischfinanzierung ergeben sich aber auch 
all die Schwierigkeiten, mit denen sich integrativ arbeitende Kindergärten 
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herumschlagen müssen (umstritten ist insbesondere nach wie vor, welche 
Kostenanteile die verschiedenen Kostenträger zu übernehmen haben und wie 
diese Anteile zu berechnen bzw. gegeneinander abzugrenzen sind). 

Die Integration behinderter Kinder in die Regelschule beruht auf dem 
Grundgedanken, dass die erforderlichen sonderpädagogischen Hilfen für be
hinderte Kinder in den allgemeinen Schulen erbracht werden und nicht um
gekehrt die Kinder zu den besonderen Hilfsmöglichkeiten in Sonderschulen 
geschickt werden sollten (Dezentralisierung der sonderpädagogischen Hilfe). 
Eine solche Integration, die auf dem Normalisierungsprinzip beruht, erfordert 
entsprechende Regelungen in den Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer. 
Eine Darstellung der nach diesem Landesrecht vorgesehenen Möglichkeiten, 
die es für die Einschulung behinderter Kinder in eine Regelschule gibt, findet 
sich in einem Beitrag von Th. Frühauf in der Zeitschrift „Fachdienst der Le
benshilfe“ (Jahrgang 1996 Heft 4; zu dieser Zeitschrift vgl. Anhang II). Bei 
der Zuweisung behinderter Kinder zur Sonderschule ist außerdem stets das 
Grundrecht nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG zu beachten: Nach diesem Diskrimi
nierungsverbot unserer Verfassung darf niemand wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. So stellt z.B. die Verweisung eines behinderten Kindes 
gegen seinen Willen und gegen den Willen seiner Eltern allein auf die Be
schulung in einer Sonderschule eine Benachteiligung im Sinne des genannten 
Grundrechts dar. 

d) Die Wahrnehmung der Berufsschulpflicht für behinderte Jugendliche ist in 
den Bundesländern (z.T. noch differenziert nach Behindertengruppen und 
Einrichtungen) unterschiedlich geregelt. So können z.B. geistig Behinderte die 
Berufsschulpflicht zumeist an der Sonderschule für geistig Behinderte im Rah
men der sog. Werkstufe erfüllen; dafür kann (bei Vorliegen der erforderlichen 
Voraussetzungen) Ausbildungsförderung nach dem BAföG geleistet werden. 

e) Wenn die Schulpflicht ruht, hat ein Kind jedoch noch Anspruch auf Aus
bildung zu lebenspraktischen Fertigkeiten und zur Bewältigung des Alltags, 
die meist in Tagesstätten vermittelt wird (§§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX, 40 Abs. 
1 Nr. 8 BSHG). Auch bei Schwerstbehinderten, die man früher als reine 
„Pflegefälle“ ansah, sollte vorrangig Eingliederungshilfe neben bzw. statt Leis
tungen zur Pflege gewährt werden. Denn das Ziel der Eingliederungshilfe 
kann z.B. schon erreicht sein, wenn der Behinderte durch die lebensprakti
sche Bildung von Pflege unabhängig wird oder einzelne Verrichtungen selbst
ständig durchführen kann (vgl. auch § 39 Abs. 1 Satz 1 BSHG). 

f) Bei vorschulischen und schulischen Eingliederungshilfen (z.B. heilpädago
gischen Leistungen) für behinderte Kinder leisten die Eltern nach § 43 Abs. 2 
BSHG nur einen Kostenbeitrag in Höhe der häuslichen Ersparnis (also nicht 
in Höhe der Kosten für die Maßnahme; vgl. S. 31, soweit eine häusliche Er
sparnis überhaupt vorliegt). 
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6.4 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 SGB IX) 

a) Welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (man kann auch sagen: 
zur beruflichen Rehabilitation) zu erbringen sind, umschreibt umfassend § 33 
SGB IX: 

„(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen er
bracht, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter 
Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, 
herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben mög
lichst auf Dauer zu sichern. 

(2) Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert,
insbesondere durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe 
und auch in Teilzeit nutzbare Angebote. 

(3) Die Leistungen umfassen insbesondere

1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich 
Leistungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobi
litätshilfen, 

2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforder
lichen Grundausbildung, 

3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen 
zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen, 

4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht 
überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden, 

5. Überbrückungsgeld entsprechend § 57 des Dritten Buches durch die Reha
bilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5, 

6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinder
ten Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine 
selbstständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten. 

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätig-
keit sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berück
sichtigt. Soweit erforderlich, wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder 
eine Arbeitserprobung durchgeführt. 

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht.

(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädago-
gische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die 
in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfol
gen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu 
verhüten, insbesondere 

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, 
2. Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen,
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2. 

3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von 
Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, 

4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglich
keiten, 

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kom
petenz, unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähig
keiten und im Umgang mit Krisensituationen, 

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teil

habe am Arbeitsleben, 
8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstel

lung (§ 110). 

(7) Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme

1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die 
Ausführung einer Leistung eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder 
des elterlichen Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder 
zur Sicherung des Erfolges der Teilhabe notwendig ist, 

2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmit
telbarem Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prü
fungsgebühren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgerät. 

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch

1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,
2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Men

schen oder einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und 
Abreise zu einer Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung bei einem Arbeit
geber, einem Träger oder einer Einrichtung für behinderte Menschen durch 
die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5, 

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Men
schen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes, 

4. Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur 
Berufsausübung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Arbeits
leben oder zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg vom und zum 
Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz erforderlich sind, es sei denn, dass eine 
Verpflichtung des Arbeitgebers besteht oder solche Leistungen als medizi
nische Leistungen erbracht werden können, 

5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinde
rung zur Berufsausübung erforderlich sind und 

6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinder
tengerechten Wohnung in angemessenem Umfang. 

Die Leistung nach Satz 1 Nr. 2 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren er
bracht und in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
bis 5 durch das Integrationsamt nach § 102 Abs. 4 ausgeführt. Der Rehabilitati
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onsträger erstattet dem Integrationsamt seine Aufwendungen. Der Anspruch 
nach § 102 Abs. 4 bleibt unberührt.“ 

b) Vorrangiges Ziel der Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation ist die Ein
gliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Erfolg solcher Maßnahmen 
hängt jedoch stark von den Schwankungen des Arbeitsmarktes ab, sodass es 
oft zu sog. „Scheinrehabilitationen“ kommt: Der Behinderte hat eine Maßnah
me erfolgreich abgeschlossen und ist trotzdem nicht vermittelbar. Mit der sich 
verschlechternden Arbeitsmarktlage wird deutlich, dass das eigentliche berufli
che Problem vieler Behinderter nicht mit zeitlich befristeten Rehabilitations
maßnahmen zu lösen ist. Viele von ihnen leiden auch nach deren erfolgrei
chem Abschluss an einer bleibenden Leistungsminderung und brauchen ei
gentlich Arbeitsplätze, auf denen diesem Umstand Rechnung getragen wird. Es 
gibt zwar die Möglichkeit, den Arbeitgeber bei der Einrichtung eines Arbeits
platzes und bei der Betreuung eines Schwerbehinderten finanziell zu entlas
ten; in der Praxis wird davon aber aus den verschiedensten Gründen recht 
wenig Gebrauch gemacht. Davon abgesehen kennt das Rehabilitationsrecht je
doch keine Instrumente, die eine bleibende Leistungsminderung berücksichti
gen und solchen Behinderten die Verwertung des ihnen verbliebenen Leis
tungsvermögens auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gestatten. Lediglich in ei
nigen wenigen Tarifverträgen gibt es die Möglichkeit, für solche Fälle einen 
geminderten Lohn zu vereinbaren (so sieht z.B. § 25 des Manteltarifvertrags 
für Arbeiter der Länder eine entsprechende Minderleistungsklausel vor). 

c) Die wichtigsten Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sind Berufs
förderungswerke (BFW) zur Umschulung und Fortbildung, Berufsbildungs
werke (BBiW) zur Erstausbildung sowie Werkstätten für behinderte Men
schen (WfB). Die überwiegende Zahl berufsfördernder Maßnahmen findet in 
diesen Einrichtungen statt, doch können sie auch in Betrieben durchgeführt 
werden (was leider selten geschieht). Den betrieblichen Maßnahmen sollte in 
der Regel der Vorzug gegeben werden, weil sie die Vermittlungschancen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt verbessern können. 

d) Zuständig können mit Ausnahme der Krankenversicherung sämtliche 
Leistungsträger sein (§ 2 Abs. 1 SGB IX), doch wird die bei weitem größte 
Zahl aller Maßnahmen (fast 80 % !)von der Arbeitsverwaltung finanziert, mit 
beträchtlichem Abstand gefolgt von der Rentenversicherung (rd. 16%) und 
der Unfallversicherung (rd. 4%; die Kriegsopferfürsorge und die Sozialhilfe 
spielen hier praktisch keine große Rolle). In der Praxis empfiehlt es sich, An
träge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gleich beim Arbeitsamt 
einzureichen. 

e) Die Rentenversicherung ist hinsichtlich Leistungen zur Teilhabe am Ar
beitsleben nur für Personen zuständig, die bei Antragstellung 

– die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt haben (Wartezeit ist im Wesentlichen die 
Zeit, in der Beiträge gezahlt wurden) oder 

– die eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beziehen; 
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die Rentenversicherung ist ferner zuständig, wenn 

– ohne die berufsfördernde Maßnahme Rente wegen verminderter Erwerbs
fähigkeit zu leisten wäre (d.h. wenn die Berentung unmittelbar droht und 
durch die berufliche Rehabilitation voraussichtlich abgewendet oder hin
ausgeschoben werden kann), oder 

– wenn die Berufsförderung für eine voraussichtlich erfolgreiche Rehabilita
tion unmittelbar im Anschluss an medizinische Leistungen der Rentenver
sicherung erforderlich ist (§ 11 Abs. 1 und 2 a SGB VI). 

Neben diesen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen müssen noch per
sönliche Voraussetzungen vorliegen (vgl. § 10 SGB VI): Die Erwerbsfähigkeit 
muss erheblich gefährdet oder gemindert sein und es muss eine positive Er
folgsprognose vorliegen (positiv heißt: die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
kann voraussichtlich abgewendet werden oder die bereits geminderte Er
werbsfähigkeit kann voraussichtlich wesentlich gebessert oder wiederherge
stellt werden). 

Leistungen der Rentenversicherung zur Teilhabe am Arbeitsleben kommen 
nicht nur bei der Begründung eines unbefristeten, sondern auch eines befris
teten Arbeitsverhältnisses in Betracht (z.B. spezieller PC für einen schwer 
sehbehinderten Menschen). 

f) Beamte sind grundsätzlich von medizinischen und beruflichen Rehabilitati
onsleistungen der Rentenversicherungen ausgeschlossen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 
SGB VI). 

g) Im Übrigen ist die Arbeitsverwaltung auch bei Zuständigkeit anderer Leis
tungsträger immer zu beteiligen und hat diesen Eingliederungsvorschläge zu 
unterbreiten (§§ 11 Abs. 1, 38 SGB IX). 

h) Im Folgenden werden die Leistungen der Arbeitsverwaltung (Agenturen 
für Arbeit) skizziert, die der praktisch wichtigste Träger der beruflichen Reha
bilitation ist (s. oben d). Rechtsgrundlage der Förderung der beruflichen Ein
gliederung Behinderter sind insbesondere die §§ 97 ff. SGB III (für Leistun
gen an die Behinderten selbst) und die §§ 236 ff. SGB III (für Leistungen an 
Arbeitgeber, vgl. dazu das Schaubild auf S. 129 sowie die Übersichten auf 
S. 138 ff., die von der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Integrationsämter/
Hauptfürsorgestellen – Postfach 4109, 76026 Karlsruhe – zusammengestellt 
wurde und den Rechtszustand zum Januar 2002 wiedergibt. 

aa) Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben für behinderte Menschen (zum Begriff des behinderten Men
schen i.S. des SGB III vgl. S. 38) ist, dass 

– die Leistungen wegen Art und Schwere der Behinderung erforderlich sind,
um die Erwerbsfähigkeit des behinderten Menschen zu erhalten, zu bessern, 
herzustellen oder wiederherzustellen und seine Teilhabe am Arbeitsleben zu 
sichern (§ 97 Abs. 1 SGB III), und 

126 



– eine Erfolg versprechende Prognose vorliegt, aus der u.a. hervorgeht, dass 
der Behinderte das Ziel der Maßnahme mit einiger Wahrscheinlichkeit errei
chen wird und innerhalb angemessener Zeit auf dem allgemeinen Arbeits
markt oder in eine Werkstatt für behinderte Menschen vermittelt werden 
kann. Sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen als auch hinsichtlich der 
Leistungen sind strenge Maßstäbe anzulegen, das Maß des Notwendigen darf 
nicht überschritten werden, und die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit müssen eingehalten werden (§§ 97 Abs. 2, 7 Abs. 1 und 2 SGB 
III). 

bb) Als Leistungen zur beruflichen Eingliederung Behinderter können er
bracht werden: 

– allgemeine Leistungen (wie an jeden Nichtbehinderten), nämlich Unter
stützung der Beratung und Vermittlung, Verbesserung der Eingliederungs
aussichten, Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, Förderung der 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit, Förderung der Berufsbildung und 
Förderung der beruflichen Weiterbildung (§§ 98 Abs. 1, 100 i.V.m. §§ 45–96 
SGB III), und 

– besondere Leistungen (§§ 102 ff. SGB III). Diese Leistungen sind insbe
sondere zur Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu erbringen, 
wenn Art oder Schwere der Behinderung die Teilnahme an einer Maßnahme 
in einer besonderen Einrichtung für behinderte Menschen (z.B. in einem 
Berufsförderungswerk) unerlässlich machen. Die besonderen Leistungen um
fassen das Ausbildungsgeld, das Übergangsgeld, die Übernahme der Teil
nahmekosten für eine Maßnahme und die sonstigen Hilfen. 

cc) Die besonderen Leistungen im Einzelnen: 

(1) Ausbildungsgeld und Übergangsgeld, dazu unten bei 8.4. 

(2) Zu den Teilnahmekosten (§§ 109 SGB III, 33, 44, 53, 54 SGB IX) 
gehören insbesondere 
– Lehrgangskosten (einschließlich Prüfungsgebühren),
– Kosten für erforderliche Lernmittel,
– Kosten für erforderliche Arbeitsausrüstung,
– Reisekosten (§ 53 SGB IX, z.B. monatlich zwei Familienheimfahrten bei 
einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung oder monatlich zwei Fahrten 
eines Angehörigen zum Aufenthaltsort des Behinderten), 
– Kosten für Unterbringung und Verpflegung (§§ 33 Abs. 7 Nr. 1 SGB IX, 
111 SGB III), 
– Kosten für eine Haushaltshilfe oder Kosten für die Betreuung von auf
sichtsbedürftigen Kindern (§ 54 SGB IX, wobei diese Vorschrift in Abs. 2 und 
3 Leistungen anstelle der Haushaltshilfe vorsieht, z.B. die Übernahme von 
Kosten für die Mitnahme eines Kindes zur beruflichen Rehabilitationsmaß
nahme oder die Übernahme von Kinderbetreuungskosten in Höhe von 130 t 

monatlich je Kind. 
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– Kosten für eine erforderliche Kranken- und Pflegeversicherung (§ 44 Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2 SGB IX, wenn der Schutz des behinderten Menschen im Krank
heits- oder Pflegefalle während der Teilnahme an einer berufliche Rehabilita
tionsmaßnahme nicht anderweitig sichergestellt ist), 

– weitere Aufwendungen, die wegen der Art oder Schwere der Behinderung 
unvermeidbar entstehen. 

(3) Zu den sonstigen Hilfen (§ 33 Abs. 3 Nr. 6, Abs. 8 SGB IX) gehören ins
besondere 

– die  Kraftfahrzeughilfe nach der Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur be
ruflichen Rehabilitation (dazu unten dd), 

– unvermeidbarer Verdienstausfall des behinderten Menschen oder einer Be
gleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise zu einer Bildungsmaßnahme 
und zur persönlichen Vorstellung bei einem Arbeitgeber, einem Träger oder 
einer Einrichtung für behinderte Menschen, 

– Kostenübernahme für nichtorthopädische Hilfsmittel, die wegen Art oder 
Schwere der Behinderung zur Berufsausübung einschließlich zur Erhöhung 
der Sicherheit auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz 
erforderlich sind, 

– Kostenübernahme für technische Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere 
der Behinderung zur Berufsausübung erforderlich sind, 

– Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Men
schen (für die Dauer von bis zu drei Jahren) als Hilfe zur Erlangung eines 
Arbeitsplatzes (damit soll besonders betroffenen Schwerbehinderten eine aus
bildungs- und berufsbegleitende persönliche Hilfe zur Verfügung gestellt wer
den; die Hilfe wird durch die Integrationsämter nach § 102 Abs. 4 SGB IX 
durchgeführt), 

– Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinde-
rungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang. 

dd) Ist der Behinderte für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
oder Schulungsort auf ein Fahrzeug angewiesen, kann er hierfür Zuschüsse 
oder Darlehen bekommen. Deren Höhe richtet sich nach seinem Einkommen 
und der Zahl seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen. Eine wiederholte 
Förderung eines Fahrzeugs kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Ein Zu
schuss kann auch für den Erwerb des Führerscheins geleistet werden. Einzel
heiten regelt die Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabi
litation (KfzHV). Diese VO gilt im Übrigen nicht nur für die Bundesagentur für 
Arbeit, sondern auch für die Träger der gesetzlichen Unfall- und Rentenver
sicherung sowie für die Kriegsopferfürsorge, die Integrationsämter (als den Trä
gern der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach §§ 17 ff., 20 SchwbAV) und 
für die Sozialhilfeträger (§ 40 Abs. 1 Nr. 3 BSHG, § 8 Abs. 1 Satz 2 EHVO, 
§ 33 Abs. 8 Nr. 1 SGB IX). 
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behinderter Menschen am 
Arbeitsleben nach dem SGB III 

Förderung der Teilhabe 

Allgemeine 
Leistungen 

Besondere 
Leistungen 

Leistungen an 
Arbeitgeber 

(§§ 100, 101 i.V.m. §§ 45–96 
SGB III) 

1. Unterstützung von Bera
tung und Vermittlung 

2. Verbesserung der 
Eingliederungsaussichten 

3. Förderung der Aufnahme 
einer Beschäftigung 

4. Förderung der Aufnahme 
einer selbstständigen Tätig
keit 

5. Förderung der 
Berufsausbildung 

6. Förderung der beruflichen 
Weiterbildung 

(§§ 102–115 i.V.m. §§ 160 ff. 
SGB III) 

1. Übergangsgeld

2. Ausbildungsgeld

3. Teilnahmekosten

4. Reisekosten

5. Unterbringung und 
Verpflegung 

6. Haushaltshilfe oder 
Kinderbetreuungskosten 

7. Kranken- und 
Pflegeversicherung 

8. Sonstige Hilfen

(§§ 236–239 SGB III) 

1. Zuschüsse zur 
Ausbildungsvergütung 

2. Arbeitshilfen

3. Probebeschäftigung
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Gemäß § 2 KfzHV werden die Leistungen (Zuschüsse oder Darlehen) er
bracht 

1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs
2. für eine behindertengerechte Zusatzausstattung
3. zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

Entscheidend ist, dass der behinderte Mensch infolge seiner Behinderung 
nicht nur vorübergehend auf die Benutzung eines Kfz angewiesen ist, um sei
nen Arbeits- oder Ausbildungsplatz oder den Ort einer sonstigen Leistung der 
beruflichen Bildung zu erreichen, und dass er nur auf diese Weise dauerhaft 
eingegliedert werden kann. Dabei ist in jedem Fall zu prüfen, ob keine andere 
Möglichkeit besteht, den Arbeitsplatz zu erreichen (etwa mit Fahrrad, Werks
bus, öffentlichen Verkehrsmitteln, usw.). Fehlt es aber z.B. an zumutbaren 
öffentlichen Verkehrsmitteln, dann kann ein Kraftfahrzeug auch dann geför
dert werden, wenn nicht nur allein die Behinderung dazu zwingt. 

Auch behinderte Menschen mit einem GdB unter 50 kommen als An
spruchsberechtigte in Frage. Lehrlinge können Kfz-Hilfe erhalten, soweit ihr 
Arbeitsentgelt über der Versicherungspflichtgrenze liegt (derzeit 325 t pro 
Monat). Beschäftigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfB) er
halten hingegen keine Leistungen nach der KfzHV. Die WfB’s haben in der 
Regel einen Beförderungsdienst, sodass der behinderte Mensch zum Errei
chen seines Arbeitsplatzes nicht auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen ist. Für 
Sonderfälle ist der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. Schüler all
gemeinbildender Schulen sind ebenfalls von der Kfz-Hilfe ausgenommen. 
Für Altersrentner gilt das Gleiche, da sie nicht mehr in das Berufsleben 
integriert werden. Anders ist es bei Beziehern von Renten wegen Erwerbs
minderung. Sie sind berechtigt, wenn durch die Kfz-Hilfe die Erwerbsminde
rung beseitigt wird. 

Die Höhe des Zuschusses zur Anschaffung eines Kfz ist abhängig vom Ein
kommen des Behinderten. Im Höchstfall beträgt er 9.500 t. § 6 der KfzHV 
enthält eine Tabelle zu dem Verhältnis von Einkommen und Höhe des Zu
schusses. Die Kosten der behinderungsbedingten Zusatzausstattung werden 
gesondert berücksichtigt und fallen bei der Festsetzung des Zuschusses zur 
Anschaffung des Kfz nicht ins Gewicht. 

Das Gesetz sieht keine Einschränkung bei der Wahl des Kfz vor. Der behin
derte Mensch kann jedes geeignete Fahrzeug erwerben. An der Höhe des Zu
schusses, den der Reha-Träger leistet, ändert sich auch durch die Anschaffung 
eines Luxusautos nichts (§ 5 Abs. 1 KfzHV). Falls der behinderte Mensch be
reits ein geeignetes Fahrzeug besitzt, dessen weitere Benutzung ihm zumutbar 
ist, hat er keinen Anspruch. 

Für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung erforderlich ist, 
ihren Einbau, ihre technische Überprüfung und die Wiederherstellung ihrer 
technischen Funktionsfähigkeit werden die Kosten in vollem Umfang über
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nommen, § 7 KfzHV. Hier ist die Förderung unabhängig vom Einkommen 
oder Vermögen des Antragstellers. 

Zu den Kosten, die für die Erlangung einer Fahrerlaubnis notwendigerweise 
entstehen, wird ein Zuschuss geleistet, dessen Höhe einkommensabhängig 
ist. Die Einzelheiten sind in § 8 KfzHV geregelt. Kosten für behinderungs
bedingte Untersuchungen, Ergänzungsprüfungen und Eintragungen in vor
handene Führerscheine werden in vollem Umfang übernommen. 

In besonderen Härtefällen sind Ausnahmen bei der Überschreitung der 
9.500-t-Grenze zur Kfz-Beschaffung geregelt und bei der Übernahme der 
Führerscheinkosten denkbar. Genaueres ist in § 9 KfzHV geregelt. Dort 
wird allerdings auch bestimmt, dass anstelle von Kfz-Hilfe ein Zuschuss für 
die Beförderung des behinderten Menschen, insbesondere durch Beför
derungsdienste, geleistet werden kann, wenn dies wirtschaftlicher und dem 
behinderten Menschen zumutbar ist. Das Gleiche gilt auch für den Fall, dass 
der behinderte Mensch das Kfz nicht selbst führen kann und auch nicht ge
währleistet ist, dass ein Dritter das Fahrzeug für ihn führt. 

Ergänzend sei hier noch auf Folgendes hingewiesen: Laufende Hilfen zum 
Betrieb und zur Unterhaltung des Kraftfahrzeugs sind nach der KfzHV nicht 
vorgesehen (eine solche Hilfe kennt grundsätzlich nur das Versorgungs- und 
Sozialhilferecht; wegen einer Fahrtkostenbeihilfe der Arbeitsverwaltung emp
fiehlt sich eine Beratung durch die zuständige Agentur für Arbeit). Die KfzHV 
enthält auch keine Regelung über den Ersatz von Reparaturkosten für das 
Kraftfahrzeug (sie geht davon aus, dass insoweit kein behinderungsbedingter 
besonderer Bedarf vorliegt). Hilfe kann hier nur in Ausnahmefällen über die 
Härteregelung nach § 9 KfzHV geleistet werden. Nach § 9 KfzHV können 
auch die Kosten für die Beförderung des behinderten Menschen, insbesonde
re durch Beförderungsdienste, übernommen werden, wenn die persönlichen 
Voraussetzungen (§ 3 KfzHV) vorliegen, die Beschaffung eines Kraftfahr
zeugs aber nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Lehnt ein Rehabilitati
onsträger den Antrag auf Kraftfahrzeughilfe ab, hat er nach der Rechtspre
chung des BSG auf andere Weise Sorge dafür zu tragen, dass der Behinderte 
den Arbeitsplatz erreicht (z.B. durch Übernahme von Umzugskosten). 

Hilfreich ist hier insbesondere die Schrift von L. Sparty, Motorfahrzeuge für 
Behinderte, 2000 (Reha-Verlag GmbH, Postfach 1460, 53404 Remagen). Das 
Hamburger Beratungszentrum für Technische Hilfen (Richardstr. 45, 22081 
Hamburg) hat Tipps zu diesem Thema in einer Broschüre veröffentlicht. 

Für die Hilfe zur Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Rahmen der Leistungen 
zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft gibt es besondere Richtlinien 
der Träger der Kriegsopferfürsorge bzw. der Sozialhilfe (vgl. unter 6.7 b) bb)). 

ee) Die Leistungen an Arbeitgeber (§§ 236 –238 SGB III) sollen diese vor al
lem motivieren, behinderte Menschen zu beschäftigen: Im Einzelnen gilt (vgl. 
auch die Übersichten auf S. 138 ff.): 
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– Arbeitgeber können nach § 236 SGB III für die betriebliche Aus- oder
Weiterbildung von behinderten Menschen in Ausbildungsberufen durch Zu
schüsse zur Ausbildungsvergütung gefördert werden, wenn die Aus- oder 
Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist. Die Zuschüsse für die betriebliche 
Aus- oder Weiterbildung sollen regelmäßig 60% der monatlichen Ausbil
dungsvergütung für das letzte Jahr nicht übersteigen (in begründeten Ausnah
mefällen können Zuwendungen bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung für 
das letzte Ausbildungsjahr erbracht werden). 

– Arbeitgebern können nach § 237 SGB III Zuschüsse für eine behinderten
gerechte Ausgestaltung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen erbracht wer
de, soweit dies erforderlich ist, um die dauerhafte berufliche Eingliederung 
behinderter Menschen zu erreichen oder zu sichern. 

– Arbeitgebern können nach § 238 SGB III die Kosten für eine befristete 
Probebeschäftigung behinderter Menschen bis zu einer Dauer von drei 
Monaten erstattet werden, wenn dadurch die Möglichkeit einer beruflichen 
Eingliederung verbessert wird oder eine vollständige und dauerhafte berufli
che Eingliederung zu erreichen ist. 

i) Bei Berufsaus- und Berufsfortbildung sowie Umschulung sind die Hand
werks-, Industrie- und Handelskammern verpflichtet, nach Art und Schwere 
der Behinderungen erforderliche Ausnahmen von den Vorschriften der Aus
bildungsordnung zu machen. Sie haben die besonderen Verhältnisse behin
derter Menschen zu berücksichtigen (Näheres dazu bei 9.1.11). 

j) Abschließend noch einige Bemerkungen zur Finanzierung eines Hoch
schulstudiums. Auch behinderte und chronisch kranke Studierende erhalten 
zur Studienfinanzierung Ausbildungsförderung nach dem BAföG, sofern kei
ne ausreichenden eigenen Mittel zur Verfügung stehen und das Einkommen 
und Vermögen der Eltern bzw. des Ehegatten nicht ausreichen. In Ausnah
mefällen wird der Lebensunterhalt auch (zeitweise) durch den Sozialhilfe
träger oder andere Kostenträger (z.B. gesetzliche Unfallversicherung) finan
ziert. Das BAföG enthält eine Reihe von Bestimmungen, die für behinderte 
Studierende von Bedeutung sind. 

Bei der Ermittlung des Einkommens der Eltern kann auf Auftrag (z.B. unter 
Vorlage des Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch) 
ein zusätzlicher Härtefreibetrag angesetzt werden (§ 25 Abs. 6 BAföG). 
Dabei wird nicht nur eine Behinderung des Antragstellers berücksichtigt, 
sondern ggf. auch die eines Elternteils oder eines anderen unterhaltsberech
tigten Familienmitglieds. 

Gemäß § 15 Abs 3. BAföG besteht in bestimmten Fällen die Möglichkeit, 
dass über die Förderungshöchstdauer hinaus Ausbildungsförderung geleistet 
wird. Nach § 15 Abs. 3 Nr. 5 BAföG ist eine Behinderung ein Grund, der zu 
einer Verlängerung führen kann. Dafür muss der Antragsteller nachweisen, 
dass die Behinderung ursächlich und aus nicht von ihm zu vertretenden 

132 



Gründen zu einer Verzögerung des Studiums geführt hat. Nach Verlängerung 
der Förderungshöchstdauer aufgrund einer Behinderung wird gemäß § 17 
Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. Nr. 2 BAföG Ausbildungsförderung in voller Höhe als 
Zuschuss gewährt. 

Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 BAföG ist eine Verlängerung auch aus anderen 
schwerwiegenden Gründen – z.B. Krankheit – möglich. Auch in diesem Fall 
ist nachzuweisen, dass die Krankheit ursächlich für die Studienverzögerung 
war und das diese nicht auf zumutbare Weise verhindern werden konnte. Bei 
Verlängerung der Förderungshöchstdauer aufgrund einer Krankheit wird die 
Ausbildungsförderung zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als Darlehen 
gewährt (§ 17 Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 1 BAföG). 

Bei einer Darlehensrückzahlung erhöht sich bei behinderten Menschen auf 
Antrag der Einkommensbetrag, der für die Rückzahlung des Förderungsdarle
hens maßgeblich ist (§ 18a Abs. 1 BAföG). 

Eine Reihe von behinderten Studierenden benötigt im Studium technische 
Hilfen und persönliche Assistenz/Dienstleistungen. Als Kostenträger für die 
Finanzierung von Hilfsmitteln kommen grundsätzlich die Sozialhilfeträger 
und die Krankenkassen in Betracht, als Kostenträger für persönliche Assis-
tenz/Dienstleistungen (z.B. Gebärdensprachdolmetscher, Mitschreib- und Vor
lesekräfte, Tutoren, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung durch Zivil
dienstleistende) grundsätzlich die Sozialhilfeträger und die Pflegekassen. Für 
den so genannten behinderungsbedingten (Studien-)Mehrbedarf sind aus
schließlich die Sozialhilfeträger zuständig. Einen Überblick über Leistungs
voraussetzungen sowie Art und Umfang der Leistungen können die „Empfeh
lungen zur Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen zum Besuch einer Hochschule“ (Stand: 13. September 2002) der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe geben. 

Die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deut
schen Studentenwerks (Monbijouplatz 11, 10798 Berlin) bietet u.a. schrift
liche Informationen (Broschüren, Internet: www.studentenwerke.de), telefo-
nische Beratung und Veranstaltungen an. Sie vermittelt Kontakte zu einschlä
gig beratenden Stellen (z.B. den Beauftragten für Behindertenfragen bei 
Hochschulen und Studentenwerken und den Interessengemeinschaften be
hinderter und chronisch kranker Studierender an den Hochschulen). Aus
künfte zum BAföG erteilen die für die jeweiligen Hochschulen zuständigen 
Ämter für Ausbildungsförderung. 

k) Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), ein wichtiges Glied der 
beruflichen Rehabilitation, ist eine Einrichtung zur Eingliederung behinderter 
Menschen in das Arbeitsleben, und zwar solcher, die wegen Art und Schwere 
ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können (§ 136 Abs. 1 SGB IX). Vo
raussetzung für die Aufnahme in die WfB ist die Feststellung, dass vom behin
derten Menschen erwartet werden kann, dass er spätestens nach Teilnahme 
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an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß wirt
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen kann. Dies ist allerdings 
nur nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz einer der Be
hinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder Fremd
gefährdung zu erwarten ist oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung 
und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder 
sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeits
leistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen (§ 136 Abs. 2 SGB IX). 
Diese Voraussetzungen werden in einem Eingangsverfahren (das – je nach 
Einzelfall – zwischen vier Wochen und drei Monaten dauert) von einem 
Fachausschuss geprüft, der auch Empfehlungen für andere Tätigkeiten oder 
andere geeignete Einrichtungen aussprechen soll, wenn der Behinderte für 
die WfbM nicht geeignet ist (§§ 1–3 WVO, § 40 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX; die 
Kosten für das Eingangsverfahren trägt i.d.R. die Arbeitsverwaltung, § 102 
Abs. 2 SGB III). Erweist sich der behinderte Mensch als geeignet, kommt er 
zur Ausbildung in den Berufsbildungsbereich (§ 4 WVO). Die Kosten hierfür 
übernimmt die Arbeitsverwaltung jedoch nur dann, wenn zu erwarten ist, 
dass der Behinderte später ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer 
Arbeit erbringen wird (§ 40 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX, § 4 Abs. 2 WVO, § 102 Abs. 
2 SGB III). Die Dauer der Förderung beträgt 1 Jahr und kann um ein weiteres 
verlängert werden, wenn nur dadurch die Leistungsfähigkeit des Behinderten 
weiterentwickelt oder wiedergewonnen werden kann (§ 40 Abs. 2 SGB IX). 
Der Behinderte erhält in dieser Zeit ein Ausbildungsgeld (§ 107 SGB III). 

Zwar werden im Berufsbildungsbereich der WfbM neben Ausbildung auch 
Umschulung und Arbeitserprobung durchgeführt, doch gelangt nur ein ganz 
geringer Prozentsatz von behinderten Menschen von der WfbM jemals auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt. Der überwiegende Teil kommt spätestens 
nach 2 Jahren vom Berufsbildungs- in den Arbeitsbereich der Werkstatt (§ 5 
WVO) und damit i.d.R. in das unter Nr. 4.4 bereits dargestellte arbeitneh
merähnliche Rechtsverhältnis. Die WfbM ist einerseits verpflichtet, wirt
schaftliche Arbeitsergebnisse anzustreben, hat andererseits aber auch sozial
pädagogische Aufgaben, die vom begleitenden Dienst wahrgenommen wer
den (§§ 10, 12 WVO). 

Unter Nr. 4.4 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Beschäftigung in der 
WfbM i.d.R. kein Arbeisverhältnis darstellt und das monatliche Arbeitsentgelt 
aus einem festen (leistungsunabhängigen) Grundbetrag zuzüglich gestaffelter 
Steigerungsbeträge besteht, deren Höhe von der wirtschaftlichen Lage der 
WfbM und dem Leistungsvermögen des behinderten Menschen abhängt (§ 12 
WVO). Der Kostenträger ist im Arbeitsbereich (praktisch allein) die Sozial
hilfe (§§ 41 Abs. 1 Nr. 7, 93 ff. BSHG). 

l) Die Sozialhilfe kennt zwar auch Leistungen zur beruflichen Ausbildung, 
Fortbildung und Umschulung (§ 40 Abs. 1 Nr. 3 BSHG, § 33 Abs. 3 Nr. 3 und 
4 SGB IX), doch spielen sie infolge der Nachrangigkeit kaum eine Rolle. Sie 

134 



können jedoch zum Tragen kommen, wenn ein Behinderter aufgrund der 
strengen Prognosemaßstäbe anderer Leistungsträger keine Rehabilitationsmaß
nahme von diesen erhält. Die Sozialhilfe kann auch eine Arbeit in der Woh
nung des Behinderten fördern und die Kosten für das erforderliche Arbeits
material übernehmen (§ 17 Abs. 2 EHVO). 

m) Eine große Herausforderung stellen die behinderten Menschen dar, die 
zwar auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar sind, sich 
andererseits aber auch nicht in die herkömmliche, vor allem für geistig be
hinderte Menschen konzipierte WfbM eingliedern lassen (z.B. bestimmte 
Gruppen psychisch Kranker). Man versucht, ihnen z.B. mit gesonderten Abtei
lungen der WfbM oder Spezialwerkstätten zu helfen, doch ist gerade dieser 
Personenkreis kaum bereit, für die in der WfbM gezahlte niedrige Entlohnung 
zu arbeiten. 

n) Die Leistungen der Integrationsämter für behinderte Arbeitnehmer wer
den unter Nr. 9.1.7 angesprochen, da sie nicht der beruflichen Rehabilitation 
im engeren Sinn, sondern der Förderung der Eingliederung schwerbehinder
ter Menschen in das Arbeits- und Berufsleben dienen (in den Übersichten auf 
den S. 138 ff. sind sie aber eingearbeitet). 

6.5 Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen (§ 44 SGB IX) 

a) Welche unterhaltssichernde und ergänzende Leistungen (im Folgenden 
kurz: ergänzende Leistungen) zu erbringen sind, umschreibt umfassend § 44 
SGB IX: 

„(1) Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am 
Arbeitsleben der in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Rehabilitationsträger 
werden ergänzt durch 

1. Krankengeld, 	Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, 
Ausbildungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe, 

2. Beiträge und Beitragszuschüsse
a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zwei

ten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes, 

b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches, 
c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des 

Künstlersozialversicherungsgesetzes,

d) zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches,

e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches,


3. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Be
treuung und Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte oder 
von Behinderung bedrohte Frauen und Mädchen, die der Stärkung des 
Selbstbewusstseins dienen, 
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4. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger An
leitung und Überwachung, 

5. Reisekosten,
6. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.

(2) Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder Pflege während
der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht anderweitig 
sichergestellt, können die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung 
ohne Anspruch auf Krankengeld und zur Pflegeversicherung bei einem Träger 
der gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung oder, wenn dort im Ein
zelfall ein Schutz nicht gewährleistet ist, die Beiträge zu einem privaten Kran
kenversicherungsunternehmen erbracht werden. Arbeitslose Teilnehmer an 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation können für die Dauer des Bezu
ges von Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld einen 
Zuschuss zu ihrem Beitrag für eine private Versicherung gegen Krankheit 
oder für die Pflegeversicherung erhalten. Der Zuschuss wird nach § 207a Abs. 
2 des Dritten Buches berechnet.“ 

b) Es leuchtet ein, dass Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur 
Teilhabe am Arbeitsleben in der Regel allein nicht ausreichen. Der behinderte 
Mensch muss z.B. während der Rehabilitationsmaßnahmen von materiellen 
Sorgen frei sein. Die sog. ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation schaf
fen deshalb die Rahmenbedingungen, unter denen eine Rehabilitation ermög
licht, erleichtert, erreicht oder gesichert wird. Die ergänzenden Leistungen 
enthalten darüber hinaus soziale und familienpolitische Komponenten; zu
ständig sind grundsätzlich alle Träger der Rehabilitation. 

c) An erster Stelle ist hier zu nennen die Sicherung des Lebensunterhalts vor 
allem durch Krankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld. Es handelt 
sich dabei um Lohnersatzleistungen, die aus systematischen Gründen in dem 
gesonderten Kapitel Nr. 8 zusammengefasst sind. Der Sicherung der Existenz 
dient auch die Fortführung der Sozialversicherung, sodass ein behinderter 
Mensch während der Durchführung einer Rehabilitationsmaßnahme sozial
versicherungsrechtlich grundsätzlich einem Arbeitnehmer gleichgestellt ist 
(s. oben 4.1 b). So zählen z.B. die Beiträge, die während der Dauer einer
Rehabilitationsmaßnahme in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt 
werden, als Beitragszeiten, die für die sog. Wartezeit und für die Berechnung 
der Rentenhöhe berücksichtigt werden. 

d) Die mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zusammenhängenden 
ergänzenden Leistungen (z.B. Übernahme von Prüfungsgebühren, Arbeitsmit
teln und Fahrtkosten) wurden bereits unter Nr. 6.4 behandelt. 

e) Der Rehabilitationssport (früher: Behindertensport) in Gruppen unter 
ärztlicher Betreuung/Überwachung dient dazu, durch bewegungstherapeuti
sche Übungen das Ziel der Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern. Das 
sog. Funktionstraining (z.B. bei chronisch Kranken) wirkt besonders mit den 
Mitteln der Krankengymnastik und der Ergotherapie gezielt auf spezielle 
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körperliche Strukturen (z.B. Muskeln) ein; es soll unter anderem die Krank
heitsverläufe günstig beeinflussen. 

Seit dem 1.10.2003 wird die Durchführung von Rehabilitationssport und 
Funktionstraining als Leistung des SGB IX durch die Rahmenvereinbarung 
„Rehabilitationssport und Funktionstraining“ der BAR geregelt (s. Anhang 
III c). Darin werden der Rehabilitationssport und das Funktionstraining ver
stärkt als Anleitung für selbstständiges Bewegungstraining, gesundheitsbe
wusstes Verhalten und Stärkung des Selbstbewusstseins angesehen. Damit 
soll auch den besonderen Bedürfnissen behinderter oder von Behinderung 
bedrohter Frauen und Mädchen Rechnung getragen werden (z. B. durch 
Sportarten wie Judo oder Karate). 

Die Kosten werden nur übernommen, wenn eine ärztliche Verordnung bzw. 
Bescheinigung für den Rehabilitationssport oder das Funktionstraining vor
liegt und die Übungen in anerkannten Rehabilitationssportgemeinschaften 
oder anerkannten Funktionstrainingsgruppen durchgeführt werden. Kosten 
für Sportbekleidung, die auch Nichtbehinderte für die Ausübung benötigen 
würden (z.B. Sportschuhe, Trainingsanzug) werden jedoch nicht übernom
men, wohl aber rehabilitations-, sport- oder funktionstrainingseigentümliche 
Kleidungsstücke (z.B. Sitzballhosen, Knie- und Ellbogen-Schützer). 

Reittherapie kann unter besonderen Umständen bezahlt werden, obwohl die
se Therapiemethode noch nicht wissenschaftlich anerkannt ist. Der Leistungs
träger muss allerdings vorher prüfen, ob der gesundheitliche Erfolg nicht in 
vergleichbarer Zeit durch weniger aufwendige Mittel erreicht werden kann 
(s. auch oben Nr. 5.e)).

f) Die Übernahme der erforderlichen Reisekosten wird in § 53 SGB IX 
(i.V.m. § 60 Abs. 5 SGB V, § 43 SGB VII) näher ausgeführt: Entstehen im
Zusammenhang mit einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur 
Teilhabe am Arbeitsleben Fahrt-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten, so 
werden diese sowohl für den behinderten Menschen als auch für eine even
tuell erforderliche Begleitperson (einschließlich des Gepäcktransports) nach 
den Sätzen des Bundesreisekostengesetzes übernommen. Der Verdienstaus
fall der Begleitperson kann nur unter bestimmten (engen) Voraussetzungen 
ersetzt werden (vor allem, wenn durch die Begleitung zur ambulanten Be
handlung eine stationäre Krankenhausbehandlung erübrigt wird). Die Kos
tenübernahme für den Aufenthalt des Begleiters am Kurort kann allenfalls 
dann in Betracht kommen, wenn die Kureinrichtung bescheinigt, dass er den 
Kurverlauf günstig beeinflusst. Der behinderte Mensch ist verpflichtet, das 
kostengünstigste öffentliche Verkehrsmittel und die kürzeste Wegstrecke zu 
benutzen, doch muss hier im Einzelfall geprüft werden, ob ihm diese wegen 
Art und Schwere der Behinderung zuzumuten sind. Ist dies nicht der Fall, 
kann auch ein Privatwagen benutzt werden. Reisekosten werden auch über
nommen im Regelfall für zwei Familienheimfahrten pro Monat, wenn die 
auswärtige Unterbringung erforderlich ist. Bei Leistungen zur medizinischen 
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Leistungen für behinderte Menschen im Beruf 
A Finanzielle Leistungen an Arbeitgeber 

Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Voraussetzungen Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Ausbildungszuschuss 
• Zuschuss bis 60 Prozent der im letzten 

Jahr zu zahlenden monatlichen Ausbil
dungsvergütung, in Ausnahmefällen bis 
zur Höhe der Ausbildungsvergütung für 
das letzte Ausbildungsjahr 

• für die Dauer der Aus- oder Weiterbil
dung in einem Ausbildungsberuf 

Für behinderte Menschen zur Aus- oder 
Weiterbildung in einem Ausbildungsberuf, 
wenn Aus- oder Weiterbildung aus behin
derungsbedingten Gründen sonst nicht zu 
erreichen sind 

Arbeitsamt 
§ 236 SGB III 

tationsträger 
andere Rehabili-

Ausbildungszuschuss für Für schwerbehinderte Menschen bzw. Arbeitsamt 
schwerbehinderte Menschen gleichgestellte behinderte Menschen, die § 235a Abs. 1 
• Zuschuss bis zu 80 Prozent der monat zur betrieblichen Aus- oder Weiterbildung SGB III 

lichen Ausbildungsvergütung oder der in einem Ausbildungsberuf eingestellt wer
vergleichbaren Vergütung für das letzte den, wenn die Aus- oder Weiterbildung 
Ausbildungsjahr einschließlich des da- sonst nicht zu erreichen ist 
rauf entfallenden Arbeitgeberanteils am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

• in begründeten Ausnahmefällen Zuschuss 
bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung 
für das letzte Ausbildungsjahr 

• für die Dauer der Aus- oder Weiterbil
dung 

Zuschuss für befristete Für behinderte, schwerbehinderte und ih- Arbeitsamt 
Probebeschäftigung
• Übernahme der Kosten bis zu 3 Monate 

nen gleichgestellte Menschen im Rahmen 
eines beruflichen Rehabilitationsverfah

§ 238 SGB III 

rens, wenn dadurch die Möglichkeit einer 
Teilhabe am Arbeitsleben verbessert wird 
oder eine vollständige und dauerhafte Teil
habe am Arbeitsleben zu erreichen ist 

Zuschuss für Arbeitshilfen im Betrieb Für Arbeitshilfen, soweit nicht eine Ver- Arbeitsamt 
• Zuschuss bis zu 100 Prozent der not pflichtung des Arbeitgebers nach dem So § 237 SGB III 

wendigen Kosten zialgesetzbuch IX besteht 

Allgemeine Hinweise 
• Zuschüsse und Darlehen werden in der Regel nur 

bewilligt, wenn der Antrag vor Beginn der geförder
ten Maßnahme (z.B. vor Einstellung des behinder
ten Menschen) bzw. vor Vertragsabschluss (z.B. vor 
Kauf oder Bestellung des geförderten Gegenstan
des) gestellt wird. 

• Das Arbeitsamt berät über die in Frage kommenden 
Hilfen, die sich teilweise überschneiden und inso
weit nicht nebeneinander gewährt werden. 

• Leistungen des Integrationamtes werden nur inso
weit gewährt, als Mittel für denselben Zweck nicht 
von einem Rehabilitationsträger (z.B. Arbeitsamt, 
Unfall- oder Rentenversicherungsträger), vom Ar
beitgeber oder von anderer Seite zu erbringen sind 
oder erbracht werden. 

• Die Leistungen und Hilfen des Integrationsamtes 
sind je nach Länderregelung teilweise auf örtliche 
Fürsorgestellen übertragen. 
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Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Voraussetzungen Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Eingliederungszuschuss 
Zuschuss zu den Lohnkosten 
Regelförderungshöhe 
• zur Einarbeitung bis zu 30 Prozent 
• bei erschwerter Vermittlung und für älte

re Arbeitnehmer bis zu 50 Prozent des 
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts 

Erhöhte Förderung 
• Eingliederungszuschüsse können um bis 

zu 20 Prozentpunkte höher festgelegt 
werden, wenn dies aufgrund des Umfan
ges der Minderleistung, der Eingliede
rungserschwernisse oder des Einarbei
tungsaufwandes notwendig ist. 

Regelförderungsdauer 
• zur Einarbeitung bis zu 6 Monate 
• bei erschwerter Vermittlung bis zu 12 

Monate 
• für ältere Arbeitnehmer bis zu 24 Monate 
Verlängerte Förderung 
• In begründeten Fällen besonders schwe

rer Vermittelbarkeit kann eine verlänger
te Förderungsdauer (max. das Doppelte 
der Regelförderungsdauer, beim Einglie
derungszuschuss für ältere Arbeitnehmer 
insgesamt 60 Monate) festgelegt werden. 

Degression 
• mindestens 10 Prozentpunkte nach der 

Regelförderungsdauer 

Wenn Arbeitnehmer 
• einer besonderen Einarbeitung zur Ein

gliederung bedürfen 
• insbesondere Langzeitarbeitslose, schwer-

oder sonstige behinderte Menschen, we
gen in ihrer Person liegender Umstände 
nur erschwert vermittelt werden können 

• das 25. Lebensjahr noch nicht oder das 
55. Lebensjahr bereits vollendet haben 
und eine außerbetriebliche Ausbildung 
oder eine Ausbildung in einem öffentlich 
geförderten Sonderprogramm zur Schaf
fung zusätzlicher Ausbildungsplätze – die 
auf einen Abschluss nach dem Berufsbil
dungsgesetz oder der Handwerksordnung 
vorbereitet und der kein betrieblicher 
Ausbildungsvertrag zu Grunde lag – abge
schlossen haben oder nicht über einen 
anerkannten Berufsabschluss verfügen 
und eine berufsvorbereitende Bildungs
maßnahme oder eine berufliche Ausbil
dung aus in der Person des Arbeitneh
mers liegenden Gründen nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist. 

• als Berufsrückkehrer einer besonderen 
Einarbeitung zur Eingliederung bedürfen 

Arbeitsamt 
§§ 217 ff. SGB III 

Eingliederungszuschuss für besonders 
betroffene schwerbehinderte Menschen 
Zuschuss zu den Lohnkosten 
Förderungshöhe 
• bis zu 70 Prozent des tariflichen oder 

ortsüblichen monatlichen Arbeitsentgelts 
einschließlich des pauschalierten Anteils 
des Arbeitgebers am Gesamtsozialversi
cherungsbeitrag 

Förderungsdauer 
• bis zu 12 Monate im Anschluss an eine 

abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung, 
sofern für diese Zuschüsse erbracht wur
den 

• bis zu 36 Monate im Regelfall 
• bei schwerbehinderten Menschen, die 

das 50. Lebensjahr vollendet haben, bis 
zu 60 Monate 

Förderung für schwerbehinderte bzw. 
gleichgestellte behinderte Menschen, insbe
sondere schwerbehinderte Menschen 
• die wegen Art oder Schwere ihrer Behin

derung oder sonstiger Umstände im Ar
beitsleben besonders betroffen sind 

• die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sind 

• die im Anschluss an eine Beschäftigung in 
einer anerkannten Werkstatt für behin
derte Menschen oder einem Integrations
projekt nach dem Elften Kapitel des 
Sozialgesetzbuches IX eingestellt werden 

• die als Teilzeitbeschäftige eingestellt wer
den 

• die in ein Arbeitsverhältnis durch den 
ausbildenden oder einen anderen Arbeit
geber übernommen werden 

Arbeitsamt 
§ 222a SGB III, 
S 235a Abs. 3 
SGB III 
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Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Voraussetzungen Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

• bei schwerbehinderten Menschen, die 
das 55. Lebensjahr vollendet haben, bis 
zu 96 Monate 

Degression 
• nach Ablauf von 12 Monaten um min

destens 10 Prozentpunkte jährlich 
• bei schwerbehinderten Menschen, die 

das 50. Lebensjahr vollendet haben, erst
mals nach 24 Monaten 

• Absenkung nicht unter die Mindestför
derung von 30 Prozent 

Einstellungszuschuss bei Neugründungen 
Zuschuss zu den Lohnkosten 
• maximal 12 Monate 
• 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen 

Arbeitsentgelts 

Wenn der Arbeitnehmer unmittelbar vor 
der Einstellung mindestens 3 Monate 
• Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder 

Kurzarbeitergeld bezogen hat 
• eine Beschäftigung ausgeübt hat, die als 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder 
Strukturanpassungsmaßnahme gefördert 
worden ist 

Arbeitsamt 
§§ 226 ff. SGB III 

• an einer nach dem SGB III geförderten 
Maßnahme der beruflichen Weiterbil
dung teilgenommen hat 

• die Voraussetzungen für Entgeltersatz
leistungen bei beruflicher Weiterbildung 
oder bei Leistungen zur Teilhabe am Ar
beitsleben erfüllt 

und wenn der Arbeitnehmer ohne die Leis
tung nicht oder nicht dauerhaft in den Ar
beitsmarkt eingegliedert werden kann. 
– Wenn der Arbeitgeber nicht mehr als 5 

Arbeitnehmer beschäftigt 
– Wenn eine Stellungnahme einer fachkun

digen Stelle über die Tragfähigkeit der 
Existenzgründung vorliegt 

Der Einstellungszuschuss kann höchstens 
für 2 Arbeitnehmer geleistet werden. 

Förderung der beruflichen Eingliederung • Einstellung eines Arbeitslosen zur Vertre- Arbeitsamt 
durch Vertretung tung eines Arbeitnehmers, der an seiner § 229 ff. SGB III 
Einstellungszuschuss zu den Lohnkos beruflichen Weiterbildung teilnimmt 
ten eines Vertreters • Wenn der Arbeitslose von einem Verlei
• maximal 12 Monate her eingestellt wird, um ihn als Vertreter 
• mindestens 50 und höchstens 100 Pro für einen Arbeitnehmer, der sich beruf

zent des berücksichtigungsfähigen Ent lich weiterbildet, zu verleihen 
geltes 

Zuschuss zu den Kosten für einen Ver
leiher 
• 50 Prozent des vom Entleiher an den 

Verleiher zu zahlenden Entgelts 
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Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Voraussetzungen Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose • Begründung eines unbefristeten sozial- Arbeitsamt 
Zuschuss zu den Lohnkosten versicherungspflichtigen Arbeitsverhält- Richtlinien des 
• längstens 12 Monate nisses mit mindestens 15 Std. wöchent- Bundesministers 
• bei Beschäftigung eines Arbeitnehmers, lich mit einem 1 Jahr und länger beim für Arbeit und 

der 3 Jahre oder länger arbeitslos war, in Arbeitsamt gemeldeten Arbeitnehmer Sozialordnung – 
den ersten 6 Monaten bis zu 80 Prozent (Langzeitarbeitslose) Aktion Beschäfti
und in den zweiten 6 Monaten bis zu 60 • Die Beschäftigungshilfe muss für die be gungshilfen für 
Prozent rufliche Eingliederung des Langzeitar- Langzeitarbeits

• bei Beschäftigung eines Arbeitnehmers, beitslosen erforderlich sein. lose „2001– 2002“ 
der 2 Jahre bis unter 3 Jahre arbeitslos • Gefördert wird die Einstellung Langzeit
war, in den ersten 6 Monaten bis zu 70 arbeitsloser in ein Arbeitsverhältnis in 
Prozent und in den zweiten 6 Monaten den Jahren 2001 bis 2002. 
bis zu 50 Prozent 

• bei Beschäftigung eines Arbeitnehmers, 
der 1 Jahr bis unter 2 Jahre arbeitslos 
war, in den ersten 6 Monaten bis zu 60 
Prozent und in den zweiten 6 Monaten 
bis zu 40 Prozent 

des regelmäßig gezahlten tariflichen orts
üblichen Arbeitsentgelts zu Beginn des Ar
beitsverhältnisses bis zur Höhe von 75 
Prozent der Bemessungsgrenze für die 
Beiträge zur Bundesanstalt für Arbeit 

Schaffung neuer Arbeits- und Ausbil
dungsplätze für schwerbehinderte 

• Einstellung von schwerbehinderten Men
schen ohne gesetzliche Verpflichtung 

Integrationsamt 
§ 15 SchwbAV 

Menschen oder über die Pflichtquote hinaus 
einschließlich der Ausbildung im Ge • Einstellung eines besonders betroffenen 
brauch der (technischen) Arbeitsmittel schwerbehinderten Menschen (§§ 71 
• Zuschuss und/oder Darlehen zu den In- Abs. 1, 72 SGB IX) 

vestitionskosten; angemessene Beteili • Einstellung eines schwerbehinderten 
gung des Arbeitgebers an den Gesamt- Menschen nach einer Arbeitslosigkeit 
kosten von mehr als 12 Monaten 

• zur Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen oder zur Abwendung einer sonst dro
henden Kündigung des behinderten 
Menschen 

Behinderungsgerechte Einrichtung von • behinderungsgerechte Einrichtung und Integrationsamt 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen Unterhaltung der Arbeitsstätten § 26 SchwbAV 
einschließlich Ersatzbeschaffungen, Be • Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für 
schaffungen zur Anpassung an die techni schwerbehinderte Menschen (§ 81 Abs. 5 
sche Weiterentwicklung, deren Wartung SGB IX) 
und Instandsetzung; Ausbildung des • Ausstattung von Arbeits- oder Ausbil
schwerbehinderten Menschen im Ge dungsplätzen mit notwendigen techni
brauch der geförderten Gegenstände schen Arbeitshilfen 
• Zuschuss und/oder Darlehen bis zur • sonstige Maßnahmen zur dauerhaften 

Höhe der notwendigen Kosten unter behinderungsgerechten Beschäftigung 
Berücksichtigung der Umstände des Ein schwerbehinderter Menschen 
zelfalles 
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Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Voraussetzungen Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

IntegrationsamtLeistungen bei außergewöhnlichen • überdurchschnittlich hohe finanzielle 
§ 27 SchwbAV


des Arbeitgebers bei der Beschäftigung

Belastungen Aufwendungen oder sonstige Belastun

gen bei der Beschäftigung besonders be

schwerbehinderter Menschen
 troffener oder in Teilzeit tätiger schwerbe
• Zuschuss, dessen Höhe und Dauer sich hinderter Menschen (§§ 72 Abs. 1 Nr. 1


nach den Umständen des Einzelfalles
 Buchst. a bis d, Abs. 2; 75 SGB IX), z.B.

richtet
 besondere Aufwendungen bei der Einar

beitung und Betreuung, für eine besonde
re Hilfskraft oder zur Abgeltung einer 
wesentlich verminderten Arbeitsleistung 

• vorherige Ausschöpfung aller anderen 
Hilfsmöglichkeiten (z.B. behinderungsge
rechte Gestaltung des Arbeitsplatzes) 

• Unzumutbarkeit für den Arbeitgeber, die 
Kosten zu tragen 

B Finanzielle Leistungen an schwerbehinderte Menschen 

Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Voraussetzungen Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Technische Arbeitshilfen • Erst- und Ersatzbeschaffung Integrationsamt 
soweit sie nicht in das Eigentum des Ar • Wartung, Instandhaltung § 19 SchwbAV 
beitgebers übergehen • Ausbildung im Gebrauch 
• Zuschuss bis zur vollen Höhe der Kosten 

Kraftfahrzeughilfen • Kfz ist infolge der Behinderung zum Er- Rehabilita-
Beschaffung eines Kraftfahrzeuges reichen des Arbeits- und Ausbildungsor tionsträger Kraft
• in der Regel Zuschuss bis zur Höhe des tes erforderlich fahrzeughilfever-

Kaufpreises, höchstens jedoch bis 9.500 • Kfz muss nach Größe und Ausstattung ordnung (KfzHV) 
Euro behinderungsgerecht sein und eine even

• höherer Zuschuss möglich, wenn wegen tuell erforderliche behinderungsbedingte Integrationsamt 
Art und Schwere der Behinderung Zusatzausstattung ohne unverhältnis § 20 SchwbAV 
größeres Fahrzeug erforderlich mäßigen Mehraufwand ermöglichen i.V.m. KfzHV 

• Zuschuss ist einkommensabhängig • keine Obergrenze für den Anschaffungs-
Behinderungsbedingte 
Zusatzausstattung
• Übernahme der Kosten in vollem Um

preis des Kfz 
• bei Gebrauchtwagen: Verkehrswert min

destens 50 Prozent des Neuwagenpreises 
fang, auch für Einbau und Reparaturen 

Fahrerlaubnis 

• erneute Förderung eines Kfz in der Regel 
nicht vor Ablauf von 5 Jahren 

• einkommensabhängiger Zuschuss 
• bei Kosten für behinderungsbedingte 

Untersuchungen, Ergänzungsprüfungen 
und Eintragungen in vorhandene Füh
rerscheine volle Übernahme der Kosten 

Härtefälle 
• Leistungen in Härtefällen, z.B. zu den 

Kosten für Reparaturen, Taxi, Beförde
rungsdienste 
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Gegenstand · Art/Höhe/Dauer 

Maßnahmen zur Erhaltung und Erweite
rung beruflicher Kenntnisse und Fertig
keiten 
• Zuschuss bis zur Höhe der entstehenden 

Aufwendungen für die Teilnahme an die
sen Maßnahmen 

Hilfen in besonderen Lebenslagen 
• Zuschuss und/oder Darlehen je nach 

Einzelfall 

Notwendige Arbeitsassistenz 
• Geldleistungen in Form der Kostenüber

nahme 

Gründung und Erhaltung einer 
selbstständigen beruflichen Existenz 
• Darlehen oder Zinszuschüsse 

Wohnungshilfen 
Beschaffung von behinderungsgerechtem 
Wohnraum 
Anspassung von Wohnraum und seiner 
Ausstattung an behinderungsbedingte 
Bedürfnisse 
Umzug in eine behinderungsgerechte 
oder erheblich verkehrsgünstiger zum 
Arbeitsplatz gelegene Wohnung 
• Zuschüsse, Zinszuschüsse und/oder Dar

lehen 

Voraussetzungen 

Andere Leistungen als die in §§ 19 bis 24 
SchwbAV geregelten Hilfen, wenn und so
weit sie erforderlich sind, um die Ziele der 
begleitenden Hilfe zu erreichen 

• notwendige persönliche Arbeitsplatzas
sistenz 

• zeitlich und tätigkeitsbezogen regelmäßig 
wiederkehrende Unterstützung 

• Beauftragung durch den schwerbehinder
ten Menschen selbst 

• selbstständige Erledigung des Kernberei
ches der Arbeitsaufgaben durch den 
schwerbehinderten Arbeitnehmer 

• Ausübung der Organisations- und Anlei
tungskompetenz für die Assistenzkraft 
durch den schwerbehinderten Arbeitneh
mer und in Abstimmung mit dem Arbeit
geber 

• schriftliches Einverständnis des Arbeit
gebers 

• Vorrangigkeit aller anderen Möglichkei
ten des SGB IX sowie Leistungen Dritter 

• persönliche und fachliche Voraussetzun
gen für die Tätigkeit 

• Sicherstellung des Lebensunterhaltes 
durch die Tätigkeit 

• Zweckmäßigkeit der Tätigkeit unter 
Berücksichtigung von Lage und Entwick
lung des Arbeitsmarktes 

Bei Hilfen zur Beschaffung von Wohn
raum müssen die Förderungsvoraussetzun
gen nach dem Zweiten Wohnungsbauge
setz vorliegen. 

Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Integrationsamt 
§ 24 SchwbAV 

Integrationsamt 
§ 25 SchwbAV 

Rehabilitations
träger § 33 Abs. 8 
Ziff. 3 SGB IX 

Integrationsamt 
§ 102 Abs. 4 
SGB IX 
i.V.m. § 17 
Abs. 1a SchwbAV 

Integrationsamt 
§ 21 SchwbAV 

Rehabilitations
träger § 33 Abs. 8 
Ziff. 6 SGB IX 

Integrationsamt 
§ 102 Abs. 3 Ziff. 1 
Buchst. d SGB IX 
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C Beratung und Information 

Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Berufsberatung, Berufsorientierung Arbeitsamt 
Beratung von Jugendlichen und Erwachsenen einschließlich schwerbehinderten Men §§ 30 u. 33 
schen in allen Fragen der Berufswahl, der beruflichen Entwicklung und des Berufswech- SGB III, 
sels (Berufsberatung) sowie umfassende Information u.a. über Berufe, deren Anforde § 104 SGB IX 
rungen und Aussichten, und über beruflich bedeutsame Entwicklungen auf dem Arbeits
markt (Berufsorientierung). 

Arbeitsvermittlung und Ausbildungsvermittlung Arbeitsamt 
Die Vermittlung umfasst alle Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, Ausbildungssuchen § 35 SGB III, 
de mit Arbeitgebern zur Begründung eines Ausbildungsverhältnisses und Arbeitsuchen § 104 SGB IX 
de mit Arbeitgebern zur Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses zusammen
zuführen. Das Arbeitsamt hat dabei die Neigung, Eignung und Leistungsfähigkeit des 
Ausbildungssuchenden und Arbeitsuchenden sowie die Anforderungen der angebote
nen Stellen zu berücksichtigen. 

Integrationsfachdienste Arbeitsamt 
Bei der Teilhabe am Arbeitsleben von Integrationsamt 
• schwerbehinderten Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeits- und berufsbe §§ 109–115, 

gleitender Betreuung § 102 Abs. 2 
• schwerbehinderten Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werk- SGB IX 

statt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert werden 
sollen und dabei auf aufwendige personalintensive individuelle arbeitsbegleitende Hil
fen angewiesen sind, 

• schwerbehinderten Schulabgängern, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines Integrationsfachdienstes 
angewiesen sind, 

kann im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit für die Vermittlung in Arbeit und im Auf
trag des Integrationsamtes für die Sicherung von Arbeitsplätzen ein Integrationsfach
dienst beteiligt werden, der die schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer und die Arbeitgeber informiert, berät, unterstützt sowie schwerbehinderte Men
schen auf geeignete Arbeitsplätze vermittelt und deren Arbeitsplätze durch qualifizierte 
Betreuung sichert. 

Arbeitsmarktberatung Arbeitsamt 
Die Arbeitsmarktberatung soll dazu beitragen, die Arbeitgeber bei der Besetzung von § 34 SGB III 
Ausbildungs- und Arbeitsstellen zu unterstützen. Sie umfasst die Erteilung von Auskunft 
und Rat zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe, zur Besetzung 
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsbedin
gungen und -zeit, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, zur Eingliederung förde
rungsbedürftiger Auszubildender und Arbeitnehmer und zu Leistungen der Arbeitsför
derung. 
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Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Voraussetzungen Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Beratung und Information Integrationsamt 
Das Integrationsamt berät und informiert in allen mit der Beschäftigung schwerbehin § 102 SGB IX 
derter Menschen zusammenhängenden Fragen, insbesondere bei der behinderungsge
rechten Gestaltung von Arbeitsplätzen, Wohnungen und Kraftfahrzeugen sowie bei 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. 
• Technische Fachdienste unterstützen bei der behinderungsgerechten Ausstattung neu

er oder vorhandener Arbeitsplätze. Sie beraten Arbeitgeber, schwerbehinderte Arbeit
nehmer und die betrieblichen Helfer in technisch-organisatorischen Fragen bei der 
Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer. 

• Die Integrationsfachdienste betreuen schwerbehinderte Arbeitnehmer und beraten 
Arbeitgeber, Vorgesetzte und Kollegen bei psychosozialen Fragen. 

Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, Aufklärungsmaßnahmen Integrationsamt 
Sie haben die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zum Gegenstand. § 102 Abs. 2 
Angeboten werden Informationsveranstaltungen, Lehrgänge und Seminare insbesondere SGB IX 
für Vertrauensleute der Schwerbehinderten, Betriebs-/Personalräte und Beauftragte des i.V.m. § 29 
Arbeitgebers. Der Aufklärung dienen die Schriften des Integrationsamtes (Faltblätter, SchwbAV 
Informationsbroschüren usw.). 

Integrationsvereinbarung Integrationsamt 
Das Integrationsamt kann zur Unterstützung an den Verhandlungen über eine Integ § 83 SGB IX 
rationsvereinbarung eingeladen werden. 
Integrationsvereinbarungen sind innerbetriebliche Vereinbarungen, die zwischen dem 
Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und dem Betriebs- oder Personalrat ge
troffen werden. Sie beinhalten Regelungen im Zusammenhang mit der Teilhabe schwer
behinderter Menschen am Arbeitsleben, insbesondere zur Personalplanung, Arbeits
platzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfeldes, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie 
Regelungen über die Umsetzung der getroffenen Zielvereinbarungen. Die Belange 
schwerbehinderter Frauen werden dabei besonders berücksichtigt. 

D Sonstige Angebote 

Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) Arbeitsamt 
Träger von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen können Zuschüsse und Darlehen für die §§ 260 ff. 
Beschäftigung von vom Arbeitsamt zugewiesenen förderungsbedürftigen Arbeitnehmern SGB III 
erhalten. 
Die Förderung setzt u.a. voraus, dass in den Maßnahmen zusätzliche und im öffentli
chen Interesse liegende Arbeiten durchgeführt werden und die Träger oder durchführen
den Unternehmen mit den Arbeitnehmern Arbeitsverhältnisse begründen.
Über den Förderumfang sowie die aktuellen Fördervoraussetzungen informieren die 
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit. 
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Gegenstand · Art/Höhe/Dauer Zuständige Stelle 
Rechtsgrundlagen 

Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) Arbeitsamt 
Träger von Strukturanpassungsmaßnahmen können Lohnkostenzuschüsse für die Be § 272 ff. 
schäftigung von vom Arbeitsamt zugewiesenen förderungsbedürftigen Arbeitnehmern SGB III 
erhalten. 
Die Förderung setzt u.a. voraus, dass die Träger oder durchführenden Unternehmen Ar
beitsverhältnisse mit den Arbeitnehmern begründen und die Maßnahme dazu beiträgt, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen oder eine Förderung zum Ausgleich von in erheblichem 
Umfang infolge von Personalanpassungsmaßnahmen entstandenen und sich auf den ört
lichen Arbeitsmarkt nachteilig auswirkenden Arbeitsplatzverlusten notwendig ist.
Über den Förderumfang sowie die aktuellen Fördervoraussetzungen informieren die 
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit. 

Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen Arbeitsamt 
(SAM OfW) § 415 Abs. 3 
Wirtschaftsunternehmen im gewerblichen Bereich aus den neuen Ländern und Berlin SGB III 
(West) können für die zusätzliche Einstellung förderungsbedürftiger arbeitsloser Arbeit
nehmer Lohnkostenzuschüsse erhalten, wenn u.a. während der Förderungsdauer eine 
berufliche Qualifizierung zur Verbesserung der Vermittlungschancen des Arbeitnehmers 
im Anschluss an die Förderung vorgesehen ist.
Über den Förderumfang sowie die aktuellen Fördervoraussetzungen informieren die 
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit. 

Gleichstellung Arbeitsamt 
Ein behinderter Mensch mit einem GdB von weniger als 50, aber wenigstens 30, kann auf § 68 SGB IX 
Antrag einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn er infolge der 
Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder 
nicht behalten kann. 

Anrechnung bei Geringbeschäftigung und Mehrfachanrechnung auf Pflichtplatz Arbeitsamt 
• Anrechnung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers oder einer schwerbehinderten §§ 75 u. 76 

Arbeitnehmerin auf einen Pflichtplatz auch bei Beschäftigung von weniger als 18 Stun- SGB IX 
den wöchentlich, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art und Schwere der Behinde
rung notwendig ist 

• Mehrfachanrechnung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers möglich, wenn seine 
Teilhabe am Arbeitsleben oder die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungsstelle auf 
besondere Schwierigkeiten stößt 

Besonderer Kündigungsschutz Integrationsamt 
Die Kündigung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber ist in der §§ 85 ff. SGB IX 
Regel nur mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes möglich. Das Integrations
amt bemüht sich um eine gütliche Einigung und eine Sicherung des Arbeitsplatzes auch 
durch finanzielle Leistungen, z.B. bei der Arbeitsplatzgestaltung. 
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Rehabilitation ist dies allerdings nur möglich, wenn sie länger als 8 Wochen 
dauern. Anstelle der Familienheimfahrt können die Kosten für (monatlich 
zwei) Besuchsfahrten eines Familienangehörigen (zum Aufenthaltsort des 
Behinderten) übernommen werden (vgl. § 53 Abs. 2 und 3 SGB IX). 

Für den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung gelten „Gemeinsame 
Grundsätze der Rentenversicherungsträger zur Erbringung von Reisekosten 
im Zusammenhang mit medizinischen, berufsfördernden und sonstigen Leis
tungen zur Rehabilitation – Reisekostengrundsätze“ (erhältlich beim zustän
digen Rentenversicherungsträger). 

g) Eine Haushaltshilfe (s. auch oben 5.a) cc) wird als ergänzende Rehabilita
tionsleistung gem. § 54 Abs. 1 SGB IX erbracht, wenn jemand wegen einer 
Rehabilitationsmaßnahme außerhalb des eigenen Haushalts untergebracht 
ist, ihm aus diesem Grunde die Weiterführung des Haushalts nicht möglich 
ist, und in seinem Haushalt ein Kind lebt, das behindert und auf Hilfe ange
wiesen ist oder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Behindert und 
auf Hilfe angewiesen sind Kinder, die nicht nur vorübergehend für die 
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens in erheblichem Umfang der Pflege oder Beaufsichtigung 
bedürfen (eine akute Erkrankung ist also keine Behinderung; sie führt damit 
auch nicht zu einer Aufhebung der Altersgrenze). Voraussetzung ist jedoch in 
allen Fällen, dass ein anderer Haushaltsangehöriger zur Weiterführung des 
Haushalts nicht in der Lage ist. Dies ist eine der Vorschriften des Rehabilita
tionsrechts, die immer wieder Anlass zu Meinungsverschiedenheiten gibt. 
Ganz allgemein ist festzustellen, dass die Altersgrenze von 12 Jahren zu nied
rig ist, und deshalb viele Mütter auf Rehabilitationsmaßnahmen verzichten 
müssen. 

Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die Arbeitsverwaltung 
(Agentur für Arbeit) übernehmen die Kosten für eine Haushaltshilfe dann 
nicht, wenn diese mit dem Rehabilitanden bzw. Kranken bis zum 2. Grad ver
wandt oder verschwägert ist (also z.B. die Großmutter). Entstehen diesem 
Verwandten jedoch nachweislich Fahrtkosten und Verdienstausfälle, so kön
nen sie übernommen werden, sofern sie in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Kosten für eine fremde Kraft stehen (Einzelheiten in §§ 54 Abs. 1 Satz 
2 SGB IX, 38 Abs. 4 SGB V). 

Eine ambulante oder teilstationäre Behandlung begründet grundsätzlich kei
nen Anspruch auf Haushaltshilfe (Ausnahmen: bei ambulanten Vorsorge
und Rehabilitationskuren oder wenn die Kassensatzung dies vorsieht; vgl. 
§ 38 SGB V). Es empfiehlt sich deshalb, bei der Krankenkasse nachzufragen, 
in welchen Fällen (über die gesetzlich geregelten hinaus) Haushaltshilfe nach 
der Kassensatzung erbracht wird. 

Haushaltshilfe ist vorrangig eine Sachleistung, d.h. sie wird vom Leistungs
träger zur Verfügung gestellt. Viele Leistungsträger haben mit Wohlfahrtsver
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bänden, Hauspflegevereinen oder Fachkräften Verträge abgeschlossen (eige
ne Haushaltshilfen beschäftigen z.B. die Krankenkassen grundsätzlich nicht). 
Kann der Sozialleistungsträger keine Haushaltshilfe stellen oder besteht 
Grund davon abzusehen, so darf der Versicherte – allerdings nur mit Zustim
mung des Trägers – selbst eine Hilfe beschaffen (z.B. Nachbarn, grundsätzlich 
aber nicht Haushaltsmitglieder; zu einer Ausnahme s.u.). Wenn der Ver
sicherte sich selbst eine Haushaltshilfe von einem karitativen Verband be
schaffen muss, so werden ihm tatsächlich entstandene Kosten erstattet. 
Nimmt eine im Haushalt lebende Person zwecks Weiterführung des Haus
halts unbezahlten Urlaub, erhält sie das ihr dafür entgangene Nettoarbeitsent
gelt bzw. höchstens denselben Tagessatz wie eine selbstbeschaffte Ersatzkraft. 
Sind beide Eltern eines Kindes erwerbstätig, kommt die Leistung „Haushalts
hilfe“ nicht in Betracht, weil davon ausgegangen wird, dass das Kind ohnehin 
schon anderweitig betreut ist. Ist ein Elternteil zur teilweisen Haushalts
führung in der Lage (z.B. infolge Halbtagsarbeit), so wird die Haushaltshilfe 
nur in entsprechend eingeschränktem Umfang gewährt. 

Zur Zuzahlung bei Haushaltshilfe im Rahmen der gesetzlichen Krankenver
sicherung (§ 38 SGB V) vgl. oben das Schaubild auf S. 101. 

Anstelle einer Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten für die Mitnahme 
oder anderweitige Unterbringung des Kindes bis zur Höhe der Kosten der 
sonst zu erbringenden Haushaltshilfe übernommen, wenn die Unterbringung 
und Betreuung des Kindes in dieser Weise sichergestellt ist (§ 54 Abs. 2 SGB 
IX). Zu Kinderbetreuungskosten während der Ausführung einer Leistung 
zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Leben in der Gemein
schaft nach § 54 Abs. 3 SGB IX vgl. oben 6.4 h) cc) (2). 

Auch die Sozialhilfe kennt die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 
BSHG) und die anderweitige Unterbringung Haushaltsangehöriger, wenn 
diese Unterbringung in besonderen Fällen neben oder statt der Weiterführung 
des Haushalts geboten ist (§ 71 BSHG); zum Einsatz von Einkommen und 
Vermögen vgl. S. 20. Anders als die Sozialversicherungsträger setzt die 
Sozialhilfe bei Kindern keine Altersgrenze fest und wirkt darauf hin, dass 
Nachbarn oder nahestehende Personen aushelfen. Die entstehenden Kosten 
werden in der Höhe übernommen, die in Richtlinien der Sozialhilfeträger 
festgelegt sind. 

6.6 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 55 SGB IX)

a) Welche Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (im Fol
genden kurz: soziale Eingliederung) zu erbringen sind, umschreibt umfassend 
§ 55 SGB IX: 

„(1) Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die 
Leistungen erbracht, die den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben 
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in der Gesellschaft ermöglichen oder sichern oder sie so weit wie möglich un
abhängig von Pflege machen und nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht 
werden. 

(2) Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere

1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder den in 
§ 33 genannten Hilfen, 

2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforder

lich und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teil
nahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, 

4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
5. Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die 

den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen entspricht, 
6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.“

b) Die soziale Eingliederung behinderter Menschen ist ein Bereich, für den 
der Gesetzgeber lediglich rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen hat. Die
se Rahmenbedingungen können zum Teil nur durch mitmenschliches Han
deln und nur in sehr beschränktem Maße durch konkrete Leistungsansprüche 
des Einzelnen ausgefüllt werden. Zuständig dafür sind in der Hauptsache die 
Sozialhilfe (§ 40 Abs. 1 Nr. 8 BSHG), im Rahmen des Versorgungsrechts die 
Kriegsopferfürsorge (§§ 25 ff. BVG) und in beschränktem Umfang die Unfall
versicherung (z.B. für Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens als Hilfs
mittel für den Behinderten). 

In der herkömmlichen Terminologie sind Leistungen zur sozialen Eingliede
rung solche nichtmedizinischer und nichtberuflicher Art. Damit fallen die 
übrigen Rehabilitationsträger (also Kranken- und Rentenversicherung sowie 
Arbeitsförderung) infolge ihrer Beschränkung auf die Leistungen zur medizi
nischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben für die soziale Ein
gliederung aus. 

c) Bei der sozialen Eingliederung, die zu den am stärksten vernachlässigten 
Bereichen der Rehabilitation gehört, kann man grob folgende zwei Kategorien 
unterscheiden: 

aa) Die Vorhaltung geeigneter sozialer Dienste und Einrichtungen: Sie ist 
im Wesentlichen Pflicht der örtlichen Sozialhilfeträger, doch handelt es sich 
dabei um einen nicht einklagbaren Rechtsanspruch (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
I). Darauf basiert eine Reihe der in den letzten Jahren entstandenen Hilfen 
wie Mahlzeiten-, Fahr- und Betreuungsdienste, die Förderung von Klubs, 
Teestuben, Freizeiten u.a.m. Hier befindet man sich im rechtlich weitgehend 
nicht geregelten, freiwilligen Bereich der Förderung (vor allem) durch Kom
munen und Sozialhilfeträger. In diesem Bereich wurden und werden immer 
noch viele neue Hilfeformen praktiziert; dieser Bereich unterliegt aber infolge 
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seiner rechtlichen Unbestimmtheit (kein Rechtsanspruch auf Förderung!) in 
Zeiten der kommunalen Finanznot unsicheren Finanzierungsbedingungen 
und ist deshalb am meisten von Kürzungen bedroht. 

bb) Leistungsansprüche auf Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Ge
meinschaft: Hierher gehören Hilfsmittel, die über einen medizinischen bzw. 
beruflichen Zweck hinausgehen und lediglich die Lebensführung des Behin
derten erleichtern. Die Ausstattung mit Hilfsmitteln umfasst dabei auch die 
Unterrichtung zu ihrem Gebrauch, Reparaturen, Ersatzteile und ggf. Doppel
ausstattung. Zur Versorgung mit Hilfsmitteln gehören auch: die Hilfe zur 
Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, ferner die Hilfe zum Einbau spezieller Be
dienungseinrichtungen und Zusatzgeräte für das Kfz sowie die Hilfe zur Er
langung der Fahrerlaubnis (§§ 8, 9 Abs. 2 Nr. 11, 10 Abs. 6 EHVO). Bevor 
aber der Sozialhilfeträger eine der genannten Hilfen bewilligt, muss er 
– neben der wirtschaftlichen Bedürftigkeit – prüfen, ob nicht ein anderer 
Sozialleistungsträger vorrangig verpflichtet ist (nach der KfzHV – vgl. oben 
6.4 d) dd) – sind dies die Träger der Unfall- und Rentenversicherung, der
Arbeitsverwaltung, der Kriegsopferfürsorge und der begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben nach § 102 Abs. 2 SGB IX). Der behinderte Mensch muss vor 
allem zur Eingliederung in das Arbeitsleben auf das Kfz angewiesen sein und 
in der Regel das Fahrzeug selbst bedienen können; außerdem muss die Be
nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Behindertenfahrdiensten bzw. (ge
legentlich) von Mietwagen oder Taxen unmöglich oder unzumutbar sein. 
Nach Ansicht der Rechtsprechung ist der Besuch einer Ausbildungsstätte der 
Eingliederung in das Arbeitsleben vergleichbar wichtig. 

Für die Gewährung von Hilfsmitteln mit einem Wert ab 180 t ist der überört
liche Sozialhilfeträger zuständig, der sich das Eigentum daran vorbehalten 
kann (§§ 40 Abs. 1 Nr. 2, 81 Abs. 1 Nr. 3 mit VO, 100 Abs. 1 Nr. 2 BSHG). 

Zur sozialen Eingliederung zählen des Weiteren Hilfen zur Beschaffung und 
Erhaltung behindertengerechten Wohnraums (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX) und 
Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft (§§ 55 Abs. 2 Nr. 7, 58 
SGB IX). Dazu gehören Begegnungen zwischen Behinderten und Nichtbehin
derten, Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen (z.B. durch Ausgabe von 
Freifahrtgutscheinen) oder Informationen über das Zeitgeschehen (z.B. Aus
stattung mit Radio- oder Fernsehapparat, Zeitung). Voraussetzung dafür ist 
eine Behinderung, die eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht 
oder nur unzureichend zulässt. Sogar Freizeitmaßnahmen im Ausland, die der 
Begegnung mit ausländischen Behinderten dienen, können gefördert werden, 
sofern keine unvertretbaren Mehrkosten entstehen (§ 23 EHVO). 

Die Eingliederungshilfe umfasst auch die Anleitung von Betreuungsperso
nen im Umgang mit speziellen Problemen der jeweiligen Behinderung 
(§ 20 EHVO) und den Ersatz von Fahrtkosten, die einer notwendigen Be
gleitperson für Fahrten in Verbindung mit einer Eingliederungsmaßnahme 
entstehen (§ 22 EHVO). Darüber hinaus haben behinderte Menschen An
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spruch auf Bildungsmaßnahmen, die der besseren Lebensbewältigung dienen; 
daneben kommen noch Lehrgänge zur selbstständigen Fortbewegung im 
Straßenverkehr und zur Haushaltsführung in Betracht sowie blindentechni
sche Grundausbildung und Kurse, die eine Verständigung mit der Umwelt er
möglichen (§ 16 EHVO). 

Im Zusammenhang mit der sozialen Eingliederung sei noch darauf hingewie
sen, dass die Sozialhilfe die persönliche Hilfe ausdrücklich in ihrem Leis
tungskatalog benennt (§ 8 BSHG). Darunter ist Betreuung und Beistand
schaft in einer helfenden Beziehung zu verstehen, auf die gerade Behinderte 
besonders angewiesen sein können. Die persönliche Hilfe muss nicht vom 
Sozialhilfeträger direkt geleistet werden; vielmehr kann er einem Behinder
ten- oder Wohlfahrtsverband Mittel dafür zu Verfügung stellen. 

d) Heilpädagogische Leistungen werden nach § 56 SGB IX erbracht, wenn 
nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch 

„1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf 
einer Behinderung verlangsamt oder 

2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Sie 
werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte 
Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. In Verbindung mit Leis
tungen zur Früherkennung und Frühförderung (§ 30 SGB IX) und schul
vorbereitenden Maßnahmen der Schulträger werden heilpädagogische 
Leistungen als Komplexleistung erbracht“ (dazu oben 6.2. j und 6.3. a). 

e) Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit beson
ders starker Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit aufgrund ihrer Behinde
rung zur Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass der Hilfe 
anderer, werden ihnen die erforderlichen Hilfen zur Verfügung gestellt oder 
angemessene Aufwendungen hierfür erstattet (§ 57 SGB IX). 

6.7 Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben

Zu den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gehört die stufenweise 
Eingliederung nach § 28 SGB IX, die schon den Bereich der beruflichen 
Rehabilitation berührt. Diese stufenweise Eingliederung ist besonders im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung von praktischer Bedeutung 
(vgl. die Regelung in § 74 SGB V). Diese Wiedereingliederung dient dazu, ar
beitsunfähige Versicherte nach länger andauernder, schwerer Krankheit 
schrittweise an die volle Arbeitsbelastung am bisherigen Arbeitsplatz heran
zuführen und so den Übergang zur vollen Berufstätigkeit zu erleichtern. Die 
stufenweise Wiedereingliederung erfolgt also aus therapeutischen Gründen; 
sie dient der Erprobung und dem Training der Leistungsfähigkeit des arbeits
unfähigen Versicherten an seinem bisherigen Arbeitsplatz. 

151 



Im Rahmen dieser Broschüre kann nicht auf die Einzelheiten dieser stufen
weisen Wiedereingliederung eingegangen werden. Entsprechende Informatio
nen geben die Krankenkassen; hilfreich ist auch die Broschüre „Arbeitshilfe 
für die stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess“ (erhältlich bei 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Walter-Kolb-Str. 9–11, 
60594 Frankfurt/M.). Im Folgenden können nur einige wichtige Hinweise 
gegeben werden: 

a) Zielgruppe sind arbeitsunfähige Versicherte, die wegen schwerer Krank-
heit(en) über längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausgegliedert waren und ih
re bisherige Tätigkeit nach ärztlicher Feststellung teilweise wieder verrichten 
können. Indikationen können grundsätzlich alle schweren oder chronischen 
Erkrankungen sein (z.B. Herzinfarkt, Stoffwechselkrankheiten, Krebserkran
kungen, psychische Erkrankungen). 

Die stufenweise Eingliederung eines arbeitsunfähigen Versicherten erfolgt 
freiwillig und bedarf daher immer seiner Zustimmung; ferner bedarf sie stets 
der Zustimmung des Arbeitgebers (s. auch unten c). 

b) Nach geltendem Recht ist der Versicherte während der Zeit der stufenwei
sen Wiedereingliederung weiterhin arbeitsunfähig. Der Versicherte hat des
halb – nach Auslaufen der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall – Anspruch 
auf Krankengeld; soweit er dabei allerdings Arbeitsentgelt erzielt, ruht der 
Anspruch auf das Krankengeld. (§ 49 Abs. 1 SGB V; zum Krankengeld s. un
ten 8.3.b)). Zeiten der stufenweisen Wiedereingliederung gelten als sog. bei
tragsgeminderte Zeiten, sodass bei der Rentenberechnung später gegenüber 
Versicherten, die ausschließlich Krankengeld erhalten, keine renteversiche
rungsrechtlichen Nachteile auftreten können (§§ 54 Abs. 3, 71 Abs. 2 SGB 
VI). Ferner bleibt das Arbeitsentgelt, das der Versicherte vor der Erkrankung 
bezogen hat und das der Berechnung des Krankengeldes während der stufen
weisen Wiedereingliederung zugrundeliegt, auch für die Berechnung von Ar
beitslosengeld und Arbeitslosenhilfe maßgebend (§§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 135 Nr. 
1, 198 SGB III); damit ist gewährleistet, dass der Versicherte bei negativem 
Ausgang eines Wiedereingliederungsverfahrens auch in der Arbeitslosenversi
cherung keinen Nachteil erleidet. 

Die Dauer der stufenweisen Wiedereingliederung wird auf die maximale Dau
er des Krankengeldbezugs (von 78 Wochen innerhalb von drei Jahren wegen 
derselben Krankheit, § 48 SGB V) angerechnet. 

c) Da der Versicherte im Wiedereingliederungsverfahren nicht die geschulde
te Arbeitsleistung erbringt und wegen seiner Arbeitsunfähigkeit auch nicht er
bringen kann (s. oben a)), besteht für die geleistete Tätigkeit auch kein An
spruch auf Arbeitsentgelt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer steht es jedoch 
frei, sich auf eine bestimmte Vergütung für die im Rahmen der Wiedereinglie
derung erbrachte Tätigkeit zu einigen. Liegt eine solche Einigung nicht vor, 
so hat der Versicherte für die geleistete Arbeit keinen Entgeltanspruch (aber 
immerhin seinen Anspruch auf das Krankengeld, s. oben). 
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In vielen Betrieben werden allerdings Verfahren und Finanzierung der stufen
weisen Wiedereingliederung (einschließlich der Höhe des Arbeitsentgelts für 
den Versicherten) durch Betriebsvereinbarungen (also Vereinbarungen zwi
schen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat) geregelt, sodass Einleitung und 
Durchführung der schrittweisen Arbeitsaufnahme ohne größere Probleme er
folgen können. 
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7. Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

7.1 Die Pflegeversicherung

Über 20 Jahre beschäftigte die Sicherung der Pflegebedürftigkeit die sozialpoli
tische Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland. Handlungsbedarf be
stand nicht zuletzt deshalb, weil bisher die Hilfe zur Pflege nach dem Bundes
sozialhilfegesetz (BSHG) als Fürsorgeleistung die einzige bedarfsdeckende 
und umfassende Regelung bei Pflegebedürftigkeit war. Eine Fürsorgeleistung, 
die ihrem Wesen nach nur nachrangig eingreifen soll, war in der Realität zur 
Hauptleistung geworden. Das Pflegeversicherungsgesetz vom 26.5.1994 hat ei
nen neuen eigenständigen Sozialversicherungszweig geschaffen. Dieser ist als 
11. Buch in das Sozialgesetzbuch (SGB XI) aufgenommen worden. 

Die Leistungen der Pflegeversicherung traten in zwei Stufen in Kraft: Die 
häusliche Pflege wurde ab dem 1.4.1995 und die stationäre Pflege ab dem 
1.7.1996 wirksam. 

Pflegebedürftige Menschen werden damit – allerdings in einer größeren An
zahl leider nicht vollständig – vom Sozialhilfebezug befreit. 

Der folgende Abschnitt geht auf die Grundzüge des neuen Sozialversiche
rungszweiges ein. Einen Überblick gibt das Schaubild auf S. 134. 

Die Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme (Rürup-Kommission) hat am 27.6.2003 ein Gesamtkon
zept zur Reform der sozialen Pflegeversicherung vorgelegt. Ob und in welcher 
Form diese Vorschläge Gesetz werden, ist z. Zt. noch nicht absehbar. Eine 
möglicherweise bevorstehende Reform der sozialen Pflegeversicherung im 
Jahr 2004 wird in der nächsten Auflage zu berücksichtigen sein. Über den 
aktuellen Gesetzesstand informiert die Pflegekasse. 

7.1.1 Mitgliedschaft in der sozialen Pflegeversicherung und Beitragszahlung

a) Die Pflegeversicherung besteht grundsätzlich da, wo auch die Krankenver
sicherung besteht. 

aa) Versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung sind alle gesetz
lich Krankenversicherten. Die in der gesetzlichen Krankenversicherung mit
versicherten Familienangehörigen sind auch in der Pflegeversicherung bei
tragsfrei mitversichert. Freiwillig gesetzlich Krankenversicherte können sich 
unter bestimmten Voraussetzungen von der Versicherungspflicht in der Pflege
versicherung befreien lassen, wenn sie stattdessen eine private Pflegeversiche
rung abschließen, vgl. § 22 SGB XI. Die Befreiung gilt für den Versicherten 
und die familienversicherten Angehörigen. Eine Befreiung ist in der Regel 
nicht empfehlenswert. Die Befreiung ist grundsätzlich unwiderruflich; es gibt 
keine Rückkehr in die soziale Pflegeversicherung. Eine Ausnahme besteht nur 
dann, wenn durch eine Änderung der Lebenssituation – z.B. die Aufnahme 
eines Beschäftigungsverhältnisses – Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
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Die Pflegeversicherung 

Die Pflegeversicherung ist bei den Krankenkassen angesiedelt. Sie ist eine Pflichtversicherung für alle. 
Jeder ist dort versichert, wo er auch krankenversichert ist. 

Was sie leistet: Was sie kostet: 

Die Pflegestufen Häusliche Pflege: Häusliche Pflege: Stationäre Pflege: 
richten sich nach (Pflegesachleistung) (Pflegegeld) pauschale Kostenüber-
dem Grad der Pflege- Übernahme der Kosten Zuschuss Pflege durch nahme in Heimen bis 
bedürftigkeit für ambulante Pflege- Angehörige, Nachbarn zum 31. 12. 2004 

dienste oder Freunde bis zu 

Pflegestufe I tt 384 tt 205 tt 1023 
Erheblich 
Pflegebedürftige 

(monatlich) (monatlich) (monatlich) 

mindestens 1,5 Std./Tag 

Pflegestufe II tt 921 tt 410 tt 1279 
Schwerpflegebedürftige 
mindestens 3 Std./Tag 

(monatlich) (monatlich) (monatlich) 

Pflegestufe III tt 1432 tt 665 tt 1432 
Schwerst
pflegebedürftige 

(monatlich) (monatlich) (monatlich) 

mindestens 5 Std./Tag 

in besonderen tt 1918 tt 1688 
Härtefällen (monatlich) (monatlich) 

Pflegeversicherungsbetrag 
1,7 % vom Bruttogehalt 

1⁄2 zahlt 
der Arbeit

nehmer 

1⁄2 zahlt 
der Arbeit

geber 

Ein Feiertag (Buß- und Bettag) 
wird gestrichen, um Arbeitgeber 

zu entlasten* 

Rentner zahlen 0,85 % der Rente 
Rentenversicherer weitere 0,85 % 

Die Kombination aus Pflegesachleistung und Pflegegeld ist möglich.


In vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe übernimmt die Pflegekasse 

bis zu t 256 des Heimentgelts. *Ausnahme: Freistaat Sachsen




Krankenversicherung eintritt. Am 1.1.1995 freiwillig Krankenversicherte 
konnten sich auf Antrag bis zum 30.6.1995 von der Versicherungspflicht in 
der Pflegeversicherung befreien lassen, vgl. Art. 41 PflegeVG. Alle privat Ver
sicherten werden Mitglied einer privaten Pflegeversicherung, die ihnen ihre 
private Krankenversicherung anbieten muss, §§ 23 ff. SGB XI. 

Seit dem 1. Juli 1996, mit Einführung der stationären Pflege, beträgt der 
Beitrag 1,7%. Der Beitrag wird grundsätzlich von Arbeitnehmern und Arbeit
gebern zur Hälfte getragen. Als Ersatz für die Aufwendungen der Arbeitgeber 
haben die Bundesländer – mit Ausnahme des Freistaates Sachsen – den Buß
und Bettag als gesetzlichen Feiertag aufgehoben, vgl. § 58 SGB XI. Bei Pflicht
versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung zieht der Arbeitgeber, 
bei Rentnern der Rentenversicherungsträger den Beitrag des Arbeitneh-
mers/Rentners ein. Auf eine Besonderheit sei hingewiesen: Freiwillig Ver
sicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung müssen den Beitrag selbst 
an die Pflegekasse zahlen. Die Beitragsanteile des Arbeitgebers/Rentenver-
sicherungsträgers werden ihnen ausgezahlt. 

Beihilfe- und Heilfürsorgeberechtigte zahlen den halben Beitragssatz in Höhe 
von 0,85 % ihrer Bruttoeinnahmen. Sie erhalten aus der sozialen Pflegeversi
cherung entsprechend nur die Hälfte der Leistungen. Die andere Hälfte der 
Leistungen gewährt der Dienstherr im Wege der Beihilfe oder Heilfürsorge. 
Darüber hinaus gewährt der Dienstherr keinen Beitragszuschuss. 

bb) Personen, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG er
halten sind in der sozialen Pflegeversicherung nur dann versichert, wenn sie 
bei Eintritt der Sozialhilfebedürftigkeit freiwillig in der Pflegeversicherung 
versichert waren und diese freiwillige Versicherung – i.d.R. auf eigene Kosten 
– aufrecht erhalten.

Personen, die wegen Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nicht in 
der sozialen Pflegeversicherung versichert sind und deren Sozialhilfebezug 
endet, können ab dem 1. 7. 2002 freiwillig der sozialen oder einer privaten 
Pflegeversicherung beitreten, vgl. § 26a SGB XI. Dieser freiwillige Beitritt zur 
Pflegeversicherung gilt nur dann, wenn diese Personen nicht ohnehin versi
cherungspflichtig werden, zum Beispiel weil sie nach dem Sozialhilfebezug 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit als Arbeiter oder Angestellte nachge
hen. Der Beitritt zur privaten oder sozialen Pflegeversicherung ist schriftlich 
innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der Sozialhilfebedürftigkeit zu stel
len. 

cc) Ein Beitrittsrecht zur sozialen und privaten Pflegeversicherung haben da
rüber hinaus folgende eng umgrenzte Personengruppen: 

• Nicht pflegeversicherungspflichtige Personen, die als Zuwanderer oder Aus
landsrückkehrer im Inland ihren Wohnsitz nehmen und das 65. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 

• Nicht versicherungspflichtige Personen, die bisher nicht in der Lage waren 
einen Beitrag selbst zu zahlen, nunmehr aber dazu in der Lage sind. 
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Auch diese Personen müssen innerhalb von drei Monaten nach Wohnsitz
nahme im Inland bzw. nach Wegfall des Hindernisses den Beitritt gegenüber 
der gewählten Pflegekasse erklären. 

7.1.2 Begriff der Pflegebedürftigkeit

a) § 14 SGB XI regelt den Begriff der Pflegebedürftigkeit. In § 14 Abs. 1 
SGB XI ist geregelt, wer pflegebedürftig im Sinne des SGB XI ist. In § 14 Abs. 
2 bis 4 SGB XI werden anschließend die in § 14 Abs. 1 SGB XI verwendeten 
Begriffe „Krankheit oder Behinderung“, „Hilfe“ und „gewöhnliche und regel
mäßig wiederkehrende Verrichtungen“ näher bestimmt. An diesem Aufbau 
des Gesetzes orientiert sich die folgende Darstellung. 

Gemäß § 14 Abs. 1 SGB XI sind die Personen pflegebedürftig im Sinne des 
SGB XI, „die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit 
oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für 
mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedür
fen“. § 14 Abs. 1 SGB XI enthält zwei Einschränkungen, einmal hinsichtlich 
der zu erwartenden Dauer der Pflegebedürftigkeit (voraussichtlich für mindes
tens 6 Monate) und zum anderen hinsichtlich des Maßes der Pflegebedürftig
keit (Hilfebedarf in erheblichem oder höherem Maße). Zur Dauer der Pflege
bedürftigkeit ist Folgendes zu sagen: Pflegebedürftigkeit auf Dauer liegt auch 
dann vor, wenn der Hilfebedarf nur deshalb nicht über 6 Monate hinausgeht, 
weil die zu erwartende Lebensspanne voraussichtlich weniger als 6 Monate 
beträgt. Auf die zweite Einschränkung des § 14 Abs. 1 SGB XI, dass der Hilfe
bedarf ein erhebliches oder höheres Maß erreichen muss, wird unten (bei 
7.1.3 dieses Abschnitts im Rahmen der Pflegestufen) näher eingegangen.

b) Die Begriffsbestimmungen in § 14 Abs. 2 bis 4 SGB XI 

• Krankheiten und Behinderungen im Sinne von § 14 Abs. 1 SGB XI sind: 

– Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewe-
gungsapparat, 

– Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 

– Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orien
tierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Be
hinderungen. 

Die Aufzählung der Krankheits- und Behinderungsgruppen macht deutlich, 
dass nichtmedizinische Ursachen nicht ausreichen, um Pflegebedürftigkeit 
nach dem SGB XI zu begründen. 

• Hilfe im Sinne des § 14 Abs. 1 SGB XI

§ 14 Abs. 3 SGB XI umschreibt den Begriff „Hilfe“ näher. Hilfe besteht in der 
Unterstützung, in der teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrich
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tungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in Beaufsichtigung oder Anleitung 
mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen. 

• Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne 
des § 14 Abs. 1 SGB XI 

In § 14 Abs. 4 SGB XI werden – anders als bisher im BSHG und SGB V – die 
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen einzeln aufge
zählt, bei denen der Pflegebedürftige der Hilfe bedarf. Dieser Katalog der ge
wöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen wird von der 
Rechtsprechung als abschließend angesehen. Dies bedeutet, dass in § 14 Abs. 
4 SGB XI nicht ausdrücklich aufgeführte Verrichtungen beim Pflegebedarf 
grundsätzlich nicht berücksichtigt werden können. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss vom 22.5.2003 (1 BvR 
452/99 und 1 BvR 1077/00) entschieden: Es verstößt nicht gegen den Gleich
heitssatz des Grundgesetzes, dass die für Leistungen der sozialen Pflegever
sicherung erforderliche Feststellung der Pflegebedürftigkeit anhand bestimm
ter, gesetzlich abschließend benannter Verrichtungen erfolgt. Diese Ver
richtungen betreffen einzeln aufgezählte Vorgänge aus den Bereichen der 
Körperpflege, der Ernährung, der Mobilität und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Darüber hinausgehender Hilfebedarf, z.B. der gesteigerte Bedarf 
an allgemeiner Beaufsichtigung bei Menschen mit demenzbedingten Funk
tionsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, ist 
für die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit bei der Zuordnung in eine Pflege
stufe nicht zu berücksichtigen. 

Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen sind: 

– im Bereich der Körperpflege: das Waschen, das Duschen, das Baden, die 
Zahnpflege, das Kämmen, das Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung, 

– im Bereich der Ernährung: das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnah
me der Nahrung, 

–	 im Bereich der Mobilität: das selbstständige Aufstehen und Zubettgehen, 
An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen, Verlassen und Aufsu
chen der Wohnung. Zu den Verrichtungen im Bereich der Mobilität zählen 
auch das Liegen und Sitzen, obwohl diese Verrichtungen in § 14 Abs. 4 Nr. 
3 nicht ausdrücklich genannt sind (BSG 17.05.2000 – B 3 P 20/99 R). 

– im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung: das Einkaufen, Kochen, 
Reinigen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und 
Kleidung oder das Beheizen. 

Wie die oben aufgeführten Merkmale der Pflegebedürftigkeit im Einzelnen ab
gegrenzt werden, ist im SGB XI nicht geregelt. Dazu, sowie zur Abgrenzung 
der Pflegestufen nach § 15 SGB XI und zum Verfahren der Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit, haben die Spitzenverbände der Pflegekassen Richtlinien 
beschlossen (Pflegebedürftigkeits-Richtlinien, Stand 22.8.2001). Es würde den 
Umfang dieses Abschnitts sprengen, wollte man den Inhalt der Pflegebedürf
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tigkeits-Richtlinien vollständig wiedergeben. Hier werden nur einige beson
ders wichtige Punkte angesprochen, die in den Richtlinien näher geregelt sind. 

Entscheidend ist zunächst der Hilfebedarf bei den im Einzelnen in § 14 Abs. 4 
SGB XI genannten Versicherungen (= Zeitaufwand an Grundpflege). Die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in den vergangenen Jahren hat deut
lich gemacht, dass die Durchführung dieser Grundpflege insbesondere durch 
krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen erschwert werden kann. Diese 
krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen – auf die bei den einzelnen Verrich
tungen noch näher eingegangen wird – sind zwar keine Maßnahmen der 
Grundpflege, werden aber als Erschwernisfaktoren bei der Feststellung der 
Pflegezeiten berücksichtigt, wenn die krankheitsspezifische Pflegemaßnahme 
aus medizinisch-pflegerischen Gründen regelmäßig und auf Dauer 

• untrennbarer Bestandteil der Hilfe bei den in § 14 Abs. 4 SGB XI genannten 
Verrichtungen der Grundpflege sind oder 

• zwangsläufig im unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit 
diesen Verrichtungen vorgenommen werden müssen und 

• in den Pflegebedürftigkeitsrichtlinien als Erschwernisfaktor bei den einzelnen 
Verrichtungen aufgeführt sind. 

Der Zeitaufwand für die Grundpflege und die krankheitsspezifischen Pflege
maßnahmen ist als Summenwert für die jeweiligen Verrichtungen vom Gut
achter des Medizinischen Dienstes darzustellen. Die Notwendigkeit der 
krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen muss begründet und die Art der 
Maßnahme beschrieben werden. 

c) Regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens: 

Die regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen müssen im Ablauf des tägli
chen Lebens vorkommen. 

– Für den Bereich Körperpflege werden deshalb schon im Gesetz ausschließ
lich täglich erforderliche Verrichtungen aufgezählt. Für die im Gesetz 
genannten Verrichtungen gibt es keine Vorgaben, wie häufig sie erfolgen 
müssen. Es kommt auf den tatsächlichen Hilfebedarf an. Wenn der Pflegebe
dürftige z.B. wegen Inkontinenz mehrmals täglich duschen muss, ist der 
tatsächliche Hilfebedarf zu berücksichtigen. 

Fallen bestimmte, in der Regel täglich erforderliche Verrichtungen – z.B. bei 
der Körperpflege das Duschen und Baden – im konkreten Einzelfall nicht 
täglich an, so muss der wöchentliche Zeitaufwand festgestellt werden und 
anteilig auf den Durchschnittswert pro Tag umgerechnet werden (d.h. 
wöchentlicher Zeitaufwand dividiert durch 7). In der Regel nicht täglich an
fallende Maßnahmen – z.B. das Nägelschneiden – bleiben außer Betracht. 

Soweit beim Waschen eine Schmerzmedikation als Einzelgabe gezielt zur 
Durchführung des Waschens (z.B. bei Kontrakturen oder Tumorschmerzen) 
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verabreicht werden muss, handelt es sich um eine krankheitsspezifische Pfle
gemaßnahme, die als Erschwernisfaktor zu werten ist. Gleiches gilt für eine 
vor oder während der Verrichtung notwendige Sekretabsaugung. Nicht zu 
berücksichtigen ist hingegen eine Medikation chronischer Schmerzen, weil 
diese Maßnahme nicht zwangsläufig in unmittelbarem zeitlichen und sach
lichen Zusammenhang mit dem Waschen vorgenommen werden muss. 

Soweit beim Duschen oder Baden aufgrund einer Hauterkrankung das an
schließende Einreiben mit einer Salbe notwendig ist, handelt es sich um eine 
krankheitsspezifische Pflegemaßnahme, die als Erschwernisfaktor zu werten 
ist. Nicht zu berücksichtigen ist hingegen eine Einreibung mit Salben z.B. 
gegen Rheumaschmerzen, weil diese Maßnahme nicht zwangsläufig in unmit
telbarem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Baden oder 
Duschen vorgenommen werden muss. 

Soweit bei der Darm- und Blasenentleerung die Verabreichung eines Klis
tiers, eines Einlaufs oder die Einmalkatheterisierung notwendig ist, handelt es 
sich um eine krankheitsspezifische Pflegemaßnahme, die als Erschwernisfaktor 
zu werten ist. Im Gegensatz dazu ist die Gabe von Abführmedikamenten oder 
das Legen eines Blasenkatheters keine solche Maßnahme, weil diese Tätigkei
ten nicht zwangsläufig in unmittelbarem zeitlichen und sachlichen Zusammen
hang mit der Darm- und Blasenentleerung vorgenommen werden müssen. 

– Im Bereich Ernährung zählen zur mundgerechten Zubereitung und zur Auf
nahme der Nahrung auch portions- und temperaturgerechte Vorgabe der 
Nahrung und der Umgang mit dem Besteck. 

Das Zubereiten von Diäten, einschließlich des anhand von Diätvorschriften 
vorzunehmenden Bemessens und Zuteilens der zubereiteten Nahrung bzw. 
einzelner Nahrungsbestandteile ist nicht bei der „Ernährung“ sondern bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung, beim „Kochen“, zu berücksichtigen. Die 
regelmäßige Insulingabe sowie die Blutzuckermessungen sind keine krank
heitsspezifischen Pflegemaßnahmen, die als Erschwernisfaktoren zu werten 
sind, weil diese Tätigkeiten nicht zwangsläufig in unmittelbarem zeitlichen 
und sachlichen Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme vorgenommen 
werden müssen. Nach Ansicht des Bundessozialgerichts gehören die regel
mäßigen Insulingaben sowie die Blutzuckermessungen zur medizinischen Be
handlung des Diabetes und nicht zur Nahrungsaufnahme (vgl. BSG 
17.06.1999 – B 3 P 10/98 R). 

Soweit bei der Aufnahme der Nahrung das Wechseln der Sprechkanüle gegen 
eine Dauerkanüle zur Ermöglichung des Schluckens erforderlich ist, handelt 
es sich um eine krankheitsspezifische Pflegemaßnahme, die als Erschwernis
faktor zu werten ist. Gleiches gilt für eine vor oder während der Verrichtung 
notwendige Sekretabsaugung. Im Gegensatz dazu ist das Legen einer Dauer
ernährungssonde keine solche Maßnahme, weil diese Tätigkeit nicht zwangs
läufig in unmittelbarem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der 
Aufnahme von Nahrung vorgenommen wird. 
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– Zum Bereich der Mobilität zählt u.a. das An- und Auskleiden. Soweit das 
An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen ab Kompressionsklasse 2 
erforderlich ist, ist das als Erschwernisfaktor bei der Pflege zu berücksichti
gen. 

Das Umlagern fällt ebenfalls unter den Bereich der Mobilität. Das Umlagern 
tagsüber und auch nachts wird als Bestandteil der Grundpflege angesehen 
und folgendermaßen berücksichtigt: 

• Umlagern ohne Zusammenhang mit einer Verrichtung der Grundpflege, 
z.B. allein wegen der Dekubitusprophylaxe wird der Verrichtung „Aufste-
hen und Zubettgehen“ zugeordnet. 

• Fällt das Umlagern in Zusammenhang mit einer Verrichtung der Grundpfle
ge an, z.B. der Darm- und Blasenentleerung, so wird das Umlagern bei der 
jeweiligen Verrichtung berücksichtigt. 

Der Transfer auf einen Rollstuhl/Toilettenstuhl ist nicht beim „Aufstehen/ 
Zubettgehen“ zu berücksichtigen, sondern beim „Stehen“. 

– Beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung sind nur solche Ver
richtungen außerhalb der Wohnung zu berücksichtigen, die für die Auf
rechterhaltung der Lebensführung zu Hause unumgänglich sind und das 
persönliche Erscheinen des Hilfebedürftigen erfordern. 

Das Bundessozialgericht hat am 21.2.2002 (Az: B 3 P 12/01 R) entschieden, 
dass der Zeitaufwand für den Transport der pflegebedürftigen Person zur 
Pflegeperson nicht als Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Woh
nung berücksichtigt werden kann, wenn dieser Bedarf nur durch Einschrän
kungen der Leistungsfähigkeit der Pflegeperson entstanden ist. Eine Berück
sichtigung von Konstitution und Lebensumständen der Pflegeperson würde 
bei ansonsten gleichem Pflegebedarf je nach Wahl der Pflegeperson zu unter
schiedlichen Leistungen führen. Je nach Alter, Kenntnissen, Fähigkeiten, Er
fahrung und Gesundheitszustand der Pflegeperson kann der konkret erfor
derliche zeitliche Aufwand – bei gleichem Gesundheitszustand des Pflege
bedürftigen und identischem Hilfebedarf – erheblich differieren. 

Zur Berücksichtigung von Arzt- und Therapeutenbesuchen gilt Folgendes: 

Zum Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung zählt auch das Aufsu
chen von Ärzten zu therapeutischen Zwecken oder die Inanspruchnahme 
ärztlich verordneter Therapien, z.B. Dialysemaßnahmen, krebsbekämpfende 
Maßnahmen und Maßnahmen zur Unterdrückung der Immunabwehr. Die 
ärztlich verordnete und von einem Krankengymnasten/Physiotherapeuten 
durchgeführte Physiotherapie zählt nach Ansicht des Bundessozialgerichts, 
ebenso wie die Frühförderung, zu den rehabilitativen Maßnahmen, die bei 
der Zuordnung zu einer Pflegestufe nicht berücksichtigt werden können 
(BSG 26.11.1998 – B 3 P 20/97). Wird die ärztliche Behandlung bzw. thera
peutische Maßnahme während eines Aufenthalts in einer Behindertenein
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richtung oder einem sozialpädiatrischen Zentrum erbracht, kann dieser Hilfe
bedarf nicht berücksichtigt werden. 

Nicht zu berücksichtigen ist das Verlassen und Wiederaufsuchen der Woh
nung im Zusammenhang mit Maßnahmen der 

– medizinischen Rehabilitation, vgl. hierzu §§ 40, 42, 43 SGB V
– Prävention, vgl. hierzu §§ 20, 22, 23 SGB V
– Eingliederungshilfe (einschließlich Frühförderung), vgl. hierzu §§ 39 ff. 

BSHG. 

Das Aufsuchen von Apotheken, Behörden oder anderen Stellen ist zu 
berücksichtigen, wenn das persönliche Erscheinen der pflegebedürftigen Per
son – z.B. bei einer Antragstellung – erforderlich ist. Weitere Hilfen, z.B. die 
Begleitung zur Bushaltestelle auf dem Weg zu Behindertenwerkstätten, Schu
len und Kindergärten oder im Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit so
wie bei Spaziergängen oder Besuchen kultureller Veranstaltungen, bleiben 
unberücksichtigt. 

Neben den Fahrzeiten sind die zwangsläufig anfallenden Wartezeiten der 
Begleitperson anzurechnen, wenn sie dadurch zeitlich und örtlich gebunden 
sind. Generell kann hierfür eine Wartezeit von 30–45 Minuten anerkannt 
werden Bei Kindern kann die Notwendigkeit der Begleitung zum Arzt oder 
zur verordneten Therapie vorausgesetzt und einschließlich der Wartezeit als 
Hilfebedarf berücksichtigt werden. 

Das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung gilt als regelmäßig not
wendig, wenn es mindestens einmal pro Woche anfällt. Notwendige Fahr
und Wartezeiten, die nicht täglich anfallen, sind für die Bemessung des zeit
lichen Gesamtpflegeaufwandes auf den Tag umzurechnen. 

–	 Im Bereich hauswirtschaftliche Versorgung umfasst das Einkaufen z.B. 
auch den Überblick, welche Lebensmittel eingekauft werden müssen, die 
Kenntnis des Wertes von Geldmünzen und Banknoten und die Kenntnis 
der Genieß- bzw. Haltbarkeit von Lebensmitteln. 

d) Ausführungen zum Begriff „Hilfe“ 

– Unterstützung bedeutet, noch vorhandene Fähigkeiten bei den Verrichtun
gen des täglichen Lebens zu erhalten und zu fördern sowie dem Pflegebe
dürftigen zu helfen, verloren gegangene Fähigkeiten wieder zu erlernen und 
nicht vorhandene Fähigkeiten zu entwickeln (aktivierende Pflege). Pflege
unterstützende Maßnahmen, wie z.B. das Abklopfen bei Mukoviszidose-
Kindern, gehören nur bei Kindern – nicht bei Erwachsenen – zur Unterstüt
zung i.S.d. § 14 Abs. 3 SGB XI und werden deshalb nur bei Kindern 
berücksichtigt. 

– Beaufsichtigung und Anleitung zielen darauf ab, dass die im Gesetz genann
ten Verrichtungen vom Pflegebedürftigen selbst durchgeführt werden. Sie 
richten sich darauf, die körperlichen, psychischen und geistigen Fähigkeiten 
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zu fördern und zu erhalten (z.B. Orientierung zur eigenen Person und in der 
Umgebung), Eigen- und Fremdgefährdung bei den im Gesetz genannten 
Verrichtungen zu vermeiden (z.B. durch unsachgemäßen Umgang mit 
Strom, Wasser und offenem Feuer bei der Nahrungszubereitung) sowie 
Ängste, Reizbarkeit oder Aggression abzubauen. 

Der Hilfebedarf ist nur dann zu berücksichtigen, wenn er ein verrichtungsbe
zogener Hilfebedarf ist. Beispiel: Benötigt der Pflegebedürftige bei der Körper
pflege – z.B. beim Waschen – Unterstützung, oder muss er bei diesen Tätigkei
ten beaufsichtigt werden, oder bedarf er der Anleitung, so ist dieser Pflege
bedarf zu berücksichtigen; vgl. unten 7.1.3 c, Urteil des BSG vom 26.11.1998. 

Folgender Hilfebedarf ist für die Einstufung nicht relevant: 

– Die ständige allgemeine Überwachung und Betreuung eines Pflegebedürf
tigen. 

– Der Hilfebedarf in anderen als in den vom Gesetz genannten Bereichen, z.B. 
der Bedarf an Kommunikation, kann bei der Einstufung in die einzelne 
Pflegestufe nicht berücksichtigt werden. Der Gesetzgeber hat den Bedarf an 
Kommunikation bewusst nicht in den Katalog der pflegebegründenden Tat
sachen nach § 14 SGB XI aufgenommen. Bei der Leistungserbringung hin
gegen soll nach dem Willen des Gesetzgebers der Bedarf des Pflegebedürfti
gen an Kommunikation berücksichtigt werden, um einer Vereinsamung vor
zubeugen (vgl. § 28 Abs. 4 SGB XI); vgl. auch hierzu unten 7.1.3 c, Urteil 
des BSG vom 26.11.1998. 

– Der Bedarf an sozialer Betreuung sowie die Zeiten tagesstrukturierender
Maßnahmen (z.B. die Maltherapie) gehören nicht zu den bei der Pflege
einstufung zu berücksichtigenden Zeiten (BSG 10.02.2000 – B 3 P 13/99 R 
und B 3 P 11/99 R). 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss vom 22.5.2003 
(BVerfG, Az: 1 BvR 452/99 und 1 BvR 1077/00) ausführlich zum berück
sichtigungsfähigen Hilfebedarf in der sozialen Pflegeversicherung Stellung 
genommen. Der Gesetzgeber verfügt danach über einen weiten Gestaltungs
spielraum, wenn er festlegt, welche tatsächlichen Umstände Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung auslösen oder erhöhen. Hier geht es um die 
leistungsrechtlichen Grundentscheidungen eines Sozialleistungssystems. Die 
dabei anzustellenden sozialpolitischen Entscheidungen überprüft das Bun
desverfassungsgericht nur darauf, ob sie offensichtlich fehlerhaft oder mit 
der Wertverordnung des Grundgesetzes unvereinbar sind. Da die soziale 
Pflegeversicherung ohnehin nur der Teilabsicherung eines Risikos dient, ist 
die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit besonders groß. Die gerügte Un
gleichbehandlung ist nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts sachlich 
gerechtfertigt. Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, dass der krank
heitsbedingte Bedarf an allgemeinen Betreuungs- und Hilfeleistungen 
nicht die Pflegebedürftigkeit begründen kann. Dafür war zum einen der Ge
sichtspunkt der Gesetzesklarheit und der Anwendungssicherheit maßgebend. 
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Der leistungsberechtigte Personenkreis kann bei der Feststellung der Pflege
bedürftigkeit anhand der verrichtungsbezogenen Festlegung im Gesetz relativ 
einfach und schnell festgestellt werden. Dies ist nach Ansicht des Bundes
verfassungsgerichts rechts- und sozialstaatlich vorteilhaft. Zum anderen ist 
mit Hilfe der engen Definition der Pflegebedürftigkeit die Beitragsbelastung 
dauerhaft auf einem vertretbaren Niveau zu halten. Schließlich ist auch die 
dadurch bedingte Leistungsstruktur der sozialen Pflegeversicherung verfas
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. Bei der Festlegung der Leistungen und 
der Ausgestaltung der einzelnen Leistungstatbestände in der sozialen Pflege
versicherung eröffnet sich nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts für 
jeden Versicherten prinzipiell die gleiche Möglichkeit, Versicherungsleistun
gen zu erhalten. Die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen sind auch 
nicht nur auf Menschen mit körperlichen Krankheiten oder Behinderungen 
zugeschnitten. Vielmehr werden von ihnen psychisch kranke und geistig be
hinderte Menschen im großem Umfang erreicht. Der Gesetzgeber ist auch 
nicht systemwidrig und inkonsequent vorgegangen. Er musste insbesondere 
nicht das, was nach allgemeinem Sprachgebrauch unter „Pflege“ zu verstehen 
ist, vollständig in der gesetzlichen Pflegeversicherung berücksichtigen. Bei 
vollstationärer Pflege wird zwar nach dem Gesetz die soziale Betreuung von 
den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung umfasst. Dies führt jedoch 
nicht zur Annahme einer Systemwidrigkeit. Der Gesetzgeber hat bewusst da
rauf verzichtet, die soziale Betreuung in die Feststellung der Pflegebedürftig
keit einfließen zu lassen, weil dadurch der Kreis der leistungsberechtigten 
Personen erheblich erweitert und die Finanzierbarkeit der sozialen Pflegeversi
cherung ohne Anhebung des Betragssatzes nicht mehr möglich gewesen wäre. 

Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts stehen auch nicht im Wider
spruch zum Pflegeleistungsergänzungsgesetz vom 14.12.2001, das die Leistun
gen der Pflegeversicherung für alterverwirrte, psychisch kranke und geistig 
behinderte Menschen erweitert hat. Begünstigt werden hier Pflegebedürftige, 
wenn bei ihnen nach Feststellung des medizinischen Dienstes neben dem in 
der Pflegeversicherung bereits zu berücksichtigenden verrichtungsbezogenen 
Hilfebedarf noch ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und 
Betreuung gegeben ist. Dies setzt allerdings voraus, dass der verrichtungs
bezogene Hilfebedarf mindestens den Umfang der Pflegestufe I erreicht, vgl. 
zu den Einzelheiten Abschnitt 7.1.6 h). 

Bei wechselndem Hilfebedarf ist auf den durchschnittlichen Hilfebedarf über 
einen längeren Zeitraum abzustellen. Beispiel: Je nach dem Gesundheitszu
stand benötigt der Pflegebedürftige beim Waschen Hilfe zwischen 10 und 20 
Minuten. Hier ist ein Durchschnittswert zu ermitteln. 

Beim Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen ist ge
gen einen mit 1,44 t frankierten DIN-A4-Umschlag folgende Schrift zu bezie
hen: „Richtlinien der Spitzenverbände zur Begutachtung von Pflegebedürftig
keit nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuchs.“ Diese Schrift enthält u.a. 
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die vollständigen Begutachtungsrichtlinien und die vollständigen Pflegebe-
dürftigkeits-Richtlinien. Die Adresse lautet: Medizinischer Dienst der Spitzen
verbände der Krankenkassen, Lützowstr. 53, 45141 Essen, Tel. 02 01/83 27 0. 
Für die Praxis ist besonders der Anhang wichtig, der Bestandteil der Begut
achtungsrichtlinien ist. Auch dieser Anhang wird zz. überarbeitet. Die we
sentlichen zu erwartenden Änderungen, insbesondere die krankheitsspezi
fischen Pflegemaßnahmen, sind bereits eingearbeitet. In diesem Teil der Be
gutachtungrichtlinien sind beispielhaft allgemeine Faktoren aufgelistet, die 
die Pflege erschweren, allgemeine Faktoren, die die Pflege erleichtern und 
Zeitkorridore für die Bemessung der Pflegezeiten bei den in § 14 SGB XI ge
nannten Verrichtungen der Grundpflege. Es würde den Umfang dieses Ab
schnitts sprengen, wollte man den Anhang zu den Pflegebedürftigkeitsricht
linien im Einzelnen darstellen. Deshalb können hier nur ein paar grundsätz
liche Hinweise gegeben werden. 

In den Begutachtungsrichtlinien sind folgende allgemeine Erschwernisfakto
ren beispielhaft aufgeführt: 

• Körpergewicht über 80 kg
• Kontrakturen/Einsteifung großer Gelenke
• hochgradige Spastik
• Hemiplegien oder Paraparesen
• einschießende unkontrollierte Bewegungen
• Fehlstellungen der Extremitäten 
• eingeschränkte Belastbarkeit infolge schwerer kardiopulmonaler Dekom

pensation, Orthopnoe und ausgeprägter zentraler peripherer Zyanose sowie 
peripheren Ödemen 

• Abwehrverhalten mit Behinderung der Übernahme (z.B. bei geistigen Be-
hinderungen/psychischen Erkrankungen) 

• stark eingeschränkte Sinneswahrnehmung (Hören, Sehen) 
• starke therapieresistente Schmerzen 
• pflegebehindernde räumliche Verhältnisse 
• zeitaufwendiger Hilfsmitteleinsatz (z.B. bei fahrbaren Liftern/Decken-, 

Wand-Liftern) 

Folgende allgemeine pflegeerleichternde Faktoren sind beispielhaft aufgeführt: 

• Körpergewicht unter 40 kg
• pflegeerleichternde räumliche Verhältnisse
• Hilfsmitteleinsatz

Für die Verrichtungen der Grundpflege sind in die Begutachtungsrichtlinien 
seit der Überarbeitung Zeitkorridore eingefügt worden. Auch hier nur einige 
Beispiele: 

Körperpflege, z.B. Waschen 

• Ganzkörperwäsche: 20–25 Minuten 
• Teilwäsche Oberkörper: 8–10 Minuten 
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• Teilwäsche Unterkörper: 12–15 Minuten 
• Teilwäsche Hände/Gesicht: 1–2 Minuten 
• Körperpflege, z.B. Duschen: 20–25 Minuten 

Darm- und Blasenentleerung: 
• Wasserlassen (Intimhygiene, Reinigen der Toilette bzw. des Umfeldes): 2–3 

Minuten 
• Stuhlgang (Intimhygiene, Reinigen der Toilette bzw. des Umfeldes): 3–6 

Minuten 
• Richten der Bekleidung: insgesamt 2 Minuten
• Wechseln von Windeln (Intimhygiene, Entsorgung) nach Wasserlassen: 

4–6 Minuten, nach Stuhlgang: 7–10 Minuten 
• Wechseln kleiner Vorlagen: 1–2 Minuten 
• Wechseln/Entleeren des Urinbeutels: 2–3 Minuten 
• Wechseln/Entleeren des Stomabeutels: 3–4 Minuten 

Diese Beispiele sollen deutlich machen, von welchen Zeitkorridoren der Me
dizinische Dienst bei seiner Begutachtung ausgeht. Die Zeitkorridore sind 
keine verbindlichen Vorgaben. Sie haben nur eine Leitfunktion und können 
im Einzelfall über- oder unterschritten werden. Das Bundessozialgericht be
stätigt in seinem Urteil vom 26.11.1998 (vgl. unten 7.1.3 c) ausdrücklich, dass 
es auf die individuellen Bedürfnisse des Pflegebedürftigen ankommt, wenn 
diese sachlich begründet sind. Liegen im Einzelfall Umstände vor, die den 
Hilfebedarf bei einer Verrichtung erheblich erhöhen, so kommt eine Be
schränkung auf die Orientierungswerte zur Pflegezeitbemessung – wie sie in 
den Begutachtungsrichtlinien festgelegt sind – nicht in Betracht. Hält sich der 
Gutachter innerhalb der Zeitkorridore, braucht er seine Entscheidung nicht 
näher zu begründen. Eine Begründung muss er erst geben, wenn er die Zeit
korridore überschreitet. Die Zeitkorridore legen nur die Zeitwerte bei voll
ständiger Übernahme der Verrichtung fest. Wenn der Hilfebedarf in der Be
aufsichtigung und Anleitung besteht, kann auf die Zeitkorridore nicht 
zurückgegriffen werden. Den Bedarf muss der Gutachter feststellen und auch 
einzeln begründen. 

Die Zeitkorridore sollen zu einer Vereinheitlichung der Pflegezeiten führen. 
Es besteht die Gefahr, dass die Zeitkorridore in der Praxis von Richtzeiten, 
die im Einzelfall auch überschritten werden können, zu Regelzeiten werden. 
Es ist deshalb nach Einführung der Zeitkorridore noch wichtiger geworden, 
dass der Pflegebedürftige bzw. die Pflegeperson einen von den Zeitkorridoren 
abweichenden Pflegebedarf darlegen kann. Hierzu empfiehlt es sich, ein Pfle
getagebuch zu führen, in dem der tatsächliche Zeitbedarf bei der Grundpflege 
dargelegt ist, und dem Gutachter eine Kopie davon bei der Pflegebegutach
tung zu überreichen. 

In seinem Urteil vom 21.2.2002 (B 3 P 12/01 R) hat das Bundessozialgericht 
allerdings dargelegt, dass es beim Zeitaufwand allein auf die Pflegebedürftig
keit der zu pflegenden Person ankommt. 
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Um eine Gleichbehandlung aller Pflegebedürftigen mit denselben Funktions
einbußen bei der Einstufung zu gewährleisten – die grundsätzlich auch für 
eine stationäre Pflege gilt – ist es erforderlich, bei der Ermittlung des Pflege
bedarfs eine Versorgung durch eine durchschnittlich geeignete Pflegeperson 
ohne Fachkenntnisse zu Grunde zu legen. Transportzeiten zur und von der 
Wohnung der Pflegeperson, die ausschließlich durch den Gesundheitszu
stand der Pflegeperson verursacht sind, scheiden danach als Pflegebedarf 
aus, selbst wenn nur auf diese Weise die häusliche Pflege aufrechterhalten 
werden kann. 

Bei der Beurteilung des Hilfebedarfs kommt es nicht allein auf den Hilfebedarf 
in der häuslichen Umgebung an. Wenn der Pflegebedürftige sich teilweise 
außer Haus aufhält (z.B. in einer Werkstatt für Behinderte), muss dieser 
Hilfebedarf zusammen mit dem Hilfebedarf in der häuslichen Umgebung bei 
der Einstufung in die Pflegestufe berücksichtigt werden. 

7.1.3 Stufen der Pflegebedürftigkeit

a) Das SGB XI unterscheidet drei Stufen der Pflegebedürftigkeit: erheb
liche Pflegebedürftigkeit, Schwerpflegebedürftigkeit und Schwerstpflegebe
dürftigkeit. Um Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz erhalten zu 
können, muss mindestens erhebliche Pflegebedürftigkeit vorliegen. Unter
halb dieser Schwelle bestehen gegebenenfalls Ansprüche gegen den Sozialhil
feträger. 

• Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige):

Erheblich pflegebedürftig sind Personen, „die bei der Körperpflege, der 
Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem 
oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und 
zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versor
gung benötigen“, § 15 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI. 

In Pflegestufe I muss der Zeitaufwand für die Grundpflege und die hauswirt
schaftliche Versorgung wöchentlich im Tagesdurchschnitt mindestens 1,5 
Stunden betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten 
entfallen, vgl. § 15 Abs. 3 Nr. 1 SGB XI. Der pflegerische Aufwand muss ge
genüber dem hauswirtschaftlichen Aufwand im Vordergrund stehen. Ein er
heblich höherer Bedarf an hauswirtschaftlichen Verrichtungen ist für die Ein
gruppierung in Pflegestufe I unerheblich, wenn der Bedarf an Grundpflege 
nicht mindestens 46 Minuten/täglich erreicht. 

Der Zeitaufwand von 1,5 Std. ist der Aufwand, den eine nicht als Pflegekraft 
ausgebildete Person für die Pflege betreiben muss. 

• Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige)

Schwerpflegebedürftig sind Personen, „die bei der Körperpflege, der Ernäh
rung oder der Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tages
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zeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei 
der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen“, § 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI. 

§ 15 Abs. 3 Nr. 2 SGB XI bestimmt für diese Pflegestufe, dass der Zeitaufwand 
mindestens 3 Stunden am Tag betragen muss. Reicht es bei der Pflegestufe I 
aus, dass der pflegerische Aufwand gegenüber dem hauswirtschaftlichen Auf
wand im Vordergrund stehen muss, so ist bei den Pflegestufen II und III erfor
derlich, dass der pflegerische Aufwand gegenüber den hauswirtschaftlichen 
Verrichtungen eindeutig das Übergewicht haben muss: Auf die Grundpflege 
müssen mindestens 2 Stunden entfallen. 

• Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige)

Schwerstpflegebedürftig sind Personen, „die bei der Körperpflege, der Ernäh
rung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe be
dürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche auch Hilfen bei der hauswirt
schaftlichen Versorgung benötigen“, § 15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI. 

§ 15 Abs. 3 Nr. 3 SGB XI bestimmt, daß Schwerstpflegebedürftigkeit dann 
vorliegt, wenn der Hilfebedarf so groß ist, dass jederzeit eine Pflegeperson un
mittelbar erreichbar sein muss (Rund-um-die-Uhr-Betreuung). Der Zeitauf
wand muss mindestens 5 Stunden täglich betragen; auf die Grundpflege müs
sen mindestens 4 Stunden entfallen. Die Pflege erfolgt „rund um die Uhr, auch 
nachts“, wenn im Bereich der Grundpflege täglich mindestens dreimal zu ver
schiedenen Tageszeiten (6–22 Uhr) und mindestens einmal nachts (22–6 Uhr) 
Hilfe zu leisten ist (BSG 17.05.2000 – B 3 P 20/99 R). 

b) Zuordnung von Kindern in die Pflegestufen 

Bei der Zuordnung von Kindern in die Pflegestufen ist der zusätzliche Hilfe
bedarf gegenüber einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend, § 15 Abs. 
2 SGB XI. 

Maßgebend ist nicht der natürliche altersbedingte Pflegebedarf. Bei kranken 
und behinderten Kindern ist der zusätzliche Hilfebedarf entscheidend. Als 
Folge einer angeborenen Erkrankung, einer intensivmedizinischen Behand
lung oder Operation können z.B. häufigere Mahlzeiten oder zusätzliche Kör
perpflege oder Lagerungsmaßnahmen erforderlich sein. Die Richtlinien be
stimmen, dass im ersten Lebensjahr Pflegebedürftigkeit nur ausnahmsweise 
vorliegt. Ihre Feststellung bedarf einer besonderen Begründung. 

c) Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Eingruppierung in die 
Pflegestufen 

In einem Urteil vom 26.11.1998 – B 3 P 20/97 – hat das BSG ausdrücklich 
klargestellt, dass der Katalog der Verrichtungen, die gemäß § 14 Abs. 4 SGB 
XI für die Einstufung in eine Pflegestufe maßgebend sind, abschließend ist. 
Diese Auffassung hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 
22.5.2003 (BVerfG, Az: 1 BvR 452/99 und 1 BvR 1077/00) bestätigt. Aller
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dings sind insbesondere krankheitsbedingte Erschwernisse bei Verrichtungen 
der Grundpflege (z.B. beim Baden) zu berücksichtigen (sog. Behandlungs
pflege). Der Hilfebedarf bei einer solchen Verrichtung richtet sich jeweils 
nach den individuellen Bedürfnissen des zu Pflegenden. 

Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung wird das Urteil des Bundessozialge
richts vom 26.11.1998 hier auszugsweise veröffentlicht. Das Urteil ist voll
ständig abgedruckt in: „Neue Zeitschrift für Sozialrecht“ 1999 S. 343 ff.: 

Die Klägerin begehrt Pflegegeld aus der sozialen Pflegeversicherung nach der 
Pflegestufe III. Die im Januar 1993 geborene Klägerin leidet seit ihrer Geburt 
an einem schwerwiegenden Defekt der Lunge. Daneben besteht eine Neuro
dermitis. Das Versorgungsamt hat die Klägerin als Schwerbehinderte aner
kannt und einen Grad der Behinderung von 100 sowie das Vorliegen der 
Voraussetzungen der Merkzeichen G, H und B festgestellt. 

Auf Antrag der Klägerin kam der Medizinische Dienst der Krankenversiche
rung in seinem Gutachten vom April 1995 zu dem Ergebnis, dass bei der Klä
gerin wegen der Notwendigkeit einer Langzeit-Sauerstoff-Beatmung, gänzlich 
fehlender Mobilität sowie der Notwendigkeit der Ernährung über eine Nasen
sonde erhöhter Pflegebedarf bestehe. Der bei der Klägerin im Bereich der 
Körperpflege, der Nahrungsaufnahme und der Mobilität im Verhältnis zu ei
nem gleichaltrigen gesunden Kind bestehende Mehrbedarf betrage täglich 1,5 
Stunden. Auf der Grundlage dieses Gutachtens bewilligte die Beklagte Pflege
geld nach der Pflegestufe I ab dem 1.4.1995. Hiergegen erhob die Klägerin 
Widerspruch. Diesem gab die Beklagte teilweise statt und ordnete die Kläge
rin der Pflegestufe II zu. Klage, Berufung und Revision, die auf Einstufung in 
die Pflegestufe III gerichtet waren, blieben ohne Erfolg. 

(I) Maßgeblicher Hilfebedarf in der Pflegeversicherung

Das BSG stellt in seinem Urteil fest, dass bei der Bemessung des für die Zu
ordnung zur Pflegestufe III maßgebenden Pflegebedarfs die folgenden Hilfe
leistungen nicht berücksichtigt werden können, weil sie nicht zu den in § 14 
Abs. 4 SGB XI aufgeführten gewöhnlichen und wiederkehrenden Verrichtun
gen zählen: 

a) alle durch die Lungenfunktionsstörung der Klägerin verursachten Maßnah
men, insbesondere die Versorgung der Klägerin mit Sauerstoff einschließ
lich aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. 

b) die Durchführung der so genannten Frühförderung und die im häuslichen 
Bereich durchgeführte Krankengymnastik. 

c) Hilfeleistungen im Bereich der Kommunikation. 

Zu a): Die Versorgung der Klägerin mit Sauerstoff, einschließlich aller damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten zählen nicht zu den in § 14 Abs. 4 SGB XI 
aufgeführten Maßnahmen der Grundpflege. Auch wenn hier lebenswichtige 
Funktionen aufrechterhalten werden, so handelt es sich doch nicht um Maß
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nahmen, die zur Grundpflege nach § 14 Abs. 4 SGB XI zählen, sondern es 
handelt sich um Maßnahmen der Behandlungspflege, für die die Zuständig
keit der gesetzlichen Krankenversicherung gegeben ist. 

Für die Frage, welche Maßnahmen von der Pflegeversicherung zu bezahlen 
sind, ist der Katalog in § 14 Abs. 4 SGB XI als abschließend anzusehen. Al
lerdings, soweit die ständige Verbindung der Klägerin mit einem Sauerstoffge
rät bei einzelnen Verrichtungen der Grundpflege, wie etwa dem An- und Aus
ziehen oder auch der Körperpflege, einen zeitlichen Mehrbedarf verursacht, 
so ist dieser zeitliche Mehrbedarf bei der Einstufung in die Pflegeversicherung 
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere auch für das häufigere Baden infol
ge der Neurodermitis und das anschließende notwendige Einfetten der Haut. 
Diese Maßnahmen sind der Verrichtung „Baden“ zuzuordnen. Der Hilfebe
darf bei dieser Verrichtung richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen 
des Pflegebedürftigen. Ein zeitlicher Mehraufwand bei diesen Verrichtungen 
ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil er krankheits- oder behinderungsbe
dingt ist. Im Gegenteil, krankheits- oder behinderungsbedingte Erschwernisse 
bei den Verrichtungen der Grundpflege sind zu berücksichtigen. 

Das BSG weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass 
die Zeitwerte, die in den Begutachtungsrichtlinien der Pflegekassen vom 
21.3.1997 genannt sind, nur Orientierungswerte sind. Der erhöhte Bedarf bei 
den Verrichtungen der Grundpflege ist nach den individuellen Bedürfnissen 
des Pflegebedürftigen zu berücksichtigen, soweit diese sachlich begründet 
sind. 

Zu b) Frühförderung und im häuslichen Bereich durchgeführte Kran
kengymnastik 

Das BSG ordnet die Maßnahmen der Frühförderung und die Maßnahmen 
der Krankengymnastik dem Bereich der Rehabilitation zu. Rehabilitative 
Maßnahmen, auch zur Vermeidung von Pflege, werden von §§ 14, 15 SGB XI 
nicht erfasst. Diese Leistungen werden vor allem von der gesetzlichen Kran
kenversicherung zur Verfügung gestellt und müssen auch von dieser bezahlt 
werden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Krankengymnastik von 
einer familiären Pflegeperson oder von einem professionellen Leistungser
bringer in dessen Praxis erbracht wird. Der Zeitaufwand für die Krankengym
nastik ebenso wie für die Frühförderung können, da es sich um rehabilitative 
Maßnahmen handelt, bei der Zuordnung einer Pflegestufe nicht berücksich
tigt werden. 

Der Zeitaufwand für die Wege außerhalb der Wohnung kann allenfalls 
berücksichtigt werden, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Lebensführung 
außer Haus unerlässlich sind. Dient aber die krankengymnastische Behand
lung, was häufig der Fall sein wird, einer für die Zukunft angestrebten Besse
rung des Gesundheitszustandes, so muss auch die hiermit im Zusammenhang 
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stehende Hilfeleistung bei der Bemessung des Pflegebedarfs unberücksichtigt 
bleiben, weil sie dem nicht von der Pflegeversicherung abgedeckten Bereich 
der Rehabilitation zuzuordnen ist. 

Maßnahmen der Rehabilitation sind andererseits von solchen Hilfeleistungen 
abzugrenzen, die den Charakter einer verrichtungsbezogenen Anleitung ha
ben. Die Anleitung hat zum Ziel, die Erledigung der täglich wiederkehrenden 
Verrichtungen durch den Pflegebedürftigen im Sinne einer Motivation zur 
Selbsthilfe sicherzustellen. Anleitungen, die etwa darauf abzielen, behinder
ten Kindern die eigenständige Ausführung solcher Verrichtungen zu vermit
teln, die von gleichaltrigen gesunden Kindern bereits ohne fremde Hilfe er
bracht werden, zählen zum Pflegeaufwand im Sinne von § 14 Abs. 4 SGB XI: 
Dies ist allerdings in erster Linie bei geistig behinderten Kindern von Bedeu
tung. 

Zu c) Kommunikation 

Der Bedarf an Kommunikation ist bereits deshalb nicht zu berücksichtigen, 
weil die Kommunikation nicht zu den Verrichtungen des § 14 Abs. 4 SGB XI 
zählt. 

(II) Abzug des Hilfebedarfs eines gesunden gleichaltrigen Kindes

Zur Feststellung des Hilfebedarfs eines pflegebedürftigen Kindes ist es nach 
Ansicht des BSG zulässig, vom Hilfebedarf des pflegebedürftigen Kindes den 
altersentsprechenden Hilfebedarf eines gesunden gleichaltrigen Kindes abzu
ziehen. Das BSG bestätigt ausdrücklich, dass es keine Benachteiligung dar
stellt, beim pflegebedürftigen Kind nur den krankheits- oder behinderungs
bedingten Mehraufwand bei der Zuordnung in die Pflegestufen zu berück
sichtigen. 

(III) Bindungswirkung der Feststellung des Versorgungsamtes im Schwer-
behindertenausweis 

Das BSG ist in dem Urteil auch der Frage nachgegangen, ob die Klägerin 
nicht schon deshalb der Pflegestufe III zuzuordnen ist, weil sie als Schwerbe
hinderte mit GdB von 100 und als hilflos im Sinne von § 33 b VI Einkom
menssteuergesetz (EStG) anerkannt ist. Auch dies hat das BSG verneint. Die 
Voraussetzungen für die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach 
dem SGB IX (§§ 68 ff.) und die für die Feststellung von Hilflosigkeit im Sinne 
des § 33 b VI EStG weichen von den Voraussetzungen ab, die in §§ 14, 15 
SGB XI für die Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach dem Pflegeversiche
rungsgesetz aufgestellt worden sind. 

Das Bundessozialgericht hat damit die Position der Pflegekassen gestärkt, 
den Hilfebedarf streng verrichtungsbezogen zu definieren. Das Bundesver
fassungsgericht (BVerfG, Az: 1 BvR 452/99 und 1 BvR 1077/00) teilt diese 
Auffassung. 
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7.1.4 Feststellung der Pflegebedürftigkeit und Antragstellung 

§ 18 SGB XI regelt das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Das 
Verfahren entspricht der (von früher her) schon bekannten Vorgehensweise 
der Krankenkassen bei der Feststellung der Schwerpflegebedürftigkeit nach 
dem SGB V. Die Pflegekassen lassen durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) prüfen, ob Pflegebedürftigkeit im Sinne des Pfle
geversicherungsgesetzes vorliegt. 

– Pflegebedürftige erhalten die Leistungen grundsätzlich nur auf Antrag, § 33 
Abs. 1 SGB XI. 

Die Leistungen werden in der Regel von Beginn des Monats der Antragsstel
lung an gewährt. 

Wer in der Zeit ab dem 1.1.2000 einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversi
cherung stellt, muss in den letzten 10 Jahren vor der Antragstellung mindes
tens 5 Jahre als Mitglied oder als Familienversicherter in der sozialen Pflege
versicherung versichert gewesen sein. Diese Zeit, die man vor der Antragstel
lung versichert sein muss, bevor ein Anspruch auf Leistungen besteht, nennt 
man Vorversicherungszeit. 

Damit Personen, die infolge des Eintritts der Versicherungspflicht in der so
zialen Pflegeversicherung aus der privaten Pflegeversicherung ausscheiden, 
keine Nachteile entstehen, werden die bis zu diesem Zeitpunkt ununterbro
chen zurückgelegten Versicherungszeiten in der privaten Pflegeversicherung 
auf die Vorversicherungszeiten in der sozialen Pflegeversicherung angerech
net. 

Art. 45 PflegeVG sieht vor, dass pflegebedürftige Versicherte, die bis zum 31. 
März 1995 Leistungen wegen Schwerpflegebedürftigkeit nach §§ 53 – 57 SGB 
V von der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten haben, mit Wirkung 
vom 1. April 1995 ohne Antragstellung in die Pflegestufe II eingestuft werden. 
Die Besitzstandsregelung hat in der Zwischenzeit wesentlich an Bedeutung 
verloren. In der Praxis kommt es allerdings immer wieder vor, dass Pflegebe
dürftige, die automatisch ohne Begutachtung durch den Medizinischen Dienst 
1995 in die Pflegestufe II eingestuft wurden, bei einer Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst jetzt in Pflegestufe I zurückgestuft werden. 

Eine Rückstufung nach Pflegestufe I verstößt gegen den Bestandsschutz, den 
dieser Personenkreis über Art. 45 PflegeVG genießt. Art. 45 PflegeVG enthält 
keine zeitliche Begrenzung. Allerdings ist eine Rückstufung des Pflegebedürfti
gen in Pflegestufe I bei einer zukünftigen Begutachtung nicht ausgeschlossen, 
wenn sich nach dem In-Kraft-Treten der Pflegeversicherung die Pflegebedürf
tigkeit gebessert hat, und die Voraussetzungen der alten Krankenkassenleis
tung bei Schwerpflegebedürftigkeit jetzt nicht mehr vorliegen. 
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7.1.5 	Entscheidung der Pflegekasse, Rechtsmittel, 
sonstige Überprüfungsmöglichkeiten 

Die Pflegekasse entscheidet auf der Grundlage des Gutachtens des Medizini
schen Dienstes. Der Bescheid muss angeben, ob und ggf. welche Stufe der 
Pflegebedürftigkeit vorliegt. 

§ 7 Abs. 3 SGB XI sieht (ab 1.1.2002) vor, dass die Pflegekasse zur Unterstüt
zung des Pflegebedürftigen bei der Auswahl eines Pflegedienstes oder eines 
Pflegeheimes spätestens mit dem Bescheid über die Bewilligung seines An
trags auf Gewährung häuslicher, teil- oder vollstationärer Pflege eine Ver
gleichsliste der Pflegeeinrichtungen übermitteln muss, in deren Einzugsbe
reich die pflegerische Versorgung gewährleistet werden soll (Leistungs- und 
Preisvergleichsliste). Die Leistungs- und Preisvergleichsliste hat zumindest die 
für die Pflegeeinrichtung jeweils geltende Festlegung der Leistungen, ihrer 
Qualität und die dafür zu zahlende Vergütung zu enthalten. Zugleich ist dem 
Pflegebedürftigen eine Beratung darüber anzubieten, welche Pflegeleistungen 
für ihn in seiner persönlichen Situation in Betracht kommen. 

Es besteht gegenüber der Pflegekasse ein Rechtsanspruch auf Erteilung eines 
schriftlichen Bescheides mit einer Rechtsmittelbelehrung. Der Pflegebedürfti
ge sollte immer auf einem schriftlichen, rechtsmittelfähigen Bescheid bestehen 
und sich mit einer mündlichen Ablehnung nicht zufrieden geben. 

Wird der Antrag abgelehnt, oder ist man mit der Eingruppierung in eine 
Pflegestufe nicht einverstanden, besteht die Möglichkeit, innerhalb eines Mo
nats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Pflegekasse 
Widerspruch einzulegen (§ 84 SGG). Fehlt im Bescheid der Pflegekasse die 
Rechtsmittelbelehrung, beträgt die Widerspruchsfrist ein Jahr. Der Wider
spruch kann vom Pflegebedürftigen, seinem Betreuer oder seinem Bevoll
mächtigten eingelegt werden. Der Widerspruch sollte begründet werden. Eine 
Begründung ist aber ohne Kenntnis des Gutachtens des Medizinischen Diens
tes (MDK) in den meisten Fällen nicht möglich. Es empfiehlt sich deshalb, so
gleich mit Einlegung des Widerspruchs Akteneinsicht zu verlangen. 

Empfehlenswert ist, das Gutachten des Medizinischen Dienstes mit dem be
handelnden Arzt zu besprechen. Mit seiner Hilfe oder einer detaillierten eige
nen Stellungnahme sollte dargelegt werden, wo das Gutachten den Pflegebe
darf nicht richtig wiedergibt. Hilfreich kann in diesem Zusammenhang auch 
ein Pflegetagebuch sein, das im Einzelnen aufschlüsselt, wie viel Pflege bei 
den einzelnen Verrichtungen benötigt wird, und welcher zeitliche Aufwand 
dafür erforderlich ist. 

Die Pflegekasse legt die Widerspruchsbegründung dem MDK in der Regel er
neut vor. Beim MDK wird das Gutachten zunächst vom Verfasser überprüft. 
Wenn dieser an seiner Auffassung festhält, wird ein Zweitgutachten von einem 
anderen Gutachter erstellt. Der Zweitgutachter entscheidet, ob er das Gutach
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ten aufgrund der vorhandenen Aktenlage erstellt oder eine erneute häusliche 
Untersuchung durchführt. Im Anschluss daran teilt der MDK das Ergebnis der 
Pflegekasse mit, die einen entsprechenden Widerspruchsbescheid erlässt. Ge
gen diesen Widerspruchsbescheid kann binnen eines Monats Klage beim 
Sozialgericht erhoben werden (§ 87 SGG). Der Weg vor die Sozialgerichte ist 
auch gegeben, wenn die Entscheidung der privaten Pflegekasse angegriffen 
werden soll, vgl. § 51 Abs. 2 SGG. 

Sowohl das Widerspruchsverfahren als auch das Klageverfahren sind kos
tenfrei. Kosten eines Anwalts muss man aber, wenn man im Verfahren unter
liegt, oder im Widerspruchsverfahren die Hinzuziehung eines Anwalts nicht 
notwendig war, selbst tragen. 

Wir raten, sich ggf. im Widerspruchsverfahren, spätestens jedoch vor Erhe
bung einer Klage, von einem Fachanwalt für Sozialrecht beraten zu lassen. 
Eine Liste mit Namen von Anwälten, die sich in der „Arbeitsgemeinschaft So
zialrecht“ des Deutschen Anwaltvereins organisiert haben, kann bei der Ge
schäftsstelle der BAGH angefordert werden. Außerdem haben sich in letzter 
Zeit in größeren Städten Anwaltssuchservice-Gesellschaften gegründet, die bei 
der Suche nach Fachanwälten für Sozialrecht behilflich sind. Die Telefonnum
mern der Anwaltssuchservice-Gesellschaften können über die Fernsprechaus
kunft der Deutschen Telekom erfragt werden (vgl. auch oben 3.3 a)). 

Wenn die Rechtsmittelfrist versäumt wurde, kann man gem. § 44 SGB X zeit
lich unbegrenzt bei der Pflegekasse eine Überprüfung beantragen. Gegen die 
Überprüfungsentscheidung kann dann wiederum Widerspruch und an
schließend Klage erhoben werden. Eine Überprüfung kann sowohl vom 
Pflegebedürftigen als auch von der Pflegekasse herbeigeführt werden. 

Eine Wiederholungsbegutachtung ist außerdem möglich, wenn der Pflegekas
se bekannt wird, dass sich die pflegebegründende Ausgangssituation geändert 
hat. Wegen der grundsätzlichen Bindung an das der Leistungszusage zu Grun
de gelegte Gutachten steht es den Pflegekassen nicht frei, jederzeit ein neues 
Gutachten einzuholen (vgl. BSG Urteil vom 13.3.2001 – B 3 P 20/00 R = BSG 
SozR 3-3300 § 18 Nr. 2). Eine Nachuntersuchung ist bei gesetzeskonformer 
Auslegung nur dann „angemessen“, wenn Gründe für die Annahme bestehen, 
der Umfang der Pflegebedürftigkeit könne sich in einem für die Einstufung 
relevanten Umfang verändert haben, (vgl. BSG Urteil vom 23.7.2002 – B 3 P 
9/01 R). Dies kann vorliegen, wenn sich der gesundheitliche Zustand gebes
sert hat und dadurch Pflegeleistungen entfallen oder in ihrem Umfang geringer 
geworden sind. Dies kann aber auch ein verbessertes häusliches Umfeld und 
eine verbesserte konkrete Wohnsituation sein (vgl. Urteil des BSG vom 
21.2.2002 – B 3 P 12/01 R), z.B. der Umzug in eine behindertengerechte Woh
nung. 

Für eine Neubegutachtung und Eingruppierung in eine andere Pflegestufe 
reicht es nicht aus, festzustellen, dass überhaupt eine Änderung eingetreten ist 
und die heutigen Verhältnisse eine Einstufung in die ursprüngliche Pflegestufe 
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nicht mehr rechtfertigen. Es muss vielmehr festgestellt werden, ob auch bei 
Anlegung des früheren Maßstabs eine niedrigere Einstufung die Folge gewesen 
wäre. Für eine wesentliche Änderung der Verhältnisse trägt die Pflegekasse 
die Beweislast, (Urteil des BSG vom 23.7.2002 – B 3 P 9/01 R). Liegt eine 
wesentliche Änderung der Verhältnisse vor, hebt die soziale Pflegekasse den 
Bescheid gemäß § 48 SGB X auf und erlässt nach vorheriger Anhörung des 
Pflegebedürftigen einen Änderungsbescheid. 

Es kann auch festgestellt werden, dass die häusliche Pflege nicht ausreichend 
sichergestellt ist. Dann kann die Pflegekasse das Pflegegeld ganz oder teilweise 
entziehen und stattdessen die Pflegesachleistung, d.h. die Pflege durch einen 
ambulanten Pflegedienst, gewähren. Die Ausführungen zeigen, dass eine Über
prüfung für den Pflegebedürftigen nicht risikolos ist, da sie auch zu einer Ver
schlechterung der Leistungen führen kann. 

Das Bundessozialgericht hat sich in seinem Urteil vom 23.7.2002 (B 3 P 9/01 
R) unter anderem mit der Frage befassen müssen, welche Regelungen für den 
Erlass und für die Aufhebung einer Leistungszusage der privaten Pflegeversi
cherung gelten. Die Regelungen über die Aufhebung von Verwaltungsakten, 
insbesondere von Leistungsbescheiden, nach den §§ 48 ff SGB X ist auf die 
private Pflegeversicherung weder unmittelbar noch mittelbar anwendbar. Eine 
unmittelbare Anwendung der §§ 48 ff SGB X käme nur in Betracht, wenn die 
Unternehmen der privaten Krankenversicherung mit der Pflegeversicherung 
eine hoheitliche Aufgabe etwa als beliehene Unternehmen vornähmen. Dies 
ist nicht der Fall (vgl. BSG Urteil vom 30.3.2000 – B 3 P 21/99 R = BSGE 86, 
94). Im Bereich der privaten Pflegeversicherung gelten nur die Regeln des 
Zivilrechts, d.h. es gilt das Bürgerliche Gesetzbuch und das private Versiche
rungsrecht. Danach sind mit Rechtsbindungswillen abgegebene Willens
erklärungen – wie hier die Leistungszusage der privaten Pflegeversicherung – 
grundsätzlich bindend und eine Beseitigung nur bei Irrtum, arglistiger Täu
schung oder Wegfall der Geschäftsgrundlage, sowie bei wesentlicher Ände
rung der rechtlichen und/oder tatsächlichen Verhältnisse möglich. Die 
Erklärung der privaten Pflegeversicherung, z.B. Pflegegeld zu zahlen, ist eine 
Willenserklärung, die durch den unwidersprochenen Empfang der Leistungen 
durch den Versicherten angenommen wurde. Das BSG hat die Leistungszu
sage als deklaratorisches Schuldanerkenntnis gewertet. An dieses Schuldan
erkenntnis ist die private Versicherung bis zu einer Änderung der rechtlichen 
oder tatsächlichen Verhältnisse gebunden. Es gilt das zur Wiederholungs
begutachtung in diesem Abschnitt oben Gesagte. 

7.1.6 Leistungen der Pflegeversicherung 

Grundsätze der Leistungserbringung, § 28 Abs. 3 und 4 SGB XI 

In § 28 SGB XI sind drei Grundsätze der Leistungserbringung näher um
schrieben: 
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– Die Pflegekassen und die Leistungserbringer, z.B. die Pflegedienste, haben 
sicherzustellen, dass die Leistungen nach dem allgemein anerkannten 
Stand der medizinisch pflegerischen Erkenntnis erbracht werden. 

– Die Pflege soll die Aktivierung des Pflegebedürftigen zum Ziel haben, um 
vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und, soweit dies möglich ist, verloren
gegangene Fähigkeiten zurückzugewinnen (Grundsatz der aktivierenden 
Pflege). 

– Die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen nach Kommunikation bei der Leis
tungserbringung sollen berücksichtigt werden, um einer Vereinsamung vor
zubeugen. 

Nachfolgend werden nun von den 11 Leistungen, die in § 28 Abs. 1 SGB XI 
aufgeführt sind, die wichtigsten erläutert: 

a) Die Leistungen bei häuslicher Pflege, §§ 36 bis 40 SGB XI 

Leistungen der häuslichen Pflege sind möglich, wenn der Pflegebedürftige in 
seinem eigenen Haushalt gepflegt wird. Häusliche Pflege wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass der Pflegebedürftige in einem Altenwohnheim, Alten
heim, Behindertenwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung wohnt. 
Indiz für einen eigenen Haushalt ist ein eigener Mietvertrag. Leistungen der 
häuslichen Pflege sind aber auch dann möglich, wenn der Pflegebedürftige 
nicht in seinem eigenen Haushalt, sondern z.B. im Haushalt der Pflegeperson 
gepflegt wird. 

Leistungen der häuslichen Pflege sind allerdings ausgeschlossen, wenn der 
Pflegebedürftige in einer stationären Pflegeeinrichtung gepflegt wird, oder 
wenn er sich in einer stationären Einrichtung nach § 71 Abs. 4 SGB XI aufhält 
und dort gepflegt wird. § 71 Abs. 4 bestimmt, dass Einrichtungen, in denen 

– die medizinische Vorsorge oder Rehabilitation, 
– die berufliche oder soziale Eingliederung, 
– die schulische Ausbildung oder die Erziehung Kranker oder Behinderter im 

Vordergrund des Zwecks der Einrichtungen stehen, sowie 
– Krankenhäuser 

keine Pflegeeinrichtungen sind. 

Diese Regelung führt zu einer klaren Trennung von Pflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen, in denen zwar im Einzelfall auch Hilfen bei den Verrichtungen 
des täglichen Lebens zur Verfügung gestellt werden, die jedoch von ihrer 
Grundausrichtung her einem anderen Zweck als der Pflege dienen. 

Pflegebedürftige, die sich in vollstationären Einrichtungen der Behinderten
hilfe (z.B. Sonderschule mit Internat) aufhalten, haben keinen Anspruch auf 
häusliche Pflege. Sie haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach 
dem BSHG. Die Pflegeversicherung leistet aber einen Zuschuss in Höhe von 
10 % des Pflegesatzes (maximal 256 t pro Monat) zu den pflegebedingten Auf

176 



wendungen, den Aufwendungen für die soziale Betreuung und – vorerst bis 
zum 31.12.2004 – zu den Aufwendungen bei medizinischer Behandlungspfle
ge. Es besteht aber ein Anspruch auf Leistungen der häuslichen Pflege für die 
Zeiträume, in denen der Pflegebedürftige tatsächlich im Haushalt der Familie 
gepflegt wird. Beispiel: Der Pflegebedürftige ist von montags bis freitags inter
natsmäßig, d.h. vollstationär, untergebracht. An Wochenenden oder in den 
Ferien wird er allerdings zu Hause gepflegt. Für diese Zeiträume besteht ein 
Anspruch auf ein anteiliges Pflegegeld oder die Pflegesachleistung. 

b) Pflegesachleistung, § 36 SGB XI 

Der Pflegebedürftige kann gemäß § 36 SGB XI die Pflegesachleistung in An
spruch nehmen. Sie umfasst die Grundpflege und die hauswirtschaftliche 
Versorgung. In Pflegestufe I können im Monat Pflegeeinsätze bis zu einem 
Wert von 384 u in Anspruch genommen werden. In Pflegestufe II beträgt der 
Wert 921 u und in Pflegestufe III 1.432 u. In besonders gelagerten Einzelfäl
len können Einsätze bis zu einem Wert von 1.918 u gewährt werden, wenn 
ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand vorliegt, der das Maß der Pflegestufe 
III weit übersteigt. Die Aufwendungen für die Personen, die einen außerge
wöhnlichen Pflegeaufwand haben, dürfen bei der einzelnen Pflegekasse für 
nicht mehr als 3 % der bei ihr versicherten Pflegebedürftigen der Pflegestufe 
III, die häuslich gepflegt werden, angewendet werden. Die Spitzenverbände 
der Pflegekassen haben zur Anwendung dieser Härtefallregelung sog. Härte-
fall-Richtlinien verabschiedet (Härtefall-Richtlinien – ambulante Pflege vom 
10.7.1995 in der Fassung vom 3.7.1996). Danach liegt ein außergewöhnlich 
hoher Pflegeaufwand vor, wenn 

– die Grundpflege auch nachts nur von mehreren Pflegekräften gemeinsam 
(zeitgleich) erbracht werden kann, oder 

– Hilfe bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens 
7 Stunden täglich, davon mindestens 2 Stunden in der Nacht, erforderlich 
ist. 

Zusätzlich muss ständige Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung er
forderlich sein. Beispiele für einen außergewöhnlich hohen Pflegeaufwand 
sind: 

– Krebserkrankungen im Endstadium 
– Aidserkrankungen im Endstadium 
– Enzephalomyelitis disseminata im Endstadium 
– Apallisches Syndrom 
– schwere Ausprägung der Demenz 
– schwere Fehlbildungen im Säuglings- und Kleinkindalter 
– schwerste neurologische Defektsymptome nach Schädelhirnverletzungen 
– Endstadium der Mukoviszidose 
– hohe Querschnittslähmung und 
– Tetraplegie 
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Hinzuweisen ist darauf, dass die Härtefallrichtlinien ebenso wie die übrigen 
Richtlinien der Pflegekassen keine Gesetzeskraft haben und gerichtlich über
prüft werden können. 

Pflegesachleistungen können nur die Einzelpersonen, ambulanten Dienste 
oder Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege erbringen, die einen Versor
gungsvertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen haben, §§ 72, 77 SGB XI. 

§ 120 SGB XI sieht vor, dass bei häuslicher Pflege der Pflegedienst spätestens 
mit Beginn des ersten Pflegeeinsatzes schriftlich einen Pflegevertrag mit dem 
Pflegebedürftigen schließen und diesen ihm aushändigen muss. Dieser Ver
trag muss wenigstens Art, Inhalt und Umfang der Leistungen einschließlich 
der vereinbarten Vergütung für jede Leistung gesondert beschreiben. In § 120 
SGB XI sind auch erstmals Kündigungsfristen für den Pflegevertrag geregelt. 
Die Vorschrift sieht vor, dass der Pflegebedürftige innerhalb von zwei Wo
chen ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Frist kündigen 
kann. Die Frist beginnt frühestens mit Aushändigung des Vertrages. 

c) Pflegegeld, § 37 SGB XI 

Der Pflegebedürftige kann anstelle der Pflegesachleistung das Pflegegeld be
antragen. Das Pflegegeld beträgt je nach Pflegestufe 205 u, 410 u oder 665 u. 
Das Pflegegeld kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der 
Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechend die erfor
derliche Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung selbst sicherstellt. 
Ist dies nicht sichergestellt, kann der Medizinische Dienst vorschlagen, dass 
die Sachleistung in Anspruch genommen werden muss. 

Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, sind verpflichtet 

– bei Pflegestufe I und II mindestens einmal halbjährlich, 
– bei Pflegestufe III mindestens einmal vierteljährlich 

einen Pflegeeinsatz durch eine Pflegeeinrichtung abzurufen, mit der die Pfle
gekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, § 37 Abs. 3 SGB XI. 
Die Vergütung für die Pflichtpflegeeinsätze muss die zuständige Pflegekasse be
zahlen. Bei Pflegebedürftigen, die bei einem Versicherungsunternehmen privat 
gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert sind, muss das Versiche
rungsunternehmen diese Kosten tragen. Die Kosten können nicht auf das 
Pflegegeld angerechnet werden. 

Die Pflichtpflegeeinsätze sollen der Qualitätssicherung der häuslichen Pflege 
dienen. Von vielen Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen werden die 
Pflichtpflegeeinsätze jedoch eher als aufgezwungene Kontrolle empfunden. 

Wenn der Pflegebedürftige den Pflegeeinsatz nicht durchführen lässt, wird 
das Pflegegeld durch die Pflegekasse gekürzt, im Wiederholungsfall sogar ent
zogen. Dies gilt auch, wenn der Pflegebedürftige sein Einverständnis zur Wei
tergabe der bei dem Pflichtpflegeeinsatz gewonnenen Informationen an die 
Pflegekasse nicht erteilt. Wenn sich bei einem Pflichtpflegeeinsatz heraus
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stellt, dass die häusliche Pflege nicht in geeigneter Weise durch das Pflegegeld 
selbst sichergestellt werden kann, kann die Pflegefachkraft in ihrem Bericht 
an die Pflegekasse z.B. anregen, dem Pflegebedürftigen anstelle des Pflege
geldes Pflegesachleistung durch einen Pflegedienst zu gewähren. Deshalb hat 
der Pflegedienst, der den Beratungsbesuch durchführt, dafür Sorge zu tragen, 
dass dafür Pflegekräfte eingesetzt werden, die spezifisches Wissen zu dem 
Krankheits- und Behinderungsbild sowie des sich daraus ergebenden Hilfebe
darfs mitbringen und über besondere Beratungskompetenz verfügen. Es kann 
durchaus sinnvoll sein, die Pflegekraft, die das Gespräch durchführt, danach 
zu fragen, wo sie das für das Krankheits- oder Behinderungsbild erforderliche 
Wissen erworben hat. Sollte dieses Wissen nach Ihrer Ansicht fehlen, ist es 
sinnvoll, davon die Pflegekasse zu unterrichten. 

Im Sterbemonat bleibt den Angehörigen die volle Pflegegeldleistung erhalten. 
Damit soll eine unnötige Belastung der durch den Sterbefall betroffenen Fa
milien verhindert werden. 

d) Kombination von Geld- und Sachleistung, § 38 SGB XI 

Schöpft der Pflegebedürftige den Umfang der Pflegesachleistung nicht voll
ständig aus, hat er daneben Anspruch auf ein anteiliges Pflegegeld, § 38 SGB 
XI. Das Pflegegeld wird um den Prozentsatz gemindert, in dem der Pflegebe-
dürftige Sachleistungen in Anspruch genommen hat. 

Beispiel: Ein Pflegebedürftiger der Pflegestufe I nimmt Sachleistungen im 
Wert von 256 t in Anspruch. Der ihm zustehende Höchstbetrag an Sachleis
tungen beträgt 384 t. Er hat die Sachleistung zu rund 66% ausgeschöpft. 
Vom Pflegegeld (205 t) stehen ihm noch rund 33%, also 68 t, zu. 

e) Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson, § 39 SGB XI 

Die Leistungen der sogenannten „Verhinderungspflege“ (§ 39 SGB XI) er
setzt die bisherige Urlaubspflege aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
(SGB V). Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für eine Ersatzpflegekraft 
für längstens 4 Wochen im Jahr unter der Voraussetzung, dass die Pflegeper
son den Pflegebedürftigen vor der erstmaligen Verhinderung mindestens 12 
Monate gepflegt hat. Die Pflege muss nicht ununterbrochen ausgeführt wor
den sein. Dauern die Unterbrechungen aber länger als 4 Wochen, so verlän
gert sich die Frist um diesen Zeitraum. 

Die Voraussetzung, dass die Pflegeperson den Pflegebedürftigen mindestens 
12 Monate lang gepflegt haben muss, gilt nur bei der erstmaligen Verhinde
rung. Nicht erforderlich ist, dass die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor 
jeder neuen Unterbrechung der Pflegetätigkeit wiederum 12 Monate gepflegt 
haben muss. 

Außerdem gilt, dass Zeiten, die der Pflegebedürftige in Einrichtungen der 
Kurzzeitpflege (vgl. § 42 SGB XI) verbracht hat, auf die Dauer der Verhinde
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rungspflege nicht angerechnet werden. Dies bedeutet, dass der Anspruch auf 
Verhinderungspflege ungekürzt erhalten bleibt, auch wenn der Pflegebedürf
tige bereits vier Wochen in einer Einrichtung der Kurzzeitpflege war. 

Die Ersatzpflegekraft muss keine professionelle Pflegekraft sein. 

Bei nicht erwerbsmäßig tätigen Ersatzpflegekräften gilt Folgendes: 

• Ist die Pflegeperson mit dem Pflegebedürftigen bis zum 2. Grad verwandt
oder verschwägert oder lebt sie mit dem Pflegebedürftigen in häuslicher Ge
meinschaft, dann wird der Anspruch gegen die Pflegekasse in der Regel auf 
den Pflegegeldbetrag der jeweiligen Pflegestufe beschränkt; das heißt: in der 
Pflegestufe I 205 t, in der Pflegestufe II 410 t, in der Pflegestufe III 665 t. 

Bei nahen Verwandten und Haushaltsangehörigen wird vermutet, dass die 
Pflege nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird, und deshalb keine höheren 
Aufwendungen als das Pflegegeld der jeweiligen Pflegestufe entstehen. Nur 
wenn dargelegt wird, dass der Ersatzpflegeperson im Zusammenhang mit der 
Pflege tatsächlich Mehrkosten über das Pflegegeld hinaus entstanden sind 
(z.B. Verdienstausfall, Fahrtkosten etc.) können auf Nachweis auch diese
weiteren notwendigen Kosten bis zum Gesamtbetrag von 1.432 t erstattet 
werden. 

Diese Begrenzung auf das Pflegegeld gilt nur für Pflegepersonen, die mit dem 
Pflegebedürftigen bis zum 2. Grad verwandt oder verschwägert sind oder mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft leben. Bis zum 2. Grad verwandt sind zum 
Beispiel Eltern im Verhältnis zu ihren Kindern, Enkel im Verhältnis zu ihren 
Großeltern bzw. eheliche und nichteheliche Geschwister im Verhältnis zu 
ihrem Bruder bzw. Schwester. Unter die Regelung zur Schwägerschaft fällt 
zum Beispiel, wenn die Schwiegereltern den Schwiegersohn oder die Schwie
gertochter pflegen. 

• Wird die Ersatzpflege durch entfernte Verwandte oder eine Person aus der
Nachbarschaft nicht erwerbsmäßig sichergestellt, wird nicht von unentgelt
licher Pflege ausgegangen. Der Betrag von 1.432 t kann dann ausgeschöpft 
werden, wenn entsprechend hohe notwendige Aufwendungen nachgewiesen 
werden. Es ist anzuraten, vor Inanspruchnahme der Verhinderungspflege die 
Kostenübernahme für eine nicht erwerbsmäßig tätige Pflegekraft von der 
Pflegekasse genehmigen zu lassen. Hierbei wird es insbesondere um die Frage 
gehen, welche Stundensätze die Pflegekasse für die nicht erwerbsmäßig tätige 
Ersatzpflegeperson akzeptiert. Wenn darüber mit der Pflegekasse eine Eini
gung erzielt wurde, kann dann nach Ablauf der Verhinderungspflege eine 
Rechnung an die Pflegekasse gestellt werden, und die vereinbarten Kosten 
werden dann unter Beifügung der Nachweise erstattet. 

• Wird die Verhinderungspflege von einer erwerbsmäßig tätigen Pflegekraft 
übernommen (z.B. einer Sozialstation), übernimmt die Pflegekasse die Kos
ten bis zu 1.432 t für maximal 28 Tage pro Kalenderjahr. 
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Die zeitliche und die betragsmäßige Höchstgrenze greift alternativ ein, d.h. 
der Pflegebedürftige kann den Höchstbetrag auch dadurch ausschöpfen, dass 
er in einem kürzeren Zeitraum die erforderliche Pflege, z.B. durch eine er
werbsmäßig tätige Pflegekraft, ausführen lässt. 

Bei der Verhinderungspflege hängt die Leistungshöhe nicht von der Pflege
stufe ab, d.h. auch bei Pflegebedürftigen der Pflegestufe I werden Aufwendun
gen bis zu 1.432 t ersetzt. 

f) Pflegehilfsmittel und technische Hilfen, § 40 SGB XI 

Soweit Hilfsmittel nicht schon durch einen anderen Leistungsträger gewährt 
werden müssen, z.B. durch die Krankenkasse gemäß § 33 SGB V, haben pfle
gebedürftige Menschen einen nachrangigen Anspruch auf Pflegehilfsmittel 
und technische Hilfen gegen die Pflegekasse. Die Pflegekassen sollen techni
sche Hilfsmittel in allen geeigneten Fällen vorrangig leihweise überlassen. Sie 
können die Bewilligung davon abhängig machen, dass die Pflegebedürftigen 
sich das Pflegehilfsmittel anpassen oder sich selbst oder die Pflegeperson in 
seinem Gebrauch ausbilden lassen. Der Anspruch umfasst auch die notwen
dige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie 
die Ausbildung in ihrem Gebrauch. Versicherte, die das 18. Lebensjahr voll
endet haben, haben zu den Kosten der Hilfsmittel eine Zuzahlung von zehn 
von Hundert, höchstens jedoch 25 t je Hilfsmittel an die abgebende Stelle zu 
leisten. Zur Vermeidung von Härten kann die Pflegekasse den Versicherten – 
entsprechend wie in der Krankenversicherung ganz oder teilweise von der 
Zuzahlung befreien. Lehnen Versicherte die leihweise Überlassung eines 
Hilfsmittels ohne zwingenden Grund ab, haben sie die Kosten des Hilfsmit
tels in vollem Umfang selbst zu tragen. 

Bei Hilfsmitteln, die zum Verbrauch bestimmt sind, ist der Anspruch auf 31 u 

pro Monat begrenzt. Gemäß § 40 Abs. 4 SGB XI können die Pflegekassen 
auch Zuschüsse zur Verbesserung des Wohnumfeldes gewähren. Diese Leis
tung steht in ihrem Ermessen. Dazu zählen z.B. Umbaumaßnahmen in der 
Wohnung. Der Zuschuss ist auf maximal 2.557 u je Maßnahme beschränkt. 

Nach Auffassung der Spitzenverbände der Krankenkassen sind alle zum 
Zeitpunkt der Zuschussgewährung erforderlichen Einzelmaßnahmen als eine 
Verbesserungsmaßnahme zu werten, die maximal mit 2.557 t bezuschusst wer
den kann. 

Diese Rechtsauffassung hat das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 
3.11.1999 – B 3 P 6/99 R bestätigt. Die Gewährung eines zweiten Zuschusses 
kommt nach Ansicht des Bundessozialgerichts erst dann in Betracht, wenn 
sich die Pflegesituation objektiv ändert (z.B. Hinzutreten einer weiteren Be
hinderung oder altersbedingte Ausweitung des Pflegebedarfs eines Behinder
ten) und dadurch im Laufe der Zeit Schritte zur Verbesserung des individuel
len Wohnumfelds erforderlich werden, die bei der Durchführung der ersten 
Umbaumaßnahme (beziehungsweise der Beantragung des ersten Zuschusses) 
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noch nicht notwendig waren. Diese Auslegung des § 40 SGB XI soll nach 
den Feststellungen des Bundessozialgerichts die Vorschrift in der Praxis 
handhabbar machen und einer willkürlichen Inanspruchnahme des Zuschus
ses vorbeugen. 

Der Versicherte hat je nach den Kosten der Maßnahme und der Höhe seines 
Einkommens einen Eigenanteil zu tragen. Der Eigenanteil beträgt nach den 
Empfehlungen der Spitzenverbände der Pflegekassen 10 % der Kosten, höchs
tens aber die Hälfte der Bruttoeinnahmen des Pflegebedürftigen zum Lebens
unterhalt. 

g) Die Leistungen bei teilstationärer Pflege und Kurzzeitpflege, §§ 41, 42 SGB XI 

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege kommt immer dann in Betracht, 
wenn die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt 
werden kann. Ausdrücklich keine teilstationären Pflegeeinrichtungen sind: 
Krankenhäuser sowie teilstationäre Einrichtungen, in denen die 

– medizinische Vorsorge- oder Rehabilitation 
– die berufliche oder soziale Eingliederung 
– die schulische Ausbildung 
– die Erziehung Kranker oder Behinderter 

im Vordergrund des Zwecks der Einrichtung stehen, vgl. § 71 Abs. 4 SGB XI. 

Diese Einrichtungen der Behindertenhilfe, wie Werkstätten für Behinderte 
und Fördergruppen unter dem verlängerten Dach der Werkstatt für Behinder
te, sind keine Pflegeeinrichtungen im Sinne des SGB XI. Behinderte, die diese 
Einrichtungen tagsüber besuchen, erhalten daher weiter für den Besuch dieser 
Einrichtungen die Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte nach 
dem BSHG. Für die Pflege in der Familie besteht ein Anspruch auf die Pfle
gesachleistung, das Pflegegeld oder die Kombinationsleistung. 

aa) Tagespflege und Nachtpflege, § 41 SGB XI 

Wenn die häusliche Pflege nicht ausreicht, haben Pflegebedürftige Anspruch 
auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege, § 41 
SGB XI. Je nach Pflegestufe werden im Monat 384 u, 921 u oder 1.432 u über
nommen. Wird der Höchstwert der Sachleistung für die häusliche Pflege (vgl. 
§ 36 Abs. 3 SGB XI) nicht ausgeschöpft, erhält der Pflegebedürftige ein anteili
ges Pflegegeld. 

Beispiel: Die teilstationäre Pflege eines Pflegebedürftigen in der Pflegestufe 
III kostet 1.074 t. Das sind 75 % der ihm zustehenden Sachleistung für häus
liche Pflege (= 1.432 t/Monat). Als Pflegegeld stehen ihm noch 25 % der 
Geldleistung für häusliche Pflege zu. Die Geldleistung für häusliche Pflege 
beträgt in der Pflegestufe III 665 t, vgl. § 37 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI. 25 % von 
665 t = 167 t. Das anteilige Pflegegeld beträgt 167 t. 
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Die Pflegekasse übernimmt im Rahmen der teilstationären Tages- und Nacht
pflege 

– die pflegebedingten Aufwendungen, 
– die Aufwendungen für die soziale Betreuung und 
– (zunächst bis 31.12.2004) die Aufwendungen für die in der Einrichtung not

wendige medizinische Behandlungspflege. 

Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürfti
gen von der Wohnung zur Einrichtung. 

bb) Kurzzeitpflege, § 42 SGB XI 

Gemäß § 42 SGB XI besteht für längstens 4 Wochen im Jahr (maximale Auf
wendungen 1.432 t) ein Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer vollstationären 
Pflegeeinrichtung. Das setzt voraus, dass häusliche Pflege teilweise nicht oder 
nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und teilstationäre nicht 
möglich oder nicht ausreichend ist. Die bisherige Voraussetzung, dass in Fäl
len der Kurzzeitpflege die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vorher mindes
tens 12 Monate in seiner häuslichen Umgebung gepflegt hat, ist entfallen. Dies 
bewirkt, dass in Krisensituationen in der häuslichen Pflege, z.B. bei einer 
unvorhergesehenen Verhinderung der Pflegeperson infolge eines Unfalls, ein 
Anspruch auf Kurzzeitpflege auch dann geltend gemacht werden kann, wenn 
die Pflegeperson zuvor noch nicht 12 Monate den Pflegebedürftigen im häus
lichen Bereich gepflegt hat. 

Im Rahmen der Kurzzeitpflege übernimmt die Pflegekasse 

– die pflegebedingten Aufwendungen 

– die Aufwendungen für die soziale Betreuung und 

– (zunächst bis 31.12.2004) die Aufwendungen für die in der Einrichtung not
wendige medizinische Behandlungspflege. 

h) Leistungen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreu
ungsbedarf §§ 45a ff. SGB IX 

Mit dem Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz vom 14.12.2001 hat der Gesetz
geber – wenn auch in relativ geringem Umfang – die Leistungen der Pflege
versicherung für altersverwirrte, psychisch kranke und geistig behinderte 
Menschen erweitert. 

Begünstigt werden Pflegebedürftige, wenn bei ihnen nach Feststellung des 
Medizinischen Dienstes neben dem in der Pflegeversicherung bereits zu 
berücksichtigenden verrichtungsbezogenen Hilfebedarf (§§ 14 und 15 SGB 
XI) noch ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreu
ung gegeben ist. Der verrichtungsbezogene Hilfebedarf im Sinne der §§ 14 
und 15 SGB XI muss mindestens den zeitlichen Umfang der Pflegestufe I – 
also mindestens 45 Minuten im Tagesdurchschnitt – erreichen. Bei der Be
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stimmung des Personenkreises wird ebenso wie bei der Definition der Pflege
bedürftigkeit nicht auf bestimmte Krankheitsdiagnosen abgestellt, sondern 
auf einen tatsächlichen Hilfebedarf, der durch bestimmte Defizite in den so 
genannten Alltagskompetenzen ausgelöst ist. 

Für die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer 
erheblich ist, sind folgende Schädigungen und Fähigkeitsstörungen maßge
bend: 

1. unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz); 
2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen; 
3. unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell 

gefährdenden Substanzen; 
4. tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation; 
5. in konkreten Situationen unangemessenes Verhalten;
6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Be

dürfnisse wahrzunehmen; 
7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder 

schützenden Maßnahmen bei medizinisch nicht beeinflussbaren Depres
sionen und Angststörungen; 

8. Störungen der höheren Hirnfunktion (Beeinträchtigungen des Gedächt
nisses, herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewäl
tigung von sozialen Alltagsleistungen führen; 

9. Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus;
10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren; 
11. Verkennen von Alltagssituationen und unangemessenes Reagieren in All

tagssituationen; 
12. ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten; 
13. zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder 

Hoffnungslosigkeit auf Grund einer medizinisch nicht beeinflussbaren 
Depression. 

Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, wenn der Gutachter des 
Medizinischen Dienstes bei dem Pflegebedürftigen wenigstens in zwei Berei
chen, davon mindestens einmal aus einem der Bereiche 1 bis 9, dauerhafte 
und regelmäßige Schädigungen oder Fähigkeitsstörungen feststellt. 

Beispiel: Der Medizinische Dienst stellt bei Herrn B. folgende Schädigungen 
bzw. Funktionsstörungen fest: Herr B. verlässt zu unterschiedlichen Zeiten 
tags und nachts die Wohnung. Er findet ohne fremde Hilfe nicht zurück. Er 
ist (noch) in der Lage, zu erkennen, dass er ohne fremde Hilfe nicht wieder 
nach Hause findet. Dies verursacht bei ihm zeitlich überwiegend Nieder
geschlagenheit und Verzagtheit, die medizinisch nicht beeinflussbar sind. 
Herr B. leidet also an Fähigkeitsstörungen, die Nr. 1 und 13 zugeordnet wer
den können. Damit sind die gesetzlichen Voraussetzungen (Schädigungen 
und Funktionsstörungen aus mindestens zwei Bereichen, davon mindestens 
eine aus den Bereichen 1–9) erfüllt. 
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Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf erhalten ei
nen Anspruch auf einen zusätzlichen Betreuungsbetrag in Höhe von bis zu 
460 u je Kalenderjahr. Dieser Betrag wird den Pflegebedürftigen nicht wie das 
Pflegegeld im Voraus und weitgehend zur freien Verwendung ausgezahlt. Die 
zusätzlichen finanziellen Mittel sind vielmehr zweckgebunden einzusetzen für 
die Inanspruchnahme qualitätsgesicherter Betreuungsangebote. Erstattet wer
den daher nur Aufwendungen, die den einzelnen Pflegebedürftigen entstehen 
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Tages- und Nachtpflege 
oder Kurzzeitpflege, sowie von Leistungen der nach § 45c SGB XI förderungs
fähigen so genannten niedrigschwelligen Betreuungsangebote, sowie von 
besonderen Angeboten der zugelassenen Pflegedienste im Bereich der allge
meinen Anleitung und Betreuung. Niedrigschwellige Betreuungsangebote sind 
Betreuungsangebote, in denen Helfer und Helferinnen unter pflegefachlicher 
Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf an 
allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung in Gruppen oder im häuslichen 
Bereich übernehmen sowie pflegende Angehörige entlasten und beratend un
terstützen. 

Die Pflegebedürftigen erhalten die zusätzlichen Finanzmittel auf Antrag von 
der zuständigen Pflegekasse, dem zuständigen privaten Versicherungsunter
nehmen sowie im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von den Beihilfefest
setzungsstellen gegen Vorlage entsprechender Belege über Eigenbelastungen, 
die ihnen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der im Gesetz aufge
führten Betreuungsleistungen entstanden sind. Wird der Betrag von 460 t in 
einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag 
in das Folgejahr übertragen werden. Pflegebedürftige, die erst im Laufe eines 
Kalenderjahres die Leistungsvoraussetzungen nach § 45a SGB XI erfüllen, er
halten den Betrag von 460 t anteilig. 

Die zuständige Pflegekasse oder das zuständige private Versicherungsunter
nehmen stellt den Pflegebedürftigen auf Verlangen eine Liste der in ihrem 
Einzugsbereich vorhandenen qualitätsgesicherten Betreuungsangebote zur 
Verfügung, deren Leistungen mit dem Betreuungsbetrag finanziert werden 
können. 

i) Die Leistungen in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

aa) vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

Die Einzelheiten zur vollstationären Pflege sind in § 43 geregelt. Vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) sind nach § 71 Abs. 2 SGB XI selbstständig 
wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige unter Verantwortung 
einer ausgebildeten Pflegefachkraft ganztägig (vollstationär) gepflegt werden. 
Ausdrücklich nicht zu den vollstationären Pflegeeinrichtungen gehören 

– Krankenhäuser, 
– Einrichtungen, in denen die medizinische Vorsorge oder Rehabilitation, 
– die berufliche oder soziale Eingliederung, 
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– die schulische Ausbildung, 
– die Erziehung Kranker oder Behinderter im Vordergrund des Einrichtungs

zwecks stehen, § 71 Abs. 4 SGB XI. 

Mit dieser Regelung zieht der Gesetzgeber eine klare Grenze zwischen Pflege
einrichtungen einerseits und Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie 
Krankenhäusern und sonstigen medizinischen Einrichtungen andererseits. 
Nur wer in einer Pflegeeinrichtung gepflegt wird, hat Anspruch auf vollsta
tionäre Pflege nach dem SGB XI. 

bb) Anspruchsvoraussetzungen für vollstationäre Pflege 

Der Anspruch auf vollstationäre Pflege setzt voraus 

– Pflegebedürftigkeit, d.h. es muss mindestens Pflegestufe I erreicht werden 
und 

– vollstationäre Pflege muss notwendig sein (Heimpflegebedürftigkeit). 

Bei der Feststellung der Pflegestufen gelten die gleichen Voraussetzungen wie 
bei der häuslichen Pflege. Die besondere Situation in der stationären Einrich
tung spielt also für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit keine Rolle. Der 
zeitliche Pflegeaufwand wird anhand einer fiktiven durchschnittlichen häusli
chen Pflege- und Wohnsituation festgestellt. Dadurch soll in der stationären 
Pflege der gleiche Aufwand wie in der häuslichen Pflege berücksichtigt wer
den, d.h., es soll auch in der stationären Pflege der Aufwand gelten, den eine 
nicht als Pflegekraft ausgebildete Person in der häuslichen Umgebung mit 
der Pflege hat. Das Bundessozialgericht hat dies in seinem Urteil vom 
10.02.2000 – B 3 P 12/99 ausdrücklich bestätigt. 

Wenn die Pflegestufe I nicht erreicht wird, also keine erhebliche Pflegebedürf
tigkeit vorliegt, besteht keine Leistungspflicht der Pflegekasse. Es kommen 
aber Ansprüche im Rahmen der Sozialhilfe oder der Kriegsopferfürsorge in 
Betracht. 

Heimpflegebedürftigkeit liegt nur dann vor, wenn häusliche oder teilstationä
re Pflege nicht möglich ist, oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht 
in Betracht kommt. 

Vollstationäre Pflege ist nach den Pflegebedürftigkeitsrichtlinien insbesondere 
erforderlich bei 

– Fehlen einer Pflegeperson 
– fehlender Bereitschaft einer möglichen Pflegeperson 
– Überforderung der Pflegeperson 
– Verwahrlosung des Pflegebedürftigen 
– Eigen- oder Fremdgefährdungstendenzen des Pflegebedürftigen sowie 
– Unmöglichkeit der häuslichen Pflege aufgrund persönlicher Gegebenheiten. 

Unterstellt wird die Heimpflegebedürftigkeit bei 

– Schwerstpflegebedürftigen (Pflegestufe III), 
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– Pflegebedürftigen, die mindestens die Pflegestufe I erreichen, und die vor 
dem 1.4.1996 in einer vollstationären Pflegeinrichtung lebten. 

cc) Leistungsumfang bei vollstationärer Pflege 

Die Pflegekasse übernimmt gem. § 43 Abs. 2 SGB XI: 

– die pflegebedingten Aufwendungen, 
– die Aufwendungen für die soziale Betreuung und 
– zunächst bis 31.12.2004 die Aufwendungen der medizinischen Behand

lungspflege. 

Ergänzend dazu hat das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 10.12.2000 
– B 3 P 12/99 festgestellt, dass für den Vergütungsanspruch des Pflegeheims
die Zuordnung des Pflegebedürftigen zu einer der drei Pflegestufen – im sta
tionären Bereich Pflegeklassen genannt – erforderlich ist. Außerdem ist der 
darüber hinausgehende Pflegeaufwand an Behandlungspflege und sozialer 
Betreuung zu berücksichtigen. 

Wenn stationäre Pflege erforderlich ist, zahlt die Pflegeversicherung gemäß 
§ 43 Abs. 5 SGB XI (bis zum 31.12.2004) für Pflegebedürftige der Stufe I 
1.023 t, für Pflegebedürftige der Stufe II 1.279 t und für Pflegebedürftige der 
Stufe III 1.423 t. Die jeweiligen Zahlbeträge in den einzelnen Pflegeklassen 
handeln die Pflegekassen mit den Trägern der Pflegeheime aus. Um Härtefälle 
zu vermeiden, stehen für Schwerstpflegebedürftige ausnahmsweise bis zu 
1.688 t monatlich zur Verfügung. Die Leistungsbeträge in Höhe von 1.023 t/ 
1.279 t und 1.423 t können ausnahmsweise dann nicht voll bewilligt werden, 
wenn eine der beiden folgenden Begrenzungsregelungen eingreift: Zum einen 
dürfen die Pflegekassen im Durchschnitt (ohne Härtefälle) nicht mehr als 
15.339 t je stationär Pflegebedürftigen jährlich ausgeben, zum anderen muss 
der Versicherte mindestens 25 % des Heimentgelts selbst tragen. Letzteres 
wirkt sich nur bei sehr preiswerten Pflegeheimen aus; z.B. kann in der Stufe I 
der Betrag von 1.023 t nicht in vollem Umfang bewilligt werden, wenn das 
Pflegeheim weniger als 1.360 t monatlich kostet. 

Werden die Höchstgrenzen in den einzelnen Pflegestufen überschritten, so 
muss die Sozialhilfe den von der Pflegeversicherung nicht gedeckten Betrag 
übernehmen, wenn im Einzelfall der Heimbewohner bedürftig im Sinne des 
Sozialhilferechts ist. 

Die Kosten 

– für Unterkunft und Verpflegung, 
– für durch öffentliche Fördermittel nicht gedeckte Investitionskosten, § 82 

Abs. 3 SGB XI und 
– für zusätzliche pflegerische und betreuende Leistungen 

hat der Pflegebedürftige selbst zu tragen. Kosten für Unterkunft und Verpfle
gung sowie nicht gedeckte Investitionskosten können bei Bedürftigkeit von 
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der Sozialhilfe übernommen werden. Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI hat 
der Pflegebedürftige immer selbst zu tragen. 

Welche Entgelte der Heimbewohner bzw. sein Kostenträger für die voll- oder 
teilstationäre Pflegeleistung an den Träger des Pflegeheims zu zahlen hat, er
gibt sich aus der Pflegesatzvereinbarung nach §§ 84 ff. SGB XI. Die Bemes
sungsgrundsätze für die Entgelte sind in § 84 SGB XI näher umschrieben. Die 
Pflegesätze müssen leistungsgerecht sein. Sie sind nach dem Versorgungsauf
wand, den der Pflegebedürftige nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftig
keit benötigt, in drei Pflegeklassen einzuteilen. Bei der Zuordnung der Pflege
bedürftigen zu den Pflegeklassen sind in der Regel die Pflegestufen gemäß 
§ 15 SGB XI (Pflegestufe I erhebliche Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe II 
Schwerpflegebedürftigkeit, Pflegestufe III Schwerstpflegebedürftigkeit) zu
grunde zu legen. 

Für die von der Pflegeversicherung umfassten Leistungen (pflegebedingte 
Aufwendungen, Aufwendungen für die soziale Betreuung und die medizini
sche Behandlungspflege) muss der Heimträger seinen Vergütungsanspruch 
unmittelbar gegen die Pflegekasse richten. Das Entgelt für die übrigen Leis
tungen, z.B. für Unterkunft und Verpflegung oder Zusatzleistungen für be
sonderen Komfort, muss der Pflegebedürftige an den Heimträger unmittelbar 
selbst entrichten. 

Der Pflegebedürftige erhält seine Rente aus der Rentenversicherung und sei
ne sonstigen Versorgungsbezüge auf sein Konto. Von dort muss er die Kos
ten für die übrigen Leistungen erbringen. Wenn das Einkommen oder das 
Vermögen nicht ausreicht, muss die Sozialhilfe ergänzende Leistungen er
bringen. Zur Umsetzung dieser Regelung haben die Spitzenorganisationen 
der Einrichtungsträger, der Pflegekassen, der Sozialhilfeträger und der Ren
tenversicherungsträger gemeinsame Empfehlungen erarbeitet; vgl. die gemein
samen Empfehlungen zur Umsetzung des SGB XI ab In-Kraft-Treten der 
Stufe II des PflegeVG vom 13.5.1996. 

dd) Vollstationäre Pflege nach dem Gutachten des MDK nicht erforderlich 

Wählt der Pflegebedürftige die vollstationäre Pflege, obwohl dies nach den 
Feststellungen des MDK nicht erforderlich ist, erhält der Pflegebedürftige 
lediglich einen Zuschuss in Höhe der Pflegesachleistung, also je nach Pflege
stufe 384 u, 921 u oder 1.432 u monatlich. 

i) Hilfsmittelversorgung in Pflegeheimen 

Pflegebedürftige in Pflegeheimen haben nach Ansicht des Bundessozialge
richts keinen Anspruch auf Pflegehilfsmittel nach § 40 SGB XI (vgl. Abschnitt 
7.1.6 „Pflegehilfsmittel“). Diese Regelung bezieht sich nur auf die Leistungen
bei häuslicher Pflege. Bei vollstationärer Pflege ist keine vergleichbare Rege
lung vorgesehen. 
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Den Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln aus der gesetzlichen Kranken
versicherung (vgl. § 33 SGB V) schränkt das Bundessozialgericht für stationär 
Pflegebedürftige stark ein. Es unterscheidet zwischen Hilfsmitteln, die der 
„Sphäre“ der vollstationären Pflege zuzurechnen sind, und die der Heimbetrei
ber zur Verfügung stellen muss (z.B. Pflegebetten und Toilettenstühle), und 
solchen Hilfsmitteln, die der Heimbetreiber nicht zur Verfügung stellen muss. 
Nach Ansicht des Bundessozialgerichts haben die Pflegebedürftigen in vollsta
tionärer Pflege nur einen Anspruch auf solche Hilfsmittel, die der Heimbetrei
ber nicht zur Verfügung stellen muss. Das sollen im Wesentlichen sein: 

– Individuell angepasste Hilfsmittel, die ihrer Natur nach nur für den einzel
nen Versicherten bestimmt und grundsätzlich nur für ihn verwendbar sind 
(z.B. Brillen, Hörgeräte, Prothesen).

– Hilfsmittel, die der Befriedigung eines allgemeinen Grundbedürfnisses 
außerhalb des Pflegeheims dienen (z.B. Kommunikation oder Mobilität). 

Rollstühle, die auf die individuellen Bedürfnisse des Pflegebedürftigen zuge
schnitten werden müssen oder die regelmäßigen Aktivitäten des Pflegebedürf
tigen außerhalb des Heimes dienen (Ausflüge, Spazierfahrten, Kaffeebesuche 
usw.), die der Pflegebedürftige allein oder in Begleitung von anderen Personen 
unternimmt, gehören nicht zu den Hilfsmitteln, die der Heimbetreiber zur 
Verfügung stellen muss. 

Rollstühle, die lediglich innerhalb des Heimes benutzt werden und nicht auf 
den Behinderten besonders angepasst sind, muss der Betreiber des Pflege
heimes dem Heimbewohner zur Verfügung stellen. Er ist verpflichtet, die not
wendigen Hilfsmittel für die Benutzung im Heim zur Verfügung zu stellen (vgl. 
BSG-Urteil vom 10.2.2000-B 3 KR 10/99 R und B 3 KR 24/99 R). 

Das Bundessozialgericht hat am 24.9.2002 in zwei Urteilen (B 3 KR 9/02, B 3 
KR 15/02) entschieden, dass die Krankenkasse die Kosten für ärztlich verord
nete Dekubitusmatratzen mit dynamischen Wechseldrucksystem auch bei 
vollstätionärer Heimpflege zu bezahlen habe. Nach Ansicht des Gerichts ist 
eine Wechseldruckmatratze ein Hilfsmittel im Sinne der gesetzlichen Kran
kenversicherung (§ 33 SGB V). Die Matratze sichert den Erfolg der Kranken
behandlung (Behandlung des Dekubitusgeschwürs) und dient dem Ausgleich 
einer Behinderung, die darin besteht, dass die pflegebedürftige Person nicht 
fähig ist, selbstständig die Körperlage zu wechseln. Es handelt sich demnach 
nicht um ein Hilfsmittel, das vom Pflegeheim vorzuhalten ist, auch wenn sich 
der Versicherte dauerhaft im Pflegeheim aufhält. Eine Dekubitusmatratze fällt 
nur dann unter die Vorhaltepflicht des Pflegeheimes, wenn sie alleine der 
Druckgeschwürprophylaxe dient und nur eine druckreduzierende Weich
lagerung ermöglicht (Dekubitusmatratzen der Stufe 0). Ist der Dekubitus die 
Folge eines Pflegefehlers im Altenheim, so ändert das am Anspruch des Ver
sicherten gegenüber seiner Krankenkasse nichts, allerdings kann die Kranken
kasse den Heimträger dann im Wege des Regresses auf Schadenersatz in 
Anspruch nehmen. 
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j) Die Leistungen in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
§ 43 a SGB XI 

Die Pflegekasse erbringt Pflegeleistungen nur in zugelassenen teilstationären 
oder stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 71 SGB XI. 

§ 43 a SGB XI bestimmt, dass Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtun
gen der Behindertenhilfe, in denen die berufliche oder soziale Eingliederung, 
die schulische Ausbildung oder die Erziehung Behinderter im Vordergrund 
des Einrichtungszwecks steht, einen Zuschuss erhalten. Zu diesen vollsta
tionären Einrichtungen gehören: 

– Wohnheime für Behinderte, 
– Sonderschulen mit angeschlossenem Internat, 
– Einrichtungen, die Behinderte mit unterschiedlichem Betreuungs- und Pfle

geaufwand vollstationär fördern. 

Der Zuschuss wird von der Pflegeversicherung bezahlt, wenn mindestens 
Pflegebedürftigkeit der Stufe I besteht, vgl. § 15 Abs. 1 letzter Satz SGB XI. 
Der Zuschuss beträgt 10 % des mit dem Sozialhilfeträger vereinbarten Pflege
satzes, höchstens jedoch 256 t pro Monat, vgl. § 43 a SGB XI. 

Der erst nachträglich in das Pflegeversicherungsgesetz aufgenommene § 43 a 
SGB XI sollte der Umwidmung und damit verbundenen Umstrukturierung 
von Einrichtungen der Behindertenhilfe in Pflegeeinrichtungen entgegen
wirken, um den in den Einrichtungen der Behindertenhilfe praktizierten und 
bewährten ganzheitlichen Betreuungsansatz für Behinderte zu erhalten. 

In einer Entschließung des Deutschen Bundestages (Bundestags-Drucksache 
13/10312) vom 2.4.1998 hat der Deutsche Bundestag seine Haltung zur Ein
führung des § 43 a SGB XI bekräftigt und die Sozialhilfeträger aufgefordert, 
sicherzustellen, dass kein pflegebedürftiger behinderter Mensch gegen seinen 
Willen allein aus finanziellen Gründen gezwungen werden darf, in eine 
Pflegeeinrichtung zu wechseln. 

Für die Unterscheidung von stationärer Pflegeeinrichtung (Pflegeheim) im 
Sinne von §§ 43, 71 Abs. 2 SGB XI einerseits und stationärer Einrichtung der 
Behindertenhilfe im Sinne von §§ 43 a, 71 Abs. 4 SGB XI andererseits bieten 
sich die im Schaubild auf S. 192 genannten Kriterien an (entnommen aus: 
F.-J. Lemke, Die unendliche Geschichte: Eingliederungshilfe kontra Pflege
versicherung, BHP-Info 1999, Heft 4, S. 3ff.). 

k) Leistungen in teilstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 

In teilstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe (z.B. Werkstätten für 
Behinderte, Fördergruppen unter dem verlängerten Dach einer Werkstatt für 
Behinderte) werden keine Leistungen der Pflegeversicherung erbracht. Es 
wird in teilstationären Einrichtungen auch kein Zuschuss von der Pflegeversi
cherung gezahlt. § 43 a SGB XI sieht einen Zuschuss der Pflegekassen zu den 
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Pflegekosten nur für vollstationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe vor. 
Die Behinderten erhalten in teilstationären Einrichtungen der Behindertenhil
fe weiterhin ausschließlich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 
BSHG. 

Für die Pflege zu Hause besteht ein Anspruch auf Pflegegeld, Pflegesachleis
tung oder die Kombinationsleistung gegenüber der Pflegekasse. 

Das Pflegegeld der Pflegekasse kann trotz teilstationärer Betreuung in einer 
Einrichtung der Behindertenhilfe nicht gekürzt werden. § 69 c Abs. 3 BSHG 
bezieht sich ausschließlich auf die Kürzungsmöglichkeit, die das Pflegegeld 
nach dem BSHG betrifft. Eine entsprechende Vorschrift, das Pflegegeld der 
Pflegekassen zu kürzen, sieht das SGB XI nicht vor. 

l) Leistungen für Pflegepersonen, §§ 44, 45 SGB XI 

Hier soll nur auf die zwei wichtigsten Leistungen für Pflegepersonen gemäß 
§ 44 SGB XI eingegangen werden: die Einbeziehung der Pflegepersonen in die 
Unfallversicherung und in die Rentenversicherung. Aus Platzgründen kön
nen hierzu nur wenige Hinweise gegeben werden (dazu noch 11.1 bis 11.3). 
Zu Einzelfragen wenden Sie sich bitte an die Rentenversicherungsträger. Lei
der werden nicht alle Pflegepersonen in die genannten Versicherungen ein
bezogen. Als Pflegepersonen gelten nach der Definition des § 19 SGB XI nur 
solche Personen, die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen mindestens 
14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen. 

aa) Einbeziehung in die Unfallversicherung 

Die Pflegeversicherung hat den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung auf 
die genannten Pflegepersonen erweitert, § 2 Abs. 1 Nr. 17 SGB VII. Besteht 
anderweitiger Versicherungsschutz in der Unfallversicherung, dann ist dieser 
vorrangig. 

bb) Einbeziehung in die Rentenversicherung 

Die Pflegeversicherung verbessert wesentlich die Alterssicherung pflegender 
Personen. Sie entrichtet Rentenbeiträge abgestuft nach dem Grad der Pflege
bedürftigkeit der zu pflegenden Person an die Rentenversicherung, vgl. § 44 
Abs. 1 SGB XI. Rentenbeiträge werden allerdings nur dann gezahlt, wenn die 
Pflegeperson entweder nicht oder nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich er
werbstätig ist (vgl. 11.1 c)). 

cc) Die Leistungen zur sozialen Sicherung werden weiter erbracht, 

– wenn häusliche Krankenpflege von der Krankenversicherung gem. § 37 
SGB V erbracht wird, 

– in den ersten 4 Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder 
einer stationären medizinischen Rehabilitationsmaßnahme, 

– bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt von bis zu 6 Wochen im Kalen
derjahr, vgl. § 34 Abs. 3 SGB XI. 

191 



Pflegeeinrichtung Einrichtung der Behindertenhilfe 
(§§ 43, 71 Abs. 2 SGB XI) (§§ 43, 71 Abs. 4 SGB XI) 

1. Im Mittelpunkt steht jeweils die pflegerische 
Konzeption. Maßnahmen im Sinne von 
Freizeitgestaltung etc. sind nur am Rande 
möglich. Gelegentlich werden ergo- und 
krankengymnastische Angebote vermittelt. 

1. In nahezu allen Einrichtungen stellt die 
pädagogische Konzeption einen wesent
lichen Schwerpunkt in der Arbeit dar. 
In ihr sind z. B. verankert: 

– Entwicklung und Förderung der persön– 
lichen Handlungskompetenz; 

– alltags- und lebenspraktisch orientierte 
Maßnahmen der Entwicklungsförderung; 

– konkretes Anbieten von unterstützenden 
Maßnahmen zur „Selbstverwirklichung“. 

2. In der Regel einheitliche Wohnangebote 2. Häufig differenzierte Wohnangebote. 
nach Stationen gegliedert. 

3. Die Stationen werden im Wesentlichen als 3. Das Wohnen, also die Wohngruppen, wer-
Stätten der Pflege betrachtet. den als das Zuhause und somit als Orte des 

Wohlbefindens, des Ausspannens etc. gese
hen. 

4. Das Wohnangebot im Stationsbereich ist 4. Neben dem Wohnen bestehen häufig soge
der Mittelpunkt des Geschehens. Daneben nannte 2. Lebensbereiche, z. B.„Arbeitsplät-
bestehen nur im geringen Umfang weitere ze“ in der WfB und/oder Tagesförderstätten. 
Möglichkeiten der Betreuung. 

5. In der Regel findet das Leben unter sehr ein 5. Das Leben soll so normal wie möglich sein, 
geschränkten Bedingungen statt, die sich z. B. besteht fast überall die Möglichkeit zur 
eindeutig an den institutionellen Vorgaben individuellen Lebensraumgestaltung. 
orientieren. 

6. Die Station soll die Erfüllung grundlegender 6. Individuelle Betreuungs-, Behandlungs- und 
Bedürfnisse im Hinblick auf Pflege, Ernäh- Therapieangebote, z. B. auch die Ausbildung 
rung, Emotionalität etc. sicherstellen, wo- spezieller Kommunikationsformen, z.T. 
durch eine allgemeine Zufriedenheit ange computerunterstützt, elektronische Hilfen 
strebt ist. (z. B. die sog. Umweltkontrollsysteme), die 

dem behinderten Menschen mehr Unabhän
gigkeit ermöglichen etc. 

7. Im Vordergrund steht die Sicherstellung 7. Die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen 
eines geregelten Stationsalltags, Außen- Leben durch regelmäßig stattfindende Akti
aktivitäten mit dem Ziel der Abwechslung vitäten wie z. B. Kino- und Kneipenbesuche, 
finden nur eher gering statt. Disco und Sportveranstaltungen etc. 

8. Nicht normgerechtes Verhalten wird über 8. Sogenannte aggressive Verhaltensweisen 
wiegend unter medizinischen Aspekten werden überwiegend als pädagogische Auf
betrachtet. Richterliche Genehmigungen gabe betrachtet. 
auf zeitweise Fixierung u.ä. treten doppelt 
so häufig auf wie in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe. 

9. Überwiegend pflegerisch ausgebildete 9. Die pädagogisch orientierte Personalaus-
Personalstrukturen. stattung überwiegt eindeutig. 
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7.1.7 Ruhen der Ansprüche aus der Pflegeversicherung 

Vom Ruhen eines Anspruchs spricht man dann, wenn der Anspruch 
grundsätzlich besteht, allerdings aufgrund bestimmter Tatsachen zz. nicht 
durchgesetzt werden kann. 

a) § 34 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI regelt, dass der Anspruch auf Leistungen aus der 
Pflegeversicherung ruht, solange sich der Versicherte im Ausland aufhält. Bei 
einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt von bis zu 6 Wochen im Kalen
derjahr ist das Pflegegeld nach § 37 SGB XI oder das anteilige Pflegegeld 
nach § 38 (also wenn der Pflegebedürftige die Kombinationsleistung wählt) 
weiter zu gewähren. Für die Pflegesachleistung ist vorgesehen, daß diese nur 
dann im Ausland in Anspruch genommen werden kann, wenn die Pflegekraft, 
die auch ansonsten die Pflege erbringt, den Pflegebedürftigen während des 
Auslandsaufenthaltes begleitet. 

Nach der derzeitigen Regelung in § 34 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI besteht kein An
spruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, wenn der Pflegebedürftige sei
nen Wohnsitz im Ausland nimmt. 

Am 5. März 1998 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass es gegen 
europäisches Recht verstößt (Verordnung EWG Nr. 2001/83 des Rates vom 
2. Juni 1983), wenn ein Anspruch auf eine Leistung wie das Pflegegeld, das
eine Geldleistung bei Krankheit bzw. Pflegebedürftigkeit darstellt, davon ab
hängig gemacht wird, dass die Versicherten in dem Staat wohnen, in dem sie 
auch der Versicherung angeschlossen sind. Dies bedeutet, dass der Pflege
versicherte auch bei einem Wohnsitz im EU-Ausland Anspruch darauf hat, 
Pflegegeld zu erhalten. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs trägt das 
Aktenzeichen C-160/96. 

Das Urteil bezieht sich allerdings ausdrücklich auf das Pflegegeld, das eine 
Geldleistung bei Pflegebedürftigkeit darstellt. Das Urteil trifft keine Entschei
dung darüber, was zu gelten hat, wenn die Pflegesachleistung gemäß § 36 
SGB XI in Anspruch genommen wird. Zu dieser Frage kann hier deshalb kei
ne Stellung genommen werden. 

Auch bei einem Aufenthaltsort im europäischen Ausland ist allerdings eine 
Begutachtung vorgeschrieben. Der Medizinische Dienst hat dazu folgende 
Konzeption entwickelt: Bei einem Aufenthaltsort in Griechenland, Italien, 
Portugal und Spanien wird die Begutachtung durch ortsansässige Gutachter 
am jeweiligen Aufenthaltsort des Pflegebedürftigen vorgenommen. In Belgien, 
Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Liechten
stein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich und Schweden wird 
die Begutachtung durch MDK-Gutachter am jeweiligen Aufenthaltsort des 
Pflegebedürftigen durchgeführt. 

b) Der Anspruch aus der Pflegeversicherung ruht gem. § 34 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
XI, wenn der Versicherte Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftig
keit nach § 35 BVG oder nach anderen Gesetzen erhält, die eine entsprechen
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de Anwendung des BVG vorsehen. Der Anspruch ruht ferner, wenn der Pfle
gebedürftige Entschädigungsleistungen von der gesetzlichen Unfallversiche
rung oder aus öffentlichen Kassen aufgrund gesetzlich geregelter Unfallversor
gung enthält (dazu unten 7.2.1). 

c) § 34 Abs. 2 SGB XI bestimmt, dass der Anspruch auf Leistungen bei häusli
cher Pflege ruht, soweit im Rahmen des Anspruchs auf häusliche Kranken
pflege (§ 37 SGB V) auch Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche 
Versorgung besteht, sowie für die Dauer des stationären Aufenthalts in einer 
Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 SGB XI. 

Das Pflegegeld nach § 37 SGB XI oder das anteilige Pflegegeld nach § 38 
SGB XI ist in den ersten 4 Wochen einer vollstationären Krankenhausbe
handlung oder einer stationären medizinischen Rehabilitationsmaßnahme 
weiterzuzahlen, vgl. § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB XI. 

7.1.8 Pflegegeld als Einkommen 

a) § 13 Abs. 5 SGB XI bestimmt, dass die Leistungen der Pflegeversicherung 
als Einkommen bei Sozialleistungen, deren Gewährung von anderen Einkom
men abhängig ist, unberücksichtigt bleiben. Damit ist klargestellt, dass die 
Leistungen der Pflegeversicherung kein Einkommen des Pflegebedürftigen 
sind, und diese Leistungen bei der Berechnung anderer Sozialleistungen, die 
dem Grunde und der Höhe nach vom Einkommen abhängig sind (z.B. 
Arbeitslosenhilfe, Wohngeld, Sozialhilfe), nicht berücksichtigt werden. 

b) Komplizierter ist die Rechtslage, wenn der Pflegebedürftige sein Pflegegeld 
an die Pflegeperson weitergibt. Hierzu trifft § 13 Abs. 6 SGB XI folgende 
Regelungen: 

• Das weitergeleitete Pflegegeld wird bei Unterhaltsansprüchen und Unter-
haltsverpflichtungen der Pflegeperson grundsätzlich nicht berücksichtigt, 
wenn der Pflegebedürftige in gerader Linie mit dem Unterhaltsverpflichteten 
verwandt ist. So wird zum Beispiel bei einer geschiedenen Ehefrau der Unter
haltsanspruch gegenüber dem geschiedenen Ehemann nicht gemindert, wenn 
sie für die Pflege des gemeinsamen pflegebedürftigen Kindes Pflegegeld erhält. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Pflegeperson wenigstens 14 Stunden 
wöchentlich die pflegebedürftige Person pflegt. 
• Ist der Pflegebedürftige nicht in gerader Linie mit dem Unterhaltsverpflich
teten verwandt, bleibt die Anrechnung des Pflegegeldes grundsätzlich mög
lich, es sei denn, der Pflegeperson ist eine Erwerbstätigkeit unterhaltsrecht
lich nicht zuzumuten oder sie ist zur Erwerbstätigkeit unterhaltsrechtlich 
nicht verpflichtet. 

• Das Pflegegeld wird in folgenden Fällen als Einkommen angerechnet:

a) Wird der Ehegattenunterhaltsanspruch wegen grober Unbilligkeit (§§ 1361 
Abs. 3, 1579 BGB) gemindert, so ist das Pflegegeld, das auf den unterhalts
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berechtigten Ehegatten übergangen ist, bei ihm unterhaltsmindernd zu 
berücksichtigen. 
b) Das Kind muss sich das Pflegegeld auf seinen Unterhalt anrechnen lassen, 

wenn der Unterhaltsverpflichtete gemäß § 1603 BGB außerstande ist, ohne 
Gefährdung seines eigenen angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu ge
währen. 

c) Das Pflegegeld wird ferner angerechnet in den Fällen des § 1611 Abs. 1 
BGB, wenn der Unterhaltsberechtigte durch sein sittliches Verschulden 
unterhaltsbedürftig geworden ist. 

d) Eine kaum nachvollziehbare Regelung trifft auch Mütter oder Väter von 
Adoptiv- oder Pflegekindern. Diese sind im Unterschied zu leiblichen El
tern nicht mit ihren Kindern in gerader Linie verwandt. Sind diese Pflege
personen unterhaltsrechtlich verpflichtet, erwerbstätig zu sein, wird – im 
Unterschied zu leiblichen Müttern oder Vätern – das Pflegegeld bei ihnen 
unterhaltsmindernd angerechnet. Diese unterschiedliche Behandlung leib
licher Mütter oder Väter mit Adoptivmüttern oder -vätern ist leider zwin
gend, weil § 13 Abs. 6 SGB Xl für diese Personen keine Ausnahme vor
sieht. 

e) Das Pflegegeld kann ferner dann als Einkommen der Pflegeperson angese
hen werden, wenn das Pflegegeld als Lohn im Rahmen eines Arbeitsver
hältnisses weitergegeben wird (vgl. auch 12.2). 

7.1.9 Selbstorganisierte Pflege im Arbeitgeber- bzw. Assistenzmodell 

Von selbstorganisierter Pflege im Arbeitgeber- bzw. Assistenzmodell wird 
gesprochen, wenn Pflegebedürftige – in der Regel jüngere körperbehinderte 
Menschen – ihre Pflege in der Weise sicherstellen, dass sie im eigenen Haus
halt als Arbeitgeber Pflegekräfte anstellen (eingehend zu diesem Modell: 
MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. (Hrsg.): Handbuch 
Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz, Band A und B, Neu-Ulm 
2001). 

Personen, die am 1.5.1996 bereits ihre Pflege im Arbeitgeber-/Assistenzmodell 
durchgeführt haben, und die zu diesem Zeitpunkt die erbrachten Pflegeleis
tungen von der Pflegekasse aufgrund eines mit der Pflegekraft abgeschlossenen 
Vertrages vergütet bekommen haben, können weiterhin die höhere Pflege
sachleistung in Anspruch nehmen. Für diese Personen hat der Gesetzgeber in 
§ 77 Abs. 1 Satz 5 SGB XI einen Bestandsschutz vorgesehen. 

Personen, die heute ihre Pflege im Arbeitgeber-/Assistenzmodell selbst organi
sieren wollen, haben gegenüber der Pflegekasse nur einen Anspruch auf das 
geringere Pflegegeld. 

Da in der Regel bei der Pflege im Arbeitgeber-/Assistenzmodell neben den 
Leistungen der Pflegeversicherung auch Leistungen nach dem BSHG not
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wendig werden, hat der Gesetzgeber in § 69 c Abs. 4 BSHG eine Ergänzung 
vorgenommen. Der Sozialhilfeträger darf die pflegebedürftigen Menschen, die 
ihre Pflege nach dem 1.5.1996 im Arbeitgeber-/Assistenzmodell sicherstellen 
wollen, nicht auf die Inanspruchnahme von Pflegesachleistungen nach dem 
SGB XI verweisen, wenn sie die Kosten für den von ihnen selbst beschäftigten 
Pflegeassistenten gegenüber dem Träger der Sozialhilfe gem. § 69 b Abs. 1 Satz 
2 BSHG (Übernahme der Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pfle
gekraft) abrechnen wollen (§ 69 c Abs. 4 S. 2 BSHG); allerdings muss dann 
ein nach dem SGB XI geleistetes Pflegegeld vorrangig auf die Sozialhilfeleis
tung (also die Leistung für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft) 
angerechnet werden. Das SGB XI-Pflegegeld darf in diesem Umfang dann 
nicht auch noch auf das Pflegegeld gemäß § 69a BSHG angerechnet werden. 

Außerdem gilt für Behinderte, die vor dem 27.6.1996 ihre Pflege im Arbeitge-
ber-/Assistenzmodell durchgeführt haben, der § 3 a BSHG in der bis dahin 
geltenden Fassung (vgl. § 143 BSHG); in dieser Vorschrift war geregelt, dass 
die erforderliche Hilfe soweit wie möglich außerhalb von stationären Einrich
tungen gewährt werden soll (Vorrang der offenen Hilfe). Demgegenüber wird 
der Vorrang der offenen Hilfe in der jetzt geltenden Fassung des § 3 a BSHG 
eingeschränkt und zugelassen, dass stationäre und ambulante Kosten mitei
nander verglichen werden; der Vorrang der offenen Hilfe gilt dann nicht, 
wenn die ambulanten Kosten die stationären Kosten überschreiten. Aller
dings enthält § 3 a BSHG eine Zumutbarkeitsklausel: Danach muss in jedem 
Einzelfall geprüft werden, ob dem Behinderten eine stationäre Hilfe über
haupt zumutbar ist. 

Eine ausgezeichnete Hilfe für behinderte Menschen, die das Arbeitgeber-/ 
Assistenzmodell praktizieren wollen, ist die Schrift „Selbstbestimmte Assis
tenz – Ratgeber für behinderte Arbeitgeber/innen und solche, die es werden 
wollen“ (verfasst von Elke Bartz, zu bestellen bei Elke und Gerhard Bartz, 
Nelkenweg 5, 74673 Mulfingen-Hollenbach). 

7.1.10 Die Sozialhilfe nach dem Inkrafttreten der Pflegeversicherung 

Der Gesetzgeber hat den Pflegebegriff im BSHG an den Pflegebegriff im 
Pflegeversicherungsgesetz weitgehend angepasst. § 68 Abs. 2 Satz 1 BSHG be
stimmt, dass die Hilfe zur Pflege häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre 
Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege umfasst. Dabei bestimmt sich 
der Inhalt der Hilfe nach den Regelungen der Pflegeversicherung, § 28 Abs. 1 
Nr. 1, 5 - 8 SGB XI. Ebenso wie in der Pflegeversicherung ist das Bedürfnis 
nach Kommunikation lediglich bei der Leistungserbringung zu berücksichti
gen, vgl. § 68 Abs. 2 BSHG mit Verweis auf § 28 Abs. 4 SGB XI. 

Der Umfang der Leistungen bestimmt sich im Rahmen des BSHG weiterhin 
am Bedarfsdeckungsprinzip, d.h. der Träger der Sozialhilfe muss nach §§ 68 ff. 
BSHG ergänzende Hilfe leisten, wenn der Leistungsrahmen des SGB XI nicht 
ausreicht, um den Bedarf der pflegebedürftigen Personen zu erfüllen. 
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Die Anbindung der Inhalte zur Pflege nach dem BSHG an die Begrifflichkeiten 
der Leistungen des SGB XI ist allerdings nicht in vollem Umfang erfolgt. Neben 
den einzelnen im Gesetz genannten Verrichtungen der Grundpflege und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung können bei der Hilfe zur Pflege gem. § 68 
Abs. 1 Satz 2 BSHG auch „andere Verrichtungen“ berücksichtigt werden. Es 
bleibt abzuwarten, ob damit eine Auffangbestimmung für Leistungen geschaf
fen worden ist, die über den Leistungsrahmen des SGB XI (häusliche Pflege, 
Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege) hi
nausgeht. 

Auch nach dem In-Kraft-Treten des Pflegeversicherungsgesetzes wird ein Teil 
der pflegebedürftigen Personen auf die Sozialhilfe angewiesen sein, wenn ihr 
Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, ihren Pflegebedarf zu finanzieren. 
Der folgende Abschnitt kann nur die wichtigsten Konstellationen nennen, in 
denen Sozialhilfeleistungen in Betracht kommen (vgl. auch 7.2.2 a) bb) bis 
hh). 

a) Hilfe zur Pflege nach dem BSHG 

– Leistungen nach dem BSHG sind denkbar, wenn die Pflegebedürftigkeit das
Maß der §§ 14, 15 SGB XI nicht erreicht. Dies ist z.B. dann gegeben, wenn 
die voraussichtliche Dauer der Pflegebedürftigkeit kürzer als 6 Monate ist 
oder der tägliche Pflegeaufwand geringer als 1,5 Stunden ist (vgl. § 68 Abs. 
1 BSHG). 

Bei vorübergehender Pflegebedürftigkeit oder bei Pflegebedürftigkeit unter
halb der Pflegestufe I kommen alle Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 
BSHG in Betracht, wenn sie nach Art und Umfang angemessen sind. Zwar 
besteht in solchen Fällen kein Anspruch auf Pflegegeld, aber es können z.B. 
die angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson und angemessene 
Beihilfen gewährt werden. 

– Ergänzende Sozialhilfeleistungen sind aber auch dann möglich, wenn der 
Pflegebedürftige Pflegesachleistungen erhält und die Höchstbeträge (384 t, 
921 t und 1.432 t) nicht ausreichen, die notwendige professionelle Hilfe zu 
gewährleisten. Der Sozialhilfeträger muss den notwendigen Zusatzbedarf 
abdecken, der über den Leistungsrahmen der Pflegeversicherung hinausgeht. 
Auch hier gilt allerdings der Grundsatz, dass der Sozialhilfeträger erst leistet, 
wenn ihm bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Hilfe vorliegen, § 5 BSHG. Der Pflegebedürftige muss die von der Pflegever
sicherung nicht gedeckten Kosten der Pflege u.U. selbst tragen, wenn er es 
versäumt, den Sozialhilfeträger von einem Antrag auf Leistungen nach dem 
Pflegeversicherungsgesetz zu unterrichten. 

b) Vollstationäre Hilfe zur Pflege für Personen der Pflegestufe 0 

Kranke und Behinderte, die voraussichtlich für weniger als 6 Monate der Pfle
ge bedürfen oder einen geringeren Hilfebedarf haben als für Pflegestufe I erfor
derlich ist, haben einen Anspruch vollstationär betreut zu werden, „wenn dies 
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nach der Besonderheit des Einzelfalls erforderlich ist, insbesondere ambulante 
oder teilstationäre Hilfe nicht zumutbar ist oder nicht ausreicht“, vgl. § 68 
Abs. 1 Satz 2 BSHG. Diese Regelung ist von großer praktischer Bedeutung, 
denn die von den medizinischen Diensten der Krankenkassen mitgeteilten Be
gutachtungsergebnisse im Bereich der stationären Pflege haben dazu geführt, 
dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Bewohnern von Heimen und Ein
richtungen, die stationär betreut werden, nicht pflegebedürftig im Sinne des 
SGB XI und deshalb der sog. „Pflegestufe 0“ zugeordnet worden sind. Umso 
wichtiger ist es, dass diese Personengruppe wenigstens auf die Auffangvor
schrift des § 68 Abs. 1 Satz 2 BSHG zurückgreifen kann. Mit dieser Regelung 
präzisiert der Gesetzgeber den Grundsatz in § 3 Abs. 1 BSHG, wonach „Art, 
Form und Maß der Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles“ ausge
richtet sein müssen, vor allem nach der Person des Hilfeempfängers, der Art 
seines Bedarfs und den örtlichen Verhältnissen. 

c) Kürzungen des Pflegegeldes der Sozialhilfe 

Um die familiäre Hilfsbereitschaft zu stärken, kann nach dem BSHG auch 
dann Pflegegeld gewährt werden, wenn gleichzeitig professionelle Pflegekräfte 
finanziert werden. Allerdings kann das Pflegegeld nach dem BSHG in diesen 
Fällen um bis zu zwei Drittel gekürzt werden, wenn die professionelle Pflege 
vom Sozialhilfeträger oder einem anderen Leistungsträger (Pflegeversicherung) 
finanziert wird, § 69 c Abs. 2 BSHG. § 69 c Abs. 2 Satz 2 BSHG lässt nach 
Ansicht des OVG Koblenz (Beschluss vom 21.03.2000 – 12 A 12269/99) die 
Kürzung des Pflegegeldes nach § 69 a BSHG allenfalls um bis zu zwei Drittel 
zu, keinesfalls aber dessen vollständige Streichung. Dies gilt auch im Falle 
einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung eines Schwerstpflegebedürftigen durch 
einen professionellen Pflegedienst gemäß § 69 b Abs. 1 BSHG oder gleich
artiger Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften. Auch dann darf das 
Pflegegeld nicht völlig eingestellt werden; es dient insoweit der Abdeckung 
behinderungsbedingter Aufwendungen, die zusätzlich zu einer Rund-um-die-
Uhr-Betreuung entstehen. 

Eine ähnliche Regelung ist bei teilstationärer Betreuung vorgesehen, § 69 c 
Abs. 3 BSHG. In diesen Fällen kann das Pflegegeld der Sozialhilfe angemes
sen gekürzt werden. 

Beispiel: Ein Pflegebedürftiger der Pflegestufe I wird in einer Einrichtung der 
Tagespflege betreut. Die Kosten betragen 384 t. Die teilstationäre Sachleistung 
der Pflegeversicherung ist verbraucht. Wenn die Einkommens- und Vermö
gensgrenzen nicht überschritten werden, besteht ein Anspruch auf Pflegegeld 
gegen den Sozialhilfeträger, das aber angemessen gekürzt werden kann, 
§ 69 c Abs. 3 BSHG. 

d) Pflichtpflegeeinsätze 

In § 69 a Abs. 5 BSHG hat der Gesetzgeber die Regelung über die Pflichtpfle
geeinsätze gem. § 37 Abs. 3 SGB XI auch für die Hilfe zur Pflege nach dem 
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BSHG übernommen. Der Anspruch auf das Pflegegeld nach dem BSHG setzt 
voraus, dass der Pflegebedürftige und die Sorgeberechtigten bei pflegebedürfti
gen Kindern mit dem Pflegegeld – dessen Umfang entsprechend – die erforder
liche Pflege in geeigneter Weise selbst sicherstellen. Stellt die Pflegekasse ihre 
Zahlung ein, weil der Pflegebedürftige den Pflichteinsatz nicht abgerufen hat, 
darf auch der Sozialhilfeträger nicht weiter leisten. Auch der Träger der Sozial
hilfe hat ein Kontrollrecht, dass mit dem Pflegegeld die erforderliche Pflege 
„in geeigneter Weise“ selbst sichergestellt wird. 

e) Verhältnis zwischen Leistungen der Pflegeversicherungen und Leistun
gen der Eingliederungshilfe 

Die Eingliederungshilfe hat die Aufgabe, eine vorhandene Behinderung zu be
seitigen oder zu mildern und den Hilfebedürftigen möglichst unabhängig von 
Pflege zu machen (§ 39 Abs. 3 BSHG). Bei der Eingliederungshilfe stehen die 
Rehabilitation und die Integration im Vordergrund. Die Eingliederungshilfe ist 
gegenüber der Pflege die weitergehende Leistung. 

Das SGB XI bestimmt in § 13 Abs. 2, dass die Leistungen der Eingliederungs
hilfe nach dem BSHG gegenüber den Leistungen der Pflegeversicherung nicht 
nachrangig sind. Ausdrücklich wird bestimmt, dass in voll- und teilstationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe auch 
Pflegeleistungen zu gewähren sind. Dafür leistet die Pflegeversicherung in voll
stationären Einrichtungen einen Zuschuss von maximal 256 t für die in der 
Einrichtung erbrachten Pflegeleistungen, § 43 a SGB XI. 

In teilstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe sind keine Leistungen 
nach der Pflegeversicherung möglich. Es wird auch kein Zuschuss wie in den 
vollstationären Einrichtungen gezahlt. Dies hat seinen Grund darin, dass für 
die Pflege in der Familie die Leistungen der häuslichen Pflege nach §§ 36 ff. 
SGB XI zur Verfügung stehen sollen. 

7.1.11 Art. 51 PflegeVG 

Art. 51 PflegeVG soll allen Personen, die bis zum 31. März 1995 nach § 69 
BSHG in der damals geltenden Fassung Pflegegeld bezogen haben, ihren Be
sitzstand sichern. 

Die Regelungen des Art. 51 PflegeVG im Einzelnen: 

– Der Betroffene muss bis zum 31.3.1995 Pflegegeld nach § 69 BSHG bezogen 
haben. Es ist nicht erforderlich, dass der Pflegebedürftige nach dem 1.4.1995 
einen Anspruch auf Pflegegeld gegen die Pflegeversicherung oder einen An
spruch gegen den Sozialhilfeträger (§ 69 a BSHG) hat. 

– Art. 51 SGB XI ist auch dann anzuwenden, wenn der Betroffene bis zum 
31.3.1995 zwar ein Pflegegeld nach dem BSHG vom Sozialhilfeträger bezo
gen, aber kein Pflegegeld nach § 57 SGB V von der Krankenkasse erhalten 
hat. 
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–	 Zur Wahrung des Besitzstandes sind die Einkommens- und Vermögensgren
zen zugrunde zu legen, die für die Gewährung des Pflegegeldes nach dem 
BSHG entsprechend dem Schweregrad der Pflegebedürftigkeit am 31.3.1995 
maßgebend waren (§§ 79, 81 BSHG). Beim einzusetzenden Vermögen 
gemäß § 88 BSHG (kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte) gelten 
ebenfalls die Beträge, die am 31.3.1995 maßgebend waren. 

– Der vom Sozialhilfeträger zu zahlende Betrag mindert sich um :

• den Betrag des Pflegegeldes nach § 37 SGB XI 
• den Wert der Sachleistung nach § 36 SGB XI 
• den Wert der Kombinationsleistung nach §§ 38 oder 41 SGB XI 
• den Betrag des Pflegegeldes nach § 69 a BSHG und 
• die Kostenübernahme nach § 69 b Abs. 1 Satz 2 BSHG. 

– Der Anspruch auf den Besitzstand nach Art. 51 SGB XI ruht für die Dauer
einer Unterbringung in einer vollstationären Einrichtung. Das bedeutet, dass 
während dieser Zeit kein Besitzschutz gewährt wird. Die Leistungen werden 
wieder aufgenommen, wenn der Pflegebedürftige die vollstationäre Einrich
tung verlässt. Der Besitzstandsschutz nach Art. 51 PflegeVG entfällt mit 
Wirkung für die Zukunft, wenn: 

– die Leistungsvoraussetzungen nach § 69 BSHG in der bis zum 31.3.1995 gel-
tenden Fassung nicht mehr vorliegen (z.B. weil sich die Pflegebedürftigkeit 
gebessert hat), oder 

– die Dauer der Unterbringung in einer Einrichtung zwölf Monate übersteigt.

7.2 Andere Leistungssysteme 

7.2.1 Vorrangige Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit 

a) Bundesversorgungsgesetz und Verweisungsgesetze 

aa) Allgemeines 

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI gehen die Entschädigungsleistungen wegen 
Pflegebedürftigkeit nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und nach den 
Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des BVG vorsehen (im Folgen
den: Verweisungsgesetze), den Leistungen der Pflegeversicherung vor. Da 
Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit nach dem BVG bzw. 
nach den Verweisungsgesetzen, die gemeinsam zum Bereich des sozialen Ent
schädigungsrechts gehören, als Versorgungsleistungen in der Regel umfassen
der sind als die der Höhe nach beschränkten Leistungen der sozialen Pflege
versicherung, stellt § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI sicher, dass der Pflegebedürftige 
die höchste ihm zustehende Leistung erhält. 
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Eine entsprechende Anwendung des BVG (insbesondere dessen Regelungen 
des Leistungsrechts) ist in zahlreichen anderen Gesetzen vorgesehen. Dazu 
gehören: das Soldatenversorgungsgesetz (SVG), das Bundesgrenzschutzgesetz 
(BSGS), das Zivildienstgesetz (ZDG), das Infektionsschutzgesetz (IfSG), das 
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), das Häft
lingshilfegesetz (HHG), das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG, 
erlassen durch Art. 1 des Ersten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes), das Ver
waltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG, erlassen durch Art. 1 des 
Zweiten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes) und das Gesetz über den Ab
schluss von Unterstützungen der Bürger der ehemaligen Deutschen Demokra
tischen Republik bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen 
(UntAbschlG). 

Im Folgenden wird stellvertretend für diesen Bereich des sozialen Entschädi
gungsrechts von den Regelungen des BVG ausgegangen. 

Durchgeführt werden die genannten Gesetze des sozialen Entschädigungs
rechts im Hinblick auf die Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftig
keit von den Versorgungsämtern. 

bb) Leistungen nach § 35 BVG 

(1) Die Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit regelt § 35 BVG.
Für Beschädigte kommen danach in Betracht: 

– eine pauschale Pflegezulage nach § 35 Abs. 1 BVG, deren Höhe nach ver
schiedenen – gesetzlich festgelegten – Stufen bemessen ist oder die nach § 35 
Abs. 2 BVG im Einzelfall unter bestimmten Voraussetzungen – in gesetzlich 
nicht festgelegtem Umfang – erhöht werden kann, 

– die Übernahme der Kosten einer nicht nur vorübergehenden Heimpflege 
nach § 35 Abs. 6 BVG. 

Die Pflegezulage nach § 35 Abs. 1 und 2 BVG ist dazu bestimmt, den Beschä
digten, der zur Erhaltung seiner körperlichen Existenz auf fremde Hilfe ange
wiesen ist, so zu stellen, dass er sich selbst die erforderliche Pflege beschaffen 
kann. Die Pflegezulage in Gestalt der Übernahme von Kosten der nicht nur 
vorübergehenden Heimpflege nach § 35 Abs. 6 BVG dient dazu, die gesam
ten Kosten der Heimunterbringung (Unterkunft, Verpflegung und Betreuung 
einschließlich notwendiger Pflege) zu bestreiten. 

(2) Beschädigte i.S.d. BVG (insbesondere Kriegsopfer bzw. die ihnen gleich
gestellten Personen nach den Verweisungsgesetzen des sozialen Entschädi
gungsrechts) erhalten eine Pflegezulage nach § 35 Abs. 1 BVG (bzw. nach 
den Verweisungsgesetzen), wenn sie hilflos sind (§ 35 Abs. 1 Satz 1 BVG). 
Hilflos i.S.d. § 35 Abs. 1 Satz 1 BVG ist der Beschädigte, wenn er für eine Rei
he von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung 
seiner persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dau
ernd bedarf (§ 35 Abs. 1 Satz 2 BVG). Diese Voraussetzungen sind nach § 35 
Abs. 1 Satz 3 BVG auch dann erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwa
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chung oder Anleitung zu den in § 35 Abs. 1 Satz 2 BVG genannten Verrich
tungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet wer
den muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist. 

Die in § 35 Abs. 1 Satz 2 und 3 BVG enthaltene Definition der Hilflosigkeit 
(die Pflegebedürftigkeit bedingt), ist mithin nicht identisch mit der Definition 
der Pflegebedürftigkeit i.S.d. §§ 14 und 15 SGB XI (s. 7.1.2). Zur Abgrenzung 
vom Begriff der Pflegebedürftigkeit nach §§ 14, 15 SGB XI zieht der Gesetzge
ber vielmehr im Wortlaut des § 35 Abs. 1 Satz 1 und 2 BVG (in seiner ab dem 
1.4.1995 geltenden Fassung) Umschreibungen zur Definition der entschädi
gungsrechtlich relevanten Pflegebedürftigkeit heran, die über Jahrzehnte von 
der Rechtsprechung und Verwaltung zur Ausfüllung der maßgeblichen Begrif
fe des § 35 Abs. 1 Satz 1 BVG a.F. entwickelt worden sind. Entscheidend für 
den Begriff der Pflegebedürftigkeit auch in der nunmehr geltenden Fassung 
des § 35 Abs. 1 BVG ist: 

– Der Beschädigte benötigt bei zahlreichen Verrichtungen im Ablauf eines je
den Tages fremde Hilfe in regelmäßiger Wiederkehr. Dabei genügt es, 
wenn es sich um eine Reihe von Verrichtungen handelt, die häufig und re
gelmäßig wiederkehren und eine fremde Person in so erheblichem Maße in 
Anspruch nehmen, dass deren Hilfe oder Hilfebereitschaft einen wirtschaft
lich messbaren Wert hat. 

– Die Wortfolge „Verrichtungen zur Sicherung der persönlichen Existenz“ 
bringt zum Ausdruck, dass es sich um Verrichtungen handeln muss, die den 
höchstpersönlichen Lebensbereich des Beschädigten betreffen, die für die 
körperliche Existenz des Beschädigten sowie für die Pflege seiner Person 
notwendig sind und ohne die er nicht bestehen kann (sog. Grundpflege). 
Zu solchen Verrichtungen kann auch z.B. die Dialyse gehören, wenn nach 
allgemeiner medizinischer Erfahrung eine dauernde Hilflosigkeit des Dialy
sepatienten (z.B. wegen weiterer Gesundheitsstörungen) zu erwarten ist. 
Dies bedeutet zugleich, dass hauswirtschaftliche Verrichtungen grundsätz
lich nicht zu berücksichtigen sind, da sie keine Verrichtungen an der Person 
des Pflegebedürftigen darstellen (so z.B. das Reinigen und Beheizen der 
Wohnung, das Waschen der Wäsche und Kleidung sowie das Einkaufen und 
Kochen; anders § 14 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 4 SGB XI (s. 7.1.2). 

b) Gesetzliche Unfallversicherung 

aa) Allgemeines 

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI gehen die Entschädigungsleistungen wegen 
Pflegebedürftigkeit aus der gesetzlichen Unfallversicherung den Leistungen 
der Pflegeversicherung vor. Da auch Entschädigungsleistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung (vgl. §§ 26 Abs. 2 Nr. 5, 44 SGB VII) in der 
Regel umfassender sind als die der Höhe nach beschränkten Leistungen der 
Pflegeversicherung, stellt § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI sicher, dass der Pflegebe
dürftige die höchste ihm zustehende Leistung erhält. 

202 



Träger der im SGB VII geregelten gesetzlichen Unfallversicherung sind die 
Berufsgenossenschaften und die Eigenunfallversicherungsträger (§§ 114 ff. 
SGB VII). 

bb) Leistungen nach § 44 SGB VII 

(1) Die Gewährung von Pflegeleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung
setzt voraus. dass die Pflegebedürftigkeit rechtlich wesentlich auf einen 
Arbeitsunfall (bzw. Wegeunfall) oder eine Berufskrankheit zurückzuführen 
ist. Wann ein Arbeitsunfall (bzw. Wegeunfall) oder eine Berufskrankheit vor
liegen, bestimmt sich nach §§ 8, 9 SGB VII. 

(2) Die einzelnen Voraussetzungen für die Gewährung von Pflegeleistungen
regelt § 44 SGB VII: 

– Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird in Anlehnung an die soziale Pflege
versicherung (d.h. an § 14 SGB XI, vgl. oben 7.1.2) definiert, bei der Pflege
bedürftigkeit ist also der Bedarf an Grundpflege und hauswirtschaftlicher 
Versorgung zu berücksichtigen. Pflegeleistungen sind: Pflegegeld, Stellung 
einer Pflegekraft (Hauspflege) und Heimpflege. 

– Für das Pflegegeld sieht § 44 Abs. 2 S. 1 SGB VII einen Mindestbetrag und 
einen Höchstbetrag vor. Diese Beträge stellen einen Rahmen dar. Die kon
krete Höhe des Pflegegeldes innerhalb dieses Rahmens hängt ab von der Art 
und Schwere des Gesundheitsschadens sowie des Umfangs der erforderli
chen Hilfe (die Träger der Unfallversicherung haben dafür entsprechende 
Beurteilungskriterien entwickelt). Das Pflegegeld wird zum 1. Juli jeden Jah
res angepasst, und zwar entsprechend den Veränderungen bei den Renten 
der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 44 Abs. 2 S. 2, Abs. 4 SGB VII). Das 
Ruhen des Pflegegeldes bzw. seine Weiterzahlung während einer stationären 
Behandlung oder der Unterbringung in einer Einrichtung der beruflichen 
Rehabilitation oder einer Werkstatt für Behinderte regelt § 44 Abs. 3 
SGB VII. 

– Auf Antrag des Pflegebedürftigen kann statt des Pflegegeldes eine Pflege
kraft gestellt werden (Hauspflege), vgl. § 44 Abs. 5 S. 1 SGB VII. Da die 
Unfallversicherungsträger aber selbst keine geeigneten Pflegekräfte beschäf
tigen, wird die Hauspflege in der Praxis oft von (privaten) Pflegekräften bzw. 
von Pflegekräften eines privaten Dienstes auf der Grundlage eines entspre
chenden Vertrages mit dem Unfallversicherungsträger erbracht. In Betracht 
kommt z.B. aber auch, dass Personen, die im Haushalt des Pflegebedürftigen 
leben, die Hauspflege durchführen; eine besondere Fachkunde verlangt 
das Gesetz dafür nicht. Für die Weiterzahlung des Pflegegeldes während 
der Hauspflege gilt eine besondere Regelung (§ 44 Abs. 5 S. 2 SGB VII). 
Übersteigen die Aufwendungen für eine Pflegekraft das jeweils maßgebende 
Pflegegeld, so kann dieses angemessen erhöht werden (§ 44 Abs. 2 S. 3 
SGB VII). 
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– Auf Antrag des Pflegebedürftigen kann statt des Pflegegeldes oder der 
Hauspflege die erforderliche Hilfe in einer geeigneten (teil- oder vollsta
tionären) Einrichtung erbracht werden (Heimpflege), vgl. § 44 Abs. 5 S. 1 
SGB VII. Wichtig ist: Die Leistung der Heimpflege umfasst auch Unter
kunft und Verpflegung in der Einrichtung. Die Leistung der gesetzlichen 
Unfallversicherung geht hier also erheblich weiter als die Leistung bei voll
stationärer Pflege in der sozialen Pflegeversicherung (vgl. § 43 Abs. 2 SGB 
XI und S. 181). Für die Weiterzahlung des Pflegegeldes während der Heim
pflege besteht eine besondere Regelung (§ 44 Abs. 5 S. 2 SGB VII). 

c) Gesetzlich geregelte Unfallversorgung oder Unfallfürsorge 

aa) Allgemeines 

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI gehen den Leistungen der Pflegeversicherung 
die Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit aufgrund gesetzlich 
geregelter Unfallversorgung oder Unfallfürsorge vor. Zu diesen vorrangigen 
Entschädigungsleistungen gehören im Wesentlichen die Pflegeleistungen der 
„Unfallfürsorge“ für Beamte und Richter in Bund und Ländern nach § 34 
BeamtVG. 

Da die Entschädigungsleistungen nach den genannten Vorschriften in der Re
gel umfassender sind als die der Höhe nach beschränkten Leistungen der Pfle
geversicherung, stellt § 13 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI sicher, dass der Pflegebedürfti
ge die höchste ihm zustehende Leistung erhält. 

Zuständig für die Gewährung der (im Wesentlichen in § 34 BeamtVG geregel
ten) Entschädigungsleistungen der Unfallfürsorge wegen Pflegebedürftigkeit 
sind grundsätzlich die obersten Dienstbehörden, deren Befugnisse allerdings 
von den Landesregierungen durch Rechtsverordnung auf andere Stellen über
tragen werden können (vgl. § 107 Abs. 2 BeamtVG). 

bb) Leistungen nach § 34 BeamtVG 

(1) Die Vorschrift des § 34 BeamtVG regelt im Einzelnen die Voraussetzungen
und den Inhalt der Gewährung von Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit. Da
bei ist zu unterscheiden zwischen ambulanter Pflege, z.B. durch Familienan
gehörige und stationärer Pflege. 

Ferner ist zu unterscheiden zwischen der Kostenerstattung bei ambulanter 
bzw. stationärer Pflege nach § 34 Abs. 1 BeamtVG und dem Hilflosigkeitszu
schlag nach § 34 Abs. 2 BeamtVG. Die Heilverfahrensverordnung (HeilvfV), 
die zu § 33 BeamtVG erlassen worden ist, bestimmt hierzu Näheres in §§ 12 
und 13. 

Mit den Leistungen im Falle ambulanter Pflege soll sichergestellt werden, dass 
der Verletzte die erforderliche Hilfe zu Hause durch Dritte erhält. Die Leistun
gen bei stationärer Pflege werden erbracht, wenn geeignete Pflege sonst nicht 
gewährleistet ist (§ 12 Abs. 6 Satz 1 HeilvfV); diese Leistungen dienen dazu, die 
gesamten Kosten der stationären Unterbringung (Unterkunft, Verpflegung und 
Betreuung einschließlich notwendiger Pflege) zu bestreiten. Der Hilflosigkeits
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Übersicht über Ansprüche des Pflegebedürftigen 
bei der Hilfe zur Pflege nach §§ 68–69c BSHG 

bei häuslicher Pflege bei Pflege in einer Einrichtung 

§ 69b Abs. 1 § 69b Abs. 1 § 69c Abs. 4 § 68 Abs. 2 § 68 Abs. 2 § 68 Abs. 2

Satz 1, Halbs. 1
 Satz 2 BSHG: Satz 2 BSHG: Satz 1 BSHG: Satz 1 BSHG: Satz 1 BSHG:

BSHG:
 Anspruch auf (sog. Anspruch auf Anspruch auf Anspruch auf

Anspruch auf
 Übernahme der Arbeitgeber- Hilfsmittel vollstationäre teilstationäre

Erstattung der
 Kosten für modell): Pflege bzw. auf Pflege

angemessenen
 – besondere Aufstockung der Kurzzeitpflege (Übernahme der 
Aufwendungen (professionelle) Geldleistung (Übernahme der Kosten der 

der Pflegeperson
 Pflegekräfte nach § 37 SGB Kosten der Hilfe) 
(z. B. eines – Beratung XI durch BSHG- Hilfe), zusätzlich

Angehörigen)
 – zeitweilige Leistung bis zur Anspruch auf 

Entlastung Höhe der Kosten Barbetrag zur 
der selbst persönlichen 
angestellten Verfügung nach 
besonderen § 21 Abs. 3 
Pflegekraft BSHG 

zusätzlich bei 

leichter erheblicher Schwerpflege- Schwerstpflege-

Pflegebedürftigkeit
 Pflegebedürftigkeit bedürftigkeit bedürftigkeit


§ 69b Abs. 1 Satz 1,
 § 69a Abs. 1 BHSG: § 69a Abs. 2 BHSG: § 69a Abs. 3 BHSG:

Halbs. 2 BHSG:
 Pflegegeld: 205 t Pflegegeld: 410 t Pflegegeld: 665 t

angemessene Beihilfe


§ 69b Abs. 1 Satz 2, § 69b Abs. 2 BSHG:

Halbs. 2 BSHG:

Übernahme der Beiträge
 Übernahme der Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für

der Pflegeperson für 
 eine angemessene Alterssicherung, wenn diese nicht anderweitig sichergestellt ist 

eine angemessene
 (Muss-Leistung)

Alterssicherung, soweit

diese nicht anderweitig

sichergestellt ist ( Kann-

Leistung)
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zuschlag, der an die Stelle der Kostenerstattung tritt, hat die Rechtsnatur eines 
pauschalierten Pflegegeldes, mit dem die Pflegekosten abgegolten werden. 

(2) § 34 BeamtVG setzt voraus, daß der Verletzte so hilflos ist, dass er nicht 
ohne fremde Pflege sein kann. Erforderlich ist, dass der Verletzte (nach dem 
Gutachten eines der in § 15 HeilvfV bezeichneten Ärzte) zu den Verrichtun
gen des täglichen Lebens aus eigener Kraft nicht imstande ist, sodass für seine 
Pflege die Arbeitskraft einer anderen Person oder eine für die Pflege geeignete 
Einrichtung in Anspruch genommen werden muss (vgl. § 12 Abs. 1 HeilvfV). 
Ebenso wie im sozialen Entschädigungsrecht und im Recht der gesetzlichen 
Unfallversicherung ist z.B. nicht erforderlich, dass die Hilfe tatsächlich dau
ernd geleistet werden muss; es genügt vielmehr, dass eine ständige Bereit
schaft einer Pflegekraft erforderlich ist, um gegebenenfalls jederzeit eingreifen 
zu können. Und ebenso wie in den beiden genannten Rechtsbereichen um
fassen die Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit nur die sog. Grundpflege, 
also die Verrichtungen, die den höchstpersönlichen Lebensbereich des Ver
letzten betreffen, die für die körperliche Existenz des Verletzten sowie für die 
Pflege seiner Person notwendig sind und ohne die er nicht bestehen kann. 
Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung gehören nicht dazu. 

(3) Die Gewährung von Pflegeleistungen nach § 34 BeamtVG setzt voraus,
dass die Pflegebedürftigkeit rechtlich wesentlich auf einen Dienstunfall 
zurückzuführen ist. Dienstunfall ist – nach der Definition des § 31 Abs. 1 Satz 
1 BeamtVG – ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und 
zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in 
Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist; in § 31 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 bis 6 BeamtVG sind Tatbestände geregelt, die dem Dienstunfall gleich
stehen (insbesondere der Wegeunfall). 

7.2.2 Nachrangige Fürsorgeleistungen zur Pflege 

a) Fürsorgeleistungen zur Pflege nach dem BSHG 

aa) Allgemeines 

Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB XI gehen die Leistungen der Pflegeversi
cherung den „Fürsorgeleistungen“ zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) vor (übereinstimmend mit dem in § 2 BSHG formulierten Nachrang 
der Sozialhilfe). Die von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängigen Leistungen zur 
Pflege regelt das BSHG in den §§ 68 bis 69 c BSHG; sachlich zuständig sind 
nach §§ 99, 100 BSHG die örtlichen Träger (Landkreise und kreisfreien Städte) 
bzw. die überörtlichen Träger (z.B. die Landschaftsverbände). 

bb) Grundsätze 

§ 68 Abs. 1 BSHG bestimmt, dass „Personen, die wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen 
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und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le
bens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem 
oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, Hilfe zur Pflege zu gewähren ist“. Wie 
schon nach altem Recht, kann auch nach § 68 Abs. 1 BSHG die Hilfe familiär, 
nachbarschaftlich, ambulant oder stationär erbracht werden. Allerdings gilt 
auch hier, dass die häusliche Pflege Vorrang genießt, wenn „sie im Fall des 
§ 68 Abs. 1 BSHG“ ausreicht (vgl. § 69 BSHG). Zur Sicherung dieses Vor
rangs soll der Träger der Sozialhilfe darauf hinwirken, dass die Pflege durch 
nahestehende Personen oder im Wege der Nachbarschaftshilfe erfolgt. 

Eine Übersicht über Ansprüche des Pflegebedürftigen nach §§ 68 ff. BSGH 
gibt das Schaubild auf Seite 199. 

Die in § 69 BSHG geregelte häusliche Pflege umfasst „die Pflege einschließ
lich der hauswirtschaftlichen Versorgung“ (anders das frühere Recht: nur 
Grundpflege). 

Das Bundessozialhilfegesetz übernimmt in § 68 Abs. 1 Satz 1 BSHG den Be
griff der Pflegebedürftigkeit des § 14 SGB XI, der nach § 15 Abs. 1 SGB XI die 
Basis für die Zuordnung pflegebedürftiger Personen zu den Pflegestufen I, II 
und III ist. Die Anknüpfung an die Regelung und die Terminologie der so
zialen Pflegeversicherung wird auch in den Absätzen 2, 3 und 4 des § 68 
BSHG fortgeführt, indem die Begriffe „Krankheiten oder Behinderungen“ und 
die Definitionen für die „gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Ver
richtungen“ i.S. des § 68 Abs. 1 BSHG wortgleich aus den Absätzen 2, 3 und 4 
des § 14 SGB XI übernommen werden. Dem entspricht es, dass der Gesetzge
ber in § 68 Abs. 3 BSHG die Regelung des § 14 Abs. 3 SGB XI übernimmt, 
wonach der Hilfebedarf des § 68 Abs. 1 BSHG „in der Unterstützung, in der 
teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens oder in Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der ei
genständigen Übernahme dieser Verrichtungen besteht“. 

cc) Anspruchsberechtiger Personenkreis für die Hilfe zur Pflege 

Der Gesetzgeber sieht vor, dass weiterhin Leistungen für pflegebedürftige 
Menschen gewährt werden, die die Voraussetzungen der Pflegestufen I bis III 
nicht erfüllen: Nach § 68 Abs. 1 Satz 2 BSHG sind auch Leistungen für Kran
ke und Behinderte vorgesehen, „die voraussichtlich für weniger als sechs 
Monate der Hilfe bedürfen, einen geringeren Hilfebedarf als nach § 68 Abs. 1 
Satz 1 BSHG haben oder die der Hilfe für andere Verrichtungen als nach § 
68 Abs 5 BSHG bedürfen“. Des weiteren werden auch die Personen als leis
tungsberechtigt anerkannt, die andere Krankheiten oder Behinderungen als 
die in § 68 Abs. 3 Nr. 1–3 genannten aufweisen (vgl. § 68 Abs. 3 Nr. 4 BSHG). 

Darüber hinaus wird in § 68 Abs. 2 BSHG jetzt im Einzelnen festgelegt, wel
che Leistungen die Hilfe zur Pflege umfasst. Die Hilfe zur Pflege umfasst 

– die häusliche Pflege
– Hilfsmittel
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– teilstationäre Pflege
– Kurzzeitpflege
– vollstationäre Pflege

Dabei bestimmt sich der Inhalt der Hilfen nach § 28 Abs. 1 Nr. 1, 5–8 
SGB XI. Im Unterschied zum SGB XI (soziale Pflegeversicherung), in dem 
die Leistungen nur bis zu einer Obergrenze bezahlt werden, richtet sich der 
Umfang der Leistungen in §§ 68 ff. BSHG nach dem Bedarfsdeckungsprinzip, 
d.h., der Sozialhilfeträger muss nach §§ 68 ff. BSHG ergänzende Hilfen leis
ten, wenn der Leistungsrahmen des SGB XI ausgeschöpft ist (zu weiteren 
Einzelheiten vgl. Abschnitt 7.1.10). 

dd) Neustrukturierung und -staffelung der Pflegegelder nach dem BSHG 

Obwohl der Gesetzgeber den Personenkreis, der Hilfe zur Pflege nach den 
§§ 68 ff. BSHG geltend machen kann, weiter gezogen hat als den Kreis der 
Anspruchsberechtigten nach den §§ 14 ff. SGB XI, wird auch bei der das 
Pflegegeld nach dem BSHG regelnden Vorschrift des § 69 a das Bemühen er
kennbar, die Leistungsstrukturen der sozialen Pflegeversicherung und der 
Hilfe zur Pflege nach den §§ 68 ff. BSHG so eng wie möglich aneinander an
zupassen. Besonders deutlich macht dies die Staffelung der Pflegegelder in 
Anlehnung an die §§ 14 ff., 37 SGB XI: Die Gewährung von Pflegegeldleis
tungen nach § 69 a BSHG wird von der Zuordnung zu einer von insgesamt 
drei Pflegestufen abhängig gemacht. Die Umschreibung dieser Pflegestufen in 
den Absätzen 1–3 des § 69 a BSHG und die Höhe der Pflegegelder ist iden
tisch mit den Festlegungen der Stufen der Pflegebedürftigkeit in § 15 SGB XI 
und den Pflegegeldleistungen gem. § 37 SGB XI (siehe dazu 7.1.2, 7.1.3, 
7.1.6). 

ee) Bindungswirkung der Entscheidungen der Pflegekassen für die Hilfe zur 
Pflege 

Von großer praktischer Bedeutung ist § 68 a BSHG, wonach die Entschei
dung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach SGB XI 
„auch der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege zugrunde zu legen 
ist, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu 
berücksichtigen sind“. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass die Prü
fung der Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit und die Zuordnung zu den 
Pflegestufen I–III im Sinne des § 15 SGB XI, die der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen nach § 18 Abs. 1 SGB XI im Auftrag der Pflegekassen durch
führt, auch für die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach den §§ 68 ff. BSHG 
verbindlich sind. Damit geht der Gesetzgeber von der bisherigen Praxis ab, 
die tatsächlichen Feststellungen zur Pflegebedürftigkeit gem. der Staffelung in 
den §§ 68 ff. BSHG durch die Ärzte des Gesundheitsdienstes und durch 
Sozialarbeiter des allgemeinen Sozialdienstes zu treffen. 

Nach einer Entscheidung des OVG Niedersachsen kann aber die nach § 68 a 
BSHG bestehende Bindungswirkung einer Entscheidung der Pflegekasse 
über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit, die die Pflegekasse mit Rückwir
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kung getroffen hat, nicht dazu führen, dass der Sozialhilfeträger im Nachhi
nein weitere Hilfe zur Pflege für Zeiträume gewähren muss, in denen ihm 
(dem Sozialhilfeträger) die von der Pflegekasse nachträglich anerkannte Pfle
gebedürftigkeit des Hilfeempfängers unbekannt war. Dem steht nämlich der 
sog. Kenntnisgrundsatz des Sozialhilferechts entgegen (vgl. § 5 Abs. 1 BSHG), 
nach dem Sozialhilfe grundsätzlich erst ab Kenntnis des Sozialhilfeträgers vom 
Hilfebedarf gewährt wird (und nicht für zurückliegende Zeiträume). 

ff) Anbindung der Hilfe zur Pflege an Verordnungen und Richtlinien nach 
dem SGB XI 

Die Anbindung der Hilfe zur Pflege an die Strukturen der sozialen Pflegever
sicherung wird noch dadurch verstärkt, dass zur Bestimmung des Begriffs der 
Pflegebedürftigkeit und zur Abgrenzung, Höhe und Anpassung der Pflege
gelder gem. § 68 Abs. 6 BSHG die Verordnung nach § 16 SGB XI, die Richt
linien der Pflegekassen nach § 17 SGB XI und die Verordnung nach § 30 
SGB XI entsprechende Anwendung finden (siehe dazu 7.1.2 b). 

Die Anpassung der Pflegegelder ist gem. § 68 Abs. 6 BSHG i.V. mit § 30 SGB 
XI durch Rechtsverordnung zu regeln und orientiert sich an der Einnahme
nentwicklung der sozialen Pflegeversicherung. 

gg) Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege 

Die Struktur und Terminologie der sogenannten „anderen Leistungen“ (vgl. 
die Überschrift zu § 69 b BSHG), die in der Hilfe zur Pflege neben den Pflege
geldleistungen gewährt werden (können), folgen im Wesentlichen der bis zum 
31.3.1995 geltenden Rechtslage (§§ 68 ff. BSHG a.F.). Dies gilt z.B. für die 
„angemessenen Aufwendungen der Pflegepersonen“, die dieser zu erstatten 
sind; für die Kann-Leistungen gem. § 69 Abs. 1 Satz 2 zweite Alternative (Bei
hilfen und Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung); 
die Kostenübernahme für die „Heranziehung einer besonderen Pflegekraft“ 
(vgl. § 69 b Abs. 1 Satz 2 BSHG) und die „Beiträge einer Pflegeperson oder ei
ner besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung“ (vgl. § 69 b 
Abs. 2 BSHG). Neu ist, dass in § 69 b Abs. 1 Satz 2 BSHG auch eine Über
nahme der angemessenen Kosten für „eine Beratung oder zeitweilige Entlas
tung der Pflegeperson“ vorgesehen ist. 

hh) Anrechnungs- und Konkurrenzregelungen 

Die Regelungen zur Anrechnung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und zur 
Konkurrenz verschiedener Pflegeleistungen orientieren sich im Wesentlichen 
am bisher geltenden Recht: 

–	 Pflegegeldleistungen werden nicht gewährt, soweit der Pflegebedürftige 
gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhält. Dieser 
Leistungsausschluss gilt auch für die Erstattung von Beiträgen einer Pflege
person oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Altersversi
cherung (vgl. § 69 c Abs. 1 Satz 1 BSHG). 
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– Grundsätzlich können die anderen Leistungen der Hilfe zur Pflege (§ 69 b 
BSHG) neben dem Pflegegeld gem. § 69 a BSHG gewährt werden (vgl. 
§ 69 c Abs. 2 Satz 1 BSHG n.F.). 

– Geldleistungen für Blinde oder Leistungen nach den Landespflegegeld
gesetzen werden mit 70 v. H. auf das Pflegegeld angerechnet (vgl. § 69 c 
Abs. 1 Satz 2 BSHG). 

– Bei teilstationärer Betreuung des Pflegebedürftigen kann das Pflegegeld an
gemessen gekürzt werden (vgl. § 69 c Abs. 3 BSHG). 

– Pflegeleistungen nach § 37 SGB XI (also das Pflegegeld für selbst beschaffte 
Pflegehilfen) sind „in dem Umfang, in dem sie gewährt werden, anzurech
nen“ (vgl. § 69 c Abs. 1 Satz 2 BSHG). 

–	 Bei der Inanspruchnahme angemessener Beihilfen oder von angemessenen 
Aufwendungen der Pflegeperson oder im Falle der Erstattung der Kosten 
für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft kann das BSHG-Pflege-
geld um bis zu zwei Drittel gekürzt werden (vgl. § 69 c Abs. 2 Satz 2 
BSHG). § 69 c Abs. 2 Satz 2 BSHG lässt nach einer Entscheidung des OVG 
Koblenz die Kürzung des Pflegegeldes nach § 69 a BSHG allenfalls um bis 
zu zwei Drittel zu, keinesfalls aber dessen vollständige Streichung. Dies gilt 
auch im Falle einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung eines Schwerstpflege
bedürftigen durch einen professionellen Pflegedienst gemäß § 69 b Abs. 1 
BSHG oder gleichartiger Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften. 
Auch dann darf das Pflegegeld nicht völlig eingestellt werden; es dient inso
weit der Abdeckung behinderungsbedingter Aufwendungen, die zusätzlich 
zu einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung entstehen. 

– Die in § 69 b BSHG aufgezählten anderen Pflegeleistungen werden „inso
weit nicht gewährt, als der Pflegebedürftige in der Lage ist, entsprechende 
Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften in Anspruch zu nehmen“ (vgl. 
§ 69 c Abs. 4). 

b) Fürsorgeleistungen zur Pflege nach dem Recht des Lastenausgleichs 

Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XI gehen die Leistungen der Pflegeversi
cherung den Fürsorgeleistungen zur Pflege nach dem Lastenausgleichsgesetz 
(LAG) vor. Gleiches gilt für die Fürsorgeleistungen zur Pflege nach dem 
Flüchtlingshilfegesetz und nach dem Reparationsschädengesetz. Zuständig 
für die Leistungen sind die Lastenausgleichsämter. Da Pflegeleistungen nach 
den genannten Gesetzen nur einem sehr kleinen Personenkreis zugute kom
men, wird auf sie im vorliegenden Rahmen nur hingewiesen, nicht aber näher 
auf sie eingegangen. 

c) Fürsorgeleistungen zur Pflege nach dem Recht der Kriegsopferfürsorge 

aa) Bundesversorgungsgesetz und Verweisungsgesetze 

Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB XI gehen die Leistungen der Pflegeversi
cherung den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 
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– als Leistungen der Kriegsopferfürsorge – sowie nach den Gesetzen, die eine 
entsprechende Anwendung des BVG vorsehen, vor (siehe dazu 7.2.1 a). Im 
Folgenden wird stellvertretend für diesen Bereich des sozialen Entschädi
gungsrechts (in Gestalt der Kriegsopferfürsorge) von den Regelungen des BVG 
ausgegangen. 

Leistungen der Kriegsopferfürsorge erhalten 

– Beschädigte (d.h. diejenigen, die einen Entschädigungsfall erlitten haben) 
und die Hinterbliebenen Beschädigter 

– 	als besondere Hilfen im Einzelfall (d.h. nach den individuellen Verhältnis
sen) 

– 	zur Ergänzung der übrigen Leistungen nach dem BVG. 

Diesen Personen hat sich die Kriegsopferfürsorge in allen Lebenslagen anzu
nehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlusts eines nahen An
gehörigen angemessen auszugleichen oder zu mildern (§ 25 Abs. 1 und 2 
BVG). Die Beschädigten müssen eine Grundrente beziehen oder Anspruch 
auf Heilbehandlung nach § 10 Abs. 1 BVG haben (§ 25 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
BVG). Bei Hinterbliebenen ist erforderlich, dass sie Hinterbliebenenrente 
oder Hinterbliebenenbeihilfe nach dem BVG beziehen (§ 25 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
2 BVG). 

Neben diesen personellen Voraussetzungen müssen auch materielle Voraus
setzungen vorliegen: nämlich schädigungsbedingte Bedürftigkeit in Bezug auf 
bestimmte anzuerkennende Bedarfe (§ 25 a Abs. 1 i.V.m. §§ 26 bis 27 e BVG). 
Bedürftigkeit liegt vor, wenn die zum Kreis der prinzipiell Berechtigten 
gehörende Person den anzuerkennenden Bedarf nicht aus den Versorgungs
leistungen des BVG und ihrem sonstigen Einkommen und Vermögen decken 
kann (§ 25 a Abs. 1 BVG); das Gleiche gilt – unter Beschränkung auf ihr Ein
kommen und Vermögen – für Familienmitglieder des Beschädigten, die bei 
ihm zu berücksichtigen sind (§ 25 Abs. 4 BVG). 

Die anzuerkennenden Bedarfe ergeben sich aus §§ 26 ff. BVG, hinsichtlich 
des Bedarfs an Pflege aus § 26 c BVG. 

Durchgeführt werden die genannten Gesetze im Hinblick auf die Fürsorgeleis
tungen wegen Pflegebedürftigkeit von den örtlichen Trägern der Kriegsopfer
fürsorge (dies sind i.d.R. die kreisfreien Städte und Landkreise mit ihren Für
sorgestellen für Kriegsopfer, vereinzelt aber auch das Land), soweit nicht die 
überörtlichen Träger der Kriegsopferfürsorge (Hauptfürsorgestellen) zustän
dig sind, die von den Ländern bestimmt werden. 

bb) Hilfe zur Pflege nach § 26 c BVG 

(1) Anspruch auf Hilfe zur Pflege haben nach § 26 c Abs. 1 Satz 1 BVG Be-
schädigte und Hinterbliebene, die wegen einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig 

211 



wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem 
Maße der Hilfe bedürfen. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird mithin 
wortgleich wie § 14 Abs. 1 SGB XI umschrieben. 

Übereinstimmung zwischen § 26 c BVG und § 14 SGB XI besteht auch für 

– die Definition der Krankheiten und Behinderungen (§ 26 c Abs. 3 BVG und
§ 14 Abs. 2 SGB XI), 

– den Pflegebedarf (§ 26 c Abs. 4 BVG und § 14 Abs. 3 SGB XI) und

– die Definition der „gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrich-
tungen“ (§ 26 c Abs. 5 BVG und § 14 Abs. 4 SGB XI). 

Da im Recht der Kriegsopferfürsorge die Richtlinien der Pflegekassen nach 
§ 17 SGB XI zur Bestimmung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit entsprechen
de Anwendung finden (§ 26 c Abs 6 Satz 1 BVG), handelt es sich bei dem 
Personenkreis des § 26 c Abs. 1 Satz 1 BVG – wie im SGB XI – um die (beim 
Pflegegeld nach § 26 c Abs. 8 BVG näher definierten) erheblich Pflegebedürfti
gen, Schwerpflegebedürftigen und Schwerstpflegebedürftigen. 

Während nach dem SGB XI diese drei Pflegestufen für fast alle Leistungen der 
häuslichen Pflege und der teilstationären Pflege von Bedeutung sind (die Zu
ordnung zu den Pflegestufen ergibt sich aus § 15 Abs. 1 SGB XI i.V.m. den ge
nannten Pflegebedürftigkeits-Richtlinien), sind diese Pflegestufen im Recht der 
Kriegsopferfürsorge nur beim Pflegegeld nach § 26 c Abs. 8 BVG maßgebend. 

(2) Sind Leistungen der Hilfe zur Pflege nach § 26 c BVG zusätzlich zu den 
Pflegeleistungen nach dem SGB XI notwendig, ist die Entscheidung der Pfle
gekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit der Entscheidung des Trä
gers der Kriegsopferfürsorge zugrunde zu legen, d.h. sie hat Bindungswirkung, 
soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksich
tigen sind (§ 26 c Abs. 6 Satz 2 BVG); das gilt auch für die Ablehnung der 
Pflegebedürftigkeit i.S.d. § 14 SGB XI und damit i.S.d. § 26 c Abs. 8 BVG. 
Aufgrund der unterschiedlichen Rechtswegzuständigkeiten kann dies dazu 
führen, dass für die abgelehnten Leistungen der Pflegekasse – nach durchge
führtem Widerspruchsverfahren – Klage zum Sozialgericht und im selben Fall 
hinsichtlich der gleichen Frage (Pflegebedürftigkeit wegen des z.B. gleichzeitig 
beantragten Teilpflegegeldes nach § 26 c Abs. 8 BVG) Klage zum Verwal
tungsgericht – nach durchgeführtem Widerspruchsverfahren – erhoben wird 
bzw. erhoben werden muss. 

Die Frage, ob unter die Bindungswirkung nach § 26 c Abs. 6 Satz 2 BVG (d.h. 
unter den Begriff „Ausmaß der Pflegebedürftigkeit“) auch der Umfang der 
Leistung bzw. der Pflegetätigkeit fällt (z.B. häusliche Pflegeeinsätze im Umfang 
von 4 Stunden täglich), muss nach der Änderung des § 26 c Abs. 6 BVG jetzt 
bejaht werden. § 26 c Abs. 6 Satz 1 BVG bestimmt, dass die Verordnung nach 
§ 16 SGB XI, die Richtlinien der Pflegekassen nach § 17 SGB XI und die wei
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teren in § 26 c Abs. 6 BVG genannten Rahmenverträge, Bundesempfehlungen 
und Vereinbarungen auch hinsichtlich des Inhalts der Pflegeleistungen ent
sprechende Anwendung finden. Für die Tatsache, dass auch der Umfang der 
Leistungen unter die Bindungswirkung nach § 26 c Abs. 6 BVG fällt, spricht 
außerdem, dass in § 26 c Abs. 2 BVG nunmehr ausdrücklich der Inhalt dessen, 
was Hilfe zur Pflege ist, näher definiert wird. Hilfe zur Pflege umfasst danach 
die häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und voll
stationäre Pflege. Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber eine weitgehende 
Parallelität zwischen dem Recht der Kriegsopferfürsorge und dem Sozialhilfe
recht herstellen. § 68 Abs. 2 BSHG und § 68 Abs. 6 BSHG entsprechen den 
Regelungen, die der Gesetzgeber in § 26 c Abs. 2 und 26 c Abs. 6 BVG ge
schaffen hat. 

(3) Der anspruchsberechtigte Personenkreis der Hilfe zur Pflege nach § 26 c 
BVG ist weiter als der nach dem SGB XI: Nach § 26 Abs. 1 Satz 2 BVG ist Hil
fe zur Pflege auch Kranken und Behinderten zu gewähren, die voraussichtlich 
weniger als sechs Monate der Hilfe bedürfen, einen geringeren Hilfebedarf als 
nach § 26 c Abs. l Satz 1 BVG haben oder der Hilfe für andere Verrichtungen 
als nach § 26 c Abs. 5 BVG (gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens) bedürfen. Ferner zählen zu den 
Krankheiten und Behinderungen i.S.d. § 26 c Abs. 1 Satz 1 BVG auch andere 
(in § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 SGB XI nicht genannte) Krankheiten und Behinde
rungen, wenn infolge derer Personen pflegebedürftig i.S.d. § 26 c Abs. 1 BVG 
sind (§ 26 c Abs. 3 Nr. 4 BVG). Damit ist sichergestellt, dass auch zukünftig 
Pflegeleistungen entsprechend dem bisherigen Umfang der Kriegsopferfürsorge 
garantiert sind. 

Die sonstigen Pflegebedürftigen, die man als Leichtpflegebedürftige bezeich
nen könnte (oder auch Pflegebedürftige der Pflegestufe 0), haben Anspruch 
auf häusliche Pflege (ohne Pflegegeld). Anspruch auf stationäre Pflegeleistun
gen hat dieser Personenkreis nur – entsprechend den Regelungen im BSHG –, 
wenn dies nach den Besonderheiten des Einzelfalles erforderlich ist und am
bulante und teilstationäre Hilfen nicht zumutbar sind, oder nicht ausreichen. 

Für die Feststellung der „Leichtpflegebedürftigkeit“ müssen die Träger der 
Kriegsopferfürsorge ihren eigenen ärztlichen Gutachterdienst einschalten; eine 
gesetzliche Verpflichtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche
rung, Gutachten für die Träger der Kriegsopferfürsorge zu erstellen, ist nicht 
vorgesehen (entsprechende Vereinbarungen wären aber sinnvoll). 

(4) § 26 c BVG sieht folgende Leistungen der Pflege vor: 

– Übernahme der angemessenen Kosten für eine besondere Pflegekraft (§ 26 
c Abs. 9 Satz 2 Alternative 1 BVG), 

– Erstattung angemessener Aufwendungen einer selbst beschafften Pflegeper
son (d.h. einer nahe stehenden oder einer im Wege der Nachbarschaftshilfe 
pflegenden Person) einschließlich deren Beratung sowie Übernahme der 
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Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung, wenn diese 
nicht anderweitig sichergestellt ist (§ 26 c Abs. 7 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 und 
Satz 2 Alternative 2 BVG), 

– Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegepersonen (§ 26 c Abs. 8 BVG), 

– (bei Pflegebedürftigen der Pflegestufen I bis III, die Pflegegeld erhalten) Er
stattung der Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer 
besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung, wenn diese 
nicht anderweitig sichergestellt ist (§ 26 c Abs. 9 Satz 3 BVG), 

– Kombination von Pflegegeld und Übernahme angemessener Kosten für eine 
besondere Pflegekraft (§ 26 c Abs. 9 Satz 2 Alternative 1 BVG), 

– Übernahme der angemessenen Kosten für eine zeitweilige Entlastung der 
Pflegeperson – Ersatzpflegekraft – (§ 26 c Abs. 9 Satz 2 Alternative 3 BVG), 

– Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege 
(§ 26 c Abs. 2 BVG). 

– Bei der Leistungserbringung ist das Bedürfnis nach 	Kommunikation zu 
berücksichtigen, vgl. § 26 c Abs. 1 BVG mit Verweis auf § 28 Abs. 4 SGB XI. 

cc) Verhältnis zu den Leistungen der Pflegeversicherung 

(1) Während es sich bei der sozialen Pflegeversicherung um eine Grundsiche-
rung mit einem inhaltlich und betragsmäßig begrenzten Leistungsspektrum 
handelt (vgl. § 4 Abs. 2 SGB XI), hat die Kriesgsopferfürsorge den gesamten 
Bedarf an Pflege des leistungsberechtigten Beschädigten oder Hinterblie
benen umfassend nach seinen individuellen Verhältnissen abzusichern. Diese 
umfassende Verpflichtung der Kriegsopferfürsorge führt dazu, dass zusätzliche 
oder originäre Leistungen der Hilfe zur Pflege nach § 26 c BVG dann in Be
tracht kommen, wenn 

– die Leistungen der Pflegeversicherung wegen ihrer betragsmäßigen Begren-
zung im Einzelfall nicht ausreichen, um den vollen Pflegebedarf zu decken; 

– bei stationärer oder teilstationärer Unterbringung der Lebensunterhalt nicht
voll sichergestellt werden kann; 

– ab 1.1.1996 die Vorversicherungszeit nach § 33 Abs. 2 SGB XI noch nicht
erfüllt ist; 

– bei der „Verhinderungspflege“ oder der Kurzzeitpflege (§§ 39, 42 SGB XI)
die Voraussetzung einer zwölfmonatigen Betreuung durch die Pflegeperson 
im häuslichen Bereich noch nicht erfüllt ist oder die Zeitgrenze von 
4 Wochen überschritten wird. 

(2) Die Regelungen der Hilfe zur Pflege nach § 26 c BVG entsprechen (mit ei-
nigen wenigen Abweichungen) den Vorschriften der Hilfe zur Pflege nach 
§§ 68 bis 69 c BSHG. Für das Verhältnis der nach § 13 Abs. 3 Nr. 3 SGB XI 
(nachrangigen) Pflegeleistungen der Kriegsopferfürsorge zu den (vorrangigen) 
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Leistungen der Pflegeversicherung gilt deshalb das zum Verhältnis der Hilfe 
zur Pflege nach dem BSHG zu den Leistungen der Pflegeversicherung Ausge
führte entsprechend (siehe dazu 7.1.10). 

7.2.3 Landesrechtliche Regelungen 

a) Allgemeines 

In den einzelnen Bundesländern bestehen seit längerem Landesgesetze, die 
(nur) für Blinde und hochgradig Sehbehinderte ein „Blindengeld“ vorsehen. 
In einigen Bundesländern sehen Landesgesetze die Gewährung von „Pflege
geld“ vor, auf das nicht nur Blinde und hochgradig Sehbehinderte, sondern 
darüber hinaus auch besonders schwer behinderte Menschen (z.B. „Gehör
lose“, „Schwerbehinderte“ bzw. „Schwerstbehinderte“) Anspruch haben. Alle 
diese Landesgesetze enthalten – neben Regelungen über Voraussetzungen und 
Höhe des Blinden- bzw. Pflegegeldes – auch Vorschriften, die das Verhältnis 
der landesrechtlichen Leistungen zu Leistungen der sozialen (und privaten) 
Pflegeversicherung regeln. 

Hinweis: Hilfreich ist die Broschüre von Thomas Drerup, Merkblatt für Blin
de und hochgradig Sehbehinderte (kann bestellt werden beim Deutschen 
Blindenverband e.V., Außenstelle Berlin, Schiffbauerdamm 13, 10117 Ber
lin). 

b) Blindengeldgesetze 

Das Blindengeld nach den Landesblindengeldgesetzen dient dem Ausgleich 
von blindheitsbedingten Mehraufwendungen; es wird unabhängig von den 
Einkommens- und Vermögensverhältnissen des blinden Menschen gewährt. 
In den blindheitsbedingten Mehraufwendungen, die in den Landesgesetzen 
durch das Blindengeld pauschal abgegolten werden, sind auch Aufwendungen 
für die Pflege und für die hauswirtschaftliche Versorgung berücksichtigt. 

Solche Landesblindengeldgesetze bestehen in: Bayern, Baden-Württemberg, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thü
ringen. Diese Gesetze sehen eine gestaffelte Anrechnung der Leistungen nach 
dem SGB XI auf das Landesblindengeld vor. 

c) Pflegegeldgesetze 

Das Pflegegeld nach den Landespflegegeldgesetzen für Blinde (und hochgra
dig Sehbehinderte) sowie für besonders schwer behinderte Menschen wird 
unabhängig von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Leis
tungsberechtigten gewährt. 

Solche Landespflegegeldgesetze bestehen in: Berlin, Brandenburg, Bremen 
und Rheinland-Pfalz. Für Blinde ist eine gestaffelte Anrechnung (wie bei den 
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Landesblindengeldgesetzen) vorgesehen; eine volle Anrechung erfolgt hinge
gen bei den sonstigen besonders Schwerbehinderten. 

7.2.4 Beihilfeansprüche im öffentlichen Dienst 

a) PflegeVG und Beihilferecht 

Das PflegeVG geht vom Bestehen und vom Fortbestand der Beihilfeansprüche 
aus, die bei Pflegebedürftigkeit den beihilfeberechtigten Personen – im Wesent
lichen den Beamten – (und den im Beihilferecht berücksichtigungsfähigen 
Ehegatten und Kindern) zustehen. Das PflegeVG regelt aber weder einen Vor
rang noch einen Nachrang solcher Beihilfeansprüche, wie das für Pflegeleis
tungen der unterschiedlichen Teilbereiche des Systems der sozialen Sicherung 
(im Wesentlichen) in § 13 SGB XI geschehen ist. Das PflegeVG regelt auch 
keine Modalitäten des Beihilferechts in Bund und Ländern. Die notwendige 
Reaktion auf das neue Pflegeversicherungsrecht erfolgte vielmehr in einer Än
derung und Anpassung des Beihilferechts (des Bundes und der Länder). So 
wurde z.B. im Beihilferecht des Bundes der § 9 der Beihilfevorschriften (BhV) 
in Einklang mit den Regelungen der Pflegeversicherung (u.a. hinsichtlich des 
Begriffs der Pflegebedürftigkeit und der Leistungen) in Einklang gebracht. 

b) Versicherte in der sozialen Pflegeversicherung 

Eine Minderheit von beihilfeberechtigten Personen ist infolge freiwilliger Mit
gliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung in der sozialen Pflegever
sicherung versicherungspflichtig (§ 20 Abs. 3 SGB XI). Bei diesem Personen
kreis ist das Zusammentreffen von Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 
mit Beihilfeansprüchen auf Pflegeleistungen wohl ohne besondere Probleme 
ausgestaltet: Die soziale Pflegeversicherung erbringt nach § 28 Abs. 2 SGB XI 
neben der Beihilfe ihre eigenen – dem Versicherten jeweils zustehenden – 
Leistungen „zur Hälfte“; dies gilt auch für den Wert von Sachleistungen. Die 
Absenkung auf die Hälfte der Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung 
betrifft auch die beitragsfrei mitversicherten Familienangehörigen, die nach 
dem Beihilferecht berücksichtigungsfähig sind. Die andere Hälfte füllt die Bei
hilfe des Dienstherrn, so dass insoweit keine Kosten ungedeckt bleiben. 

c) Versicherte in der privaten Pflegeversicherung 

Die Mehrzahl der beihilfeberechtigten Personen ist freilich in der privaten 
Pflegeversicherung pflichtversichert (§ 23 Abs. 1 und 2 SGB XI). Für diesen 
Personenkreis sichert § 23 Abs. 3 SGB XI die Deckungsgleichheit des Leis
tungsspektrums: Vertragliche Leistungen aus der privaten Pflegeversicherung 
müssen nach Art und Umfang gleichwertig sein (§ 23 Abs. 1 Satz 2 SGB XI); 
für Beihilfeberechtigte definiert sich der Umfang durch das Kriterium „anteilig 
beihilfekonform“. Die aus § 23 Abs. 1 SGB XI folgende Versicherungspflicht 
für alle privat Krankenversicherten wird also über § 23 Abs. 3 SGB XI für Be
amte hinsichtlich des Umfangs modifiziert, damit keine (unnötig teure) 
„100%-Pflegeversicherung“ begründet werden muss. 
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Die private Pflegeversicherung muss mithin Ansprüche auf Versicherungsleis
tungen zu einem bestimmten Anteil begründen, der mit dem jeweiligen Bemes
sungssatz des Beihilfeanspruchs übereinstimmt. Insofern müssen die vertrag
lichen Leistungsansprüche aus der privaten Pflegeversicherung so ausgestaltet 
sein, dass im Leistungsfall die Versicherungsleistungen und die anteiligen Bei
hilfeleistungen – bezogen auf die gesetzlichen Höchstbeträge – zu einer vollen 
(d.h. hundertprozentigen) Erstattung der pflegebedingten Kosten führen. § 23
Abs. 3 Satz 2 SGB XI sieht nun ausdrücklich vor, dass die beihilfekonforme 
Versicherung so auszugestalten ist, dass ihre Vertragsleistung zusammen mit 
den Beihilfeleistungen nach Art und Umfang den Leistungen in der sozialen 
Pflegeversicherung gleichwertig ist. 

7.3 Literaturhinweise 

Aus der Fülle der Literatur zur Pflegeversicherung sind besonders empfehlens
wert die folgenden Publikationen: 

– A. Jürgens, Mein Recht bei Pflegebedürftigkeit, 2. Aufl. 2000, Beck-Rechts-
berater im dtv, Bd. 5650 

– S. Wendt, Pflegeversicherung im häuslichen Bereich, 6. Aufl. 2003 und 
S. Wendt, Richtig begutachten – gerecht beurteilen, 6. Aufl. 2003 (beide erhält
lich bei: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinde
rung, Raiffeisenstr. 18, 35043 Marburg). 
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8. Sicherung des Lebensunterhalts 

8.1 Grundsätze 

Der Sicherung des Lebensunterhalts dienen die in diesem Kapitel aufgeführ
ten Geldleistungen. Teils sollen sie ausgefallenen Lohn ersetzen (Lohnersatz
funktion), teils stellen sie eine Entschädigung für bleibende Gesundheitsschä
den dar (Entschädigungsfunktion), teils sichern sie bei Bedürftigkeit das so-
zio-kulturelle Existenzminimum (Existenzsicherungsfunktion). Sie werden 
i.d.R. jährlich um den Prozentsatz erhöht, um den sich die Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung erhöhen. Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeits
losengeld, Krankengeld, Verletztengeld aus der gesetzlichen Unfallversiche
rung) sind steuerfrei (§ 3 EStG). 

Einen Überblick gibt das Schaubild auf S. 219. 

Das Schwierige an diesem Kapitel ist die Tatsache, dass eine Person häufig 
gleichzeitig gegenüber verschiedenen Leistungsträgern verschiedene An
sprüche hat: So können z.B. Ansprüche auf Übergangs- und Krankengeld mit 
Renten ebenso zusammentreffen wie Sozialhilfe-, Arbeitslosengeld- und ver
schiedene Rentenansprüche. Als grobe Faustregel gilt, dass von den unter 
den Nrn. 8.2 bis 8.6 genannten Lohnersatzleistungen in der Regel nur eine 
gewährt wird und dass der jeweils höhere Leistungsanspruch maßgeblich ist. 
Dafür gibt es zahlreiche Berechnungs- und Kumulierungsvorschriften, die 
aber im Einzelfall meist so schwierig und kompliziert anzuwenden sind, dass 
sie in dieser Broschüre nicht dargestellt werden können. 

8.2 Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 

a) Das Arbeitslosengeld (§§ 117 ff. SGB III) ist keine spezielle Leistung für 
Behinderte. Deshalb wird im Folgenden nur auf einige Punkte hingewiesen, 
die für Behinderte von Bedeutung sein können: 

aa) Voraussetzung für die Zahlung von Arbeitslosengeld ist (unter anderem), 
dass bestimmte Beschäftigungszeiten vorliegen (sog. Anwartschaftszeit, also 
eine Zeit, in der man sich – jedenfalls im Regelfall – durch Beiträge in die 
Arbeitslosenversicherung gewissermaßen „eingekauft“ hat). Das sind grund
sätzlich Zeiten, für die ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
mit Anspruch auf Arbeitsentgelt bestand. Bestimmte Zeiten werden aber die
sen Beschäftigungszeiten gleichgestellt, sodass auch sie für die Erfüllung der 
erforderlichen Anwartschaftszeit angerechnet werden können. Zu diesen 
gleichgestellten Zeiten gehören unter bestimmten Voraussetzungen auch sol
che Zeiten, in denen der Behinderte Krankengeld, Versorgungskrankengeld, 
Verletztengeld oder von einem Träger der Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation (z.B. einem Rentenversicherungsträger) Übergangsgeld bezo
gen hat (vgl. auch oben 4.1 b), d.h. also nicht bei Übergangsgeld während 
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Arbeitslosigkeit 

– Arbeitslosengeld 
(Arbeitsamt) 

– Arbeitslosenhilfe 
(Arbeitsamt) 

– Verletztengeld 

– Versorgungskrankengeld 
(Versorgungsverwaltung) 

– Krankengeld 

sicherung)
– Übergangsgeld 

(gesetzl. Rentenversicherung 
bei med. Reha-Maßnahmen) 

– Ausbildungsgeld 
(Arbeitsamt)

– Übergangsgeld 
(gesetzl. Unfallversicherung, 
Versorgungsverwaltung, 
gesetzl. Rentenversicherung, 
Arbeitsamt) 

– Altersrenten 
(gesetzl. Rentenversicherung) 

– Verletztenrente 
(gesetzl. Unfallversicherung) 

– Versorgungsrente 
(Versorgungsverwaltung) 

minderung 
(gesetzl. Rentenversicherung) 

Arbeitsunfähigkeit oder 
stationäre Behandlung in 
Krankenhaus/Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation 

Ausbildung, Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 

Alter geminderter Erwerbsfähigkeit 

Mittellosigkeit bzw. unzureichende Sozialleistungen 
(bzw. Unterhaltsleistungen usw.) 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bei 

Grundsicherung 
(Träger der Grundsicherung) 
Hilfe zum Lebensunterhalt 

(Sozialhilfeträger) 

(gesetzl. Unfallversicherung) 

(gesetzl. Krankenver
– Rente wegen Erwerbs



einer beruflichen Rehabilitation). Auch jugendliche Behinderte, die in Ein
richtungen für behinderte Menschen (insbesondere in Berufsbildungswerken) 
an einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilnehmen, die ihnen eine 
Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen soll, können 
die Anwartschaftszeit erfüllen (§ 26 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 Nr. 1 SGB III). 

Die Anwartschaftszeit hat erfüllt, wer in den letzten drei Jahren vor der Ar
beitslosigkeit (sog. 3-Jahres-Rahmenfrist) mindestens zwölf Monate in einem 
Versicherungspflichtverhältnis gestanden hat (also z.B. in einem versiche
rungspflichtigen Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Arbeitsentgelt). Gibt ein 
Arbeitnehmer seine versicherungspflichtige Beschäftigung vorübergehend auf, 
um einen Angehörigen zu pflegen, so zählen die Zeiten der Pflege bei der Er
mittlung der 3-Jahres-Rahmenfrist unter folgenden Voraussetzungen nicht 
mit: Der Arbeitnehmer pflegt einen Angehörigen mit der Pflegestufe I bis III 
(s. oben 7.1.3) wenigstens 14 Stunden in der Woche und der Angehörige be-
zieht wegen seiner Pflegebedürftigkeit Leistungen aus der Pflegeversicherung 
oder gleichartige Leistungen nach anderen Vorschriften (z.B. nach dem So
zialhilferecht). Ein solcher Arbeitnehmer kann also seine versicherungspflich
tige Beschäftigung beliebig lange durch Pflegezeiten unterbrechen, ohne dass 
er den Anspruch auf Arbeitslosengeld verliert (§ 124 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB 
III). 

bb) Neben der Beschäftigungszeit oder einer gleichgestellten Zeit (als An
wartschaftszeit) setzt die Gewährung von Arbeitslosengeld auch voraus, dass 
der Arbeitnehmer arbeitslos ist und sich beim Arbeitsamt persönlich ar
beitslos gemeldet hat (bei leistungsgeminderten Personen, die sich wegen ge
sundheitlicher Einschränkungen nicht persönlich arbeitslos melden können, 
kann die Meldung auch durch einen Vertreter erfolgen). 

Arbeitslos ist ein Arbeitnehmer, der vorübergehend nicht in einem Beschäfti
gungsverhältnis steht und eine versicherungspflichtige (mindestens 15 Wo
chenstunden umfassende) Beschäftigung sucht. Diese Beschäftigungssuche 
umfasst 
– eine aktive Stellensuche (also die Nutzung aller Möglichkeiten, um die Ar

beitslosigkeit zu beenden), 
– Verfügbarkeit (d.h. der Arbeitslose muss arbeitsfähig und bereit sein, eine 

zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für ihn in 
Betracht kommenden Arbeitsmarktes aufzunehmen; ein Behinderter ist 
auch dann verfügbar, wenn er an Maßnahmen zur beruflichen Rehabilita
tion teilnehmen kann und darf), 

– Zumutbarkeit (d.h. einem Arbeitslosen sind alle seiner Arbeitsfähigkeit ent
sprechenden Beschäftigungen zumutbar, soweit allgemeine oder personen
bezogene Gründe der Zumutbarkeit einer Beschäftigung nicht entgegenste
hen). 

cc) Werden Arbeitnehmer arbeitslos, die nach der Feststellung des Arbeits
amtsarztes aus gesundheitlichen Gründen für mehr als sechs Monate leis

220 



tungsgemindert sind, so stellen diese leistungsgeminderten Arbeitslosen zu
meist einen Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur 
Teilhabe am Arbeitsleben bzw. auf Rente wegen Erwerbsminderung (das Ar
beitsamt fordert sie zu dieser Antragstellung auf, vgl. § 125 Abs. 2 SGB III). 
Dann stehen diese Leistungsgeminderten aber der Arbeitsvermittlung nicht 
zur Verfügung, weil sie keine oder nur eine geringfügige Beschäftigung aus
üben wollen (wegen der angestrebten Rehabilitationsmaßnahme) oder aus
üben können (wegen ihrer Leistungsminderung). Wer aber nicht verfügbar 
ist, hat an sich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld (s. oben bb)). Die ge
nannten leistungsgeminderten Arbeitslosen erhalten aber gleichwohl bis zur 
Entscheidung des Rentenversicherungsträgers Arbeitslosengeld nach § 125 
Abs. 1 SGB III (sog. Nahtlosigkeitsregelung), damit sie in dieser Zeit des 
Wartens auf die Entscheidung des Rentenversicherungsträgers nicht den 
Gang zum Sozialamt antreten müssen. 

dd) Anspruch auf Arbeitslosengeld haben auch Bezieher von Renten wegen 
teilweiser Erwerbsminderung, nicht aber Bezieher von Renten wegen voller 
Erwerbsminderung (§ 142 Abs. 1 Nr. 3 SGB III). 

ee) Anspruch auf Teilarbeitslosengeld (§ 150 SGB III) haben Arbeitnehmer, 
die 

– teilarbeitslos sind (also eine von mehreren versicherungspflichtigen Teilzeit
beschäftigungen verloren haben und eine neue versicherungspflichtige Be
schäftigung suchen), 

– sich beim Arbeitsamt teilarbeitslos gemeldet haben, 
– die besonderen Anwartschaftszeiten für das Teilarbeitslosengeld erfüllt ha

ben (d.h. innerhalb der letzten zwei Jahre neben der weiterhin ausgeübten 
Teilzeitbeschäftigung mindestens zwölf Monate die verlorene Teilzeitbe
schäftigung ausgeübt haben). 

Für das Teilarbeitslosengeld und für die Bezieher dieser Leistung gelten die 
Vorschriften über das Arbeitslosengeld (§§ 117 ff. SGB III) entsprechend. 
Der Anspruch auf Teilarbeitslosengeld beträgt längstens sechs Monate. 

b) Arbeitslosenhilfe (§§ 190 ff. SGB III) wird denjenigen gezahlt, die 

– arbeitslos sind,
– sich beim Arbeitsamt persönlich arbeitslos gemeldet haben,
– keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, weil sie die Anwartschaftszeit 

nicht erfüllen, 
– die besonderen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen und 
– bedürftig sind.

Die oben genannten besonderen Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, 
wenn der Arbeitnehmer innerhalb des letzten Jahres seinen Anspruch auf Ar
beitslosengeld – der ja zeitlich befristet ist (§§ 127 ff. SGB III) – ausgeschöpft 
hat. 
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Bei der Prüfung der Bedürftigkeit werden Einkommen und Vermögen des 
Arbeitslosen, ferner Einkommen und Vermögen des vom Arbeitslosen nicht 
dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder (gleichgeschlechtlichen) Lebens
partners – einer Person, die mit dem Arbeitslosen in eheähnlicher Ge
meinschaft lebt, berücksichtigt; dabei werden beim Einkommen bestimmte 
Freibeträge berücksichtigt (und zwar mindestens in Höhe des steuerrecht
lichen Existenzminimums eines Alleinstehenden; Einzelheiten regelt § 194 
Abs. 1 und 2 SGB III). Bestimmte Einkünfte gelten nicht als Einkommen, 
z.B. die Grundrenten nach dem BVG (also vor allem die Grundrente für
Kriegsopfer). Für den Einsatz des Vermögens gilt § 193 Abs. 2 SGB III. Ein
zelheiten regelt die Arbeitslosenhilfe-Verordnung (als Faustregel gilt z.B., 
dass für die Vermögensverwertung nicht so strenge Maßstäbe gelten wie in 
der Sozialhilfe). 

Die Arbeitslosenhilfe wird grundsätzlich unbefristet gewährt (längstens aber 
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres); sie wird jeweils längstens für ein 
Jahr bewilligt und kann danach erneut beantragt werden. 

c) Das Arbeitslosengeld beträgt 60 %, die Arbeitslosenhilfe 53 % des regel
mäßig erzielten Nettoeinkommens (pauschaliert errechnet; ferner ohne Weih
nachtsgeld, Urlaubsgeld und andere einmalig gezahlte Arbeitsentgelte, sodass 
selten wirklich das letzte Nettoentgelt Ausgangspunkt für die Berechnung 
ist). Hat der Arbeitslose mindestens ein Kind, erhöhen sich diese Beträge auf 
67 % bzw. auf 57 %. 

d) Nach dem bisherigem Gesetzgebungsstand (Viertes Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ab dem 1.1.2005) werden die Arbeitslosen
hilfe und die Sozialhilfe für Erwerbsfähige zusammengelegt und in einem Ar
beitslosengeld II gebündelt. Das Arbeitslosengeld II soll in seiner Höhe dem 
Sozialhilfesatz entsprechen und nur bei Bedürftigkeit gewährt werden. Wer 
erwerbsfähig ist und ein Jobangebot ablehnt oder sich nicht um Arbeit 
bemüht, dem soll das Arbeitslosengeld II gekürzt werden; im Wiederholungs
fall drohen weitere Abstriche bzw. eine komplette Streichung. Nicht erwerbs
fähige Angehörige erhalten ein Sozialgeld. 

Wer nicht erwerbsfähig ist, soll weiterhin die „klassische Sozialhilfe“ bekom
men, wobei die Sozialhilfe ab 1.1.2005 in das Sozialgesetzbuch als SGB XII 
eingegliedert werden soll (Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das 
Sozialgesetzbuch). 

Die Bundesanstalt für Arbeit soll als „Bundesagentur für Arbeit“ grundlegend 
neu organisiert werden (Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar
beitsmarkt). 

Auf Einzelheiten dieser Gesetze wird – sofern sie in Kraft treten – in der 
nächsten Auflage eingegangen. 
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8.3 Krankengeld (Verletztengeld, Versorgungskrankengeld)

a) §§ 44 Abs. Nr. 1, 45 SGB IX umschreiben die Leistungen, die von den Re
habilitationsträgern während der Leistungen zur medizinischen Rehabilitati
on und zur Teilhabe am Arbeitsleben als unterhaltssichernde Leistungen (für 
den Lebensunterhalt des behinderten Menschen bzw. seine Familie) zu er
bringen sind (vgl. oben 6.5). Bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
wird nach dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung Krankengeld ge
zahlt; im Unfallversicherungsrecht heißt diese Geldleistung Verletztengeld, 
im Versorgungsrecht (dem Recht der sozialen Entschädigung) Versorgungs
krankengeld (§§ 44 SGB V, 45 SGB VII, 16 BVG). Alle diese Leistungen 
sind sog. Entgeltersatzleistungen; sie werden also nur dann gezahlt, wenn 
kein Anspruch (mehr) auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (durch den 
Arbeitgeber) besteht. 

b) Das Krankengeld (das hier stellvertretend für das Verletzten- und Versor
gungskrankengeld skizziert wird) beträgt 70 % des entgangenen regelmäßigen 
Bruttoentgelts (des sog. Regelentgelts); es darf 90 % des entgangenen regel
mäßigen Nettoarbeitsentgelts nicht übersteigen (der genannte Betrag des 
Krankengeldes vermindert sich allerdings noch um die vom Bezieher des 
Krankengeldes aufzubringenden Beitragsanteile für die Renten- und Arbeits
losenversicherung). War jemand zuvor nicht als Arbeitnehmer tätig, so wird 
statt des regelmäßigen Nettoarbeitsentgelts der Betrag angesetzt, der vor Be
ginn der Arbeitsunfähigkeit für die Beitragsbemessung maßgebend war (Ein
zelheiten in § 47 SGB V). 

Bei in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen wird das Kranken
geld nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt (siehe dazu 4.4 d) berech
net. Keinen Anspruch auf Krankengeld haben aber diejenigen in der Werk
statt beschäftigten behinderten Menschen, die eine Rente wegen Erwerbs
unfähigkeit bzw. eine Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten (§ 50 
Abs. 1 SGB V); ihnen muss aber im Krankheitsfall das Entgelt fortgezahlt 
werden (in entsprechender Anwendung der arbeitsrechtlichen Regelungen für 
die Entgeltfortzahlung; vgl. unten 9.1.10). 

c) Die Krankenversicherung zahlt wegen derselben Krankheit innerhalb eines 
Zeitraums von 3 Jahren längstens für 78 Wochen Krankengeld. Stellt sich 
heraus, dass die Erwerbsfähigkeit des Versicherten nach ärztlichem Gutach
ten erheblich gefährdet oder gemindert ist, kann ihn die Krankenkasse nach 
§ 51 Abs.1 SGB V auffordern, innerhalb von 10 Wochen einen Antrag auf 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeits
leben bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu stellen. Unterlässt der 
Kranke dies, tritt das Ruhen des Krankengeldanspruchs ein. 

Wird dem behinderten Menschen die Rente wegen voller Erwerbsminderung 
zuerkannt, so endet der Anspruch auf Krankengeld mit dem Tage, an dem die 
Rente zugebilligt wurde. Wurden für eine gewisse Zeit gleichzeitig Rente und 
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Krankengeld gezahlt, so fordert die Kasse das Krankengeld zurück. War das 
Krankengeld höher als die Rente, so darf die Kasse den übersteigenden Be
trag vom Versicherten (der auf den rechtmäßigen Bezug des Krankengelds 
vertraute) nicht zurückverlangen (§ 50 Abs. 1 SGB V). 

Die §§ 44 ff. SGB V regeln noch eine Fülle von Einzelheiten z.B. über die Be
rechnung des Krankengelds, den berechtigten Personenkreis und das Zusam
mentreffen mit anderen Sozialversicherungsleistungen. 

d) Das sog. „Kinderkrankengeld“ für Eltern eines erkrankten Kindes wird 
unter der Nr. 10.1 behandelt. 

8.4 Ausbildungs- und Übergangsgeld 

a) Behinderte Menschen haben nach §§ 104–108 SGB III in der Regel An
spruch auf ein Ausbildungsgeld während einer beruflichen Ausbildung oder 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (einschließlich einer Grund
ausbildung und einer Maßnahme im Eingangsverfahren oder im Berufsbil
dungsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen), wenn 
ein Übergangsgeld nicht gewährt werden kann. Dieses Ausbildungsgeld dient 
dem Lebensunterhalt der behinderten Menschen, die wegen der Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben keine bzw. keine ganztägige Erwerbstätigkeit aus
üben können. 

Die Höhe des Ausbildungsgeldes richtet sich in der Regel nach Art der Maß
nahme sowie nach Alter, Familienstand und Wohnsituation (zu Hause bzw. 
außerhalb des eigenen oder des elterlichen Haushalts) des behinderten Men
schen. Die Leistung wird abhängig vom Einkommen des behinderten Men
schen und seiner Eltern bzw. seines Ehegatten gewährt, wobei bestimmte 
Einkommensbeträge der genannten Personen anrechnungsfrei bleiben (vgl. 
§ 108 Abs. 2 SGB III). Geleistet wird das Ausbildungsgeld auf Antrag; der 
Antrag kann auch nachträglich gestellt werden. Gewährt wird das Ausbil
dungsgeld aber frühestens vom Monat der Antragstellung an. 

b) Auch das Übergangsgeld (§§ 46 ff. SGB IX) ist – wie das Kranken-, Ver
letzten- und Versorgungskrankengeld (siehe 8.3) – eine Entgeltersatzleistung. 
Das Übergangsgeld wird von der Rentenversicherung bei Leistungen zur me
dizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben, von der Unfall
versicherung, der Versorgungsverwaltung und der Bundesagentur für Arbeit 
bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gewährt, wenn der Rehabilitand 
arbeitsunfähig ist oder wegen Teilnahme an der Leistung keine ganztägige 
Erwerbstätigkeit ausüben kann (§§ 20 ff. SGB VI, 49 ff. SGB VII, 26 a BVG, 
160 ff. SGB III). Das Übergangsgeld hat durch eine Reihe von „Spargesetzen“ 
wesentliche Einschränkungen erfahren. Die bis dahin schon nicht einfachen 
Berechnungsvorschriften wurden dadurch noch komplizierter und die Vo
raussetzungen verschärft. Es ist nicht möglich, sie in der hier wichtigen 
gekürzten Form wiederzugeben, ohne dass beim Leser Missverständnisse ent
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stehen. Deshalb wird hier nur auf die wichtigsten Grundregeln verwiesen (im 
Wesentlichen für die Arbeitsverwaltung, SGB III). 

aa) Behinderte haben nach §§ 103 Nr. 1, 160 – 162 SGB III Anspruch auf 
Übergangsgeld, wenn sie an einer (vom Arbeitsamt geleisteten) Berufsausbil
dung, Berufsvorbereitung oder beruflichen Weiterbildung in einer speziellen 
Fördermaßnahme für behinderte Menschen teilnehmen und deshalb nicht 
ganztägig arbeiten können. Übergangsgeld wird unter bestimmten Vorausset
zungen auch bei Teilnahme an einer Maßnahme der Abklärung der berufli
chen Eignung (früher: Berufsfindung) und Arbeitserprobung geleistet (diese 
Maßnahmen haben – im Gegensatz zur Belastungserprobung und Arbeits
therapie, vgl. oben 6.2 h) – die persönliche Eignung des behinderten Men
schen für einen bestimmten Beruf zum Gegenstand, z.B. durch „Austesten“ 
verschiedener Berufstätigkeiten). 

Voraussetzung für die Gewährung des Übergangsgeldes ist im Regelfall, dass 
der behinderte Mensch innerhalb der letzten drei Jahre vor Beginn der Teil
nahme mindestens 12 Monate versicherungspflichtig beschäftigt war oder die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosen
hilfe erfüllt sind (sog. Vorbeschäftigungszeit, von der es allerdings in § 162 
SGB III Ausnahmen gibt). Die genannte 3-Jahres-Frist gilt aber nicht für be
hinderte Berufsrückkehrer. 

Bei Teilnahme an einer beruflichen Teilzeitmaßnahme, die mindestens zwölf 
Stunden wöchentlich umfasst, wird nach Vorliegen der allgemeinen Voraus
setzungen ein Teilübergangsgeld geleistet, wenn dem behinderten Menschen 
z.B. wegen der Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen die Teilnahme
an einer Vollzeitmaßnahme nicht zugemutet werden kann. 

bb) Die Höhe des Übergangsgeldes beträgt für einen behinderten Mensch, 

– der mindestens ein Kind hat oder 
– dessen Ehegatte, mit dem er in häuslicher Gemeinschaft lebt, eine Erwerbs

tätigkeit nicht ausüben kann, weil er den behinderten Mensch pflegt oder 
selbst pflegebedürftig ist und einen Anspruch auf Leistungen der Pflegever
sicherung nicht hat, 

– 75 % des letzten Nettoarbeitsentgelts; für die übrigen behinderten Men
schen (also solche ohne die genannten Familienverhältnisse) beträgt das 
Übergangsgeld 68 % des letzten Nettoarbeitsentgelts (dies gilt für die Ar
beitslosen-, Renten- und Unfallversicherung; für das Übergangsgeld der Ver
sorgungsverwaltung lauten die Zahlen: 80 % bzw. 70 %). 

Ist der behinderte Mensch im Anschluss an eine abgeschlossene Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben arbeitslos, so beträgt das Übergangsgeld 67 % bzw. 
60 % (je nach den oben genannten Familienverhältnissen), vgl. §§ 46, 51 Abs. 
4 SGB IX). 

In den Fällen, in denen vor Beginn der Leistung zur Teilhabe am Arbeits
leben z.B. kein Arbeitsentgelt erzielt wurde oder es unbillig hart wäre, das 
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Übergangsgeld aus einem zu niedrigen Lohn zu berechnen, werden 65% des 
für den Betreffenden maßgeblichen Tariflohns oder – wenn es an einer tarif
lichen Regelung fehlt – 65 % des am Wohnsitz des behinderten Menschen 
üblichen Arbeitsentgelts zur Berechnung herangezogen (§ 48 SGB IX). 

cc) Zur Weiterzahlung des Übergangsgeldes in besonderen Fällen (z.B. für 
den Fall, dass nach Abschluss einer Leistung zur medizinischen Rehabilita
tion weitere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind, die 
aber ohne Verschulden des behinderten Menschen nicht unmittelbar an
schließend durchgeführt werden können) vgl. § 51 Abs. 1 bis 3 SGB IX. 

Damit Personen, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten ha
ben, aber nicht gleich in ein Beschäftigungsverhältnis eintreten können, keine 
Zahlungsausfälle erleiden, sollten sie sich schon möglichst kurz vor Beendi
gung der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, spätestens aber sofort da
nach beim Arbeitsamt arbeitslos melden. Dann schließen sich das Übergangs
geld oder der gegebenenfalls noch bestehende Restanspruch auf Arbeitslosen
geld nahtlos an. 

d) Bei den unter 8.3 und 8.4 genannten Leistungen handelt es sich im Übri
gen um unterhaltssichernde Leistungen, die ansonsten unter Nr. 6.5 behan
delt wurden. 

8.5. Renten 

Renten werden von der Renten- und Unfallversicherung sowie von der Ver
sorgungsverwaltung gezahlt, und zwar von der Unfallversicherung von Amts 
wegen (d.h. auch ohne Antrag), von den beiden anderen Leistungsträgern 
nur auf Antrag. 

8.5.1 	 Alters-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, Renten 
wegen Erwerbsminderung 

Diese drei Rentenarten sind Entgeltersatzleistungen der Rentenversicherung. 
Die Höhe der Renten richtet sich vor allem nach der Höhe des früheren Ar
beitsentgelts, von dem der Versicherte Beiträge in die Rentenkasse gezahlt hat. 

a) Die Altersrente können anerkannte schwerbehinderte Menschen schon 
mit Vollendung des 63. Lebensjahres beziehen, wenn sie die Wartezeit von 35 
Jahren erfüllt haben (§§ 37, 51 Abs. 3 SGB VI). Auf die Wartezeit von 35 Jah
ren werden neben Beitragszeiten (das sind im Wesentlichen Zeiten, für die 
Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge gezahlt wurden) auch andere renten
rechtliche Zeiten angerechnet, z.B. Anrechnungszeiten (u.a. Zeiten der 
Schul- und Hochschulausbildung, aber nur höchstens bis zu drei Jahren), 
Kinderziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten (z.B. für die Erziehung 
von Kindern bis zu deren 10. Lebensjahr). 
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Seit 1.1.2001 wird die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nur noch 
dann geleistet, wenn der Versicherte als schwerbehinderter Mensch aner
kannt ist (das Vorliegen von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit allein reicht 
nur bei Versicherten aus, die vor dem 1.1.1951 geboren sind). 

Für diese schwerbehinderten Menschen wird die Altersgrenze, ab welcher die 
Altersrente ungekürzt bezogen werden kann, in Monatsschritten vom 60. auf 
das 63. Lebensjahr angehoben. Betroffen sind zuerst Versicherte, die im 
Januar 1941 geboren sind. Die ersten Versicherten, für die die Altersgrenze 
von 63 Jahren gilt, sind die im Dezember 1943 Geborenen. Eine vorzeitige 
Inanspruchnahme dieser Altersrente ab Vollendung des 60. Lebensjahres ist 
aber möglich. In diesem Fall muss jedoch eine Rentenminderung in Höhe 
von 0,3 Prozent für jeden Monat des vorzeitigen Rentenbezugs in Kauf 
genommen werden. 

Es gibt aber eine Vertrauensschutzregelung: Für Versicherte, die 

• bis zum 16.11.1950 geboren sind und am 16.11.2000 (anerkannt) schwer-
behindert, berufs- oder erwerbsunfähig nach dem am 31.12.200 geltenden 
Recht waren 
oder 
• vor dem 1.1.1942 geboren sind, (anerkannt) schwerbehindert, berufs- oder
erwerbsunfähig nach dem am 31.12.2000 geltenden Recht waren und 45 Jah
re mit Pflichbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung haben, 

wird die Altersgrenze nicht angehoben. Diese beiden Gruppen von Versicher
ten erhalten die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 60 Jahren 
ohne Abschläge, wenn sie die oben genannte Wartezeit von 35 Jahren erfüllt 
haben. 

Einzelheiten zu dieser Anhebung der Altersgrenze und zur Rentenminderung 
kann man in der kostenlosen Broschüre „Anhebung der Altersgrenze – Ab 
wann in Rente?“ (BfA, Dezernat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 10704 
Berlin) finden. 

Nicht betroffen von der Anhebung der Altersgrenze auf das 63. Lebensjahr 
sind Versicherte, die vor dem 10.12.1943 geboren sind und am 10.12.1998 
schwer behindert (bzw. berufs- oder erwerbsunfähig) waren sowie eine Warte
zeit von 35 Jahren erfüllt haben; diese Versicherten haben also Anspruch auf 
eine volle Altersrente ab Vollendung des 60. Lebensjahres. Darüber hinaus 
sind Versicherte nicht von der Anhebung der Altersgrenze auf das 63. Lebens
jahr betroffen, die vor dem 1.1.1942 geboren sind und mindestens 45 Jahre mit 
Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung haben (dabei werden aber 
Zeiten, in denen Versicherungspflicht nur aufgrund des Bezugs von Arbeits
losengeld oder Arbeitslosenhilfe bestand, nicht berücksichtigt). 

b) Eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit erhalten al
le Versicherte, die vor dem 31.12.2000 einen Anspruch auf eine solche Rente 
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hatten, also die entsprechenden Voraussetzungen für die Bewilligung erfüllten 
und diese Voraussetzungen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres weiter er
füllen (zu den – früheren – Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten vgl. die 
Vorauflage; Informationen erteilen z.B. die Rentenversicherungsträger). Dies 
bedeutet: Wer schon eine Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit be
zieht, ist von den Neuregelungen, die seit dem 1.1.2001 gelten (dazu unten c), 
nicht betroffen. Das gilt auch dann, wenn diese Renten zeitlich befristet sind. 
Künftige Entscheidungen über eine weitere Befristung oder eine unbefristete 
Rente werden also weiterhin nach dem bisherigen Recht entschieden. Das gilt 
auch für die bisher gezahlten Renten wegen eines verschlossenen Arbeits
marktes. 

c) Sobald sich Leistungseinschränkungen bemerkbar machen, kann mit Leis
tungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(z.B. Kuren und Umschulungen) versucht werden, die Leistungsfähigkeit des
betroffenen Versicherten wieder herzustellen oder ihm neue Möglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen (vgl. oben 6.2 und 6.4). Wenn sich die ge
sundheitlichen Einschränkungen aber nicht beseitigen lassen oder eine Um
schulung nicht greift, wird der Verlust an Erwerbsfähigkeit seit dem 1.1.2001 
durch die Zahlung einer Rente wegen Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI) 
ausgeglichen (vgl. auch das Schaubild auf S. 232). 

aa) Die Rente wegen Erwerbsminderung richtet sich nach der verbliebenen 
Leistungsfähigkeit: 

• Wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, bekommt die volle 
Rente wegen Erwerbsminderung. 

• Wer mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten 
kann, bekommt eine halbe Rente. 

Der Rentenanspruch ist nicht abhängig von Ausbildung oder ausgeübtem Be
ruf. 

bb) Durch einen Arzt der Rentenversicherung wird festgestellt, wie viele Stun
den am Tag man mit der Krankheit oder Behinderung noch arbeiten kann. Bei 
seiner Einschätzung geht der Mediziner von einem üblichen Arbeitsverhältnis 
im Rahmen einer 5-Tage-Woche aus. Er prüft die Leistungsfähigkeit nicht nur 
im bisher ausgeübten Beruf, sondern auch in anderen Tätigkeiten, die auf dem 
Arbeitsmarkt angeboten werden. 

Tipp: Während der Dauer des Rentenverfahrens wird man in aller Regel An
spruch auf Lohn oder Krankengeld haben. Ist der Anspruch auf Krankengeld 
ausgeschöpft, sollte man sich – auch bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis – 
beim Arbeitsamt melden. Denn bis zur Entscheidung des Rentenversiche
rungsträgers kann Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen. 

cc) Wie hoch die volle oder die halbe Erwerbsminderungsrente ausfällt, wird 
nach den gleichen Regeln errechnet wie die Altersrente. Grundlage für die 
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Berechnung sind die während des bisherigen Berufslebens gezahlten Beiträge 
zur Rentenversicherung. Hinzu kommen auch Anrechnungszeiten (z.B. we
gen Schulausbildung, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit) und Berück
sichtigungszeiten (z.B. wegen Kindererziehung), §§ 63 ff. SGB VI. 

Wenn man in frühen Jahren die Arbeitskraft verliert, würde die Rente wegen 
der fehlenden Beitragsjahre niedrig ausfallen. Deshalb wird allen Versicherten, 
die vor dem 60. Lebensjahr die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in 
Anspruch nehmen, die Lücke im Rentenkonto durch eine „Zurechnungszeit“ 
aufgefüllt, ohne dass sie dafür Beiträge zahlen müssen (§ 59 SGB VI). 

Wichtig: Bei der Rente wird die Zeit zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr, 
die bisher nur zu einem Drittel angerechnet wurde, seit dem 1.1.2001 voll 
berücksichtigt. Die Zurechnungszeit wird mit einem Betrag bewertet, der sich 
an dem Durchschnittswert der bisherigen individuellen Gesamtbeitragsleis
tung orientiert (§ 71 SGB VI). 

dd) Ebenso wie bei einer vorzeitig in Anspruch genommenen Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen (s. oben 8.5.1 a) müssen zukünftig auch die er
werbsgeminderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Abschlägen 
rechnen, wenn sie die Rente vor dem 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen. 
Der Abschlag wird in den Jahren 2001 bis 2003 stufenweise eingeführt. Ab 
dem Jahr 2004 beträgt er dann 0,3 % für jeden Monat des Rentenbeginns vor 
dem 63. Lebensjahr. Mehr als 10,8 % Abschlag von der Rente gibt es aber in 
keinem Fall. 

ee) Erwerbsminderungsrente ist als Ersatz für das fehlende Einkommen ge
dacht. Wenn man noch halbtags einer Arbeit nachgehen kann, bekommt man 
eine halbe Rente. Berücksichtigt wird aber die Tatsache, dass es gerade für 
teilweise Erwerbsgeminderte derzeit schwer ist, eine Stelle auf dem Arbeits
markt zu finden. Wenn es auf dem Arbeitsmarkt keine Jobs für teilweise Er
werbsgeminderte gibt, wird die Rente in voller Höhe gezahlt. Damit erspart 
die neue Rente dieser Gruppe den Gang zum Arbeitsamt und verhindert ein 
mögliches Abgleiten in die Arbeitslosen- oder Sozialhilfe nach Auslaufen des 
Arbeitslosengeldanspruchs. 

ff) Wenn man eine Rente wegen Erwerbsminderung bekommt, bedeutet das 
nicht, dass man nie wieder arbeiten gehen kann. Die Zahlung aus der Ren
tenkasse ist eine Sicherung für die Zeit, in der man nicht oder nur einge
schränkt erwerbstätig sein kann. Erwerbsgeminderte Menschen sollen aber 
nach Möglichkeit wieder in den Arbeitsprozess integriert werden. Die Erfah
rung zeigt, dass es oft möglich ist, sich durch gezielte Behandlung und Förde
rung auch von schweren gesundheitlichen Rückschlägen zu erholen. Deshalb 
werden künftig mehr Renten als bisher befristet bewilligt. Eine Befristung ist 
längstens für drei Jahre zulässig. 

Nach Ablauf der Befristung muss geprüft werden, ob es notwendig ist, die 
Rente weiter zu zahlen. Hat sich der Gesundheitszustand nicht gebessert, 
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kann die Rente bis zu zwei Mal verlängert werden. Ist nach insgesamt neun 
Jahren keine Besserung eingetreten, wird eine unbefristete Rente gezahlt. 
Nur bei Renten, die wegen eines verschlossenen Arbeitsmarktes befristet ge
währt werden, ist auch nach neun Jahren eine weitere Befristung zulässig. 
Auf die Befristung und Verlängerung wird natürlich verzichtet, wenn die 
Krankheit oder Behinderung von Anfang an so schwer ist, dass keine Besse
rung zu erwarten ist. Dann wird mit Eintritt der Erwerbsminderung eine un
befristete Rente gezahlt (§ 102 Abs. 2 SGB VI). 

gg) Mit Erreichen der Regelaltersgrenze (65 Jahre) wird die Erwerbsminde
rungsrente durch die Altersrente ersetzt. Hat man eine volle Erwerbsminde
rungsrente bezogen, ändert sich der Zahlbetrag in der Regel dadurch nicht. 
Es ist aber auf jeden Fall gewährleistet, dass die Altersrente nicht geringer 
ausfällt als die Erwerbsminderungsrente (§ 89 Abs. 1 SGB VI). 

Tipp: Wenn man eine befristete Rente bewilligt bekommt, wird die Rente erst 
ab dem siebten Monat nach Eintritt der Erwerbsminderung gezahlt. Bis zum 
Rentenbeginn wird in aller Regel Krankengeld gezahlt (§ 101 Abs. 1 SGB VI). 

hh) Für die Erwerbsminderungsrente spielt es keine Rolle, welchen Beruf 
man bisher ausgeübt hat. Entscheidend sind allein die Leistungsfähigkeit und 
die Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Damit wurde die bisherige, 
nicht mehr zeitgemäße Benachteiligung von Versicherten ohne qualifizierte 
Berufsausbildung abgeschafft. Denn aus deren Beiträgen wurden die Renten 
wegen Berufsunfähigkeit mitbezahlt. In den Genuss dieser Leistung kamen 
aber nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder einer höheren Qualifikation, wenn sie ihren bisheri
gen Beruf wegen Krankheit nicht mehr ausüben konnten. Für solche Privile
gien soll die Versichertengemeinschaft nicht mehr eintreten. 

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der in der Rentenversicherung gilt, 
verbietet es jedoch, den Berufsschutz ersatzlos zu streichen. Für Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden, 
bleibt dieser Schutz deshalb weiter bestehen. Kann man seinem bisherigen 
Beruf oder einer zumutbaren anderen Tätigkeit nur noch weniger als sechs 
Stunden am Tag nachgehen, hat man künftig Anspruch auf eine halbe Er
werbsminderungsrente. 

ii) Die Erwerbsminderungsrente ist als finanzieller Ausgleich für die fehlende 
Erwerbsfähigkeit gedacht. Hiermit ist es nicht zu vereinbaren, wenn man ne
ben der Rente unbegrenzt oder zumindest in beachtlicher Höhe hinzuver
dient. Es ist nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft, einem Erwerbsgeminder
ten die Möglichkeit zu verschaffen, mit Rente und Nebenverdienst ein höhe
res Einkommen als vor Rentenbeginn zu erzielen. 

Wenn man trotz festgestellter Erwerbsminderung mehr als 340 t im Monat 
verdient, wird die Rente daher gekürzt. Doch ein höherer Zuverdienst lässt 
den Rentenanspruch nicht ganz entfallen. Anhand des Einkommens, das man 
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in den letzten drei Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung versichert 
hatte, werden individuelle Einkommensstufen errechnet. Überschreitet man 
eine dieser Stufen, wird die Rente jeweils um ein Viertel gekürzt. Überschrei
tet das Einkommen auch die höchste Stufe, wird die Rentenzahlung ganz 
eingestellt. Der Anspruch auf Rente bleibt dabei aber bestehen. Das ist wich
tig, wenn das Einkommen später wieder unter die festgelegten Grenzen sinkt. 
Dann beginnt die Rentenversicherung wieder mit der Rentenzahlung (§ 96 a 
SGB VI). 

Ausnahme: Nehmen teilweise Erwerbsgeminderte, die wegen des verschlos
senen Arbeitsmarktes eine volle Rente erhalten, eine Arbeit an, bei der sie 
mehr als 340 t im Monat verdienen, wertet das die Rentenversicherung als 
Teilzeitarbeit. Deshalb wird dann nur noch eine halbe Erwerbsminderungs
rente gezahlt. 

jj) Voraussetzung für die Rente wegen Erwerbsminderung sind schließlich: 

Drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder selbststän
dige Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung 
(freiwillige Beiträge reichen also nicht aus!). Insgesamt sind mindestens fünf 
Jahre an Beitragszeiten als sog. Wartezeit vor Eintritt der Erwerbsminderung 
erforderlich (zwei Jahre an Beitragszeiten müssen also zu den drei Jahren 
Pflichtbeiträgen innerhalb der genannten Fünfjahresfrist hinzukommen; diese 
zwei Jahre Beitragszeiten können auch in länger zurückliegenden Zeiten er
füllt worden sein). 

kk) Für behinderte Beschäftigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) bringt die Neuregelung der Renten wegen Erwerbsminderung keine 
grundlegenden Änderungen. Wie bisher kann dieser Personenkreis nach 
20-jähriger Tätigkeit in der Werkstatt eine Rente wegen voller Erwerbsminde
rung beziehen. Für den Fall der Unterbrechung der Beschäftigung in der 
WfbM für einen Arbeitsversuch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist vor
gesehen, dass der Rentenanspruch nicht verloren geht (§ 43 Abs. 2 und 6 
SGB VI). 

Wie alle Renten wird auch diese „besondere“ Erwerbsminderungsrente nur 
auf Antrag gewährt. Der Antrag sollte spätestens innerhalb von drei Mona
ten nach Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen erfüllt sind – dies 
ist in aller Regel der Ablauf der 20-Jahre-Frist – gestellt werden, damit die 
Rente vom Folgemonat an gezahlt werden kann. Wird der Antrag später als 
drei Monate gestellt, beginnt die Rente erst mit dem Antragsmonat. Ein sol
cher Antrag kann, muss aber nicht gestellt werden. Der Antrag kann auch 
später gestellt werden. Dann hat man den Vorteil, dass die Höhe der Rente in 
der Zwischenzeit steigt. 

Die Rentenhöhe richtet sich nach der Zahl der anzurechnenden rentenrecht
lichen Zeiten. Hinzugerechnet wird – je nach Alter des Berechtigten – die 
Zurechnungszeit. Ein Versicherter, der z.B. ab dem 16. Lebensjahr in einer 
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Restleistungsvermögen Umfang der Erwerbsminderung Rentenleistung 

auf dem allgemeinen volle Erwerbsminderung volle Rente 
Arbeitsmarkt weniger als 
3 Stunden einsatzfähig 

auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt 3 bis unter 
6 Stunden einsatzfähig 

volle Erwerbsminderung 
(bei Verschlossenheit des 
Teilzeitarbeitsmarktes) 

volle Rente 

teilweise Erwerbsminderung 
(bei Vermittlungsmöglichkeit 
auf dem allg. Arbeitsmarkt) 

Teilrente 

auf dem allgemeinen 40-jährige und ältere Teilrente 
Arbeitsmarkt noch Versicherte: teilweise 
mindestens 6 Stunden Erwerbsminderung (BU) 
einsatzfähig, 
im Hauptberuf und in noch nicht 40 Jahre alte keine Rente 
zumutbaren Arbeiten Versicherte: keine 
aber nur weniger als Erwerbsminderung 
6 Stunden einsatzfähig 

auf dem allgemeinen keine Erwerbsminderung keine Rente 
Arbeitsmarkt noch 
6 Stunden täglich 
einsatzfähig 
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WfB tätig war und nunmehr im achten Monat nach Vollendung des 36. 
Lebensjahres die Rente beantragt, bekommt genau 20 Jahre und 8 Monate 
Zurechnungszeit angerechnet (§ 59 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI). 

Wer als Frühbehinderter eine Erwerbsminderungsrente bezieht, muss deshalb 
die Beschäftigung in einer beschützenden Einrichtung nicht aufgeben. Diese 
Beschäftigung ist für den Rentenbezug unschädlich. 

e) Hinterbliebenenrenten: Für behinderte Menschen gilt bei diesen Renten 
in der Rentenversicherung Folgendes: Ist eine Witwe/ein Witwer erwerbsge
mindert, so wird eine erhöhte Hinterbliebenenrente gezahlt (sog. große Wit
wen- bzw. Witwerrente). Anspruch auf die große Witwen- bzw. Witwerrente 
besteht darüber hinaus auch dann, wenn die Witwe/der Witwer zwar nicht 
erwerbsgemindert ist, aber ein Kind zu betreuen hat, das wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhal
ten und zu Hause von der Witwe/vom Witwer versorgt wird; dies gilt unab
hängig vom Alter des Kindes (§ 46 Abs. 2 und 3 SGB VI). 

Liegen die Voraussetzungen für eine große Witwen- bzw. Witwerrente nicht 
vor, so kommt eine kleine Witwen- bzw. Witwerrente in Betracht (§ 46 Abs. 
1 SGB VI). 

f) Informationen zur sog. Riester-Rente geben unter anderem alle Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung (vgl. z.B. die Broschüre „Rentenreform 2001 
– Rente und zulagengeförderte Altersvorsorge“, BfA – Dezernat für Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit, 10704 Berlin). 

8.5.2 Verletztenrenten 

Die Renten der gesetzlichen Unfallversicherung nennt man Verletztenrenten; 
sie sind in den §§ 56 ff. SGB VII („Renten an Versicherte“) geregelt. An
spruch auf diese Renten besteht, wenn 26 Wochen nach einem schädigenden 
Ereignis (v.a. einem Arbeitsunfall) eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) von mindestens 20% zurückbleibt. Die Höhe der Rente richtet sich 
nach dem Jahresarbeitsverdienst des Verletzten und dem Grad der MdE, der 
zu einer Teil- oder Vollrente – evtl. verbunden mit einer Schwerverletztenzu
lage – führt. Die Vollrente beträgt zwei Drittel des Jahresarbeitsverdienstes, 
die Teilrente je nach MdE-Grad entsprechend weniger (z.B. bei einer MdE 
von 40 % also 40 % der Vollrente). Verletztenrenten haben Schadensersatz
funktion; eine Anrechnung auf das daneben erzielte Arbeitseinkommen fin
det nicht statt (Beispiel: Maurerpolier A verliert durch einen Arbeitsunfall 
sein linkes Bein im Bereich des Oberschenkels. Er kann deshalb seinen Beruf 
als Maurerpolier nicht mehr ausüben. Wegen seiner langen Betriebszuge
hörigkeit und seiner großen Zuverlässigkeit wird ihm von seinem Arbeitgeber 
eine Tätigkeit im Büro übertragen, mit der er sogar mehr verdient als bisher. 
A bekommt seine Verletztenrente ungekürzt ohne Rücksicht darauf, dass er 
verdient und dass er sogar mehr verdient als früher). 
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Erreichen die Vomhundertsätze mehrerer Versicherungsfälle zusammen die 
Zahl 20 (Beispiel: erster Arbeitsunfall: 10 %, zweiter Arbeitsunfall: 10 %), so 
besteht für jeden Versicherungsfall Anspruch auf Verletztenrente (sog. Stütz
rente). 

8.5.3 Versorgungsrenten 

Versorgungsrenten (§§ 31 ff. BVG) werden dann gezahlt, wenn ein dauernder 
Gesundheitsschaden von mindestens 25% MdE entstanden ist. Beschädigte 
erhalten eine (nach Prozenten der MdE gestaffelte) Grundrente, die (als Aus
gleich für bestimmte Nachteile vorwiegend) Schadensersatzcharakter hat, 
deshalb einkommensunabhängig ist und auch nicht versagt oder entzogen 
werden darf, wenn der Bezieher Rehabilitationsmaßnahmen verweigert. Ne
ben der Grundrente gibt es bei außerordentlicher gesundheitlicher Betroffen
heit noch verschiedene Schwerbeschädigtenzulagen. Hinzukommen kann 
noch ein Berufsschadensausgleich, um den Einkommensverlust auszuglei
chen, den die Betroffenen im Vergleich zu anderen Angehörigen ihrer Wirt
schafts- und Berufsgruppe erleiden. Ausgleichsrente wird geleistet, wenn ein 
Schwerbeschädigter (mit einer MdE ab 50%) eine ihm zumutbare Erwerbs
tätigkeit nicht oder nur mit überdurchschnittlichem Kräfteaufwand ausüben 
kann (§§ 32 ff. BVG). 

8.6 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG 

a) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 11 ff. BSHG) ist für behinderte Men
schen deshalb so wichtig, weil viele von ihnen keine oder nicht ausreichende 
Ansprüche auf die vorgenannten Leistungen haben und deshalb ausschließ
lich oder zusätzlich von Sozialhilfe leben müssen. Unter Hilfe zum Leben
sunterhalt (HLU) versteht man die zur Führung eines menschenwürdigen Le
bens notwendigen Mittel, die sich im Wesentlichen zusammensetzen aus den 
Kosten der Unterkunft + Regelsatz für die jeweilige Altersgruppe + einem 
eventuellen Mehrbedarf + einmaligen Beihilfen (§§ 1, 11, 21 ff. BSHG). 

b) Die Kosten der Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Aufwen
dungen übernommen, sofern sie im Einzelfall angemessen sind (Anhalts
punkte dafür bieten die Höchstbeträge des § 8 WoGG und örtliche Mietspie
gel. Die Sozialhilfeträger dürfen diese Orientierungshilfen jedoch nicht rein 
schematisch anwenden, sondern müssen daneben auch die persönlichen und 
familiären Verhältnisse mitberücksichtigen). Ist die Wohnung unangemessen 
teuer, müssen die Kosten trotzdem übernommen werden, solange Umzug, 
Vermietung oder anderweitige Kostensenkung nicht möglich oder zumutbar 
sind und die Besonderheiten des Einzelfalls es erfordern (§ 3 RegelsatzVO). 
Wenn mehrere Hilfebedürftige eine Wohnung gemeinsam bewohnen, werden 
die Mietkosten jedem Einzelnen anteilsmäßig zugeschlagen. Eine Wohnungs
kündigung wird übrigens unter bestimmten Voraussetzungen gegenstandslos, 
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wenn sich eine öffentliche Stelle (i.d.R.: der Sozialhilfeträger zur Zahlung von 
Mietschulden verpflichtet (§ 554 Abs. 2 BGB; § 15a BSHG). 

Für Empfänger laufender Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem BSHG wird das Wohngeld (siehe dazu 9.6.3) in einem vereinfachten 
Verfahren gewährt: Der Sozialhilfeträger bewilligt (ohne besonderen Antrag, 
also „automatisch“) mit der Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt zu
gleich das Wohngeld als Mietzuschuss, dessen Höhe sich nach den Wohn
geldtabellen richtet. Für den einzelnen Hilfeempfänger ändert sich dabei die 
Summe aus Wohngeld/Mietzuschuss und Leistungen der Sozialhilfe nicht. 
Der Hilfeempfänger hat es aber nicht mehr mit zwei Behörden (der Wohn
geldbehörde und dem Sozialhilfeträger) zu tun, sondern nur mit einem 
Ansprechpartner und nur mit einem einheitlichen Bescheid (§§ 31, 32 
WoGG). 

c) Unter Regelsätzen (§ 22 BSHG) versteht man die für bestimmte Alters
gruppen monatlich erforderlichen Kosten für Ernährung, hauswirtschaftli
chen Bedarf einschließlich Haushaltsenergie, Beschaffung von Wäsche und 
Hausrat von geringem Anschaffungswert, Instandsetzung von Kleidung, 
Schuhen und Hausrat in kleinerem Umfang, Körperpflege und Reinigung so
wie für persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens (§ 1 RegelsatzVO). Die
se Kosten werden von den einzelnen Bundesländern auf der Grundlage des 
(aus unterschiedlichen Gründen kritisierten) sog. Statistik-Modells ermittelt 
(Grundlage für die Bemessung der Regelsätze sind dabei die tatsächlichen, 
statistisch ermittelten Verbrauchsausgaben von Haushalten in unteren Ein
kommensgruppen). Die so ermittelten Kosten werden dann in Regelsätze zu
sammengefasst, die im Wesentlichen nach dem Lebensalter abgestuft sind 
und jährlich angepasst werden (grundsätzlich zum 1. Juli; vgl. Anhang IV). 
Bei der Festsetzung der Regelsätze muss das sog. Lohnabstandsgebot beach
tet werden (§ 22 Abs. 4 BSHG). 

Der Regelsatz eines Alleinstehenden (Regelsatz des Haushaltsvorstands oder 
Eckregelsatz genannt) beträgt zz. im Bundesdurchschnitt rd. 552 DM. Er 
wird für jeden Haushalt nur einmal gewährt. Mehrere in Haushaltsgemein
schaft lebende Personen können den Regelsatz des Haushaltsvorstands nur 
dann mehrfach bekommen, wenn sie eine getrennte Wirtschaftsführung nach
weisen. Die Höhe der übrigen Regelsätze bestimmt sich im Wesentlichen 
nach unterschiedlichen Altersstufen (vgl. § 2 RegelsatzVO und die Tabelle 
im Anhang IV). Der jeweilige Regelsatz ist angemessen zu erhöhen, wenn es 
die Besonderheit des Einzelfalls erfordert (§ 22 Abs. 1 S. 2 BSHG: z.B. für 
Essen auf Rädern, Haushaltshilfe, erhöhten Hygienebedarf bei AIDS-Kran-
ken). 

d) Der Mehrbedarf (§ 23 BSHG) ist eine prozentuale Erhöhung des Regel
satzes, die bestimmten Personengruppen automatisch zugestanden wird. Es 
handelt sich dabei u.a. um Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben 
oder um Erwerbsunfähige unter 65 Jahren, wenn sie (beide!) einen Schwer
behindertenausweis mit dem Merkzeichen G oder aG (s. oben 3.1 c)) 
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besitzen (§ 23 Abs. 1 BSHG). Sie erhalten zusätzlich 20% ihres jeweiligen 
Regelsatzes. Behinderte Menschen, die sich nach Vollendung des 15. Lebens
jahres in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden oder an Fortbildungs
und Umschulungsmaßnahmen teilnehmen, erhalten einen 40% höheren Re
gelsatz, der auch für eine angemessene Einarbeitungszeit nach Beendigung 
dieser Maßnahmen weitergezahlt wird (§ 23 Abs. 3 BSHG). 

(Chronisch) Kranke, Genesende oder Personen, die von einer Krankheit oder 
Behinderung bedroht sind, bekommen für ihre Diät einen angemessenen Mehr
bedarfszuschlag, sofern diese teurer ist als eine Normalkost (§ 23 Abs. 4 BSHG). 

Um die Selbsthilfefähigkeit zu erhalten, wird außerdem Erwerbstätigen, die 
Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, ein „Freibetrag“ vom Einkommen in 
„angemessener Höhe“ zugestanden (§ 76 Abs. 2 a BSHG; vgl. auch 1.4. a). 
Dies gilt insbesondere für Personen, die trotz beschränktem Leistungsver
mögen einem Erwerb nachgehen, ferner für Blinde und für besonders schwer 
behinderte Menschen. Die Höhe dieses „Freibetrags“ soll in einer Rechtsver
ordnung festgelegt werden; diese ist allerdings immer noch nicht erlassen 
worden. Bis dahin behilft sich die Praxis mit „Freibeträgen“, die z.B. in 
Prozentsätzen des Eckregelsatzes ausgedrückt werden (z.B. „Freibetrag“ von 
maximal 75 % des Eckregelsatzes bei Erwerbstätigen mit beschränktem Leis
tungsvermögen). 

In der Regel kann man mehrere Mehrbedarfszuschläge nebeneinander beziehen 
(soweit dies nicht durch § 23 Abs. 5 BSHG oder tatsächlich ausgeschlossen ist: 
z.B. kein Nebeneinander von Mehrbedarf wegen Schwangerschaft und wegen
Überschreitens des 65. Lebensjahres). Die Summe der einzelnen Mehrbe
darfszuschläge darf allerdings nicht höher sein als der maßgebende Regelsatz. 

e) Einmalige Leistungen (§ 21 BSHG), auch Beihilfen genannt, kommen 
regelmäßig oder bei besonderen Gelegenheiten (neben den Leistungen nach 
c) in Betracht. Zu den ersteren zählen z.B. Heizungs- und Bekleidungshilfen, 
zu den letzteren Beihilfen für Umzüge, Wohnungsrenovierung, Hausrat usw. 
(vgl. § 21 Abs. 1 a BSHG). Auf Beihilfen haben auch Personen Anspruch, de
ren Einkommen zwar für den laufenden Lebensunterhalt ausreicht, die aber 
darüber hinausgehende Anschaffungen nicht mehr daraus bestreiten können. 
Bei der Ermittlung ihrer Bedürftigkeit kann allerdings nicht nur das gegen
wärtige Einkommen berücksichtigt werden, sondern auch in bestimmtem 
Umfang das künftige. Das bedeutet, dass die Beihilfe versagt werden kann, 
wenn der Hilfesuchende und/oder seine (mit ihm zusammenlebenden) gestei
gert unterhaltspflichtigen Angehörigen ihren Bedarf aus dem Einkommen 
decken können, das sie in einem Zeitraum bis zu 6 Monaten nach der Ent
scheidung über ihren Beihilfeantrag erwerben (§ 21 Abs. 2 BSHG). 

Bei den einmaligen Leistungen handelt es sich weitgehend um „Richtlinien
recht“ der örtlichen Sozialhilfeträger. Es gibt Listen über die Tragezeiten von 
Bekleidungsstücken, komplizierte Berechnungsvorschriften über Heizkosten
beihilfen und lange Kataloge über bewilligungsfähige einmalige Beihilfen (z.B. 
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bestimmte Hausratsgegenstände, Klassenfahrten, Familienfeiern, Spielzeug 
usw.). Hinzu kommt in den letzten Jahren eine große Zahl von gegensätz
lichen Gerichtsentscheidungen, die zur Komplizierung der Lage beitragen. 
Zunehmend gehen die Sozialhilfeträger dazu über, Bekleidungsbeihilfen in 
Pauschalen auszuzahlen (anstatt einzelne Bekleidungsstücke aufgrund von 
Einzelanträgen zu bewilligen). Zu einer Vereinheitlichung der Praxis könnte 
die Rechtsverordnung der Bundesregierung beitragen, die das Nähere über 
den Inhalt, den Umfang, die Pauschalierung und die Gewährung der einmali
gen Leistungen regeln soll (vgl. § 21 Abs. 1 b (BSHG), die aber immer noch 
nicht erlassen worden ist. 

f) In der Praxis werden zunehmend Pauschalierungen für nahezu den gesam
ten einmaligen Bedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und für den Un
terkunftsbedarf als Modellvorhaben vorgenommen (§ 101 BSHG). Diese 
Modellvorhaben sind aber zeitlich bis zum 31.12.2004 begrenzt. Es bleibt ab
zuwarten, wie sich diese Pauschalierungen bewähren. 

g) Bezüglich der Voraussetzungen für die Sozialhilfegewährung sei noch ein
mal auf Nr.1.4 – insbesondere die Einkommenstabelle – verwiesen. Hier nur 
eine kurze Erläuterung: Um festzustellen, ob ein Anspruch auf HLU besteht, 
wird in der Praxis der Regelbedarf des Hilfesuchenden und der mit ihm in der 
sog. Bedarfs- oder Einsatzgemeinschaft zusammenlebenden Personen (das 
sind: der nicht getrennt lebende Ehegatte sowie die minderjährigen unverhei
rateten Kinder, die dem Haushalt der Eltern oder eines Elternteils angehören; 
§ 11 Abs. 1 BSHG) ermittelt. Zu diesem Zweck werden die Kosten der Unter
kunft addiert mit den für diese Personen geltenden Regelsätzen und eventuel
len Mehrbedarfszuschlägen; die Summe wird dem bereinigten Einkommen 
gegenübergestellt (zu beachten ist dabei, dass es sich hier nur um eine aus 
praktischen Gründen vereinfachte Berechnung handelt; rechtlich betrachtet 
hat nämlich jedes Mitglied der Familie einen eigenen Anspruch auf Sozialhil
fe, sodass an sich für jedes Familienmitglied eine getrennte Bedürftigkeits
berechnung durchzuführen wäre). 

Einfaches Berechnungsbeispiel für ein Ehepaar mit 2 minderjährigen unver
heirateten Kindern (auf der Basis des Regelsatzes in Hessen; vgl. Anlage IV). 

Warmmiete für 4-Zimmer-Wohnung (abzüglich Wohngeld) 525 t 

Regelsätze für 
Vater als Haushaltsvorstand 297 t 

+ Mutter 238 t 

+ 5-jährige behinderte Tochter 149 t 

+ 9-jähriger Sohn 193 t 

Regelbedarf 1.402 t

Einkommen des Vaters aus Arbeitslosengeld einschl.

Kindergeld 1.055 t


Insgesamt also Anspruch auf ergänzende Hilfe

zum Lebensunterhalt von 347 t
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Laufende HLU kann auch als zinsloses Darlehen gewährt werden, wenn die 
Hilfe voraussichtlich nur für kurze Dauer ( = weniger als 6 Monate) erforder
lich ist (§ 15b BSHG). Ein Darlehen kann bei Fortdauer der Bedürftigkeit je
derzeit in einen Zuschuss umgewandelt werden. 

h) Lebt ein Hilfebedürftiger in Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder 
Verschwägerten, so wird vermutet, dass er von ihnen Unterhalt bekommt. 
Beweist er das Gegenteil, muss ihm HLU gewährt werden (§ 16 BSHG). 

Wer sich weigert, zumutbare Arbeit zu leisten, erhält zunächst einen um min
destens 25 % gekürzten Regelsatz; wenn er sich dann immer noch weigert, 
verliert er seinen Anspruch auf HLU, nicht jedoch einen eventuellen An
spruch auf gesundheitliche Hilfemaßnahmen (§§ 18, 25 BSHG). 

Die Hilfe wird auf das zum Lebensunterhalt Unerlässliche eingeschränkt (d.h. 
es werden keine Beihilfen mehr gewährt, ggf. der Regelsatz noch weiter 
gekürzt), wenn jemand z.B. trotz Belehrung sein die Hilfebedürftigkeit verur
sachendes unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt, ferner (bis zu zwölf Wo
chen) wenn jemand sein Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund selbst 
gekündigt bzw. die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten provoziert 
hat oder sich ohne wichtigen Grund weigert, an beruflichen Förderungsmaß
nahmen teilzunehmen (§ 25 Abs. 2 BSHG). 

i) Die HLU kann auch Hilfe bei der Verrichtung hauswirtschaftlicher Tätig
keiten umfassen sowie die Übernahme von Kranken-, Pflege- und Rentenver
sicherungsbeiträgen (§§ 11 Abs. 3, 13, 14 BSHG). Auch wenn die Vorausset
zungen fehlen, kann HLU zur Sicherung der Unterkunft (z.B. durch Über
nahme von Mietschulden) oder Beseitigung vergleichbarer Notlagen aus
nahmsweise als Darlehen oder Beihilfe geleistet werden (§ 15 a BSHG). 

j) Mit der Hilfe zum Lebensunterhalt nach den §§ 11 ff. BSHG, die soeben 
unter a) bis i) beschrieben wurde, darf nicht die Kostenübernahme für den 
Lebensunterhalt verwechselt werden, den der Sozialhilfeträger bei einer Un
terbringung in einer Anstalt, einem Heim bzw. einer gleichartigen Einrich
tung oder in einer Einrichtung zur teilstationären Betreuung nach § 27 Abs. 3 
BSHG gewährt: Erhält z.B. ein behinderter Mensch Eingliederungshilfe in 
einer vollstationären Einrichtung, weil er die Voraussetzungen der §§ 39 ff. 
BSHG erfüllt, dann ist der Aufenthalt in den genannten Einrichtungen ohne 
gleichzeitige Gewährung von Mitteln für den täglichen Lebensbedarf (Ver
pflegung, Unterbringung usw.) nicht denkbar: Denn in der Einrichtung wird 
der behinderte Mensch sozusagen „rundum“ versorgt (diese „Rundum-Ver-
sorgung“ wird kostenmäßig in einem bestimmten Pflegesatz ausgedrückt). 
Deshalb stellt § 27 Abs. 3 BSHG klar, dass die stationäre bzw. teilstationäre 
Hilfe in besonderen Lebenslagen den in der Einrichtung gewährten Lebens
unterhalt (einschließlich der einmaligen Leistungen) miterfasst. Das bedeu
tet aber: Für die Übernahme der Kosten dieses Lebensunterhalts gelten nicht 
die Voraussetzungen der §§ 11 ff. BSHG, sondern die Voraussetzungen der 
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Hilfe in besonderen Lebenslagen, in deren Rahmen der Lebensunterhalt in 
der Einrichtung erbracht wird (so gilt z.B. bei stationärer Hilfe zur Pflege ins
gesamt die Einkommensgrenze des § 81 Abs. 1 Nr. 5 BSHG; vgl. die Tabelle 
oben 1.4). 

In diesem Zusammenhang ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Kosten für sta
tionäre Hilfen (vor allem zur Pflege) sind meist so hoch, dass auch Leute mit 
gutem Einkommen (und mit Leistungen der Pflegeversicherung) zu Sozialhil
feempfängern werden können: Die Sozialhilfe übernimmt den Teil der Kosten 
für die stationäre Unterbringung, der nicht vom einzusetzenden Einkommen 
bzw. Vermögen (und den Leistungen der Pflegeversicherung, oben 7.1.6) ab
gedeckt wird. Dem Heimbewohner verbleibt dann nur noch der sog. Barbe
trag zur persönlichen Verfügung (also ein Taschengeld), der bei Hilfeempfän
gern, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, von den 
Landesbehörden festgesetzt wird und bei älteren Heimbewohnern wenigstens 
30 % des Regelsatzes des Haushaltungsvorstands beträgt. Trägt der Hilfeemp
fänger zu den Heimkosten bei, bekommt er einen zusätzlichen Barbetrag in 
Höhe von 5 % seines Einkommens, höchstens 15 % des Regelsatzes eines 
Haushaltsvorstands. Die Zahlung des Barbetrags ist ausgeschlossen, wenn er 
durch oder für den Hilfeempfänger nicht bestimmungsgemäß verwendet wer
den kann (§ 21 Abs. 3 BSHG). 

8.7 Hinzuverdienste zu den vorgenannten Leistungen

a) Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe: Bei Beziehern von Arbeitslosen
geld und Arbeitslosenhilfe wird das Nebeneinkommen aus einer selbstständi
gen oder unselbstständigen Beschäftigung teilweise auf das Arbeitslosengeld 
bzw. auf die Arbeitslosenhilfe (in einem ziemlich komplizierten Verfahren) an
gerechnet, das hier nicht dargestellt werden kann (vgl. §§ 141, 198 SGB III). 

b) Das Übergangsgeld wird um das erzielte Nettoarbeitsentgelt gekürzt; 
demgegenüber bleiben ein einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (z.B. Weih
nachtsgeld) sowie Leistungen des Arbeitgebers außer Betracht, sofern sie zu
sammen mit dem Übergangsgeld das früher erzielte Nettoarbeitsentgelt nicht 
übersteigen (§ 52 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB IX). 

c) Wer schon vor Vollendung des 65. Lebensjahres eine 

• Altersrente für langjährig Versicherte (§§ 36, 236 SGB VI)
• Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige 

(§§ 37, 236 a SGB VI), 
• Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit (§ 237 SGB VI) 

oder 
• Altersrente für Frauen (§ 237 a SGB VI) 

erhält, kann auch während des Rentenbezugs in bestimmtem Umfang noch 
arbeiten und Geld hinzuverdienen, ohne seine Altersrente zu verlieren. Aller
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dings sind hinsichtlich der Höhe des Verdienstes Hinzuverdienstgrenzen zu 
beachten, die nicht überschritten werden dürfen. 

Welche Hinzuverdienstgrenze im Einzelfall gilt, ist davon abhängig, ob die 
genannten Altersrenten als Vollrente oder als Teilrente in Anspruch genom
men werden. Je niedriger der Anteil der Rente ist (z.B. 1/3 Teilrente), umso 
mehr darf hinzuverdient werden. Einzelheiten sind der unter e) genannten 
Broschüre zu entnehmen. 

d) Zur Rente wegen Berufsunfähigkeit (BU-Rente) kann in gewissem Um
fang hinzuverdient werden. Die Entscheidung, ob bei ausgeübter Berufstätig
keit weiterhin Berufsunfähigkeit vorliegt, trifft der zuständige Rentenversi
chertenträger, dem jede Aufnahme einer Berufstätigkeit mitgeteilt werden 
soll. Ist der Versicherte nicht mehr berufsunfähig, endet die Rentenzahlung. 

Hinsichtlich der Höhe des Hinzuverdienstes ist zu unterscheiden zwischen 
Rentenzugängen ab 1996 und Bestandsrenten am 31.12.1995. Einzelheiten 
sind der unter e) genannten Broschüre zu entnehmen. 

e) Im Rahmen einer noch verbleibenden Arbeitskraft darf der Bezieher einer 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (EU-Rente) arbeiten (im Rahmen eines Ar
beitsverhältnisses) und Geld hinzuverdienen. Selbstständige Tätigkeiten dür
fen dagegen überhaupt nicht aufgenommen werden. Denn nach dem Gesetz 
ist nicht erwerbsunfähig, wer eine selbstständige Tätigkeit ausübt. Deshalb 
führt jede selbstständige Tätigkeit – unabhängig von der Höhe des Einkom
mens – zum Wegfall der EU-Rente. 

Die Entscheidung darüber, ob der Anspruch auf die EU-Rente weiter besteht, 
trifft der zuständige Rentenversicherungsträger, dem jede Aufnahme einer 
Berufstätigkeit oder das Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze mitgeteilt 
werden soll. Ist der Versicherte nicht mehr erwerbsunfähig, kann noch ein 
Anspruch auf die niedrigere BU-Rente gegeben sein. 

Hinsichtlich der Höhe des Hinzuverdienstes ist zu unterscheiden zwischen 
Rentenzugängen ab 1996 und Bestandsrenten am 31.12.1995. Einzelheiten 
sind der Broschüre „Rente und Hinzuverdienst“ zu entnehmen (erhältlich 
z.B. bei der LVA Hessen, Städelstraße 43, 60596 Frankfurt/M. oder herunter-
zuladen aus dem Internet-Programm www.vdr.de).

f) Zum Hinzuverdienst bei den Renten wegen Erwerbsminderung vgl. oben 
8.5.1 c) ii).

g) Mit Vollendung des 65. Lebensjahres gibt es für einen Hinzuverdienst kei
ne Begrenzung mehr; ein Hinzuverdienst führt hier also nicht zu Verlust 
oder Minderung der Rente. 

h) Zum Hinzuverdienst bei der Berechnung des Einkommens in der Sozial
hilfe vgl. 1.4 a) und 8.6 e). 
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8.8 Bedarfsorientierte Grundsicherung

a) Zusammen mit dem „Altersvermögensgesetz“ hat der Gesetzgeber auch das 
„Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Er
werbsminderung“ (GSiG) verabschiedet. Das GSiG trat am 1.1.2003 in 
Kraft. Im Folgenden soll das GSiG nur kurz skizziert werden. 

b) Das GSiG sieht in § 1 vor, dass Personen, 

• die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder
• das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen 

Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert i.S. des § 43 SGB VI und bei denen 
unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden 
kann, 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes auf Antrag Leistungen der beitragsunab
hängigen, bedarfsorientierten Grundsicherung beanspruchen können. 

Zu den voll erwerbsgeminderten Personen zählt auch ein Großteil der in 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) beschäftigten Mitarbeiter, so
weit diese (z.B. seit ihrer Geburt) als voll erwerbsunfähig gelten, weil sie auf
grund der Schwere ihrer Behinderung keine Tätigkeit auf dem freien Arbeits
markt ausüben können. Dabei ist davon auszugehen, dass ein behinderter 
Mensch, der in einer WfbM tätig ist und Leistungen der Grundsicherung 
beantragt, dauerhaft voll erwerbsgemindert ist und Grundsicherung bean
spruchen kann, ohne eine Überprüfung seiner Erwerbsminderung im Einzel
fall hinnehmen zu müssen. 

c) Ein Anspruch auf bedarfsorientierte Grundsicherung besteht nach § 2 
GSiG nur, soweit die Antragsberechtigten ihren Lebensunterhalt nicht aus 
ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Einkünfte, aus denen 
der Lebensunterhalt bestritten werden kann, wie etwa das Arbeitsentgelt für 
eine Tätigkeit in der WfbM oder eine Erwerbsminderungsrente werden auf 
die Grundsicherung angerechnet. 

Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten und des 
Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft sind zu berücksichtigen, soweit es 
den Grundsicherungsbedarf übersteigt. Außerdem entfällt der Anspruch, 
wenn das jährliche Gesamteinkommen der Kinder oder der Eltern des An
tragstellers jeweils 100.000 t und mehr beträgt, wobei das Einkommen der 
Kinder und der Eltern nur dann überprüft wird, wenn dem Träger der Grund
sicherung hinreichend Anhaltspunkte für ein höheres Einkommen vorliegen 
(allerdings sind tatsächlich geleistete Unterhaltszahlungen stets als Einkom
men zu berücksichtigen). 

d) Das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung tritt an die Stelle 
der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz (§§ 11 ff. 
BSHG). Die eigentliche Leistungsverbesserung im Vergleich zur Hilfe zum 
Lebensunterhalt besteht darin, dass Unterhaltsansprüche gegenüber Eltern 
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und Kindern des Grundsicherungsberechtigten in der Regel nicht zum ver
wertbaren Einkommen und Vermögen zählen. Der Gesetzgeber will auf diese 
Weise auch einen Beitrag zur Bekämpfung der sogenannten „verschämten 
Altersarmut“ leisten. Von dem Gesetz profitieren aber auch z.B. Eltern voll 
erwerbsgeminderter behinderter Kinder, sobald diese das 18. Lebensjahr voll
endet und den familiären Haushalt verlassen haben, um mit Hilfe der Grund
sicherung und anderen Einkünften (Werkstattlohn, Wohngeld usw.) etwa in 
einer betreuten Wohngruppe zu leben. Von der Grundsicherung profitieren 
aber nicht nur behinderte Menschen in betreuten Wohngruppen, sondern vor 
allem behinderte Menschen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geset
zes noch bei ihren Eltern leben. Für diesen Personenkreis tritt eine echte 
Leistungsverbesserung ein, weil nicht mehr vermutet wird, dass sie von den 
Eltern freie Unterkunft und Verpflegung erhalten. Die Eltern können auf
grund der dem Kind gewährten Grundsicherung von den Sozialhilfeträgern 
nicht mehr zur Unterhaltszahlung herangezogen werden. Mit dem „Gesetz 
zur Grundsicherung“ entfällt auch die gesetzliche Vermutung, dass der An
tragsteller von Verwandten und Verschwägerten, die mit ihm im Haushalt 
leben, Leistungen zum Lebensunterhalt erhält (vgl. § 16 BSHG). 

e) Nach § 3 GSiG umfasst die bedarfsorientierte Grundsicherung: 

1. den für den Antragsberechtigten maßgebenden Regelsatz zuzüglich
2. eines Zuschlags in Höhe von 15 % des Regelsatzes eines Haushaltsvorstan

des, 
3. die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Hei

zung, 
4. die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen,
5. einen Mehrbedarf von 20 % des maßgebenden Regelsatzes bei Besitz eines 

Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen G und aG (vgl. § 69 
Abs. 5 SGB IX), 

6. die Dienstleistungen, die zur Erreichung der Zwecksetzung gemäß § 1 GSiG 
erforderlich sind (dies sind Beratung und Unterstützung bei der Realisie
rung von Ansprüchen nach dem GSiG). 

f) Zuständig sind i.d.R. die Landkreise oder die kreisfreien Städte (Träger der 
Grundsicherung), in denen der Berechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat (§ 4 GSiG). 

g) Ab dem 1.1.2005 soll das GSiG in das SGB XII (Sozialhilfe) – oben S. 222 
– integriert werden.

h) Einzelheiten zum GSiG enthält der Ratgeber von A. Brühl und A. Hof
mann, Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, 2003 (zu beziehen über A. Hofmann, Carl-Goerdeler-Str. 
124, 60320 Frankfurt/M.; Preis 18 t). 
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Empfehlenswert sind ferner 

• der von A. Brühl und A. Hofmann verfasste „Leitfaden Grundsicherung“, 
2003 (erhältlich beim Fachhochschulverlag, Kleiststraße 31, 60318 Frankfurt 
am Main) und 
• das „Merkblatt zur Grundsicherung – Wie können behinderte Menschen 
durch das neue Gesetz ihren Lebensunterhalt sichern?“ von K. Kruse (erhält
lich beim Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Brehmstr. 
5–7, 40230 Düsseldorf; info@bvkm.de; www.bvkm.de).
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9. Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile

Dieses Kapitel bezieht sich auf eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnun
gen, die teils ausschließlich Lebenslagen Behinderter betreffen, teils ganz an
dere Materien regeln und nur vereinzelte, für behinderte Menschen relevante 
Tatbestände enthalten. Es ist deshalb manchmal unvermeidlich, sie in dieser 
Darstellung aus ihren ursprünglichen Gesamtzusammenhängen herauszulö
sen. 

Gemeinsam ist den nachfolgend dargestellten Regelungen, dass sie behinde
rungsbedingte Nachteile oder Mehraufwendungen ausgleichen sollen; sie 
werden deshalb als Regelungen zum „Nachteilsausgleich“ bezeichnet (so in 
§ 126 SGB IX, der als „Programmvorschrift“ bestimmt, dass die Vorschriften 
über Hilfen für behinderte Menschen zum Nachteilsausgleich so zu gestalten 
sind, dass sie Art oder Schwere der Behinderung Rechnung tragen, und zwar 
unabhängig von der Ursache der Behinderung). Den Schlüssel für die Inan
spruchnahme der unterschiedlichen Arten des Nachteilsausgleichs bildet 
häufig der Schwerbehindertenausweis, der oben bei 3.1. dargestellt ist. 

Der nach deutschem Recht ausgestellte Schwerbehindertenausweis ist aller
dings nur in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt als Nachweis für 
die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen gültig. Im Ausland (auch in 
den Ländern der Europäischen Union) gilt er nicht. 

Einen Überblick über die Nachteilsausgleiche gibt das Schaubild auf S. 247. 

9.1 Schutz und Teilhaberrechte im Arbeitsleben sowie im Studium 

9.1.1 Allgemeines 

(1) Der Schutz Schwerbehinderter im Arbeitsleben obliegt den Integrations
ämtern in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern. Die Rechtsgrundlage bil
den seit dem 1.7.2001 Teil 2 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX), in welches 
das Schwerbehindertengesetz integriert wurde, und die dazu ergangenen Ver
ordnungen. Die darin getroffenen Regelungen bezwecken die Bereitstellung 
von Arbeitsplätzen durch eine Beschäftigungspflicht, sichern Arbeitsplätze 
durch Kündigungsschutz und nachgehende Hilfe im Arbeitsleben, räumen 
Schwerbehinderten verschiedene Sonderrechte ein und stellen ihnen zur 
Wahrung ihrer Interessen die Möglichkeit zur Wahl einer besonderen 
Schwerbehindertenvertretung zur Seite. 

(2) Zur Umsetzung der besonderen Rechte schwerbehinderter Menschen im
Arbeitsleben haben die Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und 
den Integrationsämtern (früher: Hauptfürsorgestellen) zusammenzuwirken 
(§ 80 SGB IX). Diese Zusammenarbeit beinhaltet unter anderem eine Nach
weispflicht hinsichtlich der beschäftigten schwerbehinderten Menschen, eine 
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Auskunftspflicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit und den Integra
tionsämtern, eine besondere Pflicht zur Prüfung, ob freie Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen besetzt werden können (§ 81 Abs. 1 SGB IX), 
ein Verbot, schwerbehinderte Beschäftigte wegen ihrer Behinderung (z.B. bei 
der Einstellung) zu benachteiligen (§ 81 Abs. 2 SGB IX). 

Die öffentlichen Arbeitgeber sind gehalten, den Arbeitsämtern frühzeitig neu 
zu besetzende sowie neue Stellen zu melden. Haben sich schwerbehinderte 
Menschen um einen solchen Arbeitsplatz beworben, sind sie in der Regel 
auch zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen (§ 82 SGB IX). 

Die Arbeitgeber sind weiterhin verpflichtet, mit den Schwerbehindertenver
tretungen und weiteren in § 98 SGB IX genannten Vertretungen (Betriebs-, 
Personalrat etc.) so genannte Integrationsvereinbarungen zu treffen, die 
Regelungen über die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den 
Betrieb, insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeits
zeit etc. enthalten (§ 83 SGB IX). Beim Eintreten von personen-, verhaltens
oder betriebsbedingten Schwierigkeiten, die zur Gefährdung des Arbeitsver
hältnisses führen könnten, hat der Arbeitgeber aus präventiven Gründen 
möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung, die in § 98 SGB IX ge
nannten Vertretungen sowie das Integrationsamt einzuschalten, um mit ih
nen alle Möglichkeiten und zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung 
und Leistungserbringung zu erörtern, um zu erreichen, dass die bestehenden 
Probleme beseitigt und das Arbeitsverhältnis auf Dauer fortgesetzt werden 
kann. 

Eine gemeinsame Anlauf- und Beratungsstelle für Arbeit suchende und be
schäftigte schwerbehinderte Menschen und ihre Arbeitgeber stellen die so ge
nannten Integrationsfachdienste dar (§§ 109 ff. SGB IX). Dabei handelt es 
sich um Dienste Dritter, die bei der Durchführung der Maßnahmen zur Teil
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden. Ihre 
Aufgabe ist die Beratung, Unterstützung und die Vermittlung schwerbehin
derter Menschen auf geeignete Arbeitsplätze durch Vorbereitung der schwer
behinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze, durch Begleitung, 
Krisenintervention, Betreuung (Bsp.: psychosoziale Betreuung) und ggf. 
Nachbetreuung. Ein flächendeckendes Netz an Integrationsfachdiensten 
steht allerdings wohl erst in einigen Jahren zur Verfügung. 

Schließlich gibt es noch die sog. Integrationsprojekte (§§ 132 ff. SGB IX). 
Das sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen oder unter
nehmensinterne Betriebe oder Abteilungen zur Beschäftigung schwerbehin
derter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer 
sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von 
Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraus
sichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten auf besondere 
Schwierigkeiten stößt. Neben Beschäftigung bieten die Integrationsprojekte 
den behinderten Menschen u. a. auch arbeitsbegleitende Betreuung, beruf
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liche Weiterbildung sowie Unterstützung bei der Vermittlung in eine sonstige 
Beschäftigung an. 

(3) Von der Agentur für Arbeit können Personen mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 30 (auf einen entsprechenden Antrag hin) den schwerbe
hinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn sie ohne diese Gleichstellung 
keinen Arbeitsplatz finden oder behalten können. Die Gleichstellung kann be
fristet sein und bedingt kein Recht auf den Zusatzurlaub (§ 2 Abs. 3 SGB IX). 
Gegen die ausgesprochene Gleichstellung durch das Arbeitsamt kann der Ar
beitgeber keinen Widerspruch einlegen. Weigert sich ein schwerbehinderter 
Mensch, einer zumutbaren Arbeit nachzugehen oder an einer Maßnahme zur 
Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen, kann ihm das Integrationsamt nach 
Anhörung vorübergehend den Schutz des Gesetzes entziehen (§ 117 SGB IX). 

9.1.2 Beschäftigungspflicht/Ausgleichsabgabe 

Aufgrund der Beschäftigungspflicht (§§ 71–78 SGB IX) müssen alle privaten 
und öffentlichen Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des 
§ 73 SGB IX auf wenigstens 5 % dieser Arbeitsplätze schwerbehinderte 
Menschen beschäftigen. Behinderte Frauen sind dabei besonders zu berück
sichtigen. 

Geschieht dies nicht, muss der Arbeitgeber eine Ausgleichsabgabe (§ 77 SGB 
IX) an das Integrationsamt bezahlen. Die Höhe der Ausgleichsabgabe ist 
gestaffelt und richtet sich nach der prozentualen Besetzung der Pflichtarbeits
plätze. Sie beträgt je Monat und unbesetztem Pflichtarbeitsplatz 

– 105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 % 
bis weniger als 5 % 

– 180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 % 
bis weniger als 3 % 

– 260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 
weniger als 2 %. 

Für kleinere und mittlere Betriebe bis zu 39 bzw. bis zu 59 zu berücksichti
genden Arbeitsplätzen sieht das Gesetz allerdings finanzielle Erleichterungen 
vor (§ 77 Abs. 2 SGB IX). Diese Betriebe zahlen maximal 105 Euro bzw. 180 
Euro je Monat und unbesetztem Pflichtarbeitsplatz. Damit sollen sie vor 
unzumutbaren Belastungen geschützt werden. 

Bei der Erfüllung der Beschäftigungspflicht hat der Arbeitgeber darüber hi
naus zu beachten, dass in angemessenem Umfang schwerbehinderte Men
schen zu beschäftigen sind, die besonders betroffen sind (§ 72 SGB IX), z.B. 
solche, bei denen ein GdB von wenigstens 50 allein infolge einer geistigen 
Behinderung vorliegt. Stößt die Teilhabe eines behinderten Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt auf besondere Schwierigkeiten, kann das Arbeitsamt die 
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Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile 
(für behinderte Menschen) 

insbesondere 

– Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber 
(Ausgleichsabgabe möglich) 

– Kündigungsschutz 
– Zusatzurlaub 
– Freistellung von Mehrarbeit 
– begleitende Hilfen im Arbeitsleben 

insbesondere 

– Betreuung 

insbesondere 

– Beförderung und Verkehr 
– Steuern 
– Wohnen und Bauen 
– Kommunikation und Medien 

für Schwerbehinderte 
Schutz im Rechtsverkehr NachteilsausgleichSchutz im Arbeitsleben 



Anrechnung auf mehr als einen, jedoch nicht mehr als drei Pflichtarbeits
plätze zulassen (§ 76 SGB IX). 

Neben der Beschäftigungspflicht besteht noch eine (allerdings nicht erzwing
bare) Pflicht der Arbeitgeber zur Bereitstellung von Teilzeitarbeitsplätzen; 
darüber hinaus müssen sie Arbeitsplätze behindertengerecht ausgestalten, 
sofern dies keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht (hier helfen die Inte
grationsämter), ferner behinderte Menschen ihren Kenntnissen und Fähig
keiten entsprechend einsetzen, sie bei innerbetrieblichen Fortbildungsmaß
nahmen bevorzugt berücksichtigen und ihnen die Teilnahme an außer
betrieblichen Maßnahmen in zumutbarem Umfang erleichtern (§ 81 Abs. 4 
und 5 SGB IX). 

9.1.3 Offenbarungspflicht/Fragerecht 

Ist man als behinderter oder chronisch kranker Mensch auf der Suche nach 
einem neuen Arbeitsplatz, so muss man sich Klarheit über die Frage ver
schaffen, ob und inwieweit man verpflichtet ist, von sich aus auf die chroni
sche Erkrankung oder die Behinderung hinzuweisen und ob und inwieweit 
man verpflichtet ist, Fragen des Arbeitgebers nach der Schwerbehindertenei
genschaft zu beantworten. 

(1) Grundsätzlich muss ein schwerbehinderter Mensch (nach der Recht-
sprechung des BAG) von sich aus (d.h. ungefragt) nicht darauf hinweisen, 
dass er schwerbehindert ist. Etwas anderes gilt ausnahmsweise nur dann, 
wenn die Schwerbehinderung die Unfähigkeit nach sich zieht, die Arbeit, die 
auf dem neuen Arbeitsplatz zu verrichten ist, zu übernehmen. Ebenso ist es 
mit der Mitteilungspflicht in Bezug auf (chronische) Krankheiten. Derjenige, 
der einen neuen Arbeitsvertrag abschließen will, muss von sich aus auf (chro
nische) Krankheiten hinweisen, die im Zeitpunkt des Dienstantritts voraus
sichtlich vorliegen werden bzw. auf eine Kur, die für den Zeitpunkt des 
Dienstantritts voraussichtlich anzutreten ist, sofern damit die Unfähigkeit ver
bunden ist, die neue Arbeit tatsächlich zu übernehmen. Es besteht aber keine 
allgemeine Hinweispflicht auf latente Gesundheitsgefahren. 

(2) Anders sieht die Lage aber dann aus, wenn der neue Arbeitgeber konkrete 
Fragen stellt. Fragt er etwa danach, ob eine Schwerbehinderung oder eine 
Gleichstellung im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX vorliegt, so muss diese 
Frage nach der Rechtsprechung des BAG wahrheitsgemäß beantwortet 
werden. Der Grund hierfür wird darin gesehen, dass der Arbeitgeber an der 
Kenntnis über die Schwerbehinderteneigenschaft ein Interesse hat. Denn er 
ist nach §§ 71 ff. SGB IX verpflichtet, Schwerbehinderte auf einem bestimm
ten Prozentsatz der Arbeitsplätze zu beschäftigen und muss wissen, ob er mit 
der Einstellung der konkret in Aussicht genommenen Person eventuell seine 
Beschäftigungspflicht erfüllt oder nicht. Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäf
tigungspflicht nicht, ist er gehalten, eine Ausgleichsabgabe zu zahlen, die er 
in Unkenntnis der Schwerbehinderteneigenschaft eines Arbeitnehmers ver
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geblich zahlt (s. oben 9.1.2). Leugnet der schwerbehinderte Mensch aufgrund 
einer Frage des neuen Arbeitgebers seine Schwerbehinderteneigenschaft, so 
kann dies für ihn weit reichende Konsequenzen haben. Der Arbeitgeber kann 
nämlich in einem solchen Fall möglicherweise den Arbeitsvertrag anfechten 
(§ 123 Abs. 1 BGB) mit der Folge, dass der Arbeitsvertrag mit Erklärung der 
Anfechtung als wirkungslos anzusehen ist. Allerdings wird die oben skizzierte 
Rechtsprechung des BAG zunehmend in Zweifel gezogen, weil die Frage 
nach einer Schwerbehinderung in Widerspruch zu § 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
SGB IX stehen könnte, also in Widerspruch zum Verbot, schwerbehinderte 
Menschen wegen einer Behinderung bei der Begründung eines Arbeitsver
hältnisses zu benachteiligen. 

Bei Fragen nach chronischen Krankheiten lässt sich leider nicht ebenso klar 
sagen, ob sie wahrheitsgemäß beantwortet werden müssen oder nicht. Hier 
wird grundsätzlich die Auffassung vertreten, dass Fragen nach (chronischen) 
Krankheiten nur insoweit zulässig sind, als sie mit einem überwiegenden In
teresse des neuen Arbeitgebers gerechtfertigt werden können. Denn solche 
Fragen bedeuten einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre des Arbeit
nehmers. Der neue Arbeitgeber darf etwa fragen: Waren Sie in den beiden 
letzten Jahren wegen einer schwer wiegenden oder chronischen Erkrankung, 
die Einfluss auf die vorgesehene Arbeitsleistung haben könnte, arbeitsunfähig 
krank? Diese Frage muss wahrheitsgemäß beantwortet werden. Allerdings ist 
der Arbeitnehmer auch auf Fragen hin nicht verpflichtet, über Krankheiten 
geringerer Bedeutung und insbesondere über Krankheiten, die sich auf das 
Arbeitsverhältnis nicht auswirken können, Auskunft zu geben. 

Bei einer HIV-Infektion ist die Frage nach einer Aids-Erkrankung zulässig; 
die Frage nach der Aids-Infektion hingegen wird zz. noch als unzulässig an
gesehen. 

Alkoholerkrankungen braucht der Arbeitnehmer nicht ungefragt zu offenba
ren. Auf Befragen wird er dagegen einen erhöhten Alkoholkonsum wahr
heitsgemäß beantworten müssen, insbesondere wenn die im Arbeitsverhältnis 
auszuübende Tätigkeit beeinträchtigt werden kann. 

(3) Die Situation ändert sich im Übrigen nicht dadurch, dass der Arbeitnehmer
vor der Einstellung durch einen von dem neuen Arbeitgeber beauftragten Arzt 
untersucht werden soll. Auch im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung 
dürfen keine Befunde erhoben werden, die über den Umfang des Fragerechts 
hinausgehen. Freilich ist hier eine Abgrenzung tatsächlich schwer vorzuneh
men. 

9.1.4 Allgemeiner Kündigungsschutz 

Beim Kündigungsschutz ist der allgemeine Kündigungsschutz nach dem 
KSchG (unten) und der besondere Kündigungsschutz nach §§ 85 ff. SGB IX 
(unten 9.1.5) zu unterscheiden. 
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(1) Den Schutz aller (also auch der schwerbehinderten) Arbeitnehmer vor 
sozial ungerechtfertigten Kündigungen regelt das KSchG. Dieses Gesetz gilt 
allerdings nicht für Betriebe und Verwaltungen mit (nur) fünf oder weniger 
Arbeitnehmern. Nicht unter das KSchG fallen ferner Arbeitsverhältnisse, die 
nicht länger als sechs Monate bestehen, sowie Verträge mit freien Mitarbei
tern. Für alle anderen besagt § 1 KSchG, dass der Arbeitgeber grundsätzlich 
nur dann berechtigt ist, die ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
auszusprechen, wenn sich diese Berechtigung entweder aus Gründen in der 
Person des Arbeitnehmers oder aus Gründen in dem Verhalten des Arbeit
nehmers ergibt oder aber dann, wenn dringende betriebliche Erfordernisse 
einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenste
hen. Liegt keine der genannten Berechtigungen für eine ordentliche Kündi
gung vor, so ist diese sozial ungerechtfertigt. Nach der neueren Rechtspre
chung des BAG sind allerdings auch Arbeitgeber in Kleinbetrieben (z.B. 
Arztpraxen u.ä.) mit weniger als 5 Arbeitnehmern bei einer Kündigung zu 
einem „Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme“ verpflichtet. Auch sie dür
fen bei einer Kündigung die Schutzbedürftigkeit des zu Kündigenden nicht 
mehr außer Acht lassen. Kann der Entlassene nachweisen, dass ein Kollege 
weniger schutzbedürftig ist und kann der Arbeitgeber dies nicht widerlegen, 
kann die Kündigung unwirksam sein. 

In den Fällen, in denen der Arbeitgeber aus dringenden betrieblichen Erfor
dernissen kündigen will, muss er also eine soziale Auswahl treffen, d.h. er 
muss dann, wenn die Kündigung betriebsbedingt ausgesprochen werden soll, 
zwischen mehreren Arbeitnehmern, die für eine Kündigung in Frage kom
men, den- oder diejenigen behalten, den oder die die Kündigung sozial 
schwerer treffen würde als andere Arbeitnehmer. Auch muss der Arbeitgeber 
auf Verlangen die Gründe für seine soziale Auswahl offenlegen. Schon diese 
allgemeinen Kriterien haben für den schwerbehinderten Arbeitnehmer unter
schiedliche Konsequenzen. 

(2) Daher ist der schwerbehinderte Arbeitnehmer bei einer betriebsbedingten 
Kündigung in einer vergleichsweise günstigen Lage. Denn bei der im Zusam
menhang mit der betriebsbedingten Kündigung vorzunehmenden Sozialaus
wahl sind neben dem Lebensalter, der Dauer der Betriebszugehörigkeit und 
Unterhaltsverpflichtungen auch Kriterien wie eine Schwerbehinderung zu be
achten. In aller Regel wird deshalb die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer 
schwerbehindert ist, dazu führen, dass er von einer Kündigung schwerer be
troffen ist als andere, nicht schwerbehinderte Arbeitnehmer. So hat er die 
Möglichkeit, im Betrieb zu verbleiben. Gerade aus dieser Regelung heraus 
rühren natürlich Vorurteile bei den Arbeitgebern, denn sie leiten daraus die 
Befürchtung ab, dass sie bei anstehenden Rationalisierungsmaßnahmen jun
ge, tatkräftige Arbeitnehmer entlassen müssen und gehalten sind, unter ande
rem schwerbehinderte Menschen weiter zu beschäftigen mit der Folge, dass 
die Produktivität insgesamt sinkt. In der Praxis zeigt sich allerdings häufig, 
dass dieses Vorurteil schwerbehinderte Menschen zu Unrecht trifft, denn ei
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nige soziale Gesichtspunkte haben in der Regel auch ältere Arbeitnehmer auf
zuweisen, die vor allem wegen ihres Alters einen neuen Arbeitsplatz schwer 
finden würden, sowie alleinverdienende Familienväter mit unterhaltsberech
tigten Kindern, bei denen der Verlust des Arbeitsplatzes nicht nur für sie 
selbst, sondern für die gesamte Familie eine einschneidende Maßnahme dar
stellt. Hinzu kommt, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, besonders leistungs
starke Arbeitnehmer aus der Sozialwahl herauszunehmen, wenn betriebstech
nische, wirtschaftliche oder sonstige berechtigte betriebliche Bedürfnisse die 
Weiterbeschäftigung gerade dieses oder ggf. mehrerer bestimmter Arbeitneh
mer erforderlich machen (§ 1 Abs. 3 KSchG), sodass die Befürchtung der 
Arbeitgeber in diesem Punkt eigentlich unbegründet ist. 

(3) Eine so genannte personenbedingte Kündigung kann vor allem auch 
einen behinderten oder chronisch kranken Arbeitnehmer treffen und zwar 
auch und gerade wegen einer (chronischen) Erkrankung. Dies wird häufig so
wohl von Arbeitgebern als auch von Arbeitnehmern verkannt. Freilich reicht 
nicht allein die Tatsache aus, dass ein Arbeitnehmer schwerbehindert ist, um 
seine Kündigung zu rechtfertigen (die Schwerbehinderteneigenschaft als sol
che gibt besonderen Schutz; dazu näher unter 9.1.5). Der Arbeitgeber darf 
aber dann, wenn die Krankheit sehr lange andauert oder der Arbeitnehmer 
wegen so genannter häufiger Kurzerkrankungen immer wieder fehlt oder 
wenn krankheitsbedingt Leistungsminderungen vorliegen und aus diesen 
Tatsachen die begründete Prognose gefällt werden kann, dass der Vertrags
zweck nicht erreicht wird, das Arbeitsverhältnis kündigen. 

Die Arbeitsgerichte haben sich immer wieder mit der Frage befassen müssen, 
ob Krankheit ein Kündigungsgrund ist. Der Rechtsprechung (insbesondere 
des BAG) lassen sich dabei folgende Grundsätze entnehmen: 

a) Bei häufigen (Kurz-) Erkrankungen: Eine ordentliche Kündigung ist mög
lich, wenn 

– im Einzelfall aus häufigen Kurzerkrankungen in der Vergangenheit die Be-
sorgnis weiterer Erkrankungen in bisherigem Umfang gerechtfertigt ist (ne
gative Gesundheitsprognose) und 

–	 die prognostizierten Fehlzeiten zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
betrieblichen Interessen führen. Hier kommen zwei Arten von Beeinträchti
gungen in Betracht: 

(aa) Erhebliche Störung im Betriebsablauf (z.B. Stillstand von Maschinen, 
Überlastung des verbleibenden Personals); sie setzt allerdings voraus, dass die 
Fehlzeiten nicht durch Aushilfen oder Personalreserven („Springer“) über
brückt werden können. 

(bb) Erhebliche wirtschaftliche Belastung des Arbeitgebers; allerdings nur 
dann, wenn über mehr als sechs Wochen jährlich mit immer neuen, hohen 
Entgeltfortzahlungskosten zu rechnen ist. 
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–	 Schließlich muss im Rahmen der nach dem KSchG gebotenen Interessen
abwägung geprüft werden, ob die erheblichen betrieblichen oder wirtschaft
lichen Beeinträchtigungen aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles 
dem Arbeitgeber noch zuzumuten sind. Dabei ist insbesondere zu berück
sichtigen, ob die Erkrankung betriebliche Ursachen hat, ob bzw. wie lange 
das Arbeitsverhältnis zunächst ungestört verlaufen ist, ferner das Alter und 
der Familienstand (z.B. Zahl der Kinder) des Arbeitnehmers. 

b) Bei langandauernder Krankheit: Eine ordentliche Kündigung ist möglich, 
wenn der Arbeitnehmer 
– seit längerer Zeit arbeitsunfähig krank ist, 
– das Ende der Arbeitsunfähigkeit bei Kündigungszugang nicht absehbar ist, 
–	 gerade diese Ungewissheit erhebliche betriebliche oder wirtschaftliche Be

lastungen zur Folge hat, die auch unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden 
können und 

–	 der Arbeitsplatz aus betrieblichen Gründen auf Dauer weiterbesetzt werden 
muss. Plant der Arbeitnehmer zur Behebung der Krankheit Heilmaßnah
men, ist in der Regel deren Ergebnis abzuwarten. 

c) Bei krankheitsbedingter Leistungsunmöglichkeit: Eine ordentliche Kündi
gung ist möglich, wenn der Arbeitnehmer dauernd unfähig ist, die geschuldete 
Arbeitsleistung zu erbringen (darin liegt bereits die unzumutbare betriebliche 
Beeinträchtigung) und ob der betriebliche Ablauf durch die Leistungsunmög
lichkeit konkret gestört ist. 

d) Vor Ausspruch einer durch eine Erkrankung bedingten personenbedingten 
Kündigung hat der Arbeitgeber zusätzlich zu prüfen, ob im Betrieb ein freier 
„leidensgerechter“ gleichwertiger oder zumindest zumutbarer Arbeitsplatz 
vorhanden ist, auf den er den Arbeitnehmer versetzen kann und ob der 
Arbeitnehmer in der Lage ist, die dort geforderte Arbeitsleistung zu erbringen. 

e) Epileptische Anfälle, die wiederholt auftreten, können eine Kündigung des 
Epileptikers dann rechtfertigen, wenn durch die Anfälle die Sicherheit des 
Epileptikers selbst oder die seiner Arbeitskollegen gefährdet wird. 

Alkohoholabhängigkeit ist ebenso wie andere Suchtkrankheiten als Krank
heit zu sehen, die bei langer Dauer oder sich ständig erneuernden Schüben 
eine Kündigung rechtfertigen kann. 

Die Kündigung eines HIV-Infizierten oder Aidskranken kann zulässig sein, 
wenn der Arbeitnehmer noch keinen allgemeinen oder besonderen Kündi
gungsschutz hat. Allerdings darf die Kündigung nicht rechtsmissbräuchlich 
sein; dies wäre dann der Fall, wenn die Kündigung zwar fomell dem Gesetz 
entspräche, jedoch wegen der besonderen Umstände des Einzelfalls treuwi
drig gegenüber dem Arbeitnehmer wäre (so das BAG). 
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Zustimmung erforderlich 

Zustimmung nicht erforderlich 

Zustimmung des Integrationsamtes 
bei Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit 

schwerbehinderten Menschen 

Kündigung 
durch 

Arbeitgeber 

Sonderfall: 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ohne Kündigung 
infolge Eintritts der teilweisen 
Erwerbsminderung, der Erwerbsminde
rung auf Zeit, der Berufs- oder Erwerbs
unfähigkeit auf Zeit (§ 92 SGB IX) 

ordentliche Kündigung 1) außerordentliche Kündigung 1) 

Einvernehmliche 
Beendigung 
(Aufhebungsvertrag 2)) 

Befristeter Vetrag 
(Zeitvertrag, 
auflösende Beendi
gung) 

Kündigung 
durch schwerbehinder
ten Mensch 

Beendigung 
in besonderen 
Fällen 

pflichtgemäßes eingeschränktes Zusammenhang kein Zusammenhang 
Ermessen Ermessen mit mit 
(§ 85 SGB IX) (§ 89 SGB IX) Behinderung Behinderung 

– Betriebsstilllegung (§ 91 Abs. 4 SGB IX) 
– wesentliche Betriebseinschränkung 
– anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz 

ohne Mitwirkung unter Mitwirkung ● Kündigung innerhalb von ● Kündigung ohne 
von von sechs Monaten seit Einwendungen der 
Integrationsamt Integrationsamt Bestehen des betroffenen älteren 

Arbeitsverhältnisses schwerbehinderten 
(§ 90 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) Menschen bei 

sozialer Absicherung 
(

● Entlassung von ● Entlassung aus 
schwerbehinderten Witterungsgründen 
Menschen auf (§ 90 Abs. 2 SGB IX) 
bestimmten Stellen 
(§ 90 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) 

1) einschl. Änderungskündigung 
2) ggf. Sperrzeit des Arbeitsamtes für die Zahlung des Arbeitslosengeldes, § 144 SGB III 

§ 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) 

253




(4) Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial unge-
rechtfertigt ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kün
digung eine Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht erhe
ben (§ 4 KSchG). 

9.1.5 Besonderer Kündigungsschutz 

(1) Der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Arbeitnehmer 
ist in den §§ 85 bis 92 SGB IX geregelt. Dieser Kündigungsschutz greift 
gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX erst nach sechsmonatiger ununterbrochener 
Betriebszugehörigkeit ein. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs, d.h. 
des Erhalts der Kündigungserklärung. Wer also am 1. April eines Jahres seine 
Tätigkeit aufgenommen hat, ist vor einer Kündigung, die ihn am 30. Septem
ber desselben Jahres erreicht, nach §§ 85 ff. SGB IX nicht geschützt, wohl 
aber vor einer am 1. Oktober desselben Jahres eintreffenden Kündigung. 

(2) Dem besseren Verständnis der folgenden Abschnitte dienen zwei Schau
bilder auf S. 253 und 255 („Zustimmung des Integrationsamtes bei Beendi
gung von Arbeitsverhältnissen von Schwerbehinderten“ und „Kündigungs
schutzverfahren“). Sie sind entnommen der Broschüre „Kündigungsschutz 
für Schwerbehinderte“, hrsg. vom Landschaftsverband Rheinland (zu bezie
hen über den Rheinland Verlag, Abtei Brauweiler, 50250 Pulheim). 

(3) Die formale Hürde, die ein Arbeitgeber nehmen muss, wenn er einem 
schwerbehinderten Arbeitnehmer kündigen will, liegt darin, dass er die Kündi
gung nur dann aussprechen darf, wenn er zuvor die Zustimmung des Integra
tionsamtes eingeholt hat. Der Arbeitgeber muss also beim zuständigen Integra
tionsamt einen Antrag auf Zustimmung zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
mit dem schwerbehinderten Arbeitnehmer stellen. Tut er dies nicht und kün
digt er, ohne die Zustimmung beantragt und erhalten zu haben, so ist die Kün
digung allein deshalb, weil die Zustimmung fehlt, unwirksam. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Kündigung wegen Fehlens der 
Zustimmung des Integrationsamtes nach der Rechtsprechung des BAG auch 
dann unwirksam ist, wenn der Arbeitgeber gar nicht wusste, dass sein Arbeit
nehmer schwerbehindert ist. Den formalen Schutz vor Kündigungen nach 
den §§ 85 ff. SGB IX genießen sogar diejenigen Arbeitnehmer, die nur bean
tragt haben, als schwerbehinderter Mensch anerkannt zu werden, ohne dass 
hierüber zum Zeitpunkt der Kündigung des Arbeitsverhältnisses schon ent
schieden worden wäre. 

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer, der im Rahmen des Einstellungsgesprächs 
nicht danach befragt wird, ob er schwerbehindert ist oder nicht, tut also gut daran, 
zu diesem Punkt zu schweigen. Auch ein Arbeitnehmer, der während der Dauer ei
nes Arbeitsverhältnisses als schwerbehinderter Mensch anerkannt wird, tut gut dar
an, zu schweigen. Er vermeidet so, Vorurteilen ausgesetzt zu sein und verliert dabei 
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Änderungskündigung

Der Arbeitgeber beabsichtigt 
bei einem schwerbehinderten 

Arbeitnehmer 

Arbeitgeber informiert 
– Schwerbehindertenvertretung 
– Betriebs- bzw. Personalrat 

und beantragt 
Zustimmung zur Kündigung 
beim Integrationsamt (IntA) 

IntA ermittelt 
den Sachverhalt und hört dazu: 

IntA schaltet, falls erforderlich, 
Fachleute ein, z.B.: 

Sofern eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, 
entscheidet das IntA in den Grenzen des ihm 

zustehenden Ermessens unter Abwägung der Interessen 

Kündigungsverhandlung 
des IntA mit den Beteiligten, um 
– eine gütliche Einigung zu erreichen, 
– den Arbeitsplatz zu erhalten, 

zu wahren, 

Entscheidung des IntA 

Änderungskündigung ordentl. Kündigung außerordentl. Kündigung 

Technischer Dienst des 
IntA 

Arbeits-, Fachmediziner, 
Gesundheitsamt 

schwerbehinderten 
Mensch 

Schwerbehinderten
vertretung 

Betriebs- bzw. 
Personalrat 

Arbeitsamt 

des behinderten Menschen 
an der Erhaltung des Ar

beitsverhältnisses 

des Arbeitgebers an der 
wirtschaftlichen Ausnut
zung des Arbeitplatzes 

eine 

➤ 
➤

➤ 
➤ 

➤ 

Sozialpsychologischer 
Dienst des IntA, örtl. 

Psychosozialer Dienst 

Kündigungsschutzverfahren 

– den Besitzstand des schwerbehinderten Menschen 

– den Sachverhalt aufzuklären für eine sachgerechte 
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dennoch nicht den formalen Kündigungsschutz nach den §§ 85 ff. SGB IX. Frei
lich muss er auf den ihm zustehenden Zusatzurlaub (§ 125 SGB IX) verzichten. 
Aber Acht geben muss der schwerbehinderte Arbeitnehmer, wenn er seine 
Schwerbehinderteneigenschaft zulässigerweise verschwiegen hat. Er muss nämlich 
binnen Monatsfrist nach Zugang einer Kündigung mitteilen, dass er schwerbehin
dert ist und damit an sich den besonderen Kündigungsschutz nach dem SGB IX 
genießt! 

(3) Inhaltlich gibt der im SGB IX geregelte Kündigungsschutz nicht sehr viel
her. Das Gesetz sagt für den Normalfall nichts darüber aus, unter welchen 
Voraussetzungen die Hauptfürsorgestelle ihre Zustimmung zur Kündigung 
geben muss und in welchen Fällen sie ihre Zustimmung zur Kündigung ver
sagen kann. Das Gesetz (§§ 86, 88 SGB IX) besagt nur, dass das Integra
tionsamt binnen Monatsfrist nach Antragstellung über den Antrag entschei
den soll, und dass die Kündigungsfrist für den schwerbehinderten Menschen 
mindestens 4 Wochen beträgt. Sie entspricht damit der allgemeinen arbeits
rechtlichen Kündigungsfrist von Arbeitsverhältnissen (vgl. § 622 BGB), die 
allerdings inzwischen durch Tarifverträge in vielen Bereichen der Wirtschaft 
verlängert wurde (in einigen Bereichen aber auch verkürzt wurde). Echte in
haltliche Vorgaben macht das SGB IX nur für die Fälle, in denen ein Betrieb 
stillgelegt wird oder nicht nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt 
wird. In diesen Fällen hat das Integrationsamt seine Zustimmung zur Kündi
gung zu erteilen (§ 89 Abs. 1 SGB IX). Das Kündigungsrecht, das der Arbeit
geber durch die Zustimmung des Integrationsamtes erlangt, hat nur einen 
Monat Bestand, danach verfällt es (§ 88 Abs. 3 SGB IX). 

(4) Entsprechendes gilt für eine außerordentliche Kündigung des Arbeitge
bers (§ 91 SGB IX). Auch hier muss er die Zustimmung zur Kündigung bei 
dem zuständigen Integrationsamt beantragen; er kann dies allerdings nur bin
nen zwei Wochen ab dem Zeitpunkt tun, zu dem er von den für seine Kündi
gungsabsicht relevanten Gründen endgültig Kenntnis erlangt hat. In diesen 
Fällen gibt das Gesetz den schwerbehinderten Arbeitnehmern wenig Schutz: 
Trifft nämlich das Integrationsamt binnen zwei Wochen nach Eingang des 
Antrags keine Entscheidung, so gilt die Zustimmung als erteilt. Hier empfiehlt 
sich für den schwerbehinderten Menschen, aktiv zu werden, damit nicht 
schlichte Untätigkeit der Verwaltungsbehörde vollendete Tatsachen schafft. 
Der schwerbehinderte Mensch sollte auf einen etwa gegebenen Zusammen
hang zwischen der Kündigungsabsicht des Arbeitgebers und der Schwerbe
hinderteneigenschaft hinweisen. Denn inhaltlich besagt das Gesetz, dass das 
Integrationsamt bei außerordentlichen Kündigungen seine Zustimmung er
teilen soll, wenn die Kündigungsgründe in keinem Zusammenhang zu der 
Behinderung stehen (§ 91 Abs. 4 SGB IX). Der Arbeitgeber wird also seiner
seits sicherlich nicht aktiv dazu beitragen, einen etwa gegebenen Zusammen
hang zwischen der Kündigungsabsicht und der Behinderung erkennbar wer
den zu lassen. 
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9.1.6 Rechtsschutz 

Für den Rechtsschutz des schwerbehinderten Arbeitnehmers gegen die Zu
stimmung des Integrationsamtes und die Kündigung durch den Arbeitgeber 
gilt im Wesentlichen Folgendes (vgl. auch das Schaubild auf S. 230, entnom
men der oben – 9.1.5 (2) – genannten Broschüre): 

(1) Die Zustimmung des Integrationsamtes wird auf Antrag des Arbeitgebers 
erteilt (s. 9.1.5 (2)). Sie stellt einen Verwaltungsakt dar. Dieser Verwaltungs
akt muss auch dem schwerbehinderten Arbeitnehmer zugestellt werden. Dies 
ergibt sich aus § 88 Abs. 2 SGB IX. Als Verwaltungsakt kann die Zustim
mung des Integrationsamtes nach den allgemeinen Regeln angegriffen wer
den. Dies bedeutet: Gegen die Zustimmung des Integrationsamtes kann der 
schwerbehinderte Arbeitnehmer Widerspruch einlegen (vgl. auch 3.4). Die 
Widerspruchsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Bekanntgabe der 
Entscheidung des Integrationsamtes an den schwerbehinderten Arbeitneh
mer. Der Widerspruch ist beim Widerspruchsausschuss einzulegen. Sowohl 
der Hinweis auf die Monatsfrist als auch ein Hinweis darauf, an welche 
Adresse der Widerspruch gerichtet werden muss, sind in der Entscheidung 
des Integrationsamtes genannt. 

Eine Besonderheit gilt in den Fällen, in denen der Arbeitgeber die Zustimmung 
des Integrationsamtes zur fristlosen Kündigung des schwerbehinderten Arbeit
nehmers beantragt hat. Für diese Fälle heißt es in § 91 Abs. 3 SGB IX, dass das 
Integrationsamt nur dann ausdrücklich entscheiden muss, wenn sie die 
Zustimmung nicht erteilen will. Bleibt das Integrationsamt untätig, so gilt die 
Zustimmung innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung als erteilt. In 
diesen Fällen also ergeht kein Bescheid, dem schwerbehinderten Arbeitnehmer 
wird kein Verwaltungsakt zugestellt. Kenntnis davon, dass unter Umständen 
die Zustimmung zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses beantragt 
worden ist, erhält in diesen Fällen der Arbeitnehmer nur aufgrund der Tat
sache, dass ihm das Integrationsamt nicht spätestens am 14. Tag telegrafisch, 
fernmündlich oder mündlich mitgeteilt hat, dass die Zustimmung zur Kündi
gung versagt wurde. Die durch Fristablauf fingierte Zustimmung ist – ebenso 
wie tatsächliche Zustimmung – als Verwaltungsakt mit Widerspruch und An
fechtungsklage angreifbar. 

Hat der schwerbehinderte Arbeitnehmer Widerspruch eingelegt, so prüft der 
Widerspruchsausschuss (und später das Gericht), ob die Entscheidung des 
Integrationsamtes zu Recht ergangen ist. Dabei wird auch überprüft, ob das 
dem Integrationsamt vom Gesetz eingeräumte Ermessen überschritten oder 
missbraucht worden ist. 

(2) Die Entscheidung über den Widerspruch ergeht durch einen so genannten
Widerspruchsbescheid. Wird durch den Widerspruchsbescheid dem Anlie
gen des schwerbehinderten Arbeitnehmers abgeholfen, so hat er zunächst in 
diesem Verfahren keine weitere Veranlassung, irgend etwas zu unternehmen. 
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Allerdings hat der Ausgang des Verfahrens Konsequenzen für den Kündi
gungsschutzprozess, den der schwerbehinderte Arbeitnehmer betreiben muss; 
dazu unter (5). 

(3) Wird durch den Widerspruchsbescheid dem Anliegen des schwerbehin-
derten Arbeitnehmers nicht abgeholfen, so muss er klagen. Seine Anfech
tungsklage muss er wiederum binnen Monatsfrist erheben. Zuständig für die 
Klage ist das Verwaltungsgericht. Auch hier gilt: Sowohl der Hinweis auf die 
Klagefrist als auch der Hinweis auf das zuständige Gericht müssen in dem 
Widerspruchsbescheid enthalten sein. 

Je nach Ausgang des Rechtsstreits in der ersten Instanz müssen schließlich 
Rechtsmittel eingelegt werden und/oder Konsequenzen in dem parallelen 
Kündigungsschutzverfahren gezogen werden (auch dazu unter (5)). 

(4) Und noch etwas ist wichtig: Gemäß § 88 Abs. 4 SGB IX haben Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes 
zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem schwerbehinderten Arbeit
nehmer keine aufschiebende Wirkung. Was bedeutet das? Das Fehlen der 
aufschiebenden Wirkung hat zur Konsequenz, dass bis zum rechtskräftigen 
Abschluss des Widerspruchs- und Gerichtsverfahrens die vom Integrations
amt erteilte Zustimmung vorläufige Wirkung entfaltet. Der schwerbehinderte 
Arbeitnehmer kann also mit dem Widerspruch und der Anfechtungsklage 
nicht erreichen, dass die Zustimmung vorläufig ignoriert wird und er in 
seinem Arbeitsverhältnis bis zur abschließenden Entscheidung weiter tätig 
sein kann. Der Arbeitnehmer sollte aber im Falle eines solchen Widerspruchs 
gegen die Zustimmung des Integrationsamtes (zur Kündigung des Arbeits
verhältnisses) dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft ausdrücklich anbieten, um 
diesen in sog. Annahmeverzug zu setzen: Sollte sich nämlich im nachhinein 
herausstellen, dass die Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung 
unwirksam war, kann der Arbeitnehmer – dessen Arbeitsangebot der Arbeit
geber abgelehnt hat – die vereinbarte Vergütung verlangen (obwohl er nicht 
gearbeitet hat!), ohne zur Nachleistung der Arbeit verpflichtet zu sein (vgl. 
§ 615 BGB). 

(5) Hat das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung erteilt und
daraufhin der Arbeitgeber innerhalb der Monatsfrist des § 88 Abs. 3 SGB IX 
die Kündigung erklärt, so muss der schwerbehinderte Arbeitnehmer in jedem 
Fall Kündigungsschutzklage erheben, wenn er weiterhin gegen die Kün
digung angehen will. Insofern gilt für ihn nichts anderes als für jeden anderen 
gekündigten Arbeitnehmer auch. Die Kündigungsschutzklage muss gemäß 
§ 4 KSchG innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung beim 
zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden. Die Kündigung des Arbeit
gebers muss allerdings weder einen Hinweis auf die Frist noch auf das zustän
dige Arbeitsgericht enthalten. 
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In dem Kündigungsschutzprozess überprüft das Arbeitsgericht die Wirksam
keit der Kündigung nach den allgemeinen Bestimmungen des KSchG. Zu
sätzlich muss das Arbeitsgericht feststellen, ob die Kündigung des Arbeitsver
hältnisses des schwerbehinderten Arbeitnehmers mit Zustimmung des Inte
grationsamtes erteilt worden ist oder nicht. Ob die Zustimmung erteilt wor
den ist bzw. ob die Zustimmung wirksam erteilt worden ist oder nicht, darf 
das Arbeitsgericht nicht selbstständig überprüfen. Insoweit ist es an das Er
gebnis des Widerspruchs- und Gerichtsverfahrens vor dem Verwaltungsge
richt gebunden. Daraus folgt, dass das Arbeitsgericht grundsätzlich erst nach 
Abschluss des Widerspruchs- und Gerichtsverfahrens vor dem Verwaltungs
gericht abschließend entscheiden kann. Zuvor steht eben noch nicht fest, ob 
überhaupt eine wirksame Zustimmung zur Kündigung des Arbeitsverhältnis
ses des schwerbehinderten Arbeitnehmers gegeben ist. 

Gleichwohl hat es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben, in de
nen das Arbeitsgericht bereits abschließend entschieden hat, obwohl das Wi
derspruchs- und Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht noch nicht 
abgeschlossen waren. Es kann also vorkommen, dass das Arbeitsgericht die 
Kündigungsschutzklage abweist und anschließend das Verwaltungsgericht 
letztinstanzlich feststellt, dass das Integrationsamt seine Zustimmung zur 
Kündigung gar nicht hätte erteilen dürfen. In einem solchen Fall muss der Ar
beitnehmer sich ein zweites Mal an das Arbeitsgericht wenden und eine so 
genannte Restitutionsklage erheben. Im Rahmen dieser Restitutionsklage 
wird dann der ursprüngliche Prozess vor dem Arbeitsgericht noch einmal auf
gerollt und muss im Zweifel zu dem Ergebnis führen, dass der Klage des Ar
beitnehmers vor dem Arbeitsgericht stattgegeben wird. 

(6) Die Bewältigung des Widerspruchs- und Gerichtsverfahrens vor dem Ver-
waltungsgericht und des Kündigungsschutzprozesses vor dem Arbeitsgericht 
wird dem gekündigten schwerbehinderten Arbeitnehmer kaum ohne recht
liche Beratung und ggf. auch Vertretung gelingen. Doch ist das Ziel, den Ar
beitsplatz zu erhalten, keineswegs unerreichbar. Für die Inanspruchnahme 
anwaltlichen Rats und anwaltlicher Vertretung kann vor dem Arbeitsgericht 
sowie im Widerspruchsverfahren und vor dem Verwaltungsgericht Bera
tungshilfe bzw. Prozesskostenhilfe in Anspruch genommen werden, sofern 
die notwendigen Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ansprüche fehlen 
(dazu 3.3 und 3.4). Dabei sollte man beachten, dass mit Ablauf der Kün
digungsfrist in aller Regel auch das Einkommen entfällt und dementspre
chend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse das dann wesent
lich geringere Einkommen zugrunde zu legen ist. 

(7) Wenn bei einem schwerbehinderten Arbeitnehmer eine teilweise Erwerbs-
minderung, eine Erwerbsminderung auf Zeit, eine Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit eintritt, führt dies nicht automatisch zu einer Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses, obwohl v.a. in zahlreichen Tarifverträgen (z.B. in 
§ 59 BAT) die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Berufs- oder Erwerbs
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Integrationsamt versagt
Zustimmung zur Kündigung

Widerspruchsausschuß weist Widerspruchsausschuß weist

Arbeitgeber kündigt
ohne vorherige Zustimmung

des Integrationsamtes

Arbeitgeber kündigt mit
vorheriger Zustimmung des 

Integrationsamtes

Rechtsmittel im Kündigungsschutz 

Rechtsmittel des Schwerbehinderten	 Rechtsmittel des Arbeitgebers 

Arbeitgeber kündigt 
ohne vorherige Zustimmung 

des Integrationsamtes 

Arbeitgeber kündigt mit 
vorheriger Zustimmung des 

Integrationsamtes 

Integrationsamt versagt 
Zustimmung zur Kündigung 

Rechtsmittel: Klage Rechtsmittel: Widerspruch parallel dazu: Klage Rechtsmittel: Widerspruch 

zuständ. Gericht Arbeitsgericht zuständ. Stelle: Widerspruchausschuss Arbeitsgericht zuständ. Stelle: Widerspruchs-

Klageziel: Feststellung, dass 
Arbeitsverh. wegen 

bei dem Integrationsamt, 
§ 118 SGB IX 

ausschuss bei 
dem Integrationsamt 

fehlender Zustimmung 
des Integrationsamtes 
fortbesteht 

Regelfrist: innerhalb eines Monats Ziel: Aufhebung Kündigung Ziel: Aufhebung des Be
nach Zugang der Kündigung des Bescheides ist nach dem scheides des Integra

des Integrationsamtes KSchG sozial tionsamtes und Zustim
und Versagung der ungerechtfertigt mung zur Kündigung 
Zustimmung innerhalb von 

Frist: innerhalb eines 3 Wochen, Frist: innerhalb 
Monats § 4 KSchG eines Monats 

Widerspruch zurück Widerspruch zurück 

Widerspruchsausschuss weist 
Widerspruch zurück 

Widerspruchsausschuss weist 
Widerspruch zurück 

Rechtsmittel:	 Klage Rechtsmittel: Klage 

zuständ. Gericht: Verwaltungs- zuständ. Gericht: Verwaltungs
gericht gericht 

Klageziel:	 Aufhebung der Klageziel: Aufhebung der 
Bescheide von Bescheide von 
Integrationsamt und Integrationsamt und 
Widerspr. Widerspr. 
Aussch. Aussch. 

Klagefrist:	 innerhalb Klagefrist: innerhalb 
eines Monats eines Monats 



unfähigkeit vereinbart ist; vielmehr ist auch in diesen Fällen die Zustimmung 
der Hauptfürsorgestelle einzuholen (§ 92 SGB IX). 

Tarifvertragsklauseln über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Ein
tritt der Berufs- oder Erwerbsminderung gelten dann nicht, wenn die 
Erwerbsminderungsrente nur auf Zeit bewilligt wird (vgl. auch § 92 SGB IX). 
Dies bedeutet: Nach Ablauf des Bescheids, der z.B. die Erwerbsminderung 
auf Zeit feststellt, tritt der Arbeitnehmer wieder in sein fortbestehendes 
(„ruhendes“) Arbeitsverhältnis ein (sofern dieses nicht inzwischen zulässiger
weise anderweitig aufgelöst worden ist). 

9.1.7 	 Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben und 
Arbeitsassistenz 

(1) Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 SGB IX, 
§§ 17-29 SchwbAV) werden von den Integrationsämtern im Zusammenwirken 
mit den Arbeitsämtern durchgeführt. Ihr Zweck ist es, den schwerbehinderten 
Menschen ihre soziale Stellung und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
Nichtbehinderten zu sichern, betriebliche Probleme zu beseitigen und durch 
Geldleistungen an behinderte Menschen und Arbeitgeber den Arbeitsplatz zu 
verbessern oder zu erhalten. Die Hilfe wird unabhängig vom Einkommen ge
währt, wenn sie wegen der Behinderung erforderlich und deshalb eine Selbst
beteiligung des behinderten Menschen unzumutbar ist. Hierzu zählen Dar
lehen oder Zuschüsse (insbesondere) für technische Arbeitshilfen, behinde
rungsgerechte Fahrzeuge, Führerschein, zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit, 
für behindertengerechte Unterkunft, Umzug, Maßnahmen zur Erhaltung der 
Arbeitskraft (z.B. Erholungsmaßnahmen) und Hilfen für besondere Lebens
lagen und Härtefälle, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Er
werbsleben oder der Berufsförderung stehen. Die Leistungen der begleitenden 
Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch psychosoziale Betreuung schwerbehinder
ter Menschen (§ 102 Abs. 2 S. 4 SGB IX; s. 9.1.10). 

Festzustellen ist allerdings, dass diese Leistungen nachrangig sind (d.h. nicht 
in Betracht kommen, wenn im Rahmen eines noch andauernden Rehabilitati
onsverfahrens Leistungen zur Rehabilitation von anderen Reha-Trägern zu 
erbringen sind) und auch einem Aufstockungsverbot unterliegen, wenn die 
Leistungen des vorrangig verpflichteten Trägers (z.B. des Arbeitsamts) nicht 
ausreichen (§ 102 Abs. 5 SGB IX). Für die Hilfe zur Beschaffung von geeigne
tem Wohnraum sind umfangreiche Richtlinien des BMA ergangen. Es werden 
Darlehen oder Zuschüsse gewährt, deren Höhe sich nach dem Einkommen 
des Behinderten richtet (zu Kraftfahrzeugen vgl. die KfzHV, 6.4 d) ee). 

Schwierigkeiten gab es in der Praxis bei der Abgrenzung zwischen der beglei
tenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX 
einerseits und den Leistungen der beruflichen Rehabilitation der gesetzlichen 
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Rentenversicherung (§§ 9 ff. SGB VI) andererseits. Diese Schwierigkeiten ei
ner Schnittstelle, in der gleichartige Leistungen in Betracht kommen können, 
wurden weitgehend durch Verfahrensabsprachen, wie der zwischen der Bun
desversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) und der Arbeitsgemeinschaft 
der Deutschen Hauptfürsorgestellen (vom 1.6.1999) vermieden (erhältlich bei 
der BfA, Ruhrstr. 2, 10709 Berlin). Inwieweit sich dies durch Regelungen des 
SGB IX ändert, bleibt abzuwarten. 

(2) Neu eingeführt wurde im Bereich der besonderen Regelungen zur Teilha-
be schwerbehinderter Menschen der Anspruch auf Übernahme der Kosten 
für eine notwendige Arbeitsassistenz (§ 102 Abs. 4 SGB IX). Nach den Emp
fehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen für 
die Erbringung finanzieller Leistungen zur Arbeitsassistenz Schwerbehinder
ter vom 27. 10. 2000 ist eine persönliche Arbeitsassistenz notwendig, wenn die 
Unterstützung im Betrieb oder der Dienststelle (z.B. durch Kollegen) nicht 
mehr ausreicht, um die geförderte Arbeitsleistung zu erbringen. Die Arbeitsas
sistenz muss über gelegentliche Handreichungen deutlich hinausgehen und 
zeitlich wie auf die Tätigkeit bezogen umfangreich sein. Dabei muss der 
schwerbehinderte Mensch in der Lage sein, seine arbeitsvertraglich geschul
dete Leistung zu erbringen. Zudem müssen das Arbeitseinkommen und die 
Kosten für die Arbeitsassistenz in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

Der Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz gilt nicht nur für Arbeitnehmer son
dern auch für selbstständige schwerbehinderte Menschen. Er beinhaltet zu
dem die Möglichkeit z.B. für Gehörlose Dolmetscher auch schon vor Erhalt 
eines Arbeitsplatzes (z.B. bei Bewerbungsgesprächen) einzusetzen und über 
die Arbeitsassistenz abzurechnen. 

Informationen zum Thema „Arbeitsassistenz“ der Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Hauptfürsorgestellen können unter der Internet Adresse: 
http://www.integrationsaemter.de beim Stichwort „Infothek“ und „Publika
tionen“ abgerufen werden. 

9.1.8 Schwerbehindertenvertretung 

Die Schwerbehindertenvertretung (§§ 94–97 SGB IX) besteht aus dem Ver-
trauensmann/der Vertrauensfrau. Sie vertritt die Belange der schwerbehin
derten Menschen im Betrieb und gegenüber dem Arbeitgeber. Die Schwerbe
hindertenvertretung wird auf die Dauer von 4 Jahren von den Behinderten in 
allen Betrieben gewählt, die mindestens 5 schwerbehinderte Menschen be
schäftigen, übt ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und unterliegt bezüglich der 
damit verbundenen Wahrnehmungen der Schweigepflicht. Der Arbeitgeber 
muss sie für ihre Tätigkeit ohne Minderung der Bezüge von der Arbeit frei
stellen. Bei Vorliegen von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen hat sie 
das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungs
unterlagen und Teilnahme am Vorstellungsgespräch. Die Schwerbehinderten
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vertretung achtet darauf, dass der Arbeitgeber die in § 81 SGB IX genannten 
Pflichten gegenüber dem behinderten Menschen erfüllt. Bei der Frage der 
Erfüllung der Verpflichtung des Arbeitgebers zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze 
mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden können, ist die Schwer
behindertenvertretung am Verfahren zu beteiligen. Wenn in einem Betrieb 
keine Schwerbehindertenvertretung vorhanden ist, kann sich der behinderte 
Mensch direkt an die örtliche Fürsorgestelle oder das Integrationsamt wenden. 

Soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist, sind sie – bei 
vollem Entgelt – von ihrer beruflichen Tätigkeit zu befreien. Zudem besitzen 
die Vertrauensmänner/-frauen gegenüber ihrem Arbeitgeber die gleiche per
sönliche Rechtsstellung wie Mitglieder des Betriebs- oder Personalrats, also 
Kündigungs-, Versetzungs- und Abordnungsschutz (§ 96 Abs. 3 SGB IX). 

9.1.9 Zusatzurlaub/Mehrarbeit/Arbeitsentgelt 

Zu den Nachteilsausgleichen (vgl. die Programmvorschrift des § 126 SGB 
IX) zählt der Anspruch auf 5 Tage bezahlten Zusatzurlaub (§ 125 SGB IX). 
Soweit tarifliche, vertragliche oder sonstige Urlaubsregelungen für schwer
behinderte Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie un
berührt. Für den Zusatzurlaub wird aber nach der Rechtsprechung des BAG 
kein zusätzliches Urlaubsgeld gezahlt (so weit nichts anderes vereinbart ist). 
Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr oder weniger als 5 Tagen er
höht oder vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Schwerbehinderte 
Menschen haben Anspruch auf den vollen Zusatzurlaub für das Jahr, in dem 
ihre Behinderung festgestellt worden ist (erfolgt z.B. die Anerkennung am 29. 
September, so besteht Anspruch auf den vollen Zusatzurlaub für das betreffen
de Jahr). Der Urlaub muss allerdings im betreffenden Jahr auch geltend ge
macht werden. Eine Aufteilung des Zusatzurlaubs ist in solchen Fällen nur im 
Jahr des Eintritts oder Austritts in das Arbeitsverhältnis erlaubt. Das heißt: Er
füllt der Arbeitnehmer die sechsmonatige Wartezeit (Probezeit) nicht oder 
scheidet er nach der Probezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres (z.B. 
wegen Erreichung des Rentenalters) aus dem Arbeitsverhältnis aus, besteht nur 
mehr ein anteiliger Urlaubsanspruch in Höhe eines Zwölftels für jeden vollen 
Kalendermonat, den er in der Probezeit bzw. seit Beginn des Jahres tätig war. 

Auch schwerbehinderte Heimarbeiter haben Anspruch auf Zusatzurlaub (§ 
127 Abs. 3 SGB IX). Keinen Anspruch auf Zusatzurlaub haben aber die sog. 
Gleichgestellten, s. 9.1.1 (2) und § 68 Abs. 3 SGB IX. 

Schwerbehinderte Menschen sind auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freizustel
len (§ 124 SGB IX). Unter Mehrarbeit i.S.d. § 124 SGB IX ist nur die über die 
gesetzliche Höchstarbeitszeit (zz. 48 Stunden pro Woche mit 6 Arbeitstagen) 
hinaus geleistete Mehrarbeit zu verstehen. Das heißt, dass Überstunden bis zu 
dieser Stundenzahl vom Arbeitgeber sehr wohl verlangt werden können. 
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Schwerbehinderten Menschen muss das ihnen zustehende Arbeitsentgelt voll 
ausgezahlt werden, gleichgültig ob sie daneben noch Rente oder vergleichbare 
Leistungen wegen ihrer Behinderung erhalten (§ 123 SGB IX). 

9.1.10 Sonstiges 

Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden teils zur Errichtung berufsfördernder 
Einrichtungen, teils für die Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben, 
teils für Zuschüsse an Arbeitgeber verwendet, die behinderte Menschen einstel
len oder ausbilden. Es werden vor allem solche Gruppen von schwerbehinder
ten Menschen gefördert, die aufgrund ihrer Behinderung auf dem Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt besondere Schwierigkeiten haben (zu Einzelheiten vgl. die 
SchwbAV). 

Behinderte im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Men
schen stehen in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis, so weit sich aus 
dem zugrundeliegenden Sozialleistungsverhältnis nichts anderes ergibt und so 
weit sie nicht Arbeitnehmer sind (§ 138 Abs. 1 SGB IX). Aus der Begründung zu 
dieser Regelung ergibt sich, dass auf dieses arbeitnehmerähnliche Rechtsverhält
nis arbeitsrechtliche Vorschriften und Grundsätze entsprechend anwendbar 
sind (z.B. über Arbeitszeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Ent
geltzahlung an Feiertagen, Erziehungsurlaub und Mutterschutz, Kündigung und 
Kündigungsfristen sowie über den Persönlichkeitsschutz und die Haftungs
beschränkung). Die inhaltliche Gestaltung dieses arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnisses zur Werkstatt ist in einem Werkstattvertrag (auf den der 
behinderte Mensch einen Anspruch hat) im Rahmen des zugrundeliegenden 
Sozialleistungsverhältnisses zu regeln (§ 138 Abs. 3 SGB IX; vgl. dazu auch 4.4). 

9.1.11 Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfungen 

Nach § 48a BBiG sollen bei der Durchführung der Berufsausbildung und in 
Prüfungsordnungen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen (i. S. 
des § 2 Abs. 1 SGB IX) berücksichtigt werden. „Dies gilt insbesondere für die 
zeitliche und sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von Prüfungszei
ten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistun
gen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen.“ 
§ 42c HwO enthält vergleichbare Bestimmungen. Nach § 13 Abs. 4 der Muster
prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- bzw. Gesellenprüfungen 
sind die besonderen Belange der körperlich, geistig und seelisch behinderten 
Menschen bei der Prüfung zu berücksichtigen. 

In der Praxis werden die gesetzlichen Möglichkeiten aus unterschiedlichen 
Gründen nicht immer ausgeschöpft und vergleichbar umgesetzt. Das Bundesins
titut für Berufsbildung hat daher 1990 eine Orientierungshilfe zur Empfehlung 
des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 24. Mai 1985 
(„Berücksichtigung besonderer Belange Behinderter bei Zwischen-, Abschluss
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und Gesellenprüfungen“) herausgegeben. Diese wird derzeit überarbeitet, da sie 
nicht mehr den Anforderungen veränderter Curricula in der beruflichen Rehabi
litation und innovativer Ausbildungs- und Prüfungskonzepte im Rahmen von 
Neuordnungen entsprach. Die neue Orientierungshilfe wird voraussichtlich 
Ende 2003 erscheinen und wie die bisherige nach Behinderungsarten differen
zierte Fallbeispiele für Prüfungsmodifikationen enthalten, die im konkreten Ein
zelfall herangezogen werden können. Notwendige Prüfungsmodifikationen kön
nen sich danach auf folgende Bereiche beziehen: 

• Technische Hilfsmittel (z. B. Tastatur für Einhänder, Notebook mit Braille
zeile) 

• Zeitliche Modifikation (z. B. Verlängerung der Bearbeitungszeit, individuelle 
Pausen) 

• Persönliche Hilfen (z. B. Schreibassistenz, Vorlesekraft, Gebärdensprachdol
metscher) 

• Modifikation in den Aufgabenstellungen (z. B. Adaption der Aufgabenstellung 
für die Bearbeitung am Computer) 

• Prüfungsort (z. B. Prüfung in einem gesonderten Raum oder am eigenen 
Arbeitsplatz) 

9.1.12 Prüfungen für Studierende 

Zu den Aufgaben der Hochschulen gehört nach § 2 Abs. 4 HRG die Berück
sichtigung der besonderen Belange von behinderten Studierenden. Sie tragen 
dafür Sorge, dass behinderte Studierende die Angebote der Hochschule mög
lichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. Nach § 16 HRG müssen 
Prüfungsordnungen die besonderen Belange behinderter Studierender zur Wah
rung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen. In den Hochschulgesetzen der 
Länder wird dieser Rahmensetzung unterschiedlich Rechnung getragen. 

Die Bestimmungen der Landeshochschulgesetze gelten für alle Studiengänge, 
die mit einer akademischen Prüfung abschließen (Diplom, Magister, Bakka
laureus). Für Studiengänge, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen 
werden (z. B. Rechtswissenschaft, Lehramtsstudiengänge, medizinische Studien
gänge) existieren spezielle bundes- oder landesrechtliche Bestimmungen. Eine 
Übersicht über einschlägige Regelungen in den Landeshochschulgesetzen und 
in den staatlichen Ordnungen ist bei der Informations- und Beratungsstelle Stu
dium und Behinderung des Deutschen Studentenwerks, Monbijouplatz 11, 
10798 Berlin (www.studentenwerke.de) erhältlich.

Eine Reihe von akademischen und staatlichen Prüfungsordnungen enthalten 
bereits seit längerem Regelungen zum Nachteilsausgleich bei Prüfungen, die 
sich teilweise an den von der Kultusminister- und der Hochschulrektorenkonfe
renz beschlossenen Muster-Rahmenordnungen für Diplomprüfungsordnungen 
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(jeweils für Universitäten und gleichgestellte Hochschulen sowie für Fachhoch
schulen) und den Allgemeinen Bestimmungen für Magisterprüfungsordnungen 
orientieren. 

Studierende, die aufgrund einer Behinderung oder chronischen Krankheit 
Nachteilsausgleich bei (Studien- und) Prüfungsleistungen benötigen, sollten sich 
rechtzeitig vor der Prüfung mit dem zuständigen Prüfungsausschuss bzw. -amt 
oder dem oder den Prüfer/-n in Verbindung setzen. Es ist empfehlenswert, sich 
vorher von den jeweiligen Behindertenbeauftragten der Hochschulen oder bei 
den an einigen Hochschulstandorten existierenden Beratungsstellen für behin
derte und chronisch kranke Studierende der Studentenwerke beraten zu lassen. 
Ein Verzeichnis der Beauftragten für Behindertenfragen bei Hochschulen und 
Studentenwerken ist bei der Informations- und Beratungsstelle Studium und 
Behinderung des Deutschen Studentenwerks erhältlich (Adresse siehe oben). 

Unter Wahrung der fachlichen Anforderungen können z. B. folgende Modifika
tionen von Studien- und Prüfungsleistungen beantragt werden: 

• Veränderung des Gesamtzeitraums, in dem bestimmte Studien- und Prüfungs
leistungen zu erbringen sind, 

• Veränderungen von Dauer und/oder Lage einzelner Prüfungsleistungen, 

• Verlängerung der Bearbeitungszeit zeitabhängiger Studien- und Prüfungsleis
tungen (z. B. Klausuren, Haus- oder Diplomarbeiten), 

• Unterbrechung von zeitabhängigen Prüfungsleistungen (insbesondere Arbei
ten unter Aufsicht) durch individuelle Erholungspausen, 

• Splitten einer Prüfungsleistung in Teilleistungen, 

• Verlängerung des Zeitraums zwischen einzelnen Studien- und Prüfungsleis
tungen, 

• Mitbestimmungsmöglichkeit der Prüflinge bei der Festlegung von Prüfungster
minen (z. B. nicht unmittelbar vor oder nach therapeutischen Maßnahmen), 

• Erbringen von Studien- und Prüfungsleistungen in einer anderen als der vor
gesehenen Form, z. B. Ersatz von schriftlichen durch mündliche Leistungen 
und umgekehrt, Ersatz von praktischen durch theoretische Leistungen (und 
ggf. auch umgekehrt), Einzel- statt Gruppenprüfung, 

• Zulassen und ggf. auch zur Verfügung stellen von notwendigen Hilfsmitteln, 
Assistenzleistungen und Gebärdensprachdolmetschern, zur Verfügung stellen 
von adaptierten Prüfungsunterlagen, Durchführung der Prüfung in einem ge
sonderten Raum, 

• Berücksichtigung der studienzeitverlängernden Wirkungen einer Behinderung 
oder chronischen Krankheit bei der Gewährung so genannter „Freiversuche“. 
Zum Teil finden sich in Landeshochschulgesetzen und in Prüfungsordnungen 
entsprechende Regelungen. 
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Nachteilsausgleiche dürfen sich nicht auf die Bewertung von Studien- und Prü
fungsleistungen auswirken und nicht in Leistungsnachweise oder Zeugnisse auf
genommen werden. 

9.2 Schutz im Rechtsverkehr 

9.2.1 Allgemeines 

Seit dem 1.1.1992 sind Entmündigung, Vormundschaft und Pflegschaft für 
Volljährige abgeschafft; an ihre Stelle hat das Betreuungsgesetz die Betreu
ung eingeführt. Durch dieses Gesetz sind vor allem Vorschriften des BGB 
und des Gesetzes über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FGG) geändert worden. Mit der Betreuung soll die Rechtsstellung psychisch 
Kranker und körperlich, geistig oder seelisch Behinderter verbessert werden; 
wesentliches Ziel der maßgeblichen Vorschriften ist es, die verbliebenen 
Fähigkeiten der Betreuten zu berücksichtigen und stärker als bisher auf ihre 
individuellen Bedürfnisse einzugehen. 

Die folgenden Ausführungen können nur über die Grundzüge der Betreuung 
informieren; wer sich näher kundig machen will, sollte die unter 9.2.9 ge
nannte Literatur zu Rate ziehen. 

9.2.2 Der Betreuer 

(1) Ein Betreuer darf nur dann bestellt werden, wenn dies erforderlich ist, weil 
der Volljährige seine Angelegenheiten aufgrund einer psychischen Krankheit 
oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teil
weise nicht besorgen kann; die Bestellung des Betreuers erfolgt durch das Vor
mundschaftsgericht (§ 1896 Abs. 1 BGB; zum Ablauf des Verfahrens einer Be
treuerbestellung s. 9.2.7); sie darf nur für die Aufgabenkreise erfolgen, in denen 
eine Betreuung erforderlich ist. Nicht erforderlich ist die Anordnung der Be
treuung, wenn rein tatsächliche Angelegenheiten des Betroffenen (z.B. Führung 
des Haushalts, Sauberhalten der Wohnung, Versorgung mit Essen) ebenso gut 
wie durch einen Betreuer durch andere Hilfen besorgt werden können (z.B. 
durch Familienangehörige, Freunde, Nachbarn oder soziale Dienste). 

(2) Der volljährige Betroffene hat ein Vorschlagsrecht, wer zu seinem Betreu
er bestellt werden soll; diesem Vorschlag soll das Gericht entsprechen, wenn 
es dem Wohl des Betroffenen nicht zuwiderläuft (§ 1897 Abs. 4 BGB). 
Schlägt der Betroffene niemanden vor, so ist bei der Auswahl des Betreuers 
auf die verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Bindungen, insbe
sondere zu Eltern, Kindern und zum Ehegatten sowie auf die Gefahr von In
teressenkonflikten (z.B. wegen des Vermögens) Rücksicht zu nehmen. 

Das Vormundschaftsgericht bestellt zum Betreuer in der Regel eine natürli
che Person, d.h. einen einzelnen Menschen (im Gegensatz zu einer juristi
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schen Person, z.B. einem eingetragenen Verein; § 1897 Abs. 1 BGB: in Be
tracht kommen vor allem Menschen, die einen engen Kontakt zum Betroffe
nen haben, z.B. Angehörige). Betreuer kann nur werden, wer bereit und in 
der Lage ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenhei
ten des Betreuten zu besorgen und ihn hierbei im erforderlichen Umfang per
sönlich zu betreuen. Zum Betreuer können aber auch Mitarbeiter eines aner
kannten Betreuungsvereins oder der Betreuungsbehörde (z.B. einer kreis
freien Stadt) bestellt werden (§ 1897 Abs. 2 BGB). Nur ausnahmsweise kön
nen unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Betreuungsverein oder eine 
Betreuungsbehörde zum Betreuer bestellt werden (§ 1900 BGB). 

Nicht zum Betreuer bestellt werden kann, wer zu einer Anstalt, einem Heim 
oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der Volljährige untergebracht ist 
oder wohnt (z.B. in einem Wohnheim für Behinderte), in einem Abhängig
keitsverhältnis (z.B. als Angestellter eines Heimes) oder in einer anderen en
gen Beziehung (z.B. als Inhaber eines Heimes) steht. 

Vor seiner Entscheidung prüft das Vormundschaftsgericht, ob der Betroffene 
eine Betreuungsverfügung gemacht hat (die zwar nicht handschriftlich abge
fasst sein muss, aber auf jeden Fall handschriftlich unterschrieben werden 
sollte). In dieser Verfügung kann der Betroffene (schon frühzeitig, also vor al
lem in „guten Jahren“) z.B. festgelegt haben, wer im Falle seiner Pflegebedürf
tigkeit Betreuer werden soll, in welchem Heim er wohnen möchte oder was 
mit seinem Vermögen geschehen soll. Diese Anordnungen sind grundsätzlich 
zu befolgen, sofern sie dem Wohl des Betroffenen nicht zuwiderlaufen 
(§ 1897 Abs. 4 BGB). Neben der Betreuungsverfügung gibt es noch die Mög
lichkeit, einer vertrauenswürdigen Person eine Vollmacht zu erteilen und so 
für den Fall einer zeitweisen oder dauernden Einschränkung der Entschei
dungsfähigkeit vorzusorgen (Vorsorge- oder Generalvollmacht, die auch mit 
einer Betreuungsverfügung kombiniert werden kann). Praktische Hinweise zu 
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung findet man in der BAGH-Zeit-
schrift „Selbsthilfe“ 1999, Heft 1, S. 42 und in der Broschüre „Vorsorgevoll
macht und Betreuungsverfügung“, erhältlich beim Fachhochschulverlag (Ver
trieb), Kleiststr. 31, 60318 Frankfurt/M. (Preis: 4,50 t, vgl. auch unten 10.4 d). 

Die Höchstdauer der Betreuung beträgt 5 Jahre (§ 69 Abs. 1 FGG); für die Ver
längerung gelten die gleichen Vorschriften wie für die erstmalige Bestellung. 

(3) Die zum Betreuer bestellte Person hat die Betreuung persönlich auszu
üben und die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen 
Wohl entspricht; zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im 
Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu gestalten (§ 1901 Abs. 1 BGB). Der Betreuer hat Wünschen 
des Betreuten zu entsprechen, so weit dies nicht dessen Wohl zuwiderläuft 
und dem Betreuer zuzumuten ist. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die 
Möglichkeit, im Rahmen seiner Tätigkeiten sein Leben nach eigenen Wün
schen und Vorstellungen zu gestalten (§ 1901 Nr. 1 BGB); die Erledigung 
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wichtiger Angelegenheiten hat der Betreuer vorher mit dem Betreuten zu be
sprechen, sofern dies nicht dessen Wohl zuwiderläuft (§ 1901 Abs. 2 BGB). 

9.2.3 Auswirkungen der Betreuung 

(1) Im Gegensatz zur (früheren) Entmündigung hat die Betreuung keine 
automatische Auswirkung auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten. So weit 
der Betreute selbst in der Lage ist, wirksame Erklärungen abzugeben (er also 
geschäftsfähig ist), kann er auch Angelegenheiten, die zum Aufgabenkreis 
des Betreuers gehören, weiterhin selbstständig erledigen (der Betreute kann 
also z.B. selbstständig einen Schrank veräußern, auch wenn zum Aufgaben
kreis des Betreuers die Vermögenssorge – dazu unter 9.2.4 – gehört). Nur 
wenn der Betreute nach § 104 Nr. 2 BGB geschäftsunfähig ist (z.B. wegen 
schwerer chronischer Geisteskrankheit), kann er nicht selbstständig rechtswirk
sam handeln, sondern muss durch den Betreuer gesetzlich vertreten werden. 

(2) Eine gewisse Einschränkung erfährt die Teilnahme des Betreuten am
Rechtsverkehr durch den sog. Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 BGB): Dieser 
Einwilligungsvorbehalt kann vom Vormundschaftsgericht angeordnet wer
den, wenn die erhebliche Gefahr besteht, dass der Betreute sich selbst oder 
sein Vermögen schädigt. Die Maßnahme soll in erster Linie dem Schutz des 
Betreuten vor uneinsichtiger Selbstschädigung dienen. Der Betreute bedarf 
dann zu Willenserklärungen, die den Aufgabenkreis des Betreuers betreffen, 
dessen Einwilligung (faktisch wirkt sich der Einwilligungsvorbehalt damit wie 
die frühere – durch die Reform abgeschaffte –Entmündigung aus). Eine Ge
fahr lediglich für Dritte reicht nicht aus, da deren Interessen bereits durch die 
Einsetzung eines Betreuers hinreichend berücksichtigt werden und es eines 
weiteren Schutzes durch einen Einwilligungsvorbehalt nicht bedarf. Die Ge
fahr geringer Vermögensschäden reicht keinesfalls aus, vielmehr muss es sich 
um eine erhebliche Gefahr handeln. 

(3) In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich
und außergerichtlich (§ 1902 BGB). 

9.2.4 Aufgabenkreis des Betreuers

(1) Aufgabenkreis des Betreuers kann z.B. sein:

– Vermögenssorge (sie kann die „totale“ Besorgung der Vermögensangele
genheiten umfassen, aber auch nur Ausschnitte daraus, z.B. Regelung von 
Erbschafts- oder Rentenangelegenheiten, Schuldentilgung, Regelung von 
Unterhaltspflichten.) Bei der Vermögenssorge treffen den Betreuer zahlrei
che Pflichten (vor allem zur Ermittlung des Vermögens, zur Anlegung eines 
Vermögensverzeichnisses, zur Sicherung und zur Verwaltung des Vermö
gens und zur Rechnungslegung; § 1908 i Abs. 1 BGB, §§ 1802 Abs. 1 S. 1, 
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Abs. 2 und 3; 1803, 1805-1821; 1822 Nr. 1-4, 6-13; 1823-1825; 1828-1831; 
1833-1890; 1892-1894). 

– Aufenthaltsbestimmung, Wohnungsangelegenheiten, ärztliche Behand-
lung, Sterilisation, Postkontrolle, Unterbringung. 

Eine Reihe von Betreuungshandlungen in diesen Aufgabenkreisen bedürfen 
der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts (z.B. Verkauf eines Hauses, 
Sterilisation). 

(2) Sonderregelungen für besonders wichtige Angelegenheiten enthalten die 
§§ 1904 bis 1907 BGB: 

(a) Untersuchung des Gesundheitszustandes, Heilbehandlung und ärzt
licher Eingriff (§ 1904 BGB): Diese Maßnahmen bedürfen der Einwilligung 
des Betroffenen, für die es nicht auf die Geschäftsfähigkeit, sondern auf die 
sog. natürliche Einsichtsfähigkeit ankommt (ist diese Einsichtsfähigkeit vor
handen, bedarf es keiner zusätzlichen Zustimmung des Betreuers). Ist der Be
treute einwilligungsunfähig (hat er also nicht die natürliche Einsichtsfähig
keit), so ist für die genannten Maßnahmen die Einwilligung des Betreuers (im 
Rahmen seines Aufgabenkreises) notwendig. Wenn die begründete Gefahr 
besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schwe
ren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, bedarf die Ein
willigung des Betreuers der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts (ohne 
Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit einem 
Aufschub Gefahr verbunden ist). 

(b) Sterilisation (§ 1905 BGB): Volljährige Betreute können in eine freiwillige 
Sterilisation einwilligen, sofern sie einwilligungsfähig sind (d.h. die Tragweite 
ihrer Entscheidung erkennen können). Ist der Betreute hingegen einwilligungs
unfähig, so kann der Betreuer in die Sterilisation nur einwilligen, wenn eine 
Vielzahl von Voraussetzungen erfüllt ist (§ 1905 Abs.1 BGB). So darf u.a. die 
Sterilisation nicht dem Willen des Betreuten widersprechen; der Betreute muss 
auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben; es muss anzunehmen sein, dass es ohne 
die Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen würde, infolge derer eine 
Gefahr für das Leben der Schwangeren zu erwarten wäre; die Schwangerschaft 
darf nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden können. Die Ein
willigung des Betreuers bedarf darüber hinaus der Genehmigung des Vormund
schaftgerichts. Um Interessenkollisionen auszuschließen, ist für diese Entschei
dung zudem stets ein besonderer Betreuer zu bestellen (§ 1899 Abs. 2 BGB). 
Sterilisation darf erst zwei Wochen nach Wirksamkeit dieser Genehmigung 
durchgeführt werden (§ 1905 Abs. 2 BGB; vgl. auch Nr. 46 b)). 

Die Sterilisation Minderjähriger ist ausnahmslos unzulässig (§ 1631 c BGB). 

(c) Unterbringung und unterbringungsähnliche Maßnahmen (§ 1906 BGB): 

Solche Maßnahmen sind nur zulässig, wenn 
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– aufgrund einer psychischen Krankheit bzw. einer geistigen oder seelischen
Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder 
erheblichen Schaden zufügt, oder 

– eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein 
ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die die Unterbringung des Betreuten 
nicht durchgeführt werden kann; als weitere Voraussetzung ist vorgesehen, 
dass der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit bzw. geistigen oder 
seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erken
nen kann oder nach dieser Einsicht handeln kann (§ 1906 Abs. 1 BGB). 

Die Unterbringung und die unterbringungsähnlichen Maßnahmen (Beispiel: 
Festbinden unruhiger alter Menschen oder „Ruhigstellung“ durch Medika
mente in einem Altenwohnheim) ist nur mit Genehmigung des Vormund
schaftsgerichts zulässig (ohne Genehmigung nur, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist dann unverzüglich nachzuholen; 
§ 1902 Abs. 2 BGB). Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn 
ihre Voraussetzungen wegfallen; die Beendigung muss er dem Vormund
schaftsgericht anzeigen (§ 1906 Abs. 3 BGB). 

Sollte wegen Fremdgefährdung eine Unterbringung notwendig sein, so rich
tet sich diese „öffentlich-rechtliche“ Unterbringung auch nach den Unterbrin
gungsgesetzen der einzelnen Bundesländer. Solche Unterbringungen sind 
nicht Aufgabe des Betreuers. 

(d) Wohnungsfragen (§ 1907 BGB): Zur Kündigung oder zur einverständli
chen Aufhebung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, den der Betreute 
gemietet hat, bedarf der Betreuer der Genehmigung des Vormundschaftsge
richts (§ 1907 Abs. 1 BGB). Kommt die Beendigung des Mietverhältnisses 
aufgrund anderer Umstände in Betracht (z.B. aufgrund einer Kündigung des 
Vermieters), so hat der Betreuer dies dem Vormundschaftsgericht unverzüg
lich mitzuteilen, wenn sein Aufgabenkreis das Mietverhältnis oder die Auf
enthaltsbestimmung umfasst (§ 1907 Abs. 2 BGB). Zu einem Miet- oder 
Pachtvertrag bedarf der Betreuer der Genehmigung des Vormundschafts
gerichts, wenn das Vertragsverhältnis länger als 4 Jahre dauern oder vom 
Betreuer Wohnraum vermietet werden soll (§ 1907 Abs. 3 BGB). 

9.2.5 Ehe- und Testierfähigkeit/Wahlrecht 

Die Bestellung eines Betreuers hat keinen Einfluss auf die Ehefähigkeit des 
Betreuten oder auf seine Fähigkeit, Verfügungen von Todes wegen vorzuneh
men (also z.B. ein Testament zu errichten). Ein Einwilligungsvorbehalt kann 
dafür nicht angeordnet werden (§ 1903 Abs. 2 BGB). Der Betreute kann al
so, sofern er nicht geschäftsunfähig ist, eine Ehe eingehen oder ein Testament 
errichten, ohne seinen Betreuer fragen zu müssen. Allerdings ist die Ehe nich
tig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschließung geschäftsunfähig 
war (z.B. wegen dauernder schwerer Geisteskrankheit). 
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Vom Wahlrecht ausgeschlossen ist nur derjenige, der zur Besorgung aller 
Angelegenheiten einen Betreuer hat (§ 13 Bundeswahlgesetz). Besteht eine 
Betreuung lediglich für bestimmte Aufgabenkreise (z.B. für die Aufenthaltsbe
stimmung), ist der Betreute in vollem Umfang wahlberechtigt. 

9.2.6 Haftung, Vergütung und Aufwendungsersatz des Betreuers 

(1) Bei den vielfältigen Aufgaben des Betreuers kann es vorkommen, dass
dieser Handlungen vornimmt, durch die dem Betreuten ein Schaden entsteht 
(z.B. durch Versäumung von Terminen). Nach dem Gesetz (§§ 1908 i Abs. 1,
1833 BGB) haftet der Betreuer dem Betreuten für den aus der Pflichtverlet
zung entstehenden Schaden, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. Neben 
dem Betreuten kann auch Dritten (z.B. Vertragspartnern) durch schuldhaftes 
Verhalten des Betreuers ein Schaden entstehen. Der Betreuer kann sich ge
gen solche Haftungsansprüche versichern (Haftpflichtversicherung für Per
sonen- und Sachschäden, Vermögenshaftpflicht für Vermögensschäden). Die 
Kosten für eine solche Versicherung müssen vom Betreuten (sofern Vermö
gen vorhanden ist) oder (bei Mittellosigkeit des Betreuten) von der Staatskas
se getragen werden (§§ 1908 i Abs. 1, 1835 Abs. 2 BGB). Wer als Mitglied ei
nes Betreuungsvereins oder eines Verbandes der freiwilligen Wohlfahrtspflege 
eine Betreuung übernommen hat, ist über den jeweiligen Verband versichert. 

Wenn der Betreuer in Ausübung seines Amtes bei einem Unfall einen Perso
nenschaden erleidet (z.B. auf dem unmittelbaren Weg von seiner Wohnung 
zum Betreuten), ist er in der gesetzlichen Unfallversicherung beitragsfrei ver
sichert; Unfallmeldungen sind unverzüglich an das zuständige Vormund
schaftsgericht zu machen. 

(2) Die Betreuung wird grundsätzlich unentgeltlich – d.h. ehrenamtlich – ge
führt (§§ 1908 i Abs. 1, 1836 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ausnahmsweise wird sie 
aber dann entgeltlich geführt, wenn das Gericht bei der Bestellung des Be
treuers feststellt, dass der Betreuer die Betreuung berufsmäßig führt (dies ist 
z.B. der Fall, wenn der Betreuer mehr als zehn Betreuungen führt). Ein sol-
cher berufsmäßiger Betreuer erhält dann eine Vergütung, deren Höhe sich 
nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen bemisst. 

Macht der unentgeltlich tätige Betreuer zum Zweck der Führung der Betreu
ung Aufwendungen (also hat er z.B. Fahrtkosten), so bekommt er diese Auf
wendungen ersetzt, und zwar entweder vom Betreuten selbst (sofern dieser 
ein ausreichendes Einkommen oder Vermögen hat) oder – bei Mittellosigkeit 
des Betreuten – aus der Staatskasse (§§ 1908 i Abs. 1, 1835 BGB), allerdings 
ist ein Nachweis der konkret entstandenen Kosten erforderlich (z.B. durch 
Belege, etwa Fahrkarten). 

Da bei vielen Aufwendungen eine Erfassung, Auflistung und Beschaffung von 
Belegen im Verhältnis zur Höhe des Erstattungsbetrags viel zu aufwendig wäre, 
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sieht das Gesetz vor (vgl. §§ 1908 i Abs. 1, 1835 a BGB), dass der unentgeltlich 
tätige Betreuer zur Abgeltung seines Anspruchs auf Aufwendungsersatz eine 
pauschalierte Aufwandsentschädigung (zz. 312 t pro Jahr) verlangen kann. 
Diese pauschale Aufwandsentschädigung die (ohne Belege) beim Gericht zu 
beantragen ist, wird jährlich gezahlt (erstmals ein Jahr nach Bestellung des Vor
munds), und zwar entweder vom Betreuten selbst (sofern dieser ein ausreichen
des Einkommen oder Vermögen hat) oder – bei Mittellosigkeit des Betreuten – 
aus der Staatskasse (§§ 1908 i, 1835 Abs. 3, 1836 d BGB). Gekürzt wird die 
pauschale Aufwandsentschädigung natürlich um die Beträge (z.B. Fahrtkosten), 
die gegen Beleg (z.B. Fahrkarte) bereits als Aufwendungen nach §§ 1908 i Abs. 1, 
1835 BGB ersetzt worden sind. 

Wird allerdings die pauschalisierte Aufwandsentschädigung in Anspruch ge
nommen, besteht nicht mehr die Möglichkeit eines zusätzlichen Aufwen
dungsersatzes. Diese bisher vorhandene Möglichkeit wurde durch das am 
1.1.1999 in Kraft getretene Betreuungsrechtsänderungsgesetz aufgehoben. 

Für Berufsbetreuer, die durch das Gericht besonders bestellt werden müssen, 
werden Vergütungen zwischen 18 t und 31 t bezahlt (je nach Qualifikation 
des Berufsbetreuers). 

Bei Zweifelsfragen zu Vergütung und Aufwendungsersatz sollte man sich an 
den zuständigen Rechtspfleger des Vormundschaftsgerichts wenden. Eine 
gute Arbeitshilfe stellt der Ratgeber von H. Deinert/K. Lütgens, Die Vergü
tung des Betreuers, 3. Aufl. 2002, dar. 

9.2.7 Verfahren zur Bestellung des Betreuers 

Das Verfahren zur Bestellung eines Betreuers erfolgt im Wesentlichen wie folgt: 

– Antrag des Betroffenen oder Anregung von Dritten (z.B. Angehörigen, Hei-
men) an das Vormundschaftsgericht (§ 1896 Abs. 1 BGB) sowie schriftliche 
Benachrichtigung des Betroffenen vom Antrag bzw. von der Anregung, 

– Anforderung eines Sozialberichts bei der Betreuungsbehörde (z.B. der 
kreisfreien Stadt; § 8 Betreuungsbehördengesetz – BtBG), 

– persönliche Anhörung des Betroffenen und Verschaffung eines unmittelba-
ren Eindrucks von ihm in seiner ursprünglichen Umgebung, wenn dies vom 
Betroffenen verlangt wird oder der Sachaufklärung dient und der Betroffe
ne nicht widerspricht (§ 68 Abs. 1 FGG; ausnahmsweise kann die An
hörung unter den Voraussetzungen des § 68 Abs. 2 FGG unterbleiben), 

– Unterrichtung des Betroffenen über den möglichen Verlauf des Verfahrens
und (in geeigneten Fällen) Hinweis auf die Möglichkeit der Vorsorgevoll
macht (§ 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB) sowie deren Inhalt (§ 68 Abs. 1 FGG), 

– Bestellung eines Verfahrenspflegers, so weit dies zur Wahrnehmung der In-
teressen des Betroffenen erforderlich ist (§ 67 FGG) bzw. Heranziehung ei
nes Sachverständigen unter den Voraussetzungen des § 68 Abs. 4 FGG, 

273 



– Bestellung eines Sachverständigen (z.B. Arztes, Psychologen) zur Erstellung
des Gutachtens (§ 68 b Abs. 1 FGG), notfalls Vorführung oder Unterbrin
gung zur Beobachtung beim Sachverständigen (§ 68 b Abs. 3 und 4 FGG), 

–	 Schlussgespräch mit dem Betroffenen zur Anhörung, zum Gutachten, zum 
Betreuer und zu dessen Aufgabenkreis, so weit dies zur Gewährung des 
rechtlichen Gehörs oder zur Sachaufklärung erforderlich ist (§ 68 Abs. 5 
FGG), 

– Gelegenheit zur Äußerung nach § 68 a FGG (z.B. für den gesetzlichen Ver-
treter, für Ehegatten und Kinder des Betroffenen, für eine ihm nahe stehen
de Person auf Verlangen des Betroffenen sowie für die Betreuungsbehörde, 
wenn es der Betroffene verlangt oder es der Sachaufklärung dient), 

– Bestimmung des Aufgabenkreises (§ 1896 Abs. 2 und 3 BGB),
– Auswahl des Betreuers (§§ 1897–1900 BGB; unter bestimmten Vorausset

zungen können auch mehrere Betreuer bestellt werden: so ist z.B. für die 
Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten stets 
ein besonderer Betreuer zu bestellen), 

– begründete Entscheidung über die Bestellung des Betreuers (§ 69 Abs. l
FGG), 

– mündliche Verpflichtung des Betreuers durch den Rechtspfleger und Aus-
händigung der Bestellungsurkunde (§ 69 b Abs.1 und 2 FGG); in geeigne
ten Fällen Einführungsgespräch des Gerichts mit dem Betreuer und dem 
Betroffenen (§ 69 b Abs. 3 FGG), 

– Bekanntmachung der Entscheidung des Gerichts an die Betreuungsbehörde 
und an den Betroffenen, wenn dadurch nach ärztlichem Zeugnis keine er
heblichen Nachteile für seine Gesundheit zu befürchten sind (§ 69 a FGG), 

– Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts (§§ 19 - 22, 69 a FGG),
– Mitteilung der Entscheidung des Gerichts an andere Gerichte, Behörden

oder sonstige öffentliche Stellen unter den Voraussetzungen des § 69 k Abs. 
1 FGG; an Wählerverzeichnisse bei Bestellung eines Betreuers für alle Auf
gabenkreise (§ 69 l Abs.1 FGG); an Meldebehörden bei Einwilligungsvor
behalt, der sich auf die Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen erstreckt 
(§ 69 l Abs. 2 FGG); ferner an Leiter der Einrichtung bei Bestellung eines 
Betreuers mit dem Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung im Falle ei
ner Unterbringungsmaßnahme (§ 69 m FGG); schließlich Unterrichtung 
des Betroffenen, des Betreuers und des Verfahrenspflegers über die Mittei
lungen nach § 69 k Abs. 3 FGG. 

9.2.8 Übergangsregelungen 

Ab dem 1.1.1992 wurden die bisherigen Vormundschaften und Pflegschaften 
über Volljährige automatisch zu Betreuungen: Frühere Vormünder wurden 
zu Betreuern für alle Angelegenheiten mit Einwilligungsvorbehalt; frühere 
Pfleger wurden zu Betreuern mit dem bisherigen Aufgabenkreis. Das Vor
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mundschaftsgericht musste über die Aufhebung und Verlängerung der so 
übernommenen Betreuungen spätestens nach 5 Jahren entscheiden, wenn die 
Vormundschaft oder Pflegschaft am 1.1.1992 schon seit mindestens 10 Jahren 
ununterbrochen bestanden hat; bei Vormundschaften oder Pflegschaften, die 
am 1.1.1992 weniger als 10 Jahre bestanden haben, muss das Vormund
schaftsgericht bis spätestens 31.12.2002 über Aufhebung oder Verlängerung 
entschieden haben. 

9.2.9 Hinweis auf Rechtsänderungen 

Aufgrund des Abschlussberichts einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, der zu 
Schwerpunktthemen des Betreuungsrechts vorgelegt wurde, wird derzeit über 
die darin vorgeschlagenen Änderungen des Betreuungsrechts diskutiert, die 
möglicherweise bei einer im Zeitraum 2003/2004 erfolgenden Überarbeitung 
des Betreuungsrechts in Gesetzeskraft treten könnten. 

Vorgeschlagen wird in diesem Bericht u.a. 

•	 die Stärkung der Rahmenbedingungen für die Vorsorgevollmacht, 

•	 die Einführung einer gesetzlichen Vertretungsmacht für Angehörige, 

•	 für die Verfahrenspflegschaft zukünftig auch andere Personen als Rechts
anwälte in Betracht ziehen, 

•	 eine Pauschalierung der Vergütung und des Aufwendungsersatzes, 

•	 die Stärkung der Aufsicht im Betreuungsrecht, 

•	 die Übertragung von Aufgaben, die bisher den Vormundschaftsrichtern 
vorbehalten sind, auf Rechtspfleger. 

Zwar gibt es derzeit noch keinen konkreten Gesetzentwurf, in dem die Vor
schläge der Arbeitsgruppe Berücksichtigung gefunden haben. Es ist aber zu 
erwarten und hinsichtlich einiger geplanter Änderungen wohl auch zu be
fürchten, dass die möglicherweise noch im Verlaufe des Jahres 2003 bzw. zu 
Beginn des Jahres 2004 geschieht. 

9.2.10 Hinweise auf Arbeitshilfen und Literatur 

Für eine eingehendere Beschäftigung mit dem Betreuungsrecht ist z.B. hinzu
weisen auf: 

– A. Jürgens / D. Kröger / R. Marschner / P. Winterstein, Betreuungsrecht 
kompakt, 5. Aufl., München 2002, 

– A. Jürgens (Hrsg.), Betreuungsrecht – Kommentar, 2. Aufl., München 2001, 

– W. Zimmermann, Betreuungsrecht von A bis Z, 2. Aufl., München 2001, 

– P. Hahnkamp, Rechtsgrundlage Betreuung, Aufgaben – Rechte – Pflichten, 
2002. 
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9.3 Beförderung und Verkehr 

9.3.1 Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr 

Beim Recht zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personenverkehr 
(§ 145 SGB IX) ist zu unterscheiden zum einen die kostenlose Beförderung 
(unter a) und zum anderen die Beförderung mit Kostenbeteiligung (unter b). 

a) Für die kostenlose Beförderung kommen folgende Personengruppen in 
Betracht: 

1. Kriegsbeschädigte und andere Versorgungsberechtigte, die schon vor dem
1.10.1979 freifahrtberechtigt waren und mindestens eine Minderung der Er
werbsfähigkeit von 70 Prozent oder von wenigstens 50 Prozent mit Ausweis
merkzeichen „G“ aufgrund der Schädigung nachweisen 

oder 

2. Personen, deren Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „H“ („hilf-
los“) und/oder „Bl“ („blind“) trägt 

oder 

3. schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewe-
gungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt (Ausweismerkzei
chen „G“) oder außergewöhnlich gehbehindert (Ausweismerkzeichen „aG“) 
oder gehörlos (Ausweismerkzeichen „Gl“) sind, wenn sie zugleich Empfänger 
von Arbeitslosenhilfe oder laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt 
nach dem BSHG, dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) oder den §§ 27 a 
und 27 d BVG sind (das Merkzeichen „aG“ allein, d.h. ohne den Bezug der 
genannten Leistungen, genügt nicht!); schwerbehinderte Menschen, die nur 
Wohngeld beziehen, gehören also nicht dazu. 

In ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt 
sind Personen, die infolge einer Einschränkung des Gehvermögens (auch 
durch innere Leiden oder infolge von Anfällen oder von Störungen der 
Orientierungsfähigkeit) nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht oh
ne Gefahren für sich oder andere solche Wegstrecken im Ortsverkehr zurück
legen können, die üblicherweise zu Fuß zurückgelegt werden (in der Praxis: 
2 km oder 30 Minuten). Der Nachweis dieser erheblichen Beeinträchtigung 
kann bei schwerbehinderten Menschen mit einem GdB von wenigstens 80 
nur mit einem Ausweis mit halbseitigem orangefarbigen Flächenaufdruck und 
dem eingetragenen Ausweismerkzeichen „G“ geführt werden, dessen Gültig
keit frühesten mit dem 1.4.1984 beginnt oder auf dem ein entsprechender Än
derungsvermerk eingetragen ist (§ 146 Abs. 1 SGB IX). 

Ständige Begleitung ist bei schwerbehinderten Menschen notwendig, die die 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung zur 
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Vermeidung von Gefahren für sich oder andere regelmäßig auf fremde Hilfe 
angewiesen sind (§ 146 Abs. 2 SGB IX). 

Die unter 1. bis 3. genannten Personengruppen erhalten vom Versorgungsamt 
als Anlage 2 zum Ausweis kostenlos ein weißes Beiblatt mit einer Marke (im 
Wert von 60 t), die 1 Jahr Gültigkeit hat; (§ 3a SchwbAwV). 

b) Alle anderen tatsächlich in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 
erheblich Beeinträchtigten sowie Gehörlose müssen beim Versorgungsamt für 
60 t eine 12 Monate oder für 30 t eine 6 Monate gültige Wertmarke erwer
ben und in das zum Ausweis mit dem Merkzeichen „G“ ausgegebene Beiblatt 
einkleben. Für zurückgegebene Wertmarken wird ein Betrag von 5 t pro Mo
nat erstattet, sofern der zu erstattende Betrag 15 t nicht unterschreitet. Die 
unter a) 1. und 2. Genannten sowie die bei 3. angeführten Schwerbehinder
ten mit dem Merkzeichen „aG“ erhalten die Wertmarke auch dann, wenn der 
Ausweis bzw. das Beiblatt einen Vermerk über ihre Kraftfahrzeugsteuerbefrei
ung trägt. Die übrigen (also mit Merkzeichen „G“ und Gehörlose) müssen 
wählen, ob sie die Wertmarke erwerben oder vom Finanzamt eine Kfz-Steuer-
ermäßigung von 50% in das Beiblatt eintragen lassen wollen (vgl. auch unter 
9.4.3). Die Inhaber des mit der Wertmarke versehenen Beiblatts brauchen für 
die Mitnahme von Handgepäck, Krankenfahrstuhl oder Führhund nichts zu 
bezahlen. 

c) Die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Perso
nenverkehr erfolgt 

aa) ohne Kilometerbegrenzung und unabhängig vom Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt des Behinderten mit: 

– Straßenbahnen und Obussen, 

– Kraftfahrzeugen und Eisenbahnen im Linienverkehr auf Linien, bei denen 
die Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 km nicht übersteigt. 
So weit keine Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung besteht (z.B. Berg-, 
Insel- oder Museumseisenbahnen), enthält der Fahrplan einen entspre
chenden Hinweis, 

– S-Bahnen in der 2. Wagenklasse, 

– Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Verkehrsverbünden (einheitliches 
oder verbundenes Beförderungsentgelt im zusammenhängenden Liniennetz 
mit z.B. Straßenbahnen, Obussen usw.) oder in Verkehrs-Tarifgemeinschaf-
ten, z.B. Rhein-Main-Verkehrsverbund, 

– Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr im Orts- und 
Nachbarschaftsbereich. Dazu gehört auch die Schiffslinie auf dem Überlin
ger See Konstanz – Meersburg – Mainau – Unteruhldingen – Dingelsdorf – 
Überlingen und umgekehrt. Die Pflicht zur unentgeltlichen Personenbeför
derung im Fährnahverkehr erstreckt sich nicht auf die Beförderung von 
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Personenkraftwagen der durch das Gesetz begünstigten Behinderten. Im 
Übersetzverkehr zu den „Deutschen Nordseeinseln“ haben schwerbehin
derte Reisende keine Freifahrt. Der Schiffsverkehr auf der Vogelfluglinie 
gilt nicht als Nahverkehr im Sinne des Gesetzes (§ 147 Abs. 1 SGB IX). 

bb) im Umkreis von 50 km um den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Auf
enthalt des Schwerbehinderten in der 2. Wagenklasse in Zügen des Nah
verkehrs. 

Das Versorgungsamt gibt das Streckenverzeichnis und die Wertmarke auf An
trag aus. Werden sie spätestens drei volle Monate vor Ablauf der Gültigkeits
dauer zurückgegeben, wird der für die Wertmarke gezahlte Betrag anteilig er
stattet. Kostenlos wird die Wertmarke für ein Jahr ausgegeben, wenn Arbeits
losenhilfe oder laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem BSHG, 
dem SGB VIII oder nach den §§ 27a und 27d BVG bezogen werden. 

Einen Überblick über diesen doch recht komplizierten Bereich soll das 
Schaubild auf S. 279 vermitteln (es ist entnommen dem von der Arbeits
gemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen herausgegebenen Band 
„ABC der Behindertenhilfe, 6. Aufl. 1998, vgl. auch Anhang III b)). 

Einen guten Überblick über die unentgeltliche Beförderung im Rahmen des 
Nachteilsausgleichs gibt auch die Broschüre „Mobil trotz Handicap – Ser
vices für mobilitätseingeschränkte Reisende“ (dazu unten 9. 3. 2 a). 

cc) Im öffentlichen Personenverkehr (auch im Nordseeinselverkehr und im 
Autoreisezug) – ausgenommen bei Fahrten in Sonderzügen und Sonderwagen 
– wird die Begleitperson des schwerbehinderten Menschen unentgeltlich 
befördert, wenn der Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „B“ („Die 
Notwendigkeit ständiger Begleitung ist nachgewiesen“) enthält (vgl. oben a). 
Die Begleitperson fährt ohne Zuschlag in der gleichen Wagenklasse wie der 
schwerbehinderte Mensch. 

Die Begleitperson eines behinderten Menschen, der auf die Notwendigkeit 
ständiger Begleitung angewiesen ist, steht unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung, wenn sie den behinderten Menschen bei der Ausübung 
seines Berufs begleitet (z.B. auch bei Dienstreisen). 

Inhaber eines mit „B“ gekennzeichneten Ausweises können ein öffentliches 
Verkehrsmittel auch ohne Begleiter benutzen, es sei denn, sie bilden eine 
konkrete Gefahr für die Ordnung und Sicherheit des Betriebes oder für ande
re Fahrgäste; die Entscheidung darüber muss das Fahrpersonal im Einzelfall 
treffen. 

d) Da wegen der Konstruktion der Verkehrsmittel und der Zugangsschwierig
keiten (z.B. Rolltreppen, Unterführungen) gerade Rollstuhlfahrer von ihrem 
Recht zur unentgeltlichen Beförderung kaum Gebrauch machen können, ha
ben viele örtliche Sozialhilfeträger Fahrdienste eingerichtet oder finanziert 
und geben im Rahmen der Eingliederungshilfe (§§ 40 Abs. 1 Nr. 8 BSHG) 
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„Freifahrt“ und/oder Kfz-Steuerermäßigung für Schwerbehinderte 

a) mit Bus, U- und S-Bahnen • Erforderliche Nachweise: Zu a) und b) Grün-/orange-
und Straßenbahnen sowie im farbener Schwerbehindertenausweis; außerdem Beiblatt 
Verkehrsverbund mit Eisen mit Wertmarke und Streckenverzeichnis. 
bahnen (2. Klasse) ohne 
km-Begrenzung im gesamten 
Bundesgebiet. • Das Versorgungsamt gibt das Streckenverzeichnis und 

die Wertmarke auf Antrag aus. Werden sie spätestens 3 
volle Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer zurückge

b) mit der Deutschen Bahn geben, so wird der bezahlte Betrag anteilig erstattet. 
im Umkreis von 50 km um Kostenlos wird eine Wertmarke für ein Jahr herausgegeben, 
den Wohnsitz oder gewöhn wenn schwerbehinderte Menschen Arbeitslosenhilfe oder 
lichen Aufenthalt auf im laufende Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem 
Streckenverzeichnis einge- Bundessozialhilfegesetz, dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
tragenen Strecken (in der (Kinder- und Jugendhilfe) oder den §§ 27a und 27d des 
2. Klasse in Nahverkehrs- Bundesversorgungsgesetzes erhalten. 
Regional-Bahnen (RB), 
Stadtexpress (SE), Regional
express (RE) und S-Bahnen, • Für die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung übersendet das
in Schnellzügen (D) und Versorgungsamt auf schriftliche Anforderung dem Behinder-
InterRegio (IR). Bei Benut ten ein Beiblatt zum Schwerbehindertenausweis ohne 
zung von IR- und D-Zügen Wertmarke und ein Antragsformular. Damit wird die Steuer
ist kein Zuschlag zu zahlen. ermäßigung beim Finanzamt beantragt. 

Für wen? Mit Bahn und Bus und/oder Kfz-Steuerermäßigung 

„gehbehindert“ G Wertmarke 60 t für 1 Jahr oder 50 % 
Gehörlose (Gl) auch ohne Wertmarke 30 t für 1⁄2 Jahr 
Merkzeichen G 

„außergewöhnlich Wertmarke 60 t für 1 Jahr und 100 % 
gehbehindert“ aG Wertmarke 30 t für 1⁄2 Jahr 

„hilflos“ H und/oder „blind“ Wertmarke kostenlos und 100 % 
Bl 

Kriegsbeschädigte und ande- Wertmarke kostenlos und 100 % 
re Versorgungsberechtigte 
nach dem Sozialen Entschä
digungsrecht (MdE mind. 
70 % oder 50 % und 60 % mit 
G), die schon am 1. 10. 1979 
freifahrtberechtigt waren 
oder gewesen wären, wenn 
sie nicht in der DDR ge
wohnt hätten. 

„ständige Begleitung“ B Die Begleitperson kann © Landschaftsverband 
ohne Kilometerbegren- Westfalen-Lippe 
zung frei fahren, auch – Hauptfürsorgestelle – 
wenn der schwerbehin
derte Mensch selbst be
zahlen muss. 
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kostenlose Fahrgutscheine aus oder verlangen vom Behinderten für die 
private Beförderung nur den Nahverkehrstarif. Die Fahrdienste sind regional 
ganz unterschiedlich geregelt, so dass man nähere Auskünfte beim jeweiligen 
Sozialamt einholen muss. 

9.3.2 Sonderregelungen bei Deutscher Bahn und Lufthansa 

a) Im Bereich der Deutschen Bahn gibt es unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Reihe von Nachteilsausgleichen und Reiseerleichterungen (z.B. Benutzung 
der 1. Wagenklasse für Schwerkriegsbeschädigte mit Fahrschein für die 2. Klas
se, unentgeltliche Beförderung von Rollstühlen, entgeltfreie Platzreservierun
gen, BahnCard S zum halben Preis, Bereitstellung von Parkplätzen an Bahnhö
fen). Nähere Auskunft erteilen die Dienststellen der Deutschen Bahn. Eine gute 
Übersicht gibt die Broschüre „Mobil trotz Handicap – Services für mobilitäts
eingeschränkte Reisende“ des Deutschen Behindertensportverbandes und der 
Deutschen Bahn (kostenlos erhältlich in größeren Bahnhöfen oder bei der 
Deutschen Bahn AG – Geschäftsbereich Fernverkehr, Stephensonstr. 1, 60326 
Frankfurt/M.). 

Laut Auskunft der Deutschen Bahn AG können Menschen mit einem GdB 
von wenigstens 80 nicht nur 50 km im Umkreis ihres Wohnsitzes unentgelt
lich fahren (dazu oben 9.3.1 c bb)), sondern auch innerhalb der Verkehrsver
bünde (mit einer Wertmarke von 60 t). Hilfreich ist dazu ein Plan, in dem 
übersichtlich die Regionen gekennzeichnet sind, in denen es Verkehrsverbün
de gibt, die es ermöglichen, dass man dann z.B. von Regensburg bis Hamburg 
fährt (ein solcher Plan ist z.B. erhältlich beim Pietruska-Verlag und Geodaten
banken GmbH, Gutenbergstr. 7 a, 76761 Rülzheim). 

Auf den Strecken der Deutschen Bahn AG wird neben dem Begleiter eines 
Blinden (Ausweismerkzeichen Bl) auch ein Führhund unentgeltlich befördert. 

Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel werden unentgelt
lich mitgenommen, wenn sie in den Personenwagen an den dafür vorgesehe
nen Stellen untergebracht werden können. 

In allen ICE/IC/EC/IR-Zügen besteht die Möglichkeit, im Service- bzw. 
Großraumwagen grundsätzlich in der 2. Klasse, im IR im 1.-Klasse-Bereich 
des Bistro-Wagens, unentgeltlich Stellplätze für Rollstuhlfahrer zu reservieren. 

Schwerbehinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 80 oder einer 
Alters-/Erwerbsunfähigkeitsrente oder vollen Erwerbsminderungsrente kön
nen mit der „Bahn-Card Senior“ zum halben Normalpreis fahren. schwerbe
hinderte Menschen, die einen vom Straßenverkehrsamt ausgestellten blauen 
Parkausweis haben, dürfen auf Kunden-Parkplätzen der Deutschen Bahn AG 
(außer an Park&Rail-Parkplätzen) ihr Fahrzeug kostenlos abstellen. Anstelle 
der Parkkarte müssen sie den Parkausweis gut sichtbar ins Fahrzeug legen. 

Von alleinstehenden behinderten Menschen, in deren Ausweis das Ausweis
merkzeichen „B – Die Notwendigkeit ständiger Begleitung ist nachgewiesen“ 
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nicht gelöscht ist, wird beim Nachlösen im Zug der Nachlösebetrag nicht er
hoben, wenn die Fahrausweise vor Reiseantritt nur aus Fahrausweisautoma
ten gelöst werden können. 

b) Begleitpersonen von schwerbehinderten Ausweisinhabern mit dem Merk
zeichen „B“ werden von der Deutschen Lufthansa auf Inlandsflügen unent
geltlich befördert, wobei der schwerbehinderte Passagier grundsätzlich den 
anwendbaren vollen Flugpreis entrichtet. Es besteht dabei für die Begleitper
son eine volle Berechtigung zur Platzbuchung entsprechend dem Flugschein 
des zu begleitenden schwerbehinderten Passagiers. Schwerkriegsbeschädig
ten, Schwerwehrdienstbeschädigten der Bundeswehr und schwerbehinderten 
rassisch/politisch Verfolgten gewährt die Lufthansa auf Inlandflügen be
stimmte Fahrpreisermäßigungen. Nähere Auskünfte erteilt die Deutsche Luft
hansa. Über Ermäßigung und Freiflug bei den einzelnen Fluggesellschaften 
informieren die Reisebüros; dort sind auch kostenlose Informationsbro
schüren für behinderte Fluggäste erhältlich. 

9.3.3 Führerschein 

a) Bestehen wegen einer Behinderung (insbesondere aufgrund von ärztlichen 
oder medizinisch-psychologischen Gutachten) Bedenken gegen die Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen, so kann der Führerschein nach Erfüllung be
stimmter Bedingungen und unter Auflagen erteilt werden (Einzelheiten sind in 
der Fahrerlaubnis-Verordnung geregelt, insbesondere in den §§ 2, 11 bis 14 mit 
Anlagen 4 und 6). Zu nennen sind insbesondere der Gebrauch eines bestimm
ten Fahrzeugtyps und der Einbau besonderer Bedienungseinrichtungen sowie 
die Pflicht zu regelmäßigen Kontrollen und Nachuntersuchungen. Im übrigen 
hat jeder Führerscheininhaber die Pflicht zur kritischen Selbstprüfung seiner 
Fahrtauglichkeit. Bei Personen mit mangelnder Krankheitseinsicht haben ande
re (z.B. Ärzte, Pfleger, Sozialarbeiter) das Recht, im Rahmen der vorbeugenden 
Gefahrenabwehr (§ 34 StGB) die Straßenverkehrsbehörden zu unterrichten, 
die dann die Begutachtung des Kranken durch einen Sachverständigen veran
lassen und ggf. einen Führerschein entziehen. 

Die Gutachterstellen des TÜV beraten behinderte Menschen in allen mit der 
Benutzung eines Fahrzeugs zusammenhängenden Fragen. Weist ein behin
derter Mensch in einem Antrag seine Bedürftigkeit nach, so sind die aufgrund 
der Behinderung erforderlichen Amtshandlungen, Prüfungen und Untersu
chungen gebührenfrei oder ermäßigt. 

Über „Epilepsie und Führerschein“ und das Wichtigste zu den Begutach-
tungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung 2000 informiert die gleichnamige Bro
schüre des Epilepsie-Zentrums Bethel (Maraweg 21, 33617 Bielefeld). 

b) Die Hilfen zum Erwerb des Führerscheins sind unter den Nrn. 6.4 d) und 
6.7 b) aufgeführt.
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9.3.4 Straßenverkehr (Parkerleichterungen usw.) 

a) Sinn der Parkerleichterungen ist es, Wege, die nur mit außergewöhnlicher 
und großer Anstrengung zu Fuß zurückgelegt werden können, zu verkürzen. 
Parkerleichterungen räumt die Straßenverkehrsordnung (§§ 12, 41, 42, 46 Abs. 
1 Nr. 11, 47 StVO und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 46 Abs. 1 Nr. 
11 StVO) schwerbehinderten Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinde
rung und Blinden ein, die auf ein Fahrzeug angewiesen sind. Außergewöhnlich 
gehbehindert (im Sinne dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift) sind Perso
nen, die wegen der Schwere ihrer Körperbehinderung beim Gehen in ihrer 
Fortbewegung auf das Schwerste eingeschränkt sind und sich deshalb dauernd 
nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraft
fahrzeugs bewegen können (allein die Beeinträchtigung des Orientierungsver
mögens – z.B. infolge geistiger Behinderung – genügt also nicht). Hierzu zählen: 
Querschnittsgelähmte, Doppeloberschenkelamputierte, Doppelunterschenkel
amputierte, Hüftexartikulierte und einseitig Oberschenkelamputierte, die dau
ernd außerstande sind, ein Kunstbein zu tragen, oder nur eine Beckenkorbpro
these tragen können oder zugleich unterschenkel- oder armamputiert sind so
wie andere schwerbehinderte Menschen, die nach versorgungsärztlicher Fest
stellung, auch auf Grund von Erkrankungen, dem vorstehend angeführten Per
sonenkreis gleichzustellen sind. Die genannten Personen dürfen im einge
schränkten Halteverbot bis zu 3 Stunden parken, müssen jedoch die Ankunfts
zeit durch eine Parkscheibe erkennbar machen. Im Zonenhalteverbot dürfen 
sie die zugelassene Parkdauer überschreiten und an Parkuhren gebührenfrei 
und unbefristet parken, sofern in zumutbarer Entfernung keine andere Park
möglichkeit besteht. 
Es ist ihnen außerdem erlaubt, in Fußgängerzonen während der Ladezeit zu 
parken; darüber hinaus können sie ohne Gebühr und zeitliche Begrenzung 
an Parkuhren und bei Parkautomaten sowie auf Parkplätzen für Anwohner 
bis zu 3 Stunden parken. Dies alles gilt freilich nur, sofern in zumutbarer Ent
fernung keine andere Parkmöglichkeit besteht. Das Land Rheinland-Pfalz hat 
(bislang als einziges Bundesland) auf der Grundlage einer ministeriellen An
weisung an die Versorgungsämter Parkerleichterungen auch für Personen mit 
besonders schweren Behinderungen, die nicht das Merkzeichen „aG“ im 
Schwerbehindertenausweis haben, geschaffen. Auf Antrag können dort z.B. 
Stomaträger mit doppeltem Stoma (künstlicher Darmausgang und künstliche 
Harnableitung) Parkerleichterungen wie Personen mit dem Merkzeichen 
„aG“ erhalten. 
Der Behinderte erhält dann einen mit dem Rollstuhlsymbol versehenen Park
ausweis, den er immer gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe anbringen 
muss. Führt er das Fahrzeug nicht selbst, wird im Parkausweis vermerkt, dass 
er für den – den Behinderten jeweils befördernden – Fahrer gilt. Die Ausnah
megenehmigung hat Gültigkeit für das gesamte Bundesgebiet und aufgrund 
eines internationalen Abkommens auch für das europäische Ausland und für 
die Türkei. 
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Sog. Ohnhänder (d.h. Personen ohne beide Hände bzw. bei denen die Funk
tion der Hände durch Verlust von Fingern, Versteifung oder Lähmungen so 
beeinträchtigt ist, dass sie Parkuhr oder Parkscheibe nicht bedienen können) 
sowie Ohnarmer (d.h. Personen ohne beide Arme) und kleinwüchsige Men
schen (bis zu 1,39 m Körpergröße) werden von der Pflicht zur Zahlung der 
Parkgebühr und zur Verwendung der Parkscheibe ausgenommen. 

Die Ausnahmegenehmigung muss bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde 
beantragt werden und wird in der Regel widerruflich für die Dauer von 2 Jah
ren, bei nicht mehr besserungsfähigen Behinderungen gleich unbefristet erteilt. 

b) Für schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung 
(Merkzeichen „aG“) und für Blinde können „persönliche“ Sonderparkplätze 
eingerichtet werden, z.B. vor der Wohnung oder in der Nähe der Arbeitsstät
te; diese Parkplätze werden dann entsprechend beschildert (z.B. mit dem Zu
satzschild: „(Rollstuhlfahrersymbol) mit Parkausweis Nr. ... “). Auskünfte er
teilen die örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörden. 

Seit dem 1. Januar 2001 kann der EU-Parkausweis für behinderte Menschen 
an die berechtigten Personenkreise ausgegeben werden. Mit der Verlaut
barung im Verkehrsblatt (VkBl. 21/2000 S. 624) wird ein europaweit einheit
liches neues Muster des Parkausweises für behinderte Menschen eingeführt. 
Seit Januar sind nur noch diese neuen Ausweise ,,plastifiziert“ von den 
Straßenverkehrsbehörden an die berechtigten Personen (außergewöhnlich 
Gehbehinderte und Blinde) auszustellen. 

Außerdem wurde von den Behörden der EU- und EWR-Mitgliedstaaten ein 
dazugehöriges amtliches Merkblatt entwickelt, das die Parkvergünstigungen 
für behinderte Menschen in den Mitgliedstaaten im Einzelnen erläutert. Das 
Merkblatt enthält ausklappbare Umschlagseiten mit Erläuterungstexten in 
den verschiedenen Sprachen. Dieses Display soll beim Parken in anderen eu
ropäischen Staaten neben dem Ausweis im vorderen Teil des Fahrzeugs gut 
sichtbar ausgelegt werden, damit Kontrollpersonen in den einzelnen Ländern 
in ihrer Landessprache nachlesen können, welche Parkvergünstigungen der 
EU-Parkausweis für Behinderte gewährt. 

Die neuen Formulare können bestellt werden über: Kohlhammer; Deutscher 
Gemeindeverlag GmbH, 70549 Stuttgart, Telefon 0180/5 10 66 01, Fax 01 81/ 
5 10 66 02, E-Mail klaus.henke@kohlhammer.de 

d) Ausgenommen von der Gurtanlege- und Schutzhelmtragepflicht (die in 
§ 21 a Abs. 1 StVO geregelt ist) sind Personen, bei denen das Anlegen der 
Gurte oder das Tragen eines Schutzhelms aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich ist; von der Gurtanlegepflicht sind ferner befreit Personen, 
deren Körpergröße weniger als 150 cm beträgt. Über Einzelheiten informie
ren die örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörden. Voraussetzung dabei 
ist, dass die gesundheitlichen Gründe für die Ausnahme von der Gurtanlege
und Schutzhelmtragepflicht durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewie
sen wird. 
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Behinderte Kinder dürfen in Abweichung von § 21 a Abs. 1 a StVO auf Vor
dersitzen von Kraftfahrzeugen mit besonderen Rückhalteeinrichtungen mitge
nommen werden, wenn in einer auf den Namen des Kindes ausgestellten 
ärztlichen Bescheinigung bestätigt wird, dass anstelle einer bauartgenehmig
ten Rückhalteeinrichtung nur eine besondere Rückhalteeinrichtung verwen
det werden kann (die ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als 4 Jahre alt 
sein darf, ist mitzuführen). Über Einzelheiten informieren die örtlich zustän
digen Straßenverkehrsbehörden. 

d) Die Verkehrsverbote bei erhöhter Ozonkonzentration gelten nicht für 
Fahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außerge
wöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind sind und diese Behinderung durch 
das Merkzeichen „aG“, „H“ oder „Bl“ im Schwerbehindertenausweis nach
weisen. Über Einzelheiten informieren die örtlich zuständigen Straßenver
kehrsbehörden. 

9.3.5 	 Kraftfahrzeughaftpflicht- und andere Versicherungen; 
Rabatt bei Autokauf 

a) Nachdem im Jahr 1993 die Freigabe der Kfz-Kaskotarife und im Jahr 1994 
die Freigabe der Kfz-Haftpflichttarife durch das Bundesversicherungsamt er
folgte, muss der bis dahin in diesen Tarifen vorgesehene Beitragsnachlaß in 
Höhe von 25 % für behinderte Menschen, die von der Kfz-Steuer befreit 
waren, nicht mehr gewährt werden. Es steht den Versicherungen aber frei, 
diese Nachlässe auch weiterhin zu gewähren. Nähere Auskünfte erteilen die 
einzelnen Versicherungsgesellschaften. 

b) Elektrorollstühle sind prämienfrei in die Privathaftpflichtversicherung ein
geschlossen und unterliegen keiner Versicherungspflicht, sofern sie eine 
Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h nicht überschreiten. 

c) Im Rahmen der privaten Unfallversicherung sind „Geisteskranke“ und 
„dauernd pflegebedürftige Personen“ nach den bislang maßgeblichen Allge
meinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB, § 3) nicht versicherbar und 
nicht versichert. Dies bedeutet: Die Versicherungsunternehmen können zum 
einen den Abschluß einer privaten Unfallversicherung mit diesen Personen 
verweigern; zum anderen entfällt der Unfallversicherungsschutz automatisch, 
sobald der Versicherte geisteskrank oder dauernd pflegebedürftig wird (und 
dies, obwohl der Betroffene Versicherungsprämien an das Versicherungs
unternehmen gezahlt hat; insofern sollte man sich den Abschluss einer 
solchen Versicherung sehr genau überlegen). 

Eine (rühmliche) Ausnahme macht hier die „Bruderhilfe und Familienfür
sorge“ (Doktorweg 2– 4, 32756 Detmold, Tel. 05 21/9 14 96 13, Internet: 
www.bruderhilfe.de), ein „Versicherer im Raum der Kirchen“, der eine Un
fallversicherung anbietet, die auch für geistig behinderte Menschen Gültigkeit 
hat. 
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d) In der Kraftfahrzeugversicherung sind die Unfälle vom Versicherungs
schutz ausgenommen, die infolge von Geisteskrankheit oder schwerem Ner
venleiden, infolge von Schlaganfällen, epileptischen Anfällen und anderen, 
den ganzen Körper erfassenden Anfällen verursacht wurden. Der Ausschluss 
gilt allerdings dann nicht, wenn diese Leiden erst durch den Unfall eingetre
ten sind und vor dem Unfall nicht vorgelegen hatten (§ 17 Allgemeine Bedin
gungen für die Kraftverkehrsversicherung). 

e) Die Aufnahme behinderter Menschen in eine Lebensversicherung ist meist 
mit einem risikoausgleichenden Beitragszuschlag verbunden, während nach 
Vertragsabschluss auftretende Behinderungen ohne Einfluss auf Beitragshöhe 
und Bestand der Versicherung bleiben. 

Dasselbe gilt für den Beitritt zu privaten Krankenversicherungen, sofern das 
Kind privat versicherter Eltern nicht unmittelbar nach der Geburt als Mitglied 
angemeldet wird. Private Krankenkassen sind nur als Zusatzversicherungen 
interessant, da sie nicht die Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Kassen 
zu erbringen brauchen. Nach der Verschärfung der Zutrittsvoraussetzungen 
zur gesetzlichen Krankenversicherung (s. Nr. 4.1) können sie für behinderte 
Menschen jedoch wieder an Bedeutung gewinnen. 

f) Einige der großen Automobilkonzerne (z. B. Ford, VW, Opel) empfehlen 
ihren Händlern Rabatte für schwerbehinderte Menschen beim Kauf eines 
Neuwagens. Die Höhe dieser Rabatte beträgt – je nach Konzern unterschied
lich – zwischen 15 und 20 %. Vorausgesetzt wird die Vorlage eines Schwerbe
hindertenausweises mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 und 
den Merkzeichen G, aG, B oder H. Bei VW bekommen diesen Preisnachlass 
auch Eltern schwerbehinderter Kinder sowie Erwachsene, die wegen ihrer 
Behinderung keinen PKW führen dürfen. Der Rabatt wird im übrigen unab
hängig davon gewährt, ob der Kauf eines neuen PKW staatlich gefördert wird 
(z.B. im Rahmen der KfzHV, vgl. oben 6.4 g) dd).

9.3.6 Fahrtkosten behinderter Schüler 

Für die Übernahme von Fahrtkosten behinderter Schüler von der Wohnung 
zur Schule und zurück (für öffentliche Verkehrsmittel, u.U. auch für Beförde
rung mit Privatfahrzeugen der Erziehungsberechtigten oder Dritter sowie für 
Fahrtkosten einer Begleitperson) haben die Bundesländer besondere Rege
lungen erlassen. Nähere Auskünfte erteilen die Schulträger/Schulämter der 
Gemeinden. 

9.4 Steuern 

a) Das Steuerrecht, zu dem ab dem 1.1.1996 auch Regelungen über das 
Kindergeld gehören (unten 10.2), ist unter anderem auch ein Instrument der 
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Sozialpolitik und mit seinen Bestimmungen über Pauschbeträge für behinder
te Menschen und Steuerbefreiungen für besonders belastete Personengruppen 
den sozialstaatlichen Ausgleichssystemen zuzurechnen (s. Schema Nr. 1.3). 
Steuerliche Vergünstigungen werden nur auf Antrag gewährt. Die Behinde
rung muss dem Finanzamt bei Abgabe der Einkommen-Steuererklärung 
nachgewiesen werden, 

1. für behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung auf mindestens 50
festgestellt ist, durch einen Ausweis nach dem (früheren) Schwerbehinderten
gesetz bzw. nach dem SGB IX (ab 1.7.2001) oder durch einen Bescheid der 
für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörde, 

2. für behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung auf weniger als 50,
aber mindestens 25 festgestellt ist, 

(a) durch eine Bescheinigung der für die Durchführung des Bundesversor-
gungsgesetzes zuständigen Behörden aufgrund eines Feststellungsbescheides 
nach § 4 Abs. 1 SchwbG / § 69 SGB IX oder 

(b) wenn ihnen wegen ihrer Behinderung nach den gesetzlichen Vorschriften
Renten oder andere laufende Bezüge zustehen, durch den Rentenbescheid 
oder den entsprechenden Bescheid. 

Die Bescheinigung nach Nr. 2 Buchstabe a muss eine Äußerung darüber ent
halten, ob die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Be
weglichkeit geführt hat oder auf einer typischen Berufskrankheit beruht. 

Die Behinderung, deren Grad und Beginn können auch durch ein ärzt
liches Gutachten nachgewiesen werden (BFH-Urteil vom 16.4.2002 – VIII – 
R 62/99). 

b) Das Finanzamt erkennt den jeweils höchsten Grad der Behinderung an, 
selbst wenn der Grad der Behinderung innerhalb eines Jahres gewechselt hat. 

c) Wird die Behinderung erst nachträglich festgestellt und anerkannt, so stellt 
der Bescheid des Versorgungsamtes oder der anderen dafür zuständigen 
Behörden einen Grundlagenbescheid für das Finanzamt dar, aufgrund dessen 
auch schon bestands- oder rechtskräftige Steuerbescheide geändert und über
bezahlte Steuerbeträge zurückerstattet werden müssen. Der Grundlagenbe
scheid sollte aber unverzüglich dem Finanzamt vorgelegt werden, weil eine 
Änderung des Steuerbescheids nur innerhalb einer Frist von 2 Jahren nach 
Bekanntgabe des Grundlagenbescheids zulässig ist. 

9.4.1 Einkommens- und Lohnsteuer 

a) Die mit einer Behinderung verbundenen außergewöhnlichen Belastungen 
werden entweder durch den Gesamtbetrag der Einkünfte steuermindernde 
Pauschbeträge (§ 33 b Einkommensteuergesetz – EStG) oder durch den kon
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kreten Nachweis der tatsächlichen höheren Aufwendungen abgegolten (§ 33 
EStG; siehe auch unter 9.4.1. g (3). Als Pauschbeträge werden gewährt bei ei
nem Grad der Behinderung 

von 25 und 30 310 t 

von 35 und 40 430 t 

von 45 und 50 570 t 

von 55 und 60 720 t 

von 65 und 70 890 t 

von 75 und 80 1.060 t 

von 85 und 90 1.230 t 

von 95 und 100 1.420 t 

Für behinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung hilflos sind („H“ im 
Schwerbehindertenausweis), d.h. 

– wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrender Ver-
richtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden 
Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen, oder 

– die Hilfe in Form einer Überwachung oder einer Anleitung zu den genann-
ten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd 
geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung 
erforderlich ist, 

erhöht sich der Pauschbetrag auf 3.700 t. Diese Erhöhung gilt auch für Blin
de (§ 33 b Abs. 3 EStG). 

Eine Anhebung der Pauschbeträge war und ist nach Aussage der Bundesregie
rung (BT-Drucksache 15/1454 vom 24.7.2003) nicht erforderlich. Der Ansatz 
von Pauschbeträgen dient dem Ziel, die Gesetzesanwendung zu vereinfachen 
und unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. Sie sind einge
führt worden, um es behinderten Menschen zu ersparen, ihre behinderungs
bedingten Mehraufwendungen – soweit diese einen bestimmten Umfang nicht 
übersteigen – im Einzelnen nachzuweisen. Es ist jedem behinderten Men
schen unbenommen, an Stelle des Pauschbetrags für behinderte Menschen – 
unter Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung – den tatsächlichen be
hinderungsbedingten Mehraufwand im Rahmen des § 33 EStG als außerge
wöhnliche Belastung steuermindernd geltend zu machen. 

Der Ansatz der Pauschbeträge dient nicht dem Ausgleich ideeller Nachteile. 
Das Einkommensteuerrecht versucht vielmehr zur Abbildung der individuel
len Leistungsfähigkeit, in begründeten Fällen tatsächlich bestehende finan
zielle Belastungen des Einzelnen zu mildern, indem es den Abzug bestimmter 
Aufwendungen bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens zulässt. 
Bei der Festlegung der Höhe dieser Beträge hat der Gesetzgeber immer genau 
zwischen dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und etwaigen 
Vereinfachungsvorteilen abzuwägen. Die Entscheidungen des BFH eröffnen 
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dem behinderten Menschen zusätzliche Möglichkeiten, behinderungsbeding
te Mehraufwendungen außerhalb der Pauschbeträge in Anspruch zu nehmen 
(z.B. Kosten für die fremde Begleitperson eines behinderten Menschen mit
dem Nachteilsausgleich B – Begleitung erforderlich – während des Urlaubs in 
Höhe von 767 t pro Jahr (vgl. BFH-Urteil vom 4.7.2002 – III R 58/98). 

Daneben – also zusätzlich zu dem Pauschbetrag für Körperbehinderte – ste
hen unter bestimmten Voraussetzungen dem behinderten Menschen noch 
folgende Nachteilsausgleiche zu: 

b) Erhöhte Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Ar
beit: Der behinderte Mensch, der als Arbeiter, Angestellter oder Beamter Ein
künfte aus nichtselbständiger Arbeit bezieht, kann in seiner Einkommens
steuererklärung wie jeder nichtbehinderte Bundesbürger Werbungskosten, 
z.B. Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit
eigenem Pkw, geltend machen. Beträgt der Grad der Behinderung mindestens 
70 oder 50 und ist ihm ein „G“ oder „aG“ im Schwerbehindertenausweis 
dokumentiert worden, so kann er 0,30 t pro gefahrenen Kilometer zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte geltend machen. Ist der behinderte Mensch infol
ge seiner Behinderung nicht in der Lage, selbst zu fahren, sondern wird er 
von seinem Ehepartner, Bekannten oder Freunden zur Arbeitsstätte gefahren 
und von dort auch wieder abgeholt, so kann er auch die so genannten Leer
fahrten, also die Fahrten, die der Fahrer allein von der Arbeitsstätte nach 
Hause und am Abend wieder allein zur Arbeitsstätte fährt, mit dem Betrag 
von 0,30 t pro gefahrenen Kilometer als Werbungskosten geltend machen. 

Liegen die konkreten Fahrtkosten über 0,30 t pro gefahrenen Kilometer, so 
können die tatsächlichen Kosten geltend gemacht werden. Dazu ist allerdings 
Voraussetzung, dass dem Finanzamt die Jahreskilometerleistung des Fahr
zeugs und die gesamten mit dem Betrieb des Fahrzeugs angefallenen Kosten 
nachgewiesen werden (§ 9 Abs. 2 EStG). 

c) Der behinderte Mensch, der selbst, dessen Ehegatte, dessen Kind oder eine 
andere zu seinem Haushalt gehörende unterhaltene Person um mindestens 
50 % erwerbsgemindert ist, kann die tatsächlichen Aufwendungen für eine 
Haushaltsgehilfin/Haushaltshilfe bis zu einer Höhe von 924 t im Jahr abset
zen. Hierunter fallen vor allem Personen, die im Haushalt bei hauswirtschaft
lichen Arbeiten helfen, z.B. die typische Putz- oder Aufwartefrau. Zu denken 
wäre aber auch an die Aufwendungen für einen selbstständigen Fensterputzer, 
der bei dem Behinderten die Fenster putzt. Für jeden vollen Kalendermonat, 
in dem diese Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ermäßigt sich der Be
trag von 924 t um je 1/12. Diese Vorschrift des § 33 a Abs.3 EStG hat an Be
deutung verloren, weil die Finanzämter zunehmend dazu übergehen, die Be
schäftigung einer Haushaltshilfe als Arbeitsverhältnis anzusehen. Sie fordern 
dann nachträglich Lohnsteuer bzw. zumindest Lohnsteuerpauschbeträge 
nach. Außerdem müssen die Vorschriften für die sog. geringfügige Beschäfti
gung (s. oben) eingehalten werden. Nimmt der behinderte Mensch z.B. Leis
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tungen einer Sozialstation für die hauswirtschaftliche Versorgung in An
spruch, kann er diese Kosten geltend machen und muss hierfür keine Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, da diese im Rahmen des Beschäf
tigungsverhältnisses von der Sozialstation entrichtet werden. 

d) Erwachsen einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem 
Heim Aufwendungen, so kann er 624 t pro Jahr geltend machen, wenn er 
oder sein nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte in einem Heim unterge
bracht ist. Erfolgt die Unterbringung zur dauernden Pflege, so kann er unter 
diesen Voraussetzungen 924 t pro Jahr geltend machen. Auch hier ermäßigen 
sich die genannten Beträge um je 1/12 pro Monat, in dem die Voraussetzun
gen nicht vorgelegen haben. 

e) Erwachsen jemand durch die Pflege eines nahen Angehörigen, dem eine 
Hilflosigkeit („H“ im Schwerbehindertenausweis) dokumentiert wurde, 
außergewöhnliche Belastungen, so kann er einen Pauschbetrag von 924 t im 
Kalenderjahr geltend machen. Vorausetzung ist, dass die Pflege im Inland 
entweder in der Wohnung des Pflegenden oder in der Wohnung des Pflege
bedürftigen persönlich durchgeführt wird und der Pflegende dafür keine Ein
nahmen, z. B. von dem Pflegebedürftigen gezahltes Pflegegeld, erhält. Wird 
ein Pflegebedürftiger von mehreren Steuerpflichtigen im Veranlagungs
zeitraum gepflegt, wird der Pauschbetrag nach der Zahl der Pflegepersonen 
geteilt (§ 33 b Abs. 6 EStG). 

f) Andere außergewöhnliche Belastungen 

(1) Kraftfahrzeugkosten für Privatfahrten. Ist dem Behinderten ein GdB von 
mindestens 80 zuerkannt worden oder von 70 und liegt zusätzlich eine erheb
liche Gehbehinderung („G“) vor, so können behinderungsbedingte Fahrten 
(die nicht Werbungskosten sind; s. 9.1.4 b) in Höhe von 0,30 t pro Kilometer 
als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden. Welche Fahrten als behin
derungsbedingt anzusehen sind, ist streitig. Keine Probleme werden sich bei 
Fahrten zu Behörden, Ärzten oder Therapiemaßnahmen ergeben. Die Finanz
behörden erkennen Fahrten in Höhe von 3.000 Kilometer x 0,30 t = 900 t 

ohne Nachweis als außergewöhnliche Belastungen an. Ist der Behinderte so 
gehandikapt, dass er sich außerhalb des Hauses nur mit Hilfe eines Kraft
fahrzeugs bewegen kann („aG“), so können die gefahrenen Kilometer – maxi
mal 15.000 km im Jahr – als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht 
werden. Die Finanzverwaltung erkennt hierbei auch einen Kilometerpreis von 
0,30 t x 15.000 Kilometer = 4.500 t an. 

Es ist nicht erforderlich, dass der behinderte Mensch über ein Kraftfahrzeug 
verfügt, um diese Steuervergünstigungen in Anspruch zu nehmen. Auch 
Kosten für Taxifahrten, Behindertenfahrdienst usw. können in Abzug gebracht 
werden. 

(2) Krankheitskosten, so weit sie nicht von einer Versicherung oder dritter 
Seite ersetzt werden. Zu den absetzbaren Krankheitskosten gehören auch 
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Kosten für so genannte Außenseitermethoden, so weit sie durch einen Arzt 
oder zugelassenen Heilpraktiker verordnet wurden und vor der Behandlung 
ein Amtsarzt bestätigt hat, dass die Behandlung bei dieser Erkrankung oder 
Behinderung zur Heilung oder Linderung angebracht sein kann. Laufende 
und typische, durch die Behinderung verursachte Krankheitskosten – z.B. 
Diätkosten – sind jedoch mit dem Pauschbetrag für Behinderte abgegolten. 

Weiterhin gehören zu den Krankheitskosten alle Zuzahlungen zu Arznei-, 
Heil- und Hilfsmitteln, Zahnersatz sowie die Eigenanteile bei Krankenhaus
aufenthalten. 

(3) Kurkosten, so weit die Notwendigkeit einer Kurmaßnahme vor Antritt 
der Kurmaßnahme durch einen Amts- oder Vertrauensarzt bestätigt wurde. 
Außerdem muss sich der Behinderte am Kurort in eine ärztliche Behandlung 
begeben. 

Bei den hier aufgeführten anderen außergewöhnlichen Belastungen muss sich 
der Behinderte die so genannte zumutbare Eigenbelastung anrechnen lassen, 
die von der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte und dem Familienstand 
nach folgender Tabelle abhängt: 

bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte bis über über 
15.340 t 15.340 t 51.130 t 

bis 
51.130 t 

1. bei Steuerpflichtigen, die keine Kinder 
haben und bei denen die Einkommen
steuer 
a) nach § 32a Abs.1 EStG 5 
b) nach § 32a Abs.5 oder 6 EStG 

(Splitting-Verfahren) 4 
zu berechnen ist; 

2. bei Steuerpflichtigen mit 
a) einem Kind oder zwei Kindern 2 
b) drei oder mehr Kindern 1 

6 7 

5 6 

3 4 
1 2 

vom Hundert des Gesamtbetrages 
der Einkünfte. 

Als Kinder des Steuerpflichtigen zählen die Personen, für die er einen Kinder
freibetrag oder Kindergeld erhält. 

Der behinderte Mensch kann auf die oben (9.4.1) aufgezeichneten Pausch
beträge für Behinderte verzichten und alle Aufwendungen, die ihm durch die 
Behinderung entstanden sind, als außergewöhnliche Belastung geltend ma
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chen. Das gilt auch für denjenigen, der einen Hilflosen pflegt (s. oben 9.4.1 e). 
Es müssen in diesem Fall jedoch alle Kosten nachgewiesen werden. Außer
dem wird die zumutbare Eigenbelastung angerechnet. Die Erfahrung in der 
Praxis hat gelehrt, dass die Geltendmachung der Pauschbeträge für Behinderte 
günstiger und vor allem praktikabler ist. 

Behinderte Menschen, die einkommen- oder lohnsteuerpflichtig sind, sollten 
die Pauschbeträge für Körperbehinderte, evtl. anfallende höhere Werbungs
kosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen schon auf der 
Lohnsteuerkarte mit einem Antrag auf Lohnsteuerermäßigung durch das 
Finanzamt eintragen oder bei den Einkommensteuervorauszahlungen berück
sichtigen lassen. 

9.4.2 Vermögens-, Erbschafts-(Schenkungs-) und andere Steuern 

a) Das Bundesverfassungsgericht hat Teile des Vermögensteuergesetzes für 
verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz wurde zwar nicht aufgehoben, aber es 
wird nicht mehr angewendet, so dass ab dem 1.1.1997 keine Vermögensteu
er mehr zu bezahlen ist. 

b) Eine Schenkung bleibt über den persönlichen Freibetrag hinaus bei Eltern, 
Adoptiveltern, Stiefeltern oder Großeltern des Schenkers steuerfrei, wenn sie 
zusammen mit dem Vermögen des Erwerbers 41.000 t nicht übersteigt und 
der Erwerber infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen erwerbsunfähig 
ist oder durch die Führung eines gemeinsamen Hausstandes mit erwerbs
unfähigen Kindern oder Enkelkindern an der Ausübung der Erwerbstätigkeit 
gehindert ist (§ 13 Abs. 1 Nr. 6 Erbschaftsteuergesetz – ErbStG). 

Schenkungssteuerfrei bleibt auch ein sonst steuerpflichtiger Erwerb bis zu 
5.200 t, den Personen erhalten, die dem Schenkenden unentgeltlich oder 
gegen unzureichendes Entgelt Pflege oder Unterhalt gewährt haben, so weit 
das Zugewendete als angemessenes Entgelt anzusehen ist (§ 13 Abs. 1 Nr. 9 
ErbStG). 

c) Umsatzsteuer: Von der Umsatzsteuer befreit sind Umsätze blinder Unter
nehmer, die nicht mehr als zwei Arbeitnehmer beschäftigen (§ 4 Nr. 19 a Um
satzsteuergesetz). 

d) Hundesteuer: Sie ist eine Kommunalsteuer. In vielen Gemeinden wird für 
Blinde, Gehörlose oder Gebrechliche die Steuer dann ganz oder teilweise er
lassen, wenn der behinderte Mensch auf den Schutz eines Hundes ange
wiesen ist. 

9.4.3 Kraftfahrzeugsteuer / Befreiungen oder Ermäßigungen 

a) Personen, deren Schwerbehindertenausweis die Merkzeichen „aG“, „H“ 
oder „Bl“ trägt, werden von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Schwerbehinderte 
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Menschen, in deren Ausweis „G“ vermerkt ist, können eine Steuerermäßigung 
von 50 % beantragen, wenn sie auf die unentgeltliche Beförderung im Nah
verkehr verzichten. Die Steuervergünstigungen gelten für alle Arten von 
Personenkraftwagen und werden auch für Spezialkraftfahrzeuge und Wohn
mobile gewährt, wenn der Behinderte aufgrund seiner Behinderung auf die 
Benutzung dieser Fahrzeuge angewiesen oder das Wohnmobil sein einziges 
Beförderungsmittel ist. Die Fahrzeuge müssen auf den behinderten Men
schen, der auch ein geschäftsunfähiges Kind sein kann, zugelassen worden 
sein. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung oder teilweise Befreiung wird auf dem 
Kraftfahrzeugschein eingetragen. Das Fahrzeug darf nicht mehr für die Beför
derung von Gütern – ausgenommen Handgepäck –, zur entgeltlichen Beför
derung von Personen – ausgenommen gelegentliche Mitbeförderung – oder 
durch andere Personen zu Fahrten benutzt werden, die nicht im Zusammen
hang mit der Fortbewegung oder der Haushaltsführung des behinderten Men
schen stehen. Das gelegentliche Mitführen eines Wohnwagenanhängers und 
die gelegentliche Beförderung von Sportgeräten wird nicht als steuerschäd
lich betrachtet (§ 3 a Kraftfahrzeugsteuergesetz). 

b) Der ADAC gewährt schwerbehinderten Menchen eine Beitragsermäßigung 
von 25%. Dies gilt auch für andere Automobilclubs. Hilfreich sind die Merk
blätter, die der ADAC für Behinderte herausgibt. 

9.5 Hinweis auf Literatur und Broschüren 

Zu Steuererleichterungen für behinderte Menschen gibt es eine Reihe von In
formationsbroschüren, z.B. 

– speziell für Eltern mit behinderten Kindern: K. Naujoks, Steuermerkblatt 
für Familien mit behinderten Kindern, gegen eine geringe Versandgebühr 
zu beziehen über den Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 
e.V., Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf 

– einige Landesfinanzminister geben Steuertips für behinderte Mitbürger 
heraus. Wenden Sie sich an die Presse- und Informationsreferate Ihres Lan
desfinanzministers (z.B. an das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
– Presse und Öffentlichkeitsarbeit –, Odeonsplatz 4, 80539 München).

– im übrigen größere Sozialhilfeträger (z.B. Landschaftsverbände) und viele 
Bundesverbände der Behindertenorganisationen. 

Hilfreich sind auch alle Kommentare zum Einkommensteuergesetz, s. dort 
die Kommentierungen zu den §§ 9 Abs. 2, 10, 33 a und 33 b EStG. 

Einschlägige Hinweise finden sich auch in den im Anhang I bis III genann
ten Publikationen. 

9.6 Wohnen und Bauen 
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–

9.6.1 Behindertengerechtes Wohnen und Bauen 

a) Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer behinderungsgerechten 
Wohnung werden von unterschiedlichen Trägern gewährt (ihre Zuständigkeit 
richtet sich nach den Faustregeln oben auf S. 95): 

– In der gesetzlichen Unfallversicherung: Wohnungshilfe gemäß § 41 SGB 
VII mit entsprechenden Richtlinien (nach § 41 Abs. 1 SGB VII als Bestand

teil der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, nach § 41 Abs. 2 SGB 
VII als Bestandteil der Teilhabe am Arbeitsleben). Zu dieser Wohnungshilfe 
gehört z.B. der behindertengerechte Um- und Ausbau der Wohnung. 

– In der gesetzlichen Rentenversicherung: Wohnungshilfe nach § 16 SGB 
VI, § 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(d.h. es muss ein unmittelbarer Bezug zur beruflichen Eingliederung beste-
hen). 

– In der Arbeitsverwaltung (Agentur für Arbeit): Wohnungshilfe nach § 33 
Abs. 8 Nr. 6 SGB IX (wie in der gesetzlichen Rentenversicherung als Leis
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben). Die Arbeitsämter und die Rentenver
sicherungsträger bewilligen Wohnungshilfen deshalb nur für Maßnahmen, 
die den Zugang zur Wohnung sicherstellen, damit der behinderte Mensch 
überhaupt einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgehen 
kann. Außerdem werden diese Hilfen zumeist nur in engem zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit vorangegangenen Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (z.B. einer Umschulung) erbracht. 

– In der Verwaltung der Integrationsämter (für schwerbehinderte Men
schen): Wohnungsfürsorge nach § 22 SchwbAV (mit entsprechenden 
Richtlinien), freilich nachrangig gegenüber den Wohnungshilfen der Unfall
versicherung, der Arbeitsverwaltung und der Rentenversicherung. 

– In der Pflegeversicherung: Zuschüsse zur Verbesserung des Wohnumfelds 
nach § 40 Abs. 4 SGB XI (dazu oben 7.1.3 h). 

– In der Kriegsopferversorgung (und in sonstigen Regelungen des sozialen 
Entschädigungsrechts, die auf das BVG verweisen; dazu oben S. 21): Woh
nungshilfe als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 26 Abs. 1 
BVG, § 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX; in der Kriegsopferfürsorge: die 
Wohnungshilfe nach § 27 c BVG als Leistung der sozialen Rehabilitation. 

– In der Sozialhilfe: Hilfe zur Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, 
die den besonderen Bedürfnissen des Behinderten entspricht (nach § 40 
Abs. 1 Nr. 8 BSHG, § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX; dazu oben 6.7. a) bb), als 
Leistung zur sozialen Eingliederung). 

b) Eine für behinderte Mieter bemerkenswerte Entscheidung hat in diesem 
Zusammenhang das Bundesverfassungsgericht gefällt: Danach darf der Ver
mieter den Einbau eines Treppenlifts in sein Haus nicht prinzipiell ablehnen, 
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wenn der Mieter mit einer behinderten Person zusammenlebt und die Kosten 
für den Lift übernehmen will. Damit gab das Gericht einem Mieter recht, der 
für seine querschnittsgelähmte Lebensgefährtin auf eigene Kosten einen elekt
rischen Treppenlift einbauen wollte, damit er sie nicht mehr täglich durch 
das Treppenhaus tragen muss. Der Mieter bot zudem an, den Lift wieder aus
zubauen, wenn er aus der Wohnung auszieht. Mehrere Einwände des Ver
mieters, darunter der Einwand, es gebe auch behindertengerechte Wohnun
gen auf dem Markt, ließen die Richter nicht gelten. Ein Umzug könne dem 
Mieter nicht zugemutet werden, zumal es (in Berlin), wo der Fall spielte, 
nicht gerade ein Überangebot an behindertengerechten Wohnungen gebe. 

Nach § 554 a Abs. 1 BGB kann der Mieter vom Vermieter die Zustimmung 
zu baulichen Veränderungen oder sonstigen Einrichtungen verlangen, die für 
eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu ihr er
forderlich sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter 
kann seine Zustimmung verweigern, wenn sein Interesse an der unveränder
ten Erhaltung der Mietsache oder des Gebäudes das Interesse des Mieters an 
einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind 
auch die berechtigten Interessen anderer Mieter im Gebäude zu berücksichti
gen. Der Vermieter kann nach § 554 a Abs. 2 BGB seine Zustimmung von 
der Leistung einer angemessenen zusätzlichen Sicherheit für die Wiederher
stellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen. Eine zum Nachteil 
des Mieters § 554 a Abs. 1 BGB abweichende Vereinbarung ist unwirksam 
(§ 554 a Abs. 3 BGB). 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Mieter gem. §§ 574 ff. BGB 
trotz zulässiger Kündigung widersprechen und auf Fortsetzung des Mietver
hältnisses bestehen. Dies ist in den Fällen möglich, in denen die Beendigung 
des Mietverhältnisses für den Mieter und/oder seine Familie eine soziale Här
te bedeuten würde und diese auch gegenüber den berechtigten Interessen des 
Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Der Mieter muss den Widerspruch 
schriftlich und in der Regel spätestens zwei Monate vor Ablauf der Kündi
gungsfrist dem Vermieter erklären. Eine Härte liegt z.B. dann vor, wenn unter 
Berücksichtigung des Gesundheitszustandes und der Eigenschaft als Schwer
behinderter keine neue angemessene Wohnung gefunden werden kann. 

Die Gerichte haben bisher u.a. als Härte anerkannt, wenn 

– psychisch Kranke nicht in der Lage sind, eine Kündigung zu verarbeiten, 
– die Kündigung nachteilige Auswirkungen auf die Genesung und den Krank

heitsverlauf des Mieters befürchten lässt, 
– der Mieter ein hohes Alter erreicht hat,
– der Mieter erheblich gesundheitsgefährdet ist.

c) Auch wenn Wohneigentümer bestandskräftig beschließen, dass in der 
Wohnanlage keine Hunde und Katzen gehalten werden dürfen, so heißt dies 
noch nicht zwangsläufig, dass ein behinderter Wohnungseigentümer auf kei
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nen Fall einen Hund halten dürfte. Ist nämlich die Haltung eines Hundes zur 
Stabilisierung oder zur Besserung der durch die Behinderung bedingten seeli
schen Störung nach ärztlichem Befund angezeigt, müssen die anderen Woh
nungseigentümer aufgrund des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG („Niemand darf we
gen seiner Behinderung benachteiligt werden“) in größerem Maße Rücksicht
nahme und Toleranz praktizieren als dies gegenüber Menschen ohne Behin
derung der Fall wäre (so überzeugend das Bayerische Oberste Landesgericht). 

d) Das behindertengerechte Bauen wurde bereits unter Nr. 6.7 kurz ange
schnitten, da es sich dabei um Hilfe zur sozialen Eingliederung im weitesten 
Sinn handelt. Hierfür wurden DIN-Normen entwickelt, und zwar DIN 18024 
für behindertengerechte Straßen, Plätze und öffentliche Gebäude, DIN 18025 
Bl. 1 für Wohnungen von Körperbehinderten und Rollstuhlfahrern sowie 
DIN 18025 Bl. 2 für Blinde und wesentlich Sehbehinderte. Diese Normen 
sind bei Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zum Bau von Schwerbehinder
tenwohnungen zu beachten. Auskünfte erteilen die Bauförderungsämter. 

Bauordnungen: Bund und Länder haben die genannten DIN-Normen in 
Richtlinien und Empfehlungen aufgenommen und damit den entscheidenden 
Schritt für die Umsetzung in die Praxis getan. Außerdem wurden in einer Rei
he von Landesbauordnungen Bestimmungen zugunsten Schwerbehinderter 
aufgenommen. 

Zu einer informativen Broschüre vgl. Anhang III (bei g). Hilfreich sind 
außerdem: Deutsches Institut für Normung (Hrsg.), Barrierefreies Planen 
und Bauen, Beuth Verlag (Berlin), 4. Aufl. 1999, ferner die Broschüre von 
D. P. Philippen/Sozialverband Reichsbund e.V. (Hrsg.): Der barrierefreie 
Lebensraum für alle – Leitfaden zur neuen DIN 18024, Teil 1 und 2 (zu be
ziehen über den Sozialverband Reichsbund, Beethovenallee 56–58, 53173 
Bonn). 

9.6.2 Wohnungsbauförderung 

Im Rahmen dieser Broschüre würde es zu weit führen, die Möglichkeiten der 
Wohnungsbauförderung für behinderte Menschen nach Bundes- und Landes
recht darzustellen. Über Einzelheiten kann man sich z.B. beim zuständigen 
Amt für Wohnungswesen der Gemeinde oder des Kreises informieren. Im 
Folgenden können nur einige allgemeine Hinweise gegeben werden: 

a) Insbesondere durch die Vorschriften des Gesetzes über die soziale Wohn
raumförderung (WoFG) sollen die staatlichen Fördermittel für die Schaffung 
von Wohnraum insbesondere Bürgern mit niedrigem Einkommen, behinder
ten Menschen sowie Familien und Haushalten mit zwei und mehr Kindern 
zugute kommen. Gefördert werden u.a. der Wohnungsbau, die Modernisie
rung von Wohnraum und nunmehr auch der Erwerb von bereits bestehendem 
Wohnraum. Die Förderung erfolgt z.B. durch Gewährung von Darlehen zu 
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Vorzugsbedingungen, die Übernahme von Bürgschaften oder die Bereitstel
lung von verbilligtem Bauland. 

Näheres dazu findet man in den im Anhang III bei g) genannten Broschüren. 

b) In diesem Zusammenhang ist auch auf die (subsidiären) finanziellen Zu
schüsse der Pflegekassen für Maßnahmen zur Verbesserung des individuel
len Wohnumfelds des Pflegebedürftigen hinzuweisen (vgl. oben 7.1.6 f). 

9.6.3 Wohngeld 

a) Das Wohngeld steht nicht nur Mietern als Mietzuschuss, sondern auch Ei
gentümern von Eigenheimen und Eigentumswohnungen als Lastenzuschuss 
zu. Auch für Bewohner von Heimen (z.B. Alten- und Pflegeheimen) kommt 
ein Mietzuschuss in Betracht: Bei ihnen werden bei Belegung eines Raumes 
mit einem Bewohner 20 %, bei Belegung mit mehreren Bewohnern 15 % der 
gesamten Unterbringungskosten als zuschussfähige Miete angesetzt. 

Das Wohngeld, das nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) – mit einigen Son
derregelungen für die neuen Bundesländer – gewährt wird, ist eine eigenstän
dige Sozialleistung (es ist also keine Leistung der Sozialhilfe nach dem BSHG; 
s. auch 9.3.1). Der Bezug von Wohngeld hängt vom Einkommen, der Zahl der
Familienmitglieder und der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. Unter
kunftsbelastung ab. Bei der Ermittlung des für das Wohngeld maßgeblichen 
Einkommens eines schwerbehinderten Menschen wird von seinem Einkom
men abgesetzt: 

– ein Freibetrag von 125 u monatlich bei einem GdB von 100 oder bei einem 
GdB von mindestens 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich 
pflegebedürftig i.S.d. § 14 SGB XI ist (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 WoGG); 

– ein Freibetrag von 100 u monatlich bei einem GdB von 80 bis unter 100 
oder bei einem GdB von 50 bis unter 80, wenn der schwerbehinderte 
Mensch häuslich pflegebedürftig i.S.d. § 14 SGB XI ist (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 
WoGG). 

Die Notwendigkeit der häuslichen Pflege kann beim Amt für Wohnungs
wesen nachgewiesen werden durch einen Bescheid 

– über Pflegegeld/Pflegebedürftigkeit nach § 69 Abs. 3 Satz 1 BSHG bzw. 
§ 26c Abs. 5 Satz 1 BVG oder 

– über Pflegezulage nach dem BVG/LAG oder 

– über die Pflegebedürftigkeit nach SGB XI (häusliche Pflegehilfe) oder

– durch das Merkzeichen „H“ im Schwerbehindertenausweis.

Hat der schwerbehinderte Mensch ein Einkommen, das unter diesen Frei
beträgen liegt, so ist der maßgebliche Freibetrag bei dem im Haushalt leben
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den Familienmitglied abzusetzen, welches das höchste zu berücksichtigende 
Einkommen hat (vgl. § 16 Abs. 2 WoGG). 

b) Zum Wohngeld für Empfänger laufender Leistungen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem BSHG vgl. 8.6. b). 

c) Eine informative Wohngeld-Broschüre ist beim Presse- und Informations
amt der Bundesregierung erhältlich (vgl. Anhang II). 

9.6.4 Wohnberechtigungsschein 

Ein Wohnberechtigungsschein für den Bezug öffentlich geförderter Mietwoh
nungen wird auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres 
erteilt. Grundsätzlich ist der Anspruch auf die Ausstellung eines Wohnbe
rechtigungsscheins durch das Amt für Wohnungswesen vom Jahreseinkom
men der Wohnungssuchenden abhängig. Dabei werden Höchstgrenzen für 
das Jahreseinkommen eines Einpersonenhaushalts festgelegt; hinzu kommen 
Zuschläge für weitere Haushaltsangehörige sowie für Kinder, die zum Haus
halt gehören. 

Für schwerbehinderte Menschen und Gleichgestellte erhöht sich die Einkom
mensgrenze wie folgt: 

– 4.500 t für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behin
derung von 100 oder 

– von wenigstens 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich pflege
bedürftig im Sinne des § 14 SGB XI ist. 

– ca. 2.100 	t für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der 
Behinderung von unter 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich 
pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI ist (zum Nachweis der häuslichen 
Pflegebedürftigkeit vgl. oben 9.6.3). 

9.7 Kommunikation und Medien 

9.7.1 Fernseh- und Rundfunkgebührenbefreiung 

a) Dieser (landesrechtlich geregelte) Anspruch steht insbesondere Personen 
zu, denen ein GdB von wenigstens 80 anerkannt wurde und die wegen ihres 
Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können 
(Auskünfte und Antragsformulare bei den Sozialämtern). Der schwerbehin
derte Mensch muss nach der Rechtsprechung des BSG wegen seiner Leiden 
allgemein und umfassend von öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen 
sein (es genügt also nicht, dass sich die Teilnahme nur an gelegentlich stattfin
denden Veranstaltungen, etwa Massenveranstaltungen, verbietet; der Betroffe
ne muss vielmehr behinderungsbedingt am Besuch eines nennenswerten Tei
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les aller üblichen Veranstaltungen gehindert sein. Nach Ansicht des BSG 
kommt es entscheidend auf die körperliche Teilnahme an, nicht aber auf die 
Fähigkeit, der Veranstaltung bis zum Ende geistig folgen zu können). 

Zu den Personen, bei denen die Voraussetzungen für die Zuerkennung des 
Merkzeichens „RF“ vorliegen, gehören: 

– behinderte Menschen, bei denen schwere Bewegungsstörungen auch durch 
innere Leiden (z.B. schwere Lungenfunktionsstörung) bestehen und die 
deshalb auf Dauer selbst mit Hilfe von Begleitpersonen oder nur mit techni
schen Hilfsmitteln (z.B. Rollstuhl) öffentliche Veranstaltungen in einer 
ihnen zumutbaren Weise nicht besuchen können; 

– behinderte Menschen, die durch ihre Behinderung auf ihre Umgebung 
unzumutbar abstoßend oder störend wirken (z.B. durch Entstellung, Ge
ruchsbelästigung, häufige hirnorganische Anfälle, grobe unwillkürliche 
Kopf- und Gliedmaßenbewegungen, laute Atemgeräusche); 

– behinderte Menschen mit – nicht nur vorübergehend – ansteckungsfähiger 
Lungentuberkulose; 

– geistig oder seelisch behinderte Menschen, bei denen befürchtet werden 
muss, dass sie beim Besuch öffentlicher Veranstaltungen durch motorische 
Unruhe, lautes Sprechen oder aggressives Verhalten stören. 

b) Daneben sind u.a. befreit: Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem BSHG 
oder dem BVG, Blinde, nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehinderte 
Personen mit einem GdB von 60 (allein wegen der Sehbehinderung) und ferner 
hörbehinderte Menschen, denen eine ausreichende Verständigung über das 
Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist. Ihre Ausweise tragen den Vermerk 
„RF“. Die Rundfunkanstalt ist nach der Rechtsprechung des BVerwG an diesen 
Vermerk im Ausweis gebunden und kann selbst nicht überprüfen, ob die ge
sundheitlichen Voraussetzungen vorliegen. Behinderte Menschen, die die ge
nannten Voraussetzungen nicht erfüllen, aber laufende Hilfe zum Lebensunter
halt nach dem BSHG beziehen oder minderbemittelt sind, können gleichfalls 
von den Gebühren befreit werden. Als minderbemittelt gelten Personen, deren 
monatliches Einkommen zusammen mit dem in ihrer Haushaltsgemeinschaft 
lebenden Angehörigen das 1 1/2fache des Eckregelsatzes zuzüglich der einfa
chen Regelsätze für Haushaltsangehörige zuzüglich etwaiger Mehrbedarfszu
schläge und Unterkunftskosten nicht übersteigt (siehe Nr. 8.6). 

9.7.2 Bevorzugte Herstellung von Fernsprechanschlüssen 

Die vorrangige Herstellung eines Telefon-Neuanschlusses durch die Deut
sche Telekom-AG kann außerhalb der Reihenfolge des Antragseinganges er
folgen, wenn wichtige Gründe vorliegen. Ein solcher Grund ist in besonders 
dringenden Einzelfällen gegeben, in denen ein Fernsprechanschluss zur 
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Überwindung einer besonderen Hilflosigkeit unabweisbar notwendig ist. Die 
vorrangige Herstellung eines Fernsprechanschlusses ist in der Regel vom An
tragsteller geltend zu machen. Die Hilfsbedürftigkeit ist ärztlich zu bescheini
gen. 

Entsprechende Vordrucke sind in den T-Punkt-Läden der Deutschen Tele-
kom-AG erhältlich. 

9.7.3 Telefongebührenermäßigung 

Der Sozialtarif für Verbindungen im Telefonnetz (T-Net) der Deutschen Tele
kom wird nicht wie zuvor beim Sozialanschluss auf die monatliche Grundge
bühr angerechnet, sondern als Vergünstigung bei den Gesprächsgebühren ge
währt. 

Mit dem Merkzeichen „RF“ beträgt die Höhe der Vergünstigung monatlich 
6,94 t (netto). Für blinde, gehörlose oder sprachbehinderte Menschen, denen 
ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 90 zuerkannt wurde, be
trägt die Ermäßigung 8,72 t (netto). Die Gebührenermäßigung wird unabhän
gig von der technischen Art des Anschlusses (z. B. analog, ISDN) gewährt. 

Auskünfte sowie Anträge sind in den T-Punkt-Läden der Deutschen Tele-
kom-AG erhältlich. Unter der Telefonnummer: 0800 33 03333 kann man kos
tenlos Auskünfte zu den aktuellen Tarifen der Telekom bekommen. Nähere 
Auskünfte erhält man auch beim Sozialamt. 

Weitere Möglichkeiten der Ermäßigung der Gesprächsgebühren bestehen für 
Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt oder Leistungen zur Pflege nach 
dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) oder Lastenausgleichsgesetz (LAG). 

9.7.4 Fernsehen, Rundfunk und Telefon als Hilfsmittel 

Der behinderte Mensch hat Anspruch auf Vermittlung von Bildung, auf Anre
gungen kultureller Art und Information über das Zeitgeschehen. Ist ihm die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht oder nur unzureichend mög
lich, übernimmt die Sozialhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe die An
schaffungs- und Betriebskosten von Fernseh- und Rundfunkgeräten. Beide 
zusammen werden allerdings in der Regel nur dann bereitgestellt, wenn der 
Behinderte völlig auf sein Zimmer angewiesen und besonders von Verein
samung bedroht ist (§§ 39 Abs. 3, 40 Abs. 1 Nr. 8 BSHG, 58 Nr. 3 SGB IX). 

Ein Telefonanschluss wird nach der Rechtsprechung des BVerwG Pflegebedürf
tigen vom (örtlichen) Sozialhilfeträger dann bezahlt, wenn Pflegekräfte dadurch 
entlastet werden und der Behinderte damit Warenlieferungen und Dienstleis
tungen Dritter selbst herbeiholen kann. Es soll vom behinderten Menschen 
nicht verlangt werden, die Kosten von seinem Pflegegeld zu bezahlen. 

299 



Von den anderen Leistungsträgern kann ein Telefon im Rahmen der Leistun
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 Abs. 8 Nr. 4 SGB IX) bereitgestellt 
werden, wenn der behinderte Mensch z.B. eine Heimarbeit aufnehmen will 
oder es zur Entgegennahme von Aufträgen braucht. Die genannten Hilfsmit
tel können auch von der Versorgungsverwaltung oder im Rahmen der Pflege 
von der gesetzlichen Unfallversicherung bereitgestellt werden, um die Folgen 
einer Verletzung zu erleichtern oder die Situation des behinderten Menschen 
ganz allgemein zu verbessern. 

9.7.5 Postversand für blinde Menschen 

Als Blindensendungen können versandt werden: 

•	 Schriftstücke in Blindenschrift, 

•	 für blinde Menschen bestimmte Tonaufzeichnungen oder sonstige Magnet
datenträger, deren Absender oder Empfänger eine amtlich anerkannte Blin
denanstalt ist, 

•	 Papiere für die Aufnahme von Blindenschrift, wenn sie von einer amtlich 
anerkannten Blindenanstalt an blinde Menschen versandt werden. 

Blindensendungen müssen grundsätzlich mit einer offenen Umhüllung ver
sehen sein und oberhalb der Anschrift die Bezeichnung „Blindensendung“ 
tragen. 

Informationsmaterial zu den Produkten und Preisen der Deutschen Post AG 
sind in jeder Postfiliale zu erhalten oder im Internet unter www.deutsche
post.de zu finden
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III. Die Rechte der Eltern, Begleit- und Pflegepersonen sowie 
der ehrenamtlichen Helfer der Freien Wohlfahrtspflege 

10. Eltern 

10.1 	 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Urlaub und Ersatz von 
Verdienstausfall bei Erkrankung eines Kindes 

a) Wenn ein Elternteil an einer Rehabilitationsmaßnahme teilnimmt und 
kein anderer Haushaltsangehöriger das behinderte, auf Hilfe angewiesene 
Kind betreuen kann, so besteht Anspruch auf Haushaltshilfe oder ersatzweise 
auf anderweitige Unterbringung des Kindes (näheres hierzu s. 6.5 f). Im Übri
gen haben die Krankenkassen die meisten Einrichtungen des Müttergene
sungswerks als geeignete Kureinrichtungen anerkannt und tragen die Kosten 
für die dort durchgeführten Vorsorge- und Rehabilitationskuren (bzw. bezu
schussen sie je nach Kassensatzung; vgl. §§ 24, 41 SGB V). Während dieser 
Kuren besteht bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch An
spruch auf Haushaltshilfe (§ 38 Abs. 1 SGB V; s. auch 6.5 f). 

b) Für den Fall, dass ein berufstätiger Elternteil wegen Beaufsichtigung, Be
treuung oder Pflege eines erkrankten Kindes der Arbeit fernbleiben muss, se
hen manche Tarifverträge (z.B. § 52 BAT) für einige Tage einen Anspruch 
auf bezahlte Freistellung von der Arbeit vor. Enthält der einschlägige Tarif
vertrag keine bezahlte Freistellung, so bleibt (nach der Rechtsprechung des 
BAG) bei Erkrankung eines im Haushalt des Arbeitnehmers lebenden Kindes 
unter 8 Jahren der Anspruch auf Lohn bis zu 5 Tagen gem. § 616 Satz 1 BGB 
bestehen, wenn die Betreuung durch den Arbeitnehmer nach ärztlichem 
Zeugnis erforderlich ist, weil eine andere im Haushalt des Arbeitnehmers le
bende Person hierfür nicht zur Verfügung steht. Dieser Anspruch kann aller
dings durch Tarif- oder Einzelarbeitsvertrag ausgeschlossen werden (was 
nicht selten geschieht). 

c) Besteht weder aus Tarifvertrag noch aus § 616 Satz 1 BGB ein Anspruch 
auf bezahlte Freistellung (s.o.), so besteht Anspruch auf das sog. „Kinder
krankengeld“ (§ 45 SGB V), und zwar grundsätzlich bei Erkrankung von 
Kindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (zu Ausnahmen 
vgl. unten cc): 

aa) Ein versicherter Elternteil erhält Krankengeld bis zu 10 Tagen pro Kind 
und Kalenderjahr. 

Sind beide Elternteile erwerbstätig und versichert: Jeder Elternteil 10 Tage 
pro Kind und Kalenderjahr, also bei einem Kind zusammen bis zu 20 Tage für 
das Kind; bei zwei Kindern für jeden Elternteil bis zu 20 Tage pro Kind; ab 
drei Kinder bis zu 25 Tagen für jeden Elternteil (gesetzliche Höchstgrenze). 
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Bei versicherten Alleinerziehenden: pro Kalenderjahr bis zu 20 Tage pro Kind; 
für zwei Kinder bis zu 40 Tage, ab drei Kinder bis zu 50 Tage (gesetzliche 
Höchstgrenze). 

bb) Sind im Tarifvertrag weniger Tage vorgesehen, so bezahlt die Krankenkasse 
die restlichen Tage. Voraussetzung ist, dass das Kind im Rahmen der Familien
versicherung versichert ist, das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kein an
derer Haushaltsangehöriger seine Betreuung übernehmen kann und die Betreu
ungsbedürftigkeit ärztlich bescheinigt wird. Bei Krankenkassen und Ärzten lie
gen entsprechende Formulare aus, die vor oder unverzüglich nach Fernbleiben 
von der Arbeit der Kasse einzureichen sind. Die Höhe des Kinderkrankengeldes 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften über die Höhe des Krankengel
des (also nach § 47 SGB V; s. oben 8.3 b). 

cc) Der Anspruch auf Kinderkrankengeld kommt aber auch den Eltern zu
gute, die ein Kind betreuen, das das 12. Lebensjahr vollendet hat und das 
(körperlich, geistig oder seelisch) behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 

Der Anspruch besteht also in diesem Fall ohne Altersgrenze für das Kind. Al
lerdings ist der Anspruch zeitlich begrenzt auf die oben (aa) genannte Zahl 
von Tagen. 

Noch weiter geht aber der Anspruch auf Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 4 
SGB V. Nach dieser Vorschrift gilt weder eine Altersgrenze noch eine be
stimmte zeitliche Begrenzung bei schwerer, unheilbarer Erkrankung von 
Kindern, die nur noch eine Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Mo
naten haben (damit sie in dieser Zeit von einem Elternteil betreut und beglei
tet werden können). Nach § 45 Abs. 4 SGB V haben nämlich Versicherte An
spruch auf Krankengeld, wenn sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 
ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, sofern das 
Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf 
Hilfe angewiesen ist und nach ärztlichem Zeugnis an einer Erkrankung leidet, 

a) die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium er
reicht hat, 

b) bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische 
Behandlung notwendig oder von einem Elternteil erwünscht ist und 

c) die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen 
Monaten erwarten lässt. 

Der Anspruch, der nur für einen Elternteil besteht, kann auch geltend ge
macht werden, wenn das Kind stationär versorgt wird oder ambulante Leis
tungen eines Hospizes erhält. Anspruch auf unbezahlte Freistellung haben in 
diesem Fall auch Arbeitnehmer, die nicht Versicherte mit Anspruch auf Kran
kengeld nach § 45 Abs. 1 SGB V sind. 
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Ergänzt wird der Anspruch auf Pflegekrankengeld durch einen arbeitsrecht
lichen Freistellungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber, der nicht durch Ver
trag ausgeschlossen oder beschränkt werden kann (§ 45 Abs. 3 SGB V). 

Da die 10 Tage oft nicht ausreichen, soll noch auf den allgemeinen arbeits
rechtlichen Anspruch auf kurzfristige unbezahlte Arbeitsfreistellung hinge
wiesen werden, der bei unverschuldetem Fernbleiben von der Arbeit besteht 
und nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Der 
Arbeitgeber muss allerdings unter Nachweis eines wichtigen Grundes so früh
zeitig wie möglich unterrichtet werden. 

dd) Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe werden für die gleiche Zahl von 
Tagen wie nach § 45 SGB V (s. oben) weitergezahlt, wenn der Arbeitslose ein 
erkranktes Kind unter 12 Jahren oder (ohne Altersgrenze!) ein Kind, das be
hindert und auf Hilfe angewiesen ist, beaufsichtigen, betreuen oder pflegen 
muss, kein anderer Haushaltsangehöriger diese Aufgabe übernehmen kann 
und die Betreuungsbedürftigkeit ärztlich bescheinigt wird (§§ 126 Abs. 2, 198 
SGB III). 

d) Berufstätige Eltern, die ein beim Besuch von Kindergarten oder Schule un
fallverletztes Kind entweder zu Hause betreuen oder zur ärztlichen Behand
lung bringen, können – sofern kein anderes Familienmitglied zur Verfügung 
steht – einen Ersatz des Verdienstausfalls erhalten. Der fehlende Verdienst 
wird im Einzelfall nach Richtlinien der Unfallversicherungsträger ersetzt (vgl. 
§ 39 SGB VII i.V.m. Rundschreiben der BAG der Unfallversicherungsträger). 

e) Eltern, die als Begleitpersonen tätig werden, finden noch einige Hinweise 
unter Nr. 11.4. 

10.2 Kindergeld, Erziehungsgeld 

Für ein Kind, das wegen körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung 
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, wird das Kindergeld – so weit 
nicht der Kinderfreibetrag in Anspruch genommen wird – ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter unbefristet weitergezahlt (§§ 32 Abs. 4 Nr. 3, 62 ff. EStG). 
Die Behinderung muss aber vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetreten 
sein (ist sie erst danach eingetreten, lebt der frühere Kindergeldanspruch 
nicht wieder auf!). Es wird davon ausgegangen, dass sich ein behindertes 
Kind dann nicht selbst unterhalten kann, wenn im Bescheid des Versor
gungsamtes das Merkmal „H“ (hilflos) eingetragen oder der Grad der Behin
derung mit 50 oder mehr festgelegt worden ist und besondere Umstände eine 
übliche Erwerbstätigkeit des Kindes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ver
hindern. In Zweifelsfällen kann vom ärztlichen/psychologischen Dienst des 
Arbeitsamtes ein Gutachten erstellt werden. Ob ein Kind außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten, hängt jedoch nicht nur von der Behinderung (bzw. Er
werbsunfähigkeit) ab, sondern auch von der Höhe der eigenen Einkünfte und 
Bezüge (dazu unten 10.3 a) Nr. 3). 
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Für das erste, zweite und dritte Kind beträgt das Kindergeld monatlich je
weils 154 t und für die weiteren Kinder je 178 t . 

Der steuerlich absetzbare Kinderfreibetrag wird nicht mehr zusätzlich, son
dern nur noch alternativ gewährt. Das bedeutet: Alle Eltern erhalten zunächst 
das ihnen für ihre Kinder zustehende Kindergeld. Damit niemand einen 
Nachteil erleidet, prüft das Finanzamt zusätzlich bei der Steuerveranlagung 
von sich aus, ob die Berücksichtigung des Kinderfreibetrags für die Familie 
günstiger wäre. Wo dies der Fall ist, werden die zu viel gezahlten Steuern un
ter Berücksichtigung des gezahlten Kindergeldes im Rahmen des Lohn- und 
Einkommenssteuerveranlagung zurückerstattet (die Alternative des Kinder
freibetrags lohnt sich allerdings erst ab einem hohen Einkommen). Der Frei
betrag für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) 
beträgt 1.824 t. Zusätzlich wird ein Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus
bildungsfreibetrag gemäß § 32 Abs. 6 EStG gewährt, und zwar in Höhe von 
1.800 t (für behinderte Kinder auch nach Vollendung des 16. Lebensjahres). 
Bei Zusammenveranlagung verdoppeln sich die Beträge, wenn das Kind zu 
beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht. 

Fallen bei Steuerpflichtigen, die ein Kind unter 14 Jahren oder ein behinder
tes Kind haben, Betreuungskosten von mehr als 1.548 t/Jahr an, so können 
diese über 1.548 t hinausgehenden Kosten bis zu einer Höhe von 1.500 t je 
Kind als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Hierzu 
zählen auch z. B. Kindergartengebühren, Betreuungen von behinderten Kin
dern durch familienunterstützenden Dienst. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die Eltern selbst behindert, mehr als 9 Monate ununterbrochen krank 
oder erwerbstätig sind oder sich noch in Ausbildung befinden (§ 33 EStG). 

b) Mit dem Erziehungsgeld ist ein Nachteilsausgleich für die Eltern vorgese
hen, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, kein oder nur ein ge
ringes Einkommen erzielen und ihr Kind entweder in den ersten 24 Monaten 
(dann 307 t monatlich) oder – wenn sich die Erziehenden dafür entscheiden – 
in den ersten 12 Monaten (dann 460 t monatlich) selbst betreuen. Einzelhei
ten zum Erziehungsgeld (und zur Elternzeit – früher „Erziehungsurlaub“ ge
nannt) regelt das Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG). Darin ist unter an
derem die Einkommensgrenze geregelt, die nicht überschritten werden darf, 
wenn Anspruch auf Erziehungsgeld bestehen soll; bei der Berechnung des 
Einkommens wird für jedes behinderte Kind in der Familie ein Freibetrag 
berücksichtigt (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 BErzGG). 

Die Bundesländer haben die Zuständigkeit der Bewilligungsbehörden unter
schiedlich geregelt. Auskunft über die Zuständigkeit im einzelnen können die 
Sozialämter geben. 

10.3 Steuererleichterungen 

a) Eltern behinderter Kinder stehen eine ganze Reihe von Steuererleichterun
gen zu. Kinder im Sinne des Steuerrechts (vgl. § 32 EStG) sind alle Kinder 

304 



1. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 

2. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr, wenn sie noch ausgebildet werden. 
Auch behinderte Kinder können ausgebildet werden (siehe dazu unter „Aus
bildungsfreibetrag“), 

3. ohne Altersbeschränkung, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder see
lischer Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten. Die Finanz
verwaltung geht davon aus, dass ein Kind mit Einkünften und Bezügen, die 
mehr als 7.188 t (ab 1. 1. 2004: 7.428 t) betragen, in der Lage ist, sich selbst 
zu unterhalten. 

Ein volljähriges behindertes Kind ist in der Lage sich selbst zu unterhalten, 
wenn seine eigenen Einkünfte und Bezüge ausreichen, seinen notwendigen 
Lebensbedarf zu bestreiten. Dieser setzt sich aus dem allgemeinen Existenz
minimum in Höhe von 7.188 t (ab 1. 1. 2004: 7.428 t) zzgl. 1.044 t als Wer
bekostenpauschale, falls das behinderte Kind erwerbstätig ist (dazu zählt 
auch die Arbeit in der WfbM) und dem individuellen behinderungsbedingten 
Mehrbedarf zusammen. Das bedeutet in der Praxis, dass die Einkünfte und 
Bezüge des Kindes den Kosten des Existenzminimums und dem individuellen 
behinderungsbedingten Mehrbedarf gegenüberzustellen sind. Decken die 
Mittel des Kindes nicht seinen finanziellen Bedarf, ist es „außerstande, sich 
selbst zu unterhalten“ (s.o.). Einkünfte sind die 7 steuerpflichtigen Einkunfts
arten des Einkommensteuergesetzes, wie z.B. Einkünfte aus nichtselbstständi
ger Arbeit, Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung. Bezüge sind 
eine Vielzahl nichtsteuerpflichtiger Geldleistungen z.B. nach dem Bundesver
sorgungsgesetz oder Infektionsschutzgesetz oder dem BSHG (eine auch nur 
beispielhafte umfangreichere Aufzählung enthält die Dienstanweisung zur 
Durchführung des Familienleistungsausgleichs DA-FamEStG 63.4.2.3). 

Bei Prüfung der Frage, ob ein volljähriges behindertes Kind, welches das 27. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, außerstande ist, sich selbst zu unterhal
ten (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG), ist dessen Vermögen nicht zu berück
sichtigen (BFH-Urteile vom 19.8.2002 – VIII R 17/02 und VIII R 51/01). 

Kindergeldanspruch für behinderte Kinder in Wohnstätten für behinderte 
Menschen 

Bei erwachsenen behinderten Kindern, die ausschließlich zu Lasten des 
überörtlichen Sozialhilfeträgers in einer Wohnstätte für Behinderte unterge
bracht sind bzw. im betreuten Wohnen leben, werden die Eltern im Rahmen 
ihrer Unterhaltspflicht zu einem Kostenbeitrag in Höhe von max. 26 t pro 
Monat herangezogen. Es besteht weiterhin ein Anspruch auf das volle Kin
dergeld, wenn das behinderte Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten 
(BFH-Urteil vom 15.10.1999 – VI R 40/98). Die gewährte Eingliederungshilfe 
wird ebenso wie evtl. tageweises Pflegegeld bei der Bedarfsberechnung als be
hinderungsbedingter Mehrbedarf berücksichtigt. In den meisten Fällen liegt 
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das anzurechnende Einkommen unterhalt der Grenze von 7.188 t pro Jahr 
(siehe Bedarfsberechnung bei Wohnheimunterbringung nachfolgend auf S. 
307). 

Das Kindergeld wird rückwirkend höchstens ab Juli 97 gewährt, wenn die be
troffenen Eltern kein Einspruchs- oder Klageverfahren angestrengt haben. 

Kindergeldanspruch für erwachsene behinderte Menschen, die Rente 
beziehen 

Erhält der behinderte Mensch eine eigene Rente (z. B. Unfallrente oder Er
werbsunfähigkeitsrente), die im Jahr 2003 nicht höher als 7.188 t bzw. 7.428 t 

für das Jahr 2004 inkl. Arbeitseinkommen (zzgl. Werbekostenpauschale in 
Höhe von 1.044 t pro Jahr) ist, und lebt noch im Elternhaus oder autonom, 
so ist er gem. des BFH-Urteils vom 15.10.1999 (VI R 183/97) ebenfalls in den 
meisten Fällen außerstande, sich selbst zu unterhalten. Hier ist also überwie
gend weiterhin ein Kindergeldanspruch vorhanden. Die z. B. in der Werkstatt 
für behinderte Menschen gewährte Eingliederungshilfe kann nicht als Bezug 
des behinderten Menschen berücksichtigt werden, da sie nicht der Sicherstel
lung des Lebensunterhaltes dient. 

Hier können nur das Arbeitseinkommen und der Essenszuschuss (soweit die
ser nicht von dem Behinderten selbst gezahlt wird) angerechnet werden. 
Auch das gewährte Pflegegeld darf nicht als Einkommen angerechnet werden, 
da es einen zusätzlichen (über den Behindertenpauschbetrag hinausgehen
den) Bedarf darstellt und somit lediglich der Sicherstellung der Pflege dient 
(siehe Bedarfsberechnung bei Rentenbezug nachfolgend auf S. 307). 
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Berechnung der aktuellen Einkünfte und Bezüge gem. BFH-Urteil 
VI R 40/98 vom 15.10.1999 

Bedarfsberechnung des behinderten Kindes bei Wohnheimunterbringung: 

Grundbedarf für 2001 für 2002 für 2003 

Heimkosten pro Jahr

Pflegesatz x 365 Tage)

./. Verpflegung gem. 

Sachbezugsverordnung ./. 4.400,– DM/Jahr ./. 2.311,20 t ./. 2.349,60 t


Pflegebedarf 
(gezahltes tageweises 
Pflegegeld) 

Fahrtbedarf 
(Fahrkosten zur Abholung 
des Behinderten) 

Gesamtbedarf: 

Einkommensberechnung des behinderten Kindes bei Wohnheim
unterbringung: 

für 2001 für 2002 für 2003 

Heimkosten pro Jahr 
Pflegesatz x 365 Tage) 

Taschengeld 

Weihnachtsbeihilfe 

Kleidergeld 

Arbeitseinkommen 
aus WfB abzgl. Kosten
beitrag ./. Werbe
kostenpauschale 

erhaltenes Pflegegeld 

erhaltene Fahrtkosten 

./. Kostenpauschale 

Gesamteinkünfte: 

01–06/01 165,00 DM 01–06/02 86,05 t 01–06/03 87,90 t 

07–12/01 168,30 DM 07–12/02 87,90 t 07–12/03 88,80 t 

1.999,80 DM/Jahr 1.043,70 t/Jahr 1.060,20 t/Jahr 

61,00 DM 31,19 t 31,19 t 

max. 650,00 DM/Jahr 332,34 t 332,34 t 

./. 2.000,00 DM/Jahr ./. 1.044,00 t/Jahr ./. 1.044,00 t/Jahr 

./. 360,00 DM ./. 184,00 t ./. 184,00 t 
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Berechnung der aktuellen Einkünfte und Bezüge gem. BFH-Urteil

VI R 183/98 vom 15.10.1999:


behinderte Kinder im Elternhaus bei Bezug von EU-Rente


Bedarfsberechnung des behinderten Kindes 

für 2002 für 2003 

Grundbedarf 7.188,– t 7.188,– t 

Behindertenpauschbetrag 
bei Hilflosigkeit 3.700,– t 3.700,– t 

Pflegegeld z. B. 4.920,– t 4.920,– t 

Gesamtbedarf: 

Einkünfte des behinderten Kindes 

für 2002 für 2003 

EU-Rente Januar bis Juni 

EU-Rente Juli bis Dezember 

./. Werbekostenpauschale ./. 102,25 t/Jahr ./. 103,00 t/Jahr 

Arbeitseinkommen 

./. Werbekostenpauschale ./. 1044,00 t/Jahr ./. 1044,00 t/Jahr 

./. Kostenpauschale ./. 184,00 t/Jahr ./. 184,00 t/Jahr 

Mittagessen in WfB 75,25 t/Monat 76,50 t/Monat 
nach SachBezV = 903,00 t/Jahr* = 918 t/Jahr* 

Anzurechnende Einkünfte: 

* da der behinderte WfbM-Mitarbeiter bei Rentenbezug meistens sein Mittagessen in der WfbM
selbst bezahlen muss, entfällt dann dieser Wert. 

Wenn der Bedarf die Einkünfte des behinderten Kindes übersteigt, besteht 
Anspruch auf Kindergeld. 
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Wie Eltern können auch Pflegeeltern die aufgezählten Steuererleichterungen 
geltend machen. Pflegeeltern im steuerrechtlichen Sinne sind Personen, die 
mit dem behinderten Kind durch ein familienähnliches, auf längere Dauer be
rechnetes Band verbunden sind und die es in ihren Haushalt aufgenommen 
haben. Voraussetzung ist, dass das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den leib
lichen Eltern nicht mehr besteht und die Pflegeeltern das Kind mindestens zu 
einem nicht unwesentlichen Teil auf ihre Kosten unterhalten. Ist das behin
derte Kind in einem Heim untergebracht, aus dem es regelmäßig in den Feri
en und an Wochenenden zu den Pflegeeltern zurückkehrt, und kümmern sich 
diese auch somit um das Kind, stehen diese Merkmale einer „Haushaltsauf
nahme“ nicht entgegen (Bundesfinanzhof, 14.11.2001, BStBl. II 2002, 244). 

Kindergeld für Geschwisterkinder 

Wird das erwachsene behinderte Kind nach dem Tod beider Elterteile z. B. an 
den Wochenenden von einem Geschwisterkind betreut und lebt während der 
Woche in einer Wohnstätte für Behinderte, so kann das Kindergeld auch an 
das Geschwisterkind ausgezahlt werden. Aufgrund der familiären Bindungen 
entsteht dann ein Pflegekindschaftsverhältnis, welches durch eine entspre
chende Bestätigung über die Wochenendbetreuungen von der Wohnstätte, als 
erfüllt angesehen wird. 

Durch die Gewährung des Kindergeldes können dann von dem Geschwister
kind auch alle behinderungsbedingten Steuervorteile in Anspruch genommen 
werden. 

b) Die einzelnen Steuererleichterungen für Eltern und Pflegeeltern bestehen 
darin, dass 

1) sie sich den Pauschbetrag für Körperbehinderte, der dem Kind zusteht, 
durch einen einfachen Antrag in ihrer Steuererklärung übertragen lassen und 
dort geltend machen können, wenn das Kind ihn nicht in einer eigenen Ein
kommensteuererklärung geltend macht, 

2) sie einen Ausbildungsfreibetrag für ein in der Berufsausbildung auswärts 
untergebrachtes volljähriges behindertes Kind in Höhe von 924 t/Jahr bean
spruchen können, 

3) bei der Beschäftigung einer Haushaltshilfe einen Betrag von maximal 
924 t/Jahr geltend machen können, wenn das Kind oder eine andere zum 
Haushalt gehörende Person zumindest zu 50 Grad behindert ist (s.o. 9.4.1 c), 

4) sie einen Pflegepauschbetrag in Höhe von maximal 924 t/Jahr beanspru
chen können, wenn das Kind hilflos („H“ im Schwerbehindertenausweis) ist 
und in ihrer Wohnung oder einer Wohnung des Kindes gepflegt wird und sie 
dafür keine Einnahmen erhalten (s.o. 9.4.1 e). 

Im übrigen stehen Eltern behinderter Kinder auch die anderen außergewöhn
lichen Belastungen zu, wie sie oben unter 9.4.1 f) aufgezählt sind. 
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10.4 Erbschaft, Schenkung, Erbverzicht, Enterbung, Patiententestament 

Bei vielen behinderten Menschen ist abzusehen, dass sie ihr Leben lang 
außerstande sein werden, sich selbst zu unterhalten, sodass sie spätestens 
nach dem Tode der Eltern ganz von der Sozialhilfe abhängig sind. Diese fra
gen sich, wie sie die mit dem Bezug von Sozialhilfe verbundene Armut ihres 
Kindes durch testamentarische Verfügungen oder vorzeitige Schenkungen 
mildern oder verhindern können. 

a) Erbschaft: Oft tritt der von den Eltern beabsichtigte Erfolg nicht ein, wenn 
dem Kind aus ihrem Nachlass Vermögen zufließt. Denn auf diese Weise er
worbenes Vermögen steht den Ansprüchen auf Leistungen der Sozialhilfe, 
wie Hilfe zum Lebensunterhalt und Pflegegeld, grundsätzlich entgegen. Das 
Ererbte ist dann schnell verbraucht, da die Sozialhilfe wegen des vorhande
nen Vermögens ihre Leistungen einstellt (vgl. 1.4 b). 

Dies sollte bei der Errichtung einer Verfügung von Todes wegen bedacht wer
den. Seit geraumer Zeit werden deshalb in diesem Zusammenhang verschie
dene erbrechtliche Gestaltungsformen diskutiert, mit deren Hilfe dem be
hinderten Kind auch nach dem Ableben der Eltern ein Leben ermöglicht wer
den soll, in dem seine Benachteiligung gegenüber nicht behinderten Kindern 
erleichtert werden kann (z.B. durch Pflege von Hobbys, die – wenn der be
hinderte Mensch von der Sozialhilfe leben muss – nicht betrieben werden 
können). 

Auf jeden Fall sollten die Betroffenen bei einer entsprechenden erbrechtli
chen Gestaltung den Rat eines Notars oder eines einschlägig erfahrenen 
Rechtsanwalts einholen und dabei vor allem klären lassen, ob auf rechtlich 
einwandfreie Weise dem behinderten Kind Vermögen zugewendet werden 
kann, dessen Einsatz später von den Sozialhilfeträgern nicht gefordert wer
den kann. Auf keinen Fall sollten die Betroffenen „selbstgestrickte“ oder 
rechtlich zweifelhafte erbrechtliche Verfügungen machen, die ihre konkrete 
Situation nicht genügend berücksichtigen. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
e.V. (Raiffeisenstraße 18, 35043 Marburg) hat hierzu einen von R. Heinz-
Grimm/Chr. Krampe/B. Pieroth herausgegebenen Band veröffentlicht („Tes
tamente zugunsten von Menschen mit geistiger Behinderung“ – Verfas
sungsrechtliche, zivilrechtliche, sozialrechtliche Aspekte –, 3. Auflage, 1997), 
der ausführliche Beiträge zu dieser Problematik, ferner einschlägige Urteile 
und Testamentsentwürfe (z.B. zum so genannten Behindertentestament) ent
hält. Einschlägige Grundinformationen gibt auch ein „Erbrechtsmerkblatt“ 
der Bundesvereinigung Lebenshilfe (erhältlich bei dieser Vereinigung, Raiff
eisenstr. 18, 35043 Marburg). Hilfreich ist schließlich die Broschüre „Erb
rechtliche Regelungen bei Menschen mit geistiger Behinderung“ (erstellt von 
Th. Kranig, erhältlich bei der Heimsonderschule Föhrenbühl, 88633 Heiligen
berg). 
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b) Schenkung, Erbverzicht und Enterbung werfen eine Fülle schwieriger 
Rechtsfragen auf; hier können nur einige Punkte angesprochen werden: Wer 
sein Vermögen durch Schenkung so verringert, dass er sozialhilfebedürftig 
wird, kann vom Sozialhilfeträger darauf verwiesen werden, sie vom Be
schenkten zurückzufordern (§ 2 BSHG i.V.m. § 528 BGB: sog. Rückforde
rung wegen Verarmung des Schenkers). Der Sozialhilfeträger kann aber auch 
die Hilfe leisten (z.B. wenn der verarmte Schenker dringend in ein Pflege
heim aufgenommen werden muss), den Rückforderungsanspruch des Schen
kers auf sich überleiten (§ 90 BSHG) und dann in eigenem Namen gegen den 
Beschenkten geltend machen. Die Möglichkeit der Rückforderung erlischt al
lerdings 10 Jahre nach der Schenkung; sie ist außerdem unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgeschlossen (§§ 528 S. 2, 529, 534 BGB). Oft werden 
Schenkungen mit der Auflage gemacht, dass der Empfänger den behinderten 
Menschen bei sich aufnimmt und pflegt. Kommt es zur Rückforderung, so ist 
die vom Beschenkten erbrachte Gegenleistung aufzurechnen und nur der 
darüber hinausgehende Wert zurückzuverlangen. Kann die Auflage nicht er
füllt werden (weil der Schenker z.B. in einem Pflegeheim gepflegt werden 
muss), kommt eine Umrechnung der Auflage in einen Geldwert in Betracht, 
der dann vom Beschenkten verlangt werden kann. 

Der Erbverzicht ist keine Schenkung im Rechtssinne; denn der Verzichtende 
verfügt nicht über sein gegenwärtiges Vermögen, sondern verhindert, dass er 
künftig Vermögen erwirbt (insofern wirkt der Erbverzicht im Ergebnis wie die 
Enterbung). In diesen Fällen kann der Sozialhilfeträger den Pflichtteilsan
spruch des Verzichtenden (oder des Enterbten) auf sich überleiten (§ 90 
BSHG) und geltend machen; er kann aber auch dem Pflichtteilsberechtigten 
zumuten, den Pflichtteil geltend zu machen, um sich die zur Beseitigung oder 
Milderung seiner akuten Notlage erforderlichen Mittel zu beschaffen. 

Dieser kurze Abschnitt kann den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des 
Schenkungs- und Erbrechts nicht Rechnung tragen und nur Ansatzpunkte für 
eine juristische Beratung (vor allem durch Rechtsanwälte und Notare) bieten. 

c) Eine wichtige Entscheidung gegen die Benachteiligung behinderter Men
schen im Erbrecht hat das Bundesverfassungsgericht gefällt, als es feststellte, 
dass der generelle Ausschluss schreib- und sprechunfähiger Personen von der 
Möglichkeit, ein Testament zu errichten, gegen die Verfassung verstößt. Im 
Fall eines durch Schlaganfall gelähmten, sprech- und schreibunfähigen Man
nes hat das Gericht festgestellt, dass die nach §§ 2232, 2233, 2247 BGB ange
ordnete Unfähigkeit dieses Personenkreises, ein Testament zu errichten, 
einen Verstoß gegen die Erbrechtsgarantie, gegen den Gleichbehandlungs
grundsatz und gegen das Benachteiligungsverbot behinderter Menschen (Art. 
3 Abs. 3. S. 2 GG) darstellt. Der Gesetzgeber hat deshalb nunmehr in § 2233 
Abs. 2 BGB bestimmt, dass in dem Falle, dass der Erblasser nach seinen An
gaben oder nach der Überzeugung des Notars nicht im Stande ist, Geschrie
benes zu lesen, er (also der Erblasser) das Testament nur durch eine Er
klärung gegenüber dem Notar errichten kann. 
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d) Mit der juristischen Kontroverse um die Sterbehilfe hat die Zahl der sog. 
Patiententestamente sprunghaft zugenommen. Gerade weil Ärzte, Richter 
und Betreuer nicht „Herr über Leben und Tod“ sein können und wollen, 
muss der Wille des Patienten oberstes Gebot sein. Mittlerweile werden auf 
dem Markt (gegen Bezahlung) massenhaft formularmäßige Patiententesta
mente angeboten, die garantieren sollen, dass der Patientenwunsch im Fall 
des Falles auch sicher durchgesetzt werden kann. Über die einzelnen Mög
lichkeiten der Vorsorge für den Fall, dass Patienten nicht mehr in der Lage 
sind, über ihre Angelegenheiten selbst zu entscheiden, informiert das Schau
bild auf S. 313. 

Empfehlenswert sind folgende Ratgeber: Th. Klie/J.-Chr. Student: Die Patien
tenverfügung – Was Sie tun können, um richtig vorzusorgen, Freiburg 2001; 
J. Knieper/G. Walther: Patiententestament/Patientenverfügung „… damit 
mein Wille respektiert wird“, Frankfurt/M. 2003 (Fachhochschulverlag, Kleist
straße 31, 60318 Frankfurt/M.); M. Winkler: Vorsorgeverfügungen (mit CD
ROM), München 2003. Weitere Informationen zu diesem Thema findet man 
unter der Internetadresse www.ruhr-uni-bochum.de/zme/Lexikon/index.htm.
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Möglichkeiten der Vorsorge für den Fall, dass Patienten nicht mehr in der Lage sind, 
über ihre Angelegenheiten selbst zu entscheiden 

Bezeichnung	 PATIENTENVERFÜGUNG (-TESTAMENT) BETREUUNGSVERFÜGUNG VORSORGEVOLLMACHT 
(nicht zu verwechseln mit dem Testament im 
ursprünglichen Sinn, das Bestimmungen für 
die Zeit nach dem Tod trifft). 

Zielsetzung	 Bekundung eigener Wünsche in Bezug auf 
medizinische Behandlung und Pflege bei 
schwerster aussichtsloser Erkrankung, ins
besondere in der letzten Lebensphase. 

Benennung einer Person des eigenen Vertrauens Bevollmächtigung einer Person des Vertrauens, die 
für den Fall, dass das Vormundschaftsgericht im Fall eigener Entscheidungs- und Handlungsun
wegen eigener Entscheidungs- und Handlungs- fähigkeit für den Vollmachtserteilenden unter Beach
unfähigkeit einen Betreuer einsetzt. Zusätzliche tung der §§ 1904 und 1906 BGB rechtswirksam 
Wünsche für den Fall einer Betreuung möglich. handeln kann. 

Juristische 
Bedeutung 

Muss von den behandelnden Ärzten 
beachtet werden. 

Leitet sich aus § 1901a BGB ab. Vormundschafts
gericht muss Bestellung der genannten Person aus
sprechen; bei schwerwiegenden medizinischen 
Maßnahmen, wie z.B. Behandlungsabbruch, ist 
vormundschaftsgerichtliche Genehmigung erforder
lich. 

Leitet sich aus § 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB ab. 
Bestellung durch Vormundschaftsgericht entfällt, 
nicht jedoch die Genehmigungspflicht bei schwer
wiegenden medizinischen Maßnahmen. 

Formale 
Erforder
nisse 

Schriftliche (nicht zwingend handschriftliche) 
Form. 
Eigenhändige Unterschrift (in Abständen 
möglichst erneuern). 
Unterschrift mindestens eines Zeugen (in 
Abständen möglichst erneuern) zur Bestäti
gung, dass Verfasser im Vollbesitz seiner 
geistigen Kräfte ist. 
Notarielle Beurkundung nicht erforderlich. 
Selbst zugefügte Ergänzungen sollten mit 
zusätzlicher Unterschrift versehen werden. 

Schriftliche (nicht zwingend handschriftliche) Form. 
Eigenhändige Unterschrift (in Abständen möglichst 
erneuern). 
Unterschrift mindestens eines Zeugen (in Abständen 
möglichst erneuern) zur Bestätigung, dass Verfasser 
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. 
(Nicht die als Betreuer genannte Person als Zeugen 
nehmen!) 
Notarielle Beurkundung nicht erforderlich. 
Selbst zugefügte Ergänzungen sollten mit zusätz
licher Unterschrift versehen werden. 

Schriftliche (nicht zwingend handschriftliche) Form. 
Eigenhändige Unterschrift (in Abständen möglichst 
erneuern). 
Unterschrift mindestens eines Zeugen (in Abständen 
möglichst erneuern) zur Bestätigung, dass Verfasser 
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. 
(Nicht die als Bevollmächtigten genannte Person 
als Zeugen nehmen!) 
Notarielle Beurkundung nicht vorgeschrieben, aber 
dringend anzuraten, besonders, wenn im vermögens
rechtlichen Bereich eine umfassendere Vollmacht 
erteilt werden soll. Selbst zugefügte Ergänzungen 
sollten mit zusätzlicher Unterschrift versehen werden. 

Aufbewah- Bei den persönlichen Unterlagen, bei Ange- Aufbewahrung so, dass gewährleistet ist, dass die Bei den persönlichen Unterlagen, beim Bevoll
rungsmög hörigen oder Freunden, eventuell beim Betreuungsverfügung gegebenenfalls unverzüglich mächtigten selbst oder einer anderen Vertrauens
lichkeiten Hausarzt. dem Vormundschaftsgericht zugeleitet wird. person. 

Sinnvolle • Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
Kombina- • Patientenverfügung und Betreuungsverfügung 
tionsmög- Keinen Sinn macht die Kombination von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. 
lichkeiten 



11. Pflege- und Begleitpersonen 

11.1 Rentenversicherung von Pflegepersonen 

a) Ab dem 1.1.1992 (und bis zum 31.3.1995) wurden in der gesetzlichen Ren
tenversicherung nach § 177 SGB VI freiwillige Beiträge von Personen, die 
ehrenamtlich bzw. nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen zu Hause 
pflegten und für die Pflege regelmäßig wöchentlich mindestens 10 Stunden 
aufwandten, auf Antrag und bei entsprechendem Nachweis den Pflicht
beiträgen gleichgestellt. Dadurch wurde für alle Personen, die eine solche 
nicht-berufliche Pflegetätigkeit ausübten, die Möglichkeit geschaffen, durch 
die Entrichtung freiwilliger Beiträge einen Anspruch auf BU-Rente oder EU-
Rente, auf Altersrente für Frauen (ab dem 60. Lebensjahr, § 39 SGB VI) oder 
auf Altersrente für Arbeitslose (ab dem 60. Lebensjahr, § 38 SGB VI) zu be
gründen bzw. zu erhalten. 

Zum anderen konnten Pflegepersonen, die ihre Beschäftigung wegen der 
Pflegetätigkeit eingeschränkt hatten, die für diese Beschäftigung entrichteten 
Pflichtbeiträge aufstocken. Ohne jeden Nachweis des tatsächlich anfallenden 
Arbeitsverdienstes konnten Pflichtbeiträge bis zum Doppelten des während 
der Pflegetätigkeit bezogenen Arbeitsverdienstes versichert werden. 

b) Ab dem 1.1.1992 (und bis zum 31.3.1995) konnten nach § 57 SGB VI die 
oben genannten Pflegepersonen (ohne Zahlung von freiwilligen Beiträgen) auf 
Antrag und bei entsprechendem Nachweis die Zeiten der ehrenamtlichen bzw. 
nicht erwerbsmäßigen Pflege eines Pflegebedürftigen (im obigen Sinne) als sog. 
(Pflege-) Berücksichtigungszeiten anerkennen lassen. Durch solche Berück
sichtigungszeiten konnten die Pflegepersonen Lücken im Versicherungsverlauf 
ganz oder teilweise schließen (die Berücksichtigungszeiten werden dann mit 
75 % des Durchschnittsverdienstes bewertet; sind für Zeiten der Pflegetätigkeit 
höhere freiwillige Beiträge entrichtet worden, die als Pflichtbeiträge gelten 
– § 177 SGB VI –, zählt selbstverständlich der höhere Wert dieser freiwilligen
Beiträge). Die Berücksichtigungszeiten werden für die Berechnung der Rente 
so behandelt, als seien sie Zeiten, in denen Beiträge entrichtet wurden; sie stei
gern also den Rentenwert, begründen aber allein (d.h. ohne andere Zeiten) 
noch keine selbstständigen Rentenansprüche (Berücksichtigungszeiten sind in
sofern also nur „Lückenfüller“; daneben müssen noch weitere Zeiten, vor allem 
Beitragszeiten, in erforderlichem Umfang vorhanden sein). Berücksichtigungs
zeiten werden ferner angerechnet auf die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren 
(erforderlich z.B. für die Altersrente für Schwerbehinderte ab dem 60. Lebens
jahr oder für die Altersrente für langjährig Versicherte ab dem 63. Lebensjahr). 
Ferner lassen sich mit den Berücksichtigungszeiten die Zugangsvoraussetzun
gen für die BU-Rente und die EU-Rente leichter erfüllen. Mit Hilfe der Berück
sichtigungszeiten kann man nämlich den Fünfjahreszeitraum, in dem mindes
tens drei Jahre Pflichtbeitragszeiten liegen müssen (vgl. 8.5.1 c) bb), um die 
Zeiten der Pflege „strecken“, so dass die erforderlichen drei Jahre Pflichtbei
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tragszeiten erheblich einfacher zurückgelegt werden können, nämlich in einem 
– je nach Dauer der Pflege – wesentlich längerem Zeitraum als dem normaler-
weise erforderlichen Fünfjahreszeitraum (Beispiel: Bei einer Pflegezeit von 7 
Jahren wird also der Fünfjahreszeitraum auf insgesamt 12 Jahre „gestreckt“, in
nerhalb derer dann die drei Jahre Pflichtbeitragszeiten liegen müssen). 

c) Mit dem Pflegeversicherungsgesetz wurde die Situation der ehrenamtli
chen Pflegepersonen entscheidend verbessert. Gemeint sind mit ehrenamt
lichen Pflegepersonen die Angehörigen, Freunde oder Nachbarn, die „nicht 
erwerbsmäßig“ eine pflegebedürftige Person in deren (oder in der eigenen) 
Wohnung pflegen; allerdings muss die Pflegetätigkeit mindestens 14 Stunden 
in der Woche umfassen (§ 19 SGB XI). Von einer „nicht erwerbsmäßigen“ 
Pflege wird ausgegangen, wenn die Pflegeperson lediglich eine finanzielle An
erkennung erhält, die in Pflegestufe I höchstens 205 t pro Monat, in Stufe II 
410 t und in Stufe III 665 t ausmacht (zu den Pflegestufen 7.1.3). 

Die genannten Pflegepersonen werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzun
gen erfüllt sind 

– also: keine erwerbsmäßige Pflege, Pflegeaufwand mindestens 14 Stunden 
wöchentlich; ferner keine mehr als 30-stündige andere Beschäftigung oder 
Tätigkeit neben der Pflege wöchentlich, Antrag des Pflegebedürftigen 

– kraft Gesetzes in der Rentenversicherung pflichtversichert. Die Beiträge 
zahlt die Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen allein 
(bei beihilfeberechtigten Pflegebedürftigen anteilig auch die Festsetzungs
stelle für Beihilfe oder der Dienstherr). Die Höhe dieser Beiträge zur Ren
tenversicherung ist abhängig von der Stufe der Pflegebedürftigkeit und vom 
zeitlichen Umfang der Pflegetätigkeit. Zuständig ist in der Regel der Ren
tenversicherungsträger, bei dem die Pflegeperson zuletzt vor der Pflegetätig
keit versichert war, sonst die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
(§ 44 Abs. 1 SGB XI, §§ 3, 141, 166, 170 SGB VI). 

Hilfreich ist hier die Broschüre „Rentenversicherung der Pflegepersonen“, die 
bei den Rentenversicherungsträgern kostenlos erhältlich ist (z.B. bei der Bun
desversicherungsanstalt für Angestellte, 10704 Berlin). 

d) Hat der Pflegebedürftige keinen Anspruch auf Leistungen bei häuslicher 
Pflege aus der sozialen oder privaten Pflegeversicherung und scheiden damit 
Leistungen zur Rentenversicherung nach § 44 SGB XI aus, so sieht das So
zialhilferecht in § 69 b BSHG vor, dass (vgl. auch 7.2.2 a) gg) 

– für Pflegebedürftige i.S.d. § 68 Abs. 1 BSHG (d.h. für „einfach“ Pflegebedürf
tige) Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung über
nommen werden können (§ 69 b Abs. 1 S. 1 BSHG) und 

–	 für Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach § 69 a BSHG (d.h. für erheblich, 
schwer und schwerst Pflegebedürftige), erhalten, die Aufwendungen für die 
Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine ange
messene Alterssicherung zu erstatten sind (§ 69 b Abs. 2 BSHG), 
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– allerdings (in den beiden genannten Fällen) nur dann, wenn die Alterssiche-
rung dieser Personen nicht anderweitig sichergestellt ist. Nach der Recht
sprechung liegt eine solche anderweitig sichergestellte angemessene Al
terssicherung bereits dann vor, wenn die der Pflegeperson zur Verfügung 
stehenden oder (bei prognostischer Beurteilung) die zu erwartenden Ein
künfte der Pflegeperson (z.B. aus der Rentenversicherung eines Ehegatten 
der Pflegeperson) höher sind als die Hilfe zum Lebensunterhalt. Richtiger 
wäre allerdings, bei der Auslegung des Begriffs „angemessene Alterssiche
rung“ – wie im SGB XI – auf die Pflegezeit und nicht auf die Einkünfte der 
Pflegeperson abzustellen. 

e) Zur sog. großen Witwen- oder Witwerrente bei Versorgung eines behinder
ten Kindes vgl. 8.5.1 d). 

11.2 Sonstige soziale Sicherung von Pflegepersonen 

a) Pflegepersonen, die als Ehegatten oder Kinder nach § 10 SGB V in der ge
setzlichen Krankenversicherung zunächst familienversichert sind (z.B. weil 
der pflegebedürftige Ehegatte bzw. pflegebedürftige Elternteil als Rentner ver
sicherungspflichtig ist) und deren Familienversicherung dann erlischt (z.B. 
weil der Pflegebedürftige stirbt), können der Krankenversicherung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 2 SGB V beitreten und auf diese Weise freiwillig krankenversichert 
sein (Beitritt aber nur innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Fa
milienversicherung möglich; § 9 Abs. 2 Nr. 2 SGB V). 

Weitere Möglichkeit der freiwilligen Krankenversicherung: Gibt z.B. eine be
rufstätige Frau ihre versicherungspflichtige Beschäftigung auf, um ihre Mutter 
zu pflegen, so kann sie sich unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 
SGB V in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig weiterversichern 
(Beitritt allerdings nur innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Mit
gliedschaft als Versicherungspflichtige möglich; § 9 Abs. 2 Nr. 1 SGB V). 

b) In der Kriegsopferversorgung wird Krankenbehandlung dem Empfänger 
einer Pflegezulage für Personen gewährt, die seine unentgeltliche Wartung 
und Pflege nicht nur vorübergehend übernommen haben (§ 10 Abs. 4 b 
BVG). Es handelt sich hier um einen unmittelbaren sozialen Schutz bei 
Krankheit der Pflegeperson. Eine nur für das Kriegsopferfürsorgerecht spezi
fische Leistung stellt die Badekur für Pflegepersonen dar, die der Erhaltung 
der Pflegefähigkeit solcher Personen dient (§ 12 Abs. 3 BVG). Hierzu zählt 
auch die Erholungshilfe in Form eines Erholungsaufenthaltes unter Mitnah
me einer Begleitperson nach § 27 d Abs. 5 BVG. 

c) Eine besondere Form des Schutzes von Pflegepersonen besteht in der Ar
beitslosenversicherung: Personen, die einen Pflegebedürftigen betreuen und 
dadurch häusliche Bindungen eingehen, darf (bei Erfüllung der sonstigen Vor
aussetzungen) nur wegen der Tatsache der pflegenden Betreuung die Leistung 
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des Arbeitslosengelds und der Arbeitslosenhilfe nicht versagt werden 
(§§ 119 Abs. 4 S. 1 Nr. 2, 198 SGB III). Mit anderen Worten: Pflegt z.B. eine 
arbeitslos gewordene Frau ihren 80-jährigen Vater und kann sie deshalb nur 
montags bis samstags von 8 –12 Uhr arbeiten (in dieser Zeit kommt ein ambu
lanter Pflegedienst), und sind ferner Stellen dieser Art zwar vorhanden, aber 
derzeit alle besetzt, dann steht diese Arbeitslose der Arbeitsvermittlung zur Ver
fügung, erfüllt also eine der Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit (diese Leistungen erhält sie tatsächlich dann, wenn sie auch die 
übrigen Voraussetzungen – z.B. Vorliegen der erforderlichen Anwartschaftszeit 
– erfüllt).

Außerdem haben Pflegepersonen nach dem Ende ihrer Pflegetätigkeit unter 
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Förderleistungen des Arbeits
amts (Unterhaltsgeld bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiter
bildung: §§ 20, 78, 153 SGB III). 

d) Im Beamtenversorgungsrecht werden bei der Pflege eines durch Dienst
unfall verletzten Beamten für Familienangehörige (wenn sie deshalb ihren 
Beruf aufgeben) die Beiträge zur Alterssicherung (in Höhe des Arbeitgeber
anteils) zum Zweck der Aufrechterhaltung der sozialen Sicherheit miterstat
tet. Beamte haben außerdem die Möglichkeit, sich wegen Pflegebedürftigkeit 
eines Angehörigen auf 3 Jahre ohne Dienstbezüge beurlauben oder ihre 
Dienstzeit auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit verkürzen zu lassen 
(vgl. z.B. § 48 a BRRG). 

11.3 Unfallversicherung von Pflegepersonen 

a) Seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung werden bestimmte Pflege
personen während der pflegerischen Tätigkeit in den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung einbezogen: unfallversichert sind nunmehr auch Pflege
personen i.S.d. § 19 SGB XI (zu diesen Personen s. 11.1 c); unbeachtlich ist, 
welcher Pflegestufe der Pflegebedürftige angehört (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 SGB 
VII). Diese Regelung will vor allem Angehörige, Nachbarn und Freunde be
günstigen, die bei der Pflege außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses 
sonst nicht unfallversichert wären. 

Die Unfallversicherung der genannten Pflegepersonen umfasst zum einen 
Tätigkeiten im Bereich der Körperpflege und zum anderen – soweit die Tätig
keiten überwiegend dem Pflegebedürftigen zugute kommen – die Pflege in 
den Bereichen der Ernährung, der Mobilität sowie der hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Versichert ist die Pflegeperson auch auf den dazugehörigen 
Wegen außerhalb des Hauses (z.B. beim Einkaufen); Versicherungsschutz 
besteht auch für Wegeunfälle (§ 8 Abs. 2 SGB VII, z.B. für die direkte Fahrt 
von der Wohnung der Pflegeperson zur Wohnung des Pflegebedürftigen). 

Die Unfallversicherung ist für den Pflegebedürftigen und für die Pflegeperson 
beitragsfrei. Zuständig sind die Gemeindeunfallversicherungsverbände, die 
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Landesunfallkasse Hamburg und die Eigenunfallversicherungen verschiede
ner Großstädte (z.B. Düsseldorf). 

b) Der Versicherungsschutz für Pflegepersonen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 SGB 
VII ist allerdings subsidiär gegenüber dem Versicherungsschutz bei anderen 
versicherten Tätigkeiten. Vorrangig ist nämlich der Unfallversicherungs
schutz bei Pflege im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses (§ 2 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VII), im landwirtschaftlichen Haushalt (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 SGB VII), 
bei ehrenamtlicher Tätigkeit im Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrts
pflege (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII) und bei ehrenamtlicher Tätigkeit nach § 2 
Abs. 1 Nr. 10 SGB VII (z.B. für den Caritas-Verband). 

Pflege unter 14 Stunden wöchentlich fällt grundsätzlich nicht unter die ge
setzliche Unfallversicherung. Allerdings kann, wenn keiner der vorgenannten 
Tatbestände (siehe b) zutrifft, Unfallversicherung wegen sog. beschäftigungs
ähnlicher Tätigkeit bestehen (§ 2 Abs. 2 SGB VII; Beispiel: Eine Nachbarin 
hilft spontan beim Umbetten des Pflegebedürftigen und verletzt sich dabei). 
Dieser Versicherungsschutz besteht dann aber – wegen einer besonderen ge
setzlichen Einschränkung (§ 4 Abs. 4 SGB VII) – nicht für nähere Verwandte. 

11.4 Weitere Hinweise 

a) Ein Pflegegeld nach § 69 a BSHG ist auch dann an den Pflegebedürftigen 
zu zahlen, wenn ein unterhaltspflichtiger Angehöriger die häusliche Pflege 
selbst durchführt (also z.B. die Eltern selbst die Pflegepersonen sind). In die
sem Falle wird der Unterhaltsbedarf des Pflegebedürftigen „in natura“ befrie
digt, sodass eine weitere Inanspruchnahme im Rahmen der Unterhaltspflicht 
nicht möglich ist. Das Gleiche gilt, wenn andere Angehörige kostenlos pfle
gen. Allerdings wird das Pflegegeld bis zur Volljährigkeit des Pflegebedürfti
gen nur dann geleistet, wenn das Einkommen und Vermögen des minder
jährigen Pflegebedürftigen und seiner Eltern die im BSHG genannten Gren
zen nicht überschreitet (§§ 28, 79 ff., 88 BSHG, vgl. die Tabelle auf S. 24). 
Ein Unterhaltsbeitrag kann von unterhaltspflichtigen Angehörigen im Übrigen 
nur dann verlangt werden, wenn der Pflegebedürftige nicht zu Hause (son
dern z.B. in einem Pflegeheim) gepflegt wird; der Unterhaltsanspruch des 
Pflegebedürftigen geht dann (unter den Voraussetzungen des § 91 BSHG) auf 
den Sozialhilfeträger über. Zu beachten ist aber eine Besonderheit bei 
Kindern nach Vollendung des 18. Lebensjahres, die Eingliederungshilfe oder 
Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen erhalten (§ 91 Abs. 2 S. 2 
BSHG). Diese Besonderheit ist unter 1.4 c) dargestellt. 

b) Eltern bzw. Begleitpersonen können ausnahmsweise mit einem Kind in 
ein Krankenhaus aufgenommen werden (s. Nr. 5 c); sie haben Anspruch auf 
Ersatz von Reisekosten und Verdienstausfall (s. Nr. 6.5 e), werden unentgelt
lich befördert (s. Nr. 9.3.1 a und 9.3.2 b) und sind auch im Rahmen der Ein
gliederungshilfe berücksichtigt (s. Nr. 6.7 b). 
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12. Ehrenamtliche Helfer der Freien Wohlfahrtspflege 

12.1 	 Renten- und Unfallversicherung 

a) Wer wegen einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Freien Wohlfahrtspflege 
(z.B. in einem Behindertenverband) eine Verdienstminderung erfährt, kann 
vom Arbeitgeber verlangen, dass diese bei der Abführung der Rentenversi
cherungsbeiträge unberücksichtigt bleibt. Den Differenzbetrag einschließlich 
Arbeitgeberanteil hat der Versicherte dann selbst zu tragen, kann ihn sich 
aber von der Organisation ersetzen lassen, für die er ehrenamtlich arbeitet. 
Diese Regelung gilt auch für die mit einem Ehrenamt zusammenhängenden 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (§ 163 SGB VI). 

b) Ehrenamtliche Helfer der Freien Wohlfahrtspflege müssen bei der Berufs
genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege in Hamburg ge
meldet werden und stehen unter Unfallversicherungsschutz (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 
SGB VII). Beitragsfrei versichert sind Personen, die satzungsgemäße Funk
tionen ausüben (Vorstand, Beirat, Ausschuss), an behördlich genehmigten 
Geldsammlungen teilnehmen oder als sog. „Sonntagshelfer“ in Einrichtungen 
tätig sind (also an den Wochenenden für Arbeitskräfte z.B. in der Küche ein
springen). Beitragsfrei versichert sind ferner z.B. Personen, die ehrenamtlich 
Patienten und Heimbewohner betreuen (z.B. Laienhelferinnen wie die „Grü
ne Damen“, Krankenhausbesuchsdienste, Leiter von Selbsthilfegruppen) so
wie z.B. mithelfende Bewohner von Altenheimen und mithelfende Patienten 
in Rehabilitationseinrichtungen. Informationen dazu enthalten die Broschü
ren „Mit Sicherheit freiwillig engagiert“ und „Zum Beispiel: Sicherheit im 
Ehrenamt (Information und Fälle aus der Praxis)“, erhältlich bei der Akade
mie Bruderhilfe, Internet: www.bruderhilfe.de; E-Mail: info@bruderhilfe.de und
das Handbuch „Ehrenamtliche – Versicherungsschutz in Kirche, Caritas und 
Diakonie“, 2001 (ECCLESIA-Versicherungsdienst, – Materialstelle –, 32754 
Paderborn). 

12.2 	 Steuerfreie Aufwandsentschädigung, Einnahmen bei Pflege, 
Urlaubsansprüche 

a) Steuerfrei sind Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit als Erzieher, 
Ausbilder, Betreuer und Pfleger alter, kranker und behinderter Menschen 
oder vergleichbarer Tätigkeiten im Dienst oder im Auftrag einer inländischen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts (z.B. einer Gemeinde) oder einer 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Organisation bis zur Höhe von 
insgesamt 1.848 t im Jahr (§ 3 Nr. 26 EStG). 

b) Steuerfrei sind Einnahmen von Pflegepersonen bis zur Höhe des Pflege
geldes nach § 37 SGB XI, wenn die Leistungen zur Grundpflege oder zur 
hauswirtschaftlichen Versorgung von Angehörigen oder sonst sittlich Ver
pflichteten (z.B. Beschenkten) erbracht werden. Steuerfrei sind auch Pflege
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gelder bis zu der bezeichneten Höhe, die der Pflegebedürftige selbst erhält, 
ganz gleich, ob sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften, privater Versicherun
gen oder nach Beihilfevorschriften gezahlt werden (§ 3 Nr. 36 EStG). 

c) Bundesbeamte, Bundesangestellte und Richter haben Anspruch auf be
zahlten Sonderurlaub, wenn sie als Vorstandsmitglied einer Selbsthilfe
organisation zur Betreuung behinderter Menschen an einer Arbeitstagung auf 
Bundes- oder Landesebene teilnehmen. 

12.3 Finanzierung von Selbsthilfegruppen 

a) Die Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen und in der Behindertenarbeit 
wurden und werden in unterschiedlichem Maße von den Sozialhilfeträgern 
durch Zuschüsse gefördert, auf die allerdings kein Rechtsanspruch besteht. 
Darüber hinaus gibt es auch von Renten- und Unfallversicherungsträgern so
wie von Kommunen und Ländern finanzielle Hilfen (auf freiwilliger Grund
lage) zur Förderung von Selbsthilfegruppen und -organisationen. 

b) Nach § 20 Abs. 4 SGB V sollen die Krankenkassen Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen fördern, die sich die 
Prävention (im Sinne von Sekundär- bzw. Tertiärprävention) oder die Reha
bilitation von Versicherten bei bestimmten Krankheiten zum Ziel gesetzt ha
ben. Der Gesetzgeber macht damit die Förderung einer solchen Selbsthilfe zu 
einer gesetzlichen Aufgabe der Krankenkassen. Dabei wird als Förderbetrag 
ein Richtwert von 0,51 t pro Versicherten pro Jahr vorgegeben (§ 20 Abs. 4 
S. 5 SGB V). Die Einzelheiten dieser Selbsthilfeförderung und der Krank-
heitsbilder, bei deren Prävention oder Rehabilitation eine Förderung zulässig 
ist (z.B. Tumorerkrankungen), legen „Gemeinsame und einheitliche 
Grundsätze der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Förderung der 
Selbsthilfe gemäß § 20 Abs. 4 SGB V vom 10. März 2000“ fest (abgedruckt 
z.B. in der Zeitschrift „Selbsthilfe“ 2000, Heft 2, S. 22). Diese Grundsätze
enthalten unter anderem umfangreiche Voraussetzungen für die Förderung 
der Selbsthilfegruppen (z.B. bestimmte Gruppengröße), der Selbsthilfeorgani
sationen (z.B. Existenz von grundsätzlich einem Jahr) und der Selbsthilfekon
taktstellen (z.B. hauptamtliches Fachpersonal). Allerdings ist die Förderung 
der Selbsthilfe durch die gesetzlichen Krankenkassen – entgegen der klaren 
gesetzlichen Verpflichtung – immer noch mangelhaft, weil die Kassen diese 
Förderung uneinheitlich, undurchsichtig, oft willkürlich und damit nur sehr 
unbefriedigend umsetzen. 

Die Gründung eines (eingetragenen) Vereins ist nicht unbedingt erforderlich 
(obwohl es ein e. V. vermutlich leichter hat, gefördert zu werden). Allerdings 
sind die Gründung und die Führung eines Vereins für Selbsthilfegruppen 
nicht selten auch mit bürokratischem Aufwand und möglichen Querelen ver
bunden. Der Beitritt zu einem Verband der Freien Wohlfahrtspflege wird 
gleichfalls nicht vorausgesetzt, hat aber für Selbsthilfeorganisationen nicht zu 
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unterschätzende Vorteile (vor allem im Hinblick auf die Beratung und die 
finanzielle Unterstützung der Organisationsarbeit durch den Verband). 

c) Nach § 29 SGB IX sollen Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kon
taktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung, Behand
lung und Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt 
haben, durch die Träger der medizinischen Rehabilitation (vgl. oben 6.2) 
nach einheitlichen Grundsätzen gefördert werden. Die Rehabilitationsträger 
müssen dafür gemeinsame Empfehlungen vereinbaren, in welcher Weise und 
in welchem Umfang sie diese Förderung vornehmen (§ 13 Abs. 2 Nr. 6 SGB 
IX). Bislang fehlt es jedenfalls (wie auch oben bei der Förderung durch die 
gesetzlichen Krankenkassen) an einem unbürokratischen und effektiven För
derverfahren; es dürfte freilich angesichts der Vielzahl der Rehabilitations
träger auch schwer sein, ein solches Verfahren zeitnah einzuführen. 
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IV. Schwangerschaftsverhütung und -abbruch, Sterilisation, 
Kastration, Geschlechtsumwandlung, Organtransplantation 

1. Schwangerschaftsverhütung und -abbruch

a) Die ärztliche Beratung über Schwangerschaftsverhütung (Empfängsnisver
hütung), die erforderliche Untersuchung und die Verordnung von empfängnis
regelnden Mitteln sind bei Versicherten von der gesetzlichen Krankenversiche
rung zu tragen (§ 24 a Abs.1 SGB V); bei nicht Versicherten von der Sozialhilfe 
(vgl. § 36 BSHG). Versicherte bis zum vollendeten 20. Lebensjahr haben gegen 
ihre Krankenkasse Anspruch auf Versorgung mit empfängnisverhütenden 
Mitteln, soweit sie ärztlich verordnet werden (§ 24 a Abs. 2 SGB V; für nicht 
Versicherte: Anspruch auf Übernahme der Kosten gegen den Sozialhilfeträger, 
vgl. § 36 BSHG). 

Liegen bei einer Frau oder einem Paar mit Kinderwunsch besondere Risiko
faktoren vor (Erbleiden, Alter der Frau über 38 Jahre, Verwandtschaft der 
Partner o.ä.), so soll der Arzt einen Humangenetiker zuziehen oder an eine 
genetische Beratungsstelle überweisen. Die Sozialhilfe übernimmt die Kosten 
für ärztlich verordnete Empfängnisverhütungsmittel und ebenso die Kosten 
der ärztlichen Beratung, Untersuchung und (der stets erforderlichen) Verord
nung (§ 36 BSHG). 

b) Ein medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbruch, der nicht rechts
widrig ist, kommt (im Zusammenhang mit einer Behinderung) in Betracht, 
wenn die Schwangere in den Abbruch einwilligt, der Abbruch von einem Arzt 
vorgenommen wird und der Abbruch unter Berücksichtigung der gegenwärti
gen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Er
kenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer 
schwer wiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr 
nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann 
(§ 218 a Abs. 2 StGB). Der Schwangerschaftsabbruch, der diese Voraussetzun
gen für die sog. medizinische Indikation erfüllt, unterliegt nicht der Beratungs
pflicht der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage (zu dieser § 219 StGB) 
bei einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle nach § 8 des Schwanger
schaftskonfliktgesetzes. 

Krankenversicherte Schwangere haben nach § 24 b SGB V Anspruch auf 
Leistungen bei einem durch Krankheit erforderlichen – also medizinisch indi
zierten – Abbruch der Schwangerschaft, nicht krankenversicherte Schwan
gere nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen 
in besonderen Fällen (wenn der Schwangeren die Aufbringung der Mittel 
nicht zuzumuten ist; dies hängt von der Höhe der verfügbaren persönlichen 
Einkünfte der Frau sowie von ihrem kurzfristig verwertbaren Vermögen ab). 
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Auskünfte erteilen z.B. die Krankenkassen und die Schwangerschaftskon
fliktberatungsstellen. 

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht bei einem nicht rechtswidrigen 
Schwangerschaftsabbruch und bei einem Schwangerschaftsabbruch nach der 
sog. Beratungsregelung bis zur Dauer von sechs Wochen (§ 3 Abs. 2 Entgelt
fortzahlungsG). 

2. Sterilisation, Kastration

a) Eine Sterilisation (Beseitigung der Fortpflanzungsfähigkeit) ist dann nicht 
rechtswidrig, wenn der einwilligungsfähige Betroffene einwilligt und kein 
Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt (§ 226 a StGB). Ein Verstoß gegen die 
guten Sitten könnte z.B. vorliegen, wenn ein sehr junger Mensch sich in einer 
vorübergehenden Krisensituation befindet und aufgrund dessen eine Sterilisa
tion vornehmen lässt. 

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine nicht 
rechtswidrige Sterilisation nur dann, wenn diese durch Krankheit erforderlich 
ist (§ 24 b SGB V); sofern eine Sterilisation lediglich der persönlichen 
Lebensplanung dient, muss dieser Eingriff von den Versicherten selbst finan
ziert werden. Andernfalls übernimmt die Sozialhilfe die Kosten für eine 
nicht rechtswidrige Sterilisation, allerdings nur im Fall der Bedürftigkeit (§ 36 a 
BSHG). 

Bei nicht rechtswidriger Sterilisation besteht übrigens auch Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung (§ 3 Abs. 2 EntgeltfortzahlungsG). 

b) Das Betreuungsgesetz (siehe 9.2.1 bis 9.2.9) sieht eine Regelung vor, die 
den ärztlichen Eingriff der Sterilisation nur in sehr engen Grenzen zulässt. 
Diese Regelung geht von folgenden Grundsätzen aus (vgl. § 1905 BGB): 

– Die Sterilisation Minderjähriger ist unzulässig; weder die Eltern noch das
Kind selbst können in die Sterilisation einwilligen (§ 1631 c BGB). 

– Ist der betreute (volljährige) Mensch einwilligungsunfähig (d.h. vermag er 
Art, Bedeutung und Tragweite des mit der Sterilisation verbundenen Eingriffs 
nicht zu erfassen oder seinen Willen nicht hiernach zu richten), so kommt die 
Einwilligung des Betreuers in Betracht; dafür muss aber ein besonderer Be
treuer bestellt werden (der allgemein bestellte Betreuer kann diese Einwilli
gung also nicht erteilen). Aber: 

– Der (besondere) Betreuer kann in die Sterilisation nur einwilligen, wenn

1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten nicht widerspricht (jede auf Ab-
wehr gerichtete Äußerung oder Reaktion des Betreuten führt also dazu, dass 
der Eingriff unterbleiben muss); 

2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird (dafür ist eine
Prognose dahingehend erforderlich, dass der Betreute Art, Bedeutung und 
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Tragweite des Eingriffs nicht erkennen und über seine Sterilisation nicht 
selbst entscheiden kann); 

3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft kom-
men würde (dabei ist zu prüfen, ob die konkrete Möglichkeit einer Schwanger
schaft besteht; rein vorsorgliche Sterilisationen sind also ausgeschlossen); 

4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr
einer schwer wiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes der Schwangeren zu erwarten wäre, die nicht auf zu
mutbare Weise abgewendet werden könnte (z.B. durch eine entsprechende 
Behandlung; ein Schwangerschaftsabbruch stellt keine zumutbare Alternative 
in diesem Sinne dar); 

5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel (z.B. Empfäng-
nisverhütungsmittel) verhindert werden kann (Sterilisation ist also immer nur 
das letzte Mittel). 

– Liegen die oben genannten Voraussetzungen vor (die sowohl für Frauen als 
auch für Männer gelten) und erteilt der besondere Betreuer seine Einwilli
gung, so bedarf diese Einwilligung der Genehmigung des Vormundschaftsge
richts; die Sterilisation darf schließlich erst zwei Wochen nach Wirksamkeit 
der Genehmigung erfolgen. 

– Im Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht sind alle rechtsstaatlichen 
Garantien zugunsten der Betroffenen gewährleistet (vgl. § 69 d FGG). Unter 
anderem ist der Betroffene persönlich anzuhören. Die Genehmigung darf erst 
erteilt werden, nachdem Gutachten von Sachverständigen eingeholt sind, die 
sich auf die medizinischen, psychologischen, sozialen, sonderpädagogischen 
und sexualpädagogischen Gesichtspunkte erstrecken; die Sachverständigen 
haben den Betroffenen vor Erstattung des Gutachtens persönlich zu untersu
chen oder zu befragen (ein Sachverständiger darf im Übrigen nicht mit dem 
die Sterilisation durchführenden Arzt identisch sein). Die Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts ist mit Rechtsmitteln anfechtbar. 

c) Das Kastrationsgesetz (KastrG) regelt die operative Entfernung von Keim
drüsen zur Beseitigung eines abnormen (kriminellen) Geschlechtstriebes. Sie 
ist erst mit Vollendung des 25. Lebensjahres und nur mit Einwilligung des Be
troffenen möglich (§ 2 KastrG). Auch wenn der Betroffene unfähig ist, Grund 
und Bedeutung der Kastration einzusehen, und seinen Willen entsprechend 
zu bestimmen, kann sie zulässig sein: Nämlich dann, wenn er in einer seinem 
Zustand entsprechenden Weise aufgeklärt wurde und wenigstens die Folgen 
der Kastration begriffen hat, und wenn er hierfür einen Vormund oder Pfleger 
bekommen hat, der seinerseits über die Kastration aufgeklärt wurde (§ 3 
KastrG). Zusätzlich sind noch die Einschaltung einer Gutachterstelle und die 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erforderlich (§§ 5, 6 KastrG). § 4 
KastrG regelt die medizinische Behandlung, die zwar nicht die dauernde 
Funktionsunfähigkeit der Keimdrüsen bezweckt, sie aber in Kauf nimmt. 
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3. Geschlechtsumwandlung

Das Transsexuellengesetz von 1980 geht davon aus, dass dem Transsexuellen 
bei seiner Geschlechtsidentifizierung im sozialen Leben in zwei Stufen gehol
fen werden soll. Das Gesetz sieht dafür eine sog. „kleine“ und eine „große“ 
Lösung vor: Nach der ersteren werden nur die Vornamen eines volljährigen 
Transsexuellen geändert. Vom Antragsteller wird dabei nicht verlangt, sich ei
ner geschlechtsverändernden Operation unterzogen zu haben. Der Transse
xuelle erhält damit die Möglichkeit, in der Rolle des anderen Geschlechts auf
zutreten, ohne zu unveränderbaren Entscheidungen gedrängt zu werden. Bei 
der „großen“ Lösung ist auf Antrag die gerichtliche Feststellung vorgesehen, 
dass eine Person als dem anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist. Dafür 
wird insbesondere verlangt, dass sich der Betroffene einem operativen Ein
griff unterzogen hat. Von der Rechtskraft dieser Feststellung an richten sich 
die vom Geschlecht abhängigen Rechte und Pflichten allgemein nach dem 
anderen Geschlecht. 

Bei Transsexualität liegt eine Krankheit im Sinne der gesetzlichen Kranken
versicherung (zum Krankheitsbegriff s. oben 5. a) und damit eine Leistungs
pflicht der gesetzlichen Krankenkassen nach der Rechtsprechung des BSG 
nur dann vor, wenn ein solcher Leidensdruck vorliegt, dass eine geschlechts
umwandelnde Operation das einzige Mittel ist, um eine Linderung des Lei
densdrucks herbeizuführen, nachdem alle psychiatrischen und psychothera
peutischen Mittel erfolglos gewesen sind. 

4. Organtransplantation

Mit Wirkung vom 1.12.1997 trat das Gesetz über die Spende, Entnahme und 
Übertragung von Organen (Transplantationsgesetz – TPG) in Kraft. Nach ei
ner Umsetzungsphase sind inzwischen die erforderlichen landesgesetzlichen 
Regelungen ergangen. Abgeschlossen wurden ferner der für die Anwendung 
des TPG vorausgesetzte Vertrag über die Koordinierungsstelle (mit der Deut
schen Stiftung für Organstransplantation) und der Vertrag über die Vermitt
lungsstelle (mit der Stichting Eurotransplant International Foundation). 
Nähere Informationen enthalten die Broschüren „Das Transplantations
gesetz“ des Bundesministeriums für Gesundheit (zu bestellen beim Referat 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dieses Ministeriums, 53108 Bonn) und 
„Wie ein zweites Leben“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), zu bestellen bei der BZgA, 51101 Köln; ferner findet man Informa
tionen zum Recht der Organtransplantation auf der Homepage des Bundes
verbandes der Organtransplantierten (www.bdo-ev.de) unter „Recht – Trans-
plantationsgesetz – TPG-Richtlinien“). 
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Anhang I 

Bei der Beschäftigung mit dem Behindertenrecht sollte eine Grundausstat
tung an Gesetzestexten vorhanden sein, um die maßgebenden Rechtsvor
schriften (auf die sich z.B. die Entscheidungen der Leistungsträger stützen) 
nachlesen zu können. Es ist allerdings schwer, aus der Fülle der auf dem 
Markt angebotenen Textausgaben bestimmte herauszugreifen (ohne den An
schein zu erwecken, die nicht genannten seien etwa nicht empfehlenswert). 
Die folgende Auswahl beruht auf persönlicher Erfahrung im Umgang mit ei
nigermaßen „handlichen“ und preiswerten (oder sogar kostenlosen) Ausga
ben, die für die erwähnte Grundausstattung angeschafft werden können. 

a) Der (kostenlose) „Ratgeber für behinderte Menschen“ (auch als CD-ROM) 
des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung (Referat 
Information, Publikation, Redaktion; Postfach 500, 53108 Bonn; Internet: 
www.bmgs.bund.de) enthält insbesondere das SGB (im Auszug). Bei die-
sem Ministerium ist z.B. auch eine (kostenlose) Ausgabe des Pflegeversi
cherungsgesetzes erhältlich. 

b) Jährlich neu erscheint der „Ratgeber zum Behindertenrecht und sozialen 
Entschädigungsrecht (KB-Helfer, begründet von E. Schlageter), der die 
einschlägigen Rechtsvorschriften sowie z. B. Hinweise auf wichtige Recht
sprechung enthält (erschienen im R. Boorberg Verlag, Stuttgart usw.). 

c) Gesetzestexte sind auch im Internet abrufbar. Empfehlenswert ist hier un
ter anderem die Adresse: www.integrationsaemter.de, unter der z.B. das 
SGB I, III, IV, VI, VII, IX, X und XI aufgerufen werden können. Daneben 
enthält diese Web-Seite ein komplettes Fachlexikon „ABC der Behinder
tenhilfe“. Die meisten Bundesgesetze, die für behinderte Menschen rele
vant sind, können unter der Internetadresse www.salomonia.com/Bun-
desrecht in ihrer jeweils neuesten Fassung aufgerufen werden. 

d) Das SGB IX kann im Internet unter der Adresse www.behindertenbeauf-
tragter.de eingesehen werden. 

e) Preiswerte Textausgaben z.B. des BGB, BVG, SGB usw. (jeweils mit weite
ren Bestimmungen) gibt es als Taschenbuch z.B. beim Deutschen Taschen
buch Verlag (Beck-Texte im dtv, München). 

f) Gut ist die von W. Schellhorn betreute BSHG-Gesetzesausgabe mit den 
wichtigsten Durchführungsverordnungen und einer systematischen Dar
stellung (Luchterhand Verlag, Neuwied). Dies gilt auch für die von 
A. Brühl betreute BSHG-Gesetzesausgabe, die zudem z.B. auch Auszüge 
aus dem SGB I, V, VIII, X und XI, der RVO, dem BKGG und dem 
BErzGG enthält (Beck-Texte im dtv, Nr. 5567, München) sowie die von 
K. Lachnitz/W. Schellhorn/F. Welti herausgegebene Textausgabe des 
SGB IX (Luchterhand Verlag, Neuwied) mit einer systematischen Darstel
lung. 
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Anhang II 

Die Mitgliedsorganisationen der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behin
derte (BAGH) haben eine Fülle von Veröffentlichungen erarbeitet, die spezi
ell auf die rechtliche Situation ihrer behinderten Mitglieder eingehen. Diese 
Veröffentlichungen sind durchweg sehr empfehlenswert; man sollte sie stets 
als Ergänzung und Vertiefung der Rechtsbroschüre der BAGH verwenden, 
die auf besondere Rechtsprobleme bei einzelnen Behinderungsarten (schon 
aus Raumgründen) nur vereinzelt eingehen kann. Außerdem sind bei den 
Mitgliedsorganisationen der BAGH weitere hilfreiche Publikationen (z.B. 
Zeitschriften und Informationen zu einzelnen Krankheitsbildern) erhältlich. 

Alphabetisch geordnet nach Behindertengruppen ist insbesondere hinzu
weisen auf: 

– Aids-Kranke: Soziale Absicherung bei HIV und AIDS. Sozialmedizinische 
und -rechtliche Aspekte der Versorgung, VAS-Verlag, Frankfurt/M. 1998. 

– Blinde Menschen: Merkblatt für Blinde und hochgradig Sehbehinderte“ 
(von Thomas Drerup), zu bestellen bei: Deutscher Blinden- und Sehbehin
dertenverband e.V., Bismarckallee 30, 53173 Bonn (Tel.: 02 28/95 58 20, Fax: 
02 28/35 77 19). 

– Diabetes-Kranke: L. Malcherczyk/H. Finck: Diabetes und Soziales. Ein 
praktischer Ratgeber zu sozialmedizinischen sowie sozial- und arbeitsrechtli
chen Problemen bei Diabetes mellitus, Verlag Kirchheim u. Co., 2. Aufl. 
Mainz 1999. 

– Epilepsie-Kranke: Handbuch „Epilepsie und Arbeit“ (Loseblatt-Sammlung, 
z. B. zu Arbeitsrecht, Führerschein, Haftungsfragen), erhältlich bei der Deut
schen Epilepsievereinigung e. V., Zillestr. 102, 10585 Berlin, Tel.: 0 30/ 
3 42 44 14, Fax: 0 30/3 42 44 66. 

– Geistig behinderte Menschen: „Rentenansprüche geistig behinderter Men
schen und ihrer Angehörigen“, „Finanzielle Hilfen für Menschen mit Behin
derung, ihre Angehörigen und Betreuer/innen“ (ein Klassiker!), „Aufsichts
pflicht und Haftung im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung“, 
ferner die in Kapitel 7.3 und 10.4 genannten Publikationen (zur Pflegeversi
cherung und zum Erbrecht). Fortlaufend über Rechtsfragen informiert der 
„Rechtsdienst der Lebenshilfe“, außerdem (vereinzelt) „Die Lebenshilfe-Zei-
tung“, der „Fachdienst der Lebenshilfe“ sowie die Zeitschrift „Geistige Behin
derung“. Alle zu bestellen bei: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung e.V., Postfach 701163, 35020 Marburg (Tel.: 
0 64 21/491-0, Fax: 0 64 21/49 11 67; Internet: www.lebenshilfe.de). 

– Hörbehinderte Menschen: „Ratschläge für Schwerhörige, Ertaubte und 
Normalhörende im Umgang miteinander“, „Hilfen für Schwerhörige und Er
taubte“, „Technische Hilfen für Hörgeschädigte“, „Der schwerhörige und er
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taubte Mitarbeiter“; alle zu bestellen bei: Deutscher Schwerhörigenbund e.V., 
Breite Str. 3, 13187 Pankow (Tel.: 030/47 54 11 14, Fax: 030/47 54 11 16; 
e-mail: dsb@schwerhoerigkeit.de; Internet: www.schwerhoerigkeit.de). Die
Broschüre „Tipps für Hörgeschädigte“ kann kostenlos bezogen werden über 
Prof. Dr. Karl-Heinz Stange, Fachhochschule Erfurt, FB Sozialwesen, 
Altonaer Str. 25, 99085 Erfurt. 

– Körperbehinderte Menschen: „Rechtsfibel für Behinderte und ihre Ange
hörigen“ (von Peter Hillebrand), zu bestellen bei: Landesverband Nordrhein-
Westfalen für Spastisch Gelähmte u.a. Körperbehinderte e.V., Brehmstr. 5–7, 
40239 Düsseldorf. Ferner z. B.: „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt 
es“ (von Bernd Masmeier) und „Welchen Versicherungsschutz brauchen be
hinderte Menschen und Eltern behinderter Kinder?“ (von Joachim Loos), zu 
bestellen bei: Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., 
Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf (Tel.: 02 11/64 00 40, Fax: 02 11/61 39 72; 
Internet: www.bvkm.de, Rubrik „Recht und Praxis“).

– Krebskranke: „Sozialrechtliche Informationen“ (für Familien mit einem 
krebskranken Kind), „Pflege zu Hause“ (Hilfen für die Begutachtung durch 
den medizinischen Dienst), beide zu bestellen bei: Deutsche Leukämie-For-
schungshilfe, Aktion für krebskranke Kinder e.V., Joachimstr. 20, 53113 
Bonn (Tel.: 02 28/9 13 94 30, Fax: 02 28/9 13 94 33). 

Ferner: „Arbeitshilfe für die Rehabilitation Krebskranker“, erhältlich bei: 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Adresse in Anhang III bei c). 

Deutsche Krebshilfe (Hrsg.), Wegweiser zu Sozialleistungen – Informationen 
und Hinweise, 1999 (zu beziehen über Deutsche Krebshilfe, Thomas-Mann-
Str. 40, 53111 Bonn). 

– Legastheniker: Merkblatt für Anträge auf Gewährung von Eingliederungs
hilfe im Rahmen der Jugendhilfe bei ambulanter oder stationärer Legasthenie-
Übungsbehandlung, zu bestellen bei: Bundesverband Legasthenie e.V., Kö
nigstr. 32, 30175 Hannover (Tel.: 05 11/31 87 38, Fax: 05 11/31 87 39). 

– Mukoviszidose-Kranke: Leitfaden „Soziale Rechte bei Mukoviszidose“ 
(Loseblatt-Werk von Gerold Möller), erhältlich bei: Mukoviszidose e.V., 
Bendenweg 101, 53121 Bonn (Tel.: 02 28/9 87 80-0, Fax: 02 28/9 87 80 77; 
e-mail: mukoviszidose@t-online.de).

Ferner: „Soziale Rechte bei Mukoviszidose 1998/99“ (von M. Ammon), er
hältlich bei: CF-Selbsthilfe Bundesverband e.V., Ralf Wagner, Weißdornstr. 
26, 01257 Dresden. 

– Multiple Sklerose-Kranke: „Diagnose MS – Wissen hilft weiter“ (eine Bro
schüre für Neuerkrankte, „Therapien der Multiplen Sklerose“; beide erhält
lich bei: Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft – Bundesverband e.V., Vah
renwalder Str. 205–207, 30165 Hannover (Tel.: 05 11/9 68 34-0, Fax: 
05 11/9 68 34-50; e-mail: dmsg@dmsg.de; Internet: www.dmsg.de). 
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– Muskelkranke: „Was ist Muskelschwund?“, „Vom Erben und Vererben“ 
(beides Broschüren); ferner „Wie komme ich zu meinem Recht“ (Faltblatt), 
alle erhältlich bei: Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. – Bundesge
schäftssstelle, Im Moos 4, 79112 Freiburg i. Br. (Tel.: 0 76 65/94 47-0, Fax: 
0 76 65/94 47 20).0 

– Nierenkranke: „Nierenversagen – Ratgeber für Patienten und Angehörige“, 
„Lexikon für Patienten mit Nierenversagen“, beide erhältlich bei: Dialysepati
enten Deutschlands e.V., Weberstr. 2, 55130 Mainz (Tel.: 0 61 31/8 51 52, Fax: 
0 61 31/83 51 98). 

– Organtransplantierte: Sonderdrucke über „Transplantiert – Was heißt 
das?“ (O-8 Faltblatt), „Lungen- und Herztransplantation“ (M-4 Broschüre) 
sowie Informationsblätter zu überwiegend sozialrechtlichen Themen, „The
menheft zur beruflichen und medizinischen Rehabilitation“, alle erhältlich 
bei: Bundesverband der Organtransplantierten (BDO) e.V., Paul-Rücker-Str. 
22, 47059 Duisburg (Tel.: 02 03/44 20 10, Fax: 02 03/44 21 27). 

Ferner: „Das Transplantationsgesetz“, kostenlos erhältlich beim Bundesminis
terium für Gesundheit, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 53108 
Bonn. 

– Phenylketonurie-Kranke: „Sozial- und Steuerrecht – ein Ratgeber“ (Redak
tion: Ursula Wachtel), „PKU“ (eine bebilderte, leicht verständliche Info
schrift); zu bestellen bei: Deutsche Interessengemeinschaft Phenylketonurie 
e.V. – Geschäftsstelle –, Adlerstr. 6, 91077 Kleinsendelbach (Tel.: 0 91 26/ 
44 53, Fax: 0 91 26/3 09 46). 

– Polio-Kranke: „Erst-Info zu PPS (Post-Polio-Syndrom)“, zu bestellen bei: 
Bundesverband Polio e. V., Geschäftsstelle im Haus der Weserbergland-
Klinik, Grüne Mühle 90, 37669 Höxter. 

– Psoriasis-Kranke: Zeitschrift „PSO“, erhältlich beim Deutschen Psoriasis 
Bund e.V., Oberalterallee 20 a, 22081 Hamburg (Tel.: 040/22 33 99, Fax: 
0 40/2 27 09 86).  

– Psychisch Kranke: „Psychisch Kranke im Recht. Ein Wegweiser“, 3. Aufl. 
2003 (von Karl-Ernst Brill), erhältlich beim Psychiatrie-Verlag, Thomas-
Mann-Str. 49 a, 53111 Bonn; weitere Informationen beim Dachverband Psy
chosozialer Hilfsvereinigungen e.V., Thomas-Mann-Str. 49 a, 53111 Bonn 
(Tel.: 02 28/63 26 46, Fax: 02 28/63 80 65). 

Ferner „Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker 
und behinderter Menschen“, zu bestellen bei: Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (Adresse in Anhang III bei c); Bundesverband der Angehöri
gen psychisch Kranker (Hrsg.): Mit psychisch Kranken leben – Rat und Hilfe 
für Angehörige, Bonn 2001; H. Deinert, Das Recht der psychisch Kranken, 
Bonn 2000. 

– Retinitis Pigmentosa-Kranke: „Was ist Retinitis Pigmentosa?“, „Was ist 
Makuladegeneration?“, „Elektronische Hilfsmittel – Übersicht“, alle erhält
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lich bei: Pro Retina Deutschland e.V., Vaalser Str. 108, 52074 Aachen (Tel.: 
02 41/87 00 18, Fax: 02 41/87 39 61). 

– Rheuma-Kranke: Merkblätter, Bestell-Nr. 6.4 (Die Rehabilitation bei rheu
matischen Erkrankungen), 6.5 (Leistungen und Hilfen), 6.6 (Das Verwal
tungsverfahren), 6.7 (Die volkswirtschaftlichen Kosten von Rheuma), 6.8 
(Die Frührente bei rheumatischen Erkrankungen), 6.9 (Der Schwerbehinder
tenausweis bei rheumatischen Erkrankungen), 6.10 (Die Pflegeversicherung 
bei rheumatischen Erkrankungen), ferner die Broschüre „Jobs und mehr – 
Ausbildung, Beruf und Erwerbsminderungsrente“ von K. Becker und A.-R. 
Lorenz, alle erhältlich bei: Deutsche Rheuma Liga Bundesverband e. V., 
Maximilianstr. 14, 53113 Bonn (Tel.: 02 28/76 60 60, Fax: 02 28/7 66 06 20). 

Ferner: „Arbeitshilfe für die Rehabilitation von Rheumakranken“, zu bestel
len bei: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Adresse in Anhang III 
bei c). 

– Sarkoidose-Kranke: „Sarkoidose – Eine Orientierungshilfe“, „Sarkoidose – 
Fachbeiträge zum Krankheitsbild – Auf dem Weg der Synektik“, erhältlich 
bei: Deutsche Sarkoidose Vereinigung e.V., Uerdinger Str. 43, 40668 Meer
busch (Tel. und Fax: 0 21 50/73 60); Ansprechpartner für juristische Fragestel
lungen: Maria Bandick, Tel.: 02102/873774. 

– Spina bifida-Behinderte: Informationsbroschüren – auch zu sozialrecht
lichen Fragen – sind erhältlich bei: Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und 
Hydrocephalus (ASbH) e.V., Münsterstr. 13, 44145 Dortmund (Tel.: 02 31/ 
86 10 50-0, Fax: 02 31/86 10 50-50). 

– Stoma: Faltblatt „Stomaträger – Schwerbehinderte mit Rechten und An
sprüchen auf soziale Hilfen“, erhältlich bei: Deutsche ILCO e.V. – Bundes
verband, Postfach 1265, 85312 Freising (Tel.: 0 81 61/93 43 01, Fax: 0 81 61/ 
93 43 04). 

– Suchtkranke: „Arbeitshilfe für die Rehabilitation von Suchtkranken: Alko
hol – Drogen – Medikamente“, zu bestellen bei: Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (Adresse in Anhang III bei c). 

330 



Anhang III 

Zum Behindertenrecht gibt es eine nicht mehr zu überschauende Fülle an Li
teratur (Handbücher, Lehrbücher, Gesetzeskommentare, Fachzeitschriften 
usw.). Im Folgenden kann nur auf einige (kostenlose oder preiswerte) Publi
kationen hingewiesen werden, die grundlegende und weiterführende Infor
mationen enthalten (soweit sie nicht bereits in den obigen Kapiteln genannt 
wurden). 

a) Kostenlos gibt es die schon erwähnte (s. Anhang I) Broschüre „Ratgeber 
für behinderte Menschen“ des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Soziale Sicherung. Bei diesem Ministerium ist auch der „Ratgeber Soziale 
Sicherheit“ erhältlich. Eine Reihe kostenloser Broschüren gibt es beim Bun
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (www.bmfsfj.de),
z.B. zum Kindergeld, zum Bundeserziehungsgeldgesetz, zum Kinder- und
Jugendhilfegesetz, zum Unterhaltsvorschuss, zu Hilfen für die Familie, zu 
Hilfen für ältere Menschen sowie die Broschüre „Ihre Rechte als Heimbe
wohnerinnen und Heimbewohner“ (mit dem Text des HeimG sowie der 
dazu ergangenen VOen). Auch das Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (www.bundesregierung.de, unter „Bundespresseamt“)
gibt eine Reihe kostenloser Broschüren heraus, ebenso das Bundesminis
terium der Justiz (www.bmj.bund.de). Beim Bundesministerium für Ge
sundheit und Soziale Sicherung (Referat Information, Publikation, Redak
tion; Postfach 500, 53108 Bonn; Internet: www.bmgs.bund.de) gibt es z.B. 
(kostenlos) die Broschüre „Sozialhilfe“. 

Überhaupt ist in diesem Zusammenhang die Internetseite des Bundesminis
teriums für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) sehr empfehlens
wert (www.bmgs.bund.de). Dort kann man dann unter „Publikationen“ al-
le Veröffentlichungen des BMGS (vor allem zum Sozialrecht) aufrufen und 
(zumeist kostenlos) bestellen. 

b) Kostenlose Broschüren und Merkblätter gibt es (vor allem zum Schwerbe
hindertenrecht) bei den Integrationsämtern (s. auch Anhang I d), z.B. zu 
den Nachteilsausgleichen, zu arbeitsrechtlichen Fragen (Kündigungsschutz 
usw.) sowie zur Feststellung und zum Nachweis der Schwerbehinderten
eigenschaft (Internet: www.integrationsaemter.de).

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge
stellen (Ernst-Frey-Str. 9, 76135 Karlsruhe) gibt „Das ABC – Behinderung 
& Beruf“ heraus (kostenlose Zusendung an die Helfer der behinderten 
Menschen in Betrieben und Dienststellen). 

c) Eine Fülle einschlägigen (kostenlosen) Informationsmaterials ist auch bei 
den Sozialversicherungsträgern (v.a. bei den Krankenkassen und den Ren
tenversicherungsträgern) sowie bei den Arbeits- und Versorgungsämtern 
erhältlich. 
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Empfehlenswert ist die Schrift „Wegweiser: Eingliederung von Behinderten 
in Arbeit, Beruf und Gesellschaft“, die vor allem Hinweise auf die einschlä
gigen Rechtsgrundlagen für die Rehabilitation und die Nachteilsausgleiche 
sowie die Rahmen- und Gesamtvereinbarungen, Schaubilder, Tabellen und 
wichtige Adressen enthält (zu beziehen über die Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation, Walter-Kolb-Str. 9 –11, 60594 Frankfurt; dort ist auch 
ein kostenloses Verzeichnis aller Veröffentlichungen dieser Institution er
hältlich; Internet: www.bar-frankfurt.de).

d) Preiswert (und empfehlenswert) sind folgende Taschenbücher des Deut
schen Taschenbuch Verlags (München; Beck-Rechtsberater im dtv): 

– A. Brühl, Mein Recht auf Sozialhilfe, 18. Aufl. 2004 

– A. Brühl/G. Christmann, Alt Krank Behindert, 2. Aufl. 2000 

e) Für Berater, die es häufig mit der Anerkennung der Schwerbehindertenei
genschaft zu tun haben, empfiehlt sich die Anschaffung der „Anhaltspunk
te für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und 
nach dem Schwerbehindertengesetz“; teilweise abgedruckt in Anhang VI. 

f) Die „Empfehlungen für die Heranziehung Unterhaltspflichtiger“ (veröf
fentlicht im Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge 2002, Heft 5, S. 161 ff.) sind erhältlich beim Deutschen 
Verein für öffentliche und private Fürsorge, Am Stockborn 1–3, 60437 
Frankfurt/M. (Internet: www.deutscher-verein.de)

g) Nützliche Broschüren und Gesetzestexte sind auch erhältlich beim Beauf
tragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (Inter
net: www.behindertenbeauftragter.de). Für den Bereich des Wohnens sind
hilfreich die Broschüren „Wohnfibel für Behinderte – Finanzhilfen“ (er
hältlich beim Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami
lie, Frauen und Gesundheit, Winzerstr. 9, 80797 München) und „Sicher 
und bequem zu Hause wohnen – Wohnberatung für ältere und behinderte 
Menschen“ (erhältlich unter der Nr. 1141 bei GWN GmbH, Am Krausen
baum 11, 41464 Neuss). 

h) Für den Bereich der Mobilität (Fahrzeugtechnik und Fahrerlaubnis; touris
tische Themen und Leistungen; Nachteilsausgleiche aus den Bereichen 
Reiserecht, Verkehrsrecht, Steuerrecht und Versicherungsrecht; gesund
heitliche Aspekte) ist auf die Broschüre von B. Wagner: „Mobilität für Alle 
– Tipps und Informationen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen“,
erhältlich beim Sozialverband VdK Deutschland, Wurzerstr. 4 a, 53175 
Bonn (Internet: www.vdk.de).

i) Empfehlenswert ist die (kostenlose) Broschüre „Patienten-Rechte/Umgang 
mit Behandlungsfehlern“ der BARMER Ersatzkasse (erhältlich bei deren 
Geschäftsstellen) sowie der „Ratgeber bei Behandlungsfehlern“ der Kauf
männischen Krankenkasse (KKH, Hauptverwaltung, Karl-Wiechert-Allee 
6, 30625 Hannover; service@KKH.de). 
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i)

j) Hinweise auf einschlägige Broschüren sowie (aktuelle) Informationen finden 
sich z. B. unter folgenden Internet-Adressen: www.behindertenbeauftrag-
ter.de 

(Homepage des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behin
derter Menschen); www.bar-frankfurt.de (Homepage der Bundesarbeits
gemeinschaft für Rehabilitation; vgl. oben bei c)); www.integrationsaem-
ter.de (dazu oben Anhang I c)).

k) Rechtsinformationen findet man auch unter den Internetadressen 
„www.kobinet.de“ (aktuelle Informationen von und für behinderte Men-
schen) sowie „www.behinderte-kinder.de“ (umfangreiche Informationen
über Rechte für Eltern mit behinderten Kindern). 
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Regelsätze für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz Stand: 1. Juli 2003 

Haushalts- Haushaltsangehörige 
vorstand bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres vom Beginn vom Beginn vom Beginn

Alleinstehende des 8. bis zur des 15. bis zur des 19. Lebens
bei Vollendung Vollendung jahres an 

(Eckregelsatz) Alleinerziehenden des 14. Le- des 18. Le
bensjahres bensjahres 

Bundesländer u u u u u u 

A
nhang IV

 

Baden-Württemberg 297 149 163 193 267 238 
Bayern (Landesregelsatz)* 287 144 158 187 258 230 
Berlin 296 148 163 192 266 237 
Brandenburg 283 142 156 184 255 226 
Bremen 296 148 163 192 266 237 
Hamburg 296 148 163 192 266 237 
Hessen 297 149 163 193 267 238 
Mecklenburg-Vorpommern 282 141 155 183 254 226 
Niedersachsen 296 148 163 192 266 237 
Nordrhein-Westfalen 296 148 163 192 266 237 
Rheinland-Pfalz 296 148 163 192 266 237 
Saarland 296 148 163 192 266 237 
Sachsen 282 141 155 183 254 226 
Sachsen-Anhalt 285 143 157 185 257 228 
Schleswig-Holstein 296 148 163 192 266 237 
Thüringen 282 141 155 183 254 226 

Rechnerischer Durchschnitt 
Deutschland 291 146 160 189 262 233 
Früheres Bundesgebiet 295 148 162 192 266 236 
Neue Länder u. Berlin-Ost 285 143 157 185 257 228 

* Mindestregelsatz 



Anhang V 
bei der Hilfe bei Blindenhilfe und 

Wenn die Sozialhilfe vom 
Vermögen der nachstehenden 
Personen abhängt 

zum 
Lebens

unterhalt*) 

in besonderen 
Lebenslagen*) 

allgemein dem Pflegegeld für 
Schwerstbehinderte 

wenn beide 
Ehegatten 

(oder Elternteile) 
blind oder 

behindert sind 
u u u u 

1 2 3 4 5 

1. des Hilfesuchenden allein

a) Grundbetrag 1279 2301 4091 – 

b) für jede Person, die vom 
Hilfesuchenden überwiegend 
unterhalten wird je 256 je 256 je 256 – 

2. des Hilfesuchenden und 
seines nicht getrennt 
lebenden Ehegatten 

a) Grundbetrag 1279 2301 4091 4091 

b) Ehegatte 614 614 614 1534 

1893 2915 4705 5625 

c) für jeder Person, die vom 
Hilfesuchenden oder seinem 
Ehegatten überwiegend 
unterhalten wird je 256 je 256 je 256 je 256 

3) eines minderjährigen, 
unverheirateten Hilfesuchen
den und seiner Eltern 

a) Grundbetrag 1279 2301 4091 4091 

b) ein Elternteil 614 614 614 1534 

c) Hilfesuchender 256 256 256 256 

2149 3171 4961 5881 

d) für jede Person, die von 
den Eltern oder dem Hilfe
suchenden unterhalten wird je 256 je 256 je 256 je 256 

4) eines minderjährigen, unverheira
teten Hilfesuchenden und des 
Elternteils, bei dem er lebt, wenn 
die Eltern nicht zusammen leben 

a) Grundbetrag 1279 2301 4091 – 

b) Hilfesuchender 256 256 256 – 

1535 2557 4347 – 

c) für jede Person, die von 
dem Elternteil oder den Hilfe
suchenden überwiegend unter
halten wird je 256 je 256 je 256 – 

*) Hat der Hilfesuchende das 60. Lebensjahr vollendet oder ist er voll erwerbsgemindert, 
gelten für ihn auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt die Beträge in Spalte 3. 
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Anhang VI 
GdB/MdE-Tabelle 

„Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit 
im sozialen Entschädigungsrecht und 
nach dem Schwerbehindertengesetz – 1996“ 

– Auszug – 

Anmerkung: Diese „Anhaltspunkte...“ werden in der Rentenversiche
rung und bei der Bewertung der „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ in 
der gesetzlichen Unfallversicherung nicht angewendet. Im früheren 
Schwerbehindertengesetz bzw. im SGB IX galt bzw. gilt der Begriff 
„Grad der Behinderung“ (GdB). Der Begriff MdE gilt im sozialen Ent
schädigungsrecht weiter. Die „Anhaltspunkte...“ sind seit 1996 an 
einigen Stellen korrigiert bzw. ergänzt worden; die neueste Fassung 
wird in der nächsten Auflage abgedruckt. 

Grundbegriffe 

17 Behinderung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
18 Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) – 

Grad der Behinderung (GdB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
19 Gesamt-GdB/MdE-Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 

26 GdB/MdE-Tabelle 

26.1 Allgemeine Hinweise zur GdB/MdE-Tabelle . . . . . . . . . . . 347 

26.2 Kopf und Gesicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 

26.3 Nervensystem und Psyche 
Hirnschäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Hirntumoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 
Beinträchtigungen der geistigen Entwicklung. . . . . . . . . . . . 356 
Besondere im Kindesalter beginnende psychische 

Behinderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
Schizophrene und affektive Psychosen . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer 
Traumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

Alkoholkrankheit, -abhängigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Drogenabhängigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Rückenmarkschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 
Multiple Sklerose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 
Polyneuropathien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
Spina bifida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
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26.4	 Sehorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362


26.5	 Hör- und Gleichgewichtsorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368


26.6	 Nase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374


26.7	 Mundhöhle, Rachenraum und obere Luftwege . . . . . . . . . 375


26.8	 Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen . . . . . . . . . . . . . 380

Tuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Sarkoidose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385


26.9 	 Herz und Kreislauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Krankheiten des Herzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Gefäßkrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388


26.10 Verdauungsorgane	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Speiseröhrenkrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Magen- und Darmkrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Krankheiten der Leber, Gallenwege und 


Bauchspeicheldrüse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399


26.11 Brüche (Hernien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402. 
26.12 Harnorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403


Nierenschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Schäden der Harnwege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407


26.13 Männliche Geschlechtsorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

26.14 Weibliche Geschlechtsorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

26.15 Stoffwechsel, innere Sekretion	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417


Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

Gicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

Fettstoffwechselkrankheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

Alimentäre Fettsucht, Adipositas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Phenylketonurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Mukoviszidose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Schilddrüsenkrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Tetanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Chronische Nebennierenrindeninsuffizienz 


(Addison-Syndrom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Cushing-Syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Porphyrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421


26.16 Blut, Blut bildende Organe, Immunsystem . . . . . . . . . . . . 421

26.17 Haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

26.18 Haltungs- und Bewegungsorgane, 


rheumatische Krankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Entzündliche-rheumatische Krankheiten . . . . . . . . . . . . . . . 434
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Kollagenosen, Vaskulitiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Chronische Osteomyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Muskelkrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 
Kleinwuchs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 
Wirbelsäulenschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 
Beckenschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 
Gliedmaßenschäden, Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 
Endoprothesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Aseptische Nekrosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Schäden der oberen Gliedmaßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 
Schäden der unteren Gliedmaßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 

17 Behinderung 17 
Als Behinderung ist die Auswirkung einer nicht nur vorüber

gehenden Funktionsbeeinträchtigung anzusehen, die auf einem 
regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand 
beruht und einen GdB um wenigstens 10 bedingt. 

Das Ausmaß der Behinderung wird mit dem Grad der Behinde
rung (GdB) bemessen. 

Regelwidrig ist der Zustand, der von dem für das Lebensalter 
typischen abweicht. 

Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten. 

18 Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) 
Grad der Behinderung (GdB) 18 

(1) MdE und GdB werden nach gleichen Grundsätzen bemes
sen. Beide Begriffe unterscheiden sich lediglich dadurch, dass die 
MdE kausal (nur auf Schädigungsfolgen) und der GdB final (auf 
alle Gesundheitsstörungen unabhängig von ihrer Ursache) bezo
gen sind. Beide Begriffe haben die Auswirkungen von Funktions
beeinträchtigungen in allen Lebensbereichen und nicht nur die 
Einschränkungen im allgemeinen Erwerbsleben zum Inhalt. MdE 
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18 und GdB sind ein Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen 
und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung auf
grund eines Gesundheitsschadens. 

Aus dem GdB/MdE-Grad ist nicht auf das Ausmaß der Leis
tungsfähigkeit zu schließen. GdB und MdE sind grundsätzlich un
abhängig vom ausgeübten oder angestrebten Beruf zu beurteilen, 
es sei denn, dass bei Begutachtungen im sozialen Entschädigungs
recht ein besonderes berufliches Betroffensein berücksichtigt wer
den muss (siehe Nummer 48, Seite 194). 

Die Anerkennung von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit durch 
einen Rentenversicherungsträger oder die Feststellung einer 
Dienstunfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit erlauben keine Rück
schlüsse auf den GdB/MdE-Grad, wie umgekehrt aus dem 
GdB/MdE-Grad nicht auf die genannten Leistungsvoraussetzun
gen anderer Rechtsgebiete geschlossen werden kann. 

(2) GdB und MdE setzen stets eine Regelwidrigkeit gegenüber 
dem für das Lebensalter typischen Zustand voraus. Dies gilt für 
Kinder in gleicher Weise wie für alte Menschen. 

Physiologische Veränderungen im Alter sind daher bei der 
GdB/MdE-Beurteilung nicht zu berücksichtigen. Als solche Ver
änderungen sind die körperlichen und psychischen Leistungsein
schränkungen anzusehen, die sich im Alter regelhaft entwickeln, 
d. h. für das Alter nach ihrer Art und ihrem Umfang typisch sind. 

Hierzu gehören: 

–	 die altersbedingte allgemeine Verminderung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit (weniger Kraft, Ausdauer, Belastbarkeit), 

–	 die allgemeine Verminderung der Leistungsbreite des Herzens 
und der Lungen durch physiologische Gewebealterung (ent
sprechend den altersabhängigen Sollwerten der EGKS – siehe 
Nummer 8 Absatz 4, Seite 10), 

–	 eine leichte Verminderung der Beweglichkeit der Gliedmaßen 
und der Wirbelsäule (= geringgradige Abweichungen von den 
Normwerten der Bewegungsmessungen nach der Neutral-0-Me-
thode – siehe Nummer 8 Absätze 10 bis 14, Seiten 12, 17), 
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–	 das Nachlassen von Libido oder Potenz, 

–	 das altersentsprechende Nachlassen des Gedächtnisses, der geis
tigen Beweglichkeit und der seelischen Belastbarkeit, 

–	 die altersspezifischen Einschränkungen der Seh- und Hörfähig
keit (Presbyopie = Erschwerung bis Verlust der Nahadaptation. 
Presbyakusis = altersbegleitender Hochton-Hörverlust). 

Demgegenüber sind pathologische Veränderungen, d. h. Ge
sundheitsstörungen, die nicht regelmäßig und nicht nur im Alter 
beobachtet werden können, beispielsweise 

–	 Geschwülste, 

–	 Folgen arteriosklerotisch bedingter Organerkrankungen (Schlag
anfall, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz bei koronarer Herzkrank
heit, Arterienverschlüsse), 

–	 stärkere, nicht als altersentsprechend beurteilbare Bewegungs
einschränkungen durch Arthrosen, 

–	 Schmerzsyndrome bei degenerativen Wirbelsäulenveränderun
gen (z. B. Schulter-Arm-Syndrom, Lumbalgie) und 

–	 über das Alterstypische wesentlich hinausgehende hirnorgani
sche Abbauerscheinungen (z. B. Demenzen vom Alzheimer-Typ 
oder bei zerebrovaskulärer Insuffizienz) bei der MdE/GdB-Be-
urteilung zu berücksichtigen, auch dann, wenn sie erstmalig im 
höheren Alter auftreten oder als „Alterskrankheiten“ (z. B. „Al
tersdiabetes“, „Altersstar“) bezeichnet werden. 

(3) Der GdB ist in Zehnergraden, die MdE in Vomhundertsät
zen anzugeben. Die Werte für die verschiedenartigen Gesund
heitsstörungen leiten sich dabei von Mindestvomhundertsätzen 
ab, die in der – auch bei der Behindertenbegutachtung zu beach
tenden – Verwaltungsvorschrift Nummer 5 zu § 30 des Bundesver
sorgungsgesetzes für erhebliche äußere Körperschäden angegeben 
sind. 

Die in der GdB/MdE-Tabelle aufgeführten Werte sind diesen 
Mindestvomhundertsätzen angepasst. Sie sind aus langer Erfah
rung gewonnen und stellen altersunabhängige (auch trainingsun
abhängige) Mittelwerte dar. Je nach der besonderen Lage des Ein
zelfalls kann von den Tabellenwerten mit einer die besonderen 
Gegebenheiten darstellenden Begründung abgewichen werden 
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(z. B. besondere Schmerzen oder seelische Begleiterscheinungen 18 – siehe Absatz 8 – oder fast vollständiger Ablauf einer Heilungs
bewährung bei Antragstellung). 

(4) Da GdB und MdE ihrer Natur nach nur annähernd be
stimmt werden können, sind bei der GdB-Bewertung nur Zehner
werte, bei der MdE-Bewertung in der Regel nur Werte anzugeben, 
die durch 10 teilbar sind. Dabei sollen im Allgemeinen die folgen
den Funktionssysteme zusammenfassend beurteilt werden: Ge
hirn einschließlich Psyche; Augen; Ohren; Atmung; Herz-Kreis-
lauf; Verdauung; Harnorgane; Geschlechtsapparat; Haut; Blut 
einschließlich Blut bildendes Gewebe und Immunsystem; innere 
Sekretion und Stoffwechsel; Arme; Beine; Rumpf. Die sehr weni
gen in der GdB/MdE-Tabelle noch enthaltenen Fünfergrade sind 
alle auf ganz eng umschriebene Gesundheitsstörungen bezogen, 
die selten allein und sehr selten genau in dieser Form und Ausprä
gung vorliegen. Für die GdB-Beurteilung ist deshalb zu beachten, 
dass in den Fällen, in denen die Gesundheitsstörung auch nur we
nig günstiger ist, als in der GdB/MdE-Tabelle beschrieben, der 
Zehnergrad unter dem Fünfergrad anzusetzen ist; entspricht die 
Gesundheitsstörung genau der beschriebenen oder ist sie etwas 
ungünstiger, ist der über dem Fünfergrad gelegene Zehnergrad an
zunehmen. 

(5) GdB und MdE setzen eine nicht nur vorübergehende und 
damit eine über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten sich 
erstreckende Gesundheitsstörung voraus. Dementsprechend ist 
bei abklingenden Gesundheitsstörungen der Wert festzusetzen, 
der dem über sechs Monate hinaus verbliebenen – oder voraus
sichtlich verbleibenden – Schaden entspricht. 

Schwankungen im Gesundheitszustand bei längerem Leidens
verlauf ist mit einem Durchschnittswert Rechnung zu tragen. 
Dies bedeutet: Wenn bei einem Leiden – über einen Zeitraum von 
sechs Monaten nach Krankheitsbeginn hinaus – der Verlauf durch 
sich wiederholende Besserungen und Verschlechterungen des Ge
sundheitszustandes geprägt ist (Beispiele: Magengeschwürsleiden, 
chronische Bronchitis, Hautkrankheiten, Anfallsleiden), dann 
können die zeitweiligen Verschlechterungen – im Hinblick auf die 
dann anhaltenden Auswirkungen auf die gesamte Lebensführung 
– nicht als vorübergehende Gesundheitsstörungen betrachtet wer-
den. Dementsprechend muss in solchen Fällen bei der GdB/MdE-
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Beurteilung von dem „durchschnittlichen“ Ausmaß der Beein- 18trächtigung ausgegangen werden. 

(6) Stirbt ein Antragsteller innerhalb von sechs Monaten nach 
Eintritt einer Gesundheitsstörung, so ist für diese Gesundheits
störung der GdB/MdE-Grad anzusetzen, der nach ärztlicher Er
fahrung nach Ablauf von sechs Monaten nach Eintritt der Ge
sundheitsstörung zu erwarten gewesen wäre. Fallen Eintritt der 
Gesundheitsstörung und Tod jedoch zusammen, kann ein 
GdB/MdE-Wert nicht angenommen werden. Eintritt der Gesund
heitsstörung und Tod fallen nicht nur zusammen, wenn beide Er
eignisse im selben Augenblick eintreten. Dies ist vielmehr auch 
dann der Fall, wenn die Gesundheitsstörung in so rascher Ent
wicklung zum Tode führt, dass bei natürlicher Betrachtungsweise 
Eintritt der Gesundheitsstörung und Tod einen einheitlichen Vor
gang darstellen. 

(7) Gesundheitsstörungen, die erst in der Zukunft zu erwarten 
sind, sind bei der GdB/MdE-Beurteilung nicht zu berücksichti
gen. Die Notwendigkeit des Abwartens einer Heilungsbewährung 
bei Gesundheitsstörungen, die zu Rezidiven neigen, stellt eine an
dere Situation dar (siehe hierzu auch Nummer 24 Absatz 3, Seite 
46); während der Zeit des Abwartens einer Heilungsbewährung ist 
ein höherer GdB/MdE-Wert, als er sich aus dem festgestellten 
Schaden ergibt, gerechtfertigt. 

(8) Bei der GdB/MdE-Beurteilung sind auch seelische Begleit
erscheinungen und Schmerzen zu beachten. 

Die in der GdB/MdE-Tabelle niedergelegten Sätze berücksichti
gen bereits die üblichen seelischen Begleiterscheinungen (z. B. 
bei Entstellung des Gesichts, Verlust der weiblichen Brust). 

Gehen seelische Begleiterscheinungen erheblich über die dem 
Ausmaß der organischen Veränderungen entsprechenden übli
chen seelischen Begleiterscheinungen hinaus, so ist eine höhere 
GdB/MdE-Bewertung berechtigt. Vergleichsmaßstab kann aber – 
im Interesse einer gerechten Beurteilung – nicht der Behinderte 
sein, der überhaupt nicht oder kaum unter seinem Körperschaden 
leidet: Beurteilungsgrundlage ist wie immer die allgemeine ärztli
che Erfahrung hinsichtlich der regelhaften Auswirkungen. Außer
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gewöhnliche seelische Begleiterscheinungen sind anzunehmen, 
wenn anhaltende psychoreaktive Störungen in einer solchen Aus
prägung vorliegen, dass eine spezielle ärztliche Behandlung dieser 
Störungen – z. B. eine Psychotherapie – erforderlich ist. 

Ähnliches gilt für die Berücksichtigung von Schmerzen. Die in 
der GdB/MdE-Tabelle angegebenen Werte schließen die üblicher
weise vorhandenen Schmerzen mit ein und berücksichtigen auch 
erfahrungsgemäß besonders schmerzhafte Zustände. In den Fäl
len, in denen nach dem Sitz und dem Ausmaß der pathologischen 
Veränderungen eine über das übliche Maß hinausgehende, eine 
spezielle ärztliche Behandlung erfordernde Schmerzhaftigkeit an
zunehmen ist, können höhere Werte angesetzt werden. Dies gilt 
insbesondere bei Kausalgien und bei stark ausgeprägten Stumpf
beschwerden nach Amputationen (Stumpfnervenschmerzen, 
Phantomschmerzen); ein Phantomgefühl allein bedingt keine zu
sätzliche GdB/MdE-Bewertung. 

(9) Wird der Gutachter nach dem Schwerbehindertengesetz zu 
einer Beurteilung des GdB aufgefordert, so ist er nicht an Feststel
lungen, die nach anderen Gesetzen getroffen worden sind, gebun
den. Umgekehrt gilt das Gleiche. 

19 Gesamt-GdB/MdE-Grad 19 
(1) Liegen mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vor, so sind 

zwar (unter Berücksichtigung der Nr. 18 Absatz 4, Seite 31) Ein-
zel-GdB/MdE-Grade anzugeben; bei der Ermittlung des Gesamt-
GdB/MdE-Grades durch alle Funktionsbeeinträchtigungen dür
fen jedoch die einzelnen Werte nicht addiert werden. Auch andere 
Rechenmethoden sind für die Bildung eines Gesamt-GdB/MdE-
Grades ungeeignet. Maßgebend sind die Auswirkungen der ein
zelnen Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter 
Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander. 

(2) Bei der Gesamtwürdigung der verschiedenen Funktionsbe
einträchtigungen sind unter Berücksichtigung aller sozialmedizi
nischen Erfahrungen Vergleiche mit Gesundheitsschäden anzu
stellen, zu denen in der Tabelle feste GdB/MdE-Werte angegeben 
sind. 
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Ein Gesamt-GdB/MdE-Grad von 50 kann beispielsweise nur 19angenommen werden, wenn die Gesamtauswirkung der verschie
denen Funktionsbeeinträchtigungen so erheblich ist wie etwa 
beim Verlust einer Hand oder eines Beines im Unterschenkel, bei 
einer vollständigen Versteifung großer Abschnitte der Wirbelsäule, 
bei Herz-Kreislaufschäden oder Einschränkungen der Lungen
funktion mit nachgewiesener Leistungsbeeinträchtigung bereits 
bei leichter Belastung (siehe Nummern 26.8 und 26.9, Seiten 83 
und 87), bei Hirnschäden mit mittelschwerer Leistungsbeeinträch
tigung usw. 

(3) Bei der Beurteilung des Gesamt-GdB/MdE-Grades ist in der
Regel von der Funktionsbeeinträchtigung auszugehen, die den 
höchsten Einzel-GdB/MdE-Grad bedingt, und dann im Hinblick 
auf alle weiteren Funktionsbeeinträchtigungen zu prüfen, ob und 
inwieweit hierdurch das Ausmaß der Behinderung größer wird, ob 
also wegen der weiteren Funktionsbeeinträchtigungen dem ersten 
GdB/MdE-Grad 10 oder 20 oder mehr Punkte hinzuzufügen sind, 
um der Behinderung insgesamt gerecht zu werden. 

Um die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen in ih
rer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen 
Beziehungen zueinander beurteilen zu können, muss aus der 
ärztlichen Gesamtschau beachtet werden, dass die Beziehungen 
der Funktionsbeeinträchtigungen zueinander unterschiedlich sein 
können: 

–	 Die Auswirkungen der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen 
können voneinander unabhängig sein und damit ganz ver
schiedene Bereiche im Ablauf des täglichen Lebens betreffen. 

Beispiel: Beim Zusammentreffen eines insulinpflichtigen 
Diabetes (Abhängigkeit von Injektions- und Diäteinnahme
terminen) mit einer Hörbehinderung und einer Gehbehinde
rung ist der Behinderte in drei verschiedenen Bereichen des 
täglichen Lebens betroffen, wobei jeder Bereich der Schwere 
der einzelnen Gesundheitsstörung entsprechend bei der Ge-
samt-Beurteilung zu beachten ist. 

–	 Eine Funktionsbeeinträchtigung kann sich auf eine andere be
sonders nachteilig auswirken. 
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Dies ist vor allem der Fall, wenn Funktionsbeeinträchtigun
gen an paarigen Gliedmaßen oder Organen – also z. B. an 
beiden Armen oder beiden Beinen oder beiden Nieren oder 
beiden Augen – vorliegen. 

–	 Die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen können 
sich überschneiden. 

Beispiel: Neben einem Herzschaden mit schwererer Leis
tungsbeeinträchtigung liegen ein Lungenemphysem und ein 
leichterer Schaden an einem Fuß vor. Die Gehfähigkeit und 
gesamte Leistungsfähigkeit wird schon durch den Herzscha
den sehr eingeschränkt, sodass sich die anderen beiden Ge
sundheitsschäden nur noch wenig auswirken können. 

–	 Die Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung werden 
durch eine hinzutretende Gesundheitsstörung gar nicht ver
stärkt. 

Beispiel: Peronäuslähmung und Versteifung des Fußgelenks 
in günstiger Stellung an demselben Bein. 

(4) Von Ausnahmefällen (z.B. hochgradige Schwerhörigkeit ei
nes Ohres bei schwerer beidseitiger Einschränkung der Sehfähig
keit) abgesehen, führen zusätzliche leichte Gesundheitsstörungen, 
die nur einen GdB/MdE-Grad von 10 bedingen, nicht zu einer 
Zunahme des Ausmaßes der Gesamtbeeinträchtigung, die bei der 
Gesamtbeurteilung berücksichtigt werden könnte, auch dann 
nicht, wenn mehrere derartige leichte Gesundheitsstörungen ne
beneinander bestehen. Auch bei leichten Funktionsbeeinträchti
gungen mit einem GdB/MdE-Grad von 20 ist es vielfach nicht 
gerechtfertigt, auf eine wesentliche Zunahme des Ausmaßes der 
Behinderung zu schließen. 

20 Erwerbsunfähigkeit 

(1) Den Begriff der „Erwerbsunfähigkeit“ gibt es mit unter
schiedlichem Inhalt in mehreren Gesetzen, wobei für den Gutach
ter vor allem die Definitionen im sozialen Entschädigungsrecht 
und nach dem Einkommensteuergesetz einerseits und in der ge
setzlichen Rentenversicherung andererseits von Bedeutung sind. 
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GdB/MdE-Tabelle 26.1 

26.1 Allgemeine Hinweise GdB/MdE-Tabelle 

(1) Die nachstehend genannten GdB/MdE-Sätze sind Anhalts
werte. Es ist unerlässlich, alle leistungsmindernden Störungen auf 
körperlichem, geistigem und seelischem Gebiet in jedem Einzel
fall zu berücksichtigen. Die Beurteilungsspannen tragen den Be
sonderheiten des Einzelfalles Rechnung. Auf die Nummern 18 
und 19, Seiten 28–35, wird verwiesen. 

(2) Bei Gesundheitsstörungen, die im Folgenden nicht aufge-
führt sind, ist der GdB/MdE-Grad in Analogie zu vergleichbaren 
Gesundheitsstörungen zu beurteilen. 

(3) Nach Transplantationen innerer Organe und nach der Be
handlung bestimmter Krankheiten, die zu Rezidiven neigen, ist 
bei der GdB/MdE-Bemessung eine Heilungsbewährung abzu
warten (siehe Nummer 18 Absatz 7, Seite 32 und Nummer 24 Ab
satz 3, Seite 46). 

Insbesonders gilt dies bei malignen Geschwulstkrankheiten. 
Für die häufigsten und wichtigsten solcher Krankheiten sind im 
Folgenden GdB/MdE-Anhaltswerte angegeben. Sie sind auf den 
Zustand nach operativer oder anderweitiger Beseitigung der Ge
schwulst bezogen. Der Zeitraum des Abwartens einer Heilungsbe
währung beträgt in der Regel fünf Jahre. Ein Zeitraum von zwei 
bzw. drei Jahren kommt nur bei bestimmten, in der GdB/MdE-Ta-
belle besonders genannten Tumorformen in Betracht, bei denen 
medizinisch-wissenschaftlich gesichert ist, dass zwei bzw. drei 
Jahre nach Beseitigung der Geschwulst die Rezidivgefahr nur 
noch sehr gering ist. Maßgeblicher Bezugspunkt für den Beginn 
der Heilungsbewährung ist der Zeitpunkt, an dem die Geschwulst 
durch Operation oder andere Primärtherapie als beseitigt angese
hen werden kann; eine zusätzliche adjuvante Therapie hat keinen 
Einfluss auf den Beginn der Heilungsbewährung. Die aufgeführ
ten GdB/MdE-Werte beziehen den regelhaft verbleibenden Or
gan- oder Gliedmaßenschaden ein. Außergewöhnliche Folgen 
oder Begleiterscheinungen der Behandlung – z. B. langdauernde 
schwere Auswirkungen einer wiederholten Chemotherapie – sind 
gegebenenfalls zusätzlich zu berücksichtigen. Bei den im Folgen
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den nicht genannten malignen Geschwulstkrankheiten ist von 
folgenden Grundsätzen auszugehen: Bis zum Ablauf der Hei
lungsbewährung – in der Regel bis zum Ablauf des fünften Jahres 
nach der Geschwulstbeseitigung – ist in den Fällen, in denen der 
verbliebene Organ- oder Gliedmaßenschaden für sich allein kei
nen GdB/MdE-Grad von wenigstens 50 bedingt, im Allgemeinen 
nach Geschwulstbeseitigung im Frühstadium ein GdB/MdE-Grad 
von 50 und nach Geschwulstbeseitigung in anderen Stadien ein 
GdB/MdE-Grad von 80 angemessen. Bedingen der verbliebene 
Organ- oder Gliedmaßenschaden und/oder außergewöhnliche 
Folge- oder Begleiterscheinungen der Behandlung einen GdB/ 
MdE-Grad von 50 oder mehr, ist der bis zum Ablauf der Heilungs
bewährung anzusetzende GdB/MdE-Grad entsprechend höher zu 
bewerten. 

26.2 Kopf und Gesicht26.2 
Substanzverluste am knöchernen Schädel und Schädelbrüche 

sind selten isoliert, vielmehr meist im Zusammenhang mit den 
Störungen durch die vom Schädel eingeschlossenen Organe zu 
bewerten. 

GdB/MdE-Grad 

Narben nach Warzenfortsatzaufmeißelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Einfache Schädelbrüche ohne Komplika
tionen im Heilverlauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Kleinere Knochenlücken, Substanzverluste 
(auch größere gedeckte) am knöchernen 
Schädel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Schädelnarben am Hirnschädel mit erhebli
chem Verlust von Knochenmasse ohne Funk
tionsstörung des Gehirns (einschließlich ent
stellender Wirkung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hierzu gehören insbesondere alle trauma
tisch entstandenen erheblichen (nicht ge
deckten) Substanzverluste am Hirnschädel, 
die auch das innere Knochenblatt betreffen. 
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GdB/MdE-Grad 26.2 
Einfache Gesichtsentstellung 

nur wenig störend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30 
(Zu den Entstellungen siehe auch Nummer 
26.17, Seite 129) 

Abstoßend wirkende Entstellung des Gesichts . . . . . . . . . . . . . . 50

Eine abstoßend wirkende Gesichtsentstel

lung liegt vor, wenn die Entstellung bei

Menschen, die nur selten Umgang mit Be

hinderten haben, üblicherweise Missemp

findungen wie Erschrecken oder Abscheu

oder eine anhaltende Abneigung gegenüber

dem Behinderten auszulösen vermag.


Bei hochgradigen Gesichtsentstellungen mit

außergewöhnlichen psychoreaktiven Stö

rungen kommen entsprechend höhere Wer

te in Betracht.


Sensibilitätsstörungen im Gesichtsbereich 
leicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
ausgeprägt, den oralen Bereich einschließend . . . . . . . . . 20 – 30

Gesichtsneuralgien 
(z. B. Trigeminusneuralgie) 

leicht

(seltene, leichte Schmerzen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mittelgradig

(häufigere, leichte bis mittelgradige Schmerzen,

schon durch geringe Reize auslösbar). . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

schwer

(häufige, mehrmals im Monat auftretende

starke Schmerzen bzw. Schmerzattacken) . . . . . . . . . . . . 50 – 60

besonders schwer

(starker Dauerschmerz oder Schmerz

attacken mehrmals wöchentlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 80
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GdB/MdE-Grad 
Echte Migräne 
je nach Häufigkeit und Dauer der Anfälle und 
Ausprägung der Begleiterscheinungen (vege
tative Störungen, Augensymptome, andere 
zerebrale Reizerscheinungen) 

leichte Verlaufsform 
(Anfälle durchschnittlich einmal monatlich) . . . . . . . . . . . 0 – 10

mittelgradige Verlaufsform 

(häufigere Anfälle, jeweils einen oder meh
rere Tage anhaltend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

schwere Verlaufsform 

(langdauernde Anfälle mit stark ausgepräg
ten Begleiterscheinungen, Anfallspausen 
von nur wenigen Tagen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60

Periphere Fazialisparese 
einseitig 

kosmetisch nur wenig störende Restparese . . . . . . . . . . 0 – 10 

ausgeprägtere Restparese oder Kontrak
turen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

komplette Lähmung oder entstellende 
Kontraktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

beidseitig komplette Lähmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

26.3 Nervensystem und Psyche26.3 
Hirnschäden 

Hirnbeschädigte sind Behinderte, bei denen das Gehirn in sei
ner Entwicklung gestört wurde oder durch äußere Gewalteinwir
kung, Krankheit, toxische Einflüsse oder Störungen der Blutver
sorgung organische Veränderungen erlitten und nachweisbar be
halten hat. 

Als nachgewiesen ist ein solcher Hirnschaden anzusehen, wenn 
Symptome einer organischen Veränderung des Gehirns – nach 
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Verletzung oder Krankheit nach dem Abklingen der akuten Phase 26.3 – festgestellt worden sind; dies gilt auch, wenn bei späteren Unter
suchungen keine hirnorganischen Funktionsstörungen und Leis
tungsbeeinträchtigungen mehr zu erkennen sind (GdB/MdE-Grad 
dann – auch unter Einschluss geringer z. B. vegetativer Beschwer
den – 20; nach offenen Hirnverletzungen nicht unter 30). 

Bestimmend für die Beurteilung des GdB/MdE-Grades ist das 
Ausmaß der bleibenden Ausfallserscheinungen. Dabei sind der 
neurologische Befund, die Ausfallserscheinungen im psychischen 
Bereich unter Würdigung der prämorbiden Persönlichkeit und ggf. 
das Auftreten von zerebralen Anfällen zu beachten. Bei der Man
nigfaltigkeit der Folgezustände von Hirnschädigungen kommen 
für die GdB/MdE-Beurteilung Sätze zwischen 20 und 100 in Be
tracht. 

Bei Kindern ist zu berücksichtigen, dass sich die Auswirkungen 
eines Hirnschadens abhängig vom Reifungsprozess sehr verschie
den (Besserung oder Verschlechterung) entwickeln können, so
dass in der Regel Nachprüfungen in Abständen von wenigen Jah
ren angezeigt sind. 

Bei einem mit Ventil versorgten Hydrozephalus ist ein GdB/ 
MdE-Grad von wenigstens 30 anzusetzen. 

Nicht nur vorübergehende vegetative Störungen nach Gehirner
schütterung (reversible und morphologisch nicht nachweisbare 
Funktionsstörung des Gesamthirns) rechtfertigen im ersten Jahr 
nach dem Unfall einen GdB/MdE-Grad von 10 – 20. 

Bei der folgenden GdB/MdE-Tabelle der Hirnschäden soll die 
Gesamtbewertung (A.) im Vordergrund stehen. Die unter B. ange
führten isoliert vorkommenden bzw. führenden Syndrome stellen 
eine ergänzende Hilfe zur Beurteilung dar. 

GdB/MdE-Grad 

A. Grundsätze der Gesamtbewertung 
von Hirnschäden 

1. Hirnschäden mit geringer Leistungs-
beeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

351 



Nervensystem und Psyche 

GdB/MdE-Grad26.3 
2. Hirnschäden mit mittelschwerer Leistungs

beeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60

3. Hirnschäden 	mit schwerer Leistungs
beeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 100

B. Bewertung von Hirnschäden mit isoliert vorkommenden 
bzw. führenden Syndromen (bei Begutachtungen im sozialen 
Entschädigungsrecht auch zur Feststellung der Schwerstbe
schädigtenzulage): 

Organisch-psychische Störungen 

Hierbei wird zwischen hirnorganischen Allgemeinsymptomen, 
intellektuellem Abbau (Demenz) und hirnorganischen Persön
lichkeitsveränderungen unterschieden, die jedoch oft kombi
niert sind und fließende Übergänge zeigen können. 

Zu den hirnorganischen Allgemeinsymptomen („Hirnleistungs
schwäche“) werden vor allem Beeinträchtigungen der Merk
fähigkeit und der Konzentration, Reizbarkeit, Erregbarkeit, vor
zeitige Ermüdbarkeit, Einbuße an Überschau- und Umstellungs
vermögen und psychovegetative Labilität (z. B. Kopfschmerzen, 
vasomotorische Störungen, Schlafstörungen, affektive Labilität) 
gerechnet. 

Die hirnorganische Persönlichkeitsveränderung („hirnorgani
sche Wesensänderung“) wird von einer Verarmung und Vergrö
berung der Persönlichkeit mit Störungen des Antriebs, der Stim
mungslage und der Emotionalität, mit Einschränkung des Kri
tikvermögens und des Umweltkontaktes sowie mit Akzentu
ierungen besonderer Persönlichkeitseigenarten bestimmt. 

Auf der Basis der organisch-psychischen Veränderungen ent
wickeln sich nicht selten zusätzliche psychoreaktive Störungen. 

GdB/MdE-Grad 

Hirnschäden mit psychischen Störungen 
(je nach vorstehend beschriebener Art) 

leicht (im Alltag sich gering auswirkend) . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mittelgradig (im Alltag sich deutlich aus
wirkend). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60

schwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 100
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GdB/MdE-Grad 26.3 
Zentrale vegetative Störungen als Ausdruck 
eines Hirndauerschadens (z. B. Störungen des 
Schlaf-Wach-Rhythmus, der Vasomotorenre
gulation oder der Schweißregulation) 

leicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

mittelgradig, auch mit vereinzelten synko

palen Anfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


mit häufigeren Anfällen oder erheblichen 

Auswirkungen auf den Allgemeinzustand . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen 
(spino-)zerebellarer Ursache je nach dem Aus
maß der Störung der Ziel- und Feinmotorik 
einschließlich der Schwierigkeiten beim Ge
hen und Stehen (siehe hierzu auch Nummer 
26.5, Seite 73f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 100

Hirnschäden mit kognitiven Leistungsstörun
gen (z. B. Aphasie, Apraxie, Agnosie) 

leicht (z. B. Restaphasie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40


mittelgradig (z. B. Aphasie mit deutlicher

bis sehr ausgeprägter Kommunikationsstö

rung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80


schwer (z. B. globale Aphasie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 – 100

Zerebral bedingte Teillähmungen und 
Lähmungen 

leichte Restlähmungen und Tonusstörungen 

der Gliedmaßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


bei ausgeprägteren Teillähmungen und voll

ständigen Lähmungen ist der GdB/MdE-

Grad aus Vergleichen mit den nach folgend

aufgeführten Gliedmaßenverlusten, periphe

ren Lähmungen und anderen Funktionsein

bußen der Gliedmaßen abzuleiten


vollständige Lähmung von Arm und Bein 

(Hemiplegie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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GdB/MdE-Grad26.3 
Parkinson-Syndrom 

ein- oder beidseitig, geringe Störung der

Bewegungsabläufe, keine Gleichgewichts

störung, geringe Verlangsamung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

deutliche Störung der Bewegungsabläufe,

Gleichgewichtsstörungen, Unsicherheit beim 

Umdrehen, stärkere Verlangsamung . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70


schwere Störung der Bewegungsabläufe  bis 

zur Immobilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Andere extrapyramidale Syndrome – auch mit Hyperkinesen – 
sind analog nach Art und Umfang der gestörten Bewegungsab
läufe und der Möglichkeit ihrer Unterdrückung zu bewerten: bei 
lokalisierten Störungen (z. B. Torticollis spasmodicus) sind niedri
gere GdB/MdE-Grade als bei generalisierten (z. B. choreatische 
Syndrome) in Betracht zu ziehen. 

GdB/MdE-Grad 
Epileptische Anfälle 

je nach Art, Schwere, Häufigkeit und  tages
zeitlicher Verteilung 

sehr selten 
(generalisierte [große] und komplex
fokale Anfälle mit Pausen von mehr als 
einem Jahr; kleine und einfach-fokale 
Anfälle mit Pausen von Monaten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

selten 
(generalisierte [große] und komplex
fokale Anfälle mit Pausen von Monaten; 
kleine und einfach-fokale Anfälle mit 
Pausen von Wochen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60

mittlere Häufigkeit 
(generalisierte [große] und komplex
fokale Anfälle mit Pausen von Wochen; 
kleine und einfach-fokale Anfälle mit 
Pausen von Tagen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 80
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GdB/MdE-Grad 26.3 
häufig 

(generalisierte [große] oder komplex-foka-
le Anfälle wöchentlich oder Serien von 
generalisierten Krampfanfällen, von fokal 
betonten oder von multifokalen Anfällen; 
kleine und einfach-fokale Anfälle täglich) . . . . . . . . . 90 – 100 

nach drei Jahren Anfallsfreiheit bei weiterer 
Notwendigkeit antikonvulsiver Behandlung . . . . . . . . . . . . . . 30 

Ein Anfallsleiden gilt als abgeklungen, wenn ohne Medikation 
drei Jahre Anfallsfreiheit besteht. Ohne nachgewiesenen Hirn
schaden ist dann kein GdB/MdE-Grad mehr anzunehmen. 

Narkolepsie 

Je nach Häufigkeit, Ausprägung und Kombination der Sympto
me (Tagesschläfrigkeit, Schlafattacken, Kataplexien, automati
sches Verhalten im Rahmen von Ermüdungserscheinungen, 
Schlaflähmungen – häufig verbunden mit hypnagogen Halluzina
tionen) sind im Allgemeinen GdB/MdE-Grade von 50 bis 80 anzu
setzen. Selten kommen auch GdB/MdE-Grade von 40 (z. B. bei 
gering ausgeprägter Tagesschläfrigkeit in Kombination mit selte
nen Schlaflähmungen und hypnagogen Halluzinationen) oder 
auch über 80 (bei ungewöhnlich starker Ausprägung) in Betracht. 

Hirntumoron 

Die GdB/MdE-Bewertung von Hirntumoren ist vor allem von 
der Art und Dignität und von der Ausdehnung und Lokalisation 
mit ihren Auswirkungen abhängig. 

Nach der Entfernung gutartiger Tumoren (z. B. Meningeom, 
Neurinom) richtet sich der GdB/MdE-Grad allein nach dem ver
bliebenen Schaden. 

Bei Tumoren wie Oligodendrogliom, Ependymom, Astrozytom 
II, ist der GdB/MdE-Grad, wenn eine vollständige Tumorentfer
nung nicht gesichert ist, nicht niedriger als 50 anzusetzen. 

Bei malignen Tumoren (z. B. Astrozytom III, Glioblastom, Me
dulloblastom) ist der GdB/MdE-Grad mit wenigstens 80 zu 
bewerten. 
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Das Abwarten einer Heilungsbewährung (von fünf Jahren) 26.3 kommt in der Regel nur nach der Entfernung eines malignen 
Kleinhirntumors des Kindesalters (z. B. Medulloblastom) in Be
tracht; GdB/MdE-Grad während dieser Zeit (im Frühstadium) bei 
geringer Leistungsbeeinträchtigung 50. 

Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung 

Die GdB/MdE-Beurteilung der Beeinträchtigungen der geisti
gen Entwicklung darf nicht allein vom Ausmaß der Intelligenz
minderung und von diesbezüglichen Testergebnissen ausgehen, 
die immer nur Teile der Behinderung zu einem bestimmten Zeit
punkt erfassen können. Daneben muss stets auch die Persönlich
keitsentwicklung auf affektivem und emotionalem Gebiet, wie 
auch im Bereich des Antriebs und der Prägung durch die Umwelt 
mit allen Auswirkungen auf die sozialen Einordnungsmöglichkei
ten berücksichtigt werden. 

GdB/MdE-Grad 

Kognitive Teilleistungsschwächen 
(z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche [Legasthe
nie], isolierte Rechenstörung) 

leicht, ohne wesentliche Beeinträchtigung 
der Schulleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

sonst – auch unter Berücksichtigung von 
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstö
rungen – bis zum Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

bei besonders schwerer Ausprägung (selten) . . . . . . . . . . . . . . 50

Einschränkung der geistigen Leistungsfähig
keit mit einem Intelligenzrückstand entspre
chend einem I.A. von etwa 10 bis 12 Jahren 
bei Erwachsenen (I.Q. von etwa 70 bis 60) 

– wenn während des Schulbesuchs nur gerin
ge Störungen, insbesondere der Auffassung, 
der Merkfähigkeit, der psychischen Belast
barkeit, der sozialen Einordnung, des Spre
chens, der Sprache, oder anderer kognitiver 
Teilleistungen vorliegen, 
oder 
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GdB/MdE-Grad 26.3 
wenn sich nach Abschluss der Schule noch

eine weitere Bildungsfähigkeit gezeigt hat

und keine wesentlichen, die soziale Einord

nung erschwerenden Persönlichkeitsstörun

gen bestehen,


oder 

wenn ein Ausbildungsberuf unter Nutzung 
der Sonderregelungen für Behinderte er
reicht werden kann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

– wenn während des Schulbesuchs die oben 
genannten Störungen stark ausgeprägt sind 
oder mit einem Schulversagen zu rechnen 
ist,

oder

wenn nach Abschluss der Schule auf eine

Beeinträchtigung der Fähigkeit zu selbst

ständiger Lebensführung oder sozialer Ein

ordnung geschlossen werden kann,

oder

wenn der Behinderte wegen seiner Behinde

rung trotz beruflicher Fördermöglichkeiten

(z. B. in besonderen Rehabilitationsein
richtungen) nicht in der Lage ist, sich auch 
unter Nutzung der Sonderregelungen für 
Behinderte beruflich zu qualifizieren . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

Schwerer Intelligenzmangel mit stark einge
engter Bildungsfähigkeit, erheblichen Män
geln im Spracherwerb, Intelligenzrückstand 
entsprechend einem I.A. unter 10 Jahren bei 
Erwachsenen (I. Q. unter 60) 

– bei relativ günstiger Persönlichkeitsentwick
lung und sozialer Anpassungsmöglichkeit 
(Teilerfolg in einer Sonderschule, selbststän
dige Lebensführung in einigen Teilbereichen 
und Einordnung im allgemeinen Erwerbs
leben mit einfachen motorischen Fertigkei
ten noch möglich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 90
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GdB/MdE-Grad26.3 
– bei stärkerer Einschränkung der Eingliede

rungsmöglichkeiten mit hochgradigem Man
gel an Selbstständigkeit und Bildungsfähig
keit, fehlender Sprachentwicklung, unab
hängig von der Arbeitsmarktlage und auf 
Dauer Beschäftigungsmöglichkeit nur in 
einer Werkstatt für Behinderte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Besondere im Kindesalter beginnende 

psychische Behinderungen


Autistische Syndrome 

leichte Formen (z. B. Typ Asperger) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Andere emotionale und psychosoziale Störungen 
(„Verhaltensstörungen“) 

mit langdauernden erheblichen Einord
nungsschwierigkeiten (z. B. Integration in 
der Normalschule nicht möglich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

Schizophrene und affektive Psychosen 

Langdauernde (über ein halbes Jahr anhal
tende) Psychose 

im floriden Stadium je nach Einbuße beruf
licher und sozialer Anpassungsmöglich
keiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 100

Schizophrener Residualzustand (z. B. Kon

zentrationsstörung, Kontaktschwäche, Vitali

tätseinbuße, affektive Nivellierung)


mit geringen und einzelnen Restsymptomen 
ohne soziale Anpassungsschwierigkeiten . . . . . . . . . . . . 10 – 20 

mit leichten sozialen Anpassungsschwierig
keiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40 

mit mittelgradigen sozialen Anpassungs
schwierigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

mit schweren sozialen Anpassungsschwie
rigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100 
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GdB/MdE-Grad 26.3 
Affektive Psychose mit relativ kurzdauernden, 
aber häufig wiederkehrenden Phasen 

bei 1 bis 2 Phasen im Jahr von mehrwöchi
ger Dauer je nach Art und Ausprägung . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50

bei häufigeren Phasen von mehrwöchiger 
Dauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 100

Nach dem Abklingen langdauernder psychoti
scher Episoden ist im Allgemeinen (Ausnah
me siehe unten) eine Heilungsbewährung von 
zwei Jahren abzuwarten. 

GdB/MdE-Grad während dieser Zeit 

wenn bereits mehrere manische oder mani
sche und depressive Phasen vorangegangen 
sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Eine Heilungsbewährung braucht nicht abge
wartet zu werden, wenn eine monopolar ver
laufene depressive Phase vorgelegen hat, die 
als erste Krankheitsphase oder erst mehr als 
zehn Jahre nach einer früheren Krankheits
phase aufgetreten ist. 

Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, 
Folgen psychischer Traumen 

Leichtere psychovegetative oder psychische 
Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 20

Stärker behindernde Störungen mit wesent
licher Einschränkung der Erlebnis- und Ge
staltungsfähigkeit (z. B. ausgeprägtere depres
sive, hypochondrische, asthenische oder pho
bische Störungen, Entwicklungen mit Krank
heitswert, somatoforme Störungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40 

359 



Nervensystem und Psyche 
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Schwere Störungen 
(z. B. schwere Zwangskrankheit) 

mit mittelgradigen sozialen Anpassungs
schwierigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

mit schweren sozialen Anpassungsschwie
rigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100 

Alkoholkrankheit, -abhängigkeit 

Eine Alkoholkrankheit liegt vor, wenn ein chronischer Alko
holkonsum zu körperlichen und/oder psychischen Schäden ge
führt hat. 

Die GdB/MdE-Bewertung wird vom Ausmaß des Organscha
dens und seiner Folgen (z. B. Leberschaden, Polyneuropathie, or-
ganisch-psychische Veränderung, hirnorganische Anfälle) und/ 
oder vom Ausmaß der Abhängigkeit und der suchtspezifischen 
Persönlichkeitsänderung bestimmt. Bei nachgewiesener Abhän
gigkeit mit Kontrollverlust und erheblicher Einschränkung der 
Willensfreiheit ist der Gesamt-GdB/MdE-Grad aufgrund der Fol
gen des chronischen Alkoholkonsums nicht niedriger als 50 zu 
bewerten. 

Ist bei nachgewiesener Abhängigkeit eine Entziehungsbehand
lung durchgeführt worden, muss eine Heilungsbewährung abge
wartet werden (im Allgemeinen zwei Jahre). Während dieser Zeit 
ist in der Regel ein GdB/MdE-Grad von 30 anzunehmen, es sei 
denn, dass der Organschaden noch einen höheren GdB/MdE-
Grad bedingt. 

Drogenabhängigkeit 

Eine Drogenabhängigkeit liegt vor, wenn ein chronischer Ge
brauch von Rauschmitteln zu einer körperlichen und/oder psychi
schen Abhängigkeit mit entsprechender psychischer Veränderung 
und sozialen Einordnungsschwierigkeiten geführt hat. 

Der GdB/MdE-Grad ist je nach psychischer Veränderung und 
sozialen Anpassungsschwierigkeiten auf mindestens 50 einzu
schätzen. 
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Ist bei nachgewiesener Abhängigkeit eine Entziehungsbehand- 26.3lung durchgeführt worden, muss eine Heilungsbewährung abge
wartet werden (im Allgemeinen zwei Jahre). Während dieser Zeit 
ist in der Regel ein GdB/MdE-Grad von 30 anzunehmen. 

GdB/MdE-Grad 

Rückenmarkschäden 

Unvollständige, leichte Halsmarkschädi

gung mit beidseits geringen motorischen

und sensiblen Ausfällen, ohne Störungen 

der Blasen- und Mastdarmfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 60

Unvollständige Brustmark-, Lendenmark

oder Kaudaschädigung mit Teillähmung bei

der Beine, ohne Störungen der Blasen- und 

Mastdarmfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 60


Unvollständige Brustmark-, Lendenmark

oder Kaudaschädigung mit Teillähmung bei

der Beine und Störungen der Blasen-

und/oder Mastdarmfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 80

Unvollständige Halsmarkschädigung mit ge

wichtigen Teillähmungen beider Arme und

Beine und Störungen der Blasen- und/oder 

Mastdarmfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Vollständige Halsmarkschädigung mit voll

ständiger Lähmung beider Arme und Beine

und Störungen der Blasen- und/oder Mast

darmfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


Vollständige Brustmark-, Lendenmark-,

oder Kaudaschädigung mit vollständiger

Lähmung der Beine und Störungen der

Blasen- und/oder Mastdarmfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


Die Bezeichnung „Querschnittslähmung“ ist den Fällen vorzu
behalten, in denen quer durch das Rückenmark alle Bahnen in ei
ner bestimmten Höhe vollkommen unterbrochen sind. 

Multiple Sklerose 

Der GdB/MdE-Grad richtet sich vor allem nach den zerebralen 
und spinalen Ausfallserscheinungen. Zusätzlich ist die aus dem 
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klinischen Verlauf sich ergebende Krankheitsaktivität zu berück
sichtigen. Bei gesicherter Diagnose ist im akuten Stadium und für 
zwei Jahre danach in jedem Fall im Sinne einer Heilungsbe
währung ein GdB/MdE-Grad von mindestens 50 anzunehmen. 

Polyneuropathien 

Bei den Polyneuropathien können sich Funktionsbeeinträchti
gungen – zum Teil abhängig von der Ursache – überwiegend aus 
motorischen Ausfällen (mit Muskelatrophien) oder mehr oder al
lein aus sensiblen Störungen und schmerzhaften Reizerscheinun
gen ergeben. Der GdB/MdE-Grad motorischer Ausfälle ist in 
Analogie zu den peripheren Nervenschäden (siehe Nummer 
26.18, Seiten 147f und 154) einzuschätzen. Bei den sensiblen 
Störungen und Schmerzen ist zu berücksichtigen, dass schon 
leichte Störungen zu Beeinträchtigungen – z. B. bei Feinbewegun
gen – führen können. 

Spina bifida 

Der GdB/MdE-Grad wird durch das Ausmaß des Rückenmark
schadens (siehe oben) bestimmt. Daneben sind häufig ein Hydro
zephalus und eine entsprechende Hirnschädigung zu berücksich
tigen. 

26.4 Sehorgan26.4 
Die Sehbehinderung umfasst alle Störungen des Sehvermögens. 

Für die Beurteilung ist in erster Linie die korrigierte Sehschärfe 
(Prüfung mit Gläsern) maßgebend; daneben sind u.a. Ausfälle des 
Gesichtsfeldes und des Blickfeldes zu berücksichtigen. 

Neben den Funktionen des Sehvermögens sind auch nachweis
bare Reizerscheinungen, Tränenträufeln, Empfindlichkeit gegen 
äußere Einwirkungen (Licht, Staub, Chemikalien usw.) sowie an
dere Erkrankungen des Auges und seiner Umgebung zu beachten. 

Die Sehschärfe ist grundsätzlich den Empfehlungen der Deut
schen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) entsprechend 
nach DIN 58220 zu prüfen, Abweichungen hiervon sind nur in 
Ausnahmefällen (z. B. bei Bettlägerigkeit oder Kleinkindern) zu
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lässig. Die übrigen Partialfunktionen des Sehvermögens sind nur 26.4mit Geräten und Methoden zu prüfen, die den Richtlinien der 
DOG entsprechend eine gutachtenrelevante einwandfreie Beurtei
lung erlauben. Bei Nystagmus richtet sich der GdB/MdE-Wert 
nach der Sehschärfe, die bei einer Lesezeit von maximal einer Se
kunde pro Landoltring festgestellt wird. 

Hinsichtlich der Gesichtsfeldbestimmung bedeutet dies, dass 
nur Ergebnisse der manuell-kinetischen Perimetrie entsprechend 
der Marke Goldmann III/4 verwertet werden dürfen. 

Bei der Beurteilung von Störungen des Sehvermögens ist darauf 
zu achten, dass der morphologische Befund die Sehstörungen er
klärt. 

Die Grundlage für die GdB/MdE-Beurteilung bei Herabsetzung 
der Sehschärfe bildet die „MdE-Tabelle der DOG“ auf Seite 65. 

GdB/MdE-Grad 

Verlust eines Auges mit dauernder, einer Be
handlung nicht zugänglichen Eiterung der 
Augenhöhle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Linsenverlust 

eines Auges

(korrigiert durch intraokulare Kunstlinse

oder Kontaktlinse)


Sehschärfe 0,4 und mehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sehschärfe 0,1 bis weniger als 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Sehschärfe weniger als 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 – 30


beider Augen

der sich aus der Sehschärfe ergebende

GdB/MdE-Grad ist um 10 zu erhöhen.


Die GdB/MdE-Werte setzen die Verträglich

keit der Linsen voraus. Maßgebend ist der

objektive Befund.

Bei Unkorrigierbarkeit richtet sich der

GdB/MdE-Grad nach der Restsehschärfe.


363 



Sehorgan 

26.4 

364




GdB/MdE-Tabelle 

GdB/MdE-Grad 26.4 
Augenmuskellähmungen, Strabismus 

wenn ein Auge wegen der Doppelbilder 
vom Sehen ausgeschlossen werden muss . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

bei Doppelbildern nur in einigen Blickfeld
bereichen bei sonst normalem Binokular

sehen ergibt sich der GdB/MdE-Grad aus

dem nachstehenden Schema von Haase und

Steinhorst:


bei einseitiger Bildunterdrückung durch Ge
wöhnung (Exklusion) und entsprechendem 

Verschwinden der Doppelbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Einschränkungen der Sehschärfe (z. B. Am
blyopie) oder eine erheblich entstellende 
Wirkung sind ggf. zusätzlich zu  berücksich
tigen. 
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GdB/MdE-Grad26.4 
Lähmung des Oberlides mit nicht korrgier
barem vollständigen Verschluss des Auges . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20 

Fehlstellungen der Lider, Verlegung der Trä
nenwege mit Tränenträufeln 

einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20

Gesichtsfeldausfälle 

Vollständige Halbseiten- und Quadranten
ausfälle 

Homonyme Hemianopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bitemporale Hemianopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Binasale Hemianopsie 
bei beidäugigem Sehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
bei Verlust des beidäugigen Sehens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Homonymer Quadrant oben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Homonymer Quadrant unten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Vollständiger Ausfall beider unterer

Gesichtsfeldhälften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ausfall einer Gesichtsfeldhälfte (lateral)

bei Verlust oder Blindheit des anderen 

Auges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 70

Bei unvollständigen Halbseiten- und Quad

rantenausfällen sind die GdB/MdE-Sätze

entsprechend niedriger anzusetzen.


Gesichtsfeldeinengungen 

Allseitige Einengung bei normalem Ge
sichtsfeld des anderen Auges 

auf 10° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
auf 5° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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GdB/MdE-Grad 26.4 
Allseitige Einengung doppelseitig 

auf 50° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

auf 30° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

auf 10° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

auf 5° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Allseitige Einengung bei Fehlen des anderen

Auges


auf 50° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

auf 30° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

auf 10° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

auf 5° Abstand vom Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Unregelmäßige Gesichtsfeldausfälle, Skotome 
im 50°-Gesichtsfeld unterhalb des horizon
talen Meridians, binokular 

mindestens 1/3 ausgefallene Fläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

mindestens 2/3 ausgefallene Fläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Bei Fehlen eines Auges sind die Skotome 
entsprechend höher zu bewerten. 

Ausfall des Farbensinns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Einschränkung der Dunkeladaptation (Nacht
blindheit) oder des Dämmerungssehens . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Bei Erkrankung des Auges (z. B. Glaukom, 
Netzhauterkrankungen) hängt der GdB/MdE-
Grad vor allem vom Ausmaß der Sehbehinde
rung (z. B. Sehschärfe, Gesichtsfeld) ab. Da
rüber hinausgehende GdB/MdE-Werte kom
men nur in Betracht, wenn zusätzlich über die 
Einschränkung des Sehvermögens hinausge
hende erhebliche Beeinträchtigungen vorlie
gen. 
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GdB/MdE-Grad 

Nach Hornhauttransplantationen richtet sich 
der GdB/MdE-Grad allein nach dem Sehver
mögen. 

Nach Entfernung eines malignen Augentu
mors (z. B. Melanom, Retinoblastom) ist in 
den ersten fünf Jahren eine Heilungsbe
währung abzuwarten; GdB/MdE-Grad wäh
rend dieser Zeit 

bei Tumorbegrenzung auf den Augapfel 
(auch bei Augapfelentfernung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 80

26.5 Hör- und Gleichgewichtsorgan 26.5 
Maßgebend für die Bewertung des GdB/MdE-Grades bei Hör

störungen ist die Herabsetzung des Sprachgehörs, deren Umfang 
durch Prüfung ohne Hörhilfen zu bestimmen ist. Der Beurteilung 
ist die von der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheil-
kunde, Kopf- und Hals-Chirurgie empfohlene Tabelle (s. Tab. D, 
S. 72) zugrunde zu legen. Nach Durchführung eines Ton- und 
Sprachaudiogramms ist der Prozentsatz des Hörverlustes aus ent
sprechenden Tabellen abzuleiten (s. S. 70ff und Nummer 8 Absatz 
16, Seite 18). 

Die in der GdB/MdE-Tabelle enthaltenen GdB/MdE-Werte zur 
Schwerhörigkeit berücksichtigen die Möglichkeit eines Teilaus
gleichs durch Hörhilfen mit. 

Sind mit der Hörstörung andere Erscheinungen (z. B. Ohrgeräu
sche, Gleichgewichtsstörungen, Artikulationsstörungen, außerge
wöhnliche psychoreaktive Störungen [siehe Nummer 18 Absatz 8, 
Seite 32]), verbunden, so kann der GdB/MdE-Grad entsprechend 
höher bewertet werden. 
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GdB/MdE-Grad 26.5 
Angeborene oder in der Kindheit erworbene 
Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwer
hörigkeit mit Sprachstörungen 

angeboren oder bis zum 7. Lebensjahr er

worben (wegen der schweren Störung des 

Spracherwerbs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

(in der Regel 
lebenslang) 

später erworben (im 8. bis 18. Lebensjahr)

mit schweren Sprachstörungen (schwer ver

ständliche Lautsprache, geringer Sprach

schatz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

sonst je nach Sprachstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 90

Tabelle A 

zur Ermittlung des prozentualen Hörverlustes aus den Werten der 
sprachaudiometrischen Untersuchung (nach Boenninghaus u. 
Röser 1973) – siehe Seite 71. 

Tabelle B 

zur Ermittlung des prozentualen Hörverlustes aus dem Tonaudio
gramm bei unregelmäßigem Verlauf der Tongehörskurve. Der pro
zentuale Hörverlust ergibt sich durch Addition der vier Teilkom
ponenten (4-Frequenztabelle nach Röser 1973) – siehe Seite 71. 

Tabelle C 

3-Frequenztabelle nach Röser 1980 
für die Beurteilung bei Hochtonverlusten vom Typ Lärmschwer
hörigkeit – siehe Seite 72. 

Tabelle D 

zur Ermittlung des GdB/MdE-Grades aus den Schwerhörigkeits
graden für beide Ohren – siehe Seite 72. 

369 



Hör- und Gleichgewichtsorgan 

26.5 

370 



GdB/MdE-Tabelle 

371 

26.5 



Hör- und Gleichgewichtsorgan 

GdB/MdE-Grad26.5 
Gleichgewichtsstörungen 

(Normabweichungen in den apparativ erho

benen neurootologischen Untersuchungsbe

funden bedingen für sich allein noch keinen

GdB/MdE-Grad)


ohne wesentliche Folgen 

– beschwerdefrei, allenfalls Gefühl der Un

sicherheit bei alltäglichen Belastungen

(z. B. Gehen, Bücken, Aufrichten, Kopf
drehungen, leichte Arbeiten in wechseln
der Körperhaltung) 

– leichte Unsicherheit, geringe Schwindel

erscheinungen (Schwanken) bei höheren

Belastungen (z. B. Heben von Lasten,

Gehen im Dunkeln, abrupte Körperbewe

gungen)


– stärkere Unsicherheit mit Schwindeler

scheinungen (Fallneigung, Ziehen nach

einer Seite) erst bei außergewöhnlichen

Belastungen (z. B. Stehen und Gehen auf

Gerüsten, sportliche Übungen mit raschen

Körperbewegungen)


– keine nennenswerten Abweichungen bei 
den Geh- und Stehversuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit leichten Folgen 

– leichte Unsicherheit, geringe Schwindel

erscheinungen wie Schwanken, Stolpern,

Ausfallsschritte bei alltäglichen Belas

tungen,


– stärkere Unsicherheit und Schwindeler

scheinungen bei höheren Belastungen


– leichte Abweichungen bei den Geh- und 
Stehversuchen erst auf höherer Belas
tungsstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
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GdB/MdE-Grad 26.5 
mit mittelgradigen Folgen 

– stärkere Unsicherheit, Schwindelerschei

nungen mit Fallneigung bereits bei alltäg

lichen Belastungen,


– heftiger Schwindel (mit vegetativen Er

scheinungen, gelegentlich Übelkeit, Erbre

chen) bei höheren und außergewöhn

lichen Belastungen


– deutliche Abweichungen bei den Geh

und Stehversuchen bereits auf niedriger 

Belastungsstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40


mit schweren Folgen 

– heftiger Schwindel, erhebliche Unsicher

heit und Schwierigkeiten bereits bei Ge

hen und Stehen im Hellen und anderen

alltäglichen Belastungen, teilweise Geh

hilfe erforderlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70


– bei Unfähigkeit, ohne Unterstützung zu 

gehen oder zu stehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


Ohrgeräusche (Tinnitus) 

ohne nennenswerte psychische Begleiter

scheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10


mit erheblichen psychovegetativen Begleit

erscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

mit wesentlicher Einschränkung der Erleb

nis- und Gestaltungsfähigkeit (z. B. ausge

prägte depressive Störungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit schweren psychischen Störungen und 

sozialen Anpassungsschwierigkeiten . . . . . . . . . . mindestens 50

373 



Nase 

GdB/MdE-Grad 

Menière-Krankheit 

ein bis zwei Anfälle im Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

häufigere Anfälle, je nach Schweregrad . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mehrmals monatlich schwere Anfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Bleibende Hörstörungen und Ohrgeräusche 
(Tinnitus) sind zusätzlich zu bewerten.


Chronische Mittelohrentzündung


ohne Sekretion oder einseitige zeitweise 
Sekretion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

einseitige andauernde Sekretion oder zeit
weise beidseitige Sekretion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
andauernd beidseitige Sekretion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Radikaloperationshöhle 
reizlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

bei unvollständiger Uberhäutung und stän
diger Sekretion 

einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verlust einer Ohrmuschel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verlust beider Ohrmuscheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

26.6 Nase26.6 
Völliger Verlust der Nase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Teilverlust der Nase, Sattelnase 

wenig störend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30 

Stinknase (Ozaena), je nach Ausmaß der Bor
kenbildung und des Foetors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40 
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GdB/MdE-Grad 

Verengung der Nasengänge 

einseitig je nach Atembehinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

doppelseitig mit leichter bis mittelgradiger 
Atembehinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

doppelseitig mit starker Atembehinderung . . . . . . . . . . . . . . . 20

Chronische Nebenhöhlenentzündung 

leichteren Grades

(ohne wesentliche Neben- und Folgeerscheinungen) . . . . 0 – 10

schweren Grades

(ständige erhebliche Eiterabsonderung,

Trigeminusreizerscheinungen, Polypenbil

dung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

Völliger Verlust des Riechvermögens mit der 
damit verbundenen Beeinträchtigung der Ge
schmackswahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Völliger Verlust des Geschmackssinns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

26.7 Mundhöhle, Rachenraum und obere Luftwege 26.7 
Verletzungs- und Erkrankungsfolgen an den Kiefern, Kieferge

lenken und Weichteilen der Mundhöhle, einschließlich der Zunge 
und der Speicheldrüsen, sind nach dem Grad ihrer Auswirkung 
auf Sprech-, Kau- und Schluckvermögen zu beurteilen. Eine Ge
sichtsentstellung ist gesondert zu berücksichtigen. 

GdB/MdE-Grad 

Lippendefekt mit ständigem Speichelfluss . . . . . . . . . . . . . 20 - 30 

Äußere Speichelfistel, Frey-Syndrom 
geringe Sekretion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Störung der Speichelsekretion 
(vermehrter Speichelfluss, Mundtrockenheit) . . . . . . . . . . . 0 – 20 
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GdB/MdE-Grad26.7 
Schwere Funktionsstörung der Zunge durch 
Gewebsverlust, narbige Fixierung oder Läh
mung je nach Umfang und Artikulations
störung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50

Behinderung der Mundöffnung 
(Schneidekantendistanz zwischen 5 und 25 
mm) mit deutlicher Auswirkung auf die Nah
rungsaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

Kieferklemme mit Notwendigkeit der Aufnah
me flüssiger oder passierter Nahrung und ent
sprechenden Sprechstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Verlust eines Teiles des Unterkiefers mit 
schlaffer Pseudarthrose 

ohne wesentliche Beeinträchtigung der 
Kaufunktion und Artikulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit erheblicher Beeinträchtigung der Kau
funktion und Artikulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 50 

Verlust eines Teiles des Oberkiefers 
ohne wesentliche kosmetische und funktio
nelle Beeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

mit entstellender Wirkung, wesentlicher Be
einträchtigung der Nasen- und Neben
höhlen (Borkenbildung, ständige Sekretion) . . . . . . . . . . 20 – 40

Umfassender Zahnverlust 
über 1/2 Jahr hinaus prothetisch nur unzurei
chend zu versorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20 

Verlust erheblicher Teile des Alveolarfortsat
zes mit wesentlicher, prothetisch nicht voll 
ausgleichbarer Funktionsbehinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ausgedehnter Defekt des Gaumens mit gut
sitzender Defektprothese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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GdB/MdE-Grad 26.7 
Verlust des Gaumens ohne Korrekturmöglich
keit durch geeignete Prothese (Störung der 
Nahrungsaufnahme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Lippen-, Kiefer-, Gaumen- und Segelspalten 
bei Kindern, bis zum Abschluss der Behand
lung 

Isolierte voll ausgebildete Lippenspalte (ein

oder beidseitig)


bis zum Abschluss der Behandlung (in der

Regel ein Jahr nach der Operation) je

nach Trinkstörung, Beeinträchtigung der

mimischen Muskulatur und Störung der 

Lautbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50

Lippen-Kieferspalte 

bis zum Abschluss der Erstbehandlung 

(in der Regel ein Jahr nach der Operation) . . . . . . . . . . 60 – 70

bis zum Verschluss der Kieferspalte (im 

Regelfall 8. bis 12. Lebensjahr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

bis zum Abschluss der Erstbehandlung (in

der Regel 5. Lebensjahr) unter Mitberück

sichtigung der regelhaft damit verbunde

nen Hörstörung (Tubenfehlbelüftung) und 

der Störung der Nasenatmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


bis zum Verschluss der Kieferspalte (im 

Regelfall 8. bis 12. Lebensjahr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Komplette Gaumen- und Segelspalte ohne 
Kieferspalte 

wegen der bis zum 5. Lebensjahr bestehen

den, mit der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

vergleichbaren Auswirkungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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GdB/MdE-Grad26.7 
Isolierte Segelspalte, submuköse Gaumen

spalte


bis zum Abschluss der Behandlung je 
nach Ausmaß der Artikulationsstörung . . . . . . . . . . . . . 0 – 30

Ausgeprägte Hörstörungen sind ggf. zu

sätzlich zu berücksichtigen.


Nach Ablauf der vorstehend jeweils genann

ten Behandlungszeiträume richtet sich der

GdB/MdE-Grad immer nach der verbliebe

nen Funktionsstörung.


Schluckstörungen 

ohne wesentliche Behinderung der Nah
rungsaufnahme je nach Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit erheblicher Behinderung der Nahrungs
aufnahme je nach Auswirkung (Einschrän
kung der Kostform, verlängerte Essdauer) . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit häufiger Aspiration und erheblicher Be
einträchtigung des Kräfte- und Ernährungs
zustandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

Verlust des Kehlkopfes 

bei guter Ersatzstimme und ohne Begleit
erscheinungen, unter Mitberücksichtigung 
der Beeinträchtigung der körperlichen Leis
tungsfähigkeit (fehlende Bauchpresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
in allen anderen Fällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Anhaltende schwere Bronchitiden und Be
einträchtigungen durch Nervenlähmungen

im Hals- und Schulterbereich sind zusätz

lich zu berücksichtigen.


Bei Verlust des Kehlkopfes wegen eines m a
lignen Tumors ist in den ersten fünf Jahren 
eine Heilungsbewährung abzuwarten; 
GdB/MdE-Grad während dieser Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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GdB/MdE-Grad 26.7 
Teilverlust des Kehlkopfes 

je nach Sprechfähigkeit und Beeinträchti
gung der körperlichen Leistungsfähigkeit . . . . . . . . . . . . 20 – 50 

Bei Teilverlust des Kehlkopfes wegen eines 
malignen Tumors ist in den ersten fünf Jah
ren eine Heilungsbewährung abzuwarten; 
GdB/MdE-Grad während dieser Zeit 

bei Geschwulstentfernung im Frühsta
dium (T1 N0 M0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60 
sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Tracheostoma 

reizlos oder mit geringen Reizerscheinungen 
(Tracheitis, Bronchitis), gute Sprechstimme . . . . . . . . . . . . . . 40 

mit erheblichen Reizerscheinungen und/ 
oder erheblicher Beeinträchtigung der 
Sprechstimme bis zum Verlust der Sprech
fähigkeit (z. B. bei schweren Kehlkopfverän
derungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80 

Einschränkungen der Atemfunktion sind 
ggf. zusätzlich zu berücksichtigen. 

Trachealstenose ohne Tracheostoma 

Der GdB/MdE-Grad ist je nach Atembehin
derung analog der dauernden Einschrän
kung der Lungenfunktion (siehe Nummer 
26.8, Seite 83) zu beurteilen. 

Funktionelle und organische Stimmstörungen 
(z. B. Stimmbandlähmung) 

mit guter Stimme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

mit dauernder Heiserkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30 

nur Flüsterstimme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

mit völliger Stimmlosigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
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Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen 

GdB/MdE-Grad 

Atembehinderungen sind ggf. zusätzlich zu 
bewerten (analog der dauernden Einschrän
kung der Lungenfunktion, siehe Nummer 
26.8, Seite 83) 

Artikulationsstörungen

durch Lähmungen oder Veränderungen in

Mundhöhle oder Rachen


mit gut verständlicher Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

mit schwer verständlicher Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40 

mit unverständlicher Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Stottern 

leicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

mittelgradig 

auf bestimmte Situationen begrenzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

nicht situationsabhängig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

schwer, auffällige Mitbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit unverständlicher Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Außergewöhnliche psychoreaktive Störun
gen (einschl. somatoformer Störungen) sind 
ggf. zusätzlich zu berücksichtigen (siehe 
Nummer 18 Absatz 8, Seite 32). 

26.8 Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen26.8 
Bei chronischen Krankheiten der Bronchien und des Lungen

parenchyms sowie bei Brustfellschwarten richtet sich der 
GdB/MdE-Grad vor allem nach der klinischen Symptomatik mit 
ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand. Außerdem sind 
die Einschränkung der Lungenfunktion, die Folgeerscheinungen 
an anderen Organsystemen (z. B. Cor pulmonale), bei allergisch 
bedingten Krankheiten auch die Vermeidbarkeit der Allergene zu 
berücksichtigen. 
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Veränderungen der Form und Dynamik des Brustkorbs und des 26.8Zwerchfells infolge von Krankheiten, Verletzungen oder Opera
tionen sind selten für sich allein, sondern meist zusammen mit der 
Beeinträchtigung der inneren Brustorgane zu beurteilen. 

GdB/MdE-Grad 

Brüche und Defekte der Knochen des Brust
korbs (Rippen, Brustbein, Schlüsselbein) 

ohne Funktionsstörungen verheilt, je nach 
Ausdehnung des Defektes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

Rippendefekte mit Brustfellschwarten 

ohne wesentliche Funktionsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

bei sehr ausgedehnten Defekten ein
schließlich entstellender Wirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Brustfellverwachsungen und -schwarten 
ohne wesentliche Funktionsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

Fremdkörper im Lungengewebe oder in der 
Brustkorbwand 

reaktionslos eingeheilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Chronische Bronchitis 
(in zwei oder mehr aufeinander folgenden 
Jahren je Jahr mindestens drei Monate Hus
ten und/oder Auswurf), 

Bronchiektasen 

– als eigenständige Krankheiten – ohne dau
ernde Einschränkung der Lungenfunktion, 

leichte Form 
(symptomfreie Intervalle über mehrere Mo
nate, wenig Husten, geringer Auswurf) . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

schwere Form

(fast kontinuierlich ausgiebiger Husten und 

Auswurf, häufige akute Schübe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30


Pneumokoniosen (z. B. Silikose, Asbestose) 
ohne wesentliche Einschränkung der Lun
genfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
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GdB/MdE-Grad26.8 
Krankheiten der Atmungsorgane 
(z. B. Brustfellschwarten, chronisch-obstruk-
tive – auch „spastische“ oder „asthmoide“ – 
Bronchitis, Bronchiektasen, Lungenemphy
sem, Pneumokoniosen, Lungenfibrosen, inak
tive Lungentuberkulose) 

mit dauernder Einschränkung der Lungen
funktion 

–	 geringen Grades 
das gewöhnliche Maß übersteigende Atem
not bei mittelschwerer Belastung (z. B. for 
sches Gehen [5–6 km/h], mittelschwere 
körperliche Arbeit); statische und dynami
sche Messwerte der Lungenfunktionsprü
fung bis zu 1/3 niedriger als die Sollwerte 
(siehe Nummer 8 Absatz 4, Seite 10), Blut
gaswerte im Normbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

–	 mittleren Grades 
das gewöhnliche Maß übersteigende Atem
not bereits bei alltäglicher leichter Belas
tung – (z. B. Spazierengehen [3–4 km/h], 
Treppensteigen bis zu einem Stockwerk, 
leichte körperliche Arbeit); statische und 
dynamische Messwerte der Lungenfunk
tionsprüfung bis zu 2/3 niedriger als die 
Sollwerte, respiratorische Partialinsuffizienz . . . . . . . . . . 50 – 70

–	 schweren Grades 
Atemnot bereits bei leichtester Belastung 
oder in Ruhe; statische und dynamische 
Messwerte der Lungenfunktionsprüfung um 
mehr als 2/3 niedriger als die Sollwerte, re
spiratorische Globalinsuffizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Verletzungsfolgen und Folgen lungenchirurgi
scher Eingriffe sind entsprechend zu bewerten. 

Nach Lungentransplantation ist eine Hei
lungsbewährung abzuwarten (im Allgemeinen 
zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein 
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GdB/MdE-Grad 26.8 
GdB/MdE-Wert von 100 anzusetzen. Danach 
ist der GdB/MdE-Grad selbst bei günstigem 
Heilungsverlauf unter Mitberücksichtigung 
der erforderlichen Immunsuppression nicht 
niedriger als 70 zu bewerten. 

Nach Entfernung eines malignen Lungen
tumors oder eines nichtkleinzelligen Bron
chialtumors ist in den ersten fünf Jahren eine 
Heilungsbewährung abzuwarten. GdB/MdE-
Grad während dieser Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 80

bei Einschränkung der Lungenfunktion 

mittleren bis schweren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 – 100

Kleinzelliges Bronchialkarzinom und Meso
theliom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Bronchialasthma 

ohne dauernde Einschränkung der Lungen

funktion,


Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen) 

und/oder leichten Anfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 20

Hyperreagibilität mit häufigen (mehrmals 

pro Monat) und/oder schweren Anfällen . . . . . . . . . . . 30 – 40

Hyperreagibilität mit Serien schwerer

Anfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Eine dauernde Einschränkung der Lungen

funktion ist zusätzlich zu berücksichtigen.


Bronchialasthma bei Kindern 

– geringen Grades 

(Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen)

und/oder leichten Anfällen, keine dauernde

Einschränkung der Atemfunktion, nicht 

mehr als sechs Wochen Bronchitis im Jahr) . . . . . . . . . . 20 – 40


383 



Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen 

GdB/MdE-Grad26.8 
– mittleren Grades 

(Hyperreagibilität mit häufigeren und/oder 
schweren Anfällen, leichte bis mittelgradige 
ständige Einschränkung der Atemfunktion, 
etwa 2 bis 3 Monate kontinuierliche Bron
chitis im Jahr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

– schweren Grades 
(Hyperreagibilität mit Serien schwerer An
fälle, schwere Beeinträchtigung der Atem
funktion, mehr als 3 Monate kontinuier
liche Bronchitis im Jahr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Obstruktives oder gemischtförmiges Schlaf-
Apnoe-Syndrom (Nachweis durch Untersu
chung im Schlaflabor) 

ohne Notwendigkeit einer kontinuierlichen 
nasalen Überdruckbeatmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit Notwendigkeit einer kontinuierlichen 
nasalen Überdruckbeatmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

bei nicht durchführbarer nasaler Überdruck
beatmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 50

Folgeerscheinungen oder Komplikationen 
(z. B. Herzrhythmusstörungen, Hypertonie,

Cor pulmonale) sind zusätzlich zu berück

sichtigen.


Tuberkulose 

Tuberkulöse Pleuritis 

Der GdB/MdE-Grad richtet sich nach den 
Folgeerscheinungen. 

Lungentuberkulose 

ansteckungsfähig (mehr als 6 Monate an
dauernd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

nicht ansteckungsfähig 
ohne Einschränkung der Lungenfunktion . . . . . . . . . . . . . . . 0

mit Einschränkung der Lungenfunktion . . . . . . siehe Seite 83 

Extrapulmonale Tuberkuloseformen sind analog zu bewerten. 
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Sarkoidose 

Der GdB/MdE-Grad richtet sich nach der Aktivität mit ihren 
Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und nach den Aus
wirkungen an den verschiedenen Organen (vor allem thorakale 
Lymphknoten und Lunge, aber auch weitere Organe wie z. B. Le
ber, Milz, Herz, Augen, ZNS, Haut). 

Bei chronischem Verlauf mit klinischen Aktivitätszeichen und 
Auswirkungen auf den Allgemeinzustand ist ohne Funktionsein
schränkung von betroffenen Organen ein GdB/MdE-Grad von 30 
anzunehmen. Funktionseinschränkungen betroffener Organe sind 
zusätzlich zu berücksichtigen. 

Bei Defektzuständen kommt es allein auf die funktionellen Aus
fallserscheinungen an. 

26.9 Herz und Kreislauf	 26.9 
Für die Bemessung des GdB/MdE-Grades ist weniger die Art ei

ner Herz- oder Kreislaufkrankheit maßgeblich als die je nach dem 
vorliegenden Stadium des Leidens unterschiedliche Leistungsein
buße. Bei der Beurteilung des GdB/MdE-Grades ist zunächst 
grundsätzlich von dem klinischen Bild und von den Funktions
einschränkungen im Alltag auszugehen. Ergometerdaten und an
dere Parameter stellen lediglich Richtwerte dar, die das klinische 
Bild ergänzen. Elektrokardiographische Abweichungen allein ge
statten in der Regel keinen Rückschluss auf die Leistungseinbuße. 

Auswirkungen des Leidens auf andere Organe (z. B. Lungen, 
Leber, Gehirn, Nieren) sind zu beachten. 

Krankheiten des Herzens 

(Herzklappenfehler, koronare Herzkrankheit, 
Kardiomyopathien, angeborene Herzfehler u. a.) 

1. ohne	 wesentliche Leistungsbeeinträchti
gung (keine Insuffizienzerscheinungen wie 
Atemnot, anginöse Schmerzen) selbst bei 
gewohnter stärkerer Belastung (z. B. sehr 
schnelles Gehen [7–8 km/h], schwere kör
perliche Arbeit), keine Einschränkung der 
Sollleistung bei Ergometerbelastung; 
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GdB/MdE-Grad26.9 
bei Kindern und Säuglingen (je nach Alter) 
beim Strampeln, Krabbeln, Laufen, Trep
pensteigen keine wesentliche Leistungs
beeinträchtigung, keine Tachypnoe, kein 
Schwitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

2. mit Leistungsbeeinträchtigung bei mittel
schwerer Belastung (z. B. forsches Gehen 
[5–6 km/h], mittelschwere körperliche Ar
beit), Beschwerden und Auftreten patholo
gischer Messdaten bei Ergometerbelastung 
mit 75 Watt (wenigstens 2 Minuten); 

bei Kindern und Säuglingen Trinkschwie
rigkeiten, leichtes Schwitzen, leichte Tachy
und Dyspnoe, leichte Zyanose, keine Stau
ungsorgane, Beschwerden und Auftreten 
pathologischer Messdaten bei Ergometerbe
lastung mit 1 Watt/kg Körpergewicht. . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

3. mit Leistungsbeeinträchtigung bereits bei 
alltäglicher leichter Belastung (z. B. Spazie
rengehen [3–4 km/h], Treppensteigen bis 
zu einem Stockwerk, leichte körperliche 
Arbeit), Beschwerden und Auftreten patho
logischer Messdaten bei Ergometerbela
stung mit 50 Watt (wenigstens 2 Minuten); 

bei Kindern und Säuglingen deutliche 
Trinkschwierigkeiten, deutliches Schwitzen, 
deutliche Tachy- und Dyspnoe, deutliche 
Zyanose, rezidivierende pulmonale Infekte, 
kardial bedingte Gedeihstörungen, Be
schwerden und Auftreten pathologischer 
Messdaten bei Ergometerbelastung mit 0,75 
Watt/kg Körpergewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70
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GdB/MdE-Grad 26.9 
mit gelegentlich auftretenden vorüberge
henden schweren Dekompensationserschei
nungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4. mit 	Leistungsbeeinträchtigung bereits in 
Ruhe (Ruheinsuffizienz, z. B. auch bei 
fixierter pulmonaler Hypertonie): 

bei Kindern und Säuglingen auch hypoxä
mische Anfälle, deutliche Stauungsorgane, 
kardiale Dystrophier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 – 100

(die für Erwachsene angegebenen Wattzahlen 
sind auf mittleres Lebensalter und Belastung 
im Sitzen bezogen) 

Liegen weitere objektive Parameter zur Leis
tungsbeurteilung vor, sind diese entspre
chend zu berücksichtigen. Notwendige kör
perliche Leistungsbeschränkungen (z. B. bei 
höhergradiger Aortenklappenstenose, hyper
trophischer obstruktiver Kardiomyopathie) 
sind wie Leistungsbeeinträchtigungen zu be
werten. 

Nach operativen und anderen therapeutischen Eingriffen am 
Herzen (z. B. Ballondilatation) ist der GdB/MdE-Grad von der 
bleibenden Leistungsbeeinträchtigung abhängig. Bei Herzklap
penprothesen ist der GdB/MdE-Grad nicht niedriger als 30 zu 
bewerten; dieser Wert schließt eine Dauerbehandlung mit Antiko
agulantien ein. 

Nach einem Herzinfarkt ist die GdB/MdE-Bewertung von der 
bleibenden Leistungsbeeinträchtigung abhängig. 

Nach Herztransplantation ist eine Heilungsbewährung abzu
warten (im Allgemeinen zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein 
GdB/MdE-Wert von 100 anzusetzen. Danach ist der GdB/MdE-
Grad selbst bei günstigem Heilungsverlauf unter Mitberücksich
tigung der erforderlichen Immunsuppression nicht niedriger als 
70 zu bewerten. 
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Fremdkörper im Herzmuskel oder Herzbeutel 

reaktionslos eingeheilt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

mit Beeinträchtigung der Herzleistung . . . . . . . . . . . . siehe oben

Rhythmusstörungen 

Die Beurteilung des GdB/MdE-Grades rich

tet sich vor allem nach der Leistungsbeein

trächtigung des Herzens.


Anfallsweise auftretende hämodynamisch re

levante Rhythmusstörungen (z. B. paroxys

male Tachykardien) je nach Häufigkeit,

Dauer und subjektiver Beeinträchtigung


– bei fehlender andauernder Leistungsbe
einträchtigung des Herzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 30

– bei bestehender andauernder Leistungsbe

einträchtigung des Herzens sind sie ent

sprechend zusätzlich zu bewerten.


nach Implantation eines Herzschrittmachers . . . . . . . . . . . . . 10 

nach Implantation eines Kardioverter-Defi-
brillators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 50 

bei ventrikulären tachykarden Rhythmus
störungen im Kindesalter ohne Implanta
tion eines Kardioverter-Defibrillators . . . . . . . . . . wenigstens 60

Gefäßkrankheiten 

Arterielle Verschlusskrankheiten, Arterienver
schlüsse an den Beinen (auch nach rekanali
sierenden Maßnahmen) 

– mit ausreichender Restdurchblutung, Puls
ausfall ohne Beschwerden oder mit gerin
gen Beschwerden (Missempfindungen in 
Wade und Fuß bei raschem Gehen) ein
oder beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
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– mit eingeschränkter Restdurchblutung 

(Claudicatio intermittens) Stadium II 

schmerzfreie Gehstrecke in der Ebene 
über 500 m ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

schmerzfreie Gehstrecke in der Ebene 
über 100 – 500 m ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40 

schmerzfreie Gehstrecke in der Ebene 
50 bis 100 m ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60 

schmerzfreie Gehstrecke unter 50 m ohne 
Ruheschmerz ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 80 

– Gehstrecke unter 50 m mit Ruheschmerz 
(Stadium III) einschl. trophischer Störun
gen (Stadium IV) 

einseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 – 100 

Apparative Messmethoden (z. B. Doppler
druck) können nur eine allgemeine Orientie
rung über den Schweregrad abgeben. 

Bei Arterienverschlüssen an den Armen wird 
die GdB/MdE-Beurteilung ebenfalls durch 
das Ausmaß der Beschwerden und Funktions
einschränkungen – im Vergleich mit anderen 
Schäden an den Armen – bestimmt. 

Nach größeren gefäßchirurgischen Eingriffen 
(z. B. Prothesenimplantation) mit vollständi
ger Kompensation einschließlich Dauerbe
handlung mit Antikoagulantien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Arteriovenöse Fisteln 

Der GdB/MdE-Grad richtet sich nach den 
hämodynamischen Auswirkungen am Her
zen und/oder in der Peripherie. 

Aneurysmen (je nach Sitz und Größe) 

ohne lokale Funktionsstörung und ohne 
Einschränkung der Belastbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

389 



Herz und Kreislauf 

GdB/MdE-Grad26.9 
ohne oder mit nur geringer lokaler Funk
tionsstörung mit Einschränkung der Belast
barkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

große Aneurysmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 50

Hierzu gehören immer die dissezierenden

Aneurysmen der Aorta und die großen

Aneurysmen der Aorta abdominalis und der

großen Beckenarterien.


Unkomplizierte Krampfadern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Chronisch-venöse Insuffizienz (z. B. bei 
Krampfadern), postthrombotisches Syndrom 

mit geringem belastungsabhängigem Ödem, 
nicht ulzerösen Hautveränderungen, ohne 
wesentliche Stauungsbeschwerden 

ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit erheblicher Ödembildung, häufig (mehr
mals im Jahr) rezidivierenden Entzündungen 

ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

mit chronischen rezidivierenden Ge

schwüren, je nach Ausdehnung und Häufig

keit (einschließlich arthrogenes Stauungs

syndrom)


ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50

Bei postthrombotischen Syndromen im 
Becken- oder Hohlvenenbereich kommen 
selten höhere GdB/MdE-Werte in Betracht. 

Lymphödem 

an einer Gliedmaße 

ohne wesentliche Funktionsbehinderung, 
Erfordernis einer Kompressionsbandage . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit stärkerer Umfangsvermehrung (mehr als 
3 cm) je nach Funktionseinschränkung . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 40
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mit erheblicher Beeinträchtigung der Ge

brauchsfähigkeit der betroffenen Glied

maße, je nach Ausmaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

bei Gebrauchsunfähigkeit der ganzen Glied

maße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Entstellungen bei sehr ausgeprägten Formen

sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.


Hypertonie (Bluthochdruck) 

leichte Form


keine oder geringe Leistungsbeeinträchti

gung (höchstens leichte Augenhinter

grundveränderungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mittelschwere Form


mit Organbeteiligung leichten bis mitt

leren Grades (Augenhintergrundverände

rungen – Fundus hypertonicus I-II – und/

oder Linkshypertrophie des Herzens und/

oder Proteinurie), diastolischer Blutdruck

mehrfach über 100 mmHg trotz Behand

lung, je nach Leistungsbeeinträchtigung . . . . . . . . . . . . 20 – 40

schwere Form


mit Beteiligung mehrerer Organe (schwere

Augenhintergrundveränderungen und Be

einträchtigung der Herzfunktion, der 

Nierenfunktion und/oder der Hirndurch

blutung) je nach Art und Ausmaß der Leis

tungsbeeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 100

maligne Form


diastolischer Blutdruck konstant über 130

mmHg; Fundus hypertonicus III-IV (Pa

pillenödem, Venenstauung, Exsudate,

Blutungen, schwerste arterielle Gefäßver

änderungen); unter Einschluss der Organ

beteiligung (Herz, Nieren, Gehirn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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GdB/MdE-Grad 

Funktionelle kardiovaskuläre Syndrome, 
(z. B. orthostatische Fehlregulation) 

mit leichten Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

mit stärkeren Beschwerden und Kollapsnei
gung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20

26.10 Verdauungsorgane 26.10 
Speiseröhrenkrankheiten 

Traktionsdivertikel 

je nach Größe und Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Pulsionsdivertikel 

ohne wesentliche Behinderung der Nah
rungsaufnahme je nach Größe und Be
schwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 –10

mit erheblicher Behinderung der Nahrungs
aufnahme je nach Auswirkung auf den All
gemeinzustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

Funktionelle Stenosen der Speiseröhre 

(Ösophagospasmus, Achalasie)


ohne wesentliche Behinderung der Nah
rungsaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit deutlicher Behinderung der Nahrungs
aufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit erheblicher Beeinträchtigung des Kräfte
und Ernährungszustandes, häufige Aspira
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

Auswirkungen auf Nachbarorgane (z. B. 
durch Aspiration) sind zusätzlich zu bewer
ten. 
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Organische Stenose der Speiseröhre 
(z. B. angeboren, nach Laugenverätzung, Nar
benstenose, peptische Striktur) 

ohne wesentliche Behinderung der Nah

rungsaufnahme je nach Größe und Be

schwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit deutlicher Behinderung der Nahrungs

aufnahme je nach Auswirkung (Einschrän

kung der Kostform, verlängerte Essdauer) . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit erheblicher Beeinträchtigung des Kräfte

und Ernährungszustandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

Refluxkrankheit der Speiseröhre 

mit anhaltenden Refluxbeschwerden je nach 

Ausmaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 30

Auswirkungen auf Nachbarorgane sind zu

sätzlich zu bewerten.


Nach Entfernung eines malignen Speise
röhrentumors ist in den ersten fünf Jahren 
eine Heilungsbewährung abzuwarten. GdB/ 
MdE-Grad während dieser Zeit 

je nach Beeinträchtigung des Kräfte- und 

Ernährungszustandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Speiseröhrenersatz 

Der GdB/MdE-Grad ist nach den Auswir

kungen (z. B. Schluckstörungen, Reflux,

Narben) jedoch nicht unter 20 zu bewerten.
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Magen- und Darmkrankheiten26.10 
Bei organischen und funktionellen Krankheiten des Magen-

Darmkanals ist der GdB/MdE-Grad nach dem Grad der Beein
trächtigung des Allgemeinzustandes, der Schwere der Organ
störung und nach der Notwendigkeit besonderer Diätkost zu be
urteilen. Bei allergisch bedingten Krankheiten ist auch die Ver
meidbarkeit der Allergene von Bedeutung. 

GdB/MdE-Grad 

Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwürleiden 
(chronisch rezidivierende Geschwüre, Inter
vallbeschwerden) 

mit Rezidiven in Abständen von zwei bis 
drei Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit häufigeren Rezidiven und Beeinträchti
gung des Ernährungs- und Kräftezustandes . . . . . . . . . . . 20 – 30

mit erheblichen Komplikationen (z. B. Ma
genausgangsstenose) und andauernder er
heblicher Minderung des Ernährungs- und 
Kräftezustandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Nach einer selektiven proximalen Vagotomie 
kommt ein GdB/MdE-Grad nur in Betracht, 
soweit postoperative Darmstörungen oder 
noch Auswirkungen des Grundleidens vor
liegen. 

Chronische Gastritis (histologisch gesicherte 
Veränderung der Magenschleimhaut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Reizmagen (funktionelle Dyspepsie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Teilentfernung des Magens, Gastroentero
stomie 

mit guter Funktion, je nach Beschwerden . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit anhaltenden Beschwerden (z. B. Dum-
ping-Syndrom, rezidivierendes Ulcus jejuni 
pepticum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40
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Totalentfernung des Magens 

ohne Beeinträchtigung des Kräfte- und 
Ernährungszustandes 
je nach Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

bei Beeinträchtigung des Kräfte- und Er
nährungszustandes und/oder Komplikatio
nen (z. B. Dumping-Syndrom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Nach Entfernung eines malignen Magentu
mors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten. 

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von zwei Jahren 

nach Entfernung eines Magenfrühkarzi
noms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von fünf Jahren 

nach Entfernung aller anderen malignen 
Magentumoren je nach Stadium und Aus
wirkung auf den Allgemeinzustand. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Chronische Darmstörungen (irritabler Darm, 
Divertikulose, Divertikulitis, Darmteilresektion) 

ohne wesentliche Beschwerden und Aus
wirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit stärkeren und häufig rezidivierenden 
oder anhaltenden Symptomen (z. B. Durch
fälle, Spasmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

mit erheblicher Minderung des Kräfte- und 
Ernährungszustandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Angeborene Motilitätsstörungen des Darmes 
(z. B. Hirschsprung-Krankheit, neuronale 
Dysplasie) 

ohne wesentliche Gedeih- und Entwick
lungsstörung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20
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mit geringer Gedeih- und Entwicklungs
störung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit mittelgradiger Gedeih- und Entwick
lungsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

mit schwerer Gedeih- und Entwicklungs
störung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 70

Kurzdarmsyndrom im Kindesalter 

mit mittelschwerer Gedeih- und Entwick
lungsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60 

mit schwerer Gedeih- und Entwicklungs
störung (z. B. Notwendigkeit künstlicher 
Ernährung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 100

Folgeschäden nach Abschluss der Entwick

lung (z. B. Kleinwuchs) sind zusätzlich zu

berücksichtigen.


Nachprüfungen in Abständen von zwei bis

drei Jahren sind angezeigt.


Colitis ulcerosa,

Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis)


mit geringer Auswirkung (geringe Be
schwerden, keine oder geringe Beeinträchti
gung des Kräfte- und Ernährungszustandes, 
selten Durchfälle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20 

mit mittelschwerer Auswirkung (häufig rezi
divierende oder länger anhaltende Be
schwerden, geringe bis mittelschwere Beein
trächtigung des Kräfte- und Ernährungszu
standes, häufiger Durchfälle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit schwerer Auswirkung (anhaltende oder 
häufig rezidivierende erhebliche Beschwer
den, erhebliche Beeinträchtigung des Kräf
te- und Ernährungszustandes, häufige, tägli
che, auch nächtliche Durchfälle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60 
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mit schwerster Auswirkung (häufig rezidi
vierende oder anhaltende schwere Be
schwerden, schwere Beeinträchtigung des 
Kräfte- und Ernährungszustandes, ausge
prägte Anämie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 80

Fisteln, Stenosen, postoperative Folgezu

stände (z. B. Kurzdarmsyndrom, Stomakom

plikationen), extraintestinale Manifestatio

nen (z. B. Arthritiden), bei Kindern auch

Wachstums- und Entwicklungsstörungen,

sind zusätzlich zu bewerten.


Zöliakie, Sprue 

ohne wesentliche Folgeerscheinungen unter 
diätetischer Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

bei andauerndem, ungenügendem Anspre

chen auf glutenfreie Kost (selten) sind – je

nach Beeinträchtigung des Kräfte- und

Ernährungszustandes – höhere Werte ange

messen.


Nach Entfernung maligner Darmtumoren ist 
eine Heilungsbewährung abzuwarten. 

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von zwei Jahren 

nach Entfernung eines malignen Dickdarm
tumors im Frühstadium (DUKES A) oder 
von lokalisierten Darmkarzinoiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

mit künstlichem After (nicht nur vorüber
gehend angelegt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 80

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von fünf Jahren 

nach Entfernung anderer maligner Darm
tumoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 80
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GdB/MdE-Grad26.10 
mit künstlichem After (nicht nur vorüber

gehend angelegt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Bauchfellverwachsungen


ohne wesentliche Auswirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit erheblichen Passagestörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

mit häufiger rezidivierenden Ileuserschei
nungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Hämorrhoiden 

ohne erhebliche Beschwerden, geringe Blu

tungsneigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit häufigen rezidivierenden Entzündun

gen, Thrombosierungen oder stärkeren Blu
tungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Mastdarmvorfall


klein, reponierbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40


Afterschließmuskelschwäche 

mit seltenem, nur unter besonderen Belas
tungen auftretendem unwillkürlichen Stuhl
abgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

Funktionsverlust des Afterschließmuskels . . . . . . . . wenigstens 50

Fistel in der Umgebung des Afters


geringe, nicht ständige Sekretion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Künstlicher After 

mit guter Versorgungsmöglichkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

sonst (z. B. bei Bauchwandhernie, Stenose,

Retraktion, Prolaps, Narben, ungünstige

Position). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 80
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Bei ausgedehntem Mastdarmvorfall, künstlichem After oder 26.10stark sezernierenden Kotfisteln, die zu starker Verschmutzung 
führen, sind ggf. außergewöhnliche seelische Begleiterscheinun
gen zusätzlich zu berücksichtigen. 

Krankheiten der Leber, Gallenwege und Bauchspeichelsdrüse 

Der GdB/MdE-Grad für Krankheiten der Leber, der Gallenwe
ge und der Bauchspeicheldrüse wird bestimmt durch die Art und 
Schwere der Organveränderungen sowie der Funktionseinbußen, 
durch das Ausmaß der Beschwerden, die Beeinträchtigung des 
Allgemeinzustandes und die Notwendigkeit einer besonderen 
Kostform. Der serologische Nachweis einer durchgemachten In
fektion (z. B. Hepatitis) rechtfertigt allein noch keinen GdB/ 
MdE-Grad. 

GdB/MdE-Grad 

Chronische Hepatitis ohne Progression (chro-
nisch-persistierende Hepatitis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Chronische Hepatitis mit Progression (chro-
nisch-aktive Hepatitis) 

geringe entzündliche Aktivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

mäßige entzündliche Aktivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

starke entzündliche Aktivität je nach Funk

tionsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

Fibrose der Leber 

ohne Komplikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Leberzirrhose 

kompensiert


inaktiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

gering aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

stärker aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

dekompensiert (Aszites, portale Stauung, 

hepatische Enzephalopathie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60– 100

Fettleber (auch nutritiv-toxisch) 

ohne Mesenchymreaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
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GdB/MdE-Grad26.10 
Toxischer Leberschaden 

Der GdB/MdE-Grad ist je nach Aktivität

und Verlauf analog zur chronischen Hepati

tis oder Leberzirrhose zu beurteilen.


Zirkulatorische Störungen der Leber (z. B.

Pfortaderthrombose)


Der GdB/MdE-Grad ist analog zur dekom

pensierten Leberzirrhose zu beurteilen.


Nach Leberteilresektion ist der GdB/MdE-

Grad allein davon abhängig, ob und wieweit

Funktionsbeeinträchtigungen verblieben sind.


Nach Entfernung eines malignen primären 
Lebertumors ist in den ersten fünf Jahren eine 
Heilungsbewährung abzuwarten; 
GdB/MdE-Grad während dieser Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Nach Lebertransplantation ist eine Heilungs
bewährung abzuwarten (im Allgemeinen zwei 
Jahre); GdB/MdE-Grad während dieser Zeit . . . . . . . . . . . . . . 100

Danach selbst bei günstigem Heilungsverlauf 
unter Mitberücksichtigung der erforderlichen 
Immunsuppression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 60

Primäre biliäre Zirrhose, primäre sklerosieren

de Cholangitis


Der GdB/MdE-Grad ist je nach Aktivität

und Verlauf analog zur chronischen Hepati

tis oder Leberzirrhose zu beurteilen.


Gallenblasen- und Gallenwegskrankheiten

(Steinleiden, chronisch rezidivierende Ent

zündungen)


mit Koliken in Abständen von mehreren 
Monaten, Entzündungen in Abständen von 
Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
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GdB/MdE-Grad 26.10 
mit häufigeren Koliken und Entzündungen 
sowie mit Intervallbeschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

mit langanhaltenden Entzündungen oder 
mit Komplikationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Angeborene intra- und extrahepatische Trans
portstörungen der Galle (z. B. intra-, extrahe
patische Gallengangsatresie), metabolische 
Defekte (z. B. Meulengracht-Krankheit) 

ohne Funktionsstörungen, ohne Beschwer
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit Beschwerden (Koliken, Fettunverträg
lichkeit, Juckreiz), ohne Leberzirrhose . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit Leberzirrhose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

mit dekompensierter Leberzirrhose . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 100

Folgezustände sind zusätzlich zu bewerten. 

Verlust der Gallenblase 

ohne wesentliche Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

bei fortbestehenden Beschwerden . . . . . . . . . . . . wie bei Gallen-
wegskrankheiten 

Nach Entfernung eines malignen Gallenbla
sen-, Gallenwegs- oder Papillentumors ist in 
den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewäh
rung abzuwarten; GdB/MdE-Grad während 
dieser Zeit 

bei Gallenblasen- und Gallenwegstumor . . . . . . . . . . . . . . . . 100

bei Papillentumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Chronische Krankheit der Bauchspeicheldrü
se (exkretorische Funktion) je nach Auswir
kung auf den Allgemeinzustand, Häufigkeit 
und Ausmaß der Schmerzen 

ohne wesentliche Beschwerden, keine Be
einträchtigung des Kräfte- und Ernährungs
zustandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
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GdB/MdE-Grad 

geringe bis erhebliche Beschwerden, geringe 
bis mäßige Beeinträchtigung des Kräfte- und 
Ernährungszustandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

starke Beschwerden, Fettstühle, deutliche 
bis ausgeprägte Herabsetzung des Kräfte
und Ernährungszustandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

Nach teilweiser oder vollständiger Entfernung 
der Bauchspeicheldrüse sind ggf. weitere 
Funktionsbeeinträchtigungen (z. B. bei Diabe
tes mellitus, Osteopathie, oder infolge chroni
scher Entzündungen der Gallenwege, Magen
teilentfernung und Milzverlust) zusätzlich zu 
berücksichtigen. 

Nach Entfernung eines malignen Bauchspei
cheldrüsentumors ist in den ersten fünf Jah
ren eine Heilungsbewährung abzuwarten; 
GdB/MdE-Grad während dieser Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

26.11 Brüche (Hernien)26.11 
Leisten- oder Schenkelbruch je nach Größe 
und Reponierbarkeit 

ein- oder beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

bei erheblicher Einschränkung der Belas
tungsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Nabelbruch oder Bruch in der weißen Linie . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Bauchnarbenbruch, angeborene Bauchwand
brüche und -defekte 

ohne wesentliche Beeinträchtigung, je nach 
Größe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit ausgedehnter Bauchwandschwäche und 
fehlender oder stark eingeschränkter 
Bauchpresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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GdB/MdE-Grad 26.11 
mit Beeinträchtigung der Bauchorgane 

bei Passagestörungen ohne erhebliche 

Komplikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

bei häufigen rezidivierenden Ileuserschei

nungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

bei schweren angeborenen Bauchwandde

fekten mit entsprechender Beeinträchtigung

der Bauch- und Brustorgane kommen auch

höhere GdB/MdE-Werte in Betracht.


Zwerchfellbrüche (einschl. Zwerchfellrelaxation) 
Speiseröhrengleithernie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 

andere kleine Zwerchfellbrüche ohne we

sentliche Funktionsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

größere Zwerchfellbrüche je nach Funk

tionsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Komplikationen sind zusätzlich zu bewer

ten.


Angeborene Zwerchfelldefekte mit Verlage
rung von inneren Organen in den Brustkorb 
und Minderentwicklung von Lungengewebe 

mit geringer Einschränkung der Lungen

funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

sonst je nach Funktionsbeeinträchtigung 

der betroffenen Organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 100

26.12 Harnorgane 26.12 
Die Beurteilung des GdB/MdE-Grades bei Schäden der Harn

organe richtet sich nach dem Ausmaß der Störungen der inkreto
rischen und exkretorischen Nierenfunktion und/oder des Harn
transportes, das durch spezielle Untersuchungen (siehe Nummer 
8 Absatz 4, Seite 11) zu erfassen ist. 
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Harnorgane 

Daneben sind die Beteiligung anderer Organe (z. B. Herz/Kreis-26.12 lauf, Zentralnervensystem, Skelettsystem), die Aktivität eines Ent
zündungsprozesses, die Auswirkungen auf den Allgemeinzustand 
und die notwendige Beschränkung in der Lebensführung zu 
berücksichtigen. 

Unter dem im Folgenden verwendeten Begriff „Funktionsein
schränkung der Nieren“ ist die Retention harnpflichtiger Substan
zen zu verstehen. 

GdB/MdE-Grad 

Nierenschäden 

Verlust, Ausfall oder Fehlen einer Niere bei 
Gesundheit der anderen Niere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Nierenfehlbildung (z. B. Erweiterung des 
Nierenhohlsystems bei Ureterabgangsstenose, 
Nierenhypoplasie, Zystennieren, Nieren
zysten, Beckenniere), Nephroptose 

ohne wesentliche Beschwerden und ohne 
Funktionseinschränkung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit wesentlichen Beschwerden und ohne 
Funktionseinschränkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Nierensteinleiden ohne Funktionseinschrän
kung der Niere 

mit Koliken in Abständen von mehreren 
Monaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit häufigeren Koliken, Intervallbeschwer
den und wiederholten Harnwegsinfekten . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Nierenschäden ohne Einschränkung der Nie
renfunktion (z. B. Glomerulopathien, tubulo
interstitielle Nephropathien, vaskuläre Ne
phropathien), ohne Beschwerden, mit krank
haftem Harnbefund (Eiweiß und/oder 
Erythrozyten- bzw. Leukozytenausscheidung). . . . . . . . . . . . 0 – 10
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GdB/MdE-Grad 26.12 
Nierenschäden ohne Einschränkung der Nie
renfunktion, mit Beschwerden 

rezidivierende Makrohämaturie, je nach 

Häufigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 30

nephrotisches Syndrom


kompensiert (keine Ödeme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

dekompensiert (mit Ödemen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

bei Systemerkrankungen mit Notwendig

keit einer immunsuppressiven Behand

lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verlust, Ausfall oder Fehlen einer Niere bei 
Schaden der anderen Niere, ohne Einschrän
kung der Nierenfunktion, mit krankhaftem 
Harnbefund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Nierenschäden mit Einschränkung der Nie
renfunktion 

Eine geringfügige Einschränkung der Krea

tininclearance auf 50 – 80 ml/min bei im

Normbereich liegenden Serumkreatininwer

ten bedingt keinen messbaren GdB/MdE-

Grad.


Nierenfunktionseinschränkung 

leichten Grades


(Serumkreatininwerte unter 2 mg/dl

[Kreatininclearance ca. 35 – 50 ml/min],

Allgemeinbefinden nicht oder nicht we

sentlich reduziert, keine Einschränkung 

der Leistungsfähigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

(Serumkreatininwerte andauernd zwi

schen 2 und 4 mg/dl erhöht, Allgemeinbe

finden wenig reduziert, leichte Einschrän

kung der Leistungsfähigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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GdB/MdE-Grad26.12 
mittleren Grades 

(Serumkreatininwerte andauernd zwi
schen 4 und 8 mg/dl erhöht, Allgemeinbe
finden stärker beeinträchtigt, mäßige Ein
schränkung der Leistungsfähigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

schweren Grades 

(Serumkreatininwerte dauernd über 8 mg/ 
dl, Allgemeinbefinden stark gestört, starke 
Einschränkung der Leistungsfähigkeit, bei 
Kindern keine normalen Schulleistungen 
mehr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Verlust, Ausfall oder Fehlen einer Niere mit 
Funktionseinschränkung der anderen Niere 

leichten Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50
mittleren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 80
schweren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 – 100

Notwendigkeit der Dauerbehandlung mit

Blutreinigungsverfahren (z. B. Hämodialyse, 

Peritonealdialyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Bei allen Nierenschäden mit Funktionsein

schränkungen sind Sekundärleiden (z. B. Hy

pertonie, ausgeprägte Anämie [Hb-Wert unter

8 g/dl], Polyneuropathie, Osteopathie) zusätz

lich zu bewerten; sie sind bei Kindern häufi

ger als bei Erwachsenen.


Nach Nierentransplantation ist eine Heilungsbewährung abzu
warten (im Allgemeinen zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein 
GdB/MdE-Grad von 100 anzusetzen. Danach ist der GdB/MdE-
Grad entscheidend abhängig von der verbliebenen Funktions
störung; unter Mitberücksichtigung der erforderlichen Immunsup
pression ist jedoch der GdB/MdE-Grad nicht niedriger als 50 zu 
bewerten. 

Nach Entfernung eines malignen Nierentu

mors oder Nierenbeckentumors ist eine Hei

lungsbewährung abzuwarten;
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GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von zwei Jahren 

nach Entfernung eines Nierenzellkarzinoms

(Hypernephrom)

im Stadium T1 N0 M0 (Grading G 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

nach Entfernung eines Nierenbeckentumors

im Stadium TA N0 M0 (Grading G1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von fünf Jahren 

nach Entfernung eines Nierenzellkarzinoms

(Hypernephrom) mit Entfernung der Niere


im Stadium T1 (Grading ab G2), T2 N0 M0 . . . . . . . . . . . . . 60


in anderen Stadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 80

nach Entfernung eines Nierenbeckentumors

einschließlich Niere und Harnleiter


im Stadium T1-2 N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

in anderen Stadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 80

nach Entfernung eines Nephroblastoms


im Stadium I und II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

in anderen Stadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 80

Schäden der Harnwege 

Chronische Harnwegsentzündungen (insbe
sondere chronische Harnblasenentzündung) 

leichten Grades (ohne wesentliche Mik

tionsstörungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

stärkeren Grades (mit erheblichen und häu

figen Miktionsstörungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

chronische Harnblasenentzündung mit

Schrumpfblase (Fassungsvermögen unter 

100 ml, Blasentenesmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70
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GdB/MdE-Grad26.12 
Bei den nachfolgenen Gesundheitsstörungen 
sind Begleiterscheinungen (z. B. Hautschäden, 
Harnwegsentzündungen) ggf. zusätzlich zu 
bewerten. 

Entleerungsstörungen der Blase (auch durch 
Harnröhrenverengung) 

leichten Grades 
(z. B. geringe Restharnbildung, längeres 
Nachträufeln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

stärkeren Grades 
(z. B. Notwendigkeit manueller Entlee
rung, Anwendung eines Blasenschritt
machers, erhebliche Restharnbildung, 
schmerzhaftes Harnlassen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit Notwendigkeit regelmäßigen Katheteri
sierens, eines Dauerkatheters, eines supra
pubischen Blasenfistelkatheters oder Not
wendigkeit eines Urinals, ohne wesentliche 
Begleiterscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Nach Entfernen eines malignen Blasentu
mors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten. 

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von zwei Jahren 

nach Entfernung des Tumors im Frühsta
dium unter Belassung der Harnblase (TA-1 
N0 M0, Grading G1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von fünf Jahren 

nach Entfernung im Stadium Tis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

nach Entfernung in den Stadien T2s-3a N0 M0 . . . . . . . . . . . . 60 

mit Blasenentfernung einschließlich künst
licher Harnableitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

nach Entfernung in anderen Stadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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GdB/MdE-Grad 

Harninkontinenz 

relative 

leichter Harnabgang bei Belastung (z. B. 

Stressinkontinenz Grad I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Harnabgang tags und nachts (z. B. 

Stressinkontinenz Grad II-III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

völlige Harninkontinenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

bei ungünstiger Versorgungsmöglichkeit . . . . . . . . . . . . 60 – 70

nach Implantation einer Sphinkterprothese 

mit guter Funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Harnröhren-Hautfistel der vorderen Harn
röhre bei Harnkontinenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Harnweg-Darmfistel bei Analkontinenz, je 
nach Luft- und Stuhlentleerung über die 
Harnröhre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50

Künstliche Harnableitung (ohne Nierenfunk
tionsstörung) 

in den Darm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

nach außen 

mit guter Versorgungsmöglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

sonst (z. B. bei Stenose, Retraktion, Ab

dichtungsproblemen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–80


Darmneoblase mit ausreichendem Fassungs
vermögen, ohne Harnstau, ohne wesentliche 
Entleerungsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

26.13 Männliche Geschlechtsorgane 26.13 
Verlust des Penis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Teilverlust des Penis 

Teilverlust der Eichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verlust der Eichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40
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GdB/MdE-Grad26.13 
Nach Entfernung eines malignen Penistu
mors ist in den ersten fünf Jahren eine Hei
lungsbewährung abzuwarten; GdB/MdE-
Grad während dieser Zeit 

nach Entfernung im Frühstadium (T1-2 N0 
M0) 

bei Teilverlust des Penis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

bei Verlust des Penis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

mit vollständiger Entfernung der Cor
pora cavernosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

nach Entfernung in anderen Stadien . . . . . . . . . . . . . . 90 – 100

Unterentwicklung, Verlust oder Schwund ei
nes Hodens bei intaktem anderen Hoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Unterentwicklung, Verlust oder vollständiger 
Schwund beider Hoden 

in höherem Lebensalter (etwa ab 8. Lebens
jahrzehnt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

sonst je nach Ausgleichbarkeit des Hormon
haushalts durch Substitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

vor Abschluss der körperlichen Entwick
lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

Außergewöhnliche psychoreaktive Störun

gen (siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 32)

und zusätzliche körperliche Störungen sind

ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.


Verlust oder Schwund eines Nebenhodens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Verlust oder vollständiger Schwund beider 
Nebenhoden und/oder Zeugungsunfähigkeit 
(Impotentia generandi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

in jüngerem Lebensalter bei noch bestehen
dem Kinderwunsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Impotentia coeundi bei nachgewiesener er
folgloser Behandlung und nicht altersbe
dingt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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GdB/MdE-Grad 26.13 
Außergewöhnliche psychoreaktive Störun

gen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen

(siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 32).


Hydrozele (sog. Wasserbruch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Varikozele (sog. Krampfaderbruch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Nach Entfernung eines malignen Hodentu
mors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten. 

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von zwei Jahren 

nach Entfernung eines Seminoms oder

nichtseminomatösen Tumors im Stadium 

T1-2 N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von fünf Jahren 

nach Entfernung eines Seminoms im Sta

dium T1-2 N1 M0 bzw. T3 N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

nach Entfernung eines nichtseminomatösen

Tumors im Stadium T1-2 N1 M0 bzw. T3

N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

sonst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Chronische bakterielle Entzündung der Vor
steherdrüse oder abakterielle Prostatopathie 

ohne wesentliche Miktionsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit andauernden Miktionsstörungen und

Schmerzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Prostataadenom 

Der GdB/MdE-Grad richtet sich nach den

Harnentleerungsstörungen und der Rück

wirkung auf die Nierenfunktion.


Nach Entfernung eines malignen Prostatatu
mors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten. 
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Geschlechtsorgane 

GdB/MdE-Grad 

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von zwei Jahren 

nach Entfernung im Stadium T1a N0 M0

(Grading G1) 

(auch sog. inzidentelles Karzinom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von fünf Jahren 

nach Entfernung in den Stadien T1a 
(Grading ab G2) T1b-2 N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

nach Entfernung in anderen Stadien . . . . . . . . . . . wenigstens 80

Maligner Prostatatumor 

ohne Notwendigkeit einer Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

auf Dauer hormonbehandelt . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 60

26.14 Weibliche Geschlechtsorgane 26.14 
Verlust der Brust (Mastektomie) 

einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Segment- oder Quadrantenresektion der Brust . . . . . . . . . . . 0 – 20

Funktionseinschränkungen im Schultergürtel, 
des Armes oder der Wirbelsäule als Opera
tions- oder Bestrahlungsfolgen (z. B. Lymph
ödem, Muskeldefekte, Nervenläsionen, Fehl
haltung) sowie außergewöhnliche psychore
aktive Störungen (siehe Nummer 18 Absatz 8, 
Seite 32) sind ggf. zusätzlich zu berücksich
tigen. 

Aufbauplastik zur Wiederherstellung der 
Brust mit Prothese je nach Ergebnis (z. B. 
Kapselfibrose, Dislokation der Prothese, Sym
metrie) 
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GdB/MdE-Grad 26.14 
nach Mastektomie 

einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 30

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

nach subkutaner Mastektomie 

einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Nach Aufbauplastik zur Wiederherstellung 
der Brust mit Eigengewebe kommen niedrige
re GdB/MdE-Werte in Betracht. 

Nach Entfernung eines malignen Brustdrü
sentumors ist in den ersten fünf Jahren eine 
Heilungsbewährung abzuwarten (Ausnahme: 
Carcinoma in situ); GdB/MdE-Grad während 
dieser Zeit (einschl. Operationsfolgen und ggf. 
anderer Behandlungsfolgen, sofern diese für 
sich allein keinen GdB/MdE-Grad von wenigs
tens 50 bedingen) 

bei Entfernung im Stadium T1-2 pN0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . 50

bei Entfernung im Stadium T1-2 pN1 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . 60

in anderen Stadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 80

Bedingen die Folgen der Operation und ggf.

anderer Behandlungsmaßnahmen einen

GdB/MdE-Grad von 50 oder mehr, ist der

während der Heilungsbewährung anzuset

zende GdB/MdE-Grad entsprechend höher

zu bewerten.


Verlust der Gebärmutter und/oder Sterilität . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

in jüngerem Lebensalter bei noch bestehen

dem Kinderwunsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Außergewöhnliche psychoreaktive Störun
gen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen 
(siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 32). 
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Weibliche Geschlechtsorgane 

GdB/MdE-Grad26.14 
Nach Entfernung eines malignen Gebärmut
tertumors ist eine Heilungsbewährung abzu
warten (Ausnahme: Carcinoma in situ). 

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von zwei Jahren 

nach Entfernung eines Zervixtumors (Mik
rokarzinom) im Stadium T1a N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

nach Entfernung eines Korpustumors im 
Frühstadium (Grading G1, Infiltration des 
inneren Drittels des Myometrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

GdB/MdE-Grad während einer Heilungsbe
währung von fünf Jahren 

nach Entfernung eines Zervixtumors 

im Stadium T1b-2a NX M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

im Stadium T2b NX M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

nach Entfernung eines Korpustumors 

im Stadium T1 NX M0 (Grading G2-3, In
filtration über das innere Drittel des Myo
metrium hinaus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

im Stadium T2 NX M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Verlust eines Eierstockes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Unterentwicklung, Verlust oder Ausfall beider 
Eierstöcke, 

ohne Kinderwunsch und ohne wesentliche 
Auswirkung auf den Hormonhaushalt – im
mer in der Postmenopause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

im jüngeren Lebensalter bei noch bestehen
dem Kinderwunsch oder bei unzureichen
der Ausgleichbarkeit des Hormonausfalls 
durch Substitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30
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GdB/MdE-Grad 26.14 
vor Abschluss der körperlichen Entwicklung

je nach Ausgleichbarkeit des Hormonaus

falls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40


Außergewöhnliche psychoreaktive Störun

gen (siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 32)

und zusätzliche körperliche Störungen sind

ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.


Endokrin bedingte Funktionsstörungen der 
Eierstöcke sind gut behandelbar, sodass im 
Allgemeinen anhaltende Beeinträchtigungen 
nicht zu erwarten sind. Selten auftretende 
Komplikationen (z. B. Sterilität, abnormer 
Haarwuchs) sind gesondert zu beurteilen. 

Nach Entfernung eines malignen Eierstock
tumors ist in den ersten fünf Jahren eine Hei
lungsbewährung abzuwarten; GdB/MdE-
Grad während dieser Zeit 

nach Entfernung im Stadium T1 NX M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

in anderen Stadien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Chronischer oder chronisch-rezidivierender 
entzündlicher Prozess der Adnexe und/oder 
der Parametrien je nach Art, Umfang und 
Kombination der Auswirkungen (z. B. Adhä
sionsbeschwerden, chronische Schmerzen, 
Kohabitationsbeschwerden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 40

Endometriose 

leichten Grades

(geringe Ausdehnung keine oder nur gerin

ge Beschwerden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mittleren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

schweren Grades 
(z. B. Übergreifen auf die Nachbarorgane,

starke Beschwerden, erhebliche Beeinträch

tigung des Allgemeinzustandes, Sterilität) . . . . . . . . . . . . 50 – 60
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GdB/MdE-Grad26.14 
Scheidenfisteln 

Harnweg-Scheidenfistel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60
Mastdarm-Scheidenfistel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 70

Harnweg-Mastdarm-Scheidenfistel 
(„Kloakenbildung“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Fisteln mit geringer funktioneller Beein

trächtigung sind entsprechend niedriger zu

bewerten.


Senkung der Scheidenwand, Vorfall der

Scheide und/oder der Gebärmutter


ohne Harninkontinenz oder mit geringer 
Stressinkontinenz (Grad I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit stärkerer Harninkontinenz und/oder 
stärkeren Senkungsbeschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit völliger Harninkontinenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60

bei ungünstiger Versorgungsmöglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Ulzerationen sind ggf. zusätzlich zu bewer

ten.


Isolierte Senkung der Scheidenhinterwand 
mit leichten Defäkationsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit stärkeren Funktionseinschränkungen

siehe Nummer 26.10, Seite 99.


Scheiden-Gebärmutteraplasie, ohne Plastik,

nach Vollendung des 14. Lebensjahres 

(einschließlich Sterilität) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Kraurosis vulvae


geringen Grades (keine oder nur geringe Be
schwerden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mäßigen Grades (erhebliche Beschwerden, 
keine Sekundärveränderungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30
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stärkeren Grades (starke Beschwerden, the

rapeutisch schwer beeinflussbare Sekundär

veränderungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Vollständige Entfernung der Vulva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nach Beseitigung eines malignen Scheiden
tumors ist in den ersten fünf Jahren eine Hei
lungsbewährung abzuwarten (Ausnahme: Car
cinoma in situ); GdB/MdE-Grad während 
dieser Zeit 

nach Beseitigung im Stadium T1 N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Folgezustände der Behandlung (insbesonde
re nach Strahlenbehandlung) sind ggf. zu
sätzlich zu bewerten. 

Nach Entfernung eines malignen Tumors der 
äußeren Geschlechtsteile ist in den ersten 
fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzu
warten (Ausnahme: Carcinoma in situ); 
GdB/MdE-Grad während dieser Zeit 

nach Entfernung im Stadium T1-2 N0 M0 . . . . . . . . . . . . . . . . 50

sonst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

26.15 Stoffwechsel, innere Sekretion 26.15 
Der GdB/MdE-Grad bei Störungen des Stoffwechsels und der 

inneren Sekretion ist von den Auswirkungen dieser Störungen ab
hängig. In diesem Abschnitt nicht erwähnte angeborene Stoff
wechselstörungen sind analog und unter Berücksichtigung ihrer 
vielfältigen Auswirkungen zu beurteilen. 

Normabweichungen der Laborwerte bedingen für sich allein 
noch keinen GdB/MdE-Grad. 
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GdB/MdE-Grad26.15 
Diabetes mellitus 

durch Diät allein (ohne blutzuckerregulie

rende Medikation) oder


durch Diät 

– und Kohlenhydratresorptionsverzögerer 
oder Biguanide (d. h. orale Antidiabetika, 
die allein nicht zur Hypoglykämie führen) 
ausreichend einstellbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

– und Sulfonylharnstoffe (auch bei zusätz
licher Gabe anderer oraler Antidiabetika) 
ausreichend einstellbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

– und orale Antidiabetika und ergänzende 
Insulininjektionen ausreichend einstellbar . . . . . . . . . . . . . . 30

durch Diät und alleinige Insulinbehandlung 

– gut einstellbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

– schwer einstellbar (häufig bei Kindern), 
auch gelegentliche, ausgeprägte Hypoglyk
ämien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Häufige, ausgeprägte Hypoglykämien sowie

Organkomplikationen sind ihren Auswir

kungen entsprechend zusätzlich zu bewer

ten.


Gicht 

Bei der GdB/MdE-Beurteilung sind die

Funktionseinschränkungen der betroffenen

Gelenke, Schmerzen, Häufigkeit und

Schwere der entzündlichen Schübe und eine

Beteiligung der inneren Organe zu berück

sichtigen.


Fettstoffwechselkrankheit 

Der GdB/MdE-Grad ist grundsätzlich ab
hängig von dem Ausmaß der Folgekrank
heiten. 
Bei Notwendigkeit einer LDL-Apherese . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

418 



GdB/MdE-Tabelle 

Alimentäre, Fettsucht, Adipositas 26.15 
Die Adipositas allein bedingt keinen GdB/MdE-Grad. Nur Folge

und Begleitschäden (insbesondere am kardiopulmonalen System 
oder am Stütz- und Bewegungsapparat) können die Annahme 
eines GdB/MdE-Grades begründen. Gleiches gilt für die besonde
ren funktionellen Auswirkungen einer Adipositas permagna. 

GdB/MdE-Grad 

Phenylketonurie 

ohne fassbare Folgeerscheinungen 

im Kindesalter bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

danach bei Notwendigkeit weiterer Diät
einnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Beim Vorliegen eines Hirnschadens ist der 
GdB/MdE-Grad vor allem vom Ausmaß der 
geistigen Behinderung und weiterer Folgen 
(z. B. hirnorganische Anfälle) abhängig. 

Mukoviszidose (zystische Fibrose) 

unter Therapie Aktivitäten, Gedeihen und 

Ernährung altersgemäß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

unter Therapie Aktivitäten und Lungen

funktion leicht eingeschränkt, Gedeihen 
und Ernährung noch altersgemäß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

Aktivitäten und Lungenfunktion deutlich

eingeschränkt, häufig Gedeih- und Entwick

lungsstörungen, Schulbesuch und Erwerbs

tätigkeit in der Regel noch möglich. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60

schwere bis schwerste Einschränkung der

Aktivitäten, der Lungenfunktion und des

Ernährungszustandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 100

Schilddrüsenkrankheiten 

Die Beurteilung einer Schilddrüsenfunktionsstörung setzt in der 
Regel – insbesondere in leichteren Fällen – voraus, dass die Diag
nose durch moderne Untersuchungsmethoden gesichert ist. 
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Schilddrüsenfunktionsstörungen (Überfunktion und Unterfunk-26.15 tion [auch nach Schilddrüsenresektion] sind gut behandelbar, so
dass in der Regel anhaltende Beeinträchtigungen nicht zu erwar
ten sind. Selten auftretende Organkomplikationen (z. B. Exoph
thalmus, Trachealstenose) sind gesondert zu beurteilen. 

Bei der nicht operativ behandelten Struma richtet sich der 
GdB/MdE-Grad nach den funktionellen Auswirkungen. 

GdB/MdE-Grad 

Nach Entfernung eines malignen Schilddrü
sentumors ist in den ersten fünf Jahren eine 
Heilungsbewährung abzuwarten; GdB/MdE-
Grad während dieser Zeit 

nach Entfernung eines papillären oder folli
kulären Tumors, ohne Lymphknotenbefall. . . . . . . . . . . . . . . . 50

sonst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Bedingt der nach der Entfernung verbliebe
ne Organschaden einen GdB/MdE-Grad 
von 50 oder mehr, ist der während der Hei
lungsbewährung anzusetzende GdB/MdE-
Grad entsprechend höher zu bewerten. 

Tetanie 

Sie ist gut behandelbar, sodass in der Regel dauernde Beein
trächtigungen nicht zu erwarten sind. 

Chronische Nebennierenrindeninsuffizienz 
(Addison-Syndrom) 

Sie ist gut behandelbar, sodass in der Regel dauernde Beein
trächtigungen nicht zu erwarten sind. Selten auftretende Funkti
onsstörungen sind analogen funktionellen Beeinträchtigungen 
(z. B. orthostatische Fehlregulation) entsprechend zu beurteilen. 

Cushing-Syndrom 

Der GdB/MdE-Grad wird bestimmt von der Muskelschwäche 
und den Auswirkungen an den verschiedenen Organsystemen 
(Hypertonie, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus, Osteoporose, 
psychische Veränderungen). 
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GdB/MdE-Grad 

Porphyrien 

Erythropoetische Porphyrie (Günther-Krank-
heit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Hepatische Porphyrien 
akut-intermittierende Porphyrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Porphyria cutanea tarda ohne wesentliche 
Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Organkomplikationen sind jeweils zusätz
lich zu berücksichtigen. 

26.16 Blut, Blut bildende Organe, Immunsystem 

Die Höhe des GdB/MdE-Grades bei Krankheiten des Blutes, 
der Blut bildenden Organe und des Immunsystems richtet sich 
nach der Schwere der hämatologischen Veränderungen, nach den 
Organfunktionsstörungen, nach den Rückwirkungen auf andere 
Organe, nach der Auswirkung auf den Allgemeinzustand und der 
Häufigkeit von Infektionen. 

GdB/MdE-Grad 

26.16 

Verlust der Milz 

bei Verlust im frühen Kindesalter, dann bis 
zur Vollendung des 8. Lebensjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
danach oder bei späterem Verlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Die selten auftretenden Komplikationen 
(z. B. Thrombosen) sind zusätzlich zu be
rücksichtigen 

Hodgkin-Krankheit 

im Stadium I-IIIA 

bei langdauernder (mehr als sechs Monate 
andauernder) Therapie, bis zum Ende der 
Therapie je nach Auswirkung auf den All
gemeinzustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 100 

nach Vollremission für die Dauer von drei 
Jahren (Heilungsbewährung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
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Nach Ablauf der Heilungsbewährung 
richtet sich der GdB/MdE-Grad nach 
dem verbliebenen Organschaden. 

im Stadium IIIB und IV 

bis zum Ende der Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

nach Vollremission für die Dauer von drei 
Jahren (Heilungsbewährung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Nach Ablauf der Heilungsbewährung 
richtet sich der GdB/MdE-Grad nach 
dem verbliebenen Organschaden. 

Non-Hodgkin-Lymphome 

Chronische lymphatische Leukämie und 

andere generalisierte niedrigmaligne Non-

Hodgkin-Lymphome


mit geringen Auswirkungen 
(keine wesentlichen Beschwerden, keine 
Allgemeinsymptome, keine Behandlungs
bedürftigkeit, keine wesentliche Progre
dienz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit mäßigen Auswirkungen (Behandlungs
bedürftigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

mit starken Auswirkungen, starke Progre
dienz (z. B. schwere Anämie, ausgeprägte 
Thrombozytopenie, rezidivierende Infek
tionen, starke Milzvergrößerung) . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Lokalisierte niedrigmaligne Non-Hodgkin-

Lymphome


nach Vollremission (Beseitigung des Tu
mors) für die Dauer von drei Jahren (Hei
lungsbewährung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Nach Ablauf der Heilungsbewährung 
richtet sich der GdB/MdE-Grad nach 
dem verbliebenen Organschaden. 
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Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome


bis zum Ende der Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

danach bei Vollremission für die Dauer 

von drei Jahren (Heilungsbewährung) . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nach Ablauf der Heilungsbewährung

richtet sich der GdB/MdE-Grad nach

dem verbliebenen Organschaden.


Plasmozytom (Myelom) 

mit geringen Auswirkungen 

(keine wesentliche Auswirkung auf den

Allgemeinzustand, keine Behandlungs

bedürftigkeit, ohne Beschwerden, keine 

wesentliche Progredienz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit mäßigen Auswirkungen (Behandlungs

bedürftigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

mit starken Auswirkungen 
(z. B. schwere Anämie, starke Schmerzen, 

Nierenfunktionseinschränkung) . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Chronische myeloische Leukämie 

chronische Phase

je nach Auswirkung – auch der Behand

lung – auf den Allgemeinzustand, Ausmaß 

der Milzvergrößerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

akute Phase (Akzeleration, Blastenschub) . . . . . . . . . . . . . . . 100

Andere chronische myeloproliferative Erkran
kungen (z. B. Polycythaemia vera, essentielle 
Thrombozythämie, Osteomyelosklerose) 

mit geringen Auswirkungen (keine Behand

lungsbedürftigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20

mit mäßigen Auswirkungen (Behandlungs

bedürftigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40
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mit stärkeren Auswirkungen (z. B. mäßige 
Anämie, geringe Thrombozytopenie) . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

mit starken Auswirkungen 
(z. B. schwere Anämie, ausgeprägte Throm
bozytopenie, starke Milzvergrößerung, Blu
tungs- und/oder Thromboseneigung) . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Akute Leukämien 

bis zum Ende der Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

danach für die Dauer von drei Jahren (Hei
lungsbewährung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Myelodysplastische Syndrome 

mit geringen Auswirkungen (ausgeglichen 
und ohne wesentliche Allgemeinstörungen). . . . . . . . . . . 10 – 20

mit mäßigen Auswirkungen (z. B. gelegent
liche Transfusionen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit stärkeren Auswirkungen (z. B. andau
ernde Transfusionsbedürftigkeit, rezidivie
rende Infektionen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

mit starken Auswirkungen (z. B. andauern
de Transfusionsbedürftigkeit, häufige Infek
tionen, Blutungsneigung, leukämische Trans
formation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Aplastische Anämie (auch Panmyelopathie), 
Agranulozytose


Der GdB/MdE-Grad bei aplastischer An

ämie oder Agranulozytose ist auch nach

Therapie analog zu den myelodysplasti

schen Syndromen zu bewerten.


Knochenmarktransplantation


Nach autologer Knochenmark- oder Blut

stammzelltransplantation ist der GdB/MdE-

Grad entsprechend der Grundkrankheit zu

beurteilen.
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Nach allogener Knochenmarktransplanta

tion für die Dauer von drei Jahren (Hei

lungsbewährung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Danach ist der GdB/MdE-Grad nach den

verbliebenen Auswirkungen und dem even

tuellen Organschaden, jedoch nicht niedri

ger als 30, zu bewerten.


Anämien 

Symptomatische Anämien (z. B. Eisenmangel
anämie, vitaminabhängige Anämien) sind in 
der Regel gut behandelbar und nur vorüberge
hender Natur. 

Therapierefraktäre Anämien (z. B. bestimmte 
hämolytische Anämien, Thalassämie, Erythro
zytenenzymdefekte) 

mit geringen Auswirkungen (ausgeglichen 
und ohne wesentliche Allgemeinstörungen). . . . . . . . . . . . 0 – 10

mit mäßigen Auswirkungen (z. B. gelegent

liche Transfusionen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit starken Auswirkungen (z. B. andauern
de Transfusionsbedürftigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

Organkomplikationen sind zusätzlich zu be

werten.


Hämophilie und entsprechende plasmatische 
Blutungskrankheiten (je nach Blutungsnei
gung) 

leichte Form


mit Restaktivität von antihämophilem Glo

bulin (AHG) über 5 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

mittelschwere Form – mit 1–5% AHG


mit seltenen Blutungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

mit häufigen (mehrfach jährlich) ausge

prägten Blutungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80
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schwere Form – mit wengier als 1% AHG . . . . . . . . . . . 80 – 100

Folgen von Blutungen sind zusätzlich zu be
werten. 

Sonstige Blutungsleiden 

ohne wesentliche Auswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

mit mäßigen Auswirkungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit starken Auswirkungen (starke Blutun
gen bereits bei leichten Traumen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

mit ständiger klinisch manifester Blutungs
neigung (Spontanblutungen, Gefahr lebens
bedrohender Blutungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Eine Behandlung mit Antikoagulantien ist bei 
der Grundkrankheit (z. B. bei Herzklappen
und Gefäßprothesen, Thrombophilie) berück
sichtigt. Wenn die Grundkrankheit nicht mehr 
besteht, bzw. keinen GdB/MdE-Grad mehr 
bedingt, aber eine Weiterbehandlung mit Anti
koagulantien erforderlich ist, kann – analog 
den sonstigen Blutungsleiden – in der Regel 
ein GdB/MdE-Grad von 10 angenommen 
werden. 

Immundefekte 

Angeborene Defekte der humoralen und zel
lulären Abwehr (z. B. Adenosindesaminase-
Defekt, DiGeorge-Syndrom, permanente B-
Zell-Defekte, septische Granulomatose) 

ohne klinische Symptomatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

trotz Therapie erhöhte Infektanfälligkeit, 
aber keine außergewöhnlichen Infektionen . . . . . . . . . . . 20 – 40

trotz Therapie neben erhöhter Infektanfäl
ligkeit auch außergewöhnliche Infektionen 
(ein bis zwei pro Jahr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Bei schwereren Verlaufsformen kommen 
höhere GdB/MdE-Werte in Betracht. 
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GdB/MdE-Grad 

Erworbenes Immunmangelsyndrom (HIV-In-
fektion) 

HIV-Infektion ohne klinische Symptomatik . . . . . . . . . . . . . . 10

HIV-Infektion mit klinischer Sympotmatik 

geringe Leistungsbeeinträchtigung (z. B. 

bei Lymphadenopathiesyndrom [LAS]). . . . . . . . . . . . . 30 – 40

stärkere Leistungsbeeinträchtigung (z. B. 

bei AIDS-related complex [ARC]) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

schwere Leistungsbeeinträchtigung 

(AIDS-Vollbild) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Außergewöhnliche seelische Begleiterschei
nungen sind ggf. zusätzlich zu berücksich
tigen. 

26.17 Haut 26.17 
Bei der Beurteilung des GdB/MdE-Grades von Hautkrankhei

ten sind Art, Ausdehnung, Sitz, Auswirkungen auf den Allgemein
zustand, Begleiterscheinungen (wie Jucken, Nässen, Brennen, un
angenehme und abstoßende Gerüche) und die Rezidivbereitschaft 
bzw. die Chronizität sowie die Notwendigkeit wiederholter sta
tionärer Behandlung zu berücksichtigen. Bei Hautkrankheiten 
mit stark schwankendem Leidensverlauf kommt ein Durch-
schnitts-GdB/MdE-Grad (siehe Nummer 18 Absatz 5, Seite 31) in 
Betracht. Häufig sind außergewöhnliche psychoreaktive Störun
gen (siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 32) zusätzlich zu berück
sichtigen. Bei Kindern können sich Hautkrankheiten schwerer 
auswirken als bei Erwachsenen. 

Narben können durch Ausdehnung, Beschaffenheit (z. B. Ver
härtung, Verdünnung, Narbenzüge), Sitz oder Einwirkung auf ihre 
Umgebung zu Störungen führen. Bei flächenhaften Narben nach 
Verbrennungen, Verätzungen u. ä. muss außerdem die Beeinträch
tigung der Haut als Schutz-, Ausscheidungs- und Sinnesorgan 
berücksichtigt werden. Diese Störungen bestimmen die Höhe des 
GdB/MdE-Grades. 
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Haut 

Bei Entstellungen ist zu berücksichtigen, dass sich Schwierig-26.17 keiten im Erwerbsleben, Unannehmlichkeiten im Verkehr mit 
fremden Menschen sowie seelische Konflikte ergeben können. 
Besonders gilt dies bei Entstellung des Gesichts. 

GdB/MdE-Grad 

Ekzeme 

Kontaktekzeme (z. B. irritatives und allergi
sches Kontaktekzem) 

geringe Ausdehnung und bis zu zweimal 
im Jahr für wenige Wochen auftretend . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Atopisches Ekzem („Neurodermitis consti
tutionalis“, „endogenes Ekzem“) 

geringe, auf die Prädilektionsstellen be
grenzte Ausdehnung 

bis zu zweimal im Jahr für wenige Wo
chen auftretend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

bei länger dauerndem Bestehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

mit generalisierten Hauterscheinungen, 

insbesondere Gesichtsbefall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

mit klinischer oder vergleichbar intensiver

ambulanter Behandlungsnotwendigkeit 

mehrmals im Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Eine Beteiligung anderer Organe, insbe

sondere bei Atopiesyndrom (z. B. allergi

sches Asthma, allergische Rhinitis/Kon-

junktivitis) ist ggf. zusätzlich zu bewerten.


Seborrhoisches Ekzem 

geringe Ausdehnung und Beschränkung 
auf die Prädilektionsstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

sonst, je nach Ausdehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30
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Chronisch rezidivierende Urtikaria/Quincke-
Ödem 

selten, bis zu zweimal im Jahr auftretend, 

leicht vermeidbare Noxen oder Allergene. . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

häufiger auftretende Schübe, schwer ver

meidbare Noxen und Allergene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

schwerer chronischer, über Jahr sich hinzie

hender Verlauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Eine systemische Beteiligung (z. B. des Ga

strointestinaltraktes oder des Kreislaufs) ist

ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.


Akne 

Acne vulgaris 

leichteren bis mittleren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

schweren Grades mit vereinzelter Abszess-
und Knotenbildung und entsprechender 
erheblicher kosmetischer Beeinträchtigung . . . . . . . . . . 20 – 30 

Acne conglobata 

auf die Prädilektionsstellen begrenzte 
häufige Abszess- und Fistelbildungen und 
lokalisationsbedingte Beeinträchtigungen . . . . . . . . . . . 30 – 40

schwerste Formen 
mit rezidivierenden eitrigen, vernarben
den axilläringuinalen und nuchalen Ab
szessen (Acne triade) und ggf. zusätzli
cher Beteiligung des Pilonidalsinus (Acne 
tetrade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 50

Rosazea, Rhinophym 

geringe Ausdehnung, kosmetisch nur wenig 
störend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

stärkere Ausdehnung, entstellende Wirkung . . . . . . . . . . 20 – 30
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Hautveränderungen bei Autoimmunkrankhei
ten des Bindegewebes (z. B. Lupus erythema
todes, Dermatomyositis, progressive systemi
sche Sklerodermie) 

auf die Prädilektionsstellen begrenzt bei ge

ringer Ausdehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

auf die Prädilektionsstellen begrenzt bei

stärkerer Ausdehnung, je nach kosmetischer 

und funktioneller Auswirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

über die Prädilektionsstellen hinausgehend, 

ggf. Ulzerationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70

Bewegungseinschränkungen in Gelenken

und Beteiligungen anderer Organe sind zu

sätzlich zu berücksichtigen.


Blasenbildende Hautkrankheiten (z. B. Pem
phigus, Pemphigoide) 

bei begrenztem Haut- und Schleimhautbe
fall mit geringer Ausdehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

sonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

bei generalisiertem Haut- und Schleimhaut
befall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

in fortgeschrittenen Stadien bei schwerer

Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes

auch höher.


Psoriasis vulgaris 

auf die Prädilektionsstellen (mit Ausnahme 
des behaarten Kopfes) beschränkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

ausgedehnter, aber erscheinungsfreie Inter
valle von Monaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

bei andauerndem ausgedehnten Befall oder

stark beeinträchtigendem lokalen Befall 

(z. B. an den Händen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50
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Eine außergewöhnliche Nagelbeteiligung

(mit Zerstörung der Nagelplatten) sowie

eine Gelenk- und Wirbelsäulenbeteiligung

sind zusätzlich zu bewerten.


Erythrodermien 

bei leichter Intensität des Krankheitspro

zesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

bei mittlerer Intensität des Krankheitspro

zesses ohne wesentliche Auswirkung auf 
den Allgemeinzustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 60

mit stärkerer Auswirkung auf den Allge

meinzustand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 80

Ichthyosis 

leichte Form

auf Stamm und Extremitäten weitgehend

begrenzt, mit trockener Haut, mäßiger 

Schuppung, ohne wesentliche Verfärbung . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

mittlere Form

auf Stamm und Extremitäten weitgehend

begrenzt, mit stärkerer Schuppung und Ver

färbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

schwere Form

mit ausgeprägter Schuppung und Verfär

bung der gesamten Haut, insbesondere der 

Gelenkbeugen und des Gesichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

Mykosen 

bei begrenztem Hautbefall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

bei Befall aller Finger-und Fußnägel ggf. mit 
Zerstörung von Nagelplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Bei Systemmykosen ist die Beteiligung inne
rer Organe zusätzlich zu berücksichtigen. 

Chronisch rezidivierendes Erysipel 

ohne bleibendes Lymphödem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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sonst, je nach Ausprägung des Lymphödems . . . . . . . . . . 20 – 40

Chronisch rezidivierender Herpes simplex 

geringe Ausdehnung, bis zu dreimal im Jahr 
rezidivierend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

größere Ausdehnung, häufiger rezidivierend . . . . . . . . . . . . . . 20

Totaler Haarausfall 

(mit Fehlen von Augenbrauen und Wimpern). . . . . . . . . . . . . . . 30

Außergewöhnliche psychoreaktive Störun
gen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen

(siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 32)


Naevus 

Der GdB/MdE-Grad richtet sich allein nach 
dem Ausmaß einer eventuellen Entstellung. 

Pigmentstörungen (z. B. Vitiligo) 

an Händen und/oder Gesicht 

gering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ausgedehnter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

sonst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Außergewöhnliche psychoreaktive Störun
gen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen 
(siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 32) 

Nach Entfernung eines malignen Tumors der 
Haut ist in den ersten fünf Jahren eine Hei
lungsbewährung abzuwarten (Ausnahmen: 
z. B. kleine Basalzellkarzinome, Bowen-
Krankheit, Melanoma in situ); GdB/MdE-
Grad während dieser Zeit 

nach Entfernung eines Melanoms im Sta

dium Ia (pT1-2 pN0 M0)


oder eines anderen Hauttumors in den Sta

dien pT1-2 pN0-2M0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

in anderen Stadien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

432 



GdB/MdE-Tabelle 

Bedingt der nach der Entfernung verbliebe

ne Organschaden ein GdB/MdE-Grad von

50 oder mehr, ist der während der Heilungs

bewährung anzusetzende GdB/MdE-Grad

entsprechend höher zu bewerten.


26.18 Haltungs- und Bewegungsorgane,	 26.18rheumatische Krankheiten 

Allgemeines 

Dieser Abschnitt umfasst Haltungsschäden, degenerative Verän
derungen, osteopenische Krankheiten, posttraumatische Zustän
de, chronische Osteomyelitis, entzündlich-rheumatische Krank
heiten, Kollagenosen und Vaskulitiden sowie nicht-entzündliche 
Krankheiten der Weichteile. 

Der GdB/MdE-Grad für angeborene und erworbene Schäden 
an den Haltungs- und Bewegungsorganen wird entscheidend be
stimmt durch die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen 
(Bewegungsbehinderung, Minderbelastbarkeit) und die Mitbeteili
gung anderer Organsysteme. Die üblicherweise auftretenden Be
schwerden sind dabei mitberücksichtigt. 

Außergewöhnliche Schmerzen sind ggf. zusätzlich zu berück
sichtigen (siehe Nummer 18 Absatz 8, Seite 33). Schmerzhafte Be
wegungseinschränkungen der Gelenke können schwer wiegender 
als eine Versteifung sein. 

Bei Haltungsschäden und/oder degenerativen Veränderungen 
an Gliedmaßengelenken und an der Wirbelsäule (z. B. Arthrose, 
Osteochondrose) sind auch Gelenkschwellungen, muskuläre Ver
spannungen, Kontrakturen oder Atrophien zu berücksichtigen. 

Mit bildgebenden Verfahren festgestellte Veränderungen (z. B. 
degenerativer Art) allein rechtfertigen noch nicht die Annahme ei
nes GdB/MdE-Grades. Ebenso kann die Tatsache, dass eine Ope
ration an einer Gliedmaße oder an der Wirbelsäule (z. B. Menis
kusoperation, Bandscheibenoperation, Synovialektomie) durch
geführt wurde, für sich allein nicht die Annahme eines GdB/ 
MdE-Grades begründen. 
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Fremdkörper beeinträchtigen die Funktion nicht, wenn sie in 26.18 Muskel oder Knochen reaktionslos eingeheilt sind und durch ihre 
Lage keinen ungünstigen Einfluss auf Gelenke, Nerven oder Ge
fäße ausüben. 

Der GdB/MdE-Grad bei Weichteilverletzungen richtet sich 
nach der Funktionseinbuße und der Beeinträchtigung des Blut
und Lymphgefäßsystems. Bei Faszienverletzungen können Mus
kelbrüche auftreten, die nur in seltenen Fällen einen GdB/MdE-
Grad bedingen. 

Bei den entzündlich-rheumatischen Krankheiten sind unter 
Beachtung der Krankheitsentwicklung neben der strukturellen 
und funktionellen Einbuße die Aktivität mit ihren Auswirkungen 
auf den Allgemeinzustand und die Beteiligung weiterer Organe 
zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt für Kollagenosen und 
Vaskulitiden. 

Bei ausgeprägten osteopenischen Krankheiten (z. B. Osteopo
rose, Osteopenie bei hormonellen Störungen, gastrointestinalen 
Resportionsstörungen, Nierenschäden) ist der GdB/MdE-Grad 
vor allem von der Funktionsbeeinträchtigung und den Schmerzen 
abhängig. Eine ausschließlich messtechnisch nachgewiesene Min
derung des Knochenmineralgehalts rechtfertigt noch nicht die An
nahme eines GdB/MdE-Grades. 

GdB/MdE-Grad 

Entzündlich-rheumatische Krankheiten der 
Gelenke und/oder der Wirbelsäule (z. B. 
Bechterew-Krankheit) 

ohne wesentliche Funktionseinschränkung 
mit leichten Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

mit geringen Auswirkungen (leichtgradige 
Funktionseinbußen und Beschwerden, je 
nach Art und Umfang des Gelenkbefalls, 
geringe Krankheitsaktivität) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

mit mittelgradigen Auswirkungen (dauernde 
erhebliche Funktionseinbußen und Be
schwerden, therapeutisch schwer beeinfluss
bare Krankheitsaktivität) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 70
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GdB/MdE-Grad 26.18 
mit schweren Auswirkungen (irreversible

Funktionseinbußen, hochgradige Progre

dienz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Auswirkungen über sechs Monate anhalten
der aggressiver Therapien sind ggf. zusätz
lich zu berücksichtigen 

Kollagenosen 

(z. B. systemischer Lupus erythematodes, progressiv-systemische

Sklerose, Polymyositis/Dermatomyositis)


Vaskulitiden 

(z. B. Panarteriitis nodosa, Riesenzellarteriitis/Polymyalgia rheu

matica)


Die Beurteilung des GdB/MdE-Grades bei Kollagenosen und

Vaskulitiden richtet sich nach Art und Ausmaß der jeweiligen

Organbeteiligung sowie den Auswirkungen auf den Allgemein

zustand, wobei auch eine Analogie zu den Muskelkrankheiten

in Betracht kommen kann. Für die Dauer einer über sechs Mo

nate anhaltenden aggressiven Therapie (z. B. hochdosierte Cor-

tison-Behandlung in Verbindung mit Zytostatika) soll ein

GdB/MdE-Grad von 50 nicht unterschritten werden.


Auch bei der Beurteilung nicht-entzündlicher Krankheiten der 
Weichteile (lokalisierte Formen oder generalisierte Formen [z. B. 
angeborene Störungen der Bindegewebsentwicklung, sog. Fibro
myalgiesyndrom]) kommt es auf Art und Ausmaß der jeweiligen 
Organbeteiligung sowie auf die Auswirkungen auf den Allgemein
zustand an. 

Chronische Osteomyelitis 

Bei der GdB/MdE-Beurteilung sind die aus der Lokalisation 
und Ausdehnung des Prozesses sich ergebende Funktionsstörung, 
die dem Prozess innewohnende Aktivität und ihre Auswirkungen 
auf den Allgemeinzustand und außerdem etwaige Folgekrankhei
ten (z. B. Anämie, Amyloidose) zu berücksichtigen. Bei ausge
prägt schubförmigem Verlauf ist ein Durchschnitts-GdB/MdE-
Grad zu bilden. 
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GdB/MdE-Grad26.18 
Ruhende Osteomyelitis (Inaktivität wenigs
tens 5 Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Chronische Osteomyelitis 

geringen Grades (eng begrenzt, mit gerin
ger Aktivität, geringe Fisteleiterung) . . . . . . . . . mindestens 20

mittleren Grades (ausgedehnter Prozess, 
häufige oder ständige Fisteleiterung, 
Aktivitätszeichen auch in Laborbefunden) . . . . mindestens 50

schweren Grades (häufige schwere Schü
be mit Fieber, ausgeprägter Infiltration der 
Weichteile, Eiterung und Sequesterab
stoßung, erhebliche Aktivitätszeichen in 
den Laborbefunden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mindestens 70

Eine wesentliche Besserung wegen Beruhigung des Prozesses 
kann erst angenommen werden, wenn nach einem Leidensver
lauf von mehreren Jahren seit wenigstens zwei Jahren – nach 
jahrzehntelangem Verlauf seit fünf Jahren – keine Fistel mehr 
bestanden hat und auch aus den weiteren Befunden (einschl. 
Röntgenbildern und Laborbefunden) keine Aktivitätszeichen 
mehr erkennbar gewesen sind. Dabei ist in der Regel der 
GdB/MdE-Grad nur um 20 bis 30 Punkte niedriger einzuschät
zen und zwei bis vier Jahre lang noch eine weitere Heilungs
bewährung abzuwarten, bis der GdB/MdE-Grad nur noch von 
dem verbliebenen Schaden bestimmt wird. 

GdB/MdE-Grad 

Muskelkrankheiten 

Bei der Beurteilung des GdB/MdE-Grades ist 
von folgenden Funktionsbeeinträchtigungen 
auszugehen: 

Muskelschwäche 

mit geringen Auswirkungen (vorzeitige 
Ermüdung, gebrauchsabhängige Unsicher
heiten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40
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mit mittelgradigen Auswirkungen (zuneh- 26.18menden Gelenkkontrakturen und Defor

mitäten, Aufrichten aus dem Liegen nicht

mehr möglich, Unmöglichkeit des Treppen

steigens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 80

mit schweren Auswirkungen (bis zur Geh

und Stehunfähigkeit und Gebrauchsunfä

higkeit der Arme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 – 100

Zusätzlich sind bei einzelnen Muskelkrankheiten Auswirkun
gen auf innere Organe (z. B. Einschränkung der Lungenfunktion 
und/oder der Herzleistung durch Brustkorbdeformierung) oder 
Augenmuskel-, Schluck- oder Sprechstörungen (z. B. bei der My
asthenie) zu berücksichtigen. 

GdB/MdE-Grad 

Kleinwuchs 

Körpergröße nach Abschluss des Wachstums 

über 130 bis 140 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

über 120 bis 130 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

bei 120 cm und darunter kommen entspre

chend höhere Werte in Betracht.


Diese GdB/MdE-Werte sind auf harmonischen Körperbau be
zogen. 

Zusätzlich zu berücksichtigen sind (z. B. bei Achondroplasie, 
bei Osteogenesis imperfecta) mit dem Kleinwuchs verbundene 
Störungen wie 
–	 mangelhafte Körperproportionen, 
–	 Verbildungen der Gliedmaßen, 
–	 Störungen der Gelenkfunktionen, 

Muskelfunktionen und Statik, 
–	 neurologische Störungen, 
–	 Einschränkungen der Sinnesorgane, 
–	 endokrine Ausfälle und 
–	 außergewöhnliche psychoreaktive Störun

gen (siehe Nummer 18, Absatz 8, Seite 32) 
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Großwuchs 26.18 
Großwuchs allein rechtfertigt noch nicht die Annahme eines 

GdB/MdE-Grades. Auf psychoreaktive Störungen ist besonders 
zu achten. 

Wirbelsäulenschäden 

Der GdB/MdE-Grad bei angeborenen und erworbenen Wirbel
säulenschäden (einschl. Bandscheibenschäden, Scheuermann-
Krankheit, Spondylolisthesis, Spinalkanalstenose und sog. Post
diskotomiesyndrom) ergibt sich primär aus dem Ausmaß der Be
wegungseinschränkung, der Wirbelsäulenverformung und -instabi
lität sowie aus der Anzahl der betroffenen Wirbelsäulenabschnitte. 

Der Begriff Instabilität beinhaltet die abnorme Beweglichkeit 
zweier Wirbel gegeneinander unter physiologischer Belastung und 
die daraus resultierenden Weichteilveränderungen und Schmer
zen. So genannte Wirbelsäulensyndrome (wie Schulter-Arm-Syn-
drom, Lumbalsyndrom, Ischialgie, sowie andere Nerven- und 
Muskelreizerscheinungen) können bei Instabilität und bei Einen
gungen des Spinalkanals oder der Zwischenwirbellöcher auftre
ten. 

Für die Bewertung von chronisch-rezidivierenden Bandschei
bensyndromen sind aussagekräftige anamnestische Daten und 
klinische Untersuchungsbefunde über einen ausreichend langen 
Zeitraum von besonderer Bedeutung. Im beschwerdefreien Inter
vall können die objektiven Untersuchungsbefunde nur gering aus
geprägt sein. 

GdB/MdE-Grad 

Wirbelsäulenschäden 

ohne Bewegungseinschränkung oder Insta
bilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

mit geringen funktionellen Auswirkungen 
(Verformung, rezidivierende oder anhalten
de Bewegungseinschränkung oder Instabi
lität geringen Grades, seltene und kurz
dauernd auftretende leichte Wirbelsäulen
syndrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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GdB/MdE-Grad 26.18 
mit mittelgradigen funktionellen Auswir

kungen in einem Wirbelsäulenabschnitt

(Verformung, häufig rezidivierende oder 

anhaltende Bewegungseinschränkung oder 

Instabilität mittleren Grades, häufig rezidi

vierende und Tage andauernde Wirbel

säulensyndrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

mit schweren funktionellen Auswirkungen

in einem Wirbelsäulenabschnitt (Verfor

mung, häufig rezidivierende oder anhalten

de Bewegungseinschränkung oder Instabi

lität schweren Grades, häufig rezidivierende

und Wochen andauernde ausgeprägte Wir

belsäulensyndrome). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

mit mittelgradigen bis schweren funktionel

len Auswirkungen in zwei Wirbelsäulenab

schnitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

mit besonders schweren Auswirkungen 
(z. B. Versteifung großer Teile der Wirbel

säule; anhaltende Ruhigstellung durch

Rumpforthese, die drei Wirbelsäulenab

schnitte umfasst [z. B. Milwaukee-Korsett]; 

schwere Skoliose [ab ca. 70° nach Cobb]) . . . . . . . . . . . . 50 – 70

bei schwerster Belastungsinsuffizienz bis 
zur Geh- und Stehunfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100

Anhaltende Funktionsstörungen infolge Wur
zelkompression mit motorischen Ausfallser
scheinungen – oder auch die intermittieren
den Störungen bei der Spinalkanalstenose – 
sowie Auswirkungen auf die innere Organe 
(z. B. Atemfunktionsstörungen) sind zusätz
lich zu berücksichtigen. 

Bei außergewöhnlichen Schmerzsyndromen (sie
he Nummer 18 Absatz 8, Seite 33) können auch 
ohne nachweisbare neurologische Ausfallser
scheinungen (z. B. Postdiskotomiesyndrom) 
GdB/MdE-Werte über 30 in Betracht kommen. 
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GdB/MdE-Grad26.18 
Das neurogene Hinken ist etwas günstiger als 
vergleichbare Einschränkungen des Gehver
mögens bei arteriellen Verschlusskrankheiten 
zu bewerten. 

Beckenschäden 

ohne funktionelle Auswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

mit geringen funktionellen Auswirkungen 
(z. B. stabiler Beckenring, degenerative Ver
änderungen der Kreuz-Darmbeingelenke) . . . . . . . . . . . . . . . . 10

mit mittelgradigen funktionellen Auswir
kungen (z. B. instabiler Beckenring einschl. 
Sekundärarthrose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

mit schweren funktionellen Auswirkungen 
und Deformierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

Neurologische, gynäkologische und urolo
gische Funktionsbeeinträchtigungen sowie 
Hüftgelenksveränderungen sind ggf. zusätz
lich zu berücksichtigen. 

Gliedmaßenschäden, Allgemeines 

Der GdB/MdE-Grad bei Gliedmaßenschäden ergibt sich aus 
dem Vergleich mit den GdB/MdE-Werten für entsprechende 
Gliedverluste. Trotz erhaltener Extremität kann gelegentlich der 
Zustand ungünstiger sein als der Verlust. 

Die aufgeführten GdB/MdE-Sätze für Gliedmaßenverluste ge
hen – soweit nichts anderes erwähnt ist – von günstigen Verhält
nissen des Stumpfes und der benachbarten Gelenke aus. Bei aus
gesprochen ungünstigen Stumpfverhältnissen, bei nicht nur vor
übergehenden Stumpfkrankheiten sowie bei nicht unwesentlicher 
Funktionsbeeinträchtigung des benachbarten Gelenkes sind diese 
Sätze im allgemeinen um 10 zu erhöhen, unabhängig davon, ob 
Körperersatzstücke getragen werden oder nicht. 
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Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel er- 26.18leichtern bei Verlust und Funktionsstörung der Gliedmaßen sowie 
bei Funktionseinschränkungen des Rumpfes die Auswirkungen 
der Behinderung, ohne dass dadurch der durch den Schaden al
lein bedingte GdB/MdE-Grad eine Änderung erfährt. 

Zur Beurteilung von Arthrosen wird auf Seite 134 verwiesen. 

Bei der GdB/MdE-Bewertung von Pseudarthrosen ist zu 
berücksichtigen, dass straffe Pseudarthrosen günstiger sind als 
schlaffe. 

Bei habituellen Luxationen richtet sich die Höhe des 
GdB/MdE-Grades außer nach der Funktionsbeeinträchtigung der 
Gliedmaße nach der Häufigkeit der Ausrenkungen. 

GdB/MdE-Grad 

Bei Endoprothesen der Gelenke ist der 
GdB/MdE-Grad abhängig von der verbliebe
nen Bewegungseinschränkung und Belastbar
keit. Folgende Mindest-GdB/MdE-Sätze sind 
angemessen: 

Hüftgelenk


einseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Kniegelenk


einseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Endoprothesen anderer großer Gelenke

sind entsprechend den Kniegelenksendo

prothesen zu bewerten.


Aseptische Nekrosen 

Hüftkopfnekrosen (z. B. Perthes-Krankheit) 

während der notwendigen Entlastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Lunatum-Malazie während der notwendi

gen Immobilisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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GdB/MdE-Grad26.18 
Danach richtet sich der GdB/MdE-Grad je

weils nach der verbliebenen Funktionsbe

einträchtigung.


Schäden der oberen Gliedmaßen 

Verlust beider Arme oder Hände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Verlust eines Armes und Beines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Verlust eines Armes im Schultergelenk oder 
mit sehr kurzem Oberarmstumpf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Unter einem sehr kurzen Oberarmstumpf ist 
ein Stumpf zu verstehen, der eine gleiche 
Funktionseinbuße wie der Verlust des Armes 
im Schultergelenk bedingt. Das ist immer 
dann der Fall, wenn die Absetzungsebene in 
Höhe des Collum chirurgicum liegt. 

Verlust eines Armes im Oberarm oder im Ellen
bogengelenk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Verlust eines Armes im Unterarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Verlust eines Armes im Unterarm mit einer 
Stumpflänge bis 7 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Verlust der ganzen Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Versteifung des Schultergelenks in günstiger 
Stellung bei gut beweglichem Schultergürtel . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Eine Versteifung im Schultergelenk in einem 
Abspreizwinkel um ca. 45° und leichter Vor
halte gilt als funktionell günstig. 

Versteifung des Schultergelenks in ungünsti
ger Stellung oder bei gestörter Beweglichkeit 
des Schultergürtels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Bewegungseinschränkung des Schulterge
lenks (einschließlich Schultergürtel) 

Arm nur um 120° zu erheben, mit entspre
chender Einschränkung der Dreh- und 
Spreizfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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GdB/MdE-Grad 26.18 
Arm nur um 90° zu erheben, mit entspre

chender Einschränkung der Dreh- und 

Spreizfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Instabilität des Schultergelenks 

geringen Grades, auch seltene Ausrenkung 

(in Abständen von 1 Jahr und mehr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

mittleren Grades, auch häufigere Ausren

kung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

schweren Grades (auch Schlottergelenk), 
auch ständige Ausrenkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Schlüsselbeinpseudarthrose 

straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

schlaff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verkürzung des Armes bis zu 4 cm bei freier 
Beweglichkeit der großen Armgelenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Oberarmpseudarthrose 

straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

schlaff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Riss der langen Bizepssehne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Versteifung des Ellenbogengelenks einschließ
lich Aufhebung der Unterarmdrehbewegung 

in günstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

in ungünstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Versteifung in einem Winkel zwischen 80° 
und 100° (Neutral-0-Methode) bei mittlerer 
Pronationsstellung des Unterarms ist als güns
tige Gebrauchsstellung aufzufassen. 

Bewegungseinschränkung im Ellenbogenge
lenk 

geringen Grades 
(Streckung/Beugung bis 0-30-120 bei freier 
Unterarmdrehbeweglichkeit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10
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stärkeren Grades 
(insbesondere der Beugung einschließlich 
Einschränkung der Unterarmdrehbeweg
lichkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Isolierte Aufhebung der Unterarmdrehbeweg

lichkeit


in günstiger Stellung (mittlere Pronations
stellung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

in ungünstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

in extremer Supinationsstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ellenbogen-Schlottergelenk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Unterarmpseudarthrose 

straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

schlaff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Pseudarthrose der Elle oder Speiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20

Versteifung des Handgelenks 

in günstiger Stellung (leichte Dorsalextension) . . . . . . . . . . . . . 20 

in ungünstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bewegungseinschränkung des Handgelenks 

geringen Grades (z. B. Streckung/Beugung 
bis 30-0-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

stärkeren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

Mit Deformierung oder nicht verheilte Brüche 
oder Luxationen der Handwurzelknochen 
oder eines oder mehrerer Mittelhandknochen 
mit sekundärer Funktionsbeeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . 10 – 30

Versteifung eines Daumengelenks in günsti
ger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Versteifung beider Daumengelenke und des 
Mittelhand-Handwurzelgelenks in günstiger 
Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Versteifung eines Fingers in günstiger Stellung 
(mittlere Gebrauchsstellung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 10

Versteifungen der Finger in Streck- oder star
ker Beugestellung sind oft störender als ein 
glatter Verlust. 

Verlust des Daumenendgliedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Verlust des Daumenendgliedes und des hal
ben Grundgliedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verlust eines Daumens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Verlust beider Daumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Verlust eines Daumens mit Mittelhand
knochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Verlust des Zeigefingers, Mittelfingers, Ring
fingers oder Kleinfingers, auch mit Teilen des 
dazugehörigen Mittelhandknochens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verlust von zwei Fingern 

mit Einschluss des Daumens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

II+III. II+IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

sonst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Verlust von drei Fingern 

mit Einschluss des Daumens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

II+III+IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

sonst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Verlust von vier Fingern 

mit Einschluss des Daumens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

sonst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Verlust der Finger II bis V an beiden Händen . . . . . . . . . . . . . . . 80

Verlust aller fünf Finger einer Hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verlust aller zehn Finger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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Obige Sätze gelten für den Gesamtverlust der26.18 Finger bei reizlosen Stumpfverhältnissen. Bei 
Verlust einzelner Fingerglieder sind sie herab
zusetzen, bei schlechten Stumpfverhältnissen 
zu erhöhen. 

Fingerstümpfe im Mittel- und Endgelenk können schmerzhafte 
Narbenbildung und ungünstige Weichteildeckung zeigen. Empfin
dungsstörungen an den Fingern, besonders an Daumen und Zei
gefinger, können die Gebrauchsfähigkeit der Hand wesentlich be
einträchtigen. 

GdB/MdE-Grad 

Nervenausfälle (vollständig) 

Armplexus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

oberer Armplexus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

unterer Armplexus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

N. axillaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

N. thoracicus longus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

N. musculocutaneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

N. radialis

ganzer Nerv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

mittlerer Bereich oder distal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

N. ulnaris

proximal oder distal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

N. medianus

proximal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

distal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Nn. radialis und axillaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Nn. radialis und ulnaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Nn. radialis und medianus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Nn. ulnaris und medianus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Nn. radialis, ulnaris und medianus im Vor


derarmbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

446




GdB/MdE-Tabelle 
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Trophische Störungen sind zusätzlich zu 
berücksichtigen: Teilausfälle der genannten 
Nerven sind entsprechend geringer zu bewer
ten. 

Schäden der unteren Gliedmaßen 

Verlust beider Beine im Oberschenkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Verlust eines Beines im Oberschenkel und

eines Beines im Unterschenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Verlust eines Beines und Armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Verlust eines Beines im Hüftgelenk oder mit 

sehr kurzem Oberschenkelstumpf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Unter einem sehr kurzen Oberschenkelstumpf

ist ein Stumpf zu verstehen, der eine gleiche

Funktionseinbuße wie der Verlust des Beines

im Hüftgelenk bedingt. Das ist immer dann

der Fall, wenn die Absetzungsebene in Höhe

des Trochanter minor liegt.


Verlust eines Beines im Oberschenkel (einschl. 

Absetzung nach Gritti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Notwendigkeit der Entlastung des ganzen

Beines (z. B. Sitzbeinabstützung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Verlust eines Beines im Unterschenkel bei

genügender Funktionstüchtigkeit des Stump

fes und der Gelenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Notwendigkeit der Entlastung eines Unter

schenkels (z. B. Schienbeinkopfabstützung) . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verlust eines Beines im Unterschenkel bei un

genügender Funktionstüchtigkeit des Stump

fes und der Gelenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Verlust beider Beine im Unterschenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

bei einseitig ungünstigen Stumpfverhältnis

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

bei beidseitig ungünstigen Stumpfverhältnis

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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Teilverlust eines Fußes, Absetzung 

nach Pirogow 

einseitig, guter Stumpf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

nach Chopart 

einseitig, guter Stumpf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

einseitig, mit Fußfehlstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

nach Lisfranc oder im Bereich der Mittel
fußknochen nach Sharp 

einseitig, guter Stumpf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

einseitig, mit Fußfehlstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 40

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verlust einer Zehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Verlust einer Großzehe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verlust einer Großzehe mit Verlust des Köpf
chens des 1. Mittelfußknochens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verlust der Zehen II bis V oder I bis III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verlust aller Zehen an einem Fuß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verlust aller Zehen an beiden Füßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Versteifung beider Hüftgelenke je nach Stel
lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 100

Versteifung eines Hüftgelenks 

in günstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

in ungünstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - 60

Die Versteifung eines Hüftgelenks in leichter 
Abspreizstellung von ca. 10°, mittlerer Dreh
stellung und leichter Beugestellung gilt als 
günstig. 

Ungünstig sind Hüftgelenksversteifungen in 
stärkerer Adduktions-, Abduktions- oder Beu
gestellung. 
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Bewegungseinschränkung der Hüftgelenke 

geringen Grades 
(z. B. Streckung/Beugung bis zu 0-10-90 mit

entsprechender Einschränkung der Dreh

und Spreizfähigkeit)


einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

mittleren Grades

(z. B. Streckung/Beugung bis zu 0-30-90 mit

entsprechender Einschränkung der Dreh

und Spreizfähigkeit)


einseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

stärkeren Grades


einseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 100

Hüftdysplasie (einschl. sog. angeborene Hüft
luxation) 

für die Dauer der vollständigen Immobilisie
rung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

danach bis zum Abschluss der Spreizbe

handlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Anschließend und bei unbehandelten Fällen

richtet sich der GdB/MdE-Grad nach der

Instabilität und der Funktionsbeeinträchti

gung.


Hüftgelenksresektion je nach Funktionsstörung . . . . . . . . . 50 – 80 

Schnappende Hüfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Beinverkürzung 

bis 2,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

über 2,5 cm bis 4 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

über 4 cm bis 6 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

über 6 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wenigstens 30
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Oberschenkelpseudarthrose 

straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

schlaff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Faszienlücke (Muskelhernie) am Oberschen
kel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Versteifung beider Kniegelenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Versteifung eines Kniegelenks 

in günstiger Stellung (Beugestellung von 
10 – 15°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

in ungünstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 60

Lockerung des Kniebandapparates 

muskulär kompensierbar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

unvollständig kompensierbar, Gangunsi
cherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Versorgung mit einem Stützapparat, je nach 
Achsenfehlstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 50

Kniescheibenbruch 

nicht knöchern verheilt ohne Funktionsein
schränkung des Streckapparates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

nicht knöchern verheilt mit Funktionsein
schränkung des Streckapparates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

Habituelle Kniescheibenverrenkung 

seltene Ausrenkung (in Abständen von 
1 Jahr und mehr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

häufiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Bewegungseinschränkung im Kniegelenk 

geringen Grades (z. B. Streckung/Beugung 
bis 0-0-90) 

einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 20
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mittleren Grades (z. B. Streckung/Beugung 
0-10-90) 

einseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

stärkeren Grades (z. B. Streckung/Beugung 
0-30-90) 

einseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

beidseitig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ausgeprägte Knorpelschäden der Kniegelenke 
(z. B. Chondromalacia patellae Stadium II – 
IV) mit anhaltenden Reizerscheinungen 

einseitig 

ohne Bewegungseinschränkung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 30

mit Bewegungseinschränkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

Schienbeinpseudarthrose 

straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30

schlaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 50

Teilverlust oder Pseudarthrose des Waden
beins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Versteifung des oberen Sprunggelenks in güns
tiger Stellung (Plantarflexion um 5° bis 15°) . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Versteifung des unteren Sprunggelenks in 
günstiger Stellung (Mittelstellung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Versteifung des oberen und unteren Sprungge
lenks 

in günstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

in ungünstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Bewegungseinschränkung im oberen Sprung
gelenk 

geringen Grades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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mittleren Grades (Heben/Senken 0-0-30) . . . . . . . . . . . . . . . . 10

stärkeren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Bewegungseinschränkung im unteren Sprung
gelenk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

Klumpfuß je nach Funktionsstörung 

einseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 40

beidseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 60

Andere Fußdeformitäten 

ohne wesentliche statische Auswirkungen 
(z. B. Senk-Spreizfuß, Hohlfuß, Knickfuß, 
auch posttraumatisch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

mit statischer Auswirkung je nach Funk
tionsstörung 

geringen Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

stärkeren Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Versteifung aller Zehen eines Fußes 

in günstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

in ungünstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Versteifungen oder Verkrümmungen von Ze
hen außer der Großzehe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Versteifung der Großzehengelenke 

in günstiger Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10

in ungünstiger Stellung (z. B. Plantarflexion 
im Grundgelenk über 10°). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Narben nach größeren Substanzverlusten an 
Ferse und Fußsohle 

mit geringer Funktionsbehinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

mit starker Funktionsbehinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 30
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GdB/MdE-Tabelle 

GdB/MdE-Grad 26.18 
Nervenausfälle (vollständig) 

Plexus lumbosacralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

N. glutaeus superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

N. glutaeus inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

N. cutaneus femoralis lat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

N. femoralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

N. ischiadicus

proximal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

distal (Ausfall der Nn. peronaeus  com
munis und tibialis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

N. peronaeus communis oder profundus . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

N. peronaeus superficialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

N. tibialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Trophische Störungen sind zusätzlich zu 
berücksichtigen. Teilausfälle der genannten 
Nerven sind entsprechend geringer zu bewer
ten. 

Völlige Gebrauchsunfähigkeit eines Beines. . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft und ihre Mitgliedsverbände 

Die BAG Hilfe für Behinderte – gegründet 1967 – ist die Dachorganisation 
von 80 bundesweiten Behindertenselbsthilfeverbänden und 14 Landesar
beitsgemeinschaften und hat ihren Sitz in Düsseldorf. In der BAGH sind 
über 850.000 körperlich- und geistig-, sinnes- und stoffwechselbehinderte 
Menschen zusammengeschlossen, die auf örtlicher Ebene in Selbsthilfe
gruppen und Vereinen arbeiten. Die BAG Hilfe für Behinderte vertritt die 
Interessen der Gesamtheit behinderter und chronisch kranker Menschen 
unabhängig von parteipolitischen, konfessionellen oder regierungspoliti
schen Bindungen als freier Verband. Sie orientiert sich allein an den Inter
essen behinderter und chronisch kranker Menschen. 

Ziele der BAGH 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte setzt sich für ein 
gleichberechtigtes Leben in einer humanen Gesellschaft ein. Sie kämpft ins
besondere für folgende Ziele: 

● Solidarität 

Eine humane Gesellschaft braucht das gegenseitige Verständnis und Ein
treten behinderter und nichtbehinderter Menschen füreinander. 

● Integration 

Behinderte und chronisch kranke Menschen wollen so normal wie mög
lich leben. Normalität entsteht erst durch Integration, durch die selbst
verständliche Zugehörigkeit Behinderter in allen Lebensbereichen, un
abhängig von Art oder Schwere einer Behinderung. 

● Selbsthilfe 

Nur aus der eigenen Betroffenheit lassen sich individuell erforderliche Hil
fen feststellen und vermitteln. Betroffene leisten Hilfe durch Selbsthilfe bei 
der Bewältigung von Alltagsproblemen und der Wahrnehmung gemeinsa
mer Interessen. Sie werden darin von Helfern unterstützt. Staat und Ge
sellschaft müssen die erforderlichen Rahmenbedingungen der Selbsthilfe
arbeit sichern und fördern. 

● Mitwirkung 

Zur Durchsetzung der berechtigten Anliegen behinderter Menschen 
muss ihre Stimme in Bund, Ländern, Gemeinden und bei den Rehabilita
tionsträgern gehört werden und zählen. Die Mitwirkung ist sowohl bei 
der Planung als auch bei der Durchführung von Maßnahmen zu fordern. 
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● Soziale Hilfen 

Soziale Hilfen müssen den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen und 
bürgernah gestaltet werden. Die Leistungen sollen einen sozialen und materi
ellen Ausgleich für die nachteiligen Auswirkungen der Behinderung schaf
fen. 

Schwerpunkte der Arbeit der BAGH 

● Sozialpolitische Interessenvertretung 

Die BAGH setzt sich aktiv für die Anliegen behinderter und chronisch 
kranker Menschen in Staat und Gesellschaft ein. Sie nimmt zu aktuellen 
sozial-, gesundheits- und gesellschaftspolitischen Problemen Stellung und 
sucht den Kontakt zu Entscheidungsträgern. Sie wirkt als Sachverständige in 
Ausschüssen und Gremien auf Bundesebene mit. 

● Konzeption für die Behindertenarbeit 

Die BAGH befasst sich mit den Hemmnissen, die der Verwirklichung eines 
gleichberechtigten Lebens behinderter und chronisch kranker Menschen 
entgegenstehen und erarbeitet Ziele und Lösungsansätze einer auf Teilhabe 
gründenden Selbsthilfearbeit. Sie entwickelt und begleitet Projekte und arbei
tet mit Fachleuten des Gesundheitssystems und der Rehabilitation, Fachver
bänden und sozialpolitischen Organisationen zusammen. 

● Schulung 

In Seminaren machen sich Betroffene und Mitarbeiter der Verbände mit 
Grundlagen des Sozialrechts, der Gesprächsführung und weiteren Auf
gaben der Selbsthilfearbeit vertraut. Durch die Schulung von Multiplika
toren fördert die BAGH die Qualität der praktischen Behindertenarbeit vor 
Ort. 

● Beratung 

Die BAGH bietet in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbänden Betroffe
nen persönliche Beratung in rechtlichen und sozialen Fragen an. 

● Öffentlichkeitsarbeit 

Mit vielfältigen Schriften, durch Beteiligung an Messen und Kongressen, 
durch Fachtagungen, Ausstellungen und Pressearbeit informiert die BAGH 
kontinuierlich Betroffene und ihre Angehörigen, Politiker und Fachorganisa
tionen sowie die breite Öffentlichkeit. 

Nähere Auskünfte erteilt: 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V.

Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf, Tel. 0211/310060, Fax 0211/3100648

Spendenkonto Kreissparkasse Düsseldorf 1024 590 (BLZ 301 502 00)
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Mitgliedsverbände der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hilfe für Behinderte e.V. 

Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes 
Kind – Hilfen für Kinder mit Asthma, 
Ekzem oder Heuschnupfen e.V. 
Nassaustr. 32, 35745 Herborn 
Tel.: 0 27 72 / 92 87-0, Fax: 0 27 72 / 92 87 48 

Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und 
Hydrocephalus e.V. 
Münsterstr. 13, 44145 Dortmund 
Tel.: 02 31/ 86 10 50-0, Fax: 02 31/ 86 10 50-50 

Arbeitskreis Down-Syndrom e.V. 
Gadderbaumer Str. 26, 33602 Bielefeld 
Tel.: 05 21/44 29 98, Fax: 05 21/ 94 29 04 

Arbeitskreis Kunstfehler in der 
Geburtshilfe 
Münsterstr. 261, 44145 Dortmund 
Tel.: 02 31/ 52 58 72, Fax: 02 31/ 52 60 48 

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hörbehindeter Studenten und 
Absolventen (BHSA) e.V. 
c/o Andreas Kammerbauer 
Hinter der Hochstätte 2 a 
65239 Hochheim/Main 
Tel./Schreibtelefon/BTX: 0 61 46 / 83 55 37 
Fax: 0 6146/ 83 55 38 

Bundeselternvereinigung für 
anthroposophische Heilpädagogik 
und Sozialtherapie e.V. 
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin 
Tel.: 0 30 / 80 10 85 18, Fax: 0 30 / 80 10 85 21 

Bundesinteressengemeinschaft 
Geburtshilfegeschädigter e.V. (BIG) 
Nordsehler Str. 30, 31655 Stadthagen 
Tel.: 0 57 21 / 7 23 72, Fax: 0 57 21/ 8 17 83 

Bundesselbsthilfeverband für 
Osteoporose e.V. 
Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf 
Tel.: 02 11/ 31 91 65, Fax: 02 11 / 32 22 02 

Bundesselbsthilfeverband 
Kleinwüchsiger Menschen e.V. 
Georg Fitzi 
Flamingoweg 66, 70378 Stuttgart 
Tel. und Fax: 07 11/ 53 75 65 

Bundesverband Arbeitskreis 
überaktives Kind e.V. 
Postfach 41 07 24, 12117 Berlin 
Tel.: 0 30 / 85 60 59 02, Fax: 0 30 / 85 60 59 70 

Bundesverband Contergangeschädigter 
e.V., Hilfswerk vorgeburtlich Geschädigter 
Paffrather Str. 132-134, 51069 Köln 
Tel.: 02 21/ 6 80 34 79, Fax: 02 21/ 68 20 10 

Bundesverband der Angehörigen 
psychisch Kranker e.V. (BApK e.V.) 
Thomas-Mann-Str. 49 a, 53111 Bonn 
Tel.: 02 28 / 63 26 46, Fax: 02 28 / 65 80 63 

Bundesverband der Kehlkopflosen e.V. 
Annaberger Str. 231, 09120 Chemnitz 
Tel.: 03 71/ 22 11 18, Fax: 03 71/ 22 11 25 

Bundesverband der 
Organtransplantierten e.V. (BDO) 
Paul-Rücker-Str. 20-22, 47059 Duisburg 
Tel.: 02 03 / 44 20 10, Fax: 02 03 / 44 21 27 

Bundesverband für die Rehabilitation der 
Aphasiker e.V. 
Wenzelstr. 19, 97084 Würzburg 
Tel.: 09 31/ 25 01 30-0, Fax: 09 31/ 25 01 30-39 

Bundesverband für Körper- und 
Mehrfachbehinderte e.V. 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf 
Tel.: 02 11/ 64 00 40-0, Fax: 02 11/ 6 40 04-20 

Bundesverband Herzkranke Kinder 
Kasinostr. 84, 52066 Aachen 
Tel.: 02 41/ 91 23 32, Fax: 02 41/ 91 23 33 

Bundesverband Hilfe für das autistische 
Kind – Vereinigung zur 
Förderung autistischer Menschen e.V. 
Bebelallee 141, 22297 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 5 11 56 04, Fax: 0 40 / 5 11 08 13 

Bundesverband Kleinwüchsige Menschen 
und ihre Familien e.V. 
Hillmannplatz 6, 28195 Bremen 
Tel.: 04 21/ 50 21 22 und 50 78 73 
Fax: 04 21 / 50 57 52 

Bundesverband Legasthenie e.V. 
Königstr. 32, 30175 Hannover 
Tel.: 05 11/ 31 87 38, Fax: 05 11 / 31 87 39 

Bundesverband Polio e.V. 
Weserbergland-Klinik, Grüne Mühle 90 
37669 Höxter 
Tel.: 0 52 71/ 98 34 43, Fax: 0 52 71/  98  35  43  

Bundesverband Psychiatrie Erfahrene e.V. 
Astrid Braune 
Teimannweg 43, 44329 Dortmund 
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Bundesverband Selbsthilfe 
Körperbehinderter e.V. 
Altkrautheimer Str. 20 
74238 Krautheim/Jagst 
Tel.: 0 62 94 / 42 81-0, Fax: 0 62 94 / 42 81-77 

Bundesverband Skoliose Selbsthilfe e.V. 
Walter Gellner 
Mühlweg 12, 74838 Limbach 
Tel. u. Fax: 0 62 87/ 47 92 

Bundesvereinigung Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung e.V. 
Postfach 701163, 35020 Marburg 
Tel.: 0 64 21/ 4 91-0, Fax: 0 64 21 / 49 11 67 

Bundesvereinigung Stotterer Selbsthilfe e.V. 
Gereonswall 112, 50670 Köln 
Tel.: 02 21 / 1 39 11 06-07 
Fax: 02 21 / 1 39 13 70 

Bund zur Förderung Sehbehinderter e.V. 
Hannelore Loshill 
Ehrenweg 19, 40479 Düsseldorf 
Tel. u. Fax: 02 11 / 44 28 36 

Dachverband Psychosozialer 
Hilfsvereinigungen e.V. 
Thomas-Mann-Str. 49 a, 53111 Bonn 
Tel.: 02 28 / 63 26 46, Fax: 02 28 / 65 80 63 

Deutsche Aids-Hilfe 
Postfach 61 01 49, 10921 Berlin 
Tel.: 0 30 / 69 00 87-0, Fax: 0 30 / 69 00 87-42 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. 
Friedrichstr. 236, 10969 Berlin 
Tel.: 0 30 / 31 50 57 33, Fax: 0 30 / 31 50 57 35 

Deutsche Dystonie Gesellschaft 
Risseneulandstr. 85, 22587 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 87 56 02, Fax: 0 40 / 87 08 28 04 

Deutsche Ehlers-Danlos-Initiative e.V. 
Ursula Pankoke, Falkenstr. 74 
33758 Schloß-Holte-Stukenbrock 
Tel.: 0 52 07/ 92 78 30, Fax: 0 52 07/  92  78  31  

Deutsche Epilepsievereinigung e.V. 
Zillestr. 102, 10585 Berlin 
Tel.: 0 30 / 3 42 44 14, Fax: 0 30 / 3 42 44 66 

Deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke e.V. 
Im Moos 4, 79112 Freiburg 
Tel.: 0 76 65 / 94 47-0, Fax: 0 76 65 / 94 47 20 

Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis 
imperfecta Betroffene e.V. 
Friedensstraße 6, 63071 Offenbach 
Tel.: 0 69 / 85 40 73, Fax: 0 69 / 85 09 09 64 

Deutsche Gesellschaft zur Förderung der 
Gehörlosen und Schwerhörigen e.V. 
Paradeplatz 3, 24768 Rendsburg

Tel.: 0 43 31/ 58 97 22 (Schreibtelefon)

Fax: 0 43 31 / 58 97 45


Deutsche Hämophiliegesellschaft zur 
Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V. 
Neumann-Reichardt-Str. 34, 

22041 Hamburg

Tel.: 0 40 / 6 72 29 70, Fax: 0 40 / 6 72 49 44


Deutsche Heredo Ataxie Gesellschaft – 
Bundesverband e.V. 
Haußmannstr. 6, 70188 Stuttgart 
Tel.: 07 11/ 21 55-114, Fax: 07 11/ 21 55-219 

Deutsche Huntington-Hilfe e.V. 
Börsenstr. 10, 47051 Duisburg 
Tel.: 02 03 / 2 29 15, Fax: 02 03 / 2 29 25 

Deutsche Ileostomie-Colostomie-Urosto-
mie-Vereinigung e.V. (ILCO) 
Landshuter Str. 30, 85356 Freising 
Tel.: 0 81 61 / 93 43 01, Fax: 0 81 61/93  43  04  

Deutsche Interessengemeinschaft 
Phenylketonurie (PKU) und verwandte 
angeborene Stoffwechselstörungen e.V. 
c/o Hansjörg Schmidt, Adlerstr. 6 
91077 Kleinsendelbach 
Tel.: 0 91 26 / 44 53, Fax: 0 91 26 / 3 09 46 

Deutsche Interessengemeinschaft für 
Verkehrsunfallopfer e.V. Dignitas 
c/o Angelika Oidtmann 
Friedlandstraße 6, 41747 Viersen 
Tel.: 0 21 62 / 2 00 32, Fax: 0 21 62 / 35 23 12 

Deutsche Leberhilfe e.V. 
Luxemburger Str. 150, 50937 Köln 
Tel. u. Fax: 02 21 / 2 82 99 80 

Deutsche Leukämie Forschungshilfe, 
Aktion für krebskranke Kinder e.V. 
Joachimstr. 20, 53113 Bonn 
Tel.: 02 28 / 9 13 94 30, Fax: 02 28 / 9 13 94 33 

Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa 
Vereinigung (DCCV) e.V. 
Bundesverband für entzündliche 
Erkrankungen des Verdauungstraktes 
Paracelsusstr. 15, 51375 Leverkusen 
Tel.: 02 14 / 8 76 08-0, Fax: 02 14 / 8 76 08-88 

Deutsche Multiple Sklerose 
Gesellschaft e.V. – Bundesverband – 
Küsterstr. 8, 30519 Hannover 
Tel.: 05 11 / 9 68 34-0, Fax: 05 11 / 9 68 34-50 

457 



Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V. 
Langemarckstr. 106, 28199 Bremen 
Tel.: 04 21/ 59 20 60, Fax: 04 21 / 50 82 26 

Deutsche Narkolepsie-Gesellschaft 
Wilhelmshöher Allee 286, 34131 Kassel

Tel.: 05 61/40 09 07 04, 

Fax: 05 61/40 09 07 06


Deutsche Parkinson Vereinigung – 
Bundesverband e.V. 
Moselstr. 31, 41464 Neuss 
Tel.: 0 21 31/ 4 10 16/17 
Fax: 0 21 31/ 4 54 45 

Deutsche Rheuma-Liga e.V. 
Maximilianstr. 14, 53111 Bonn 
Tel.: 02 28 / 76 60 60, Fax: 02 28 / 7 66 06 20 

Deutsche Sarkoidose-Vereinigung e.V. 
Renate Braune, Postfach 3043 
40650 Meerbusch 
Tel. u. Fax: 0 21 50 / 73 60 

Deutsche Schmerzliga e.V. 
Adenauerallee 18, 61440 Oberursel 
Tel.: 07 00 / 375 375 375 
Fax: 07 00 / 375 375 38 

Deutsche Tinnitus-Liga e.V. (DTL) 
Lohsiepen 18, 42369 Wuppertal 
Tel.: 02 02 / 2 46 52 20, Fax: 02 02 / 2 46 52 20 

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew 
e.V. (DVMB)
Metzgergasse 16, 97421 Schweinfurt 
Tel.: 0 97 21/ 2 20 33, Fax: 0 97 21 / 2 29 55 

Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. 
Filderhauptstr. 61, 70599 Stuttgart 
Tel.: 07 11 / 45 45 14, Fax: 07 11 / 4 56 78 17 

Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. 
Hindenburgstr. 110 
41061 Mönchengladbach 
Tel.: 0 21 61/ 81 49 40, Fax: 0 21 61/ 8 14 94 30 

Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e.V. 
Rungestr. 19, 10179 Berlin 
Tel.: 0 30 / 28 53 87-0, Fax: 0 30 / 28 53 87-20 

Deutscher Diabetiker-Bund e.V. 
Goethestr. 27, 34119 Kassel

Tel.: 05 61/ 70 34 77-0, 

Fax: 05 61/ 70 34 77-1


Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. 
Hasseer Str. 47, 24113 Kiel 
Tel.: 04 31/ 6 43 44 68, Fax: 04 31/ 6 43 44 93 

Deutscher Psoriasisbund e.V. 
Seewartenstr. 10, 20459 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 22 33 99, Fax: 0 40 / 22 33 99 22 
Deutscher Schwerhörigenbund e.V. 
Breite Str. 3, 13187 Berlin 
Tel.: 0 30 / 47 54 11 14, Fax: 0 30 / 47 54 11 16 
Deutscher Verein der Blinden und 
Sehbehinderten in Studium und Beruf 
e.V. – DVBS
Frauenbergstr. 8, 35039 Marburg 
Tel.: 0 64 21/ 9 48 88-0, Fax: 0 64 21/ 9 48 88-10 
Dialysepatienten Deutschlands e.V. 
Weberstr. 2, 55130 Mainz 
Tel.: 0 61 31/ 8 51 52, Fax: 0 61 31/ 83 51 98 
Fatigatio e.V., Bundesverband 
chronisches Erschöpfungssyndrom 
(CFS/CFIDS/ME) 
Goethestr. 26–30, 10625 Berlin

Tel.: 0 30/310 18 89-0, 

Fax: 0 30/310 18 89-20

Fördergemeinschaft für Taubblinde e.V. 
Wolfgang-Dietrich Trenner 
Katteweg 15 a, 14129 Berlin 
Tel.: 0 30 / 80 49 74 61 
Frauenselbsthilfe nach Krebs – 
Bundesverband e.V. 
B 6, 10/11, 68159 Mannheim 
Tel.: 06 21 / 2 44 34, Fax: 06 21 / 15 48 77 
Freundeskreis Camphill e.V. 
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin 
Tel.: 0 30 / 80 10 85 18, Fax: 0 30 / 80 10 85 21 
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 
Ursula Rudat 
An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt 
Tel. u. Fax: 0 29 41 / 1 88 70 
HfI e.V. – Selbsthilfe-Initiative Herzin
suffizienz, Ernährung und Stoffwechsel 
Postfach 1113 22, 40513 Düsseldorf 
Tel.: 02 11 / 59 21 27, Fax: 02 11 / 59 24 94 
Interessengemeinschaft Arthrogryposis 
e.V. IGA
Rupert-Mayer-Str. 15, 

63741 Aschaffenburg

Tel.: 0 60 21/ 8 70 89, Fax: 0 60 21/ 4 48 96 74

Interessengemeinschaft Epidermolysis 
Bullosa 
Lahn-Eder-Str. 41, 35216 Biedenkopf 
Tel.: 0 64 61 / 8 70 15, Fax: 0 64 61 / 98 96 27 
Lernen fördern – Bundesverband zur 
Förderung Lernbehinderter e.V. 
Rolandstr. 61, 50677 Köln 
Tel.: 02 21 / 38 06 66, Fax: 02 21 / 38 59 54 
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Marfan Hilfe (Deutschland) e.V. 
Postfach 0145, 23691 Eutin 
Tel.: 07 00 / 22 33 40 00 
Fax: 0 45 21 / 7 32 02 

Morbus Wilson e.V. 
Meraner Str. 17, 83024 Rosenheim 
Tel.: 0 80 31/ 24 92 30, Fax: 0 80 31/ 4 38 76 

Mukoviszidose e.V. 
Bendenweg 101, 53121 Bonn 
Tel.: 02 28 / 9 87 80-0, Fax: 02 28 / 9 87 80 77 

NCL-Gruppe Deutschland e.V. 
Wilhelm Rüter 
Am Waldbach 23, 32339 Espelkamp 
Tel.: 0 57 71/ 32 55, Fax: 0 57 71/ 60 72 21 

Pulmonale Hypertonie (PH) e.V. 
Wormser Str. 20, 76287 Rheinstetten 
Tel.: 0 72 42 / 95 26 66, Fax: 0 72 42 / 95 26 67 

Pro Retina Deutschland e.V. (PRDV) 
c/o Frau Fritze 
Vaalser Str. 108, 52074 Aachen 
Tel.: 02 41 / 87 00 18, Fax: 02 41 / 87 39 61 

Selbsthilfe Ichthyose e.V. 
c/o Kirstin Keckbusch 
Neue Kastanienallee 2, 15749 Ragow 
Tel.: 03 37 64 / 2 04 57, Fax: 03 37 64 / 2 04 59 

Selbsthilfegruppe für PXE-Erkrankte 
Deutschland e.V. 
Bismarckweg 21, 57258 Freudenberg 
Tel.: 0 27 34 / 2 08 56, Fax: 0 27 34 / 43 78 23 

Selbsthilfevereinigung für Lippen-, 

Gaumen-Fehlbildungen e.V.

Wolfgang Rosenthal Gesellschaft e.V.

Hauptstr. 184, 35625 Hüttenberg

Tel. 0 64 03 / 55 75, Fax: 0 64 03 / 92 67 27


Schilddrüsen Liga Deutschland e.V. 
Ev. Krankenhaus Bad Godesberg 
Waldstr. 73, 53177 Bonn 
Tel.: 02 28 / 3 86 90 60 

Schutzverband für Impfgeschädigte e.V. 
Postfach 5228, 58829 Plettenberg 
Tel.: 0 23 91/1 06 26, Fax: 0 23 91/60 93 66 

Sklerodermie Selbsthilfe e.V. 
Am Wollhaus 2, 74072 Heilbronn

Tel.: 0 71 31 / 3 90 24 25


Von Recklinghausen-Gesellschaft e.V.

Ohmstr. 62, 60486 Frankfurt

Tel.: 0 69 / 36 40 21 95, 

Fax: 0 69 / 36 40 21 97


Außerodentliche Mitgliedsverbände:


BSK Service GmbH 
Altkrautheimer Str. 20, 74238 Krautheim 
Tel.: 0 62 94 / 42 81-0, Fax: 0 62 94 / 42 81-77 

Verband Deutscher Sonderschulen 
Fachverband für Behindertenpädagogik 
Ohmstr. 7, 97076 Würzburg 
Tel.: 09 31 / 2 40 20, Fax: 09 31 / 2 40 23 
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Landesarbeitsgemeinschaften Hilfe für Behinderte 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte Baden-Württemberg 
Hackstr. 74, 70190 Stuttgart 
Tel.: 07 11 / 2 51 18 10, Fax: 07 11 / 2 51 18 11 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte in Bayern 
Orleansplatz 3, 81667 München 
Tel.: 0 89 / 45 99 24-0, Fax: 0 89 / 45 99 24-13 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte Berlin 
Rungestr. 3-6, 10117 Berlin 
Tel.: 0 30 / 27 59 25 25, Fax: 0 30 / 27 59 25 26 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte Brandenburg 
Marie-Curie-Str. 1, 16303 Schwedt/Oder 
Tel.: 0 33 32 / 52 17 35 
Fax: 0 33 32 / 52 22 19 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte Bremen 
Waller Heerstr. 55, 28217 Bremen 
Tel.: 04 21 / 3 87 77-14, Fax: 04 21 / 3 87 77-99 

Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft 
für behinderte Menschen 
Richardstr. 45, 22081 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 29 99 56 66, Fax: 0 40 / 29 36 01 

Landesarbeitsgemeinschaft Hessen 
Hilfe für Behinderte 
Raiffeisenstr. 15, 35043 Marburg 
Tel.: 0 64 21 / 4 20 44, Fax: 0 64 21 / 5 17 15 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 
Behinderter Mecklenburg-Vorpommern 
Hendrik-Ibsen-Str. 20 
18106 Rostock 
Tel.: 03 81 / 7 69 03 40, Fax: 03 81 / 7 69 12 36 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 
Behinderter Niedersachsen 
Hans Günter Kasan 
Paulstr. 13, 48529 Nordhorn 
Tel.: 0 59 21 / 72 37 52, Fax: 0 59 21 / 72 37 53 

Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe Behinderter und chronisch 
kranker Menschen in NRW 
Neubrückenstraße 12 -14, 48143 Münster 
Tel.: 02 51 / 4 34 00 und 4 34 09 
Fax: 02 51 / 51 90 51 

Landesarbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz 
Selbsthilfe Behinderter e.V. 
Kaiserstr. 42, 55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31 / 33 62 80 
Fax: 0 61 31 / 33 62 86 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte Saarland 
Kaiserstr. 10, 66111 Saarbrücken 
Tel. und Fax: 06 81 / 37 57 48 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte Sachsen 
Michelangelostr. 2, 01217 Dresden 
Tel.: 03 51 / 47 93 50-0 
Fax: 03 51 / 47 93 50-17 

Landesarbeitskreis Schleswig-Holstein 
Kontaktadresse: 
Rainer Dillenberg 
Kastanienstr. 27, 24114 Kiel 
Tel.: 04 31 / 6 61 18-0 

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte Thüringen 
Uwe Kintscher 
Bonifaciusstr. 10, 99084 Erfurt 
Tel.: 03 61/ 60 07-1 80, 
Fax: 03 61/ 60 07-1 89 
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B 
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Barrierefreiheit 61
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Bauordnungen 295
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Begleitperson 84, 137, 278
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Behinderung 37
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Beistand 71

Beitrittsrechte 

(Sozialversicherung) 64 ff.


Belastungen (außergewöhnliche) 286

Belastungserprobung 119

Belastungsgrenze 100

Benachteiligungsverbot 59, 63
Beratungshilfe 259

Beratungshilfegesetz 49, 259
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Berufsbildungswerk 125

Berufsförderungswerk 125

Berufsschulpflicht 122

Berufsunfähigkeit(srente) 227
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Beschädigte 201

Beschäftigungspflicht 246

Besuchsfahrten 83

Betreuer 267 ff.

Betreuung 267 ff.

Betreuungsbedarf (allgemeiner) 183

Betreuungsbehörde 268

Betreuungsperson 150

Betreuungsverein 268

Betreuungsverfügung 268, 313
Beurkundungskosten 71

Bevollmächtigter 71

Blinde Menschen (Postversand) 300

Blindengeldgesetze 215
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Brillen 99

Budget (persönliches) 111

Bundesversorgungsgesetz 

200 ff., 210 ff.

D 
Darlehen 22, 25
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Diät(kost) 86, 236
Dienstleistungen 15
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E 
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Eingliederungshilfe 102
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(Sozialhilfe) 236


Einrichtung (Behindertenhilfe) 

190, 192
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Einwilligungsvorbehalt 269

Eltern 301
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Enterbung 311
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200 ff. 


Erbschaft 310 f.
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Erstattung 97, 110
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228 ff., 232
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Erziehungsgeld 303

Europäische Union 97


F 
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Familienheimfahrt 137

Faustregeln 115

Fernsehgebührenbefreiung 297

Fernsprechanschluss 298

Feststellung (Pflegebedürftigkeit) 172

Finalitätsprinzip 15

Folgenbeseitigungsanspruch 47

Fragerecht 248

Frauen (behinderte) 59

Freifahrt 276 ff., 279
Freifahrtausweis 43

Freistellungsanspruch 302

Früherkennung 90

Frühförderung 118 f., 170
Führerschein 281

Funktionstraining 136


G 
Gebärdensprache 60, 70
Geldleistungen 14
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Gerichtskosten 57

Geschäftsfähigkeit 269

Geschlechtsumwandlung 325

Gesellenprüfung 264

Gesundheitsämter 72

Gleichstellung 246

Gleichstellungsrecht 59

Grad der Behinderung 37

Grundsicherung 241 ff.


H 
Haftung (Betreuer) 272

Härtefreibetrag 132

Hausarzt 99

Hausgrundstück 22, 26
Haushaltshilfe 127, 147
Haushaltshilfe 85, 288
Häusliche Pflege 176 ff.

Hausunterricht 121

Heilbehandlung 270

Heilmittel 86, 94
Heilpädagogische Leistungen 

120 f., 151

Heimarbeiter 263

Heime 76

Heimgesetz 76 ff. 

Heimmindestbauverordnung 77

Heimmitwirkungsverordnung 77

Heimpersonalverordnung 77

Heimsicherungsverordnung 77

Heinpflegebedürftigkeit 186
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27 ff.


Herstellungsanspruch 47

Hilfe in besonderen Lebenslagen 20

Hilfe zum Lebensunterhalt 

(Sozialhilfe) 20, 234 ff.

Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe) 196 ff.

Hilfsmittel 86 ff., 94, 128, 150, 299 
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Hinterbliebenenrente 233

Hinzuverdienst 239 ff.

Hochschulstudium 132
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Hundesteuer 291


I
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Informationspflichten 45
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Integrationsprojekt 244
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Kindergeld 303, 305 f., 309
Kinderheilbehandlung 118
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Klage 55, 67
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Kommunikation 171, 297
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Koordinierung 108

Kostenerstattung 97

Kostenrisiko 58

Kraftfahrzeughaftpflicht 284
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128 ff.
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289
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Krankheit 82
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Kündigung 249 ff.
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256
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249 ff.
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254 ff.
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Kurzzeitpflege 183


L 
Landesblindengeld 215

Landesdatenschutzbeauftragte 72
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Lohnsteuer 286 ff.

Lufthansa 280
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64 ff.
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314 ff.
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Pflegeversicherung 154 ff.
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Praxisgebühr 98
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Prozessstandschaft 52
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Psychotherapie 83


R 
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Rechtsmittel 56
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Rundfunkgebührenbefreiung 297
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Schwerbehindertenausweis 41 ff.
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320
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Gemeinschaft) 148 ff.
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Zusatzinformationen zu Abbildungen und Texttafeln, die nicht in 
Textform gespeichert sind bzw. die auf Grund ihrer Struktur von 
Screenreadern schwer interpretierbar sind. 

Die folgenden Informationen wurden bei der Erstellung dieser digitalen Ver
sion herausgearbeitet. Eine Haftung für mögliche Fehler bei der Übertragung 
oder Interpretation grafischer Elemente wird nicht übernommen. Maßgeblich 
ist in jedem Fall die als Teil des Buchs wiedergegebene Information. 
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Zu Seite 18 und 19 – Die Netze der sozialen Sicherung 

Lebensrisiken, die jeweils dafür zuständigen Institutionen und deren Leistun
gen werden aufgeteilt in diejenigen Leistungen, die durch Beiträge und Steu
ern finanziert werden und diejenigen, die nur durch Steuern finanziert wer
den. 

Finanziert durch Beiträge und Steuern:

Lebensrisiko: Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und andere. Zuständig: Krankenversi

cherung. Leistungen: Früherkennung, Behandlung, Medizin, Rehabilitation, Kran

kengeld und andere.


Lebensrisiko: Pflegebedürftigkeit. Zuständig: Pflegeversicherung. Leistungen: Lei

stungen bei häuslicher, teil- und vollstationärer Pflege.


Lebensrisiko: Alter, Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit. Zuständig: Rentenversi

cherung. Leistungen: Medizinische und berufliche Rehabilitation, Übergangsgeld,

Renten.


Lebensriko: Beruflich bedingte Gesundheitsschäden. Zuständig: Unfallversicherung.

Leistungen: Medizinische und berufliche Rehabilitation, Verletzten- und Übergangs

geld, renten, Pflege.


Lebensriko: Arbeitslosigkeit. Zuständig: Arbeitslosenversicherung. Leistungen: Be

rufliche Rehabilitation, Ausbildungs- und Übergangsgeld, Arbeitslosengeld und -hil

fe, Arbeitsvermittlung.


Finanziert nur durch Steuern:

Lebensrisiko: Gesundheitsschäden durch Sonderopfer. Zuständig: Versorgung. Lei

stungen: Medizinische und berufliche ggf. soziale Rehabilitation, Versorgungs-,

Kranken- und Übergangsgeld, Renten, Pflege.


Lebensrisiko: Besondere Belastungen. Zuständig: Ausgleichssysteme. Leistungen:

Einerseits Geldleistungen wie folgt: z.B. Kinder und Wohngeld und anderes mehr –

Befreiungen z.B. unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr; andererseits Sonder

rechte wie folgt: z.B. Kündigungsschutz.


Grafisch sind diese Leistungen als Maschen eines Netzes dargestellt. Wer 
durch diese Maschen fällt, landet in einem Trichter, der mit dem Wort 
„Selbsthilfe“ beschriftet ist und wie folgt näher erläutert wird: „durch eigenes 
Einkommen, Vermögen und Hilfe Unterhaltspflichtiger. Weiter zeigt die Gra
fik, daß alle Personen, die durch den Trichter (Selbsthilfe) fallen, von der So
zialhilfe aufgefangen werden. Das Copyright der Abbildung liegt bei BAG 
Hilfe für Behinderte 1986. 
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Zu Seite 23 – Vom Einkommen absetzbar 

Vom Einkommen sind abzusetzen (nach § 76 Abs. 2,2a BSHG): 

1. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge (§ 76 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BSHG)

(„Netto-Einkommen“). 

2. Beiträge zu Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen (§ 76 Abs. 2 Nr.
3 BSHG) 

zum Beispiel: Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, nicht aber z.B. 
Aussteuerversicherung, u.U. Lebens-, Kfz- und Haftpflichtversicherung. 

3. mit der Erzielung des Einkommens verbundene notwendige Ausgaben (§
76 Abs. 2 Nr. 4 BSHG) 

zum Beispiel: Aufwendungen für Arbeitsmittel, Fahrtkosten zur Arbeitsstelle, 
Beiträge für Berufsverbände (§ 3 Abs. 4-6 VO § 76) 

4. „angemessene“ Beträge bei Erwerbstätigkeit (§ 76 Abs. 2a BSHG)
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Zu Seite 26 – Angemessenes Hausgrundstück 

„angemessenes Hausgrundstück“ (nach § 88 Abs. 2 Nr. 7 BSHG)


bewohnt von 


entweder


Hilfesuchendem allein (oder zusammen mit Angehörigen, die das Haus

grundstück nach seinem Tod bewohnen sollen) 


oder


einer Person, die in §§ 11, 12 BSHG genannt ist, allein (oder mit Angehöri

gen, die das Hausgrundstück nach seinem Tod bewohnen sollen) 

Zweck: Schutz der (Familien-) Heimstatt als einem wesentlichen Element 
menschenwürdiger Existenz. 

Unter Angemessenheit wird verstanden: 

1. Zahl der Bewohner

2. Wohnbedarf (z.B. Behinderter, Blinder oder Pflegebedürftiger)

3. Grundstücksgröße

4. Hausgröße (Zuschnitt und Ausstattung des Wohngebäudes. Als angemes-
sene Hausgröße wird im Buch angegeben: 130 qm bei Familienheimen und 
120 qm bei Eigentumswohnungen („Wohnflächengrenzen“). Erhöhung in be
sonderen Einzelfällen möglich.) 

5. Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes
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Zu Seite 35 – SGB IX, Teil 2, Schwerbehindertenrecht 

Das Schwerbehindertenrecht regelt unter anderem: 

1. Kündigungsschutz und andere arbeitsrechtliche Regelungen 
z. B. Zusatzurlaub

2. Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber 

3. Werkstätten für behinderte Menschen 

4. Integrationsfachdienste 

5. unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr 

6. Schwerbehindertenvertretung 
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Zu Seite 36 – Begriffswandel durch das SGB IX 

Alt: Arbeits und Berufsleben; Neu: Arbeitsleben 
Alt: Arbeitstrainingsbereich; Neu: Berufsbildungsbereich 
Alt: Leistung und Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation; 
berufsfördernde Leistungen; Neu: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Alt: Berufsfindung; Neu: Abklärung der beruflichen Eignung 
Alt: Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufsleben 
Neu: Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben 
Alt: Entziehung des Schutzes; Neu: Entziehung der besonderen Hilfen für 
schwerbehinderte Menschen 

Alt: Erlöschen des Schutzes; Neu: Beendigung der Anwendung der 
besonderen Regeln zur Teilhabe 

Alt: Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, 
Beruf und Gesellschaft (SchwbG); Neu: Besondere Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht) als Teil 2 des 
SGB IX 

Alt: Gleichgestellter; Neu: gleichgestellter behinderter Mensch 
Alt: Hauptfürsorgestelle; Neu: Integrationsamt 
Alt: Krankenhilfe; Neu: Hilfe bei Krankheit 
Alt: medizinische Leistungen zur Rehabilitation; Neu: Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation 

Alt: psychische Behinderung; Neu: seelische Behinderung 
Alt: Schwerbehindertengesetz; Neu: Teil 2 des SGB IX 
Alt: Schwerbehinderter; Neu: schwerbehinderter Mensch 
Alt: Leistungen zur sozialen Eingliederung/Rehabilitation; Neu: Leistungen 
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

Alt: Stellvertreter des Vertrauensmannes/der Vertrauensfrau; Neu: 
Stellvertretendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung 

Alt: VerbindungsleuteVertrauensmänner/Vertrauensfrauen; Neu: 
Verbindungspersonen Vertrauenspersonen 

Alt: Werkstatt für Behinderte; Neu: Werkstatt für behinderte Menschen 
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Zu Seite 41 – Der Weg zum Schwerbehindertenausweis 

1. Antrag beim Versorgungsamt

(in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller wohnt; amtliche Antrags
vordrucke sind kostenlos erhältlich u.a. bei den Versorgungsämtern, örtli
chen Fürsorgestellen der Kreise und kreisfreien Städte, Sozialämtern, Behin
dertenverbänden, Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben) 

2. Im Antrag

a) möglichst vollständige Angaben machen. (Vor allem zu den Gesundheits
störungen und ihren Folgen) 

b) (soweit vorhanden) ärztliche Unterlagen über Gesundheitsstörungen in 
Kopie beifügen. (z.B. Krankenhausentlassungsbericht, Kurbericht, ärztliche 
Bescheinigungen) 

c) (soweit vorhanden) Bescheide und Entscheidungen über die Behinderung 
beifügen. (z.B. Rentenbescheid der Berufsgenossenschaft oder des Versor
gungsamtes nach den BVG, SVG, ZDG, OEG, HHG, IfSG, BEG; Entschei
dungen über den Unfallausgleich nach beamtenrechtlichen Vorschriften) 

d) Lichtbild in der Größe eines Passbildes beifügen. (Entfällt z.B. bei Schwer
behinderten vor Vollendung des 10. Lebensjahres oder — auf Antrag — bei 
Schwerbehinderten, die das Haus nicht verlassen können) 

3. Eingangsbestätigung des Versorgungsamtes

(kann z.B. dem Arbeitgeber vorgelegt werden, um Kündigungsschutz geltend 
zu machen) 

4. Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes

(mit Feststellung der Behinderung, des GdB von 20 bis 100 und der besonde
ren Merkzeichen). Rechtsmittel dagegen: Widerspruch, danach Klage beim 
Sozialgericht (Muster im Text) 

5. Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises, wenn GdB mindestens 50
beträgt. (Bei GdB unter 50, aber mindestens 30: Antrag auf Gleichstellung 
beim Arbeitsamt) 
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Zu Seite 45 – Informationspflicht nach §§ 13 - 15 SGB I 

In drei Spalten wird die Aufklärung nach $ 13 für „Alle bzw. Vielzahl von 
Bürgern“, Beratung nach § 14 für „Einzelne Bürger“ und Auskunft nach § 15 
für „Einzelne Bürger“ behandelt. 

Die Antworten sind jeweils untergliedert in: 
Verpflichtende Stellen 
Inhalt und 
Haftung 
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Zu Seite 56 – Rechtsmittelverfahren 

Die Rechtsmittelverfahren gegen einen Verwaltungsakt bestehen aus folgen

den Schritten:


Widerspruchsverfahren:

Widerspruch, eventuell weitere Ermittlungen, Widerspruchsbescheid


Dagegen kann in die 1. Instanz gegangen werden:

Klage beim Verwaltungs- oder Sozialgericht, Ermittlung des Verwaltungs

oder Sozialgerichts, Urteil


Dagegen kann in die 2. Instanz gegangen werden:

Berufung an Oberverwaltungsgericht / Landessozialgericht, eventuell weitere

Ermittlungen des Gerichts, Urteil


Dagegen kann in die 3. Instanz gegangen werden:

Revision an Bundesverwaltungsgericht / Bundessozialgericht, Urteil
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Zu Seite 63 – Benachteiligungsverbot 

Die Tabelle nach dem einleitenden Text gliedert sich in drei Spalten: 

1. Spalte: Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX), in Kraft seit 1.7.2001:
Hier steht als Text:

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

(Rehabilitationsrecht, Schwerbehindertenrecht)


2. Spalte: Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinderungs-
gleichstellungsgesetz – BGG), in Kraft seit 1.5.2002:

Hier steht als Text:

Gleichstellung im öffentlichen Bereich / im öffentlichen Recht

Kernbereich: barrierefrei gestaltete Lebensbereiche (Beseitigung insbesondere

räumlicher Barrieren und Kommunikations-Barrieren


3. Spalte: Zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz (in Vorbereitung):
Hier steht als Text:

Gleichstellung im Bereich des Zivilrechts

(insbesondere im BGB), z.B. im Bereich des Vertragsrechts
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Zu Seite 75 – Sachleistungsprinzip 

Typisch für das Sachleistungsprinzip ist ein Dreiecksverhältnis


An der Spitze des dargestellten Dreiecks steht ein Kasten mit folgendem 

Inhalt:


„Sozialleistungsträger (Rehabilitationsträger, z.B. 

Rentenversicherungsträger)“


Von dort weist ein Pfeil auf einen Kasten rechts unten. Der Pfeil ist 

beschriftet mit: „Vertrag / Zahlung von Geld für die (Reha-) Leistung“

und in dem Kasten rechts unten steht:

„Leistungserbringer (Reha-Einrichtung, z.B. Berufsförderungswerk)“


Dieser Kasten rechts unten verweist seinerseits mit einem Pfeil auf einen Ka

sten links unten. Dieser Pfeil ist beschriftet mit: „Erbringung der (Reha-) 

Leistung (keine Zahlung durch Rehabilitand)“

und in dem Kasten links unten steht:

„behinderter Mensch“


Dieser Kasten links unten wiederum verweist mit einem Pfeil auf den 

erstgenannten Kasten oben. Dieser Pfeil ist beschriftet mit: „Anspruch auf

(Reha-) Leistung“
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Zu Seite 81 – Krankheit – Behinderung – Pflegebedürftigkeit 

Seite quer, 3 Spalten. 

1. Spalte: Krankheit – Krankenbehandlung

1. ambulant
- ärztliche Behandlung/Versorgung mit Zahnersatz 
-	 Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel 
-	 häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe 
-	 medizinische und ergänzende Rehabilitationsleistungen 

Belastungserprobung und Arbeitstherapie 

2. stationär
-	 Krankenhausbehandlung 
-	 medizinische und ergänzende Leistungen. Belastungserprobung 

und Arbeitstherapie (in Reha-Einrichtungen) 

zuständig: 
- gesetzliche Unfallversicherung 
- Versorgungsverwaltung 
- gesetzliche Krankenversicherung 
- Beihilfebehörden 
- Sozialhilfeträger 
- Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

2. Spalte: Behinderung – Rehabilitation/Teilhabe

1. medizinische Leistungen 
2. vorschulische/schulische Leistungen 
3. 	 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
4. 	 Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen 
5. 	 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

zuständig:

- gesetzliche Unfallversicherung

- Versorgungsverwaltung

- gesetzliche Rentenversicherung (außer 2., 5.)

- gesetzliche Krankenversicherung (außer 2., 3., 5.)

- Bundesagentur für Arbeit (außer 1., 2., 5.)

- Integrationsämter (nur 3.)

- Träger der öffentlichen Jugendhilfe (außer 2.,4.)

- Sozialhilfeträger (außer 2.,4.)


Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 478 



Zu Seite 81 (Fortsetzung) 

3. Spalte: Pflegebedürftigkeit – Pflege

1. ambulant (häusliche Pflege)
2. teilstationär/stationär

zuständig: 
- gesetzliche Unfallversicherung 
- Versorgungsverwaltung 
- öffentliche Kassen (für Unfallfürsorge) 
- Pflegekassen 
- Beihilfebehörden 
- Behörden nach Landespflegegeldgesetzen 
- Lastenausgleichsbehörden 
- Sozialhilfeträger 
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Zu Seite 87 – Hilfsmittel in der gesetzlichen Krankenversicherung 

Hilfsmittel in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 33 SGB V)


Zweck

Das Hilfsmittel muß erforderlich sein, um den Erfolg der Krankenbehandlung

zu sichern oder eine Behinderung auszugleichen. Aber: Gebrauchsgegenstän

de des täglichen Lebens gehören grundsätzlich nicht zu den Hilfsmitteln (z.B.

Haushalts- oder Personenwaage); zu Ausnahmen siehe unten Faustregel 2.


Faustregel 1

Anspruch nur auf ein Hilfsmittel, das unmittelbar auf die Behinderung selbst

ausgerichtet ist und die beeinträchtigten Körperfunktionen (als Maßnahme

medizinischer Art) wiederherstellt, ermöglicht, ersetzt, erleichtert oder er

gänzt.


Faustregel 2

Kein Anspruch auf ein Hilfsmittel, das bei den Folgen einer Behinderung al

lein auf beruflichem, gesellschaftlichem oder privatem Gebiet ansetzt.

Ausnahme von Faustregel 2:

Es besteht aber Anspruch auf ein Hilfsmittel, wenn dieses zur Befriedigung

von Grundbedürfnissen erforderlich ist (insbesondere Nahrungsaufnahme,

Fortbewegung, Hygiene, notwendige Kommunikation mit der Umwelt).


Falls Anspruch auf ein Hilfsmittel besteht

Der Anspruch umfaßt auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und

Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch.

Möglich ist auch – soweit zumutbar – , daß die Kasse das erforderliche Hilfs

mittel leihweise überläßt.
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Zu Seite 106 – Wunschrecht (§ 9 Abs. 1 SGB IX) 

bezüglich 


entweder der Entscheidung über die Leistungen (Auswahl der Leistungen)

(siehe Fußnote)


oder der Ausführung der Leistungen


sofern die Voraussetzungen für die Leistungen vorliegen


sofern der Wunsch „berechtigt“ ist.


Fußnote: Beispiel: Der Leistungsberechtigte wünscht die Hilfe in einer Wohn
gruppe oder in einer eigenen Wohnung oder zu Hause in der Familie. 
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Zu Seite 107 – Wahlrecht (§ 9 Abs. 2 SGB IX) 

Auf Antrag des Leistungsberechtigten können 

„Sachleistungen“ zur Teilhabe (also zum Beispiel Hilfsmittel, Rehabilitations
sport), die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind, 

als Geldleistungen erbracht werden. 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 482 



Zu Seite 109 – Träger der Rehabilitation 

Träger der Rehabilitation (Tabelle mit 7 Spalten) 

1. Spalte: Träger der gesetzlichen Krankenversicherung:
Ortskrankenkassen, Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen,See-
krankenkasse(Seekasse), Ersatzkassen, Bundesknappschaft, landwirtschaftli
che Krankenkassen 

2. Spalte: Träger der Rentenversicherung
Landesversicherungsanstalten, Bundesbahnversicherungsanstalt, Seekasse, 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Bundesknappschaft, landwirt
schaftliche Alterskassen 

3. Spalte: Bundesagentur für Arbeit
Agenturen für Arbeit 

4. Spalte: Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
gewerbliche Berufsgenossenschaften, See-Berufsgenossenschaft, langwirt
schaftliche Berufsgenossenschaften, Gemeindeunfallversicherungsverbände, 
Ausführungsbehörden für Unfallversicherung des Bundes, der Länder und 
Gemeinden, Feuerwehr-Unfallversicherungskassen 

5. Spalte: Träger der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden
Landesversorgungsämter, Versorgungsämter, Integrationsämter 

6. Spalte: Träger der Sozialhilfe
überörtliche Träger der Sozialhilfe, örtliche Träger der Sozialhilfe 

7. Spalte: Träger der öffentlichen Jugendhilfe
überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, örtliche Träger der öffentli
chen Jugendhilfe 
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Zu Seite 110, oberer Teil – A. Antrag auf Leistungen zur Teilhabe 

A. Antrag auf Leistungen zur Teilhabe bei einem (beliebigen) Reha-Träger 
(§ 14 Abs. 1 bis 3 SGB IX) (siehe Fußnote) 

Feststellung durch diesen Reha-Träger innerhalb von 2 Wochen nach An
tragseingang, ob er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz zuständig ist. 

1. Feststellung, dass nicht zuständig: unverzügliche Weiterleitung des Antrags
an den Reha-Träger, den der zuerst angegangene Reha-Träger für zuständig 
hält. 
Der Reha-Träger, an den weitergeleitet wurde, muss wie nach 2. verfahren. 

2. unverzügliche Feststellung des Rehabilitationsbedarfs, wenn Antrag nicht
weitergeleitet wird. 
dann: muss ein Gutachten für die Feststellung nicht eingeholt werden, folgt 
die Entscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragseingang, 
muss ein Gutachten eingeholt werden, muss die Entscheidung innerhalb von 
2 Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen werden. 

3. Muss für die Feststellung die Ursache der Behinderung geklärt werden und
ist diese Feststellung innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang nicht 
möglich: Unverzügliche Zuleitung des Antrags an den Reha-Träger, der die 
Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache der Behinderung erbringt (also zum 
Beispiel das Arbeitsamt bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) 

Fußnote: Dies gilt sinngemäß, wenn der Reha-Träger Leistungen von Amts 
wegen (also ohne Antrag) erbringt (wie zum Beispiel die Träger der gesetzli
chen Unfallversicherung). Dabei tritt an die Stelle der Antragstellung der Tag 
der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs. 
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Zu Seite 110, unterer Teil – B. Über den Antrag auf Leistungen zur 
Teilhabe kann nicht innerhalb der oben bei A.2. genannten Fristen 
entschieden werden 

B. Über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe kann nicht innerhalb der
oben bei A.2. genannten Fristen entschieden werden (§ 15 Abs. 1 SGB IX)

(siehe Fußnote):

der Reha-Träger teilt dies dem Leistungsberechtigten unter Darlegung der

Gründe rechtzeitig mit


Erfolgt diese Mitteilung nicht oder liegt ein zureichender Grund nicht vor: 
Leistungsberechtigter kann dem Reha-Träger eine angemessene Frist setzen 
und dabei erklären, dass er sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Lei
stung selbst beschafft. 

Bei Selbstbeschaffung der erforderlichen Leistung nach Ablauf dieser Frist: 
Der zuständige Reha-Träger ist zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet 
(unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit). 
Dies gilt auch, wenn der Reha-Träger eine unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig erbringen kann oder eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. 

Fußnote: Dies alles gilt nicht für die Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen 
Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge. 
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Zu Seite 112 – Leistungen zur Rehabilitation/Teilhabe 

Leistungen zur Rehabilitation/Teilhabe 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
insbesondere: 
- ärztliche und zahnärztliche Behandlung 
- Arznei- und Verbandmittel 
- Heilmittel einschl. Krankengymnastik, Bewegungs-, 

Sprach- und Beschäftigungstherapie 
- Hilfsmittel 
- Früherkennung und Frühförderung behinderter Kinder 
- Psychotherapie 
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie, auch in Krankenhäusern, 

Rehabilitationseinrichtungen 
- medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen 

(z.B. Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen)

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
insbesondere: 
- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes 
- Berufsvorbereitung 
- Berufliche Anpassung, Aus- und Weiterbildung 
- Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten 

Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung zu ermöglichen 
- medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen 

(z.B. Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen)
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Zu Seite 112 – (Fortsetzung) 

3. Leistungen zur vorschulischen/schulischen Eingliederung und zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

insbesondere Hilfen: 
- in Gestalt heilpädagogischer Leistungen für noch nicht eingeschulte 

Kinder 
- zur angemessenen Schulbildung 
- zum Erwerb praktischer Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, 

behinderten Menschen die für sie erreichbere Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen 

- zur Verständigung mit der Umwelt 
- zur Beschaffung/Ausstattung einer Wohnung, die den besonderen 

Bedürfnissen behinderter Menschen entspricht 
- zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten 
- zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 

4. Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen
insbesondere:

- Übergangsgeld, Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld


Ausbildungsgeld 
- Beiträge und Beitragszuschüsse (z.B. zur Krankenversicherung) 
- ärztlich verordneter Rehabilitationssport 
- ärztlich verordnetes Funktionstraining 
- Übernahme der Reisekosten 
- Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten 
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Zu Seite 113 – Teilhabeleistungen und Rehabilitationsträger 

In einer dreispaltigen Tabelle werden die Leistungsarten, die jeweils dazu 
gehörigen Rehabilitationsträger und die hierfür anwendbaren 
Rechtsgrundlagen dargestellt. 
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Zu Seite 129 – Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben nach dem SGB III 

Förderung der beruflichen Eingliederung Behinderter nach dem SGB III 
(Tabelle mit 3 Spalten) 

1. Spalte: Allgemeine Leistungen (§§ 100, 101 i.V.m. §§ 45-96 SGB III)
1. Unterstützung von Beratung und Vermittlung 
2. Verbesserung der Eingliederungsaussichten 
3. Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung 
4. Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 
5. Förderung der Berufsausbildung 
6. Förderung der beruflichen Weiterbildung 

2. Spalte: Besondere Leistungen (§§ 102-115 i.V.m. §§ 160ff. SGB III)
1. Übergangsgeld 
2. Ausbildungsgeld 
3. Teilnahmekosten 
4. Reisekosten 
5. Unterbringung und Verpflegung 
6. Haushaltshilfe oder Kinderbetreuungskosten 
7. Kranken- und Pflegeversicherung 
8. Sonstige Hilfen 

3. Spalte: Leistungen an Arbeitgeber (§§ 236-239 SGB III)
1. Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung 
2. Arbeitshilfen 
3. Probebeschäftigung 
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Zu Seite 155 – Die Pflegeversicherung 

Unterüberschrift: 

Die Pflegeversicherung ist bei den Krankenkassen angesiedelt. Sie ist eine 
Pflichtversicherung für alle. Jeder ist dort versichert, wo er auch krankenver
sichert ist. 

Die Abbildung zeigt detailliert, was die Pflegeversicherung leistet und was sie 
kostet. 
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Zu Seite 205 – Übersicht über Ansprüche des Pflegebedürftigen 

Übersicht über die Ansprüche des Pflegebedürftigen bei der Hilfe nach §§ 68
69c BSHG. 

Die Tabelle untergliedert in „häusliche Pflege“ und „Pflege in Einrichtungen“ 
und nennt die wesentlichen Ansprüche unter Verweis auf die jeweiligen Para
graphen. 

Zusätzlich wird nach Grad der Pflegebedürftigkeit unterschieden und eben
falls Ansprüche unter Verweis auf die entsprechenden Paragraphen darge
stellt. 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 491 



Zu Seite 219 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bei 

1. Arbeitslosigkeit
- Arbeitslosengeld (Arbeitsamt)

- Arbeitslosenhilfe (Arbeitsamt)


2. Arbeitsunfähigkeit oder stationäre Behandlung in 
Krankenhaus/Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

- Verletztengeld (gesetzl. Unfallversicherung)

- Versorgungskrankengeld (Versorgungsverwaltung)

- Krankengeld (gesetzl. Krankenversicherung)

- Übergangsgeld (gesetzl. Rentenversicherung bei med. Reha-Maßnahmen)


3. Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Ausbildungsgeld (Arbeitsamt)

- Übergangsgeld (gesetzl. Unfallversicherung, Versorgungsverwaltung, 


gesetzl. Rentenversicherung, Arbeitsamt) 

4. Alter
- Altersrenten (gesetzl. Rentenversicherung)


5. geminderte Erwerbsfähigkeit
- Verletztenrente (gesetzl. Unfallversicherung)

- Versorgungsrente (Versorgungsverwaltung)

- Rente wegen Erwerbsminerung (gesetzl. Rentenversicherung)


Mittellosigkeit bzw. unzureichende Sozialleistungen 
(bzw. Unterhaltsleistungen usw.) 

Grundsicherung 
(Träger der Grundsicherung) 

Hilfe zum Lebensunterhalt 
(Sozialhilfeträger) 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 492 



Zu Seite 247 – Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile 

Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile (für behinderte Menschen) 

1. Schutz im Arbeitsleben für Schwerbehinderte
insbesondere: 
- Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber (Ausgleichsabgabe möglich) 
- Kündigungsschutz 
- Zusatzurlaub 
- Freistellung von Mehrarbeit 
- begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben 

2. Schutz im Rechtsverkehr
insbesondere: 
- Betreuung 

3. Nachteilsausgleich
insbesondere: 
- Beförderung und Verkehr 
- Steuern 
- Wohnen und Bauen 
- Kommunikation und Medien 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 493 



Zu Seite 253 – Zustimmung des Integrationsamtes 

Zustimmung des Integrationsamtes bei Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
mit Schwerbehinderten. 

Das Blockdiagramm erläutert, in welchen Fällen eine Zustimmung erforder
lich bzw. nicht erforderlich ist. 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 494 



Zu Seite 255 – Kündigungsschutzverfahren 

Das Blockdiagramm beschreibt in einzelnen Schritten den Ablauf des Kündi
gungsschutzverfahrens und macht Fallunterscheidungen zwischen Ände
rungskündigung, ordentlicher Kündigung und außerordentlicher Kündigung. 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 495 



Zu Seite 260 – Rechtsmittel im Kündigungsschutz 

Die Tabelle beschreibt die Rechtsmittel des Schwerbehinderten wie folgt 

1. Arbeitgeber kündigt ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes:
Rechtsmittel: Klage 
zuständiges Gericht: Arbeitsgericht 
Klageziel: Feststellung, daß Arbeitsverh. wegen fehlender Zustimmung des 
Integrationsamtes fortbesteht 
Regelfrist: innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 

2. Arbeitgeber kündigt mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes:
Rechtsmittel: Widerspruch 
zuständige Stelle: Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt, 
§ 118 SGB IX 
Ziel: Aufhebung des Bescheides des Integrationsamtes und Versagung der 
Zustimmung 
Frist: innerhalb eines Monats 

parallel dazu: 
Rechtsmittel: Klage 
zuständige Stelle: Arbeitsgericht 
Ziel: Kündigung ist nach dem KSchG sozial ungerechtfertigt 
Frist: innerhalb von 3 Wochen, § 4 KSchG 

2.1 Widerspruchsausschuss weisst Widerspruch zurück:
Rechtsmittel: Klage 
zuständiges Gericht: Verwaltungsgericht 
Klageziel: Aufhebung der Bescheide von Integrationsamt und 
Widerspruchsausschuss 
Klagefrist: innerhalb eines Monats 

...und die Rechtsmittel des Arbeitgebers wie folgt: 
1. Integrationsamt versagt Zustimmung zur Kündigung:
Rechtsmittel: Widerspruch 
zuständige Stelle: Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt 
Ziel: Aufhebung des Bescheides des Integrationsamtes und Zustimmung zur 
Kündigung 
Frist: innerhalb eines Monats 

1.1 Widerspruchsausschuss weist Widerspruch zurück:
Rechtsmittel: Klage – zuständiges Gericht: Verwaltungsgericht 
Klageziel: Aufhebung der Bescheide von Integrationsamt und 
Widerspruchsausschuss 
Klagefrist: innerhalb eines Monats 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 496 



Zu Seite 313 – Möglichkeiten für den Fall, dass Patienten nicht 
mehr in der Lage sind, über ihre Angelegenheiten selbst zu ent
scheiden 

In drei Spalten mit den Bezeichnungen:

„Patientenverfügung (Testament)“, „Betreuungsverfügung“ und 

„Vorsorgevollmacht“ werden die folgenden Themen behandelt:

„Zielsetzung“, „Juristische Bedeutung“, „Formale Erfordernisse“, 

„Aufbewahrungsmöglichkeiten“ und „Sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten“


Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 497 



Zu Seite 335 – Anhang V 

Die Tabelle beschäftigt sich mit der Abhängigkeit der Sozialhilfegewährung 
vom Vermögen des Hilfesuchenden und unterscheidet einerseits zwischen 
Alter und sozialem Stand des Hilfesuchenden und andererseits nach der Art 
des Hilfeersuchens (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebens
lagen, Blindenhilfe und Pflegegeld für Schwerstpflegebedürftige). 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 498 



Zu Seite 364 – Sehorgan – MdE-Tabelle der DOG 

Aus der Tabelle ist der Grad der Behinderung in Abhängigkeit der Sehschärfe 
des rechten Auges einerseits und des linken Auges andererseits abzulesen. 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 499 



Zu Seite 365 – Grafik Blickhebung – Blicksenkung 

Eine Grafik beschreibt den Grad der Behinderung in Abhängigkeit von der 
Einschränkung des Gesichtsfeldes. 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 500 



Zu Seite 370 und 371 – Hör- und Gleichgewichtsorgan 

In vier Tabellen wird der Grad der Behinderung in Abhängigkeit unterschied
licher Hörstörungen beschrieben. 

Zurück zur entsprechenden Seite im Buch 501 
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